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Abkürzungsverzeichnis 
 

A Außenwohnbereich 

a.a.O. „am angegebenen Ort“ 

Abs. Absatz 

ABS Ausbaustrecke 

Abt. Abteilung 

Abzw Abzweig 

AG Aktiengesellschaft 

a.F. aktuelle Fassung 

AHB Anhörungsbehörde 

ALKI SED 
ALKIS®  

Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem 

ALVF Altlastenverdachtsflächen 

AN Auftragnehmer 

APA Automatische Pegelanpassung bei Rottenwarnlagen 

AöR Anstalt des öffentlichen Rechts 

Art. Artikel 

Ast. Außenstelle 

AWS Automatischen Warnsystemen 

Az. Aktenzeichen 

B Breite 

BAB Bundesautobahn 

BE-Flächen Baustelleneinrichtungsflächen 

Bf Bahnhof 

BLV Baulärmverantwortlichen 

bl  /  l.d.B bahnlinks  /  links der Bahn 

br  /  r.d.B bahnrechts  /  rechts der Bahn 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BoVEK Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept 

BR Baureihe 

BR-Drs. Drucksache des Deutschen Bundesrates 

BSK Brandschutzkonzept 

BSO/MK Beton-Schotteroberbau mit Masse-Körper 

büG / BüG Besonders überwachtes Gleis 

BÜ Bahnübergang 

BÜK Bodenübersichtskarte 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

BW-lfd.Nr. Bauwerksverzeichnis-laufende Nr. 

bzw. beziehungsweise 

ca. zirka 

DG Dachgeschoss 

d.h. das heißt 

DL Durchlass 

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

DIN EN Deutsche Übernahme einer Europäischen Norm 

DN Nennweite innerer Rohrdurchmesser 

eANV elektronische Abfallnachweisverfahren 

EB Erläuterungsbericht 

EBWU Eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung 

EdB Eisenbahn(-en) des Bundes 

einschl. einschließlich 

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmer 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Norm
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EMF Elektromagnetische Felder 

EnEV Energiesparverordnung 

ER Entwurfsrichtlinien 

ESTW- A elektronisches Stellwerk 

etc. et cetera = und so weiter 

EU Europäische Union 

EÜ Eisenbahnüberführung 

EÜ (F) Eisenbahnüberführung (Fußgänger) 

e. V. eingetragener Verein 

evtl. eventuell 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmer 

FBQ Fehmarnbeltquerung 

f. / ff. folgende 

FGE Flussgebietseinheit 

FHH Fauna-Flora-Habitat 

Flst. Flurstück 

FNP Flächennutzungsplan 

FuRW Feuer- und Rettungswache 

GEV Grunderwerbsverzeichnis 

GEKV Gefahrenerkennung Kampfmittelverdacht 

gem. gemäß 

Gbf Güterbahnhof 

ggfls. /ggf. gegebenenfalls 

Gl. Gleis 

gls. Gleisig 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GV Grunderwerbsverzeichnis 

GVOBl Gesetz- und Verordnungsblatt 

Gz. Geschäftszeichen 

HALB Hamburger Automatisierte Liegenschaftsbuch 

Hbf Hauptbahnhof 

HmbGVBl. Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt 

Hp Haltepunkt 

HVZ Hauptverkehrszeit 

i.A. im Allgemeinen 

i.A. Im Auftrag 

i.d.R. in der Regel 

IGW Immissionsgrenzwerte 

inkl. inklusiv 

i.M. Im Maßstab 

i.S. im Sinne 

i.S.d. im Sinne des 

i.V.m. in Verbindung mit 

KMF Künstliche Mineralfasern 

KSA Kabelschutzanweisung 

LEP Landesentwicklungsplan 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

lfd. Nr. laufende Nummer 

LH Lichte Höhe 

LKW Lastkraftwagen 

Lm Mittellungspegel 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

LST Leit- und Sicherungstechnik 

LSW Lärmschutzwand 

lt. laut 
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LW Lichte Weite 

M Maßstab 

max. maximal 

MFS Masse-Feder-Systemen 

min. / mind. mindestens 

MIV motorisierter Individualverkehr 

N Nord 

m.w.N. mit weiteren Nachweisen 

NBS Neubaustrecke 

NKV Nutzen-Kosten-Verhältnis 

Nr. Nummer 

NSG Naturschutzgebiet 

O Ost 

o.a. oben angegeben 

o. ä. oder ähnlich 

OG Obergeschoss 

OWK Oberflächenwasserkörper 

o. g. oben genannt 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

OHG Offene Handelsgesellschaft 

OLA Oberleitungsanlagen 

PFA Planfeststellungsabschnitt 

PFB Planfeststellungsbeschluss 

Pl. Plan 

PLAST Planungshinweise für Stadtstraßen in Hamburg 

Pkt. Punkt 

PKW Personenkraftwagen 

PU Personenunterführung 

PVA Personenverkehrsanlage/n 

…oPVA oberirdischen Personenverkehrsanlage/n 

…uPVA unterirdischen Personenverkehrsanlage/n 

PvI Prüfung vor der erstmaligen Inbetriebnahme  

RB Regionalbereich 

RB Regional-Bahn 

RE Regional-Express 

Ref Referat 

Reg.Nr. Registriernummer 

REK Regionalen Entwicklungskonzept 

RIS Räumliches Informationssystem 

RHB Rückhaltebecken 

RL / Ril Richtlinie(-n) 

Rn Randnummer 

S. Seite 

s. siehe 

S Süd 

SGV Schienengüterverkehr 

SO Schienenoberkannte 

s.o. siehe oben 

sog. sogenannt 

SPNV Schienen-Personen-Nahverkehr 

SSA Schienenstegabschirmung 

SSD Schienenstegdämpfer 

Str. Strecke 

SU/STU Schalltechnischen Untersuchung 
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SÜ (F) Straßenüberführung (Fußgänger) 

Tab. Tabelle 

Tel. Telefon 

TEN Transeuropäisches Netz 

TM Technische Mitteilung 

TÖB Träger öffentlicher Belange (Behörden, Stellen u. Versorgungsunternehmen 

TV Technische Vorschriften 

u.a. unter anderem 

u.ä. / u.Ä. und ähnlich 

UAbschn UnterAbschnitt 

VBK Verbindungskurve 

UG Untersuchungsgebiet 

UGV Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

UiG Unternehmensinterne Genehmigung 

Urt. Urteil 

USM Unterschottermatten 

usw. und so weiter 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVS Umweltverträglichkeitsstudie 

ü SO über Schienenoberkannte 

v. vom 

VB Vordringliche Bedarf 

VBK Verbindungskurve 

v.g. vorgenannten 

vgl. vergleiche 

VkBl Verkehrsblatt  

VL Verstärkungsleitung 

VO Verordnung 

v.s. vor stehend 

W West 

W Weiche 

z.B. zum Beispiel 

ZiE Zustimmung im Einzelfall 

Ziff. Ziffer 

z.T. Zum Teil 

ZÜS Zugelassene Überwachungsstelle 

 
 
 
Einheiten 
 

cm Zentimeter 

dB (A) Dezibel (A-Bewertung) 

h Stunde 

ha Hektar 

Hz Herz 

km Kilometer 

km/h Kilometer pro Stunde 

kN Kilonewton 

kN/m² Kilonewton pro Quadratmeter 

kV Kilovolt 

l Liter 

l/s Liter pro Sekunde 

m Meter 

min Minute 
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mm Millimeter 

mm/a Millimeter pro Jahr 

m/s Meter pro Sekunde 

m
2 
  /  qm Quadratmeter 

m
3
 Kubikmeter 

m
3
/h Kubikmeter pro Stunde 

N/mm
2
 Newton pro Quadratmillimeter 

s Sekunde 

SLW 60 Zulässige Verkehrsbelastung   (Schwerlastwagen von 60 t Gesamtlast) 

t Tonne 

V Volt 

μm Mikrometer 

µT Microtesla (magnetische Flussdichte) 
€ Euro 

 
 
 
Gesetze / Verordnungen / Verwaltungsvorschriften / Listen Baubestimmungen 
 

AbwV 
Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer 
(Abwasserverordnung) 

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 

ArbStättV Arbeitsstättenverordnung 

AVV-Baulärm 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – 
„Geräuschimmissionen“ vom 19.08.1970 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 
160) 

AzObri Anhang zu den Oberbaurichtlinien der NE 

BauGB Baugesetzbuch 

Baumschutz-VO Baumschutzverordnung 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetzes 

BbodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

BEGebV 
Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der 
Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung 

BEVVG Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

BImSchVVwV 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über 
elektromagnetische Felder – 26.BImSchV 

26.BImSchV 
Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes  (Verordnung über elektromagnetische Felder)  

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BR-Drs. Bundesratsdrucksachen 

BSchWAG 
Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bundes 
(Bundesschienenwegeausbaugesetz) 

BVerwG Amtliche Entscheidungssammlung des Bundesverwaltungsgerichtes 

BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 

BVWP Bundesverkehrswegeplan 

EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

DSchG Denkmalschutzgesetz 

EIGV 
Verordnung über die Erteilung von Inbetriebnahmegenehmigungen für das 
Eisenbahnsystem  (Eisenbahn- Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung) 
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EiTB Liste der Technischen Baubestimmungen 

EkrG Eisenbahnkreuzungsgesetz 

EkrV Eisenbahnkreuzungsverordnung 

EneuOG Eisenbahn-Neuordnungsgesetz 

EnEV Energiesparverordnung 

EntG Hamburgisches Enteignungsgesetz (in der aktuellen Fassung) 

ERegG Eisenbahnregulierungsgesetz 

FluLärmHmbV Fluglärmschutzverordnung Hamburg 

GefStoffV Gefahrstoffverordnung 

GG Grundgesetz 

GGBefG Gefahrgutbeförderungsgesetzes  

GGVSEB 
Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern 
(Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt) 

GrwV Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung) 

FFH-RL 
Richtlinie 92/43/EWG vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie wildlebenden Tiere und Pflanzen 

HBauO Hamburgische Bauordnung 

H BVA Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen 

HmbAbwG Hamburgisches Abwassergesetz 

HmbBGG 
Hamburgischen Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Hamburgisches Behindertengleichstellungsgesetz) 

HmbBNatSchAG Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
HmbBodSchG Hamburgisches Bodenschutzgesetzes  

HmbLärmSchG 
Hamburgisches Gesetz zum Schutz gegen Lärm 
(Hamburgisches Lärmschutzgesetz) 

HmbVermG Hamburgisches Gesetz über das Vermessungswesen 

HmbVwVfG Hamburgisches Verwaltungsverfahrensgesetz 

HwaG Hamburgisches Wassergesetzes 

HWG Hamburgisches Wegegesetz 

Kampfmittel-VO  Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel 

LAGA Technische Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

LuftVG Luftverkehrsgesetz 

LS Längsschnitt 

OGewV Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer 

PF-RL  
PF-Richtlinien 

Richtlinien über den Erlass von Planrechtsentscheidungen für Betriebsanlagen 
der Eisenbahnen des Bundes nach § 18 Abs. 1 AEG sowie der 
Magnetschwebebahnen nach § 1 MBPlG (Planfeststellungsrichtlinien) 

QP Querprofil 

RASt Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 

ReStra Hamburger Regelwerken für Planung und Entwurf von Stadtstraßen 

ROG Raumordnungsgesetz 

StVO Straßenverkehrs-Ordnung 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

TA-KRD Hamburg Technische Anweisung Kampfmittelräumdienst Hamburg 

TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 

TM Technische Mitteilung 

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 

TSI Technische Spezifikationen für die Interoperabilität 

TSI-PRN 
Technische Spezifikationen für die Interoperabilität des transeuropäischen für 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität 

VLärmSchR 97 
Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast 
des Bundes 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
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UVPVwV 
Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

VawS 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(Anlagenverordnung) 

VV IBG 

Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der Verordnung über die Erteilung von 
Inbetriebnahmegenehmigungen für das Eisenbahnsystem (EIGV) in Bezug auf 
die Teilsysteme Infrastruktur, Energie, streckenseitige Zugsteuerung, 
Zugsicherung und Signalgebung sowie für die übrige Eisenbahninfrastruktur 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie 

 
 
 
Gefahrstoffe 
 

BTEX Benzol, Toluol, Ethylbenzol und die Xylole 

KMF künstliche Mineralfasern 

LCKW Leichtflüchtige Chlorierte Kohlenwasserstoffe 

MTBE Methyl-tert-butylether 

PAK Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe 

PCB polychlorierte Biphenyle 

TOC Total organic carbon (gesamte organische Kohlenstoff) 

 
 
 
Technische Regeln für Gefahrstoffe 
 

TRGS 519 Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten 

TRGS 521 Abbruch-, Sanierung- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle 

TRGS 551 Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material 

 
 
 
Berufsgenossenschaftliche Regelungen 
 

BGR 128 Kontaminierte Bereiche 

 
 
 
Arbeits- und Merkblätter 
 

DWA-A 138 
„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser“ 

DWA-M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser 

DVGW Arbeitsblätter 
W 121 

Bau und Ausbau von Grundwassermessstellen 

DVGW Arbeitsblätter 
W 115 

Bohrungen zur Erkundung, Beobachtung und Gewinnung von Grundwasser 
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DIN / EN 
 

DIN 81-70 

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - 
Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge - Teil 70: 
Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit 
Behinderungen 

DIN 4030 Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase 

DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen 

DIN 4150-2 
Erschütterungen im Bauwesen 
Teil 2: Einwirkungen auf Menschen im Gebäude 

DIN 4150-3 
Erschütterungen im Bauwesen 
Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen 

DIN 14090 Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken 

DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und 
Freiraum 

DIN 18122 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Zustandsgrenzen 
(Konsistenzgrenzen) 

DIN 18123 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Bestimmung der 
Korngrößenverteilung 

DIN 18124 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Bestimmung der Korndichte – 
Weithalspyknometer 

DIN 18125 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Bestimmung der Dichte des 
Bodens 

DIN 18135 Baugrund – Untersuchung von Bodenproben – Eindimensionaler 
Kompressionsversuch 

DIN 18136 Baugrund – Untersuchung von Bodenproben – Einaxialer Druckversuch 

DIN 18137 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben – Bestimmung der Scherfestigkeit 

DIN 19731 Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial 

DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum 

DIN32986 
Taktile Schriften und Beschriftungen - Anforderungen an die Darstellung und 
Anbringung von Braille- und erhabener Profilschrift 

DIN 50929 
Korrosion der Metalle - Korrosionswahrscheinlichkeit metallener Werkstoffe bei 
äußerer Korrosionsbelastung 

DIN EN 3 Tragbare Feuerlöscher 

DIN EN 81-20 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Aufzüge 
für den Personen- und Gütertransport - Teil 20: Personen- und Lastenaufzüge 

 
 
EU Verordnungen 
 

402/2013 
EU Durchführungsverordnungen der Kommission vom 30. April 2013 
über die gemeinsame Sicherheitsmethode für die Evaluierung und Bewertung 
von Risiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 352/2009 

VO (EU) Nr 
1300/2014 

EU Verordnung der Kommission vom 18. November 2014 
über die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der 
Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit 
Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität 

VO (EU) Nr 
1303/2014 

EU Verordnung der Kommission vom 18. November 2014 
über die technische Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich der 
„Sicherheit in Eisenbahntunneln“ im Eisenbahnsystem der Europäischen Union 

VO (EU) Nr 
1304/2014 

EU Verordnung der Kommission vom 26. November 2014 
über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems 
„Fahrzeuge - Lärm“  sowie zur Änderung der Entscheidung 2008/232/EG und 
Aufhebung des Beschlusses 2011/229/EU 

VO (EU) Nr. 
1315/2013 

Leitlinien der EU für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes 
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Richtlinien / Technische Mitteilungen der DB AG 
 

Ril 123.0105A002 
Organisation und Managementsysteme, Notfallmanagement, Brandschutz, 
Brandschutznachweis/ Brandschutzkonzept für bauliche Anlagen 

Ril 804 
Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke 
Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und 
instand halten 

Ril 804.5501 
Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und 
instand halten – Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken 

Ril 813 Personenbahnhöfe planen 

Ril 820.2010 
Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik - Grundlagen des 
Oberbaus - Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen 

Ril 820.2050A06 
Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik - Grundlagen des 
Oberbaus – Erschütterungseinwirkungen aus Baumaßnahmen 

Ril 882 Landschaftspflege; Ziele und Aufgaben 

Ril 997 
Maschinen-, Energie- und Elektrotechnik, Werkstättenwesen 
Oberleitungsanlagen planen, errichten und Instandhalten 

 
 
 
Weitere Unterlagen 
 

HVV-Standard 
Leitfaden zur Gestaltung von Einbauvarianten in Haltestellen des ÖPNV in Hamburg 

 
 
 
Streckenbezeichnungen 
 

1120-1 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf 

1120-2 Hamburg Hbf – Lübeck Hbf 

1121 Lübeck Hbf - Büchen 

1150 Lüneburg - Büchen 

1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort (Güterumgehungsbahn) 

1241-1 S-Bahn-Linie S 1 / 11 Hamburg Hbf - Poppenbüttel 

1241-2 S-Bahn-Linie S 1 / 11 Poppenbüttel – Hamburg Hbf 

1242 Hamburg-Wandsbek – Hamburg-Horn  (VBK) 

1249-1 S-Bahn-Linie S 4  Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Garten 

1249-2 S-Bahn-Linie S 4  Ahrensburg-Garten - Hamburg-Hasselbrook 

6100 Berlin Spandau - Hamburg Altona 

9125 Tiefstack - Glinde 

 
 
 
Behörden  /  Unternehmen  /  Vereinigungen 
 

BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde 

BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

BSU Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

BSW Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

BUE Behörde für Umwelt und Energie 

BUKEA Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 

BVerfG Bundesverfassungsgericht 

BWVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur  
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BWVI Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation  

DB Deutsche Bahn 

DGUV Deutsche gesetzliche Unfallversicherung  

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

EBA Eisenbahn-Bundesamt 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

FHH 
HH 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Hansestadt Hamburg 

FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V 

HSE Hamburger Stadtentwässerung 

HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH 

HWW Hamburger Wasserwerke 

LAI Bund-Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

LIG Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 

LSBG Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 

OVG Oberverwaltungsgericht 

SRH Straßenreinigung Hamburg 
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Auf Antrag der DB Netz AG, Großprojekte RB Nord (I.NG-N-S) (Vorhabenträgerin) erlässt 

das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

i. V. m. § 74 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) folgenden 

 
 

Planfeststellungsbeschluss 
 
 

A. Verfügender Teil 

A.1 Feststellung des Plans 

Der Plan für das Vorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe 

Planfeststellungsabschnitt 1 Hasselbrook – Luetkensallee in der Freien und 

Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“ auf den Strecken 

- 1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz (S-Bahn)  

Bau-km 100,000 bis 103,114 

- 1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597 

- 1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463 

- 1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km 15,584 bis 15,924 

- 1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

wird mit den in diesem Beschluss aufgeführten Änderungen, Nebenbestimmungen 

und Vorbehalten festgestellt. 

Gegenstand des Vorhabens ist im Wesentlichen der Neubau der S-Bahnstrecke 

S4 (Ost) mit der DB-Streckennummer 1249 zwischen Hamburg-Hasselbrook und 

Ahrensburg-Gartenholz im Planfeststellungsabschnitt 1 (PFA 1). Dieser beginnt in der 

S-Bahnstation Hamburg Hasselbrook und endet östlich der Eisenbahnüberführung 

(EÜ) Luetkensallee. 

Die neue zweigleisige S-Bahnstrecke zweigt in Hasselbrook im östlichen 

Bahnhofskopf aus der bestehenden S-Bahnstrecke 1241 (S-Bahnlinie S1) ab. Das 

neue S-Bahngleis aus Richtung Ahrensburg wird über ein Überwerfungsbauwerk in 

das bestehende S-Bahngleis der Strecke 1241 Richtung Hamburg Hbf eingefädelt. Im 

weiteren Verlauf Richtung Ahrensburg-Gartenholz werden die neuen Streckengleise 

nördlich und parallel zu den Gleisen der Strecke 1120 geführt. 
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Zwischen den neuen Stationen Claudiusstraße und Bovestraße wird die S-Bahn 

aufgrund der örtlichen Zwangspunkte auf die vorhandene Fernbahntrasse 

verschwenkt. Die Verkehrsstation Wandsbek wird zurückgebaut. Die Fernbahngleise 

werden auf der südlichen Seite neu errichtet. Durch den südlichen Versatz der Gleise 

wird der Westkopf des Güterbahnhofs Wandsbek komplett neu überplant, während 

die Gleise des Ostkopfes erhalten werden können. 

Die zwischen der „Hammer Straße“ und dem Güterbahnhof Wandsbek südlich der 

Strecke 1120 parallel verlaufende Güterzugstrecke 1242 wird zurückgebaut. 

Im verbleibenden Teilstück der Strecke 1242 zwischen Abzweig Horn (Ausfädelung 

aus der Strecke 1234) und der Einfädelung in die Strecke 1120 (östlich der Hammer 

Straße) wird die Strecke um ein zweites Gleis erweitert. 

Im Güterbahnhof Wandsbek werden die Gleise 3 und 4 auf die betrieblich 

notwendigen Nutzlängen von 850m für Überholungen und das Puffern von 

Güterzügen verlängert. 

Bedingt durch den Bau des Überwerfungsbauwerkes und die Ausfädelung der 

Strecke 1249 aus der Strecke 1241 wird auch ein Umbau der Strecke 1241 

erforderlich. Sie wird durch den höhenfreien Übergang der Strecke 1249 aufgeweitet 

und vor dem Südkopf der Station Wandsbeker Chaussee wieder an den Bestand 

angeschlossen. 

A.2 Planunterlagen 

Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen: 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

1 Erläuterungsbericht, 

Deckblatt (Index d) und Seite 1-135  
(Stand 16.06.2020, 4.Änderung im Verfahren) 

festgestellt 

1 Erläuterungsbericht Anhang I 

Eisenbahnbetriebswirtschaftliche Untersuchung  
Variantenvergleich – unterschiedlicher Übergang von der S-Bahn auf 
die Stammstrecke, Seite 1-15, Stand 20.01.2016 

Ergebnisbericht zu den Varianten Mitfall 4 (EBWU-Variante 0) und 
Mitfall 5 (Rahlstedt+), Seite 1-45, Stand 12.09.2017 

nur zur 
Information 

1 Erläuterungsbericht Anhang II 

Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht 

Schreiben (Gz.: BIS/F046-14/02656_1) vom 27.06.2014 mit 
Übersichtsplan zur Stellungnahme 

nur zur 
Information 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

2 Übersichtskarten und -pläne  

2.1.1 Übersichtskarte Str. 1120, km 59,709 – 38,750 

Pl-Nr. 4.1.VA.UK.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

2.1.2 Übersichtskarte Trassenferne LBP-Maßnahme 

Pl-Nr. 4.1.VA.UK.002.0 Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

2.1.3 Übersichtskarte Str. 1249, Bau-km 100,000 – 103,114, Str. 1120, km 
59,709 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.VA.UK.003.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

2.2.1 Übersichtsplan Str. 1249, Bau-km 100,000 – 103,114, Str. 1120, km 
59,709 – 56,597  

Pl-Nr. 4.1.VA.UP.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

2.3.1 Zuwegung für Rettungseinsätze Str. 1249, Bau-km 100,000 – 
103,114, Str. 1120, km 59,709 – 56,597  

Pl-Nr. 4.1.VA.RW.001.0 Stand 09.08.2016 

festgestellt 

2.4.1 Systemskizze Systemwechselstelle 1,2 kV Gleichstrom auf 15 kV 
Wechselstrom, Str. 1249 von km 102,045 – 200,250  

Pl-Nr. 4.1.0.BS.SY.001.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

3 Lagepläne 

3.0 Legende Lageplan  

Pl-Nr. 4.1.VA.LG.001.c Index c Stand 31.01.2020 

nur zur 
Information 

3.1 Lageplan Str. 1249, Bau-km 100,000 – 100,470 

Str. 1120, km 59,881 – 59,239 

Pl-Nr. 4.1.VA.LP.001.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

3.2 Lageplan Str. 1241, km 4,567 – 4,802  

Str. 1234, km 15,4+47-15,2+44 

Pl-Nr. 4.1.VA.LP.002.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

3.3 Lageplan Str. 1249, Bau-km 100,470 – 101,018 

Str. 1120, km 59,239 – 58,691 

Pl-Nr. 4.1.VA.LP.003.b Index b Stand 01.09.2019,  

festgestellt 

3.4 Lageplan Str. 1242, km 59,555 – 59,153 

Str. 1234, km 15,653 – 16,011 

Pl-Nr. 4.1.VA.LP.004.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

3.5 Lageplan Str. 1249, Bau-km 101,018 – 101,658 

Str. 1120, km 58,691 – 58,051 

Pl-Nr. 4.1.VA.LP.005.c Index b Stand 31.01.2020 

festgestellt 

3.6 Lageplan Str. 1249, Bau-km 101,658 – 102,305 

Str. 1120, km 58,051 – 57,404 

Pl-Nr. 4.1.VA.LP.006.c Index c Stand 31.01.2020 

festgestellt 

3.7 Lageplan Str. 1249, Bau-km 102,305 – 102,856 

Str. 1120, km 57,404 – 56,852 

Pl-Nr. 4.1.VA.LP.007.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

3.8 Lageplan Str. 1249, Bau-km 102,856 – 103,114 

Str. 1120, km 56,852 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.VA.LP.008.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

4 Bauwerksverzeichnis, Deckblatt (Index c), Stand 31.01.2020 

Gliederung und Seite 1-126 Stand: 18.06.2020 

festgestellt 

5 Grunderwerbspläne 

5.1 Grunderwerbsplan Str. 1249, Bau-km 100,000 – 100,470 

Str. 1120, km 59,881 – 59,239 

Pl-Nr. 4.1.VA.GE.001.c Index d Stand 18.06.2020 

festgestellt 

5.2 Grunderwerbsplan Trassenferne LBP-Maßnahmen einschl. 
Übersichtskarte, Pl-Nr. 4.1.VA.GE.002.c Index c Stand 31.01.2020 

festgestellt 

5.3 Grunderwerbsplan Str. 1249, Bau-km 100,470 – 101,018 

Str. 1120, km 59,239 – 58,691 

Pl-Nr. 4.1.VA.GE.003.b Index d Stand 18.06.2020 

festgestellt 

5.4 Grunderwerbsplan Str. 1242, km 59,555 – 59,153 

Str. 1234, km 15,653 – 16,011 

Pl-Nr. 4.1.VA.GE.004.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

5.5 Grunderwerbsplan Str. 1249, Bau-km 101,018 – 101,658 

Str. 1120, km 58,691 – 58,051 

Pl-Nr. 4.1.VA.GE.005.c Index d Stand 27.05.2020 

festgestellt 

5.6 Grunderwerbsplan Str. 1249, Bau-km 101,658 – 102,305,  

Str. 1120, km 58,051 – 57,404 

Pl-Nr. 4.1.VA.GE.006.d Index d Stand 18.06.2020 

festgestellt 

5.7 Grunderwerbsplan Str. 1249, Bau-km 102,305 – 102,856 

Str. 1120, km 57,404 – 56,852 

Pl-Nr. 4.1.VA.GE.007.0 Stand 09.08.2016 

festgestellt 

5.8 Grunderwerbsplan Str. 1249, Bau-km 102,856 – 103,114 

Str. 1120, km 56,852 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.VA.GE.008.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

6 Grunderwerbsverzeichnis, Grunderwerbsverzeichnis anonymisiert 

Deckblatt Index d Stand 27.05.2020 

Abkürzungsverzeichnis Seite 1 Stand 18.06.2020 und  

Seite 2-26 Stand 18.06.2020 

Grunderwerbsverzeichnis, Grunderwerbsverzeichnis unverschlüsselt 

Abkürzungsverzeichnis Seite 1 Stand 18.06.2020 und 

Seite 2-46 Stand 18.06.2020 

Verzeichnis der Schlüsselnummern, 
Schlüsselverzeichnis Seite 1-9 Stand 18.06.2020 

festgestellt 

7 Bauwerkspläne 

7.0 Bauwerksplan Legende 

Pl-Nr. 4.1.IB.LG.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.1.1 

 

Bauwerksplan EÜ Hammer Straße Str. 1249, Bau-km 100,543 
Draufsicht, Pl-Nr. 4.1.IB.EU.011.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

7.1.2 

 

Bauwerksplan EÜ Hammer Straße, Str. 1249, Bau-km 100,543 
Ansicht, Schnitte, Pl-Nr. 4.1.IB.EU.012.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

7.1.3 

 

Bauwerksplan EÜ (F) Claudiusstraße 

Str. 1249, Bau-km 100,900/Str. 1120, km 58,810  

Draufsicht, Pl-Nr. 4.1.IB.EU.021.0 Index a Stand 15.08.2019 

festgestellt 

7.1.4 

 

Bauwerksplan EÜ (F) Claudiusstraße 

Str. 1249, Bau-km 100,900/Str. 1120, km 58,810  

Schnitte, Pl-Nr. 4.1.IB.EU.022.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.1.5 Bauwerksplan EÜ (F) Schloßgarten 

Str. 1249, Bau-km 101,066/Str. 1120, km 58,643  

Draufsicht, Pl-Nr. 4.1.IB.EU.031.d Index d Stand 27.05.2020  

festgestellt 

7.1.6 Bauwerksplan EÜ (F) Schloßgarten 

Str. 1249, Bau-km 101,066/Str. 1120, km 58,643  

Schnitte, Pl-Nr. 4.1.IB.EU.032.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.1.7 Bauwerksplan EÜ (F) Bf Claudiusstr.  

Str. 1249, Bau-km 101,242/ Str. 1120, km 58,467 

Draufsicht, Pl-Nr. 4.1.IB.EU.041.0 Stand 09.08.2016 

festgestellt 

7.1.8 Bauwerksplan EÜ (F) Bf Claudiusstr.  

Str. 1249, Bau-km 101,242/ Str. 1120, km 58,467  

Schnitte, Pl-Nr. 4.12.IB.EU.042.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.1.9 Bauwerksplan EÜ (F) Wandsbek 

Str. 1249, Bau-km 101,557/ Str. 1120, km 58,152 

Draufsicht, Pl-Nr. 4.12.IB.EU.051.0 Stand 09.08.2016 

festgestellt 

7.1.10 Bauwerksplan EÜ (F) Wandsbek  

Str. 1249, Bau-km 101,557/ Str. 1120, km 58,152 

Schnitte, Pl-Nr. 4.12.IB.EU.052.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.1.11 Bauwerksplan EÜ Gehölzgraben  

Str. 1249, Bau-km 101,702/ Str. 1120, km 58,006 

Draufsicht, Pl-Nr. 4.1.IB.EU.061.c Index c Stand 31.01.2020 

festgestellt 

7.1.12 Bauwerksplan EÜ Gehölzgraben 

Str. 1249, Bau-km 101,702/ Str. 1120, km 58,006 

Schnitte, Pl-Nr. 4.1.IB.EU.062.c Index c Stand 31.01.2020 

nur zur 
Information 

7.1.13 Bauwerksplan EÜ Bovestraße 

Str. 1249, Bau-km 101,863/ Str. 1120, km 57,845 

Draufsicht, Pl-Nr. 4.1IB.EU.071.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

7.1.14 Bauwerksplan EÜ Bovestraße 

Str. 1249, Bau-km 101,863/ Str. 1120, km 57,845 

Ansicht, Längs- und Querschnitte 

Pl-Nr. 4.1.IB.EU.072.c Index c Stand 31.01.2020 

nur zur 
Information 

7.1.15 Bauwerksplan EÜ (F) Luetkensallee 

Str. 1249, Bau-km 102,996/ Str. 1120, km 56,716 

Draufsicht, Pl-Nr. 4.1IB.EU.081.0 Stand 09.08.2016 

festgestellt 

7.1.16 Bauwerksplan EÜ (F) Luetkensallee 

Str. 1249, Bau-km 102,996/ Str. 1120, km 56,716 

Schnitte, Pl-Nr. 4.1IB.EU.082.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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7.2.1 Bauwerksplan Überwerfungsbauwerk Hasselbrook 

Str. 1249, Bau-km 100,108 – 100,305 

Draufsicht und Schnitte, Pl-Nr. 4.1IB.KB.011.0 Stand 09.08.2016 

festgestellt 

7.2.2 Bauwerksplan Überwerfungsbauwerk Hasselbrook 

Str. 1249, Bau-km 100,108 – 100,305 

Längsschnitte, Querschnitte, Pl-Nr. 4.1IB.KB.012.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.2.3 Bauwerksplan Überwerfungsbauwerk Hasselbrook 

Str. 1249, Bau-km 100,108 – 100,305 

Längsschnitte, Querschnitte, Pl-Nr. 4.1.IB.KB.013.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.2.4 Bauwerksplan EÜ über Strecke 1234, 

Str. 1249, Bau-km 100,446/ Str. 1120, km 59,264 

Draufsicht, Pl-Nr. 4.1.IB.KB.021.0 Stand 09.08.2016 

festgestellt 

7.2.5 Bauwerksplan EÜ über Strecke 1234, 

Str. 1249, Bau-km 100,446/ Str. 1120, km 59,264 

Ansicht, Schnitte, Pl-Nr. 4.1.IB.KB.022.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.3.1 Bauwerksplan Regelausführung Stützwände 

Regelausführung Spundwände lfd. Nr. 61 – 63 

Pl-Nr. 4.1.IB.WD.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.3.2 Bauwerksplan Regelausführung Stützwände 

Regelausführung Spundwände lfd. Nr. 64 – 66 

Pl-Nr. 4.1.IB.WD.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.3.3 Bauwerksplan Regelausführung Stützwände 

Regelausführung Spundwand lfd. Nr. 71 

Pl-Nr. 4.1.IB.WD.003.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.3.4 Bauwerksplan Regelausführung Stützwände 

Regelausführung Bohrpfahlführung lfd. Nr. 67 

Pl-Nr. 4.1.IB.WD.004.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.3.5 Bauwerksplan Regelausführung Stützwände 

Regelausführung Trägerbohlwand lfd. Nr. 68 

Pl-Nr. 4.1.IB.WD.005.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.3.6 Bauwerksplan Regelausführung Stützwände 

Regelausführung Winkelstützwände lfd. Nr. 69, 70, 72 – 74, 76 

Pl-Nr. 4.1.IB.WD.006.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

7.4.1 Bauwerksplan Regelausführung bei Lärmschutzwand 

Pl-Nr. 4.1.IB.SS.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.4.2 Bauwerksplan Regelausführung bei Mittellärmschutzwand 

Pl-Nr. 4.1.IB.SS.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

7.5.1 Bauwerksplan ESTW Hasselbrook 

Str. 1249, Bau-km 100,504 

Grundriss, Pl-Nr. 4.1.HB.GR.001.0 Stand 09.08.2016 

festgestellt 

7.5.2 Bauwerksplan ESTW Hasselbrook 

Str. 1249, Bau-km 100,504 

Lageplan, Pl-Nr. 4.1.HB.LP.001.0 Stand 09.08.2016 

festgestellt 
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7.6.1 Bauwerksplan Gleichrichterwerk Wandsbek 

Str. 1249, Bau-km 101,944, Strecke 1120 km 57,763 

Grundriss, Pl-Nr. 4.1.HB.GR.002.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

7.6.2 Bauwerksplan Gleichrichterwerk Wandsbek 

Str. 1249, Bau-km 101,944, Strecke 1120 km 57,763 

Schnitte, Pl-Nr. 4.1.HB.SN.001.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

7.6.3 Bauwerksplan Gleichrichterwerk Wandsbek 

Str. 1249, Bau-km 101,944, Strecke 1120 km 57,763 

Ansichten, Pl-Nr. 4.1.HB.AN.001.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

7.6.4 entfällt  

8 Querschnitte 

8.1.1 Querschnitte Querprofil 01 (QP 01): 

Str. 1249, Bau-km 100,119, Str. 1120, km 59,590, Str. 1241, km 4,263 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

8.1.2 Querschnitte Querprofil 02 (QP 02): 

Str. 1249, Bau-km 100,369, Str. 1120, km 59,340 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

8.1.3 Querschnitte Querprofil 03 (QP 03): 

Str. 1241, km 4,570, Pl-Nr. 4.1.VA.QP.003.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

8.1.4 Querschnitte Querprofil 04 (QP 04): 

Str. 1249, Bau-km 100,859, Str. 1120, km 58,850, Str. 1242, km 58,850 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.004.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

8.1.5 Querschnitte Querprofil 05 (QP 05): 

Str. 1249, Bau-km 100,979, Str. 1120, km 58,730 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.005.0 Index a Stand 15.08.2019 

nur zur 
Information 

8.1.6 Querschnitte Querprofil 06 (QP 06): 

Str. 1249, Bau-km 101,169, Str. 1120, km 58,540 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.006.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

8.1.7 Querschnitte Querprofil 07 (QP 07): 

Str. 1249, Bau-km 101,479, Str. 1120, km 58,230 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.007.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

8.1.8 Querschnitte Querprofil 08 (QP 08): 

Str. 1249, Bau-km 101,799, Str. 1120, km 57,915 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.008.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

8.1.9 Querschnitte Querprofil 09 (QP 09): 

Str. 1249, Bau-km 101,989, Str. 1120, km 57,720 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.009.c Index c Stand 31.01.2020 

nur zur 
Information 

8.1.10 Querschnitte Querprofil 10 (QP 10): 

Str. 1249, Bau-km 101,249, Str. 1120, km 57,460 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.010.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

8.1.11 Querschnitte Querprofil 11 (QP 11): 

Str. 1249, Bau-km 102,731, Str. 1120, km 56,980 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.011.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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8.1.12 Querschnitte Querprofil 12 (QP 12): 

Str. 1249, Bau-km 103,031, Str. 1120, km 56,680 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.012.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

8.1.13 Regelquerschnitt Kennzeichnender Querschnitt Bahnstrecke 

Pl-Nr. 4.1.VA.RQ.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

8.2.1 Längsschnitte Bahnsteige Längsschnitt 01 (LS 01) 

Bahnsteig Claudiusstraße, Str. 1249, Bau-km 101,080 – 101,290 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.021.c Index c Stand 31.01.2020 

nur zur 
Information 

8.2.2 Längsschnitte Bahnsteige Längsschnitt 02 (LS 02) 

Bahnsteig Bovestr., Str. 1249, Bau-km 101,788 – 101,928, 

Pl-Nr. 4.1.VA.QP.022.c Index c Stand 31.01.2020 

nur zur 
Information 

9 Höhenpläne 

9.1 Höhenplan Straße Bovestraße 

Str. 1249 Bau-km: 101,864, Str. 1120, km 57,845 

Pl-Nr. 4.1.VA.HP.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

10 Baustelleneinrichtungs-und Erschließungspläne 

10.1 Baustelleneinrichtungs-und erschließungsplan 

Str. 1249, Bau-km 100,00 – 100,470, Str. 1120, km 59,881 – 59,239 

Pl-Nr. 4.1.VA.BS.001.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

10.2 Baustelleneinrichtungs-und erschließungsplan 

Str. 1241, km 4,567 – 4,802, Str. 1234, km 15,447 – 15,244 

Pl-Nr. 4.1.VA.BS.002.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

10.3 Baustelleneinrichtungs-und erschließungsplan 

Str. 1249, Bau-km 100,470 – 101,018, Str. 1120, km 59,239 – 58,691 

Pl-Nr. 4.1.VA.BS.003.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

10.4 Baustelleneinrichtungs-und erschließungsplan 

Str. 1242, km 59,555 – 59,153, Str. 1234, km 15,653 – 16,011 

Pl-Nr. 4.1.VA.BS.004.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

10.5 Baustelleneinrichtungs-und erschließungsplan 

Str. 1249, Bau-km 101,018 – 101,658, Str. 1120, km 58,691 – 58,051 

Pl-Nr. 4.1.VA.BS.005.c Index b Stand 16.03.2020 

nur zur 
Information 

10.6 Baustelleneinrichtungs-und erschließungsplan 

Str. 1249, Bau-km 101,658 – 102,305, Str. 1120, km 58,051 – 57,404 

Pl-Nr. 4.1.VA.BS.006.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

10.7 Baustelleneinrichtungs-und erschließungsplan 

Str. 1249, Bau-km 102,305 – 102,856, Str. 1120, km 57,404 – 56,852 

Pl-Nr. 4.1.VA.BS.007.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

10.8 Baustelleneinrichtungs-und erschließungsplan 

Str. 1249, Bau-km 102,856 – 103,114, Str. 1120, km 56,852 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.VA.BS.008.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

11 Kabel- und Leitungspläne 

11.1 Kabel- und Leitungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 100,000 – 100,470, Str. 1120, km 59,881 – 59,239 

Pl-Nr. 4.1.VA.BL.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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11.2 Kabel- und Leitungslageplan 

Str. 1241, km 4,567 – 4,802, Pl-Nr.4.1.VA.BL.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

11.3 Kabel- und Leitungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 100,470 – 101,018, Str. 1120, km 59,239 – 58,691 

Pl-Nr. 4.1.VA.BL.003.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

11.4 Kabel- und Leitungslageplan 

Str. 1242, km 59,555 – 59,153, Str. 1234, km 15,653 – 16,011 

Pl-Nr. 4.1.VA.BL.004.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

11.5 Kabel- und Leitungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 101,018 – 101,658, Str. 1120, km 58,691 – 58,051 

Pl-Nr. 4.1.VA.BL.005.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

11.6 Kabel- und Leitungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 101,658 – 102,305, Str. 1120, km 58,051 – 57,404 

Pl-Nr. 4.1.VA.BL.006.d Index d Stand 18.06.2020 

nur zur 
Information 

11.6.1 Kabel- und Leitungslageplan Auszug EÜ Bovestraße 

Str. 1249, Bau-km 101,733 – 101,908, Str. 1120, km 57,975 – 57,799 

Pl-Nr. 4.1.VA.BL.006.1.d Index d Stand 18.06.2020 

nur zur 
Information 

11.7 Kabel- und Leitungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 102,305 – 102,856, Str. 1120, km 57,404 – 56,852 

Pl-Nr. 4.1.VA.BL.007.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

11.8 Kabel- und Leitungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 102,856 – 103,114, Str. 1120, km 56,852 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.VA.BL.008.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

12 Unterlagen zur Regelung wasserwirtschaftlicher Sachverhalte 

12.1 Erläuterungsbericht zu den Unterlagen zur Regelung 
wasserrechtlicher Sachverhalte 

5 Seiten inkl. Deckblatt, Stand: 09.08.2016 

nur zur 
Information 

12.2.1 Übersichtsplan Entwässerungskonzept 

Str. 1249, Bau-km 100,000 – 103,114, Str. 1120, km 59,709 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.VA.UP.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

12.3 Rasterdatenblatt KOSTRA-DWD 2000  

Niederschlagshöhen und –spenden, Zeitspanne Januar – Dezember, 

Rasterfeld: Spalte 36 Zeile: 21, 2 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.1.1 Muldenversickerung, Nachweise Nr. 4 (Strecke 1241) und 

Nr. 5 (Strecke 1241und 1249), 5 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.1.2 Muldenversickerung, 

Nachweis Nr. 6 (Strecke 1249), 4 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.1.3 Muldenversickerung, Nachweise Nr. 7 (Strecke 1120) und 

Nr. 20 (Strecke 1120), 5 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.1.4 Muldenversickerung, Nachweis Nr. 8 (Strecke 1249), 

4 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.1.5 Muldenversickerung, Nachweis Nr. 15 (Strecke 1249), 

4 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 29 von 461 

 

 

Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

12.4.1.6 Muldenversickerung, Nachweis Nr. 16 (Strecke 1249), 

4 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.1.7 Muldenversickerung, Nachweis Nr. 17 (Strecke 1120), 

4 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.2.1 Tiefenentwässerung, Nachweis Nr. 9 (Strecke 1242), 

1 Seite, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.2.2 Tiefenentwässerung, Nachweis Nr. 10 (Strecke 1249), 

1 Seite, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.2.3 Tiefenentwässerung, Nachweis Nr. 11 (Strecke 1120), 

1 Seite, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.2.4 Tiefenentwässerung, Nachweis Nr. 12 (Strecke 1120), 

1 Seite, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.2.5 Tiefenentwässerung, Nachweis Nr. 13 (Strecke 1120), 

1 Seite, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.3.1 Speicherschicht, Strecke 1120, km 59,250, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.2 Speicherschicht, Strecke 1120, km 59,100, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.3 Speicherschicht, Strecke 1242, km 59,100, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.4 Speicherschicht, Strecke 1120, km 58,950, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.5 Speicherschicht, Strecke 1120, km 58,700, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.6 Speicherschicht, Strecke 1120, km 58,550, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.7 Speicherschicht, Strecke 1120, km 58,150, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.8 Speicherschicht, Strecke 1120, km 57,900, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.9 Speicherschicht, Strecke 1120, km 57,800, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.10 Speicherschicht, Strecke 1120, km 57,500, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.11 Speicherschicht, Strecke 1120, km 57,380, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.12 Speicherschicht, Strecke 1120, km 57,000, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.13 Speicherschicht, Strecke 1120, km 56,720, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.3.14 Speicherschicht, Strecke 1120, km 56,620, ohne Datum nur zur 
Information 

12.4.4.1 Flächenversickerung, Strecke 1120, 

Nachweis Nr. 1, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.4.2 Flächenversickerung, Strecke 1249, 

Nachweis Nr. 2, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.4.3 Flächenversickerung, Strecke 1241, 

Nachweis Nr. 3, ohne Datum 

nur zur 
Information 
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12.4.4.4 Flächenversickerung, Strecke 1120, 

Nachweis Nr. 14, 3 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.4.5 Flächenversickerung, Strecke 1249, 

Nachweis Nr. 19, 3 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.4.5 Rigolenversickerung 

Nachweis Nr. 18, 2 Seiten, ohne Datum 

nur zur 
Information 

12.5.1 Entwässerungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 100,00 – 100,470, Str. 1120, km 59,881 – 59,239, 

Pl-Nr. 4.1.VA.EW.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

12.5.2 Entwässerungslageplan 

Str. 1241, km 4,567 – 4,802, Str. 1234, km 15,447 – 15,244 

Pl-Nr. 4.1.VA.EW.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

12.5.3 Entwässerungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 100,470 – 101,018, Str. 1120, km 59,239 – 58,691 

Pl-Nr. 4.1.VA.EW.003.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

12.5.4 Entwässerungslageplan 

Str. 1242, km 59,555 – 59,153, Str. 1234, km 15,653 – 16,011 

Pl-Nr. 4.1.VA.EW.004.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

12.5.5 Entwässerungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 101,018 – 101,658, Str. 1120, km 58,691 – 58,051 

Pl-Nr. 4.1.VA.EW.005.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

12.5.6 Entwässerungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 101,658 – 102,305, Str. 1120, km 58,051 – 57,404 

Pl-Nr. 4.1.VA.EW.006.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

12.5.7 Entwässerungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 102,305 – 102,856, Str. 1120, km 57,404 – 56,852 

Pl-Nr. 4.1.VA.EW.007.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

12.5.8 Entwässerungslageplan 

Str. 1249, Bau-km 102,856 – 103,114, Str. 1120, km 56,852 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.VA.EW.008.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13 Umweltverträglichkeitsstudie 

13.1 Deckblatt Stand 09.08.2019 

Umweltverträglichkeitsstudie, Erläuterungsbericht, Version 1.0 

erstellt durch TGP & COCHET CONSULT, Stand: 31.05.2016 

nur zur 
Information 

13.2.1 Übersichtskarte Umweltverträglichkeitsstudie, 

Übersichtskarte, Str. 1120, km 59,709 – 38,750 

Pl-Nr. 4.1.PL.UK.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.2.1 Karte Schutzgut Menschen Umweltverträglichkeitsstudie 

Schutzgut Menschen, einschl. der menschlichen Gesundheit / 

Bestand und Bewertung, Str. 1120, km 59,709 – 47,85 

Pl-Nr. 4.1.PL.SG.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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13.2.2.2 Karte Schutzgut Menschen Umweltverträglichkeitsstudie 

Schutzgut Menschen, einschl. der menschlichen Gesundheit / 

Bestand und Bewertung, Str. 1120, km 47,85 – 38,750 

Pl-Nr. 4.1.PL.SG.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.3.1 Karte Tiere und biologische Vielfalt Umweltverträglichkeitsstudie 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / 

Bestand und Bewertung, Str. 1120, km 59,709 – 47,85 

Pl-Nr. 4.1.PL.SG.003.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.3.2 Karte Tiere und biologische Vielfalt Umweltverträglichkeitsstudie 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / 

Bestand und Bewertung, Str. 1120, km 47,85 – 38,750 

Pl-Nr. 4.1.PL.SG.004.0 Stand 09.08.2016 

 

nur zur 
Information 

13.2.4.1 Karte Biotope Umweltverträglichkeitsstudie 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / 

Bestand und Bewertung, Str. 1120, km 59,709 – 54,33 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.005.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.4.2 Karte Biotope Umweltverträglichkeitsstudie  

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / 

Bestand und Bewertung, Str. 1120, km 54,33 – 49,50 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.006.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.4.3 Karte Biotope Umweltverträglichkeitsstudie 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / 

Bestand und Bewertung, Str. 1120, km 49,50 – 44,08 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.007.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.4.4 Karte Biotope Umweltverträglichkeitsstudie 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / 

Bestand und Bewertung, Str. 1120, km 44,08 – 38,750 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.008.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.5.1 Karte Schutzgut Boden Umweltverträglichkeitsstudie Schutzgut Boden 
/ Bestand und Bewertung, Str. 1120, km 59,709 – 47,85 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.009.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.5.2 Karte Schutzgut Boden Umweltverträglichkeitsstudie Schutzgut Boden 
/ Bestand und Bewertung, Str. 1120, km 47,85 – 38,750 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.010.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.6.1 Karte Schutzgut Wasser, Klima, Luft Umweltverträglichkeitsstudie 
Schutzgut Wasser, Klima, Luft / Bestand und Bewertung 

Str. 1120, km 59,709 – 47,85 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.011.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.6.2 Karte Schutzgut Wasser, Klima, Luft Umweltverträglichkeitsstudie 
Schutzgut Wasser, Klima, Luft / Bestand und Bewertung 

Str. 1120, km 47,85 – 38,750  

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.012.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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13.2.7.1 Karte Schutzgüter Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter 
Umweltverträglichkeitsstudie 

Schutzgüter Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter / 

Bestand und Bewertung Str. 1120, km 59,709 – 47,85 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.013.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.7.2 Karte Schutzgüter Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter 
Umweltverträglichkeitsstudie 

Schutzgüter Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter / 

Bestand und Bewertung Str. 1120, km 47,85 -38,750 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.014.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.8.1 Konfliktschwerpunkte Umweltverträglichkeitsstudie 
Konfliktschwerpunkte, Str. 1120, km 59,709 – 54,33 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.015.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.8.2 Konfliktschwerpunkte Umweltverträglichkeitsstudie 
Konfliktschwerpunkte Str. 1120, km 54,33 – 49,50 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.016.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.8.3 Konfliktschwerpunkte Umweltverträglichkeitsstudie 
Konfliktschwerpunkte Str. 1120, km 49,50 – 44.08 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.017.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

13.2.8.4 Konfliktschwerpunkte Umweltverträglichkeitsstudie 
Konfliktschwerpunkte Str. 1120, km 44,08 – 38,750 

Pl-Nr. 4.1.LP.SG.018.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

14 Landschaftspflegerischer Begleitplan und artenschutzrechtliche Unterlagen 

14.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan -  

Deckblatt Index d Stand 03.06.2020, 

Inhaltsverzeichnis 

Erläuterungsbericht Seite I-XII und 1-202, Stand 03.06.2020 

Darstellung Bestehende Kompensationsfläche “Hammerstraße”, 
Darstellung Bestehende Kompensationsfläche “Luetkensallee” 

festgestellt 

14.2.1 Übersichtsplan Landschaftspflegerischer Begleitplan Bestand,  

Str. 1120, km 59,709 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1LP.UP.001.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

14.3.1 Bestands- und Konfliktplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 100.00 – 100,470, Str. 1120, km 59,881 – 59,239 

Pl-Nr. 4.1LP.BE.001.c Index c Stand 14.02.2020 

nur zur 
Information 

14.3.2 Bestands- und Konfliktplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1241, km 4,567 – 4,802 

Pl-Nr. 4.1LP.BE.002.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

14.3.3 Bestands- und Konfliktplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 100,470 – 101,018, Str. 1120, km 59,239 – 58,691 

Pl-Nr. 4.1LP.BE.003.c Index c Stand 14.02.2020 

nur zur 
Information 

14.3.4 Bestands- und Konfliktplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1242, km 59,555 – 59,153, Str. 1234, km 15,653 – 16,011 

Pl-Nr. 4.1LP.BE.004.c Index c Stand 14.02.2020 

nur zur 
Information 
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14.3.5 Bestands- und Konfliktplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 101,018 – 101,658, Str. 1120, km 58,691 – 58,051 

Pl-Nr. 4.1LP.BE.005.c Index c Stand 14.02.2020 

nur zur 
Information 

14.3.6 Bestands- und Konfliktplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 101,658 – 102,305, Str. 1120, km 58,051 – 57,404 

Pl-Nr. 4.1LP.BE.006.c Index c Stand 14.02.2020 

nur zur 
Information 

14.3.7 Bestands- und Konfliktplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 102,305 – 102,856, Str. 1120, km 57,404 – 56,852 

Pl-Nr. 4.1LP.BE.007.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

14.3.8 Bestands- und Konfliktplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 102,856 – 103,114, Str. 1120, km 56,852 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1LP.BE.008.c Index c Stand 14.02.2020 

nur zur 
Information 

14.4.1 Übersichtsplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Trassennahe Maßnahmen, Str. 1120, km 59,709 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1LP.UP.002.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

14.4.2 Übersichtsplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Trassenferne Maßnahmen, 

Pl-Nr. 4.1LP.UP.003.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

14.4.3 Maßnahmenplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Trassenferne Maßnahmen - Glasmoor, 

Pl-Nr. 4.1LP.UP.004.c Index c Stand 12.05.2020 

festgestellt 

14.5.1 Maßnahmenplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 100,000 – 100,470, Str. 1120, km 59,88 – 59,239 

Pl-Nr. 4.1LP.MP.001.c Index c Stand 14.02.2020 

festgestellt 

14.5.2 Maßnahmenplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1241, km 4,567 – 4,802, 

Pl-Nr. 4.1LP.MP.002.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 

14.5.3 Maßnahmenplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 100,470 – 101,018, Str. 1120, km 59,239– 58,691 

Pl-Nr. 4.1LP.MP.003.c Index c Stand 14.02.2020 

festgestellt 

14.5.4 Maßnahmenplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1242, km 59,555 – 59,153, Str. 1234, km 15,653 – 16,011 

Pl-Nr. 4.1LP.MP.004.c Index c Stand 14.02.2020 

festgestellt 

14.5.5 Maßnahmenplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 101,018 – 101,658, Str. 1120, km 58,691– 58,051 

Pl-Nr. 4.1.LP.MP.005.c Index c Stand 14.02.2020 

festgestellt 

14.5.6 Maßnahmenplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 101,658 – 102,305, Str. 1120, km 58,051– 57,404 

Pl-Nr. 4.1LP.MP.006.c Index c Stand 12.08.2020 

festgestellt 

14.5.7 Maßnahmenplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 102,305 – 102,856, Str. 1120, km 57,404– 56,852 

Pl-Nr. 4.1LP.MP.007.b Index b Stand 01.09.2019 

festgestellt 
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14.5.8 Maßnahmenplan Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Str. 1249, Bau-km 102,856 – 103,114, Str. 1120, km 56,852– 56,597 

Pl-Nr. 4.1LP.MP.008.c Index c Stand 14.02.2020 

festgestellt 

14.6 Landschaftspflegerischer Begleitplan Maßnahmenblätter 
Deckblatt Index d Stand 03.06.2020 
Seite 1 - 58 

VA 1 Quartierskontrolle, Druckdatum: 17.02.2020 

VA 2 Artengerechte Baufeldfreimachung, Druckdatum: 17.02.2020 
VA 3 Umweltfachliche Bauüberwachung, Druckdatum: 03.06.2020 
VA 4 Minimierung der Beeinträchtigung von Fledermaus-Flugrouten, 

         Druckdatum: 24.02.2020 
V 5 Maßnahmen zur Erhaltung gefährdeter Pflanzenarten, 
         Druckdatum: 17.02.2020 

V 6 Schutz wertvoller Biotopstrukturen, Druckdatum: 17.02.2020 
V 7 Kleintierdurchlässe, Druckdatum: 17.02.2020 
V 8 Bodenschutz / Flächenrekultivierung, Druckdatum: 24.02.2020 

V 9 Betankung auf befestigten Flächen, Druckdatum: 17.02.2020 
V 10 Wässern von Gehölzen, Druckdatum: 17.02.2020 
V 11 Staubverminderung, Druckdatum: 17.02.2020 

V 12 Amphibienschutzmaßnahme, Druckdatum 17.02.2020 
A 1 Gehölzpflanzung (Größe 15.735m

2
), Druckdatum: 24.02.2020 

A 2 Gehölzentwicklung (Größe 6.010m
2
), Druckdatum: 24.02.2020 

A 3 Entfernung von Neophyten (Größe 325m
2
), Druckdatum: 17.02.2020 

A 4 Ausgleichspflanzungen Einzelbäume (Größe 3m
2
), Druckdatum: 24.02.2020 

E 1 Waldumbau (Größe 10.788m
2
), Druckdatum: 14.04.2020 

E 2CEF Ersatz von Nistmöglichkeiten, Druckdatum: 30.03.2020 
E 3.1CEF Wiederbewaldung durch Anpflanzung (Größe 18.740m

2
, Druckdatum: 

12.05.2020 

E 3.2CEF Entwicklung naturnaher Wälder durch Sukzession (Größe 35.018m
2
, 

Druckdatum: 30.03.2020 
E 4 Gewässerentwicklung / Verlandungsbereiche (Größe 50.054m

2
), 

Druckdatum: 30.03.2020 
G 1    Rasenansaat, Druckdatum: 17.02.2020 

festgestellt 

15 Untersuchung zu betriebsbedingten Schallimmissionen 

15.1 Erläuterungsbericht Untersuchung zu betriebsbedingten 
Schallimmissionen 

Verfasser: LAIRM CONSULT GmbH - Projektnummer 14160 mit 

Deckblatt mit Index c, Stand 26.02.2020 und Inhaltsverzeichnis 

Deckblatt und Seiten 1-49, geänderte Seite 50 (Druckdatum 
02.07.2020) und 51-56 mit Anhängen  

A 1 Übersichtspläne, Seite I-III,  

A 2 Zusammenstellung der Nutzungen, Seite IV-VIII,  

A 3 Belastungen und Emissionen Schienenverkehr, Seite IX-XVI,  

A 4 Belastungen und Emissionen Straßenverkehr, Seite XVII-XIX,  

A 5 Prüfung von Lärmschutzvarianten, Seite XX-XXVIII,  

A 6 Schalltechnische Ergebnisse für das gewählte Lärmschutzkonzept 
(Schienenverkehrslärm), Seite XXIX-XXX 

6.1 Beurteilungspegel und Ansprüche auf Schallschutz „dem Grunde 
nach“ (Pegellisten) für Gebäude innerhalb des Ausbauabschnitts, 
Seite 1-239 

6.2 Beurteilungspegel und Ansprüche auf Schallschutz „dem Grunde 
nach“ (Pegellisten) für Gebäude außerhalb des Ausbauabschnitts, 
Seite XXXI-XXXII, 1-4 

A 7 Schalltechnische Ergebnisse für das gewählte Lärmschutzkonzept 
(Straßenverkehrslärm), Seite XXXIII-XXXIV 

7.1 Beurteilungspegel und Ansprüche auf Schallschutz „dem Grunde 

nur zur 
Information 
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nach“ (Pegellisten) für den Neubau der Verbindungsstraße 
zwischen Claudiusstraße und Schloßgarten, Seite 1-6 

7.2 Beurteilungspegel und Ansprüche auf Schallschutz „dem Grunde 
nach“ (Pegellisten) für die Änderung des Kreuzungsbereichs 
Bovestr./Bahngärten/Gustav-Adolf-Str., Seite XXXV-XXXVI 

7.2.1 Gebäude innerhalb des Ausbauabschnittes, Seite 1-10 

7.2.2 Gebäude außerhalb des Ausbauabschnittes, Seite XXXVII-
XXXVIII, 1-6) 

A 8 Fotodokumentation, Seite XXXIX-XL, 1-270) 

A 9 Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm ohne 
Lärmschutzmaßnahmen 

9.1 Beurteilungspegel und Ansprüche auf Schallschutz (Pegellisten) 
für Gebäude innerhalb des Ausbauabschnitts ohne 
Lärmschutzmaßnahmen (Variante 0), Seite XXXV, 1-936 

9.2 Beurteilungspegel und Ansprüche auf Schallschutz (Pegellisten)  
für Gebäude außerhalb des Ausbauabschnitts ohne 
Lärmschutzmaßnahmen (Variante 0), Seite XXXVI, 1 - 67 

15.2.1 Lageplan Schalltechnische Lageplan (Schienenverkehrslärm) 
Prognose Planfall 2025, Str. 1120, km 59,785 – 59,150 

Pl-Nr. 4.1.SU.LP.001.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

15.2.2 Lageplan Schalltechnische Lageplan (Schienenverkehrslärm) 
Prognose Planfall 2025, Str. 1120, km 59,180 – 58,620 

Pl-Nr. 4.1.SU.LP.002.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

15.2.3 Lageplan Schalltechnische Lageplan (Schienenverkehrslärm) 
Prognose Planfall 2025, Str. 1120, km 58,870 – 57,890 

Pl-Nr. 4.1.SU.LP.003.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

15.2.4 Lageplan Schalltechnische Lageplan (Schienenverkehrslärm) 
Prognose Planfall 2025, Str. 1120, km 58,085 – 57,090 

Pl-Nr. 4.1.SU.LP.004.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

15.2.5 Lageplan Schalltechnische Lageplan (Schienenverkehrslärm) 
Prognose Planfall 2025, Str. 1120, km 57,485 – 56,550 

Pl-Nr. 4.1.SU.LP.005.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

15.3.1 Lageplan Schalltechnische Lageplan (Straßenverkehrslärm) 

Prognose Planfall 2025/30, Bovestraße, 

Str. 1120, km 58,260 – 57,625 

Pl-Nr. 4.1.SU.LP.006.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

15.3.2 Lageplan Schalltechnische Lageplan (Straßenverkehrslärm) 

Prognose Planfall 2025/30, Bovestraße, 

Str. 1120, km 58,260 – 57,625 

Pl-Nr. 4.1.SU.LP.007.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

16. Untersuchung zu betriebsbedingten Erschütterungsimmissionen  

16.1 Erläuterungsbericht zur Untersuchung zu betriebsbedingten 
Erschütterungsimmissionen vom 05.05.2017 

Planverfasser „baudyn GmbH Hamburg“ im Auftrag von: 

„LAIRM CONSULT GmbH, Haferkamp 6, 22491 Bargteheide“ 

Projektnummer baudyn GmbH: 2014237 

nur zur 
Information 
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16.2 Durchführung von Erschütterungsmessungen 

2 Deckblätter vom 05.05.2017 mit Inhaltsverzeichnis der Messobjekte,  

- Messergebnisse Vergleichsmessungen Messobjekt S3, 
Strecke 1225 Halstenbek, 61 Seiten vom 31.05.2016 

- Messergebnisse Messobjekt 1: Claudiusstieg 4, 
37 Seiten vom 31.05.2016 

- Messergebnisse Messobjekt 18: Rantzaustr. 52a, 
38 Seiten vom 31.05.2016 

- Messergebnisse Messobjekt 19: Schloßgarten 34, 
35 Seiten vom 31.05.2016 

- Messergebnisse Messobjekt 23: Gehölzweg 21, 
40 Seiten vom 31.05.2016 

- Messergebnisse Messobjekt 24: Luetkensallee 58, 
40 Seiten vom 31.05.2016 

- Messergebnisse Messobjekt 26: Marienthaler Str. 139, 
17 Seiten vom 31.05.2016 

- Messergebnisse Messobjekt 27: Gehölzweg 19, 
40 Seiten vom 31.05.2016 

- Messergebnisse Messobjekt 28: Bahngärten 28, 
56 Seiten vom 31.05.2016 

- Messergebnisse Messobjekt 29: Schatzmeisterstr. 1, 
46 Seiten vom 03.04.2017 

- Messergebnisse Messobjekt 30: Bovestr. 24, 
47 Seiten vom 03.04.2017 

- Messergebnisse Messobjekt 38: Seydeckreihe 2, 
29 Seiten vom 03.04.2017 

- Messergebnisse Messobjekt 39: Claudiusstraße 51a, 
25 Seiten vom 03.04.2017 

- Messergebnisse Messobjekt 40: Claudiusstraße 55e, 
44 Seiten vom 03.04.2017 

nur zur 
Information 

16.3 Prognose Erschütterungen und sekundärer Luftschall PFA 1, 

Projekt 2014237, Seiten: 3 – 53 zzgl. 1 Deckblatt vom 10.06.2016 

nur zur 
Information 

16.3.1.1 Erschütterungskarte Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr, tags 

Str. 1120, km 59,709 – 57,300 

Pl-Nr. 4.1.EU.LP.001.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

16.3.1.2 Erschütterungskarte Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr, tags 

Str. 1120, km 57,400 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.EU.LP.002.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

16.3.2.1 Erschütterungskarte Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr, nachts 

Str. 1120, km 59,709 – 57,300 

Pl-Nr. 4.1.EU.LP.003.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

16.3.2.2 Erschütterungskarte Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr, nachts 

Str. 1120, km 57,400 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.EU.LP.004.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

16.3.3.1 Erschütterungskarte Sekundärer Luftschall Lm, tags 

Str. 1120, km 59,709 – 57,300 

Pl-Nr. 4.1.EU.LP.005.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

16.3.3.2 Erschütterungskarte Sekundärer Luftschall Lm, tags 

Str. 1120, km 57,400 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.EU.LP.006.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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16.3.4.1 Erschütterungskarte Sekundärer Luftschall Lm, nachts 

Str. 1120, km 59,709 – 57,300 

Pl-Nr. 4.1.EU.LP.007.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

16.3.4.2 Erschütterungskarte Sekundärer Luftschall Lm, nachts 

Str. 1120, km 57,400 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.EU.LP.008.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

16.3.5.1 Ergebnisdarstellung in Tabellen, 

Tabelle, PFA 1, 24 Seiten  

nur zur 
Information 

16.4.1 Lageplan Plandarstellung der erforderlichen Schutzmaßnahmen 

Str. 1120, km 59,709 – 57,300 

Pl-Nr. 4.1.EU.LP.009.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

16.4.2 Lageplan Plandarstellung der erforderlichen Schutzmaßnahmen 

Str. 1120, km 57,400 – 56,597 

Pl-Nr. 4.1.EU.LP.010.0, Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

16.5 Prognose für einzelne Messobjekte 

2 Deckblätter vom 05.05.2017 mit Inhaltsverzeichnis der Messobjekte 

- Messobjekt 18: Rantzaustr. 52a, 47 Seiten vom 05.05.2017 
- Messobjekt 23: Gehölzweg 21, 47 Seiten vom 05.05.2017 
- Messobjekt 24: Luetkensallee 58, 47 Seiten vom 05.05.2017 
- Messobjekt 27: Gehölzweg 19, 47 Seiten vom 05.05.2017 
- Messobjekt 28: Bahngärten 28, 62 Seiten vom 05.05.2016 
- Messobjekt 29: Schatzmeisterstr.1, 48 Seiten vom 05.05.2017 
- Messobjekt 30: Bovestr. 24, 44 Seiten vom 05.05.2017 
- Messobjekt 38: Seydeckreihe 2, 35 Seiten vom 05.05.2017 
- Messobjekt 39: Claudiusstr. 51a, 35 Seiten vom 05.05.2017 
- Messobjekt 40: Claudiusstr. 55e, 47 Seiten vom 05.05.2017 

nur zur 
Information 

17 Untersuchung zu baubedingten Schall- und Erschütterungsimmissionen 
(Baulärm und –Erschütterung) 

17.1 Erläuterungsbericht Dokument: 14-22113-T.TVI32(1) vom 28.01.2016, 
15 Seiten 

Anlage 1: Emissionsansätze, 1 Seite zzgl.1 Deckblatt 

Anlage 2: Einzelpunktergebnisse, 35 Seiten zzgl. 1 Deckblatt 

nur zur 
Information 

17.2 Übersichtsplan mit Lage der untersuchten Immissionsorte 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.1.1 Rasterlärmkarte, 

Arbeitsgang: Eisenbahnüberführung Rammarbeiten 

Zeitraum: tags (7:00 - 20:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.1.2 Rasterlärmkarte, 

Arbeitsgang: Eisenbahnüberführung Rammarbeiten 

Zeitraum: nachts (20:00 - 7:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.2.1 Rasterlärmkarte, 

Arbeitsgang: Eisenbahnüberführung Abbrucharbeiten 

Zeitraum: tags (7:00 - 20:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 
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17.3.2.2 Rasterlärmkarte, 

Arbeitsgang: Eisenbahnüberführung Abbrucharbeiten, 

Zeitraum: nachts (20:00 - 7:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.3.1 Rasterlärmkarte, 

Arbeitsgang: Eisenbahnüberführung Gleisbauarbeiten, 

Zeitraum: tags (7:00 - 20:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.3.2 Rasterlärmkarte, 

Arbeitsgang: Eisenbahnüberführung Gleisbauarbeiten, 

Zeitraum: nachts (20:00 - 7:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.4.1 Rasterlärmkarte, 

Arbeitsgang: Eisenbahnüberführung Stopfdurchgang, 

Zeitraum: tags (7:00 - 20:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.4.2 Rasterlärmkarte, 

Arbeitsgang: Eisenbahnüberführung Stopfdurchgang, 

Zeitraum: nachts (20:00 - 7:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.5.1 Rasterlärmkarte, Arbeitsgang: Oberleitungsanlage Mastgründung 

Zeitraum: tags (7:00 - 20:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.5.2 Rasterlärmkarte, Arbeitsgang: Oberleitungsanlage Mastgründung 

Zeitraum: nachts (20:00 - 7:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.6.1 Rasterlärmkarte, Arbeitsgang: Oberleitungsanlage Masten stellen 

Zeitraum: tags (7:00 - 20:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.6.2 Rasterlärmkarte, Arbeitsgang: Oberleitungsanlage Masten stellen 

Zeitraum: nachts (20:00 - 7:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.7.1 Rasterlärmkarte, Arbeitsgang: Gründung Lärmschutzwand 

Zeitraum: tags (7:00 - 20:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

17.3.7.2 Rasterlärmkarte, Arbeitsgang: Gründung Lärmschutzwand 

Zeitraum: nachts (20:00 - 7:00 Uhr), 

Str. 1120, km 60,168 – 55,755, Maßstab 1:5000, Stand: 29.01.2016 

nur zur 
Information 

18 Baugrundachten 

18.1 Geotechnischer Bericht vom 31.12.2015, 144 Seiten, 

bearbeitet durch DB ProjektBau GmbH 

nur zur 
Information 

18.2.1 Übersichtsplan, Str. 1120, km 59,709 – 56,597, 

Pl-Nr. 4.1BG.UP.001.0, Stand: 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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18.3.1 Lage- und Anschlussplan, 

Str. 1120, km 59,043 – 59,946, Str. 1241, km 4,600 – 4,200 

Pl-Nr. 4.1BG.LP.001.0, Stand: 09.08.2016 

nur zur 
Information 

18.3.2 Lage- und Anschlussplan, 

Str. 1120, km 59,495 - 59,790, Str. 1234, km 15,657 – 15,954 

Pl-Nr. 4.1BG.LP.002.0, Stand: 09.08.2016 

nur zur 
Information 

18.3.3 Lage- und Anschlussplan, 

Str. 1120, km 58,330 – 59,043 

Pl-Nr. 4.1BG.LP.003.0, Stand: 09.08.2016 

nur zur 
Information 

18.3.4 Lage- und Anschlussplan, 

Str. 1120, km 57,423 – 58,330 

Pl-Nr. 4.1BG.LP.004.0, Stand: 09.08.2016 

nur zur 
Information 

18.3.5 Lage- und Anschlussplan, 

Str. 1120, km 56,518 – 57,423 

Pl-Nr. 4.1BG.LP.005.0, Stand: 09.08.2016 

nur zur 
Information 

18.4 Anschlusstabelle, 8 Seiten nur zur 
Information 

18.5.1 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt km 4,200 – 4,500 (Strecke 1241) 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.2 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt Strecke 1249, 

km 59,500 – 59,120 (Str. 1120), Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.3 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt Strecke 1249, 

km 59,120 – 58,870 (Str. 1120), Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.4 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt Strecke 1249, 

km 58,870 - 58,630 (Str. 1120), Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.5 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt Strecke 1249, 

km 58,630 – 58,350 (Str. 1120), Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.6 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt Strecke 1249, 

km 58,350 – 57,850 (Str. 1120), Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.7 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt Strecke 1249, 

km 57,850 – 57,420 (Str. 1120), Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.8 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt Strecke 1249, 

km 57,420 – 57,030 (Str. 1120), Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.9 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt Strecke1249, 

km 57,030 – 56,600 (Str. 1120), Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 
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18.5.10 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt Strecke 1242, 

km 59,460 – 58,820 (Str. 1120), Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.11 Baugrundprofil und Sondierungsdiagramm,  

Baugrundlängsschnitt km 59,709 – 59,130 (Strecke 1120) 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.12 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt km 59,130 – 58,870 (Strecke 1120), 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.13 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt km 58,870 – 58,650 (Str. 1120) 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.14 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt km 58,650 – 58,380 (Strecke 1120) 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.15 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt km 58,380 – 57,950 (Strecke 1120) 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.16 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt km 57,970 – 57,700 (Strecke 1120) 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.17 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt km 57,700 – 57,400 (Strecke 1120) 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.18 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt km 57,400 – 57,000 (Strecke 1120) 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.19 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt km 57,000 – 56,830 (Strecke 1120) 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.20 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Baugrundlängsschnitt km 56,830 – 56,597 (Strecke 1120) 

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.21 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Überwerfungsbauwerk Hasselbrook 

km 59,456 (Strecke 1120) Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.22 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

EÜ über Str. 1234 

km 59,264 (Strecke 1120) Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.23 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

EÜ (F) Claudiusstraße 

km 58,808 (Strecke 1120) Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 
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18.5.24 Baugrundprofile und Sondierdiagramme  

Neubau EÜ (F) PU Schloßgarten 

km 58,644 (Strecke 1120) Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.25 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

EÜ (F) Bf Claudiusstraße 

km 58,469 (Strecke 1120) Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.26 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Neubau EÜ (F) PU Wandsbek 

km 58,146 (Strecke 1120) Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.27 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

EÜ Gehölzgraben 

km 58,006 (Strecke 1120) Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.28 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

Erweiterung EÜ Bovestraße 

km 57,849 (Strecke 1120) Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.29 Baugrundprofile und Sondierdiagramme 

EÜ Luetkensallee, 

km 56,740 (Strecke 1120) Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.5.30 Baugrundprofile und Sondierdiagramme  

Baugrundlängsschnitt km 15,900 – 15,610 (Strecke 1234)  

Maßstab: 1:100, Stand: 31.12.2015 

nur zur 
Information 

18.6.1 Zusammenstellung der Laborergebnisse, 

Geotechnischer Bericht, 4 Seiten 

nur zur 
Information 

18.6.2 Korngrößenverteilung, Projekt-Nr. 14/2157, Verfasser: „Baugrund 
Stralsund Ingenieurgesellschaft für Geo- und Umwelttechnik mbH“ 

Körnungslinie nach DIN 18123 mit Anlagen 

nur zur 
Information 

18.6.3 Fließ- und Ausrollgrenze, Projekt-Nr. 14/2157, Verfasser: „Baugrund 
Stralsund Ingenieurgesellschaft für Geo- und Umwelttechnik mbH“, 
Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN 18122 – LM/DIN 
181212 –P mit Anlagen 

nur zur 
Information 

18.6.4 Bestimmung der Korndichte DIN 18124 - KP, Projekt-Nr. 14/2157, 
Verfasser: „Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft für Geo- und 
Umwelttechnik mbH“, 3 Seiten 

nur zur 
Information 

18.6.5 Bestimmung der Dichte des Bodens DIN 18125 – LA, Projekt-Nr. 
14/2157, Verfasser: „Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft für 
Geo- und Umwelttechnik mbH“, 8 Seiten 

nur zur 
Information 

18.6.6 Triaxialversuche: DIN 18137 – UU: Unkonsolidierter undränierter 
Triaxialversuch, Projekt-Nr. 14/2157, Ersteller: Technische Universität 
Berlin, Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik – Degebo, Univ.-
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis vom 24.03.2015, 2 Seiten 

nur zur 
Information 

18.6.7 Eindimensionaler Kompressionsversuch DIN 18135 – K – RF, LA, 
Projekt-Nr. 14/2157, Verfasser: „Baugrund Stralsund 
Ingenieurgesellschaft für Geo- und Umwelttechnik mbH“, 10 Seiten 

nur zur 
Information 

18.6.8 Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit DIN 18136 – E, Projekt-Nr. 
14/2157, Verfasser: „Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft für 
Geo- und Umwelttechnik mbH“, 2 Seiten 

nur zur 
Information 
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18.6.9 Bestimmung der Scherfestigkeit DIN 18137 – DSR, Projekt-Nr. 
14/2157, Verfasser: „Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft für 
Geo- und Umwelttechnik mbH“, 4 Seiten 

nur zur 
Information 

18.7.1 Prüfberichte Beton, Untersuchung nach DIN 4030, Teil 1 Grenzwerte 
zur Beurteilung der Betonaggressivität, Projektnummer: 6013397, 
Projektbezeichnung: Grundwasser BV S4 Hamburg–Bad Oldesloe, 
Verfasser: EUROFINS Umwelt Ost GmbH, 

5 Prüfberichte mit Nrn.: 6013397011, 6013397028, 6013397014, 
6013397022, 6013397001 

nur zur 
Information 

18.7.2 Prüfberichte Stahl, Bewertungsgrundlage gemäß DIN 50929, Teil 3, 
Projektnummer: 6013397, Projektbezeichnung: Grundwasser BV S4 
Hamburg–Bad Oldesloe, Verfasser: EUROFINS Umwelt Ost GmbH, 5 
Prüfberichte mit Nrn.: 6013397012, 6013397029, 6013397015, 
6013397023, 6013397002,  

nur zur 
Information 

18.7.3 Einleitparameter Geotechnischer Bericht, Anlage 18.7.3, 
Grundwasserproben aus Bohrungen, 2 Seiten 

nur zur 
Information 

19 Hydrogeologisches Gutachten, 29.04.2016/09.08.2016 

19.1 Erläuterungsbericht vom 31.03.2016, Projekt-Nr. 14/2157, 

Projekt Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe 
Planfeststellung km 59,707 bis 38,750 (Str. 1120), Vergabe-Nr. 
14TEI12813, Aufsteller: „Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft 
mbH“, Carl-Heydemann-Ring 55, 18437 Stralsund, 103 Seiten 

Anhang 1, 142157_HG, Abbildung 1 bis 9 a und 9 b: 

Ganglinie der Grundwasserstände, Quelle BSU Hamburg, 10 Seiten 

Anhang 2, 142157_HG, Grundwasserbeschaffenheit, 

Zusammenstellung Analytik Landesgrundmessstellen, 1 Seite 

Anhang 3, 142157_HG, Grundwasserschäden, 

Quelle BSU Hamburg, 1 Seite 

Anhang 4, Baugrund Stralsund 14/2157, Niederschlagshöhen und –

spenden nach KOSTRA-DWD 2000, 6 Seiten 

Anhang 5.1, 14/2157, Verfasser: Baugrund Stralsund 
Ingenieursgesellschaft mbH, Geohydraulische Berechnung FEFLOW 
V6.2 Erweiterung EÜ Krzbw Strecke 1234, 13 Seiten 

Anhang 5.2, 14/2157, Verfasser: Baugrund Stralsund 
Ingenieursgesellschaft mbH, Geohydraulische Berechnung FEFLOW 
V6.2 Ersatzneubau EÜ Bovestraße, 11 Seiten 

Anhang 5.3, 14/2157, Verfasser: Baugrund Stralsund 
Ingenieursgesellschaft mbH, Geohydraulische Berechnung FEFLOW 
V6.2 Erweiterung EÜ Wandse Bachlauf (DL), 9 Seiten 

Anhang 6.1, 14/2157, Verfasser: Baugrund Stralsund 
Ingenieursgesellschaft mbH, Geohydraulische Berechnung FEFLOW 
V6.2 Auswirkungen einer dezentralen RW-Versickerung, 7 Seiten 

Anhang 6.2, 14/2157, Verfasser: Baugrund Stralsund 
Ingenieursgesellschaft mbH, Geohydraulische Berechnung FEFLOW 
V6.2 Versickerungsbecken, 7 Seiten 

nur zur 
Information 

19.2.1 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Hydrogeologische / Geologische Karte, 

Str. 1120, km 59,709 – 53,500 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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19.2.2 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Hydrogeologische / Geologische Karte, 

Str. 1120, km 53,500 – 48,000 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.2.3 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Hydrogeologische / Geologische Karte, 

Str. 1120, km 47,500 – 43,500 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.003.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.2.4 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Hydrogeologische / Geologische Karte, 

Str. 1120, km 43,500 – 39,000 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.004.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.3.1 Höhenplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Hydrogeologische Profilschnitt, Str. 1120, km 60,20 – 53,56 

Pl-Nr. 4.1.HG.SC.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.3.2 Höhenplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Hydrogeologische Profilschnitt, Str. 1120, km 53,56 – 47,00 

Pl-Nr. 4.1.HG.SC.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.3.3 Höhenplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Hydrogeologische Profilschnitt, Str. 1120, km 47,00 – 43,50 

Pl-Nr. 4.1.HG.SC.003.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.3.4 Höhenplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Hydrogeologische Profilschnitt, Str. 1120, km 43,50 – 38,70 

Pl-Nr. 4.1.HG.SC.004.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.4.1 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Grundwasserflurabstand, Str. 1120, km 59,709 – 53,500 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.006.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.4.2 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Grundwasserflurabstand, Str. 1120, km 53,500 – 48,000 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.007.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.4.3 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Grundwasserflurabstand, Str. 1120, km 47,500 – 43,500 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.008.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.4.4 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Grundwasserflurabstand, Str. 1120, km 43,500 – 39,000 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.009.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.5.1 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Geschütztheitsgrad des Grundwassers 

Str. 1120, km 59,709 – 53,500 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.011.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.5.2 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Geschütztheitsgrad des Grundwassers 

Str. 1120, km 53,500 – 48,000  

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.012.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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19.5.3 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Geschütztheitsgrad des Grundwassers 

Str. 1120, km 47,500 – 43,500 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.013.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.5.4 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Geschütztheitsgrad des Grundwassers 

Str. 1120, km 43,500 – 39,000 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.014.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.6.1 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Grundwasser/Oberflächenwasser Bestand und Biotope 

Str. 1120, km 59,709 – 53,500 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.016.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.6.2 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Grundwasser/Oberflächenwasser Bestand und Biotope 

Str. 1120, km 53,500 – 48,000 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.017.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.6.3 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Grundwasser/Oberflächenwasser Bestand und Biotope 

Str. 1120, km 47,500 – 43,500 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.018.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.6.4 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Grundwasser/Oberflächenwasser Bestand und Biotope 

Str. 1120, km 43,500 – 39,000 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.019.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.7.1 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Bedeutsamkeit/Empfindlichkeit Grundwasser 

Str. 1120, km 59,709 – 53,500 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.021.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.7.2 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Bedeutsamkeit/Empfindlichkeit Grundwasser 

Str. 1120, km 53,500 – 48,000 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.022.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.7.3 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Bedeutsamkeit/Empfindlichkeit Grundwasser 

Str. 1120, km 47,500 – 43,500 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.023.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

19.7.4 Lageplan, Hydrogeologisches Gutachten 

Karte Bedeutsamkeit/Empfindlichkeit Grundwasser 

Str. 1120, km 43,500 – 39,000 

Pl-Nr. 4.1.HG.LP.024.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

20 Spurskizzen 

20.1 Spurplanskizze 

Strecken 1120 (km 59,709 bis 56,597), 1249, 1242, 1241, 1234, 

Istzustand, Pl-Nr. 4.1.VA.SY.001.0 Stand 09.08.2016  

nur zur 
Information 
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20.2 Spurplanskizze 

Strecken 1120 (km 59,709 bis 56,597), 1249, 1242, 1241, 1234, 

Zwischenzustand 1, Pl-Nr. 4.1.VA.SY.002.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

20.3 Spurplanskizze 

Strecken 1120 (km 59,709 bis 56,597), 1249, 1242, 1241, 1234, 

Zwischenzustand 2, Zugumleitung durch den Gbf Wandsbek 

Pl-Nr. 4.1.VA.SY.003.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

20.4 Spurplanskizze 

Strecken 1120 (km 59,709 bis 56,597), 1249, 1242, 1241, 1234, 

Zwischenzustand 3, Pl-Nr. 4.1.VA.SY.004.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

20.5 Spurplanskizze 

Strecken 1120 (km 59,709 bis 56,597), 1249, 1242, 1241, 1234, 

Zwischenzustand 4, Pl-Nr. 4.1.VA.SY.005.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

20.6 Spurplanskizze 

Strecken 1120 (km 59,709 bis 56,597), 1249, 1242, 1241, 1234, 

Endzustand, Pl-Nr. 4.1.VA.SY.006.b Index b Stand 01.09.2019 

nur zur 
Information 

21 Sicherheitsnachweis Aerodynamik / Seitenwind 

21 Sicherheitsnachweis Aerodynamik/Seitenwind, 

Deckblatt Stand 09.08.2016 

Dokument 15-22572-V2, Fachabteilung T.TVI 32(2) 

Stand: 28.12.2015, Seite 1-9 

nur zur 
Information 

22 Gutachten zur elektromagnetischen Verträglichkeit 

22 Gutachten zur elektromagnetischen Verträglichkeit, 

Verfasser: Institut für Bahntechnik GmbH 

Deckblatt Index b Stand 01.09.2019 

Bericht Nr. 2019/513230/588.0, Seite 1-31 Stand: 27.09.2019 

nur zur 
Information 

23 Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVeK) 

23.1 Deckblatt Index c Stand 14.05.2020 

Inhaltsverzeichnis 

Erläuterungsbericht, Stufe II: Feinkonzept  
FS.R-N-S Projekt-Nr.: D.01G865473.05.202.0001, Stand 14.05.2020, 
Seite 1-68 

nur zur 
Information 

23.2.1 Lageplan, Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen, 

Str. 1120, km 59,239 – 59,881 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

23.2.2 Lageplan, Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen, 

Str. 1241, km 4,567 – 4,802 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.002.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

23.2.3 Lageplan, Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen, 

Str. 1120, km 58,691 – 59,239 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.003.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

23.2.4 Lageplan, Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen, 

Str. 1242, km 59,153 – 59,555 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.004.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 
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23.2.5 Lageplan, Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen, 

Str. 1120, km 58,051 – 58,691 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.005.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

23.2.6 Lageplan, Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen, 

Str. 1120, km 56,597 – 59,709 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.006.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

23.2.7 Lageplan, Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen, 

Str. 1120, km 56,852 – 57,404 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.007.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

23.2.8 Lageplan, Altlastenverdachtsflächen im Bereich von BE-Flächen, 

Str. 1120, km 56,957 – 56,852 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.008.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

23.3.1 Darstellung der Altlastensituation FS.R-Standort 5116 Hmb-
Wandsbek, Str. 1120, km 56,714 – 57, 843 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.009.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

23.3.2 Darstellung der Altlastensituation FS.R-Standort 5473 

Str. 1120, km 57,843 – 59,163 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.009.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

23.3.3 Darstellung der Altlastensituation FS.R-Standort 5473 

Str. 1120, km 59,163 – 61,984 

Pl-Nr. 4.1.BO.AL.009.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

23.4.1 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 0,0 – 1,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 56,597 – 57,275 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.001.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.2 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 0,0 – 1,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 57,257 – 58,089 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.002.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.3 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 0,0 – 1,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,089 – 58,898 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.003.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.4 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 0,0 – 1,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,500 – 58,898 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.004.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.5 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 0,0 – 1,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,898 – 59,709 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.005.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.6 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 1,0 - 2,0), Str. 1120, Abschnitt: km 56,597 – 57,275 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.006.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

23.4.7 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 1,0 – 2,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 57,275 – 58,089 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.007.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.8 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 1,0 – 2,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,089 – 58,898 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.008.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.9 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 1,0 – 2,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,500 – 58,892 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.009.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.10 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 1,0 – 2,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,898 – 59,709 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.0010.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.11 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 2,0 – 3,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 56,597 – 57,257 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.0011.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.12 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 2,0 – 3,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 57,275 – 58,089 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.0012.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.13 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 2,0 – 3,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,089 – 58,898 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.0013.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.14 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 2,0 – 3,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,500 – 58,898 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.0014.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.4.15 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Boden) 

(Horizont ca. 2,0 – 3,0 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,898 – 59,709 

Pl-Nr. 4.1.BO.BO.0015.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.5.1 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) 

(Horizont ca. 0,0 – 0,15 m), Str. 1120, Abschnitt: km 56,597 – 57,275 

Pl-Nr. 4.1.BO.SC.001.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.5.2 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) 

(Horizont ca. 0,0 – 0,15 m), Str. 1120, Abschnitt: km 57,275 – 58,089 

Pl-Nr. 4.1.BO.SC.002.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 
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Unterlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung 

23.5.3 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) 

(Horizont ca. 0,0 – 0,15 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,089 – 58,898 

Pl-Nr. 4.1.BO.SC.003.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.5.4 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) 

(Horizont ca. 0,0 – 0,15 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,500 – 58,898 

Pl-Nr. 4.1.BO.SC.004.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.5.5 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) 

(Horizont ca. 0,0 – 0,15 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,898 – 59,709 

Pl-Nr. 4.1.BO.SC.005.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.5.6 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) 

(Horizont ca. 0,15 – 0,30 m), Str. 1120, Abschnitt: km 56,597 – 57,275 

Pl-Nr. 4.1.BO.SC.006.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.5.7 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) 

(Horizont ca. 0,15 – 0,30 m), Str. 1120, Abschnitt: km 57,275 – 58,089 

Pl-Nr. 4.1.BO.SC.007.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.5.8 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) 

(Horizont ca. 0,15 – 0,30 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,089 – 58,898 

Pl-Nr. 4.1.BO.SC.008.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.5.9 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) 

(Horizont ca. 0,15 - 0,30 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,500 – 58,898 

Pl-Nr. 4.1.BO.SC.009.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.5.10 Darstellung der Probeentnahmepunkte sowie Ergebnisse der 
abfalltechnischen Untersuchung nach LAGA (Schotter) 

(Horizont ca. 0,15 – 0,30 m), Str. 1120, Abschnitt: km 58,898 – 59,709 

Pl-Nr. 4.1.BO.SC.010.0 Stand 10.04.2017 

nur zur 
Information 

23.6.1 Lageplan Bereitstellungsfläche Nr. 838 (Bauwerksverzeichnis) 

im Gbf Wandsbek, Pl-Nr. 4.1.BO.LP.001.0 Stand 09.08.2016 

nur zur 
Information 

24 Nachweise ausreichender Rettungswegemöglichkeiten und Beleuchtung  

24.1 Nachweis ausreichender Rettungswegemöglichkeiten und 
Beleuchtung für Hp Claudiusstraße 

Verfasser: IVE mbH, Stand 29.04./07.05.2015, 7 Seiten 

nur zur 
Information 

24.2 Nachweis ausreichender Rettungswegemöglichkeiten und 
Beleuchtung für Hp Bovestraße 

Verfasser: IVE mbH, Stand 29.04./07.05.2015, 6 Seiten 

nur zur 
Information 

25 Deckblatt Index a Stand 15.08.2019 

Untersuchung der Verschattungssituation durch die geplanten 
Lärmschutzwände (Projektnummer. 14160.12 vom 12.11.2018, 
Verfasser: LAIRM CONSULT GmbH), Inhaltsverzeichnis und Seite 1-

19, I-CI, A 6 Seite 1-22, CII, A6 Seite 1-69 

nur zur 
Information 

(die Kursiv/fett aufgeführten Unterlagen erhalten den planrechtlichen Genehmigungsvermerk) 
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Anhänge zum Planfeststellungsbeschluss 

Anhang 
1 

S4 (Ost) Hamburg-Bad Oldesloe Planfeststellungsabschnitt 1 

Restansprüche gemäß Schalltechnischem Gutachten 

Deckblatt und Seite 1-147 (Stand 28.07.2020) 

 

Änderungen, die sich während des Planfeststellungsverfahrens ergeben haben, sind 

in den Unterlagen  

- für die 1. Planänderung in der Farbe Blau und  

- für die 2. Planänderung in der Farbe Cyan  

- für die 3. Planänderung in der Farbe Pink 

- für die 4. Planänderung in der Farbe Magenta 

kenntlich gemacht. 

A.3 Besondere Entscheidungen 

A.3.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen 

A.3.1.1 Einleiten von Niederschlagswasser  

Gemäß §§ 8 und 10 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nummer 4, § 12 Abs. 2 und § 13 des 

Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz WHG) vom 

31.07.2009 (BGBl. I, 2009 Seite 2585ff) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1408) wird  

DB Netz AG, Regionalbereich Nord 

erlaubt, das auf den Dachflächen und sonstigen Flächen anfallende 

Niederschlagswasser über die im festgestellten Plan dargestellten Sickermulden und 

die Rigole auf den Flurstücke 2447, 3147, 2535, 207, 3147, 3241,1762,1806 der 

Gemarkung Marienthal zu versickern. 

Beschreibung der Anlage 

Für folgende Bauwerke, Anlagen und Bereiche ist eine Muldenversickerung 

vorgesehen: 

- Überwerfungsbauwerk Hasselbrook 
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- ESTW-A Hasselbrook 

- Bahnsteiganlage Claudiusstraße 

- Bahnsteiganlage Bovestraße, östliche Überbauten der EÜ Bovestraße und 

- Gleichrichterwerk Wandsbek 

- Treppenüberdachung Fußgängerunterführung 

- Überdachung der Zuwegung zum Bahnsteig Claudiusstraße Nordseite und 

- angrenzende Pflasterfläche. 

- Überdachung der Zuwegung zum Bahnsteig Claudiusstraße Südseite. 

Das Niederschlagwasser der westlichen Seite der Überbauten der EÜ Bovestraße 

wird an dem Widerlager gefasst und einer Versickerungsrigole zugeführt. 

Soweit eine Regenwasserbehandlung notwendig ist, wird diese durch einen mit 

Rasen bewachsenen Oberboden in der erforderlichen Stärke (10cm bzw. 20cm) 

sichergestellt. 

Die Mulden und die Rigole sind nach der DWA-A 138 dimensioniert; der Nachweis 

der ausreichenden Versickerungsfähigkeit wurde erbracht. 

Nebenbestimmungen 

Es darf lediglich schwach verschmutztes Niederschlagswasser über die Sickermulden 

und Rigole zur Versickerung gebracht werden. 

Bau der Abwasseranlagen 

Wenn im Zuge der Erdarbeiten zur Herstellung der Versickerungsanlage 

Abweichungen von den angenommenen Baugrundverhältnissen festgestellt werden, 

ist die Planung diesen Verhältnissen anzupassen. Das EBA ist hierüber unverzüglich 

zu unterrichten. 

Auffüllungen mit anthropogenen Bestandteilen im Bereich der geplanten 

Versickerungsanlagen, die in den Bohrprofilen nachgewiesen worden sind, sind im 

Zuge der Herstellung der Anlagen auszukoffern und entsprechend zu entsorgen. 

Soweit zur Verfüllung baubedingter Arbeitsräume Fremdmaterial verwendet wird, darf 

nur unbelastetes Erdmaterial gemäß den Vorsorgewerten der Bundes Bodenschutz 

und Altlastenverordnung (Z0-Material) oder Erdmaterial entsprechend der örtlichen 

geogenen Vorbelastung verwendet werden. 
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Während der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass der Untergrund im 

Versickerungsbereich nicht durch dynamische Belastungen oder schwere Auflasten 

(Überfahren oder Nutzung als Lagerfläche) verdichtet wird. 

Die Versickerungsmulden sind mit breitkronigen Notüberläufen zu versehen. Dieser 

Notüberlauf ist gegen Erosion zu sichern. 

Die Versickerungsmulden sind mit Freiborden von mindestens 30cm auszuführen. 

Um zu verhindern, dass die Versickerungsfläche kolmatiert wird, ist gegebenenfalls 

eine geeignete Baustellenentwässerung vorzusehen. Dies gilt so lange, wie aus dem 

Entwässerungsgebiet erhöhte Sedimentfrachten (z.B. aus nicht begrünten Flächen) 

zu erwarten sind. 

Betrieb und Wartung der Abwasseranlagen 

Die Versickerungsanlagen sind regelmäßig zu überprüfen. Die betrieblichen 

Maßnahmen entsprechend der Tabelle 5 des Arbeitsblattes DWA-A 138 sind zu 

beachten und auszuführen. 

Der Erlaubnisinhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Anlagen gemäß den 

Betriebsvorschriften bedient und gewartet werden. 

Um Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage zu erhalten, ist anfallendes Sediment alle 

2 Jahre und nach Bedarf zu entfernen. 

Störungen 

Unvorhergesehene Störungen, die negative Auswirkungen auf das Gewässer (hier: 

Grundwasser) haben können, sind unverzüglich dem EBA anzuzeigen. Es sind 

unverzüglich alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig und geeignet sind, 

Schaden abzuwenden oder zu mindern. 

Spätestens 2 Wochen nach Ende der Störung ist dem EBA ein schriftlicher Bericht 

vorzulegen mit Darstellung des Ereignisses und seiner Ursachen, der Auswirkungen 

auf Gewässer, getroffener Maßnahmen und der vorgesehenen Maßnahmen zur 

Vermeidung ähnlicher Vorfälle. 

Das Auslaufen wassergefährdender Stoffe im Entwässerungsgebiet ist unverzüglich 

dem EBA zu melden. Verunreinigtes Erdreich ist sofort auszukoffern und in dichten 

und niederschlagswassergeschützten Behältnissen zwischenzulagern. Geeignete 
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Bindemittel sind vorsorglich vorzuhalten. Das verunreinigte Erdreich ist anschließend 

einer fachgerechten und ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 

A.3.1.2 Aufstauen und Ableiten von oberirdischen Gewässern  

Gemäß §§ 8 und 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nummer 2, § 12 Abs. 2 und 

§ 13 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz 

WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I, 2009 Seite 2585ff) zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1408) wird  

DB Netz AG, Regionalbereich Nord 

erlaubt, während der Bauphase zum Neubau der EÜ Gehölzgraben den 

Gehölzgraben durch einen Schott im Bachbett anzustauen.  

Beschreibung der Maßnahme 

Im Rahmen des Neubaus der EÜ Gehölzgraben wird der Gehölzgraben durch einen 

Schott aufgestaut. Das anfallende Wasser wird mittels Pumpe und 

Wasserführungsschlauch durch das Bestandsbauwerk bzw. das neue Stahlrohr 

geführt und nördlich des Bauwerks wieder in das Gewässer eingeleitet.  

Nebenbestimmungen 

Im Rahmen der Bauvorbereitung sind die konkreten Maßnahmen zum Aufstauen des 

Grabens mit der unteren Wasserbehörde bzw. dem 

Gewässerunterhaltungspflichtigen abzustimmen. 

Das Aufstauen des Gewässers ist auf den erforderlichen Zeitraum zu beschränken.  

A.3.1.3 Wasserhaltung  

Der PFB ergeht gemäß § 74 Abs. 3 VwVfG unter dem Vorbehalt einer 

abschließenden (wasserrechtlichen) Entscheidungen über die im Erläuterungsbericht 

(Unterlage 1) beschriebenen Wasserhaltungen. 

Hierzu hat die Vorhabenträgerin rechtzeitig vor Beginn der betreffenden Arbeiten die 

für die wasserrechtliche Erlaubnis erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Hierbei ist 

zu berücksichtigen, dass die Planfeststellungsbehörde vor der Erteilung der 

wasserrechtlichen Erlaubnis u.a. das Benehmen mit der FHH (BUKEA) herzustellen 

hat. 
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A.3.2 Konzentrationswirkung 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der 

notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm 

berührten öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere 

behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 

Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen 

nicht erforderlich (§ 18 AEG i. V. m. § 75 Abs. 1 VwVfG). 

Die Genehmigungswirkung der Plangenehmigung geht soweit, wie es sich aus den 

Festsetzungen des Plans ergibt. 

A.4 Nebenbestimmungen 

A.4.1 Abweichungen vom Regelwerk 

Für die Baumaßnahme sind folgende Abweichungen von den Regeln der Technik 

vorgesehen: 

- 3 Hilfsbrückenketten im Bereich der drei Bestandsgleise an der EÜ Bovestraße mit 

einer gesamten Hilfskettenlänge von mehr als 30m 

- Errichtung Weiche 23 auf dem südlichen Brückenüberbau der EÜ Bovestraße in 

der Strecke 1120 

- Kettenwerksabsenkung im Bereich des Kreuzungsbauwerkes der 

Strecke 1120/1234 aufgrund geringer Durchfahrtshöhe der Brücke und der 

Streckentrennung 

- Lärmschutzwände mit einer Wandhöhe von 6m über Schienenoberkante 

- 110kV-Leitung unter Weiche Bovestraße. 

Der insoweit abschließenden Erklärung der Vorhabenträgerin entnimmt die 

Planfeststellungsbehörde, dass im Übrigen die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik vollumfänglich eingehalten werden, vgl. § 13 Abs. 6 PF-RL. 

Alle weiteren erforderlichen UiG´en sind dem EBA Sachbereich 2 rechtzeitig vor 

Baubeginn vorzulegen. 

Die in den UiG´en aufgelisteten Hinweise und Bedingungen der UiG-erteilenden 

Stellen zur weiteren Planung und Ausführung sind einzuhalten und umzusetzen. 
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Die „Fachtechnische Entscheidung“ für den Einbau besohlter Schwellen im PFA 1 ist 

dem EBA Sachbereich 1 und 2 vor Baubeginn vorzulegen. 

A.4.2 Verkehrsstationen 

Station „Claudiusstraße“ 

Gemäß der Zusage der Vorhabenträgerin gegenüber der Planfeststellungsbehörde ist 

die Verlängerung der Treppeneinhausung im Zuge der EÜ (F) Schloßgarten in 

lichtdurchlässiger Ausführung zu erstellen, um die Personenunterführung (PU) für 

deren Nutzer einsehbarer und offener zu gestalten. 

A.4.3 Gestaltung der LSW 

Gemäß ihrer Zusage aus der Erwiderung zur Stellungnahme der FHH, BSW vom 

18.08.2017 hat die Vorhabenträgerin farbliche Akzentuierung bzw. das farbliche 

Gestaltungskonzept der LSW im Zuge der Ausführungsplanung mit dem Bezirksamt 

Wandsbek abzustimmen und die ebenfalls zugesagte Prüfung der Möglichkeiten zur 

Begrünung der LSW mit Rankpflanzen in geeigneten Abschnitten auf der Grundlage 

der Vorgaben der Ril 804.5501 „Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken“ 

vorzunehmen. 

A.4.4 Inbetriebnahmegenehmigung 

Die Vorhabenträgerin wird darauf hingewiesen, die im Zusammenhang mit der 

Erteilung einer Inbetriebnahmegenehmigung nach §§ 8 oder 14 Abs. 1 Satz 1 EIGV 

ggf. erforderlich werdenden EG-Prüferklärungen 

- über die Konformität mit den jeweiligen TSI bei einer benannten Stelle sowie 

- über die Konformität mit den entsprechenden notifizierten technischen Vorschrif ten 

bei einer bestimmten Stelle 

zeitnah zu beantragen, § 9 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 1a und 1b EIGV. 

Auf die Regelungen der „Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der Verordnung über 

die Erteilung von Inbetriebnahmegenehmigungen für das Eisenbahnsystem (EIGV) in 

Bezug auf die Teilsysteme Infrastruktur, Energie, streckenseitige Zugsteuerung, 

Zugsicherung und Signalgebung sowie für die übrige Eisenbahninfrastruktur (VV IBG 

Infrastruktur)“ des Eisenbahn-Bundesamtes wird hingewiesen. 
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A.4.5 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

A.4.5.1 Gehölzgraben 

Sowohl bei dem Bau des Durchlasses Gehölzgraben als auch bei der Herstellung der 

bauzeitlichen Behelfsüberfahrt über den Gehölzgraben dürfen ausschließlich 

unbedenkliche Materialien eingebaut werden. 

Bei allen Bauarbeiten im Bereich des Gehölzgrabens sind Vorkehrungen dafür zu 

treffen, dass kein Fremdmaterial (Bauschutt, Schadstoffe, Müll etc.) in den 

Gewässerraum gelangt bzw. verbleibt. So sind beispielsweise Betonierungsarbeiten 

im Grabenbereich so auszuführen, dass keine Zementmilch in das Wasser gelangt 

und es dürfen keine Materialien eingebaut werden, die gewässergefährdende 

Anhaftungen haben. 

Es dürfen keine wassergefährdenden Stoffe (Schmier-, Treibstoffe etc.) ins Gewässer 

gelangen. Die Maschinen sind regelmäßig auf Dichtheit der Hydraulik- und 

Kraftstoffleitungen zu überprüfen. 

Eingetragenes Baumaterial oder Sediment ist aus dem Gewässerlauf zu entfernen. 

Die Arbeiten sind so schonend auszuführen, dass übermäßige Trübungen des 

Wassers im Gehölzgraben verhindert werden. 

Im Umfeld des Gehölzgrabens sind die Baustoffe und Abfällen so zu lagern, dass 

diese nicht in den Gehölzgraben eingeschwemmt oder durch Wind eingetragen 

werden. 

Im Rahmen der Rekultivierung ist der Gehölzgraben ordnungsgemäß zu beräumen. 

A.4.5.2 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen während o.g. Baumaßnahmen hat 

unter Beachtung der wasserrechtlichen Sorgfaltspflichten und einschlägigen 

Schutzvorschriften (§§ 5 und 36 WHG) zu erfolgen, damit schädliche 

Verunreinigungen der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer 

Eigenschaften vermieden werden. Insbesondere 

- sind Geräte und Hilfsmittel (Ölbinder, Besen Schaufeln, Behältnisse) zur 

Aufnahme ausgelaufener Betriebsmittel vorzuhalten und 
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- müssen ausgelaufene Betriebsmittel unverzüglich aufgenommen werden und 

entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen entsorgt werden. 

Die Maschinenräume von hydraulisch betriebenen Aufzugsanlagen müssen fugenlos 

mit einem ölbeständigen Anstrich versehen werden. An den Türen der 

Maschinenräume muss eine Schwelle bzw. Aufkantung errichtet werden, sodass im 

Falle einer Leckage kein Hydrauliköl aus den Räumen austreten kann. Es ist 

vorzugsweise ein hochgradig biologisch abbaubares Hydrauliköl zu verwenden, das 

keine wassergefährdenden Eigenschaften hat. 

A.4.5.3 Grundwassermessstelle 

Vor Baubeginn ist zur Ermittlung möglicher Veränderungen des Grundwasserstandes 

im Grenzbereich zum benachbarten Flurstück 79 in der Gemarkung Hamm Geest 

(020108) zur Beweissicherung eine Grundwassermessstelle zu errichten.  

Die Planung zu Ausbaugröße, Filterlage und Standort ist mit der Unteren 

Wasserbehörde der FHH abzustimmen. 

Bei der Herstellung und dem Betrieb der Grundwassermessstelle sind die 

anerkannten Regeln der Technik (einschlägige DIN-Vorschriften, das DVGW-

Regelwerk sowie die Merkblätter) zu beachten. 

Mit der Bauüberwachung für die Errichtung der Grundwassermessstelle ist ein 

hydrogeologisch tätiger Fachgutachter zu beauftragen.  

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass es zu keiner Verschleppung von 

Schadstoffen oder zu einem Druckausgleich vorher getrennter und ggf. unter 

gespannten Druckverhältnissen stehenden Grundwasserleitern kommen kann. 

Die Messungen und Ergebnisse sind zu dokumentieren und der 

Planfeststellungsbehörde und der Unteren Wasserbehörde der FHH jährlich zu 

übergeben. Auffällige Veränderungen des Grundwasserstandes sind den 

v.g. Behörden unverzüglich anzuzeigen. 

A.4.5.4 Weitere Auflagen 

Die Baustelleneinrichtungen einschließlich der technologischen Flächen sind so zu 

sichern, dass eine Gefährdung des Grundwassers, des Oberflächenwassers und 

oberirdischer Gewässer ausgeschlossen ist. 
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Die Bauarbeiten und der Einsatz von Maschinen und Geräten sind so durchzuführen, 

dass schädliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf das Grundwasser und 

oberirdische Gewässer ausgeschlossen sind. 

Die mit bindemittelbehandelten Schichten dürfen keinen Kontakt zu Oberflächen-, 

Grund- oder Schichtenwasser besitzen.  

Havarien sind unverzüglich der FHH (BUKEA) und der Planfeststellungsbehörde 

anzuzeigen. 

Im Havariefall sind umgehend Sofortmaßnahmen einzuleiten. 

A.4.6 Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Vorhabenträgerin hat die im „Landschaftspflegerischen Fachbeitrag mit Arten-

schutzrechtlicher Betrachtung“ und in den „Maßnahmenblättern und -plänen“ 

(Unterlage 14 der Planunterlagen) beschriebenen naturschutzfachlichen 

Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. 

1. Die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist durch eine 

Ausführungsplanung zu konkretisieren. Die Ausführungsplanung ist von einem 

qualifizierten Büro zu erstellen und mit der Behörde für Umwelt, Klima, Energie 

und Agrarwirtschaft (BUKEA)/ NGE 32 abzustimmen. Die Ausführungsplanung 

ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zur Umsetzung der Maßnahmen 

vorzulegen. 

2. Die DB Netz AG ist verpflichtet, die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen 

Waldumbau (Maßnahme E 1) und Ersatz von Nistmöglichkeiten (Maßnahme 

E 2) zeitgleich mit Baubeginn umzusetzen. Die Maßnahmen A 1 und A 2 

Gehölzentwicklung sind spätestens 3 Monate nach Fertigstellung des Ausbaus 

des 1. Abschnitts der S4 zu beginnen und zügig umzusetzen. 

3. Spätestens 3 Monate nach Fertigstellung der Kompensationsmaßnahmen ist 

bei der BUKEA/ NGE 32 die Abnahme der Maßnahme zu beantragen, bei der 

die ordnungsgemäße Durchführung der Kompensationsmaßnahmen 

nachzuweisen ist. Die Planfeststellungsbehörde ist über diesen Termin zu 

informieren. Alternativ zur Maßnahmenabnahme kann der 

Planfeststellungsbehörde und der BUKEA/ NGE 32 eine Bestätigung eines 

Fachbüros vorgelegt werden, in der die einwandfreie Durchführung der 

Kompensationsmaßnahmen bestätigt wird. 
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4. Die im LBP Maßnahmenblatt E 1 dargestellten Pflegemaßnahmen sind 

unverzüglich nach Fertigstellung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen 

zu beginnen und dauerhaft fortzuführen. 

5. Über die Durchführung der festgesetzten Pflegemaßnahmen ist der 

Planfeststellungsbehörde und der BUKEA/ NGE 32 alle 2 Jahre nach Beginn 

der Umsetzung ein Bericht eines beauftragten Fachbüros vorzulegen, in dem 

eine Erfolgskontrolle enthalten ist. 

6. Die im Maßnahmenblatt E1 des LBP genannten und näher bezeichneten 

Grund-/Flurstücke sind durch Eintragung einer beschränkt persönlichen 

Dienstbarkeit zu Gunsten der Vorhabenträgerin DB Netz AG im Grundbuch 

abzusichern. 

7.  Die im LBP beschriebenen Bepflanzungen aus standortgerechten heimischen 

Gehölzen sind nur mit Herkunftsnachweis zu verwenden. Durch den 

Herkunftsnachweis ist garantiert, dass gebietsheimische Pflanzen mit dem 

entsprechenden genetischen Ursprung (Nordwestdeutsches Tiefland) 

verwendet werden. Damit wird eine mögliche Florenverfälschung durch 

gebietsfremde Arten (§ 40 BNatSchG) vermieden. Der Herkunftsnachweis ist 

der BUKEA/ NGE 32 vorzulegen. 

8. Die Beendigung der Arbeiten zur Durchführung des Vorhabens „Erweiterung 

der S4“, PFA 1, für die die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzt 

sind, ist der BUKEA/ NGE 32 unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Dies gilt 

auch für eine länger als ein Jahr andauernde Unterbrechung der Arbeiten. 

9. Die Maßnahme A 1 ist abschnittsweise nach jedem Baufortschritt zu 

realisieren. Dies hat unverzüglich zu erfolgen und nicht erst nach Realisierung 

der Gesamtmaßnahme. 

10. Sofern Bäume auf Privatgrundstücken von der Trassenführung betroffen sind 

und gefällt werden müssen, sind – soweit möglich – frühzeitig, d.h. vor Fällung 

durch die Vorhabenträgerin die erforderlichen, zivilrechtlichen Einigungen 

herbeizuführen. 

11. Vor Beginn der Rodungsarbeiten sind die zuständigen bezirklichen Gremien 

(UGV, Regionalausschüsse) rechtzeitig zu informieren und entsprechende 

Pressemitteilungen herauszugeben. 
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12. Zum Schutz des Bodens ist die Baustellenumgebung vor Befahren durch 

Baufahrzeuge zu sichern. 

13. Zum Schutz von Klima und Luft ist während der Bauphase der Einsatz von 

Räderwaschanlagen zu prüfen. 

14. Sollte die umweltfachliche Bauüberwachung größere Vorkommen 

überwinternder Amphibien z.B. in dem benannten Erdkeller beobachten, sind 

in Absprache mit der Naturschutzbehörde geeignete Maßnahmen umsetzen. 

15. Sollten weitere Bäume, die bisher nicht in den Planfeststellungsunterlagen 

enthalten sind, gefällt werden, ist für diese beim zuständigen Bezirksamt eine 

Fällgenehmigung zu beantragen und eine entsprechende Kompensation 

vorzunehmen. 

Ersatzgeldzahlung 

Mangels Flächenverfügbarkeit wird ein Teil der Kompensation 

(Ersatzbaumpflanzungen) in Form eines Ersatzgeldes geleistet. Für jeden 

Einzelbaum werden dabei 1.000 € Ersatzgeld gezahlt. Für Straßenbäume wird eine 

Zahlung von 1.400 € pro nicht gepflanztem Baum geleistet. Das Ersatzgeld ist 

zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in 

demselben Naturraum zu verwenden, für die nicht bereits nach anderen Vorschriften 

eine rechtliche Verpflichtung besteht. Die Ersatzgeldzahlung von 410.800 € hat an die 

BUKEA zu erfolgen. Eine Zahlungsaufforderung wird nach Rechtskraft des 

Planfeststellungsbeschlusses durch die BUKEA zugeschickt. Die Zahlung ist 

unverzüglich, mit der Rechtskraft des Planfeststellungbeschlusses, zu leisten. 

Umweltfachliche Bauüberwachung 

Für das Bauvorhaben wird die Umweltfachliche Bauüberwachung angeordnet. 

Die Umweltfachliche Bauüberwachung hat nach den Maßgaben des „Umwelt-

Leitfadens zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für 

Magnetschwebebahnen, Teil VII: Umweltfachliche Bauüberwachung“ des EBA zu 

erfolgen. Neben denen im Umweltleitfaden Teil VII benannten Aufgaben, hat die 

Umweltfachliche Bauüberwachung auch über die rechtzeitige und fachlich korrekte 

Durchführung der trassennahen und trassenfernen Kompensations- und 

Ausgleichsmaßnahmen zu wachen. 
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Vor der Einleitung des Bauvorhabens sind der Planfeststellungsbehörde und der 

BUKEA die Namen der mit der Umweltfachlichen Bauüberwachung betrauten 

Fachkräfte (einschließlich sachdienlicher Angaben zu deren Qualifikation) schriftlich 

mitzuteilen.  

Die Berichte der Umweltfachlichen Bauüberwachung sind der 

Planfeststellungsbehörde und der BUKEA anlassbezogen aber mindestens einmal im 

Monat vorzulegen. 

A.4.7 Artenschutz 

Die Vorhabenträgerin hat die im „Landschaftspflegerischen Fachbeitrag mit Arten-

schutzrechtlicher Betrachtung“ und in den „Maßnahmenblättern und -plänen“ 

(Unterlage 14 der Planunterlagen) beschriebenen artenschutzfachlichen 

Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. 

Bei dem Einsatz von Nistmöglichkeiten an Häusern ist rechtzeitig die Einwilligung der 

Eigentümer einzuholen. Die Standorte sind generell mit BUKEA/ N33 abzustimmen. 

Hinweise zum Artenschutz nach dem Umweltschadensgesetz: 

Verantwortliche haben kraft Gesetz die erforderlichen Vermeidungs-, 

Schadensbegrenzungs- und Sanierungsarbeiten zu ergreifen. Sie haben daher 

grundsätzlich selbst einzuschätzen, ob eine unmittelbare Gefahr einer 

Umweltschädigung besteht und ggf. welche erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen 

sind. Der Verzicht auf Vermeidungsmaßnahmen verpflichtet bei Eintritt eines 

Umweltschadens zur Sanierung. Insofern tragen Verantwortliche das Risiko einer 

Fehleinschätzung der Gefahrenlage und des Umfangs erforderlicher 

Vermeidungsmaßnahmen. 

A.4.8 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz 

A.4.8.1 Gutachter für Bodenschutz und Altlasten 

Für das Bauvorhaben ist ein verantwortlicher Gutachter für Bodenschutz und 

Altlasten zu bestellen. 

Dem Gutachter obliegt u.a. die Kontrolle über die Einhaltung der einschlägigen 

bodenschutz- und abfallrechtlichen Vorschriften einschließlich der Umsetzung der 
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diesbezüglichen Nebenbestimmungen aus diesem PFB sowie der Beachtung der 

LAGA-Richtlinien und der allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

Der Gutachter hat die Baumaßnahmen auf der Grundlage des BoVEK 

fachgutachterlich zu begleiten und muss in der Lage sein, erforderlichenfalls 

kurzfristig in den Bauprozess einzugreifen. 

Die Person des Gutachters (einschließlich Qualifikation und Kontaktdaten) ist der 

FHH (BUKEA) und der Planfeststellungsbehörde vor Beginn der Bauarbeiten 

schriftlich mitzuteilen. 

A.4.8.2 BoVEK 

Die weitere Verwendung bzw. die Entsorgung der bei den Baumaßnahmen 

anfallenden Abfälle sowie Aushub- und Abbruchmassen hat auf der Grundlage des 

„Boden- und Verwertungskonzepts (BoVEK), Stufe II: Feinkonzept“ (Unterlage 23) zu 

erfolgen. 

Dazu sind u.a. 

- die für den Betrieb der Bereitstellungsflächen definierten Anforderungen 

(„Merkmale“) umzusetzen 

- für die Abfalldeklaration grundsätzlich die Bereitstellungsflächen zu nutzen (Nur 

bei nicht ausreichenden Lagermöglichkeiten ist Insitu-Deklaration zulässig.) 

- der Bodenaushub aus den einzelnen Altlastenverdachtsflächen jeweils in einem 

gesonderten Haufwerk bereitzustellen und zu analysieren 

- im Zuge der Baumaßnahmen die im Bereich der ALVF 5 (FS.R-Standort 5473 

Hamburg-Landwehr) verunreinigten Bodenhorizonte unter fachtechnischer 

Begleitung auszukoffern und fachgerecht zu verwerten bzw. zu beseitigen 

- der in den Bereichen von ALVF anfallende Bodenaushub nach abfallrechtlichen 

Gesichtspunkten zu verwerten oder zu beseitigen 

- bei der Entsorgung des Altschotters bzw. von Bodenaushub aus dem 

Einflussbereich der Vegetationskontrolle (i.d.R. 6m von Gleismitte gerechnet) im 

Bundesland Niedersachsen die dort geltenden Grenzwerte für die Bewertung von 

Herbizidgehalten zu berücksichtigen 
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- bei der Entsorgung des Altschotters bzw. von Bodenaushub aus dem 

Einflussbereich der Vegetationskontrolle in der FHH oder im Bundesland 

Schleswig-Holstein der annehmenden Entsorgungsanlage die gemessenen 

Herbizidgehalte zur Verfügung zu stellen 

- bei auf Deponien zu entsorgenden Bodenaushub die Gasbildungsrate und die 

Atmungsaktivität zu bewerten 

- Bodenmaterial aus Bereichen, in dem der Japanische Staudenknöterich wächst, 

nicht wiederzuverwenden 

- die abfalltechnische Untersuchung der vom Bauvorhaben betroffenen baulichen 

Anlagen (z.B. Gebäude, Ingenieurbauwerke) entsprechend dem jeweiligen 

Planungsstand anzupassen 

- aufgefundener Hausmüll (Farbeimer, Elektroschrott etc.) getrennt voneinander zu 

entsorgen 

- bei der Verwertung von Abfällen die interne Verwertung einer externen 

Verwertung vorzuziehen 

- Oberbaumaterial wie Schotter und Bettungsreinigungsmaterialien einer 

laboranalytischen abfallrechtlichen Bewertung zuzuführen 

- Holzschwellen generell als „gefährlichen Abfall“ zu deklarieren 

- ein baustellenbezogenes Entsorgungskonzept zu erarbeiten 

- Abfalltransport ausschließlich durch ein qualifiziertes und entsprechen 

zertifiziertes Transportunternehmen vornehmen zu lassen 

- anfallender Betonbruch / Bauschutt entsprechend der LAGA M20, 

„Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, 

technische Regeln“ (1997) zu bewerten 

- Boden und Altschotter gemäß den Bestimmungen der aktuell gültigen 

LAGA (2004) -Richtlinie wiederzuverwenden 

- dem Bedarf entsprechend die wiederverwendungsfähigen Abfälle 

(z.B. Bodenaushub und Altschotter) zu nutzen und dabei die umweltfachlichen 

Anforderungen (insbesondere Grundwasserschutz) zu beachten 
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- die Wiederverwendung von Boden, der ausschließlich aufgrund von TOC als Z2 

oder >Z2 einzustufen ist, mit der FHH (BUKEA) abzusprechen 

- Abfälle zur Beseitigung, die nicht von der Entsorgung durch die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger ausgeschlossen sind, bei der Stadtreinigung bzw. 

der FHH anzudienen 

- die Einhaltung des für den Umgang mit gefährlichen Stoffen geltenden 

Regelwerks sicherzustellen 

- einen Abfallkoordinator einzusetzen, wenn in konterminierten Bereichen mehrere 

Auftragnehmer arbeiten 

- beim Rückbau asbesthaltiger Materialien die Regelungen der TRGS 519 zu 

berücksichtigen 

- beim Rückbau von KMF die Regelungen der TRGS 521 umzusetzen 

Die Nutzung baustellenferner Flächen als Bereitstellungsfläche ist mit der 

FHH (BUKEA) abzustimmen. 

A.4.8.3 Unerwartete Auffälligkeiten 

Sollten - insbesondere im Boden / Bodenaushub - Auffälligkeiten (organoleptisch, 

analytisch) ersichtlich werden, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und die 

FHH (BUKEA) zu benachrichtigen, damit die weitere Verfahrensweise festgelegt 

werden kann. 

A.4.8.4 Gebäudeabriss 

Zur Ermittlung der Schadstoffe in Baumaterialien (primäre Belastungen) und 

nutzungsbedingter Kontaminationen sind für die zum Abriss vorgesehenen Gebäude 

Schad- / Gefahrstoffkataster zu erstellen (§ 7 Abs. 8 GefStoffV). 

Die Gefahrstoffermittlungen sind von einem qualifizierten Gutachter (Sachkunde für 

Asbest nach TRGS 519 und für kontaminierte Bereiche nach BGR 128) durchführen 

zu lassen. 

Ergibt die Ermittlung, dass asbesthaltige Materialien in den abzubrechenden 

Gebäudeteilen vorhanden sind, so sind vor Anwendung von Abbruchtechniken alle 

asbesthaltigen Materialien zu entfernen (§ 9 Abs. 11 GefStoffV i.V.m. Punkt. 2.4.3 

Abs. 7 des Anhangs III Nr. 2 GefStoffV). 
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Werden gefahrstoffhaltige Materialien ausgebaut, so sind diese Arbeiten von fachlich 

geeigneten Firmen auszuführen, die eine entsprechende sicherheitstechnische und 

personelle Ausstattung haben (Anhang I der GefStoffV Ziff. 2.4.2 Abs. 3). 

Arbeiten mit asbesthaltigen und/oder teerölhaltigen Abfällen sind in der Regel in 

Anwesenheit einer sachkundigen Person und unter Einhaltung der GefStoffV und der 

TRGS 519 und/oder der TRGS 551 durchführen zu lassen. 

A.4.8.5 Weitere Auflagen und Hinweise 

Nach § 4 Abs. 1 BBodSchG hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu 

verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden. 

Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 

welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, 

Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 

werden. 

Soweit im Rahmen der Baumaßnahme Überschussböden anfallen bzw. 

Bodenmaterial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden sollen, haben die 

Pflichtigen nach § 7 BBodSchG Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 

Bodenveränderungen zu treffen. 

Die Forderungen der §§ 10 ff. BBodSchV sind zu beachten. Die Anforderungen der 

DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial) sind einzuhalten.  

Alle Maßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass eine 

gemeinwohlverträgliche und geordnete Abfallentsorgung sichergestellt ist. 

Bauabfälle (Bauschutt, Baustellenabfälle) zur Verwertung sind einer zugelassenen 

Aufbereitungsanlage zuzuführen. Die Verwertung soll bereits auf der Baustelle durch 

Getrennthalten von mineralischen, metallischen, hölzernen und sonstigen 

Bauabfällen vorbereitet werden. 

Nicht verwertbare bzw. schadstoffverunreinigte Materialien sind zu separieren und 

durch hier gesondert zugelassene Unternehmen entsorgen zu lassen. 

Bei der Verwertung von Boden und Abbruchmaterial sind u.a. die „Anforderungen an 

die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen – Technische 

Regeln – (LAGA)“ in der aktuellen Fassung zu beachten. 
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Nachweislich kontaminierter Bauschutt oder Bodenaushub ist als besonders 

überwachungsbedürftiger Abfall einzustufen, der nur in dafür zugelassenen Anlagen 

durch entsprechende Unternehmen entsorgt oder behandelt werden darf. 

Die Abfallentsorgung auf der Baustelle soll innerhalb von vier Wochen nach 

Beendigung der Bauarbeiten abgeschlossen sein. 

A.4.9 Denkmalschutz 

A.4.9.1 Baudenkmale 

Bahnhofsgebäude Hasselbrook (Hasselbrookstraße 172) 

Bei der Erstattung der Kosten für den passiven Schallschutz sind auch diejenigen 

Aufwendungen zu berücksichtigen, die zur Erfüllung von denkmalpflegerischen 

Auflagen zum Einbau der Schallschutzfenster ggf. erforderlich werden. 

Bahnhofsgebäude Bahnhof Wandsbek (Bahngärten 28 und 30) 

Das denkmalgeschützte ehemalige Bahnhofsgebäude des Bf Wandsbek 

(Bahngärten 28 und 30) ist bei den erschütterungstechnischen 

Überwachungsmessungen (Punkt A.4.10.3) einzubeziehen. 

Bei der Erstattung der Kosten für den passiven Schallschutz sind auch diejenigen 

Aufwendungen zu berücksichtigen, die zur Erfüllung von denkmalpflegerischen 

Auflagen zum Einbau der Schallschutzfenster ggf. erforderlich werden. 

Während der Baudurchführung ist dafür Sorge zu tragen, dass das 

Empfangsgebäude nicht beschädigt bzw. verunstaltet wird. 

Einfriedung Schule Bovestraße 10, 12 

Für die denkmalgeschützte Einfriedung des Schulgeländes Bovestraße 10, 12 ist vor 

Baubeginn eine Bestandsdokumentation (Maße, Fotos, Beschreibung, 

Mauerwerksverband) von einem versierten Fachmann zu erstellen und die für die 

Wiedererrichtung der Einfriedung ausgewählten Materialien (z.B. Ersatzsteine in 

Form, Farbe und Schattierung) sind mit dem Denkmalschutzamt abzustimmen. Die 

notwendigen Änderungen an der Einfriedung sind fachgerecht auszuführen. 

Güterbahnhof Wandsbek (Gütergebäude und teilweise Pflasterung) Gustav-Adolf-

Straße 120 
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Für das gesamte denkmalgeschützte Ensemble ist vor Baubeginn eine 

Beweissicherung durchzuführen. 

Für den Bereich des unter Denkmalschutz stehenden Pflasters hat die 

Vorhabenträgerin Maßnahmen zu ergreifen, die den Schutz des Pflasters während 

der Bauarbeiten gewährleisten, wenn dieses durch Baufahrzeuge befahren wird. 

Hierzu hat sie sich vor Beginn der Bauarbeiten mit dem Denkmalschutzamt 

abzustimmen. 

A.4.9.2 Bodendenkmäler  

Werden bei Erdarbeiten, Baggerungen oder anderen Gelegenheiten Sachen oder 

Sachteile gefunden, bei denen Anlass zu der Annahme besteht, dass es sich um 

bisher unbekannte Bodendenkmäler handeln kann, sind die Arbeiten unverzüglich 

einzustellen, der Fund unverzüglich dem Denkmalschutzamt anzuzeigen und die zu 

seiner Sicherung und Erhaltung ergehenden Anordnungen des Denkmalschutzamtes 

zu befolgen. Die Arbeiten dürfen vor Ablauf von drei Tagen - Sonnabende, Sonn- und 

Feiertage nicht gerechnet - nach Anzeigeerstattung nicht fortgesetzt werden, es sei 

denn, die zuständige Stelle genehmigt die vorzeitige Fortsetzung, vgl. § 17 Abs. 1 

und 4 DSchG. 

Bei den Erdarbeiten zwischen „Schloßgarten“ und „Robert-Schuman-Brücke“ sind die 

bauausführenden Unternehmen auf die Lage innerhalb des zum ehemaligen Schloss 

gehörenden Gartens und der damit einhergehenden gesteigerten Möglichkeit von 

archäologischen Funden hinzuweisen. 

A.4.10 Immissionsschutz 

A.4.10.1 Baubedingte Lärmimmissionen 

A.4.10.1.1 Allgemeine Regelungen 

Während der Bauzeit hat die Vorhabenträgerin zu gewährleisten, dass die 

„Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – 

Geräuschimmissionen“ (nachfolgend AVV Baulärm genannt) vom 19.08.1970 

(Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970) beachtet wird. Nach dem 

Stand der Technik vermeidbare Beeinträchtigungen der Nachbarschaft durch 

Baulärm sind zu unterlassen. 
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Arbeiten zwischen 20:00 und 07:00 Uhr (Nachtarbeiten) sind auf das unbedingt 

erforderliche Maß zu begrenzen. 

A.4.10.1.2 Schallschutzmaßnahmen 

Gemäß § 22 Abs. 1 BImSchG sind die Baustellen und BE-Flächen als nicht 

genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche 

Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 

sind und unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß 

beschränkt werden. 

Die Vorhabenträgerin hat Lärmbelästigungen für Anwohner durch Ausschöpfung aller 

geeigneten organisatorischen und technischen Maßnahmen zu mindern. 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor Baulärm werden folgende Maßnahmen 

festgesetzt: 

- Im Rahmen der Ausführungsplanung hat die Vorhabenträgerin abschnittsweise 

einen möglichst langen Verbleib der vorhandenen LSW im Baubereich und eine 

„vorgezogene“ Errichtung des LSW zu prüfen. Diese Maßnahmen sind 

umzusetzen, wenn sie bautechnisch vertretbar und immissionsschutzrechtlich 

sinnvoll sind. 

- Durch eine entsprechende Einrichtung der Baustellen und BE-Flächen sind die 

diesbezüglichen Möglichkeiten für eine Begrenzung der Baulärmbelästigungen 

auszuschöpfen. Dazu sind die lärmintensiven Maschinen sinnvoll anzuordnen; die 

Baumaschinen mit hohen Schallemissionen sind soweit wie möglich weg von 

schutzbedürftigen Immissionsorten aufzustellen. Die schallabschirmende Wirkung 

von natürlichen und künstlichen Hindernissen wie z.B. Bodenerhebungen, 

Gebäuden und Mauern wie auch Container, Bodenaushub oder Baumaterial ist 

auszunutzen. 

- Unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit sind insbesondere bei längeren 

standortgebundenen Baustellenbereichen und bei kleinräumigen Tätigkeiten 

mobile Abschirmungen (Schallschirme, Schallschürzen und Schallschutzzelte) 

aufzustellen. 

Gemäß den Ergebnissen des Untersuchungsberichts zu baubedingten Schall- und 

Erschütterungsimmissionen (Unterlage 17) sind mobile Schallschirme bei lokal 

begrenzte Arbeiten wie z.B. EÜ Abbrucharbeiten einzusetzen. 
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- Es sind geräuscharme Bauverfahren und Baumaschinen zu verwenden. Dabei 

muss der Schallleistungspegel der eingesetzten Maschinen und Geräte dem Stand 

der Technik genügen, der sich an den Umweltkriterien der EU-Richtlinien und der 

32.BImSchV orientiert. 

- Bei besonders lärmintensiven Arbeiten sind alternative Bauverfahren zu prüfen. So 

sind beispielweise in Abhängigkeit von den konkreten Baugrundverhältnissen 

anstatt der Rammarbeiten Pressverfahren anzuwenden. 

- Zur Minimierung der Dauer der Belästigungen sind lärmintensive Tätigkeiten 

zeitlich zusammenzulegen. 

- Sofern die für die einzelnen Baumaßnahmen prognostizierten hohen Pegel nach 

der detaillierten Prognose nicht durch andere Maßnahmen signifikant gesenkt 

werden können, ist eine Beschränkung der Einsatzzeiten von lärmintensiven 

Baumaschinen und die Begrenzung des gleichzeitigen Einsatzes mehrerer 

Baumaschinen zu prüfen. 

- Die Bauarbeiten auf dem Gelände der Schule „Bovestraße“ sind in der (möglichst 

Ferienzeit) auszuführen. 

- Der Einsatz von Automatischen Warnsystemen (AWS) ohne automatische 

Pegelanpassung ist unzulässig. Ist der alleinige Einsatz einer festen Absperrung 

etwa aus Arbeitsschutzgründen und / oder bauplanerischer Sicht nicht 

ausreichend bzw. nicht möglich, sind Warnsysteme zu verwenden, deren 

akustische Warnsignalgeber über eine Automatische Pegelanpassung (APA) 

verfügen. 

- Mit dem Ziel, die mit diesem PFB dem Grunde nach festgesetzten Ansprüche zum 

Schutz gegen Betriebslärm möglichst schon für den Schutz gegen Baulärm 

nutzbar machen zu können, soll die Vorhabenträgerin die anspruchsberechtigten 

Eigentümer zeitnah über die Modalitäten der Antragstellung informieren. Die 

Anträge für besonders stark betroffene Anwohner sollen vorrangig bearbeitet 

werden. 

A.4.10.1.3 Überwachungsmaßnahmen 

Die Einhaltung der für die Baustellen geltenden Richtlinien und Vorschriften sowie der 

in diesem Beschluss angeordneten Auflagen hat die Vorhabenträgerin durch 
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regelmäßige Baustellenkontrollen sicherzustellen. Die Durchführung und Ergebnisse 

der Kontrollen sind zu dokumentieren. 

A.4.10.1.4  Baulärmverantwortlicher 

Die Vorhabenträgerin hat für die Zeit der Bauausführung, insbesondere zur 

Überwachung und Vorbeugung der durch die Baumaßnahmen hervorgerufenen 

Immissionen, einen Baulärmverantwortlichen (Mitarbeiter einer nach § 29b BImSchG 

bekannt gegebenen Messstelle oder öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger für Immissionsschutz) einzusetzen. Zu den Aufgaben des BLV 

gehört u.a. 

- Unterstützung der Bauleitung sowie der Baubetriebe bei der Vorbereitung und 

Durchführung lärmintensiver Arbeiten 

- regelmäßige Kontrolle der tatsächlich zum Einsatz gelangenden Maschinen 

(Maschinenliste; Umweltzeichen bzw. Nachweise über den Schallleistungspegel) 

- Überwachung von Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Einhaltung von Ruhezeiten) 

- Erstellung von detaillierten Prognosen für lärmintensive Bauarbeiten 

- Durchführung von Überwachungsmessungen im Falle von lärmintensiven 

Nacharbeiten 

- Informationen der Nachbarschaft 

- Ansprechpartner für die betroffene Nachbarschaft, Mitarbeiter des Eisenbahn-

Bundesamts sowie Umweltbehörden 

- Dokumentation der Tätigkeit des BLV. 

Name und Erreichbarkeit des Verantwortlichen sind der Immissionsschutzbehörde, 

dem Bezirksamt Wandsbek, der Planfeststellungsbehörde und den Anliegern 

rechtzeitig vor Baubeginn in Schriftform mitzuteilen. 

A.4.10.1.5 Information der Anlieger 

Die Vorhabenträgerin hat die Bauablaufdaten, insbesondere den geplanten Beginn 

und die Dauer der Bauarbeiten und das geplante Ende der Baumaßnahmen sowie 

die Durchführung besonders lärm- und erschütterungsintensiver Bautätigkeiten, 

jeweils unverzüglich nach Kenntnis den Anliegern in geeigneter Weise mitzuteilen. 

Absehbare Abweichungen von dem Zeitplan sind ebenfalls unverzüglich mitzuteilen. 
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Die Benachrichtigung des Beginns der Bauarbeiten soll mindestens zwei Wochen vor 

dem vorgesehenen Beginn der Bauarbeiten erfolgen. 

In der Information ist ein erreichbarer Ansprechpartner (einschließlich Kontaktdaten) 

zu benennen. 

A.4.10.1.6 Akustisches Baustellenmonitoring 

Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, zur Ermittlung der in der Nachbarschaft zu 

erwartenden baubedingten Lärmimmissionen unter Hinzuziehung von Messstellen 

nach § 29b BImSchG ein Baustellenmonitoring einzurichten und zu betreiben, 

welches unter Kenntnis der genauen Bauabläufe und der einzusetzenden Maschinen 

die Ermittlung der Immissionen gemäß AVV Baulärm an allen potentiell betroffenen 

Einwirkungsorten gewährleistet. 

Bei erkennbaren Immissionskonflikten ist zu prüfen, ob durch Anwendung weniger 

geräuschintensiver Bauverfahren, Verlagerung von Maschinenaufstellorten oder 

temporäre Abschirmmaßnahmen eine Konfliktreduzierung erreicht werden kann, 

soweit dies technisch möglich sowie wirtschaftlich vertretbar ist. 

Im Rahmen des Baustellenmonitorings sind für alle Gebäudefassaden etagengenau 

(nachfolgend Immissionsorte genannt) die Tage gesondert auszuweisen, an denen 

der Beurteilungspegel den jeweils heranzuziehenden Immissionsrichtwert nach 

Nr. 3.1.1 der AVV Baulärm überschreitet. Dabei ist der jeweils ermittelte zugehörige 

Beurteilungspegel mit anzugeben. 

A.4.10.1.7 Entschädigungsregelungen 

a) Bereitstellung von Ersatzwohnraum: 

Den betroffenen Anwohnern steht gegen die Vorhabenträgerin ein Anspruch auf 

Bereitstellung von Ersatzwohnraum wegen unzumutbarer baubedingter 

Lärmbeeinträchtigungen zu für Immissionsorte nach vorstehender Ziffer 6 für Tage 

mit einem Beurteilungspegel tags von mehr als 70 dB(A) bezogen auf Wohnräume 

und nachts von mehr als 60 dB(A) bezogen auf Schlafräume. 

b) Entschädigung in Geld: 

Den betroffenen Eigentümern steht gegen die Vorhabenträgerin ein Anspruch auf 

Zahlung einer angemessenen Entschädigung in Geld wegen unzumutbarer 

baubedingter Lärmbeeinträchtigungen in folgenden Fällen zu: 
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1. für Immissionsorte nach vorstehender Ziffer 6 für die Anzahl der Tage mit einem 

Beurteilungspegel tags von mehr als 67 dB(A) bis zu 70 dB(A) bezogen auf 

Wohnräume 

2. für Immissionsorte nach vorstehender Ziffer 6 für die Anzahl der Tage mit einem 

Beurteilungspegel tags von mehr als 67 dB(A) bezogen auf Behandlungs- und 

Untersuchungsräume in Arztpraxen sowie Unterrichtsräume 

3. für Immissionsorte nach vorstehender Ziffer 6 für die Anzahl der Tage mit einem 

Beurteilungspegel tags von mehr als 72 dB(A) bezogen auf Büro- und 

Gewerberäume ohne Eigenlärm 

4. für Immissionsorte nach vorstehender Ziffer 6 für die Anzahl der Nächte mit einem 

Beurteilungspegel von mehr als 57 dB(A) bis zu 60 dB(A) bezogen auf Räume, die 

überwiegend zum Schlafen benutzt werden 

5. für Immissionsorte nach vorstehender Ziffer 6 für die Anzahl der Tage in den 

Monaten April bis September, an denen der Beurteilungspegel den jeweils nach 

Nr. 3.1.1 der AVV Baulärm heranzuziehenden Immissionsrichtwert tagsüber für 

Außenwohnbereiche überschreitet. Der Anspruch entfällt jedoch für Tage und 

Nächte, an denen Ersatzwohnraum bereitgestellt wurde. 

Bei der Bemessung der Entschädigungshöhe sind zu berücksichtigen: 

- die Höhe der Überschreitung der gemäß vorstehender Ziffer 7b Nr. 1 bis 4 jeweils 

zutreffenden Werte durch den Baulärmpegel als energieäquivalenter Mittelwert der 

nach Ziffer 6 ermittelten Baulärmpegel. In diese Mittelung einzubeziehen sind 

ausschließlich die Pegel, die die unter Ziffer 7b Nr. 1 bis 4 genannten Werte 

überschreiten 

- die Anzahl der Tage und Nächte, die in diese Mittelung eingeflossen sind. Tage 

und Nächte, an denen Ersatzwohnraum nach Ziffer 7a bereitgestellt wird, sind 

hierbei nicht zu berücksichtigen. Tage, an denen die Immissionsrichtwerte nach 

Nr. 3.1.1 der AVV Baulärm auch außerhalb der regulären Bauzeiten überschritten 

werden, sind bei der Bemessung der Entschädigung besonders zu 

berücksichtigen. 

- für die Höhe der Entschädigung der Außenwohnbereiche nach 

A.4.10.2.1.1 Nr. 7 b) 5. ist das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 26/1997 

vom 02.06.1997, Verkehrsblatt (VkBl.) 1997, S. 434, entsprechend anzuwenden. 
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Die Höhe der Entschädigung ist mit dem Eigentümer zu vereinbaren. Soweit der 

Anspruchsberechtigte und die Vorhabenträgerin über die Höhe der Entschädigung 

keine Einigung erzielen, erfolgt eine Entscheidung in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren durch die nach Landesrecht zuständige Behörde. 

A.4.10.2 Betriebsbedingte Lärmimmissionen 

A.4.10.2.1 Schienenverkehrslärm 

A.4.10.2.1.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 

BüG 

Gemäß den Ergebnissen der „Untersuchung zu betriebsbedingten 

Schallimmissionen“ (Unterlage 15) ist auf folgenden Streckenabschnitten das 

„Besonders überwachte Gleis (BüG)“ als Schallschutzmaßnahme anzuwenden: 

Strecke Gleis von Bahn-km bis Bahn-km Länge (m) 

1120 1 58,840 57,980    860 

1120 1 57,895 56,900    995 

1120 2 58,820 57,978 1.736 

1120 2 57,794 56,900    894 

1234 1 15,306 15,859    553 

 

Für die Maßnahme „BüG“ gelten die in Punkt 4.5 der Schall 03 bestimmten 

Festlegungen sowie die Nebenbestimmungen aus der Verfügung des EBA Pr.1110 

Rap/Rau 98 vom 16.03.1998 („BüG-Verfügung“; VkBl. 1998, Heft 7 S 262 lfd. Nr. 74) 

in der jeweils geltenden Fassung. 

Soweit die Nebenbestimmungen der BüG-Verfügung in der jeweils geltenden 

Fassung über die Festlegungen der Schall 03 hinausgehen, sind die weitergehenden 

Forderungen der BüG-Verfügung umzusetzen. Nach aktueller Verfügungslage sind 

erstmalig 6 Monate nach Inbetriebnahme (Neubau) bzw. nach Abschluss der 

Bauarbeiten (wesentliche Änderung) und danach folgend jeweils in einem Abstand 

von 6 Monaten mit dem Schallmesswagen Schallmessungen durchzuführen. 

Schienenschmiereinrichtung 

Gemäß den Ergebnissen der „Untersuchung zu betriebsbedingten 

Schallimmissionen“ (Unterlage 15) sind in folgenden Gleisbögen Reibmodifikatoren 

zu installieren, die durch Schienenschmierung ein Kurvenquietschen vermindern: 
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Strecke Gleis von Bahn-km bis Bahn-km Länge (m) 

1241 1 4,357 4,657 300 

1241 2 4,268 4,733 465 

1242 1 58,987 59,383 396 

1242 2 58,983 59,413 430 

Es ist ein vom EBA zugelassenes System zu verwenden. 

Die Anlage ist so zu inspizieren und zu warten, dass deren dauerhafte 

Funktionsfähigkeit / Wirksamkeit gewährleistet wird. Störungen sind umgehend zu 

beseitigen. 

Unterschottermatten 

In folgenden Abschnitten sind Unterschottermatten einzubauen: 

Bau-
werks-

Nr.  
gem. 

Unterlage 
4 

Strecken Bauwerk Name Bauwerk 
Bau-km 

(Str. 
1249) 

Bauwerk 
km  

(Str. 1120, 
1242) 

Beginn 
USM 

[Bau-km] 
[km] 

Ende 
USM 

[Bau-km] 
[km] 

52 1249 EÜ über Str. 1234 100,446 59,264 100,435 100,446 

53 1249 EÜ Hammer Straße *3) 
100,543 

 
59,165 

100,527 100,559 

- 1242 EÜ Hammer Straße *4) - 59,177 59,164 59,190 

54 1249 / 1120 EÜ (F) Claudiusstraße 
100,900 

 
 

58,810 
100,892 
59,807 

100,908 
59,813 

55 1249 /1120 EÜ (F) Schloßgarten *1) 101,066 58,643 - - 

56 1249 / 1120 EÜ (F) BF Claudiusstraße 
101,242 

 
 

58,467 
101,230 
59,460 

101,253 
58,463 

57 1249 / 1120 EÜ(F) Wandsbek 
101,557 

 
 

58,146 
101,554 
58,143 

101,559 
58,148 

58 1249 / 1120 EÜ Gehölzgraben *2) 101,471 58,006 - - 

59 1249 / 1120 EÜ Bovestraße 
101,863 

 
 

57,849 
101,845 
57,836 

101,881 
57,862 

60 1249 / 1120 EÜ Luetkensallee 
102,996 

 
 

56,716 
102,987 
56,712 

103,005 
56,720 

*1) Gemäß „Einsatz von Schallminderungsmaßnahmen an bestehenden und neuen Eisenbahnbrücken im Netz der 

DB AG – Brückenleitfaden (Version 2018)“ handelt es sich bei der EÜ Schloßgarten um ein überschüttetes 
Bauwerk. Bei überschütteten Bauwerken ist keine Entdröhnung, also kein Einbau von USM notwendig. Zudem 
könnte die Überschüttung (PSS) nicht verdichtet werden und ist somit aus oberbaulicher Sicht nicht zulässig. Die 

alternative Überschüttung ausschließlich aus Schotterbaustoffen ist ebenfalls nicht zulässig. 
Dementsprechend werden auf der EÜ Schloßgarten, auf dem kompletten Rahmenbauwerk, also unter den 
Strecken 1120 und 1249 keine Unterschottermatten eingebaut werden. 

*2) Es sind keine USM eingeplant. USM sind hier nicht notwendig, da das Bauwerk überschüttet ist und somit nicht 
direkt befahren wird. 

*3) Unterschottermatten unter Str. 1120 vorhanden 

*4) nur neues Gleis Richtung Rothenburgsort, Unterschottermatte unter Gleis Richtung Wandsbek ist vorhanden 
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A.4.10.2.1.2 Passiver Schallschutz 

Den Eigentümern der Gebäude gemäß Anhang 1 des PFB steht gemäß 

§ 42 BImSchG gegen den Vorhabenträger ein Anspruch auf Erstattung der Kosten für 

passive Schallschutzmaßnahmen dem Grunde nach zu. 

Die betroffenen Geschosse einschließlich der zu berücksichtigenden 

Beurteilungszeiträume und Beurteilungspegel sind dem v.g. Anhang 1 zu entnehmen. 

Art und Umfang der Schallschutzmaßnahmen haben die Vorhabenträger nach der 

Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24.BImSchV) zu bestimmen. 

Die passiven Schallschutzmaßnahmen dürfen nicht zu einer Verschlechterung der 

vorhandenen Situation in Bezug auf die Anforderungen der Energiesparverordnung 

(EnEV) führen. 

Über die Erstattung der Aufwendungen für erforderliche Schallschutzmaßnahmen an 

baulichen Anlagen ist eine Vereinbarung mit dem Eigentümer der baulichen Anlage 

zu schließen. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, ist eine Entscheidung der 

zuständigen Behörde gemäß § 42 Abs. 3 BImSchG zu beantragen. 

Entschädigung für die Beeinträchtigung von Außenwohnbereichen 

Für die Lärmbeeinträchtigungen von Außenwohnbereiche durch das Überschreiten 

der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte steht den Eigentümern der im v.g. 

Anhang 1 aufgelisteten Außenwohnbereiche ein Entschädigungsanspruch in Geld zu. 

Die Höhe des Entschädigungsanspruchs bemisst sich nach den Regelungen 

diesbezüglichen Regelungen der „Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an 

Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – VLärmSchR 97 –“.  Sie ist unter 

entsprechender Anwendung des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau Nr. 

26/1997 vom 02.06.1997, Verkehrsblatt (VkBl.) 1997, S. 434 zu ermitteln und mit dem 

Eigentümer zu vereinbaren. 

A.4.10.2.2 Straßenlärm 

Zur Begrenzung des von der Straße ausgehenden Verkehrslärms ist die Stützwand 

südlich der Straße „Bahngärten“ (BW-lfd Nr. 69 und 70) hochabsorbierend 

auszuführen. 
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A.4.10.3 Baubedingte Erschütterungsimmissionen 

Zum Schutz von Menschen in Gebäuden durch bauzeitliche Erschütterungen hat die 

Vorhabenträgerin sicherzustellen, dass folgende Anhaltswerte der DIN 4150-2 

(Ausgabe Juni 1999) eingehalten werden: 

- bei Erschütterungseinwirkungen bis zu 78 Tage: 

im Tageszeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr) Stufe II der Tabelle 2 der DIN 4150-2 

im Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00 Uhr) Tabelle 1 der DIN 4150-2 

- bei Erschütterungseinwirkungen über 78 Tage entsprechend der Ziff. 5.2 der LAI-

Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung von 

Erschütterungsimmissionen (Beschluss des Länderausschusses für 

Immissionsschutz vom 10.05.2000): 

Tabelle 1 der DIN 4150-2. 

Zur Ermittlung der Dauer der Erschütterungseinwirkungen wird auf Nr. 6.5.4.2 der 

DIN 4150-2 verwiesen. 

Zum Schutz der Bauwerke durch bauzeitliche Erschütterungen hat die 

Vorhabenträgerin sicherzustellen, dass die Anhaltswerte der DIN 4150-3 

(Ausgabe Dezember 2016) eingehalten werden. 

Bei erschütterungsintensiven Arbeiten, wie z.B. Gründung der Oberleitungsmasten 

und der LSW, aber auch Einbringen von Spundwänden, Abbrucharbeiten an den EÜ 

sowie Bodenverdichtungen, sind erschütterungsarme Verfahren anzuwenden. 

Zur Minderung und Begrenzung der Belästigungen sind zusätzliche baubetriebliche 

Maßnahmen (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise der Erschütterungsquelle usw.) zu 

ergreifen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die in der Ril 820.2050A06 

aufgeführten Möglichkeiten zur Verringerung der Erstehung der Erschütterungen an 

der Quelle hingewiesen. 

Auf den Einsatz von Schlagrammen ist grundsätzlich zu verzichten; Schlagrammen 

dürfen nur in Ausnahmefällen (begründete Einzelfälle) angewendet werden, wenn in 

der konkreten Ortslage keine andere Bautechnik möglich ist. In der Regel sind anstatt 

der Schlagrammen erschütterungsärmere Verfahren (z.B. Vibrationsramme oder 

Spundwandpresse) anzuwenden. Welches der Einbringverfahren einschließlich der 

dabei eingesetzten Maschinen aufgrund der Beschaffenheit des Baugrundes 

geeignet ist, ist durch Probeversuche zu ermitteln, die von einer erfahrenen 

Fachfirma durchzuführen sind. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und der 
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Planfeststellungsbehörde auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. Soweit 

Vibrationsrammen eingesetzt werden, haben diese eine Einsatzfrequenz von 

f ≥ 35Hz und ein veränderliches statisches Moment zu besitzen. 

Während des gesamten Zeitraums der Durchführung erschütterungsintensiver 

Arbeiten sind an den erschütterungsgefährdeten Gebäuden begleitend 

erschütterungstechnische Überwachungsmessungen durchzuführen und zu 

dokumentieren. Dies hat durch eine nach § 29b BImSchG für die FHH 

bekanntgegebenen Stelle zu erfolgen. 

Werden von der vorgenannten Stelle Werte gemessen, die bei Fortsetzung der 

erschütterungsintensiven Arbeiten zu einer Gefährdung der Standsicherheit und/oder 

Nutzbarkeit der umliegenden Gebäude und der körperlichen Unversehrtheit von 

deren Bewohnern oder Nutzern führen könnten, sind die Arbeiten sofort einzustellen. 

Die Arbeiten dürfen erst nach Ergreifen geeigneter Gegenmaßnahmen (z.B. Wahl 

eines anderen Bauverfahrens) wieder aufgenommen werden. Dies gilt gleichermaßen 

für die Durchführung von Proberammungen. 

Rechtzeitig vor Baubeginn sind an den im Beeinflussungsbereich der Baumaßnahme 

befindlichen erschütterungsgefährdeten Gebäuden Beweissicherungsmaßnahmen 

(Bauzustandsfeststellung) vorzunehmen. Hierzu sind die jeweiligen 

Grundstückseigentümer einzubeziehen. 

Die Vorhabenträgerin hat die Nachbarschaft anhand der Bauablaufdaten (Beginn und 

Ende sowie Zeitpunkt besonders erschütterungsintensiver Arbeiten) möglichst 

frühzeitig, spätestens jedoch zwei Wochen vor Beginn in geeigneter Form über 

bevorstehende erschütterungsintensive Bauarbeiten zu informieren. Diese 

Information sollte weitere Angaben etwa über die Baumaßnahme, das Bauverfahren, 

deren Unvermeidbarkeit und den damit verbundenen Belästigungen enthalten. 

Für Anfragen im Zusammenhang mit bauzeitlichen Erschütterungen hat die 

Vorhabenträgerin eine konkrete Person/konkrete Personen als Ansprechpartner vor 

Ort für die Nachbarschaft zu benennen und diese Angaben der 

Planfeststellungsbehörde, der örtlich zuständigen Immissionsschutzbehörde und der 

Nachbarschaft in geeigneter Form mitzuteilen. Als Ansprechpartner kann der 

Baulärmverantwortliche fungieren. 
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A.4.10.4 Betriebsbedingte Erschütterungsimmissionen 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor betriebsbedingten Erschütterungen sind folgende 

Weichen mit besohlten Schwellen auszurüsten: 

lfd. 
Nr. 
gem. 

Unter-
lage 

16.1 

W-Nr. BW-Nr. 
gem. 

Unterlage 
4 

Strecke Richtung, 
Gleis 

km 
(Str. 1120, 

1234) 

Bau-km 
(Str. 1249) 

Weichenart Bemerkung zur 
vorhandenen 

Wohnbebauung 

1 2 1 1249 Hamburg Hbf 100,123 IBW 54-760-1:14 
Bereich Hammer 
Steindamm 

2 1 1 1249 Bad Oldesloe 100,126 EW 54-500-1:12 
Bereich Hammer 
Steindamm 

3 200 5 1234 Rothenburgsort 15,921 EW 60-500-1:12 
Bereich 

Perthesweg 

8 201 1 1249 Hamburg Hbf 101,379 ABW 54-300-1:9,4 

Bereich 

Seydeckreihe im 
Süden 

9 202 1 1249 Bad Oldesloe 101,471 EW 54-300-1:9 

Bereich 

Seydeckreihe im 
Süden 

10 203 1 1249 Bad Oldesloe 101,478 EW 54-300-1:9 

Bereich 

Bahngärten im 
Norden, 
Schatzmeister-

straße im Süden 

11 204 1 1249 Hamburg Hbf 101,551 EW 54-300-1:9 

Bereich 
Bahngärten im 

Norden, 
Schatzmeister-
straße im Süden 

4 33 2 1120 Bad Oldesloe 58,942 EW 60-500-1:12 
Bereich 
Claudiusstieg im 
Süden 

5 32 2 1120 Bad Oldesloe 58,932 EW 60-760-1:15 
Bereich 
Claudiusstieg im 

Süden 

6 30 2 1120 Hamburg Hbf 58,814 EW 60-760-1:15 
Bereich 
Claudiusstieg im 

Süden 

7 31 2 1120 Bad Oldesloe 58,815 EW 60-500-1:14 
Bereich 
Claudiusstieg im 

Süden 

12 25 2 1120 Hamburg Hbf 57,985 ABW 60-500-1:12 
Bereich 
Gehölzweg im 

Süden 

13 24 2 1120 Bad Oldesloe 57,868 EW 60-500-1:12 

Bereich 

Gehölzweg im 
Süden 

14 23 2 1120 Bad Oldesloe 57,866 EW 60-500-1:14 

Bereich 

Bovestraße im 
Süden 

15 6 2 1120 Hamburg Hbf 56,915 EW 60-760-1:18,5 

Bereich Gustav-

Adolf-Straße, 
Höhe 
Osterkamp, im 

Süden 

16 4 2 1120 Bad Oldesloe 56,800 EW 60-760-1:18,5 

Bereich Gustav-
Adolf-Straße, 

Höhe 
Osterkamp, im 
Süden 

17 2 2 1120 Bad Oldesloe 56,708 EW 60-760-1:15 
Bereich 
Luetkensallee im 
Norden 
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18 1 2 1120 Hamburg Hbf 56,597 ABW 60-760-1:15 
Bereich 
Luetkensallee im 

Norden 

 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor betriebsbedingten Erschütterungen sind folgende 

Streckenabschnitte (beide Gleise) mit besohlten Schwellen auszustatten: 

Strecke Richtung, Gleis von km bis km Einbaulänge 
[m] 

1120 Bad Oldesloe 58,801 58,485 316 

1120 Bad Oldesloe 58,449 58,169 280 

1120 Bad Oldesloe 58,134 57,926 208 

1120 Hamburg Hbf 58,800 58,485 315 

1120 Hamburg Hbf 58,449 58,169 280 

1120 Hamburg Hbf 58,134 57,989 145 

                                                                                         Summe: 1.544 

Für die besohlte Schwelle sind Polyurethan-Matten mit einer statischen Steifigkeit von 

cstat = 0,15 N/mm2 zu verwenden. Die Verwendung anderer Matten ist nur zulässig, 

wenn sie mindestens die gleiche erschütterungsvermindernde Wirksamkeit 

aufweisen. 

Die Vorhabenträgerin hat 6 Monate nach Inbetriebnahme der Gesamtmaßnahme S 4 

Hamburg (Ost) für die Wohngebäude 

- Bahngärten 28 (ehemaliges Bahnhofsgebäude mit Wohnnutzung im OG und DG) 

- Rantzaustraße 52a sowie 

- Claudiusstieg 4 

- Claudiusstraße 51a 

- Schloßgarten 34 

- Sydeckreihe 2 

- Schatzmeisterstraße 1 

- Gehölzweg 21 

- Gehölzweg 19 

- Bovestraße 24 

- Ziethenstraße 2b 

- Luetkensallee 58 
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Erschütterungsmessungen durchzuführen und die hier auftretenden 

Erschütterungsimmissionen auf der Grundlage der in den „Untersuchungen zu 

betriebsbedingten Erschütterungsimmissionen“ (Unterlage 16) berücksichtigten 

Verkehrsdaten (Zugmengen, Zugarten, erschütterungstechnisch relevante 

Betriebsparameter) zu ermitteln. 

Die Ergebnisse der Überprüfung sind unverzüglich der Planfeststellungsbehörde 

mitzuteilen. 

Bestätigt die Überprüfung, dass an einzelnen Messpunkten der Messobjekte 

Bahngärten 28 bzw. Rantzaustraße 52a die Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr im 

Prognose-Planfall mindestens um 25% höher ist als im Prognose-Nullfall, oder 

offenbart die Überprüfung der anderen aufgelisteten Wohngebäude, dass wider 

Erwarten weitere Erschütterungsansprüche bestehen, ist der 

Planfeststellungsbehörde unverzüglich ein Plan für geeignete 

Erschütterungsschutzmaßnahmen am Ausbreitungsweg und/oder Gebäude 

vorzulegen, mit welchen die Erschütterungen minimiert werden können. Hält die 

Vorhabenträgerin die infrage kommenden Schutzmaßnahmen nicht für geeignet, hat 

sie die Gründe hierfür darzulegen. 

Sollten wider Erwarten zusätzliche Erschütterungsschutzansprüche zutage treten, ist 

gutachterlich zu prüfen, ob die Ergebnisse der Nachmessungen 

Erschütterungsansprüche an weiteren nicht messtechnisch erfassten Wohngebäuden 

indizieren könnten. Sobald sich derartige Ansprüche nicht mit hinreichender 

Sicherheit ausschließen lassen, sind an den betreffenden Gebäuden 

Erschütterungsmessungen durchzuführen und die Erschütterungsimmissionen zu 

ermitteln. Sollten sich die Erschütterungsschutzansprüche an den weiteren 

Gebäuden bestätigen, ist der Planfeststellungsbehörde hierfür unverzüglich ein Plan 

für geeignete Erschütterungsschutzmaßnahme am Ausbreitungsweg und/oder 

Gebäude vorzulegen, bzw. die Gründe, weshalb die infrage kommenden 

Schutzmaßnahmen nicht geeignet sein sollen, darzulegen. 

Die Planfeststellungsbehörde behält sich vor, nach der Beteiligung der Betroffenen 

eine ergänzende Entscheidung zu diesem Planfeststellungsbeschluss zu erlassen, in 

der über die notwendigen Erschütterungsschutzmaßnahmen oder die Festsetzung 

einer Entschädigung dem Grunde nach gemäß § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG i.V.m. 

§ 22a AEG abschließend entschieden wird. 
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A.4.10.5 Immissionen durch sekundären Luftschall 

Die Vorhabenträgerin hat 6 Monate nach Inbetriebnahme der Gesamtmaßnahme S4 

Hamburg (Ost) für die Wohngebäude 

- Bahngärten 28 

- Rantzaustraße 52a 

- Claudiusstieg 4 

- Claudiusstraße 51a 

- Schloßgarten 34 

- Sydeckreihe 2 

- Schatzmeisterstraße 1 

- Gehölzweg 21 

- Gehölzweg 19 

- Bovestraße 24 

- Ziethenstraße 2b 

- Luetkensallee 58 

auf Grundlage der Erschütterungsmessungen den sekundären Luftschall rechnerisch 

zu bestimmen. Die Ergebnisse sind dem EBA nach Durchführung und Auswertung 

unverzüglich mitzuteilen. 

Soweit die Auswertung ergibt, dass die aus der 24.BImSchV abgeleiteten zulässigen 

Innenpegel in Wohnräumen von ca. 40 dB(A) tags und/oder in Schlafräumen von ca. 

30 dB(A) nachts überschritten werden und gleichzeitig sich der sekundäre Luftschall 

im Vergleich vom Prognose-Planfall zum Prognose-Nullfall um mindestens 2,1 dB(A) 

erhöht, ist der Planfeststellungsbehörde unverzüglich der Plan für eine geeignete 

Schutzmaßnahme am Ausbreitungsweg und/oder Gebäude vorzulegen, mit welcher 

der sekundäre Luftschall minimiert wird. Hält die Vorhabenträgerin die infrage 

kommenden Schutzmaßnahmen nicht für geeignet, hat sie die Gründe hierfür 

darzulegen. 

Die Planfeststellungsbehörde behält sich vor, nach der Beteiligung der Betroffenen 

eine ergänzende Entscheidung zu diesem Planfeststellungsbeschluss erlassen, in 

der über die notwendigen Schutzmaßnahmen oder die Festsetzung einer 

Entschädigung dem Grunde nach gemäß § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG i.V.m. 

§ 22a AEG abschließend entschieden wird. 
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A.4.10.6 Immissionen durch elektromagnetische Felder 

Zur Minimierung der Immissionen aus der Stromschienen hat die Vorhabenträgerin 

gemäß ihrer Erklärung gegenüber der Planfeststellungsbehörde vom 15.06.2020 die 

Stromschiene zwischen den S-Bahngleisen anzuordnen. Ausgenommen hiervon sind 

die Bereiche von Verkehrsstationen und Weichentrapezen, in denen die 

Stromschienen wegen der technischen Anforderungen außen liegen müssen. 

Sofern die Oberleitungsanlage der S-Bahnstrecke im anschließenden Bereich des 

PFA 2 mit Rückleiterseilen ausgestattet wird, ist diese Minimierungsmaßnahme 

ebenfalls an der Oberleitung der S-Bahnstrecke im PFA 1 vorzunehmen.  

Die einzelnen Anlagenteile des Gleichrichterunterwerks (BW-lfd.Nr. 34) sind so 

anzuordnen, dass nur eine minimale Feldbelastung in die Außenwelt dringt. 

A.4.10.7 Stoffliche Immissionen aus dem Baubetrieb 

Der Vorhabenträger hat bei den Luftqualitätsstandards und Immissionshöchstmengen 

die Immissionswerte der TA Luft für Staubniederschlag gemäß Nr. 4.3.1 Tabelle 2 

sowie für Schwebstaub (PM10) und Stickstoffdioxid gemäß Nr. 4.2.1 Tabelle 1 

einzuhalten. 

Die Vorhabenträgerin hat die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entstehenden 

Immissionen in Form von Staub und Abgasen durch geeignete Maßnahmen nach 

dem Stand der Technik auf ein Minimum zu begrenzen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten hat die Vorhabenträgerin der Planfeststellungsbehörde 

sowie der FHH (BUKEA) ein Staubschutzkonzept vorzulegen und einen 

Immissionsschutzbeauftragten zu benennen, der u.a. die Einhaltung dieses Konzept 

überwacht. 

Soweit die Planfeststellungsbehörde bzw. die FHH (BSW) dies aufgrund von 

Beschwerden über Staub- und Abgasimmissionen verlangt, hat die Vorhabenträgerin 

die Einhaltung der oben genannten Immissionswerte der TA Luft messtechnisch zu 

überwachen und ggf. die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 
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A.4.11 Verschattung 

Entschädigungen wegen erheblicher Verschattung durch die Lärmschutzwände 

Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, den Eigentümern der nachfolgend aufgeführten 

Grundstücke, bei denen eine auf die Lärmschutzwände zurückzuführende erhebliche 

Minderung der Belichtung von Wohn- oder Aufenthaltsräumen auftreten wird, für den 

hierdurch bedingten Nutzungs- und Wertverlust eine angemessene Entschädigung in 

Geld zu leisten. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der 

Allgemeinheit und der Betroffenen unter entsprechender Anwendung der 

§§ 93 ff., § 194 BauGB zu ermitteln. 

Am Alten Posthaus 22, Gebäude Nord 

Am Alten Posthaus 22, Gebäude Süd 

Bahngärten 28, Gebäude 1 

Bahngärten 28, Gebäude 2 

Bahngärten 28, Gebäude 3 

Bahngärten 30 

Claudiusstieg 8, 8a 

Claudiusstieg 10 

Claudiusstieg 15a, b, c 

Claudiusstieg 16 

Claudiusstieg 18 

Claudiusstieg 23 

Claudiusstieg 28 

Claudiusstieg 30, Gebäude 1 

Claudiusstraße 45 

Claudiusstraße 46 

Claudiusstraße 47 

Claudiusstraße 48 

Claudiusstraße 50 

Claudiusstraße 52 

Claudiusstraße 55e 

Gustav-Adolf-Straße 47, Gebäude 2 

Hammer Straße 39 

Hammer Straße 41 

Hammer Straße 60, Gebäude 3 

Luetkensallee 58 

Rantzaustraße 34 
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Rantzaustraße 52a, Gebäude Nord 

Rantzaustraße 52a, Gebäude Süd 

Rantzaustraße 88 

Schloßgarten 29 

Schloßgarten 31 

Schloßgarten 33 

Schloßgarten 34 

Schloßgarten 35 

Seydeckreihe 11 

Ziethenstraße 2a 

A.4.12 Arbeitsschutz 

Hinweis der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz – Arbeitnehmerschutz 

Vor dem Beginn der Abbruch- bzw. Sanierungstätigkeiten muss der beauftragte 

Arbeitgeber für die Gefährdungsbeurteilung ermitteln, ob entsprechend der Nutzungs- 

oder Baugeschichte des Objektes Gefahrstoffe (insbesondere Asbest, KMF, PCB, 

PAK, …) vorhanden oder zu erwarten sind. 

Diese Angaben sind insbesondere vom Bauherrn oder Auftraggeber 

(Generalunternehmen) einzuholen. (§ 15 Abs. 5 der Gefahrstoffverordnung - 

GefStoffV). Dieses ist ggf. durch Analysen zu vervollständigen und in einem 

Schadstoffgutachten zusammenzustellen. 

Abbruch- und Sanierungsarbeiten an asbesthaltigen Materialien dürfen nur von 

Firmen, die eine Sachkunde haben, durchgeführt werden (Anhang I der GefStoffV 

Ziff.2.4.2 Abs. 3). Bei schwachgebundenen Asbestprodukten ist zusätzlich eine 

Zulassung nach TRGS 519 erforderlich. 

A.4.13 Brand- und Katastrophenschutz 

Ansprechpartner für die Feuerwehr auf der Baustelle 

Der Feuer- und Rettungswache Wandsbek, Stein-Hardenberg-Straße 2, 22045 

Hamburg (Ansprechpartner: Wachführer Tel.: 040/42851-2101, E-Mail-Adresse: 

wf21@feuerwehr.hamburg.de), sind rechtzeitig vor Baubeginn nachweislich 

Ansprechpartner mit Kontaktdaten zu benennen. 

 

mailto:wf21@feuerwehr.hamburg.de
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Baustelle/Baustelleneinrichtung 

Während der Bauarbeiten hat die Vorhabenträgerin die ununterbrochene 

Zugänglichkeit des Baubereichs, als auch die Zufahrten zu Grundstücken Dritter im 

Umfeld der Baustelle, für die Feuerwehr, den Rettungsdienst sowie den 

Katastrophenschutz sicherzustellen. Kurzzeitige Beeinträchtigungen sind vorab mit 

der Feuerwehr abzustimmen. 

Die im Umfeld der Baustelle vorgehaltene öffentliche Wasserversorgung (Hydranten) 

ist für Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr freizuhalten. 

Gem. § 5 Abs. 5 HBauO sind die Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und 

Bewegungsflächen für die Feuerwehrfahrzeuge ständig freizuhalten. Beim Einrichten 

von Baustellen sind die notwendigen Bewegungsflächen für die Feuerwehr mit der 

zuständigen Feuer- und Rettungswache abzustimmen. 

Zudem wird auf die „Richtlinie über Flächen der Feuerwehr“ (in Hamburg als 

„Technische Baubestimmung“ eingeführt) und die DIN 14090 „Flächen für die 

Feuerwehr“, jeweils in der aktuellen Fassung, hingewiesen. 

Stationen „Claudiusstraße“ und „Bovestraße“ 

Die Notbeleuchtung für die Stationen ist gemäß den gesetzlichen Anforderungen und 

anerkannten Regeln der Technik (Ril 813.0503) in Abhängigkeit von den 

objektbezogenen organisatorischen Festlegungen als Sicherheits- oder 

Ersatzbeleuchtung auszuführen. 

Betriebsgebäude 

Im Rahmen der Ausführungsplanung hat die Vorhabenträgerin für das Stellwerk 

Hasselbrook und das Gleichrichterwerk Wandsbek Brandschutzkonzepte zu erstellen 

und mit der Feuerwehr der FHH abzustimmen. 

Ausstattung der Stationen und Betriebsgebäude mit Feuerlöscher 

An allen Haltestellen und Betriebsgebäuden (z.B. Gleichrichterwerk Wandsbek, 

sonstige Schalthäuser) müssen Feuerlöscher nach DIN EN3 „Tragbare Feuerlöscher“ 

gut sichtbar vorgehalten werden. Zur Bemessung von Art und Anzahl der 
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erforderlichen Feuerlöscher ist die Empfehlung des Deutschen Feuerwehrverbandes 

zur “Ausstattung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ anzuwenden. 

Lärmschutzwände 

Die Gestaltung und Kennzeichnung von Aus- und Zugängen oder Durchgängen von 

Rettungswegen in den Außen- und Mittellärmschutzwänden ist entsprechend der 

Richtlinie „Anforderung des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und 

Betrieb von Schienenwegen nach AEG“ auszuführen. 

Ausführungsplanung 

Im Zuge der Erstellung der Ausführungsplanung hat sich die Vorhabenträgerin mit der 

zuständigen Feuer- und Rettungswache über die Art und Anbringungsorte von 

Feuerwehrschlüsseldepots bzw. anderen Öffnungsmöglichkeiten für die in der 

Stellungnahme der FHH (Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr, 

Einsatzabteilung) vom 11.07.2017 aufgeführten Türen sowie über die Kennzeichnung 

der Türen und der Schließungen abzustimmen. 

Hamburg Hbf 

Das BSK für die oPVA des Hamburger Hbf ist im Rahmen der Ausführungsplanung 

der S4 zu überarbeiten bzw. zu aktualisieren und von einem vom EBA anerkannten 

Prüfer für den vorbeugenden Brandschutz im Eisenbahnbau prüfen zu lassen. 

Mit der Inbetriebnahme der S-Bahnlinie S4 ist die Personenstromanalyse für den 

Hamburger Hbf zu aktualisieren. Das Ergebnis ist zeitnah mit den Angaben der 

Personenströme aus den aktuellen Brandschutzkonzepten für die unterirdischen 

Personenverkehrsanlagen (uPVA, Bahnsteig 1 am Gleis 1/2) und oberirdischen 

Personenverkehrsanlagen (oPVA, Bahnsteig 2 am Gleis 3/4) des Bahnhofs 

abzugleichen. Ergeben sich hieraus Maßnahmen zur Brandschutzertüchtigung für die 

uPVA / oPVA, sind diese schnellst möglich umzusetzen. 

A.4.14 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen 

Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor Baubeginn mit den 

betroffenen Leitungsträgern in Verbindung zu setzen, um Baumaßnahmen, die 

geeignet sind, den Bestand oder die Funktionsfähigkeit von Kabeln und Leitungen 

Dritter zu beeinträchtigen, abzustimmen. Die von den Eigentümern und Betreibern 
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der Kabel und Leitungen im Anhörungsverfahren genannten Ansprechpartner sind in 

die weitere Planung einzubeziehen und die vorgegebenen Termine für die 

Bauanzeigen bzw. Vorabstimmungen sind soweit wie möglich einzuhalten. 

Rechtzeitig vor Baubeginn hat sich die Vorhabenträgerin bzw. die von ihr 

beauftragten Baufirmen von den Leitungsträgern in deren Leitungsbestand örtlich 

einweisen zu lassen. 

Bei Arbeiten im Bereich der Kabel und Leitungen sind die auf den Schutz der 

jeweiligen Anlagen ausgerichteten Sicherheitsbestimmungen bzw. anerkannten 

Regeln der Technik, Mindestabstände/-abdeckungen und Schutzstreifen/-abstände 

zu den einzelnen Anlagen einzuhalten und die spezifischen Anforderungen und 

Hinweise der Leitungsträger zu beachten. Es ist durch geeignete Maßnahmen 

auszuschließen (z.B. Suchschachtungen), dass Leitungen Dritter überbaut bzw. 

beschädigt werden. 

Bei unvermutet auftretenden Kabeln und Leitungen sind entsprechende 

Sicherungsmaßnahmen zu treffen und der betroffene Leitungsträger ist unverzüglich 

zu verständigen. 

Den Leitungsträgern ist jederzeit der ungehinderte Zugang zu ihren Anlagen für 

notwendige Montage- und Wartungsarbeiten zu gewähren. 

Die entsprechenden Dienstbarkeiten auf Privatgrund sind für die Leitungsträger in 

den jeweiligen Grundbüchern zu sichern. 

Beginn und Fertigstellung der Baumaßnahmen sind den betroffenen Leitungsträgern 

nachweislich anzuzeigen. 

Hamburger Wasserwerke GmbH – HSE / HWW 

Allgemeine Hinweise: 

Sämtliche Gründungsmaßnahmen im Bereich von vorhandenen Sielanlagen sind 

nach Vorlage detaillierterer Pläne sowie der entsprechenden 

vermessungstechnischen Festlegungen noch gesondert mit der HSE abzustimmen. 

Grundsätzlich dürfen durch die Gründungen keine zusätzlichen Lasten auf die 

vorhandenen Siele abgetragen werden. Die Gründungen der Bahnanlagen sind so 

vorzunehmen, dass auch im Falle eines eventuellen Sielschadens die Anlagen der 

DB AG nicht gefährdet sind. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 87 von 461 

 

 

Ggf. ist im Einzelfall ein statischer Nachweis durch den Veranlasser zu erbringen. 

Das Kriterium der Belastungsfähigkeit der vorhandenen Siele ohne statischen 

Nachweis ist die Ersatzlastfläche eines SLW 60. Daraus ergibt sich eine 

Bodenpressung von max. 33,3 KN/m². Dies ist die vorgegebene Belastung, bei der in 

der Regel keine Schäden an den Sielanlagen auftreten. Bei Überschreitung der o.a. 

Bodenpressung ist die Standsicherheit der betroffenen Siele durch ein Statikbüro 

nachzuweisen. 

Nach Vorlage detaillierterer Pläne sowie der entsprechenden 

vermessungstechnischen Festlegungen, müssen die einzelnen Maßnahmen / 

Gründungen im Bereich vorhandener Sielanlagen noch gesondert mit der HSE 

abgestimmt werden. Der Umfang einer evtl. erforderlichen Beweissicherung der Siele 

lässt sich daher erst später festlegen. 

Die Ausführungsplanung ist rechtzeitig mit der HSE abzustimmen. 

A.4.15 Richtfunk / Telekommunikationslinien 

Die innerhalb des Planungsgebiets verlaufenden Richtfunkverbindungen der 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind von dauerhaften Einragungen 

freizuhalten. 

Die Vorhabenträgerin wird angewiesen, die ihr mit Stellungnahme der 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG vom 25.07.2017 [08:26] bekanntgegebene 

Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen mit einem Durchmesser von rund 20-60m 

einschließlich deren Schutzbereich [horizontale Schutzkorridor zur Mittellinie der 

Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 20m und vertikalen Schutzabstand zur 

Mittellinie von mindestens +/- 10m] auch nicht mit Baugeräten einzuschränken, soweit 

der Ablauf der Bauarbeiten dies zulässt. 

Die Zeitpunkte und die Koordinaten für die erforderlichen Einragungen der Baugeräte 

während der Bauarbeiten sind dem Betreiber der Richtfunkstrecken mit Baubeginn in 

geeigneter Weise, nachweislich mitzuteilen. 

A.4.16 Straßen, Wege und Zufahrten 

Die Vorhabenträgerin hat die Ausführungsplanung sowie Baubegleitung, Abnahmen 

und Freigaben für den Bau bzw. die Änderung von Straßenanlagen mit dem 

Straßenbaulastträger und der Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. 
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Während der Bauphase ist die durchgängige Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke 

zu gewährleisten. 

Einschränkungen für die Befahrbarkeit der Anliegergrundstücke sind auf das 

unbedingt notwendige Maß zu beschränken und zuvor dem betroffenen 

Personenkreis rechtzeitig in geeigneter Form mitzuteilen. 

A.4.17 SÜ Robert-Schuman-Brücke 

Durch den Neubau des neuen Bahnsteiges in der Station Claudiusstraße, der die 

Stützenreihe der Straßenüberführung Robert-Schuman-Brücke umschließt, dürfen 

keine zusätzlichen Bauwerkslasten in die Robert-Schuman-Brücke eingetragen 

werden. 

Die Vorhabenträgerin wird verpflichtet, dem Eigentümer/Straßenbaulastträger der 

Robert-Schuman-Brücke bzw. einem von ihm beauftragten Unternehmen, zu 

gestatten, die notwendigen Bauwerksuntersuchungen bzw. Reparaturen der 

Straßenbrücke aus dem Bereich der Eisenbahninfrastruktur durchzuführen. 

Die Nutzung ist zu gestatten, wenn sich der Eigentümer/Straßenbaulastträger bzw. 

der beauftragte Unternehmer rechtzeitig bei den zuständigen 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen schriftlich angekündigt und mit diesen die 

notwendigen Abstimmungen getätigt hat. 

Bei Gefahr im Verzug ist die Nutzung jederzeit zu gestatten. 

A.4.18 Straßenverkehr / Einrichtung Ersatzhaltestellen für Schienenersatzverkehre 

Im Umfeld des Bauvorhabens darf auf öffentlichen Straßenverkehrsflächen keine 

Bereitstellung von Lieferfahrzeugen und Baugeräten erfolgen. 

Baubedingte Betriebsunterbrechungen sind für den Schienenersatzverkehr 

(erforderliche Ersatzhaltestellen, Haltverbote zur Streckenfreihaltung, etc.) rechtzeitig 

mit allen zuständigen Behörden abzustimmen. 

Verkehrslenkende und verkehrsraumeinschränkende Maßnahmen sind gemäß 

§ 45 Abs. 6 StVO rechtzeitig vor Baubeginn von den zuständigen 

Straßenverkehrsbehörden 

• PK 31 (pk31vk@polizei.hamburg.de, Tel. +49 (40) 4286-53121 bis 53124) 

• PK 37 (pk37verkehr@polizei.hamburg.de, Tel. +49 (40) 4286-53720 oder 53721) 
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anordnen zu lassen. 

Erforderliche Maßnahmen mit Auswirkungen auf signalgeregelte Knoten sind mit 

LSBG / S 1 und VD52 (vd52@polizei.hamburg.de, Tel.: +49 (40) 4286-55481) 

abzustimmen sowie ggf. anordnen zu lassen. 

A.4.19 Kampfmittel 

Die Vorhabenträgerin hat die Hinweise aus der von ihr selbst eingeholte 

Stellungnahme der Feuerwehr Hamburg – Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht 

(GEKV) (Gz.: BIS/F046-14/02656_1) vom 27.06.2014 zu beachten und dabei 

insbesondere 

- alle Verdachtsflächen entsprechend der TA - KRD Hamburg 2013 untersuchen 

zu lassen und 

- nach der „Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel“, 

(Kampfmittel-VO, Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 45 vom 

30.12.2005) bei Eingriffen in den Baugrund ein geeignetes Unternehmen mit 

der Sondierung der betroffenen Fläche zu beauftragen. 

Vor Baubeginn ist die Kampfmittelbelastungskataster-Abfrage aktualisieren zu lassen. 

A.4.20 Öffentlicher Personennahverkehr / verkehrliche Belange der FHH 

Die Vorhabenträgerin hat den 

 Streckenservice der Hamburger Hochbahn AG 

 Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) – Stabsstelle 

Verkehrsflussverbesserung (Tel +49 (40) 428262570) 

laufend und unverzüglich über alle geplanten Baumaßnahmen (Bauphasen und 

Sperrungen) mit Berührung zu öffentlichen Straßen und Wegen zu informieren. 

Bauzeitlichen Straßensperrungen bzw. die Einrichtungen von Richtungsverkehren auf 

den jeweils betroffenen Straßenabschnitten sind den zuständigen Behörden 

rechtzeitig mitzuteilen und mit diesen zwingend abzustimmen. 

A.4.21 Belange der Stadtreinigung Hamburg 

Der Baubeginn ist der Stadtreinigung Hamburg mindestens 3 Wochen im Voraus 

anzuzeigen. Die Entsorgungssicherheit für die Müllabfuhr und Straßenreinigung ist im 

Umfeld der Baumaßnahme während der gesamten Bauzeit von der Vorhabenträgerin 

zu gewährleisten. 
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A.4.22 Baustelleneinrichtungsflächen 

Öffentliche Straßen / Wege / Plätze 

Hinweis 

Sollten öffentliche Straßen im Zuge der Baumaßnahme über den Gemeingebrauch 

hinaus beansprucht werden, sind die Modalitäten zuvor mit dem Bezirksamt 

Wandsbek abzustimmen. Notwendige Sondernutzungserlaubnis nach § 19 HWG sind 

dort bei Management des öffentlichen Raumes einzuholen. 

Schulgelände „Bovestraße 10 - 12“ (Flurstücke 1760 und 3484) 

Die Einrichtung der Baustraße und der -stelleneinrichtungsfläche auf dem 

Schulgelände „Bovestraße 10 - 12“ sowie die notwendigen Sicherungsmaßnahmen 

und Absperrungen zum Schutz der schulisch genutzten Flächen sind in vorheriger 

Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der Schulleitung vor Baubeginn an 

der Pumpenstation durchzuführen. Die Nutzung des Schulgeländes ist auf das 

notwendige Maß zu beschränken. 

A.4.23 Flächeninanspruchnahme des LIG 

Zur Inanspruchnahme städtischer Flächen muss dem Landesbetrieb 

Immobilienmanagement und Grundvermögen (Ref 441 Unbebaute Grundstücke) 

(LIG) die Flächenanforderung rechtzeitig vor der Inanspruchnahme mitgeteilt werden. 

In einigen Einzelfällen verbleiben in Eigentum der LIG derartig kleine Flächen, die für 

die LIG wirtschaftlich nicht mehr verwertbar sind (Nrn. 55, 77, 115, 138 des 

Grunderwerbsverzeichnisses (GV)) und in Zukunft besser von der Vorhabenträgerin 

genutzt werden können. Deshalb sind auch diese Flächen von der Vorhabenträgerin 

mit erworben werden. 

A.4.24 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter 

Vor Inanspruchnahme der lt. Grunderwerbsverzeichnis und -plan für die 

Baumaßnahme notwendigen Flächen sind, soweit nicht bereits geschehen und 

soweit möglich, rechtzeitig Vereinbarungen zwischen der Vorhabenträgerin und dem 

jeweiligen Eigentümer zu schließen. 

Auf den für die Bauausführung vorübergehend benötigten Grundstücken hat die 

Vorhabenträgerin sicherzustellen, dass die durch das Vorhaben verursachten 
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Eingriffe so gering wie möglich gehalten werden und ihr ursprünglicher Zustand so 

bald wie möglich, spätestens jedoch mit Fertigstellung der Baumaßnahme funktional 

wiederhergestellt wird. Hierzu ist vor Baubeginn die Beweissicherung durchzuführen. 

Falls eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands eines zur Bauausführung 

benötigten Grundstückes nicht möglich ist, hat die Vorhabenträgerin in Absprache mit 

dem Grundeigentümer die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen und 

den Grundeigentümer angemessen zu entschädigen. 

Für die Entziehung bzw. Belastung von Eigentumsrechten (Grundeigentum) besteht 

gemäß Art. 14 Abs. 3 Sätze 2 und 3 GG ein Anspruch auf eine angemessene 

Entschädigung. 

A.4.25 Bauzeitliche Sicherung der privaten Grundstücke 

Baustellen, Baustraßen und BE-Flächen auf privaten Grundstücken sind unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Grundstückssituation so zu sichern, dass ein 

Befahren und Betreten der angrenzenden, nicht beanspruchten Teile der 

betreffenden Grundstücke wirksam verhindert wird. 

Die auf BE-Flächen gelagerten Materialien sind so zu sichern, dass diese bei widriger 

Witterung nicht auf Privatgrund gelangen können. Es ist darauf hinzuwirken, dass 

private Grundstücke von Vermüllung verschont bleiben. 

A.4.26 Einzelne Einwendungen von Grundstücksbetroffenen 

A.4.26.1 E0014 

Entsprechend ihrer Zusage aus dem Anhörungsverfahren hat die Vorhabenträgerin 

bei ihrer Bauzeitenkoordinierung die Forderung nach Durchführung besonders 

lärmintensive Arbeiten außerhalb der Kernarbeitszeit der AOK zu berücksichtigen. 

Während der Bauzeit hat die Vorhabenträgerin das mit der DB Energie GmbH 

vertraglich vereinbarte Notwegerecht über das Flurstück 1865 (Gemarkung Eilbek) für 

die Mitarbeiter der Einwenderin vom Notausgang des Bürogebäudes der AOK bis 

zum Hammer Steindamm zu jeder Zeit zu gewährleisten. 
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A.4.26.2 E0015, E0016, E0076 (1. PÄ), E0015/2 (2. PÄ), E0015/3 (3. PÄ) 

Gemäß ihrer Zusage im Erörterungstermin vom 16.04.2018 hat die Vorhabenträgerin 

- den Einwendern die nur bauzeitlich beanspruchten Flächen des Grundstücks nach 

dem Abschluss der Bauarbeiten funktional so zu übergeben, wie es sich beim 

Übergang in ihre Nutzung darstellen werde. 

- den auf dem Grundstück der Einwender stehenden Bürocontainer auf ein von den 

Einwendern zu benennenden Grundstück zu transportieren und nach dem 

Abschluss der Bauarbeiten wieder zum bisherigen Standort bzw. zu einem 

Alternativstandort zu transportieren. 

A.4.26.3 E0017, E0075 (1. PÄ), E0017/2 (2. PÄ), E0017/3 (3. PÄ) 

Der Vorhabenträgerin wird aufgegeben, die im Baumgutachten Nr. SH - 20/05 vom 

02.05.2020 des Baumsachverständigen Zemke auf S. 30 genannte Anpassung der 

Baustraße im Zuge der Erstellung der Ausführungsplanung auf Umsetzbarkeit zu 

prüfen. 

Abhängig vom Ergebnis der Prüfung sind Anpassungen an der Lage oder dem 

Umfang der Baustraße vorzunehmen, um die Überlebenschance der Buche Nr. 05 zu 

erhöhen. Der im eben angeführten Gutachten genannten Wurzelvorhang ist zum 

Schutz dieser Buche fachgerecht in den Boden einbringen zu lassen; die im 

Gutachten genannten Standortverbesserungsmaßnahmen sind in Abstimmung mit 

der Eigentümerin und auf deren Wunsch umzusetzen. 

A.4.26.4 E0045 und E0046, E0018 und E0019 (1. PÄ) 

Im Rahmen der Ausführungsplanung ist abschließend zu prüfen, ob die im Plan 

ausgewiesene bauzeitliche Inanspruchnahme für die Errichtung des Wendehammers 

selbst zwingend erforderlich ist. Sollte die bauzeitliche Inanspruchnahme eigens dazu 

bestimmt sein, ggf. durch die Bauarbeiten an der Einfriedung des Grundstücks 

verursachten Schäden auszubessern, ist das Erfordernis dieser Arbeiten und damit 

die Grundinanspruchnahme abschließend mit dem Grundstückseigentümer 

abzustimmen. 
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A.4.26.5 E0095, E0095/2 (2. PÄ) 

Gemäß ihrer Zusage vom 14.02.2020 hat die Vorhabenträgerin  

Gemäß der Zusage der Vorhabenträgerin ist die Umfahrt in der geforderten Breite 

von 12m zu erhalten. 

Im Übrigen geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass die Vorhabenträgerin 

• die in der Einwendung vom 23.12.2020 genannten und im hier vorliegenden Plan 

markierten 11m² in den noch abzuschließenden Vertrag aufnimmt und erwirbt  

• die von der Einwenderin im vorgenannten Plan markierte DB-eigene Fläche in 

dem abzuschließenden Grundstückstauschvertrag einbezieht sowie 

• rechtzeitig vor Inanspruchnahme des Grundstückes mit dem Einwender die 

entsprechenden zivilrechtlichen Vereinbarungen trifft. 

A.4.26.6 E0178 

Zum Schutz des Gebäudes der Einwenderin vor elektrischen, magnetischen und 

elektromagnetischen Strahlungen darf der Abstand zur vorgesehenen bauzeitlichen 

Verstärkungsleitung von 50m zum Gebäude (ab Bahn-km 59,59 in östliche Richtung) 

nicht unterschritten werden. 

A.4.26.7 E0270 und E0271, E0072 (1. PÄ), E0271/2 (2. PÄ) 

Unter Bezugnahme auf die Erklärung der Vorhabenträgerin, die Baugrube auf der 

Nordseite der nördlichen Rampe für den Neubau der EÜ (F) Claudiusstraße 

aussteifen zu wollen, ist das ursprünglich beabsichtigte Einbringen der Anker auf dem 

Grundstück Flurstück 206 der Einwender unzulässig. 

A.4.26.8 E0286 und E0287, E0286/2 (2. PÄ) 

Gemäß ihrer Zusage hat die Vorhabenträgerin den Einwender bei der Aufstellung 

eines neuen Firmenschildes an einem geeigneten Standort zu unterstützen. 
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A.4.27 Weiter private Einwendungen 

E0162 

Wegen des Eingriffs in ihrem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb steht 

der Einwenderin dem Grunde nach ein Entschädigungsanspruch zu. 

Die Vorhabenträgerin wird verpflichtet, nach Aufnahme der Bauarbeiten im Bereich 

der Einwenderin die Höhe des Anspruchs durch einen öffentlich bestellten und 

vereidigten Sachverständigen ermitteln zu lassen und dabei die Beeinträchtigungen 

des Gewerbebetriebs durch Lärm-, Erschütterungs- und Staubimmissionen während 

der gesamten Bauzeit in den Blick nehmen zu lassen. 

A.4.28 Unterrichtungspflichten 

Die Zeitpunkte des Baubeginns und der Fertigstellung sind 

 dem EBA, Außenstelle Hamburg/Schwerin – Sachbereich 1, 

 der FHH mit den nachstehenden Behörden und Ämtern 

 Behörde für Inneres und Sport - Feuerwehr 

 Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) 

 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) 

 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) 

 Behörde für Schule und Berufsbildung 

 Behörde für Kultur und Medien – Denkmalschutzamt 

 Polizei Hamburg – Verkehrsdirektion 52 

- dem Bezirksamt Wandsbek 

- LIG und Gladigau 

 der Stadtreinigung Hamburg sowie 

 allen betroffenen Leitungsträgern 

möglichst frühzeitig schriftlich bekannt zu geben. 

Über die im PFB verfügten speziellen Informationspflichten hinaus sind die Anwohner 

regelmäßig in geeigneter Form über den Fortgang der Bauarbeiten zu informieren. 

A.5 Zusagen der Vorhabenträgerin 

Die Vorhabenträgerin hat die im Laufe des Verfahrens gemachten schriftlichen 

Zusagen einzuhalten, sofern sich diese nicht inzwischen erledigt haben bzw. infolge 

von Planänderungen gegenstandslos geworden sind. 
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A.6 Entscheidung über Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Anträge 

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die von 

Behörden und Stellen geäußerten Forderungen, Hinweise und Anträge werden 

zurückgewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf andere 

Weise erledigt haben. 

A.7 Sofortige Vollziehung 

Der Planfeststellungsbeschluss ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

A.8 Gebühr und Auslagen 

Die Gebühr und die Auslagen für das Verfahren trägt die Vorhabenträgerin. Die Höhe 

der Gebühr und der Auslagen wird in einem gesonderten Bescheid festgesetzt. 

  



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 96 von 461 

 

 

B. Begründung 

B.1 Sachverhalt 

B.1.1 Gegenstand des Vorhabens 

Gegenstand des Vorhabens ist im Wesentlichen der Neubau der S-Bahnstrecke 

S4 (Ost) mit der DB-Streckennummer 1249 zwischen Hamburg-Hasselbrook und 

Ahrensburg-Gartenholz. 

Bedingt durch die Länge der Strecke und die Komplexität der geplanten 

Baumaßnahmen erfolgte eine Aufteilung in drei Planfeststellungsabschnitte (PFA). 

- PFA 1: Hasselbrook - Luetkensallee 

- PFA 2: Luetkensallee - Landesgrenze Hamburg/Schleswig-Holstein 

- PFA 3: Landesgrenze Hamburg/Schleswig-Holstein - Ahrensburg-Gartenholz 

Gegenstand dieser planrechtlichen Zulassungsentscheidung ist der PFA 1. 

Dieser beginnt in der Station Hamburg-Hasselbrook und endet östlich der 

Eisenbahnüberführung (EÜ) Luetkensallee. 

Die neue zweigleisige S-Bahnstrecke zweigt in Hasselbrook im östlichen 

Bahnhofskopf aus der bestehenden S-Bahnstrecke 1241 Hamburg Hbf – 

Poppenbüttel (S-Bahnlinie S1) ab. Das neue S-Bahngleis aus Richtung Ahrensburg 

wird über ein Überwerfungsbauwerk in das bestehende S-Bahngleis der Str. 1241 

Richtung Hamburg Hbf eingefädelt. 

Die neuen Streckengleise werden parallel zu den Gleisen der Strecke 1120 auf der 

nördlichen Seite geführt. Zwischen den neuen S-Bahnstationen Claudiusstraße (Bau-

km 101,080 – 101,290 der Strecke 1249) und Bovestraße (Bau-km 101,788 – 

101,998 der Str. 1249) wird die S-Bahn aufgrund der örtlichen Zwangspunkte auf die 

vorhandene Fernbahntrasse verschwenkt. Die Fernbahngleise werden auf der 

südlichen Seite neu gebaut. Durch den südlichen Versatz der Gleise wird der 

Westkopf des Güterbahnhofs Wandsbek komplett neu überplant, während die Gleise 

des Ostkopfs erhalten werden können. 

Die Verkehrsstation Wandsbek wird aufgegeben und die Bahnsteiganlagen werden 

vollständig zurückgebaut. 

Die zwischen der „Hammer Straße“ und dem Güterbahnhof Wandsbek südlich der 

Strecke 1120 parallel verlaufende Güterzugstrecke 1242 wird zurückgebaut. Die 

Kapazität der Str. 1120 ist durch den Neubau der S4 für die bisher auf der 
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Strecke 1242 verkehrenden Züge ausreichend. Im verbleibenden Teilstück zwischen 

Abzweig Horn (Ausfädelung aus der Strecke 1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-

Rothenburgsort) und der Einfädelung in die Strecke 1120 östlich der „Hammer 

Straße“ wird die Strecke um ein zweites Gleis erweitert. 

Im Güterbahnhof Wandsbek werden die Gleise 3 und 4 auf die betrieblich 

notwendigen Nutzlängen von 850m für Überholungen und das Puffern von 

Güterzügen verlängert. 

Bedingt durch den Bau des Überwerfungsbauwerkes und die Ausfädelung der 

Strecke 1249 aus der Strecke 1241 (S1) wird auch ein Umbau der Strecke 1241 

erforderlich. Die Strecke 1241 wird durch den höhenfreien Übergang der 

Strecke 1249 aufgeweitet und vor dem Südkopf der Station Wandsbeker Chaussee 

wieder an den Bestand angeschlossen. 

Im PFA 1 werden die folgenden Eisenbahnüberführungen neu errichtet bzw. 

vorhandene Brückenbauwerke erweitert. 

- EÜ „Hammer Straße“ im Bau-km 100,543 der Str. 1249 

- EÜ (F) „Claudiusstraße“ im Bau-km 100,900 der Str. 1249, km 58,810 der Str.1120 

- EÜ (F) „Schloßgarten“ im Bau-km 101,066 der Str. 1249, km 58,643 der Str. 1120 

- EÜ (F) „Bf Claudiusstraße“ im Bau-km 101,242 der St. 1249, km 58,467 der Str. 1120 

- EÜ (F) „Wandsbek“ im Bau-km 101,557 der Str. 1249, km 58,152 der Str. 1120 

- EÜ „Gehölzgraben“ im Bau-km 101,702 der Str. 1249, km 58,006 der Str. 1120 

- EÜ „Bovestraße“ im Bau-km 101,863 der Str. 1249, km 57,845 der Str. 1120 

- EÜ (F) „Luetkensallee“ im Bau-km 102,996 der Str. 1249, km 56,716 der Str. 1120 

- EÜ über die Strecke 1234 im Bau-km 100,446 der Str. 1249, km 59,264 der Str. 1120 

- Überwerfungsbauwerk zur Überführung des Gleises 1 der neuen Str. 1249 über 

das vorhandene östliche Gleis der Str. 1241 

Lärmschutzwände (LSW) 

Des Weiteren werden die nachstehend aufgeführten LSW mit zur Bahnseite 

hochabsorbierenden Elementen erstellt. 

Lärmschutzwand 

BW-Nr.   Strecke, Lage 

Kilometrierung 

 von km       bis km 

Bezug 

Strecke 

Länge    

[m] 

Höhe über 

SO [m] 

226 (1241, N/W, bahnlinks) 4,261 4,690 1241 433 6,00 

227 (1120, S, bahnlinks) 59,709 59,730 1120 21 4,50 

228 (1120, S, bahnlinks) 59,642 59,709 1120 67 6,00 

229 (1120,S, bahnlinks) 59,178 59,608 1120 435 6,00 
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230 (1234, O, bahnlinks) 15,330 15,562 1234 234 6,00 

232 (1234, W, bahnrechts) 15,607 15,612 1234 5 5,00 

233 (1234, W, bahnrechts) 15,612 15,680 1234 68 6,00 

234 (1249, N, bahnlinks) 100,430 101,201 1249 771 6,00 

235 (1249, N, bahnlinks) 101,201 101,218 1249 17 3,00 

236 (1249 / 1120, bahnrechts) 100,672 10,1,202 1249 530 4,00 

237 (1249 / 1120, bahnrechts) 101,202 101,217 1249 15 3,00 

238 (1242, N/W, bahnrechts) 59,026 59,140 1242 116 6,00 

239 (1242 N/W, bahnrechts) 59,140 59,145 1242 5 5,00 

240 (1242, N/W, bahnrechts) 59,145 59,150 1242 5 4,00 

241 (1242, S/O, bahnlinks) 58,820 59,147 1242 327 6,00 

242 (1242, S/O, bahnlinks) 58,147 59,152 1242 5 5,00 

243 (1242, S/O, bahnlinks) 58,152 59,157 1242 5 4,00 

244 (1242, N/W, bahnrechts) 59,150 59,195 1242 45 3,50 

245 (1242, N/W, bahnrechts) 59,195 59,199 1242 5 4,00 

246 (1242, N/W, bahnrechts) 59,199 59,205 1242 5 5,00 

247 (1242, N/W, bahnrechts) 59,205 59,380 1242 180 6,00 

248 (1242, S/O bahnlinks) 59,157 59,203 1242 46 3,50 

249 (1242, S/O, bahnlinks) 59,203 59,208 1242 5 4,00 

250 (1242, S/O, bahnlinks) 59,208 59,213 1242 5 5,00 

251 (1242, S/O, bahnlinks) 59,213 59,465 1242 250 6,00 

252 (1120, S, bahnlinks) 58,507 58,820 1120 313 6,00 

253 (1120, S, bahnlinks) 58,491 58,507 1120 16 3,00 

254 (1249, N, bahnlinks) 101,218 101,465 1249 247 6,00 

255* (1249 / 1120, bahnrechts) 101,217 103,115 1249 1.898 4,00 

256 (1120, S, bahnlinks) 57,233 58,491 1120 1.258 6,00 

257 (1249, N, bahnlinks) 101,554 101,885 1249 332 6,00 

258 (1249, N, bahnlinks) 101,885 101,890 1249 5 5,00 

259 (1249, N, bahnlinks) 101,890 101.895 1249 5 4,00 

260 (1249, N, bahnlinks) 101,898 102,873 1249 978 3,00 

261 (1249, N, bahnlinks) 102,873 102,878 1249 5 4,00 

262 (1249, N, bahnlinks) 102,878 102,883 1249 5 5,00 

263 (1120, S, bahnlinks) 56,762 57,227 1120 465 6,00 

264 (1249, N, bahnlinks) 102,879 103,114 1249 231 6,00 

265 (1120, S, bahnlinks) 56,597 56,796 1120 133 6,00 

* Die LSW Nr. 255 wird zwischen den Strecken 1120 und 1249 als Mittel-LSW und 

mit beidseitig hochschallabsorbierenden Lärmschutzwandelementen errichtet. 
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Entwässerung 

Die Streckenentwässerung erfolgt nach dem in den Antragsunterlagen 

ausgewiesenem Entwässerungskonzept mit den in der Tabelle 12 (Übersicht 

Streckenentwässerung PFA 1) des Erläuterungsberichtes dargestellten Maßnahmen 

für die einzelnen Abschnitte. 

Signalausleger 

Mit der Baumaßnahme werden nachstehend aufgeführte Signalausleger errichtet. 

Nr. Strecke Kilometer Über Anzahl 

Gleise 

Bauart 

301 1120 59,210 2 Signalausleger / Signalbrücke 

302 1120 58,332 2 Signalausleger / Signalbrücke 

303 1120 58,182 2 Signalausleger / Signalbrücke 

304 1120 57,506 2 Signalausleger / Signalbrücke 

305 1120 57,391 2 Signalausleger / Signalbrücke 

306 1120 57,219 2 Signalausleger / Signalbrücke 

307 1120 57,042 2 Signalausleger / Signalbrücke 

308 1249 102,250 2 Signalausleger / Signalbrücke 

309 1120 58,456 2 Signalausleger / Signalbrücke 

Die Gründung wird als Tiefgründung innerhalb der tragfähigen Schicht ausgeführt 

werden. 

Stützbauwerke 

Im Rahmen der Baumaßnahme werden nachstehend aufgeführte Stützbauwerke 

errichtet. 

Nr. Strecke Kilometrierung 

von km   bis   km 

Länge 

[m] 

Stützhöhe 

[m] 

Bauart / Lage 

61 1120 59,570 59,609 39 0,85 – 1,65 
Spundwand (mit LSW), 
bahnlinks 

63 1120 59,364 59,403 39 1,0 – 1,45 
Spundwand (mit LSW), 
bahnlinks 

65 1241 4,672 4,676 4 1,50 – 1,80 
Spundwand (ohne LSW), 
bahnlinks 

66 1242 59,250 59,463 213 0,70 – 1,40 
Spundwand (mit LSW), 
bahnlinks 

67 1242 59,194 59,308 114 3,10 – 5,65 

Bohrpfahlwand mit 
Rückverankerung, (mit 
LSW Vorsatzelementen), 
bahnrechts 
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68 1249 101,484 101,534 50 0,65 – 0,75 
Trägerbohlwand (ohne 
LSW), bahnlinks 

69 1249 101,658 101,702 44 0,40 – 3,15 
Winkelstützwand (mit 
LSW), bahnlinks 

70 1249 101,702 101,839 137 3,15 – 5,15 
Winkelstützwand (mit 
LSW), bahnlinks 

71 1249 102,316 102,473 157 1,00 – 2,35 
Spundwand (mit LSW), 
bahnlinks 

72 
Bovestraße 

(nordöstlich der EÜ) 
47 0,45 – 6,00 

Winkelstützwand  
(ohne LSW) 

73 Bovestraße / Bahngräben 60 1,09 – 1,87 
Winkelstützwand  
(ohne LSW) 

74 
Bovestraße 

(südwestlich der EÜ) 
30 1,00 – 4,50 

Winkelstützwand  
(ohne LSW) 

75 
Bovestraße 

(Südöstlich der EÜ) 
26 0,60 – 1,40 

Winkelstützwand 
(ohne LSW) 

76 
Bovestraße 

(Nordöstlich der EÜ) 
60 0,30 – 2,00 

Winkelstützwand 
(ohne LSW) 

 

Erdbauwerke 

An den bestehenden Erdbauwerken der Strecke 1120 werden nachfolgend 

beschriebene Änderungen vorgenommen. 

Im Bereich des vorhandenen Anschnitts von km 59,403 bis km 59,610 wird bedingt 

durch die Anpassung der Gleislage, der Entwässerungseinrichtungen und der 

Errichtung der Lärmschutzwand abschnittsweise die Erstellung einer Stützwand 

erforderlich. Diese ist geplant für den Bereich von km 59,570 bis km 59,609 (BW-

lfd.Nr. 61). 

Im Bereich des bestehenden Damms von km 57,875 bis km 58,075 wird aufgrund der 

Erweiterung der Bahnanlage die Erstellung einer Stützwand in zwei Abschnitten (BW-

lfd.Nr. 69, Str. 1249 Bau-km 101,658 - Bau-km 101,702 und BW-lfd.Nr. 70, Str. 1249 

Bau- km 101,702 - Bau-km 101,839) erforderlich. BW-lfd.Nr. 70 schließt an die neue 

EÜ Bovestraße an. Der vorhandene Damm bleibt von km 58,052 bis km 58,075 auf 

einer Länge von 23m erhalten. 

Um den Flächenbedarf zu minimieren werden die neu entstehenden Geländesprünge 

in der Regel durch die Erstellung von Stützbauwerken abgefangen. Im 

Übergangsbereich PFA 1 zu PFA 2 wird bahnlinks der Strecke 1249 von Bau-km 

103,064 bis Bau-km 103,114 ein Geländesprung mit einem Höhenunterschied von 

ca. 3m als Böschung ausgebildet. 

Das Gleis Ahrensburg – Hasselbrook der Strecke 1249 wird im Bereich von Bau-km 

100,429 bis Bau-km 100,259 mittels eines neuen Erdbauwerks (BW-lfd.Nr. 16) auf 

das Überwerfungsbauwerk geführt. Der Damm hat eine Länge von 169m, eine 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 101 von 461 

 

 

maximale Höhe von 5,30m sowie eine Kronenbreite von 7,15m. Die Böschungen 

werden mit einer Neigung von 1:1,8 ausgebildet. 

Aufhebung Bahnübergänge 

Die Bahnübergänge Claudiusstraße in km 58,808 und Schloßgarten in km 58,631 

werden im Zuge der Maßnahme aufgehoben. 

Straßenverkehrsanlagen 

Verbindungsweg „Hammer Straße“ / Zuwegung Fernwärmeleitung 

Im Bereich Bau-km 100,470 bis 100,526 wird nördlich der Strecke 1249 zwischen der 

„Hammer Straße“ und den östlich der Strecke 1234 gelegenen Anlagenteilen einer 

Fernwärmeleitung der vorhandene Verbindungsweg nach Norden verschoben und 

damit an den Verlauf der Bahnanlage angepasst. 

Anpassung „Schloßgarten“ / „Claudiusstraße“ 

Die vorhandenen Bahnübergänge „Schloßgarten“ und „Claudiusstraße“ werden im 

Zuge der Maßnahme aufgehoben. 

 

An der Straße „Schloßgarten“ sind beidseitig der Eisenbahnstrecke Wendeanlagen 

vorhanden, die im Zuge der Baumaßnahme so umgebaut werden, dass dreiachsige 

Müllfahrzeuge dort wenden können. Auch künftig ist das Queren der Bahnanlage im 

Verlauf der Straße „Schloßgarten“ für Fußgänger möglich. In diesem Bereich wird die 

EÜ [F] Schloßgarten errichtet, die hier mit einer Treppenanlage ausgestattet wird. Auf 

eine barrierefreie Ausführung wird hier aufgrund der benachbarten 

Querungsmöglichkeiten im Verlauf der „Claudiusstraße“ und der vorhandenen 

Eisenbahnüberführung mit Geh- und Radweg auf Höhe der Robert-Schuman-Brücke 

verzichtet. 

Im Verlauf der „Claudiusstraße“ wird für Fußgänger und Radfahrer eine barriere- und 

höhenfreie Querungsmöglichkeit geschaffen (EÜ [F] Claudiusstraße). 

Südlich der Bahnstrecke wird die „Claudiusstraße“ in einen vorhanden Stichweg 

geführt, der in einer Wendeanlage mündet. Hier ist das Wenden eines Fahrzeuges 

bis zur Größe eines zweiachsigen Müllfahrzeugs möglich. Im Zuge der 

Bahnübergangsbeseitigung wird südlich der Bahnanlage im Bereich der 

„Claudiusstraße“ eine Parkplatzfläche angelegt. 
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Verbindungsweg „Claudiusstraße“ / „Schloßgarten“ 

Zwischen der „Claudiusstraße“ und der Straße „Schloßgarten“ war geplant, nördlich 

der Bahnstrecke 1249 einen neuen Verbindungsweg für den Wirtschaftsverkehr 

(Abfallwirtschaft, Feuerwehr etc.) im Einrichtungsverkehr von West nach Ost 

herzustellen und so zu dimensionieren, dass der Begegnungsverkehr Radfahrer – 

LKW möglich gewesen wäre. 

Die Vorhabenträgerin hat mit der 1. Planänderung diesen Verbindungsweg aus ihrer 

Planung herausgenommen und sieht nunmehr zur Versorgung der Häuser entlang 

der „Claudiusstraße“ nördlich der Bahnstrecke einen Wendehammer vor. An der 

Straße „Schloßgarten“ wird der südlich der Bahn liegende, vorhandene 

Wendehammer angepasst. Auf der Nordseite wird der vorhandene Wendehammer 

durch einen neuen ersetzt. Alle drei Wendehammer sind so auszulegen, dass die 

Wendemöglichkeit für Fahrzeuge der Größe „3-achsiger Müllfahrzeuge“ gegeben ist. 

Anpassung „Bovestraße“ (Knoten „Bahngärten“ und „Gustav-Adolf-Straße“) 

Für die Anlage der beidseitigen Bushaltestelle unter der EÜ „Bovestraße“ wird die 

Straße im Bereich der EÜ und der einmündenden Straßen aufgeweitet. Je 

Fahrtrichtung ist eine Fahrspur für den Individualverkehr, eine Fahrspur für den 

Fahrradverkehr, eine Busspur und eine Mischfläche für den Haltestellenbetrieb und 

Fußgängerverkehr vorgesehen. 

Neubau Verkehrsstationen 

Station Claudiusstraße 

Die neue S-Bahnstation Claudiusstraße befindet sich zwischen Bau-km 101,080 und 

Bau-km 101,290 der Strecke 1249. Der barrierefreie Zugang erfolgt über eine 

Unterführung, die zusätzlich mit einer Personenaufzugsanlage (drei Aufzüge jeweils 

mit einer Tür in der Kabine, lichte Kabinenfläche: 2,10m x 1,10m, Außenmaße: 

2,70m x 2,20m) ausgestattet ist, die über die Straße „Seydeckreihe“ bzw. die Straße 

„Bahngärten“ im Bereich der Robert-Schuman-Brücke zu erreichen ist. Der zweite 

Zugang erfolgt über eine neue Personenunterführung mit Treppenanlagen über die 

Straße „Schloßgarten“. 

Die Station wird als Mittelbahnsteig mit einer Bahnsteigkante mit einer Höhe von 

96cm über Schienenoberkante (ü SO) und einer nutzbaren Bahnsteiglänge von 210m 

erstellt. Die Breite variiert aufgrund der Lage zwischen 6,88m am westlichen 
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Bahnsteigende und 8,26m an der breitesten Stelle. Zum Schutz der Reisenden 

werden ein Wetterschutzhaus (6m x 1,50m) und ein 28m langes Bahnsteigdach 

(Typ Zwiesel) errichtet. 

Neubau der Station Bovestraße 

Die neue S-Bahnstation Bovestraße befindet sich zwischen Bau-km 101,788 und 

Bau-km 101,998 der Strecke 1249. Die Bahnanlage verläuft in Dammlage und kreuzt 

die Straße „Bovestraße“ hier mittels einer EÜ. Die Station wird barrierefrei über zwei 

Treppenanlagen und eine Personenaufzugsanlage (Aufzug mit einer Tür in der 

Kabine, Lichte Kabinenfläche: 2,10m x 1,10m, Außenmaße: 2,70m x 2,20m) an die 

tiefer liegende Straße angeschlossen. Im direkten Kreuzungsbereich wird die 

Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien geschaffen. 

Die Station wird als Mittelbahnsteig mit einer Bahnsteigkante mit einer Höhe von 

96cm ü SO, einer nutzbaren Bahnsteiglänge von 210m und einer Breite, die aufgrund 

der Lage zwischen 5,62m am westlichen Bahnsteigende und 10,98m an der 

breitesten Stelle variiert, erstellt. Zum Schutz der Reisenden werden zwei 

Wetterschutzhäuser (6m x 1,50m) und ein 42m langes Bahnsteigdach (Typ Zwiesel) 

aufgestellt. 

 

Beide Verkehrsstationen werden wegen der gegenüberliegenden Stromschiene mit 

Bahnsteigkanten mit Sicherheitsraum ausgestattet. Weiterhin werden die Bahnsteige 

mit taktilen Leiteinrichtungen (Blindenleitsystem) gemäß HVV-Standard ausgestattet. 

Die weitere Bahnsteigausstattung richtet sich nach den gängigen und aktuellen 

Ausstattungsmerkmalen der Stationen im Hamburger S-Bahnsystem. Hierzu gehört 

auch eine Videoübertragungsanlage für die Selbstabfertigung der Züge durch die 

Triebfahrzeugführer sowie Zuganzeiger zur dynamischen Fahrgastinformation. 

Zur Beleuchtung der Bahnsteige und ihrer Zuwegungen werden neue 

Beleuchtungsanlagen errichtet. Die neu geplanten elektrischen Energieanlagen 

erfüllen alle Anforderungen der 26.BImSchV. Die zum Einsatz kommenden Leuchten 

erfüllen die erhöhten Anforderungen für den Einsatz im Gleisbereich. 

Aufhebung der Station Wandsbek 

Im Zuge des S-Bahnausbaus wird die heute vorhandene Station Wandsbek 

aufgegeben und die Bahnsteiganlagen werden vollständig zurückgebaut. Dafür 

stehen in unmittelbarer Nähe die zuvor beschriebenen Stationen Claudiusstraße und 
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Bovestraße zur Verfügung. Die vorhandene Personenunterführung EÜ [F] Wandsbek 

im Bereich der Station (Bau-km 101,557 der Str. 1249, km 58,152 der Str. 1120) wird 

erneuert. Somit bleibt die fußläufige Querungsmöglichkeit der Bahnanlage erhalten. 

Hochbauten 

Modulgebäude Elektronisches Stellwerk (ESTW) Hasselbrook im Bau-km 100,504 

der Strecke 1249 

Das in modularer Bauweise zu errichtende ESTW hat eine Gesamtgrundfläche von 

ca. 75m2, mit den äußeren Abmessungen 6,15m x 12,15m x 3,60m. Es erhält eine 

Gründung aus Stahlbeton, die gleichzeitig als Kabelkriechkeller dient. Das Gebäude 

ist ebenerdig zugänglich. In ihm werden die Technikräume für die Ausrüstung des 

Stellwerks untergebracht. 

Es werden zwei Stellplätze für die Servicefahrzeuge am Standort des ESTW 

vorgesehen. Diese werden mit Rasengitterelementen ausgeführt. Die Fläche hierfür 

beträgt ca. 46m2 und für die Zuwegung (Betonsteinpflaster) ca. 25m2. 

Gleichrichterwerk Wandsbek, Bau-km 101,944 der Strecke 1249 

Das in konventioneller Bauweise zu errichtende, eingeschossige, fensterlose 

Gleichstromwerk hat die äußeren Abmessungen von 15,00m x 26,30m x 11,25m 

(Firsthöhe) mit einer Gesamtgrundfläche von ca. 395m2. Die Gründung erfolgt auf 

Brunnenfundamenten mit einer Bodenplatte. Die Brunnen haben eine lichte Höhe von 

ca. 1,60m, so dass ein Kabelkeller entsteht. Den oberen Abschluss des Kabelkellers 

bildet ein aufgeständerter Doppelboden, der eine Tragfähigkeit von mind. 10kN/m2 

aufweisen muss. Es erhält eine wärmegedämmte Klinkerriemchenfassade und ein 

35° geneigtes, kaltes, belüftetes Satteldach. Die Außenwände der Trafozellen werden 

demontierbar (ausgemauerte Toröffnung) gestaltet, um die Transformatoren 

austauschen zu können. 

Die Außenanlagenfläche einschließlich der Bereiche der Stellflächen für 

Servicefahrzeuge beträgt ca. 637,00m2. und wird mit wasserdurchlässigem 

Oberflächenmaterial ausgestattet. 
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Sonstige Schalthäuser 

Für die Unterbringung der Technik an den Stationen werden Betonschalthäuser mit 

den Abmaßen Breite/Länge/Höhe = 3,1m/9m/3m (zuzüglich 0,82m lnstallationskeller) 

an folgenden Standorten errichtet: 

- km 58,837 (südlich der Strecke 1120) 

- km 57,758 (südlich der Strecke 1120) 

- km 56,753 (südlich der Strecke 1120) 

Für die Weichenheizanlagen mit Energiebezug aus der Oberleitung wird jeweils ein 

neues Fertigbetonschalthaus mit den Abmessungen Breite/Länge/Höhe 2m/3m/2,6m 

(zuzüglich 0,82m Installationskeller) an folgenden Standorten im Bau-km der 

Strecke 1249 errichtet. 

- Bau-km 101,299 (östlich der Station Claudiusstraße) 

- Bau-km 102,008 (östlich der Station Bovestraße) 

Für die Ortssteuereinrichtung der Oberleitung wird in km 56,738 (südlich der Strecke 

1120) ein neues Fertigbetonschalthaus errichtet. Das Schalthaus hat folgende 

Abmessungen Breite/Länge/Höhe 2m/3m/2,6m (zuzüglich 0,82m Installationskeller). 

Das Schalthaus verfügt über Außenwandflächen in Waschbeton und eine bündige 

Dachplatte mit Dachbekiesung. 

Streckenausrüstung, Energieversorgung und Anlagen der Telekommunikation 

Systemwechselstelle 

Im Rahmen der Baumaßnahme werden alle für den Eisenbahnbetrieb erforderlichen 

- elektrotechnischen Anlagen für Bahnstrom (Gleichstrom- und 16,7-Hz-Anlagen) 

- elektrischen Energieanlagen (50-Hz-Anlagen und elektrische Weichenheizungen) 

- Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik und 

- Meldeanlagen und Telekommunikationseinrichtungen 

erstellt. 

Im PFA 1 wird im Bereich Wandsbek zwischen der Bovestraße und dem 

Holstenhofweg eine Systemwechselstelle im Bau-km 102,045 – 200,250 der 

Strecke 1249 (siehe Erläuterungsbericht Abbildung 19, Systemwechselstelle 

Strecke 1249) eingerichtet. Diese besteht aus einem Bereich mit Gleichstrom 

(1200V), einem neutralen Bereich und einem Bereich mit Wechselstrom (15kV, 

16,7Hz). Sie führt neben der technischen Trennung von Gleich- und Wechselstrom 
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ebenfalls zu einer Unterscheidung hinsichtlich der Planung der LST-Anlagen nach S-

Bahn-Regelwerk bzw. Fernbahnregelwerk. 

Temporär zu errichtende Anlagen 

Die geplanten Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen dienen der 

Erreichbarkeit der Baustelle / Baustellenabschnitte und der für die Bauabwicklung 

erforderlichen Baustellenlogistik. Hierzu zählen sowohl die Flächen für die 

Zwischenlagerung von Ein- und Ausbaustoffen als auch die Aufstellflächen für 

Maschinen, Geräte, Baucontainer und die Abstellflächen für Baustellenfahrzeuge. 

Die Baustraßen werden je nach örtlichen Gegebenheiten mit einer Mindestbreite von 

3,00m ausgeführt. Bei Baustraßen auf bereits bestehenden Verkehrsflächen wird der 

Bestand durch geeignete Maßnahmen geschützt und dieser Schutz nach Beendigung 

der Baumaßnahmen zurückgebaut. Wendeplätze, Ausweichflächen und 

Straßenflächen werden nach Oberbodenabtrag auf bisher unbefestigtem Baugrund 

durch Verdichtung der anstehenden Geländeoberfläche hergestellt und mit einer 

Straßenoberfläche ausgebaut. Nach Beendigung der Baumaßnahme und Rückbau 

der Straßenoberflächen werden die geplanten ökologischen Ausgleichsmaßnahmen 

umgesetzt bzw. der Ursprungszustand wiederhergestellt. 

Streckenstandard und Entwurfsgeschwindigkeit 

Die neue Infrastruktur der S-Bahn-Strecke 1249 wird im DB-Standard P160 

hergestellt. Der Gleisabstand beträgt 3,80m, in den Weichenverbindungen erfolgt 

eine entsprechende Aufweitung. 

Der Streckenstandard der bestehenden Strecken wird nicht verändert. Die 

Gleisabstände werden mit 4,00m hergestellt und in den Weichenverbindungen 

entsprechend aufgeweitet. 

Die Entwurfsgeschwindigkeit der neuen Gleise der Strecke 1249 beträgt: 

- von Hamburg Hasselbrook nach Bad Oldesloe 

von km 100,0 bis km 100,3        80 km/h 

von km 100,3 bis zum Ende des Abschnittes (km 103,1)  100 km/h 

- von Bad Oldesloe nach Hmb Hasselbrook 

vom Ende des Abschnittes (km 103,1) bis km 100,4   100 km/h 

von km 100,4 bis zum Weichenanfang Weiche 372 (km 100,1)   80 km/h. 
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Die Entwurfsgeschwindigkeiten der bestehenden Strecken und Bahnhofsgleise 

entsprechen den aktuell vorhandenen Geschwindigkeiten und sind nachfolgend 

dargestellt: 

Strecke Gleisrichtung Anfang 
[km] 

Ende 
[km] 

Geschwindigkeit 
[km/h] 

1120 

Bad Oldesloe –  

Hmb Hasselbrook  

43,7 57,3 140 

57,3 59,6 120 

59,6 61,3 100 

Hmb Hasselbrook – 

Bad Oldesloe 

61,6 59,6 100 

59,6 57,3 120 

57,3 43,7 140 

Gbf 

Wandsbek 

Gleis 3 
56,74 57,74 80 

57,74 57,87 60 

Gleis 4 
56,81 57,74 60 

57,74 57,81 40 

Gleis 5, 8, 9   40 

1234 

Hmb Eidelstedt – 
Hmb Rothenburgsort 

/ Hmb 
Rothenburgsort – 
Hmb Eidelstedt 

  80 

1241 

Hmb Hbf – 
Poppenbüttel 

1,5 4,2 70 

4,2 5,6 60 

5,6 7,2 70 

Poppenbüttel –  
Hmb Hbf -  

6,9 5,6 70 

5,6 4,2 60 

4,2 2,8 70 

1242 

Hmb Wandsbek – 
Horn 

sowie Horn – Hmb 
Wandsbek 

  60 

 

B.1.2 Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 

Die DB Netz AG, Großprojekte RB Nord (I.NG-N-S) hat mit Schreiben vom 

09.08.2016 eine Entscheidung nach § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG für         

das Vorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe, 

Planfeststellungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee in der Freien und 

Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“ beantragt. 
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Der Antrag ist am 09.08.2016 beim EBA, Außenstelle Hamburg/Schwerin, 

eingegangen. 

Mit Schreiben vom 11.01./09.03./04.05.2017 und 07.02.2018 wurde die 

Vorhabenträgerin um Überarbeitung der Planunterlagen gebeten. Die Unterlagen 

wurden letztmalig mit Schreiben vom 07.03.2018 wieder vorgelegt. 

Mit verfahrensleitender Verfügung vom 01.11.2017, Az. 571ppn/004-2016#001, hat 

das EBA festgestellt, dass für das gegenständliche Vorhaben eine Verpflichtung auf 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§ 3a Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)). 

Mit Schreiben vom 16.05.2017 hat das EBA das Rechtsamt der Behörde für 

Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) der FHH als zuständige 

Anhörungsbehörde (AHB) um Durchführung des Anhörungsverfahrens gebeten. 

B.1.3 Anhörungsverfahren 

B.1.3.1 Beteiligung von Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und 

Vereinigungen 

Mit Schreiben vom 30.05.2017 forderte die AHB die Behörden, deren 

Aufgabenbereiche durch das Vorhaben berührt werden, die 

Naturschutzvereinigungen und sonstige Träger öffentlicher Belange zur 

Stellungnahme bis zum 19.07.2017 auf. 

Da die Bekanntmachung der Auslegung wiederholt und die Stellungnahmefrist 

verlängert werden musste, wurden diese Stellen mit Schreiben vom 23.06.2017 

erneut zur Stellungnahme – diesmal bis zum 25.08.2017 – aufgefordert. 

Mit Schreiben vom 12.08.2017 wurde die zunächst unterbliebene Beteiligung der 

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt für Verbraucherschutz 

nachgeholt und die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme ebenfalls auf den 

25.08.2017 festgelegt. Die Behörde für Schule und Berufsbildung wurde mit 

Schreiben vom 21.08.2017 nachträglich beteiligt und die Stellungnahmefrist in 

diesem Fall auf den 15.09.2017 festgelegt. 

Insgesamt wurden 124 Behörden, Naturschutzvereinigungen und sonstige Träger 

öffentlicher Belange beteiligt, darunter 45 im Güterverkehr aktive 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die der vom EBA (Zentrale) veröffentlichten 
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Liste öffentlich-rechtlich zugelassener EVU entnommen wurden. Bei der 

Zusammenstellung der im Folgenden abgedruckten Liste der im Anhörungsverfahren 

beteiligten Stellen hat die AHB die Vorhabensträgerin und das EBA, Außenstelle 

Hamburg/Schwerin zugezogen. 

Im Einzelnen wurden die folgenden Stellen beteiligt:  

 1&1 Versatel Deutschland GmbH  

 50Hertz Transmission GmbH  

 ADAC Hansa e. V.  

 ADFC-Landesverband Hamburg e. V.  

 Angelsport-Verband Hamburg e. V.  

 Anhaltinisch Brandenburgische Eisenbahn Gesellschaft mbH (ABEG)  

 Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg  

 BBL Logistik GmbH  

 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt für Arbeitsschutz  

 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt für Verbraucherschutz  

 Behörde für Inneres und Sport, Amt für Innere Verwaltung und Planung (A 4)  

 Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr (Einsatzabteilung), Strategische 
Einsatzplanung und Grundsatzangelegenheiten  

 Behörde für Inneres und Sport, Polizei Hamburg, Verkehrsdirektion (VD 52), 
Zentrale Straßenverkehrsbehörde  

 Behörde für Schule und Berufsbildung  

 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Landesplanung und 
Stadtentwicklung  

 Behörde für Umwelt und Energie, Amt für zentrale Aufgaben, Recht und 
Beteiligungsangelegenheiten (BE 2)  

 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt für Innovations- und 
Strukturpolitik, Mittelstand, Hafen  

 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt für Verkehr und Straßenwesen, 
Verkehrsbelange in der Stadtentwicklung (VE 3)  

 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt für Verkehr und Straßenwesen, 
Technische Aufsichtsbehörde (VM 3)  

 Bezirksamt Hamburg-Mitte, Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  

 Bezirksamt Wandsbek, Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  

 BLP Wiebe Logistik GmbH  

 boxXpress.de GmbH  

 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V., Landesverband Hamburg 

 Bundeseisenbahnvermögen  

 Bundespolizeiinspektion Hamburg  

 Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e. V.  

 Captrain Deutschland CargoWest GmbH  
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 CFL Cargo Deutschland GmbH  

 Colt Technology Services GmbH  

 Crossrail Benelux N. V.  

 CTL Logistics GmbH  

 Dataport  

 DB Cargo AG  

 DB Energie GmbH  

 DB Fernverkehr AG  

 DB Netz AG, Produktionsdurchführung Hamburg  

 DB Regio AG, Region Nord, Regionalbereich Schleswig-Holstein  

 DB Station&Service AG, Regionalbereich Nord  

 DeltaRail GmbH  

 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Nord  

 Deutsche Telekom Technik GmbH  

 DSB Hovedkontor  

 Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH  

 Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH  

 Emons Bahntransporte GmbH  

 euNetworks AG  

 European XFEL GmbH  

 EVB Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH  

 Finanzbehörde  

 Förderkreis „Rettet die Elbe“ e. V.  

 Freightliner DE GmbH  

 GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH  

 GlobalConnect GmbH 

 Hamburg Gas Consult 

 Hamburg Netz GmbH 

 Hamburg Wasser, Hamburger Wasserwerke GmbH und Hamburger 
Stadtentwässerung, K 12 – Management Erschließungen und Baurechtsverfahren 

 Hamburger HOCHBAHN AG 

 Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e. V. 

 Hamburger Verkehrsverbund GmbH 

 Handelskammer Hamburg, Geschäftsbereich Infrastruktur 

 Handwerkskammer Hamburg 

 HanseWerk A  

 HanseWerk Natur GmbH 

 Havelländische Eisenbahn AG (hvle) 

 Heavy Haul Power International GmbH 

 Hector Rail AB 
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 Helms-Museum  

 HOYER GmbH Internationale Fachspedition 

 HSL Logistik GmbH 

 ITL-Cargo GmbH 

 Kabel Deutschland GmbH & Co. KG 

 Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG 

 Kulturbehörde, Denkmalschutzamt 

 Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 

 Landesbetrieb Verkehr, Transport- und Genehmigungsmanagement 

 Landes-Seniorenbeirat Hamburg 

 LEG Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH 

 Level 3 Communications 

 LOCON Logistik & Consulting AG 

 LTE Germany GmbH 

 Martens EWETel GmbH 

 MEG Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH 

 METRANS Rail (Deutschland) GmbH 

 Mitsui Rail Capital Europe GmbH (MRCE) 

 Mittelweserbahn GmbH 

 Muldental-Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH 

 NAH.SH GmbH 

 Nordic Rail Service GmbH 

 northrail technical service GmbH & Co. KG 

 P + R-Betriebsgesellschaft mbH 

 PKP Cargo S. A. 

 Polizeikommissariate 31, 37, 38 und 41 

 Raildox GmbH & Co. KG 

 RBH Logistics GmbH 

 RCA Rail Cargo Austria AG 

 RheinCargo GmbH & Co. KG 

 Rurtalbahn GmbH 

 Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation 

 S-Bahn Hamburg GmbH 

 SBB Cargo Deutschland GmbH 

 Senatskanzlei 

 Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen 

 Stadtreinigung Hamburg 

 Stromnetz Hamburg GmbH, Trassenmanagement/Grundstücksbenutzung 

 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
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 Thiele Kommunikationstechnik GmbH 

 TX Logistik AG 

 Vattenfall Europe Wärme AG 

 Verein „Schlickfall“ zur Förderung des Naturschutzgebietes Westerweiden e. V. 

 Verein zum Schutz des Mühlenberger Loches e. V. 

 Verizon Deutschland GmbH 

 Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH, Betriebsplanung 

 Verkehrsbetriebe Peine–Salzgitter GmbH 

 Vodafone GmbH, Region Nord 

 VTG Rail Logistics Deutschland GmbH 

 Wasserverbandstag Hamburg 

 Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH 

 wilhelm.tel GmbH, Trassenmanagement 

 willy.tel GmbH, Trassenmanagement 

 WLE Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH 

Die Stellungnahme des Bezirksamtes Wandsbek ging, nachdem das Bezirksamt um 

Verlängerung der Stellungnahmefrist bis zum 08.09.2017 gebeten hatte, am 

07.09.2017 bei der AHB ein. Die Stellungnahme der Behörde für Schule und 

Berufsbildung ging, nachdem die Stellungnahmefrist bereits am 15.09.2017 geendet 

hatte, erst am 25.09.2017 bei der AHB ein. Die AHB war von der Behörde für Schule 

und Berufsbildung im Vorwege nicht gebeten worden, eine Fristverlängerung zu 

gewähren. Die AHB leitete auch diese nach Ablauf der Stellungnahmefrist 

eingegangene Stellungnahme an die Vorhabenträgerin weiter. 

Von den beteiligten Trägern öffentlicher Belange haben somit 40 Stellen zu dem 

Vorhaben Stellung genommen. 

Folgende Stellungnahmen enthalten keine Bedenken, Forderungen oder 

Empfehlungen: 

Einwender Nr. 
ID 

Bezeichnung 

1011050058 

S003 

GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH 
Stellungnahme Az. 150.1414-700 vom 14.06.2017 
Stellungnahme Nr. S00500985  vom 21.08.2017 [08:53] 

1011050013 

S005 

HGC Hamburger Gas Consult 
Stellungnahme Nr. 42845/0/06/17 vom 19.06.2017 

1011050015 

S008 

50Hertz Transmission GmbH, TG Netzbetrieb 
Stellungnahme Az. 2017-003080-01-TG vom 19.06.2017 

1011050024 

S009 

European XFEL GmbH 
Stellungnahme vom 22.06.2017 
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Einwender Nr. 

ID 
Bezeichnung 

1011050025 

S010 

Bundeseisenbahnvermögen 
Stellungnahme Az. 2531 La HH S4 allg. vom 11.07.2017 ? 

1011050044 

S014 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen 
und Inklusionsbüro 
Stellungnahme Gz.: 150.1414-700 vom 17.07.2017 [09:02] 

1011050001 

S016 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
Grundsatzfragen der Wirtschafts- und Strukturpolitik 
Stellungnahme 06.06.2017 [15:41] 

1011050002 

S017 

Wasserverbandstag Hamburg 
Stellungnahme vom 06.06.2017 [07:29] 

1011050008 

S018 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
Amt für Verkehr und Straßenwesen 
Technische Aufsichtsbehörde V3 
Stellungnahme vom 13.06.2017 [15:00] 
Stellungnahme 06.06.2017 [15:41] 

1011050040 

S019 

DB Immobilien Region Nord 
Kompetenzteam Baurecht (GS.R-N-L(A)) 
Stellungnahme vom 10.07.2017 [16:30] 

1011050043 

S020 

HanseWerk Natur GmbH 
Rohrnetz Technische - Planung Rohrnetz 
Stellungnahme Gz.: SM vom 13.07.2017 

1011050060 

S023 

Polizei Hamburg PK312-VKE 
Stellungnahme Az. 031/8V/0491610/2017 

1011050071 

S025 

DB Cargo AG Zentrale, Service Designe (L.CBP) 
Stellungnahme Gr. L.CBP 11 Hem vom 14.08.2017 

 

Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen: 

Einwender Nr. 

ID 
Bezeichnung 

1011050065 

S001 

Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Stellungnahme Nr. S29277 vom 08.06.2017 
Stellungnahme Nr. S00500985 vom 21.08.2017 [08:53] 

1011050007 

S002 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
Amt für Verbraucherschutz, Abt. Produkt- und Anlagensicherheit 
Stellungnahme Az.: 150.1414-700 vom 09.Juni 2017 

1011050012 

S004 

GlobalConnect GmbH 
Stellungnahme vom 19.06.2017 [06:39] 

1011050016 

S006 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz  
Amt für Arbeitsschutz – Arbeitnehmerschutz 
Stellungnahme Az. V3-AS24/816/2017 vom 21.06.2017 
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Einwender Nr. 

ID 
Bezeichnung 

1011050014 

S007 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Stellungnahme PTI 22 vom 19.06.2017 

1011050042 

S011 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr – Einsatzabteilung 
Strategische Einsatzplanung und Grundsatzangelegenheiten 
Sachbearbeitung Brandschutz und Technische Hilfeleistung 
Stellungnahme Az. F021 – 2.1.28-171/2017 vom 11.07.2017 

1011050026 

S012 

1&1 Versatel Deutschland GmbH 
Stellungnahme JoB-ID: 420309  vom 06.07.2017 

1011050055 

S013 

Willy.tel GmbH 
Stellungnahme vom 10.07.2017 [08:06] 

1011050023 

S015 

Dataport 
Stellungnahme Nr. 2017-5081 vom 22.06.2017 

1011050045 

S021 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
Stellungnahme vom 25.07.2017 [08:26] 

1011050061 

S024 

Stromnetz Hamburg GmbH 
Trassenmanagement / Grundstücksbenutzung 
Stellungnahme Gz. TINT TM/Vorgang 116690 vom 04.08.2017 

1011050089 

S026 

Hamburg Wasser, Kunden und Systementwicklung 
Stellungnahme Gz. 150.1414-700 vom 15.08.2017 

1011050091 

S027 

P+R-Betriebsgesellschaft mbH 
Stellungnahme Gz. Wu vom 15.08.2017 

1011050066 

S028 

Stadtreinigung Hamburg 
Betrieb und Technik, 
Architekten und Bauherrenberatung, Verkehrs- und Bauleitplanung 
Stellungnahme Gz. BT-T21 / 657-214 – 1 vom 17.08. und 22.08.2017  

1011050067 

S029 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Präsidialabteilung 
Stellungnahme vom 18.08.2017 

1011050069 

S030 

Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
Bereich Schienenverkehr/Planung 
Stellungnahme vom 22.08.2017 [09:35] 

1011050070 

S031 

ADFC Hamburg/Bezirksgruppe Wandsbek 
Stellungnahme vom 12.08.2017 

1011050092 

S032 

Handelskammer Hamburg 
Stellungnahme Gz. GV/1/AZa vom 22.08.2017  

1011050094 

S033 

Polizei Hamburg 
Verkehrsdirektion / VD 52, Zentrale Straßenverkehrsbehörde 
Stellungnahme Az.: VD 52/24.12-53 /Bd.31 vom 24.08.2017 

1011050095 

S034 

Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg 
Stellungnahme Gz.: MS/Boc vom 24.08.2017 

1011050096 

S035 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
Amt für Verbraucherschutz  Gesundheit und Umwelt 
Stellungnahme Az.: 520-02.25/34 vom 24.08.2017 
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Einwender Nr. 

ID 
Bezeichnung 

1011050098 

S036 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen  
45 Flächen und Portfoliomanagement - Portfoliostrategie 
Stellungnahme Az.: 4.4.40.900-901/0001 vom 24.08.2017 

1011050099 

S037 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Umwelt und Energie 
Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie, 
Amt für Umweltschutz 
Amt für Immissionsschutz und Betrieb 
Stellungnahme Az.: 111.45-079.253 vom 25.08.2017 

1011050093 

S038 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, VE3 
Stellungnahme Az.: BN 41-3611 bzw. 100.4410-021 vom 23.08.2017 

1011050100 

S039 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Wandsbek, Geschäftsstelle der Bezirksversammlung 
Stellungnahme Az.: W/SL13 vom 06.09.2017 

1011050101 

S040 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Schule und Berufsbildung 
Stellungnahme Az.: PA-S vom 25.09.2017 

B.1.3.2 Privatbetroffene 

Mit Schreiben vom 30.05.2017 informierte die AHB die Personen, Stiftungen, 

Gesellschaften und sonstige Private, die in ihrem Eigentum von dem Vorhaben 

betroffen sein können, über die Durchführung des Anhörungsverfahrens und die 

geplante Auslegung. 

Da die Bekanntmachung der Auslegung wiederholt und die Einwendungsfrist 

verlängert werden musste, wurden sämtliche Privatbetroffenen am 23.06.2017 erneut 

angeschrieben. Es wurden 96 Privatbetroffene angeschrieben. 

B.1.3.3 Öffentliche Planauslegung 

Im Amtlichen Anzeiger Nr. 42 vom 30.05.2017 wurde die Auslegung der 

Planunterlagen bekanntgemacht (S. 829 ff.). Die Planunterlagen wurden ab dem 

06.06.2017 im Bezirksamt Hamburg-Mitte und im Bezirksamt Wandsbek zu 

jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 

Aufgrund der zum 02.06.2017 durch das Gesetz zur Anpassung des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes und anderer Vorschriften an europa- und völkerrechtliche 

Vorgaben vom 29.05.2017 in Kraft getretenen Änderung des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung musste die Bekanntmachung abgeändert werden. 

Im Amtlichen Anzeiger Nr. 46 vom 13.06.2017 wurde die Auslegung der 
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Planunterlagen für den Zeitraum vom 20.06.2017 bis zum 19.07.2017 erneut 

bekanntgemacht (S. 902 ff.). 

Das Bezirksamt Wandsbek wies im weiteren Verlauf darauf hin, dass die 

abgeänderte Bekanntmachung hinsichtlich der Öffnungszeiten des Bezirksamtes 

Wandsbek fehlerhaft sei; versehentlich waren die Dienststunden des Zentrums für 

Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt anstelle der für die Einsichtnahme in die 

Planunterlagen maßgeblichen Amtsstunden des Foyers der Dienststelle benannt. 

Infolgedessen wurde die Auslegung der Planunterlagen mitsamt den berichtigten 

Angaben zu den Öffnungszeiten des Bezirksamts Wandsbek im 

Amtlichen Anzeiger Nr. 49 vom 23.06.2017 erneut bekannt gemacht (S. 957 ff.). In 

dieser Bekanntmachung wurde als Auslegungsfrist der Zeitraum vom 26.06.2017 bis 

25.07.2017 benannt. Einwendungen und Stellungnahmen konnten bis einen Monat 

nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis zum 25.08.2017, bei der AHB und den 

vorgenannten Bezirksämtern erhoben beziehungsweise abgegeben werden. 

Aufgrund der Auslegung der Planunterlagen sind Einwendungsschreiben 

eingegangen. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist gingen sieben weitere Einwendungen (E0203 bis 

E0209) bei der AHB ein. 

B.1.3.4 Erörterung 

Der erste Erörterungstermin, der vom 09. bis zum 13.04.2018 stattfand, wurde im 

Amtlichen Anzeiger Nr. 25 vom 27.03.2018 bekanntgemacht (S. 487 f.). 

Am 16.04.2018 führte die AHB zwei weitere Erörterungstermine durch. Die 

Verfahrensbevollmächtigte der Einwender, deren Einwendungen in diesen 

Erörterungsterminen mit den Vertretern der Vorhabenträgerin erörtert wurden, hatte 

die Durchführung dieser Erörterungstermine wegen der besonders intensiven 

Betroffenheit ihrer Mandantschaft beantragt. Die AHB und die Vorhabenträgerin 

hielten es ebenfalls für zweckmäßig, die jeweilige Einzelfallproblematik gesondert zu 

erörtern. 

Die AHB hat die Einwendungen sowie die Stellungnahmen mit den Beteiligten an den 

o.g. Tagen in der Katholischen Akademie Hamburg, Herrengraben 4 in 

20459 Hamburg erörtert. 

Über die Erörterungen hat die AHB ein Protokoll geführt und die Niederschrift erstellt. 
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B.1.3.5 Abschließende Stellungnahme der AHB 

Mit Datum vom 03.08.2018 hat die AHB eine abschließende Stellungnahme gemäß 

§ 73 Abs. 9 VwVfG gefertigt und der Planfeststellungsbehörde zugeleitet. 

B.1.4 Anhörungsverfahren zur 1. Planänderung 

Die DB Netz AG, Großprojekte RB Nord (I.NG-N-S) hat mit Schreiben vom 

16.08.2019 (Eingang beim EBA, Außenstelle Hamburg/Schwerin, am 19.08.2019) die 

1. Änderung des Plans für das Vorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – 

Bad Oldesloe, Planfeststellungsabschnitt 1 Hasselbrook – Luetkensallee“ beantragt. 

Gegenstand der Planänderung 

Nach dem von der Vorhabensträgerin geänderten Plan wird von dem Bau eines 

bahnparallelen Weges als Verbindungsspange zwischen den Straßen 

„Claudiusstraße“ und „Schloßgarten“ abgesehen. Anstelle der Verbindungsspange 

wird nördlich der Strecke 1249 in der Straße „Claudiusstraße“ ein Wendehammer 

erstellt, in dem dreiachsige Abfallsammelfahrzeuge gewendet werden können. 

Südlich der Strecke 1120 wird in der Straße „Schloßgarten“ der vorhandene 

Wendehammer durch einen Wendehammer ersetzt, in dem ebenfalls dreiachsige 

Abfallsammelfahrzeuge gewendet werden können. 

Mit Schreiben vom 22.08.2019 wurde die Vorhabenträgerin um nochmalige 

Überarbeitung der Planunterlagen gebeten. Die Unterlagen wurden mit Schreiben 

vom 28.08.2019 wieder vorgelegt. 

Mit Schreiben vom 29.08.2019 hat das EBA das Rechtsamt der BWVI der FHH als 

zuständige AHB gebeten, das Anhörungsverfahren nach § 18a AEG i.V.m. 

§ 73 VwVfG für die beantragten Änderungen durchzuführen und übergab der AHB 

den hierfür entworfenen Plan, bestehend aus den Erläuterungen und Zeichnungen, 

die das Vorhaben, seinen Anlass und die von den Änderungen betroffenen 

Grundstücke und Anlagen erkennen ließen. 

B.1.4.1 Beteiligung von Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und 

Vereinigungen 

Mit Schreiben vom 17.09.2019 forderte die AHB die Behörden, deren 

Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, die Naturschutzvereinigungen 

und sonstige Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme bis zum 07.11 2019 auf. 
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Im Einzelnen wurden die folgenden zwölf Stellen beteiligt: 

 Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg; 

 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz; 

 Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr (Einsatzabteilung), Strategische 

Einsatzplanung und Grundsatzangelegenheiten; 

 Behörde für Inneres und Sport, Polizei Hamburg, Verkehrsdirektion (VD 52), 

Zentrale Straßenverkehrsbehörde; 

 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Präsidialabteilung; 

 Behörde für Umwelt und Energie, Bundes- und 

Europaangelegenheiten/Koordination Planfeststellungsverfahren; 

 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt Verkehr und Straßenwesen, 

Verkehrsbelange in der Stadtentwicklung (VE 3); 

 Bezirksamt Wandsbek, Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt; 

 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V., Landesverband Hamburg; 

 Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen; 

 Polizeikommissariat 37; 

 Stadtreinigung Hamburg. 

Von den beteiligten Trägern öffentlicher Belange haben acht Stellen zu dem 

Vorhaben Stellung genommen; die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

meldete Fehlanzeige.  

Die Stellungnahme des Bezirksamts Wandsbek wurde mit E-Mails vom 02. und 

03.12.2019 um wenige Punkte ergänzt, nachdem die bereits am 22.11.2019 

abgegebene Stellungnahme der Fachdienststellen dem Ausschuss für Mobilität und 

Wirtschaft des Bezirksamts Wandsbek zur Kenntnisnahme vorgelegt worden war. 

Folgende Stellungnahmen enthalten keine Bedenken, Forderungen oder 

Empfehlungen: 

Einwender Nr. 

 
Bezeichnung 

- Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, Senats- und 
Parlamentsangelegenheiten, Geschäftsstelle der Deputation –P 17 
Planfeststellungsverfahren 

„Fehlanzeige“ per Mail 
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Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen: 

Einwender Nr. 

 
Bezeichnung 

S01 Stadtreinigung Hamburg 
Stellungnahme vom 24.09.2019 

S02 Polizei Hamburg, VD 5 
Stellungnahme Az.: VD 5/8V/0708367 vom 25.10.2019 

S03 Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, VE3 
Stellungnahme Az.: BN 41-3571 vom 29.10.2019 

S04 Freie und Hansestadt Hamburg 
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 
45 Flächen und Portfoliomanagement - Portfoliostrategie 
Stellungnahme Az.: 51/31 vom 25.10.2019 

S05 Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz  
Amt für Arbeitsschutz – Arbeitnehmerschutz V3-AS24 
Stellungnahme Az.  1053/2019-Bon vom 04.11.2019 

S06 Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr – Einsatzabteilung 
Strategische Einsatzplanung und Grundsatzangelegenheiten 
Sachbearbeitung Katastrophenschutz und Deichverteidigung 
Stellungnahme Az. F021 – 2.1.28-218/2019 vom 07.11.2019 

S07 Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Umwelt und Energie 
Grundwasserschutz 
Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz, 
Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 
Stellungnahme Az.: 111.45-079.253 vom 07.11.2019 

S08 Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Wandsbek, Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt, 
Fachamt Management des öffentlichen Raumes 
Stellungnahme Az.: W/MR 21-10 vom 22.11.2019   

 

B.1.4.2 Privatbetroffene 

Mit Schreiben vom 17.09.2019 benachrichtigte die AHB drei Private, die durch die 

beantragten Änderungen erstmals oder stärker in ihrem Grundeigentum betroffen 

sein können, von der Auslegung der Planunterlagen. 

B.1.4.3 Öffentliche Planauslegung 

Im Amtlichen Anzeiger Nr. 75 vom 24.09.2019 wurde die Auslegung der 

Planunterlagen bekanntgemacht (S. 1335 ff.). Die Planunterlagen wurden ab dem 

25.09.2019 im Bezirksamt Hamburg-Mitte und im Bezirksamt Wandsbek öffentlich 

ausgelegt. 
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B.1.4.4 Bearbeitung der Einwendungen/Stellungnahmen bei der AHB 

Die AHB übermittelte der Vorhabenträgerin sukzessive sämtliche bei ihr und bei den 

vorgenannten Bezirksämtern eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen. 

Die Übermittlung der 111 erhobenen Einwendungen wurde am 28.11.2019 

abgeschlossen. Die letzte der acht abgegebenen Stellungnahmen wurde der 

Vorhabenträgerin bereits am 26.11.2019, der letzte Nachtrag zu der Stellungnahme 

des Bezirksamts Wandsbek am 03.12.2019 übermittelt. 

B.1.4.5 Verspätete und nicht schriftlich erhobene Einwendungen bei der AHB 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist, das heißt nach dem 07.11.2019, gingen vier 

weitere Einwendungen (E0036, E0037, E0110 und E0111) bei der AHB ein. 

Die Einwendungen E0104, E0105 und E0107 wurden nicht schriftlich, sondern per  

E-Mail bei der AHB erhoben. Die Einwendung E0106 wurde nur teilweise schriftlich 

erhoben: Während die aus 16 Seiten bestehende Einwendung zunächst in voller 

Länge per E-Mail übermittelt wurde, gingen anschließend nur die ersten drei Seiten 

dieser Einwendung per Telefax und damit formwahrend bei der AHB ein. 

Die AHB hat der Vorhabenträgerin auch diese Einwendungen übermittelt und ihr 

deren Berücksichtigung empfohlen. 

B.1.4.6 Erörterung des 1. Planänderungsverfahrens 

Die AHB hat nach pflichtgemäßem Ermessen von der Möglichkeit des 

§ 18a Nr. 2 AEG Gebrauch gemacht und von einer Erörterung der Einwendungen 

und Stellungnahmen abgesehen. In ihre Entscheidung hat die AHB den Umstand 

eingestellt, dass nur ein geringer Teil der in den Einwendungen vorgebrachten 

Argumente einen Bezug zu den Gegenständen der ersten Planänderung aufweist 

und die Einwendungen im Übrigen ausschließlich auf den durch die Änderungen nicht 

betroffenen Teil der Planung und auf mit dem Vorhaben zusammenhängende 

Sachthemen allgemeiner Art eingehen. 

Die AHB hat ebenfalls berücksichtigt, dass eine große Zahl von Einwendern ihre 

bereits im Jahr 2017 erhobenen Einwendungen mit unverändertem Wortlaut erneut 

eingesandt haben. Diese Einwendungen sind bereits im Jahr 2018 erörtert worden 

und wären im Fall einer Erörterung der ersten Planänderung ohnehin nicht zu 

berücksichtigen gewesen. 
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Demgegenüber stellen diejenigen Einwendungen, die von den wenigen durch die 

Planänderung individuell betroffenen Grundeigentümern erhoben wurden, die 

jeweilige tatsächliche und rechtliche Betroffenheit schlüssig dar, sodass der 

Sachverhalt insoweit als ausermittelt angesehen werden kann. Zudem wird die 

Planänderung von niemandem angegriffen, soweit sie den Wegfall des dauerhaften 

Verbindungswegs zwischen den Straßen „Claudiusstraße“ und „Schloßgarten“ 

vorsieht. Allerdings besteht hinsichtlich der Wendeanlage in der Straße 

„Schloßgarten“ eine beachtliche Interessenkollision, da die Stadtreinigung Hamburg 

(SRH) den Bau einer solchen Anlage fordert, dieser jedoch zu einer erheblichen 

Inanspruchnahme privater Flächen führen würde. Es ist indes nicht anzunehmen, 

dass die Durchführung eines Erörterungstermins hinsichtlich dieses Aspekts der 

Planung zu einem Ausgleich der konfligierenden Interessen geführt hätte. Die SRH 

betont in ihrer Stellungnahme zur Planänderung, dass sie an ihrer bereits im 

Jahr 2017 erhobenen Forderung festhält („Die betrieblichen Belange der 

Stadtreinigung für die Müllabfuhr […] müssen weiterhin gewahrt bleiben.“), während 

die privaten Einwender bemängeln, dass sich der Umfang ihrer Inanspruchnahme 

gegenüber der ursprünglichen Planung, die an dieser Stelle keine Wendeanlage 

vorsah, noch erheblich vergrößern würde. Zudem wird in weiteren Stellungnahmen 

zur ersten Planänderung gerügt, dass der Gehweg im Bereich der Wendeanlage in 

der Claudiusstraße nicht regelkonform geplant und darum eine Umplanung 

erforderlich sei, die eine noch stärkere Inanspruchnahme der dortigen Anlieger zur 

Folge hätte. Einerlei, ob die Vorhabenträgerin an der gegenwärtigen Planung 

unverändert festhält, den Gehweg im Bereich der Wendeanlage in der 

Claudiusstraße dem Regelwerk anpasst oder von dem Bau der Wendeanlagen 

vollständig absieht, müsste in jedem dieser Fälle mindestens einer der vertretenen 

Belange vollständig hinter den anderen Belangen zurückstehen, sodass auch ein 

Erörterungstermin den ihm zugedachten Befriedungseffekt hinsichtlich dieses 

Konflikts zwangsläufig verfehlt hätte. 

B.1.4.7 Abschließende Stellungnahme der AHB zum 1. Planänderungsverfahrens 

Mit Datum vom 20.12.2019 hat die Anhörungsbehörde eine abschließende 

Stellungnahme gemäß § 73 Abs. 9 VwVfG gefertigt und der Planfeststellungsbehörde 

vorab per E-Mail zugeleitet. Die Einwendungen und Stellungnahmen sind am 

23.01.2020 beim EBA eingegangen. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 122 von 461 

 

 

B.1.5 2. Planänderung 

Die DB Netz AG, Großprojekte RB Nord (I.NG-N-S) hat mit Schreiben vom 

15.11.2019 (Eingang beim EBA, Außenstelle Hamburg/Schwerin, am 18.11.2019) die 

2. Änderung des Plans für das Vorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – 

Bad Oldesloe, Planfeststellungsabschnitt 1 Hasselbrook – Luetkensallee“ beantragt. 

Gegenstand der Planänderung 

Mit der 2. Planänderung hat die Vorhabenträgerin insgesamt einhundert bauliche 

Änderungen an den Planunterlagen vorgenommen. Diese betreffen Änderungen an 

den: 

- Durchlässen der BW-lfd.Nr. 101 bis 104, 106 und 107, 

- Lärmschutzwänden der BW-lfd.Nr. 226, 229, 230, 231, 238, 245 bis 247, 251, 260, 

264 und 272, 

- Stützwänden der BW-lfd.Nr. 62, 64, 72 und 76, 

- Flucht- und Rettungswegen der BW-lfd.Nr. 266, 269, 271, 273, 274 und 413 bis 

415, 

- Tiefenentwässerungen sowie Versickerungsmulden und –rigolen der BW-lfd.Nr. 

279, 282 bis 286, 292 und 408 

- BE-Flächen der BW-lfd.Nr. 803, 819, 824, 826, 830, 842, 834, Baustraßen der 

BW-lfd.Nr. 807, 809, 820, 825, 827, 831, 835 und die Straßenbehelfsbrücke über 

die Strecke 1234 (BW-lfd.Nr. 901) sowie die Behelfsüberfahrt über den 

Gehölzgraben (BW-lfd.Nr. 902) 

- Öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen der BW-lfd.Nr. 602,605, 608, 610, 

611, 613, 629, 634, 643, 686, 687, 689, 690, und 707. 

Zudem beabsichtigt die Vorhabenträgerin neue Torsionsbalken mit 

Stahlrohrrammgründungen für die Aufnahme der Lärmschutzwände bahnrechts der 

Strecke 1249 im Bereich der Robert-Schuman-Brücke (BW-lfd.Nr. 91a bis c) sowie 

bahnlinks der Strecke 1249 im Bereich „Bahngärten“ (BW-lfd.Nr. 94a bis c), im 

Bereich östliches Bahnsteigende der Station Bovestraße (BW-lfd.Nr. 96a bis c) und 

im Bereich der „Luetkensallee“ (BW-lfd.Nr. 98a bis c) zu errichten. 

An der Straße „Schloßgarten“ wird der südlich der Bahn vorhandene Wendehammer 

angepasst und erhält eine Größe, die das Wenden eines dreiachsigen Müllfahrzeugs 

ermöglicht (BW-lfd.Nr. 407). 

Die Anpassung der Straße „Bahngärten“ erfolgt auf einer Länge von 205m (BW-

lfd.Nr. 409). Die Bovestraße wird im Bereich der EÜ / Station Bovestraße inkl. der 
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Einmündungsbereiche „Bahngärten“ und „Gustav-Adolf-Straße“ auf einer Länge von 

ca. 196m umgebaut (BW-lfd.Nr. 410). Durch die Aufweitung der „Bovestraße“ ist es 

erforderlich die vorhandene Stützwand südöstlich der EÜ Bovestraße zurückzubauen, 

der Ersatzneubau erfolgt mit einer Winkelstützwand (BW-lfd.Nr. 75). 

Für das Pumpwerk, das aufgrund der Neugestaltung des Knotenpunktes nicht 

erhalten werden kann, wird an anderer Stelle, auf dem Gelände der Schule 

„Bovestraße“, ein Ersatzneubau hergestellt. Zur Klärung des gefassten Wassers wird 

direkt angrenzend an das Pumpwerk ein Lamellenklärer errichtet (BW-lfd.Nr. 281, 

502 u. 503). 

Die Station Bovestraße erhält eine nutzbare Bahnsteiglänge von 210m. 

Der geplante Neubau des Gleichrichterwerkes (BW-lfd.Nr. 32) wird in westliche 

Richtung verschoben und nun auf dem Flurstück 1806 der Gemarkung Wandsbek mit 

einer Zuwegung an die Bovestraße (BW-lfd.Nr. 416) errichtet. 

Nördlich und südlich dieser Zuwegung hat die Vorhabenträgerin Flächen für die 

Errichtung von Bike & Ride-Flächen im Plan verzeichnet. Zwei weitere Flächen sind 

am östlichen Bahnsteigzugang der Station Claudiusstraße jeweils nördlich und 

südlich der Bahnanlage vorgesehen. 

Im Bahn-km 57,738 wird ein neues Betonschalthaus erstellt (BW-lfd.Nr. 38). Das 

Schalthaus (BW-lfd.Nr. 36) wird nach Bahn-km 57,609 verschoben. 

Das Gebäude (BW-lfd.Nr. 585) auf dem Flurstück 274 der Gemarkung Marienthal 

bleibt bestehen. Das Gebäude (BW-lfd.Nr. 591) auf dem Flurstück 1762 der 

Gemarkung Wandsbek (DB-Gelände) wird zurückgebaut. 

Der südliche Einlaufbereich an der EÜ Gehölzgraben wird vergrößert. Dadurch ist der 

Grabenverlauf anzupassen (BW-lfd.Nr. 58). 

In Bahn-km 58,456 wird ein neuer Signalausleger (BW-lfd.Nr. 309) aufgestellt. 

Es ist beabsichtigt, die Bauweichen (BW-lfd.Nr. 903 bis 917) im Zuge der 

Baumaßnahme nach Entbehrlichkeit zurückzubauen. 

Außerdem wurde die Einschnittböschung westlich der Strecke 1241 von km 4,258 bis 

4,381 sowie der Zaun auf dem Grundstück „Claudiusstraße 58“ örtlich angepasst. 

Die im Ausgangsverfahren vorgesehenen Behelfsbahnsteig Seydeckreihe und 

Claudiusstraße kommen mit der 2. Planänderung nicht mehr zur Ausführung. Ebenso 

entfallen die bauzeitliche Anpassung des BÜ (F) Schloßgarten, die LSW (BW-

lfd.Nr. 231) bahnrechts der Strecke 1234 km 15,594 - 15,607 und die beiden 

Stützbauwerke (BW-lfd.Nr. 62) km 4,258 – 4,381 und (BW-lfd.Nr. 64) km 4,568 – 

4,572 an der Strecke 1241. 
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B.1.5.1 Beteiligung von Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und 

Vereinigungen 

Mit Schreiben vom 28.11. und. 05.12.2019 sowie 21.01.2020 hat die 

Planfeststellungsbehörde insgesamt 14 Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange, deren Aufgabenbereich durch die 2. Planänderung des Vorhabens berührt 

wird zur Stellungnahme aufgefordert. 

Im Einzelnen wurden die folgenden zwölf Stellen beteiligt: 

 Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 

 Gladigau Immobilien 

 Bezirksamt Wandsbek 

 Behörde für Inneres und Sport, Einsatzleitung – Strategie, Einsatzplanung und 

Grundsatzangelegenheiten  

 Behörde für Umwelt und Energie 

 P+R Betriebsgesellschaft mbH 

 Behörde für Schule und Berufsbildung 

 Hamburger Wasserwerke GmbH 

 DB Energie GmbH 

 Stromnetz Hamburg GmbH 

 Vattenfall Europe Distribution Hamburg GmbH 

 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

 BIS / Polizei Hamburg – Verkehrsdirektion 52, Zentrale Straßenverkehrsbehörde 

 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Verkehrsbelange in der 

Stadtentwicklung VE 322 

Von den beteiligten Trägern öffentlicher Belange haben 7 Stellen zu dem Vorhaben 

Stellung genommen. 

Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen: 

Einwender Nr. Bezeichnung 

S011/2 Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Inneres und Sport, Einsatzleitung – Strategie, 
Einsatzplanung und Grundsatzangelegenheiten  
Stellungnahme (Az. F 021 – 2.1.28-300/2019) vom 18.12.2019 

S024/2 Stromnetz Hamburg GmbH 
Stellungnahme (ohne Az.) vom 19.12.2019 
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Einwender Nr. Bezeichnung 

S027/2 P+R Betriebsgesellschaft mbH 
Stellungnahme (Az.: Kn)  vom 18.12.2019 

S037/2 Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Umwelt und Energie 
Stellungnahme (Az. 111.45-079.253) vom 13.12.2019 

S039/2 Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Wandsbek, Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt, 
Fachamt Management des öffentlichen Raumes 
Stellungnahme (Az. W/MR 21-10) vom 13.01.2020 

S038/2 Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, VE3 
Stellungnahme Az.: VE 3 /  vom 12.02.2020 

S033/2 Polizei Hamburg 
Verkehrsdirektion / VD 52, Zentrale Straßenverkehrsbehörde 
Stellungnahme Az.: VD5/8V/0267152/2020 vom 29.04.2020 

Die Planfeststellungsbehörde übermittelte der Vorhabenträgerin sukzessive sämtliche 

bei ihr eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen. Die Übermittlung der 14 

erhobenen Einwendungen wurde am 03.01.2020 abgeschlossen. Die letzte der 7 

abgegebenen Stellungnahmen wurde der Vorhabenträgerin am 29.04.2020 

übermittelt. 

B.1.5.2 Privatbetroffene 

Mit Schreiben vom 05.12.2019 benachrichtigte die Planfeststellungsbehörde die 

Personen, Stiftungen, Gesellschaften und sonstige Private, die in ihrem Eigentum von 

der beantragten 2. Planänderung im Verfahren erstmals oder stärker in ihrem 

Eigentum betroffen sein können. Es wurden zwanzig Betroffene angeschrieben. 

Eine Einwenderin hat der Planfeststellungbehörde den Eigentumsübergang an ihrem 

Grundstück zum 01.09.2014 mitgeteilt. 

Daraufhin hat die Planfeststellungbehörde die Vorhabenträgerin zu diesem Umstand 

informiert. Die Vorhabenträgerin hat die Anschriften der beiden neuen Eigentümer 

ermittelt. Diese wurden mit Schreiben vom 07.01.2020 von der 

Planfeststellungsbehörde über die 2. Planänderung informiert. 

Ein weiterer Betroffener wurde am 14.05.2020 von der Planfeststellungsbehörde im 

Rahmen der 2.Planänderung beteiligt. 

Alle Betroffenen erhielten die Planunterlagen, aus denen sie ihre Betroffenheit 

entnehmen können. 
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B.1.6 3. Planänderung 

Die DB Netz AG, Großprojekte RB Nord (I.NG-N-S) hat mit Schreiben vom 

24.04.2020 (Eingang beim EBA, Außenstelle Hamburg/Schwerin, am 24.04.2020) die 

3. Änderung des Plans für das Vorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – 

Bad Oldesloe, Planfeststellungsabschnitt 1 Hasselbrook – Luetkensallee“ beantragt. 

Zuvor waren die Unterlagen digital beim EBA am 17.04.2020 eingegangen. 

Gegenstand der Planänderung 

Mit der 3. Planänderung hat die Vorhabenträgerin die nachstehenden baulichen 

Änderungen an den Planunterlagen vorgenommen. 

- Ergänzung des Bahnsteigdaches (Typ Zwiesel) an der Station Claudiusstraße 

mit 28m Länge und einem Wetterschutzhaus 

- Ergänzung des Bahnsteigdaches (Typ Zwiesel) an der Station Bovestraße durch 

mit 42m Länge 

- Verschiebung des Schachtes an der EÜ Gehölzgraben (BW-lfd.Nr. 58) aus 

Radfahrstreifen in Richtung Stützwand 

Des Weiteren wurde das Bauwerksverzeichnis ergänzt und das 

Grunderwerbsverzeichnis hinsichtlich der Eigentümer und Flächennutzung berichtigt 

und überarbeitet. 

B.1.6.1 Beteiligung von Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und 

Vereinigungen 

Mit Schreiben vom 27.04.2020 hat die Planfeststellungsbehörde die Behörde für 

Umwelt und Energie nochmals beteiligt, da Änderungen am LBP vorgenommen 

wurden. 

Eine Beteiligung weiterer Behörden, Träger öffentlicher Belange und Vereinigungen 

war mit der 3. Planänderung nicht erforderlich, da sich die Änderungen auf Grund von 

Forderungen von Behörden, Zusagen der Vorhabenträgerin bzw. durch 

Veränderungen der Eigentumsverhältnisse an betroffenen Flurstücken ergeben 

haben. 
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B.1.6.2 Privatbetroffene 

Mit Mail vom 21.04.2020 hat die Planfeststellungsbehörde den 

Verfahrensbevollmächtigten von zwei Einwendern, die in ihrem Eigentum von der 

beantragten 3. Planänderung im Verfahren erstmals oder stärker in ihrem Eigentum 

betroffen sind, beteiligt. 

B.1.7 4. Planänderung 

Die DB Netz AG, Großprojekte RB Nord (I.NG-N-S) hat mit Schreiben vom 

16.06.2020 (Eingang beim EBA, Außenstelle Hamburg/Schwerin, am 16.06.2020) die 

4. Änderung des Plans für das Vorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – 

Bad Oldesloe, Planfeststellungsabschnitt 1 Hasselbrook – Luetkensallee“ beantragt. 

Mit Schreiben vom 19.06.2020 (Eingang beim EBA, Außenstelle Hamburg/Schwerin, 

am 25.06.2020) wurden weitere Planunterlagen nachgereicht, die der 

4. Planänderung beigefügt wurden. 

Gegenstand der Planänderung 

Mit der 4. Planänderung hat die Vorhabenträgerin die nachstehenden baulichen 

Änderungen an den Planunterlagen vorgenommen. 

- Entfall der bauzeitlichen Verschiebung des BÜ Schloßgarten in km 58,631 

- Entfall der großräumigen Verlegung der 110kV Stromleitung (BW-lfd.Nr. 686) 

nach km 57,725 durch Verlegung der Leitung in km 57,851 im Bereich der 

EÜ Bovestraße 

- Entfall der großräumigen Verlegung der 110kV Stromleitung (BW-lfd.Nr. 687) 

nach km 57,720 durch Verlegung der Leitung in km 57,851 im Bereich der 

EÜ Bovestraße) 

- Änderungen im Grunderwerbsverzeichnis auf Grund von Verringerungen von 

Flächeninanspruchnahmen 

Des Weiteren wurden geringfügige redaktionelle Änderungen an den Unterlagen 

vorgenommen. 

Mit Mail vom 29.07.2020 hat die Vorhabenträgerin die Seite 50 des Schallgutachtens 

geändert vorgelegt. Mit weiteren Mails vom 07.08. und 11.08.2020 wurden der 

Planfeststellungsbehörde Änderungen am Grunderwerbsverzeichnis übergeben. Mit 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 128 von 461 

 

 

Schreiben vom 17.08.2020 wurden die Unterlagen 5.1, 5.3, 5.6 sowie 14.5.6 und das 

Grunderwerbsverzeichnis nochmals in geänderter Form vorgelegt. 

B.1.7.1 Beteiligung von Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und 

Vereinigungen 

Mit Schreiben vom 17.06.2020 hat die Planfeststellungsbehörde die Behörde für 

Umwelt und Energie nochmals beteiligt, da Änderungen am LBP und am BoVEK 

vorgenommen wurden. Am 15.07.2020 hat die Planfeststellungsbehörde das 

Fachamt Management des öffentlichen Raumes, Abteilung Stadtgrün, Naturschutz 

und Wasser und SL3 im Bezirksamt Wandsbek hinsichtlich der Änderungen am LBP 

beteiligt. 

Eine Beteiligung weiterer Behörden, Träger öffentlicher Belange und Vereinigungen 

war mit der 4. Planänderung nicht erforderlich, da sich die Änderungen auf Grund von 

Forderungen von Behörden, Zusagen der Vorhabenträgerin bzw. durch 

Veränderungen der Eigentumsverhältnisse an betroffenen Flurstücken ergeben 

haben. 

B.1.7.2 Privatbetroffene 

Die baulichen Änderungen, die mit der 4. Planänderung an den Planunterlagen 

vorgenommen wurden, lösen keine erstmals oder stärkeren Betroffenheiten im 

Verfahren aus. Daher wurden keine weiteren Privatbetroffene beteiligt. 

B.2 Verfahrensrechtliche Bewertung 

B.2.1 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist § 18 AEG 

i.V.m. § 74 Abs. 1 VwVfG. Betriebsanlagen der Eisenbahn einschließlich der 

Bahnstromfernleitungen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan 

zuvor festgestellt worden ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben 

berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit 

im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
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B.2.2 Zuständigkeit 

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 und Abs. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrs-

verwaltung des Bundes (BEVVG) ist das EBA für den Erlass einer 

planungsrechtlichen Entscheidung nach § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG für 

Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes zuständig. Das Vorhaben bezieht sich 

auf Betriebsanlagen der Eisenbahninfrastrukturbetreiberin DB Netz AG. 

B.2.3 Einwendungen zum Verfahren 

Im Verlauf des Anhörungsverfahrens wurden zahlreiche Einwendungen wegen 

vermeintlicher Verfahrensfehler erhoben. Diese Einwendungen werden 

zurückgewiesen. Im Einzelnen: 

Im Verfahren und auch konkret in mehreren Einwendungen wurde gefordert, dass 

Einwender aus den PFA 2 und PFA 3 Einwendungen bereits in diesem Verfahren 

erheben können. Dies mag auch an der Formulierung der Vorhabenträgerin im 

Erläuterungsbericht gelegen haben, dass „Betroffene der Planung im PFA 2 auch im 

Anhörungsverfahren im PFA 1 uneingeschränkt einwendungsberechtigt“ seien 

(Erläuterungsbericht; Unterlage 1, Seite 17). Folgerichtig gingen auch mehrere 

Einwendungen von Bewohnern aus dem PFA 2 im Verfahren ein. 

Eine Entscheidung über die Einwendungen der Betroffenen aus dem PFA 2 ist nicht 

erforderlich. Ihnen fehlt die dafür notwendige Einwendungsbefugnis. Einwender kann 

nur sein, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden können; nur wer in 

diesem Sinn einwendungsbefugt ist, kann verlangen, dass seine Einwendung in der 

Sache geprüft, erörtert und beschieden wird (vgl. Neumann/Külpmann, in 

Stelkens/Bonk/Sachs, 9. Auflage 2018, § 73 Rn. 71). Die Betroffenheit in einem 

nachfolgenden Planfeststellungsabschnitt vermag nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts ein Klagerecht gegen die herannahende Planung aber 

nur dann zu eröffnen, wenn ein Zwangspunkt geschaffen wird, der im weiteren 

Planungsverlauf unvermeidbar zu einer Rechtsbetroffenheit führen muss (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 14.07.2005, Az. 9 VR 23.04, juris, Rn. 5). Hierfür ist jedoch 

nichts ersichtlich, so dass auch keine Einwendungsbefugnis gegeben sein kann. 

Zudem wies die Vorhabenträgerin im Anhörungsverfahren selbst darauf hin, dass es 

in ihrer Risikosphäre liege, ob der folgende Abschnitt (PFA 2) genehmigt werde (vgl. 

Abschließende Stellungnahme vom 03.08.2018, Seite 199). Des Weiteren sind 

Einzelheiten der Betroffenheiten im Folgeabschnitt nicht bereits jetzt in die Abwägung 
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einzustellen, obwohl daraus resultierende Probleme erst im nächsten 

Planungsabschnitt zu lösen sind (vgl. Vallendar/Wurster, in Hermes/Sellner, AEG, 

2. Auflage 2014, § 18 Rn. 177). Im Ergebnis steht den Anwohnern der Abschnitte 

PFA 2 und PFA 3 jeweils in „ihrem“ Planfeststellungsabschnitt eine 

Einwendungsbefugnis zu, so dass sie nicht recht- und schutzlos verbleiben. 

Mehrere Einwender machen geltend, dass die Bekanntmachung vom 23.06.2017 die 

Anstoßwirkung nicht erfülle, da u.a. die vorangegangenen Bekanntmachungen vom 

30.05.2017 und vom 13.06.2017 nicht aufgehoben wurden, sondern lediglich 

geändert und auf die jeweils vorgehende Bekanntmachung inhaltlich Bezug 

genommen wurde. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Die Bekanntmachung vom 23.06.2017 

erfüllt die Anforderungen, die sich aus § 73 Abs. 5 S. 1 VwVfG ergeben. Inhaltlich 

muss die ortsübliche Bekanntmachung so gefasst sein, dass der Betroffene eine 

mögliche Betroffenheit erkennen kann; hierzu muss die Bekanntmachung über die 

räumliche Lage und die Art des Bahnvorhabens informieren (vgl. Fellenberg, in 

Hermes/Sellner, AEG, 2. Auflage 2014, § 18a Rn. 53). Das Vorhaben ist in der 

Bekanntmachung lediglich kurz und präzise zu beschreiben, wobei die 

Anforderungen an die Bekanntmachung nicht überspannt werden dürfen (vgl. 

Kopp/Ramsauer, VwVfG, 20. Auflage 2019, § 73 Rn. 105). Für die erforderliche 

Anstoßwirkung genügt eine Umschreibung der räumlichen Lage des Vorhabens im 

Bekanntmachungstext (vgl. BVerwG, Urteil vom 30.03.2017, Az. 7 C 17.15, juris, 

Rn. 31). Eine Pflicht zur Aufhebung vorangegangener Bekanntmachungen indes ist 

aus dem Gesetz nicht ableitbar. 

Gemessen an diesen Anforderungen entfaltete die Bekanntmachung im Amtlichen 

Anzeiger Nr. 49 vom 23.06.2017 für sich genommen hinreichende Anstoßwirkung. 

Bereits die Überschrift lässt erkennen, dass das Vorhaben den Neubau einer S-

Bahnstrecke unter Änderung bestehender Bahnstrecken (Fernbahnstrecke 1120, 

Güterzugstrecke 1242, „S-Bahnstrecke“ 1249, Güterzugstrecke 1241) umfasst. Die 

Bekanntmachung bezieht sich ausdrücklich auf den ersten Planfeststellungsabschnitt 

„Hamburg-Hasselbrook - Luetkensallee“. Sie beschreibt das Vorhaben als 

„zusätzliche Errichtung zweier S-Bahngleise beziehungsweise eines S-Bahngleises 

zwischen Hamburg-Hasselbrook und Ahrensburg-Gartenholz parallel zu der 

bestehenden Fernbahnstrecke 1120“, die „abschnittsweise die Verschwenkung und 

Anpassung dieser Bestandsstrecke“ erfordert, weshalb das Vorhaben „sowohl 
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nordwestlich als auch südöstlich der Bestandstrasse mit Auswirkungen verbunden 

ist“. Der am 23.06.2017 veröffentlichte Bekanntmachungstext lässt insoweit 

erkennen, dass Anwohner nordwestlich und südöstlich der Bestandstrasse 

möglicherweise von Auswirkungen betroffen sind. 

Die Planfeststellungsbehörde stellt zudem klar, dass die wiederholte 

Bekanntmachung darauf beruht, dass gesetzliche Änderungen jeweils eine erneute 

Bekanntmachung erforderten. Eine inhaltliche Veränderung erfolgte nicht. Die 

Verwechslung der Streckennummern in der Bekanntmachung vom 23.06.2017 ändert 

zudem, insbesondere mit der Bezugnahme auf die vorangegangenen 

Bekanntmachungen, nichts an der gewährleisteten Anstoßwirkung. 

Die Planfeststellungsbehörde weist ergänzend darauf hin, dass die Rechtsstellung 

der Einwender durch die Wiederholung der Bekanntmachung im Übrigen verbessert 

wurde, da sie eine längere Zeitspanne zur Verfügung hatten, um sich mit dem 

Vorhaben auseinanderzusetzen und Einwendungen zu erheben. 

In mehreren Einwendungen wird geltend gemacht, dass die Öffnungszeiten der 

Auslegungsbehörde im Bekanntmachungstext fehlerhaft aufgeführt wurden, da 

während der Sommerferien die Öffnungszeiten eingeschränkt wurden. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Erforderlich, aber auch ausreichend ist, 

dass der Zeitraum der Auslegung benannt wird, nicht aber die Angabe der täglichen 

Auslegung (vgl. Schink, in Knack/Henneke, VwVfG, 11. Auflage 2020, § 73 Rn. 76). 

Insofern handelte es sich bei der Angabe der Öffnungszeiten um ein 

überobligatorisches Vorgehen, auf deren Richtigkeit kein Rechtsanspruch besteht. 

Nach Ermittlung der Anhörungsbehörde wurden die Öffnungszeiten lediglich 

stundenweise beschränkt (vgl. Seite 201 der Abschließenden Stellungnahme vom 

03.08.2018). Die Auslegung der Planunterlagen ist in aller Regel bereits dann 

ordnungsgemäß, wenn die Unterlagen in den in der Gemeinde allgemein üblichen 

Dienstzeiten für den Publikumsverkehr eingesehen werden können. Ausreichend ist 

dies ausnahmsweise nur dann nicht, wenn die Stunden des Publikumsverkehrs so 

bemessen sind, dass die Einsichtsmöglichkeit unzumutbar beschränkt wird (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 16.06.2016, Az. 9 A 4.15, juris, Rn. 14). Hierfür ist nichts 

ersichtlich. Es handelte sich lediglich um eine in den Sommerferien übliche 

stundenweise Reduzierung, so dass eine rechtserhebliche Einschränkung der 

Auslegung nicht vorliegt. 
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Eine Einwenderin macht geltend, sie habe die ausgelegten Planunterlagen nicht zur 

Kenntnis nehmen können, da im Hamburger Wochenblatt unzutreffende Angaben 

über den Auslegungsort gemacht worden seien. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Gemäß § 73 Abs. 5 S. 1 HmbVwVfG hat die 

Anhörungsbehörde die Auslegung vorher im Amtlichen Anzeiger bekannt zu machen. 

Diese Bekanntmachung enthielt den richtigen Ort der Auslegung, nämlich das 

Bezirksamt Wandsbek, Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt, 

Schloßgarten 9 (Foyer), und das Bezirksamt Hamburg-Mitte. Allein diese ist 

maßgeblich, so dass sich ein Betroffener nicht auf fehlerhafte, redaktionell 

verantwortete Hinweise der Presse berufen kann (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss 

vom 27. Dezember 1999, Az. 1 BvR 1746/97, juris, Rn. 16 f.). 

Weitere Einwender trugen vor, die umfangreichen Unterlagen seien nur für eine 

relativ kurze Zeit zugänglich gewesen und für Berufstätige sei eine Einsichtnahme 

aufgrund der Öffnungszeiten nur erschwert möglich gewesen. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Der Zeitraum der Auslegung ist 

gesetzlich vorgegeben und beträgt einen Monat, vgl. § 73 Abs. 3 S. 1 VwVfG. Die 

Einführung von Abendsprechstunden ist nicht erforderlich, auch wenn die Auslegung 

nur während der Sprechzeiten dazu zwingt, zur Einsichtnahme in die ausgelegten 

Pläne Urlaub zu nehmen (vgl. Schink, in Knack/Henneke, VwVfG, 11. Auflage 2020, 

§ 73 Rn. 96). Im Übrigen wird auf die oben stehende Entscheidung zum Umfang der 

Einsichtsmöglichkeiten verwiesen. 

Mehrere Einwender wiesen darauf hin, dass bei dem in der Bekanntmachung 

wiedergegebenen Wortlaut des § 74 Abs. 4 S. 3 HmbVwVfG, nämlich, dass mit 

Ablauf der Äußerungs- und Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen 

seien, der Hinweis darauf fehle, nach der Rechtsprechung des EuGH sei diese Form 

der Präklusion ausgeschlossen. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbehörde weist 

darauf hin, dass im Anschluss an die Wiedergabe der Norm in der Bekanntmachung 

ergänzt wurde: „Der Ausschluss beschränkt sich auf dieses Verwaltungsverfahren.“ 

Richtig ist, dass eine im gerichtlichen Verfahren wirkende Präklusion mit den 

europarechtlichen Bestimmungen nicht vereinbar ist (vgl. Neumann/Külpmann, in 

Stelkens/Bonk/Sachs, 9. Auflage 2018, § 73 Rn. 88b). Die verwaltungsverfahrens-

rechtliche Präklusion beansprucht jedoch weiterhin Geltung (vgl. 
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Neumann/Külpmann, a.a.O., § 73 Rn. 89), was in dem Hinweis in der 

Bekanntmachung ausreichend zum Ausdruck gekommen ist. 

In weiteren Einwendungen wird kritisiert, dass die Möglichkeit der tatsächlichen 

Einsichtnahme durch zu wenig Sätze der Auslegungsunterlagen, zu wenig und zu 

kleine Tische, die zudem in der Kinderspielecke aufgestellt waren, unzulässig 

eingeschränkt wurde. Zudem konnte aufgrund der Öffnungszeiten eine persönliche 

Abgabe der Einwendung nicht garantiert werden. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Hinsichtlich der Öffnungszeiten wird auf 

die obigen Ausführungen Bezug genommen. Des Weiteren enthält 

§ 73 Abs. 3 VwVfG keine Vorgaben hinsichtlich der Räumlichkeiten der Auslegung. 

Deren Modalitäten zu bestimmen, ist Sache der zur Organisationsgewalt gehörenden 

Regelung des Behördenbetriebs; diese findet ihre Grenze erst dort, wo die 

Möglichkeit der Einsichtnahme unzumutbar erschwert wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 

10.11.2016, Az. 9 A 18.15, juris, Rn. 18). Eine solche unzumutbare Erschwerung 

vermag die Planfeststellungsbehörde in den vorgetragenen Sachverhalten nicht zu 

erkennen. 

B.3 Umweltverträglichkeit 

B.3.1 Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit 

Das Vorhaben betrifft gemäß Nummer 14.7 Anlage 1 zum UVPG den Neubau eines 

Schienenweges von Eisenbahnen mit den dazugehörenden Betriebsanlagen 

einschließlich Bahnstromfernleitungen. 

Wurde vor dem 16.05.2017 das Verfahren zur Festlegung des 

Untersuchungsrahmens (Scoping) eingeleitet, richten sich das Scoping und die sich 

anschließende UVP nach den Bestimmungen des UVPG in der bis zum 15.05.2017 

geltenden Fassung, vgl. § 74 Abs. 2 Nr.1 UVPG n. F. 

Für das Vorhaben wurde mit der o.g. verfahrensleitenden Verfügung gemäß 

§ 3a Satz 1 i.V.m. § 3b Abs. 1 UVPG a.F. (Bestehen einer unbedingten UVP-Pflicht 

bei Neuvorhaben) festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
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Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 UVPG a.F. ist die Umweltverträglichkeitsprüfung ein 

unselbständiger Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren, welche der Entscheidung 

über die Zulässigkeit von Vorhaben dienen. 

Die Vorhabenträgerin hat eine den Anforderungen des § 6 UVPG a.F. entsprechende 

Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) vorgelegt, die Bestandteil der 

Planfeststellungsunterlagen ist. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 9 Abs. 1 UVPG a.F. erfolgte im Rahmen des 

Anhörungsverfahrens. Wegen der Änderungen des Plans nach Auslegung wurde 

eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit vorgenommen. 

B.3.2 Umweltverträglichkeitsprüfung 

B.3.2.1 Untersuchungsraum 

Die schutzgutbezogenen Untersuchungsraumbreiten orientieren sich an den 

Vorgaben des „Umwelt-Leitfadens“ zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und 

Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebahnen des EBA Stand 2014. Für die 

Festlegung des Untersuchungsraumes wurde am 24.10.2014 ein Scoping 

durchgeführt. Der in einem anschließenden Protokoll festgelegte Untersuchungsraum 

wurde im Verfahren eingehalten. Im Jahr 2015 wurde die technische Planung 

aufgrund einer eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchung angepasst und 

daher der Scoping-Untersuchungsbereich überprüft und weitere Untersuchungen 

(Kartierungen) durchgeführt. Im Jahr 2018 wurde eine ergänzende biologische 

Untersuchung durchgeführt und im laufenden Verfahren neuerliche Erkenntnisse, z.B. 

durch Aktualisierung der Roten Listen und Verbreitungskarten, eingearbeitet. Aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde sind im laufenden Planfeststellungsverfahren 

keine Anhaltspunkte für weitere notwendige Anpassungen des 

Untersuchungsrahmens zu Tage getreten. 

Die Untersuchungsräume sind in den Bestandsplänen der Schutzgüter in den 

Anlagen 13.2 zur Umweltverträglichkeitsstudie dargestellt. Die Außengrenze der 

Untersuchungsräume, der einzelnen Schutzgüter, liegen im Wesentlichen 100m -

 1.500 m von der Trassenachse des Ausbauvorhabens entfernt. Der 

Untersuchungsraum wurde für alle Planfeststellungsabschnitte folgendermaßen 

ausgedehnt: 
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Schutzgut Ausdehnung des Untersuchungsraumes 

Menschen 1.000 m beidseitig der Trassenachse 

Tiere und 

Pflanzen 

- Biotope 

 

 

 

 

- Tiere 

200m – 1.500m beidseitig der Trassenachse 

200m (Örtliche Aufweitung wirkungsbezogen  

BÜ-Aufhebungen, Straßenanpassungen, 

Bf Ahrensburg Neubau) oder 

empfindlichkeitsbezogen (Offenlandbereiche, 

Grünzüge, FFH-Gebiete) 

(Örtliche Einengung in besiedelten und stark 

landwirtschaftlich geprägten Bereichen auf 200m, da 

keine Wirkungen darüber hinaus zu erwarten sind) 

100m – 1.500m (Je nach Art/ Artengruppe ggf. 

erweitert) 

Boden 200m beidseitig der Trassenachse 

Wasser 200m beidseitig der Trassenachse 

Klima / Luft 500m beidseitig der Trassenachse 

Landschaft 1.000m beidseitig der Trassenachse 

Kultur und 

sonstige 

Sachgüter 

200m beidseitig der Trassenachse 

(Aufweitung am Grabungsschutzgebiet einseitig auf 

600 m sowie zur Erfassung der besonderen 

Sichtbeziehungen in der historischbarocken Altstadt 

von Ahrensburg (betrifft nicht PFA 1) 

 

B.3.2.2 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen gemäß 

§ 11UVPG a.F. 

Entsprechend der Umweltverträglichkeitsstudie, den Stellungnahmen der Behörden, 

den Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit und den Erkenntnissen aus der 

Erörterung sowie den Ergebnissen der eigenen Ermittlungen der 

Planfeststellungsbehörde sind nachfolgend beschriebene Auswirkungen und 
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Wechselwirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 UVPG a.F. genannten 

einzelnen Schutzgüter zu erwarten. 

B.3.2.2.1 Auswirkungen auf den Menschen 

Das Schutzgut Mensch beinhaltet die Aspekte Leben, Gesundheit und Wohlbefinden 

und lässt sich in die Teilfunktionen „Wohnen“ und „Erholung“ differenzieren. 

Die Bestandserfassung für das Schutzgut Menschen, einschließlich menschlicher 

Gesundheit erfolgte auf umfassenden Datengrundlagen, wie Flächennutzungs-, 

Landschafts- und Bebauungsplänen, Alkis-Daten aber auch Geländebegehungen. 

Für den Teilbereich Erholung wurden zudem Wander- und Kulturkarten, Radrouten 

und Informationen zum Freiraumverbundsystem, Landschaftsprogramm und Grünen 

Netz Hamburg ausgewertet. 

Der Untersuchungsraum ist im PFA 1 vor allem durch Wohnbauflächen (reine und 

allgemeine Wohngebiete) geprägt, die kleinteilig mit Straßen durchzogen sind. Der 

PFA 1 ist zudem stark durchgrünt, die Gleisanlage wird von Kleingärten und größeren 

Hausgärten begleitet. Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich neben den 

Wohngebäuden auch Schulen, Kindergärten, Kirchen, Altenheime und 

Krankenhäuser. Eingestreut liegen Mischgebiete und kleinere Gewerbeflächen vor. 

Vor allem nordöstlich der Bovestraße befinden sich ausgedehnte, zum Teil 

brachliegende Industrieflächen sowie südlich der Gleisanlage, viele stillgelegte Gleise 

im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Wandsbek. Zahlreiche Autohändler 

schließen sich der Trasse folgend an, südlich befindet sich ein DHL-Logistikzentrum. 

Für die Teilfunktion „Erholung“ bietet der Untersuchungsraum eine Vielzahl von 

Parkanlagen, Grünzüge, wie das Wandsbeker Gehölz sowie die Kleingartenanlagen 

im Bereich des Bahnhof Hasselbrook und des Horner Bogens sowie entlang der 

Gleisanlage.  

Innerhalb der Stadt Hamburg wurden durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation 

sowie der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt ein Netz verschiedener 

Fahrradrouten erarbeitet. Im Untersuchungsraum kommen dabei die Kategorie 

Veloroute (7 und 13, tägliche Fahrradnutzung, sicher und zügig zu befahren) und 

Freizeitroute (3, über Grünzüge, zur Erreichung aller größerer Hamburger 

Erholungsgebiete) vor. 
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Im Untersuchungsraum herrschen Vorbelastungen durch Lärm, in Form von Straßen- 

und Schienenverkehr sowie Schadstoffbelastungen durch den Straßenverkehr vor. 

Auf das Schutzgut „Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit“ wirkt 

sich das Vorhaben durch den Verlust von Siedlungs- und Erholungsflächen, Lärm, 

Erschütterungen, Verschattungen sowie Funktionseinschränkungen aus. Eine 

anlagebedingte Beeinträchtigung durch Lichtemissionen an den Bahnhöfen kann 

durch den Einsatz von Leuchten mit planparallelen Abdeckungen, die keine störende 

Blendung oder Spiegelung verursachen ausgeschlossen werden. In der 

Stationsnachbarschaft werden die Immissionsrichtwerte für Licht eingehalten. 

Folgende Auswirkungen verbleiben unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen durch das Vorhaben, bezogen auf das Schutzgut Mensch: 

Wirkung Auswirkung 

Verlust von Siedlungs- 

und Erholungsflächen 

Anlagebedingt (Überbauung): 

- 4,72 ha Siedlungsflächen sehr hoher Bedeutung 

- 0,21 ha Siedlungsflächen hoher Bedeutung 

- 3,24 ha Siedlungsflächen geringer Bedeutung 

 

- 2,40 ha Erholungsflächen besonderer Bedeutung 

Baubedingt (temporäre Inanspruchnahme): 

- 2,14 ha Siedlungsflächen sehr hoher Bedeutung 

- 0,07 ha Siedlungsflächen hoher Bedeutung 

- 3,41 ha Siedlungsflächen geringer Bedeutung 

 

- 0,97 ha Erholungsflächen besonderer Bedeutung 

Beeinträchtigung von 

Siedlungs- und 

Erholungsflächen durch 

Verlärmung 

Betriebsbedingt: 

Zur Beurteilung der Gesamtsituation erfolgte eine 

Überlagerung des Schienen- und Straßenverkehrs. 

Je nach Lage der Immissionsorte ist eine der jeweiligen 

Lärmarten bzw. die Überlagerung maßgebend. Im 

Vergleich mit dem Prognose-Nullfall ist im Prognose-
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Planfall insgesamt mit deutlichen Abnahmen von bis zu 

etwa 13 dB(A) tags und etwa 14 dB(A) nachts bzw. nur 

mit leichten Zunahmen in der Größenordnung von etwa 

2 dB(A) sowohl tags als auch nachts zu rechnen. 

 

Baubedingt: 

Die Ergebnisse der Baulärmberechnungen stellen 

hinsichtlich der Lärmbelastung eine worst-case-

Abschätzung dar. Es ist davon auszugehen, dass die 

betrachteten, lärmintensiven Arbeiten nicht über die 

gesamte Bauzeit durchgeführt werden und die 

Bauarbeiten, die sich sukzessive über die betrachtete 

Länge bewegen, nicht an allen betrachteten Gebäuden 

gleichzeitig für Überschreitungen des Immissionswertes 

sorgen. 

Tags: 

- Überschreitungen der Richtwerte bei den 

nächsten drei bis vier Gebäudereihen durch die 

Arbeitsgänge „Gleisbauarbeiten“ (max. 

17 dB(A)), „Stopfdurchgang“ (max. 14,2 dB(A)) 

und „OLA Masten stellen“ (max. 6,6 dB(A))  

- Überschreitungen der Richtwerte im weiteren 

Umfeld durch lärmintensiven Arbeitsgänge 

EÜ Rammarbeiten: max. 34,3 dB(A), 

EÜ Abbrucharbeiten: max. 30,3 dB(A), 

OLA Mastgründung: max. 22 dB(A))  

- Überschreitung der Richtwerte an der Asklepios 

Klinik Wandsbek 

Nachts: 

- Überschreitungen der Richtwerte im weiteren 

Umfeld durch alle lärmintensive Arbeitsgänge 

EÜ Rammarbeiten: max. 50 dB(A), 
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EÜ Abbrucharbeiten: 44,8 dB(A), 

Gleisbauarbeiten: max. 31,8 dB(A), 

Stopfdurchgang: 29,2 dB(A), 

OLA Mastgründung: 37,8 dB(A), 

OLA Masten stellen: 22,3 dB(A)) 

- Überschreitung der zulässigen Spitzenpegel  

Beeinträchtigung von 

Siedlungs- und 

Erholungsflächen durch 

Erschütterungen 

Betriebsbedingt: 

- Mit Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen:  

für die meisten Gebäude Erhöhung der 

Erschütterungsemissionen deutlich unterhalb der 

Differenzierungsschwelle von 25% und für sehr 

wenige Wohngebäude (2 Stück) auf einzelnen 

Stockwerksdecken im Bereich der 

Differenzierungsschwelle von 25% 

Baubedingt: 

- Erschütterungsemissionen nur bei 

Arbeitsgängen, bei denen Rammgerät zum 

Einsatz kommt (EÜ Rammarbeiten und 

OLA Mastgründung) zu erwarten. 

Verlust von 

Erholungsinfrastruktur, 

Zerschneidung von 

Wegebeziehungen etc. 

Anlage- und betriebsbedingt: 

- Verlust von Erholungsinfrastruktur kann 

ausgeschlossen werden 

- Zerschneidung von Wegebeziehungen durch die 

Aufhebung von Bahnübergängen kann 

ausgeschlossen werden, da diese durch 

höhenfreie bauliche Maßnahmen (Straßen- oder 

Eisenbahnüberführungen) ersetzt werden. 

Baubedingt: 

- Im Bereich „Seydeckreihe“ kommt es baubedingt 

zu einer vorübergehenden Zerschneidung der 

Veloroute 7 
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Verlust von 

Erholungsflächen durch 

Verschattung 

Anlagebedingt: 

- Durch die Errichtung der Schallschutzwände 

kommt es vornehmlich im Bereich der 

nordwestlich von der Trasse gelegenen 

Grundstücke und Wohngebäude zu 

Verschattungen. 

- Bei 37 Gebäuden kommt es zu einer Abnahme 

der möglichen Besonnungsstunden um mehr als 

30%. 

 

Die Forderungen der 26.BImSchV bezüglich niederfrequenter Felder werden 

eingehalten, vgl. Kapitel B.4.20.6. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher, nachteiliger 

Umweltauswirkungen sind: 

 Zur Minderung der Lärmbelästigungen werden in Teilbereichen Maßnahmen des 

aktiven Schallschutzes umgesetzt. Als aktiver Lärmschutz werden technische 

oder bauliche Maßnahmen (z.B. Lärmschutzwände) zur Reduzierung der 

Schallemissionen bezeichnet. 

 Beschränkungen der lärmintensiven Arbeiten, soweit dies möglich ist, auf den 

Tageszeitraum. Falls lärmintensive Arbeiten im Nachtraum unvermeidlich sind, 

sind diese auf ein Minimum zu begrenzen. Insbesondere sind Ramm- und 

Abbrucharbeiten im Nachtzeitraum zu vermeiden. 

 Aufstellen von mobilen Schallschirmen unter den im Baulärmgutachten, 

Kapitel 7.1 angesprochenen Bedingungen. 

 Prüfen, inwieweit Baugeräte und Bauverfahren mit besonders geringen 

Schallemissionen eingesetzt werden können. Bei vorgesehenen Rammarbeiten 

ist zu überprüfen, ob je nach Baugrund stattdessen ein deutlich lärm- oder 

erschütterungsärmeres Pressverfahren möglich ist (abhängig vom Baugrund) 

 Angebot von Ersatzwohnraum für betroffenen Anwohner bei 

Richtwertüberschreitungen gemäß AVV Baulärm, wenn lärmintensive Arbeiten im 

Nachtzeitraum nicht vermeidbar sind. Nächtliche Richtwertüberschreitungen sind 
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bei allen lärmintensiven Arbeiten im weiteren Umfeld der Baumaßnahme sowie 

insbesondere an der Asklepios Klinik Wandsbek zu erwarten. 

 Bauliche Beweissicherung an nächstgelegenen Gebäuden im Umkreis von 25m 

bei Rammarbeiten, vor dem Einrammen von Spundbohlen und Mastgründungen. 

Zu Beginn von Rammarbeiten sind nach Absprache der Projektleitung 

begleitende Erschütterungsmessungen an nächstliegenden Gebäuden 

empfohlen. Je nach Ergebnis ist zu entscheiden ob weitere, überwachende 

Erschütterungsmessungen notwendig sind. 

 Zur Reduzierung von Verwehungen in der Bauphase Einsatz von Wasser, um die 

Staubentwicklung einzuschränken und unzumutbare Belastungen der Umwelt, 

z.B. in der Nähe von Wohngebieten und anderen sensiblen Bereichen zu 

vermeiden. Als weitere Maßnahmen kommen ggf. Räderwaschanlagen für 

Baustellenfahrzeuge oder Benetzung mit Wasser in Frage. 

B.3.2.2.2 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Neben denen für die vorkommenden Tierarten bedeutenden Lebensräumen werden 

in diesem Schutzgut auch die im Untersuchungsraum befindlichen Schutzgebiete und 

Verbundsysteme einbezogen, die im Sinne der biologischen Vielfalt für die Fauna 

eine wichtige Rolle spielen. 

Bestandsbeschreibung und Vorbelastungen des Schutzgutes Tiere 

Neben faunistischen Kartierungen wurden vorhandene Unterlagen und Daten 

ausgewertet. Dazu gehören die Fachberichte der faunistischen Erhebungen sowie 

Angaben von Behörden, Verbänden und Gebietskennern. 

Innerhalb des Untersuchungsraumes konnten sieben Fledermausarten nachgewiesen 

werden, die alle streng geschützt und auf der Roten Liste geführt sind. Es handelt 

sich um die Arten Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, 

Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus. 

Alle Arten nutzen den Trassenkorridor als Jagdgebiet. Im Trassenverlauf befinden 

sich Jagdgebiete mäßiger Bedeutung sowie zwei bedeutende Flugrouten östlich des 

Hammer Steindamms (Güterstrecke 1234) und innerhalb des Wandsbeker Gehölzes. 

Wochenstuben und Winterquartiere wurden im Zuge der Kartierungen nicht 

nachgewiesen. 
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Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet des PFA 1 29 Brutvogelarten 

nachgewiesen. Fünf weitere Arten (Dorngrasmücke, Gartenrotschwanz, Kernbeißer, 

Misteldrossel und Schwanzmeise) können in den Kleingartenanlagen im Bereich des 

Horner Bogens potenziell nicht ausgeschlossen werden. Bei der vorkommenden 

Avifauna handelt es sich um ubiquitäre Gehölzbrüter, welche u.a. in den 

trassenbegleitenden Böschungsgehölzen brüten. Die häufigsten Arten stellen 

Blaumeise, Zilpzalp, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Amsel, Zaunkönig, Rotkehlchen, 

Mönchgrasmücke, Ringeltaube sowie Grünfink (absteigende Reihenfolge der 

Häufigkeit) dar, welche 78% des Gesamtbestandes ausmachen. Im Wandsbeker 

Gehölz, südlich der Bahngleise, liegt ein Brutrevier des Mäusebussards. Ein Revier 

des in Hamburg auf der Vorwarnliste stehenden Gelbspötters sowie zwei Brutreviere 

des gefährdeten Haussperlings wurden innerhalb des Gewerbegebietes, 

einschließlich des ehemaligen Güterbahnhof Wandsbek, östlich entlang der 

Bovestraße nachgewiesen. Weitere Brutreviere gefährdeter oder auf der Vorwarnliste 

stehender Brutvögel wie Fitis, Gartengrasmücke und Star sind entlang der 

Bahngleise vorhanden. 

Den überwiegenden Anteil nachgewiesener Brutvogelarten machen ungefährdete, 

weit verbreitete Gehölzbrüter aus. Mit insgesamt 29 Vogelarten und 200 Revieren, 

darunter drei wertgebende Arten (Fitis, Haussperling, Star) wird eine durchschnittliche 

Siedlungsdichte erreicht. Dem Trassenkorridor des PFA 1 kommt somit eine mittlere 

Bedeutung innerhalb des überwiegend dicht bebauten Umfelds zu. 

Im Rahmen der faunistischen Kartierungen konnten im Untersuchungsgebiet sechs 

Heuschreckenarten, auf zwei Probeflächen am Güterbahnhof Wandsbek und an der 

Unterführung Luetkensallee, nachgewiesen werden. Keine der gefundenen Arten 

steht im Anhang IV der FFH-Richtlinie oder ist nach den Roten Listen Deutschlands 

(BFN 2011) oder Hamburgs (RÖBBELEN 2007) gefährdet. 

Auf Grund der geringen Artenzahl und des Fehlens gefährdeter Arten kommt dem 

Vorhabengebiet nur eine allgemeine Bedeutung als Heuschreckenlebensraum zu. 

Mit Vorkommen weit verbreiteter Kleinsäuger, wie z.B. Waldmäuse, Igel, 

Eichhörnchen und Maulwurf, ist im UG ebenfalls zu rechnen. Die Biotopausstattung 

des Untersuchungsgebietes lässt jedoch keine nennenswerten Vorkommen aus den 

Artengruppen Reptilien, Amphibien, Fische, Rundmäuler oder Wirbellosen erwarten. 
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Vorbelastungen bestehen im Untersuchungsgebiet hauptsächlich in Form der 

überwiegend geschlossenen Wohnbebauung sowie aus dem Straßenverkehr und der 

bereits vorhandenen Bahnlinie. Durch die nächtliche Dauerbeleuchtung großer Teile 

des Untersuchungsgebietes können nachtaktive Tierarten beeinträchtigt werden. Die 

überwiegend versiegelten Flächen sowie die starke anthropogene Nutzung bedingen 

ein verarmtes Arteninventar, welches sich im UG überwiegend aus häufig 

vorkommenden Kulturfolgern mit geringen Ansprüchen an ihre Umwelt 

zusammensetzt. 

Bestandsbeschreibung und Vorbelastungen des Schutzgutes Pflanzen: 

Die Biotope im Untersuchungsgebiet wurden über Biotopkartierungen aufgenommen. 

Das Untersuchungsgebiet ist durch die Lage innerhalb des Stadtgebietes von 

Hamburg geprägt von Biotoptypen des Siedlungsbereiches, die neben den Flächen 

der Deutschen Bahn den weitaus größeren Flächenanteil einnehmen. Entlang der in 

Ost-West-Richtung verlaufenden Bestandsgleise und Anlagen der Deutschen Bahn, 

die das UG in eine Nord- und Südhälfte teilen, liegen häufig Neophytenfluren, 

Kleingartenanlagen, Ruderalgebüsche und z.T. auch naturnahe Gehölze mittlerer 

Standorte, welche in einigen Fällen mehrschichtig aufgebaut sind. An diese schließen 

sich Wohnbebauung, Gewerbe sowie Straßen, Fußwege und Parkplätze an. 

Zu den wertvollsten Biotopen im Untersuchungsgebiet zählen gehölzbestandene 

Biotope wie „Naturnahe Gehölze mittlerer Standorte“, „Waldähnliche Parkanlagen“ 

und „Ruderalgebüsch“ sowie Bereiche mit spontaner Ruderalvegetation, in denen 

z.T. auch gefährdete Arten der Roten Liste siedeln. Weiterhin gibt es Parks und 

Grünanlagen mit altem Baumbestand, wie etwa im Westen des UG, wo Teile des 

Jacobiparks in den Untersuchungsraum hineinragen. 

Vorbelastungen entstehen im Bereich der Siedlungs- und Gewerbeflächen, 

Verkehrsflächen, Parkplätze und Gleisanlagen durch die intensive Nutzung und 

starke Versiegelung. Entlang der Bahn treten akustische Störungen und 

Vibrationswirkungen durch den Bahnverkehr sowie Verschmutzungen durch 

Tropfverluste und Abrieb auf. Hinzu kommen massive Störungen, die von den viel 

befahrenen Straßen ausgehen. Infolge der intensiven Nutzung ist der Anteil der 

gefährdeten Pflanzenarten im Vorhabenbereich gering. Unter den kartierten 

Biotoptypen finden sich weder ausgesprochen seltene, noch gefährdete Typen. Zur 

Verkehrssicherung wird regelmäßig die Vegetation entlang der Bahntrasse 
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zurückgeschnitten, sodass sie sich nicht naturnah entwickeln kann. An einigen 

Stellen des Böschungsbereichs befinden sich Neophyten wie der Japanische 

Staudenknöterich, die Herkulesstaude oder die Goldrute. Die vorkommenden 

Biotoptypen im PFA 1 sind in der Stadt Hamburg allgemein verbreitet und kommen 

häufig vor. Grundsätzlich bieten aber auch die nicht von Gehölzen beschatteten 

Ruderalfluren entlang der Ausbaustrecke, insbesondere im Bereich des weitläufigen 

Güterbahnhofgeländes in Wandsbek, Lebensraum für spontane Vegetation, mit 

Bedeutung für einige Insektenarten, Heuschrecken, Schmetterlinge und andere 

Wirbellose. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Folgende Auswirkungen verbleiben unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen durch das Vorhaben, bezogen auf das Schutzgut Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt: 

Wirkung Auswirkung 

Verlust von 

Amphibienlebensräumen 

(Gewässer, potentielle 

Landhabitate)  

Anlagebedingt (Überbauung), Baubedingt (temporäre 

Inanspruchnahme): 

Im PFA 1 sind keine Amphibiengewässer oder 

potenzielle Landhabitate vorhanden. 

Verlust weiterer 

faunistischer 

Funktionsräume  

Anlagebedingt (Überbauung), Baubedingt (temporäre 

Inanspruchnahme): 

Es gehen 114 Brutvogelreviere anlagebedingt und 

34 Brutvogelreviere baubedingt verloren. Es handelt sich 

dabei um ungefährdete Arten oder Arten der 

Vorwarnliste. 

Es gehen keine der untersuchten Libellengewässer 

verloren. 

Es sind gering bedeutende Heuschreckenbiotope 

betroffen. 

Zerschneidung 

faunistischer 

Funktionsräume 

Die Trasse verläuft durch zwei Fledermausprobeflächen 

geringer Bedeutung sowie die bedeutenden Flugrouten 

S4Fld_Fr24b und S4Fld_Fr01 (Horner Bogen Nord als 

bedeutende Flugroute, Horner Bogen West als 
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allgemeine Flugroute). Die Probeflächen und Flugrouten 

liegen im Bereich der Bestandtrasse. Auf Grund der 

Vorbelastungen und angesichts der geplanten 

Lärmschutzwände ist daher mit keiner signifikanten 

Erhöhung des Kollisionsrisikos zu rechnen. 

Biotopverlust Anlagebeding (Überbauung): 

Flächige Biotope: 

- 0,13 ha Biotope sehr hoher Bedeutung 

- 2,78 ha Biotope hoher Bedeutung 

- 0,69 ha Biotope mittlerer Bedeutung 

- 9,75 ha Biotope geringer Bedeutung 

Lineare Biotope: 

- 344m Biotope hoher Bedeutung 

Baubedingt (temporäre Inanspruchnahme): 

Flächige Biotope: 

- 0,05 ha Biotope sehr hoher Bedeutung 

- 1,07 ha Biotope hoher Bedeutung 

- 0,08 ha Biotope mittlerer Bedeutung 

- 6,31 ha Biotope geringer Bedeutung 

Lineare Biotope: 

- 132 m Biotope hoher Bedeutung 

Verlust von Einzelbäumen 133 Stück 

Verlust von gesetzlich 

geschützten Biotopen 

nach § 30 BNatSchG 

i.V.m. § 14 

HmbBNatScHAG 

Ein Verlust gesetzlich geschützter Biotope ist nicht zu 

erwarten. 

Verlust von 

Schutzgebieten, Flächen 

für den Biotopverbund, 

Ökokonto-/ 

Ausgleichsflächen 

Anlagebedingt (Überbauung): 

- 0,67 ha sehr hohe Bedeutung 

- 0,03 ha hohe Bedeutung 

- 0,40 ha geringe Bedeutung 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 146 von 461 

 

 

Baubedingt (temporäre Inanspruchnahme): 

- 0,28 ha sehr hohe Bedeutung 

- 0,05 ha hohe Bedeutung 

- 0,20 ha geringe Bedeutung 

Zerschneidung von 

Schutzgebieten, Flächen 

für den Biotopverbund, 

Ökokonto-/ 

Ausgleichsflächen 

Keine Neuzerschneidung zu erwarten 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher nachteiliger 

Umweltauswirkungen sind: 

 Flächeninanspruchnahme, Gehölzrodungen und ggf. Abriss von Gebäuden 

außerhalb der Brutzeit bei Vorkommen von Brutvögeln 

 Keine Einleitung von schad- oder schwebstoffbelasteten Abwässern 

 Nutzung vorhandener Verkehrsflächen als Baustraßen 

 Nutzung bereits versiegelter Flächen für den Baubetrieb, z.B. Abstellflächen, 

Lagerstätten 

 Schutz wertvoller Vegetationsbestände während der Bauphase (Markierung, 

Abzäunung) als sogenannte Tabuflächen 

 Meidung der Inanspruchnahme wertvoller Flächen (bes. gesetzlich geschützte 

Biotope) für eine temporäre Flächeninanspruchnahme, vollständiger Rückbau 

nach Abschluss der Arbeiten 

 Anwendung emissionsarmer Bauverfahren 

 Baumschutzmaßnahmen 

 Prüfung, ob Grundwasserabsenkung in Bereichen grundwasserabhängiger 

Biotope vermieden werden kann (z.B. durch Verwendung von 

Unterwasserbeton) 

 Ggf. ergänzende Bewässerung im Umfeld von Wasserhaltungen zur 

Vermeidung von Trockenschäden an der Vegetation 
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B.3.2.2.3 Auswirkungen auf den Boden 

Die Informationen zur Geologie und zu den Böden des Untersuchungsgebietes 

wurden folgenden Planwerken und Gutachten entnommen: 

• Geoportal Hamburg 

- Bodenformengesellschaften (M: 1:200.000) 

- Bodenversiegelung (M: 1:200.000) 

- Geologische Karte (M: 1:5.000 und 1:50.000) 

- Fachplan Schutzwürdige Böden (M: 1:50.000) 

- Bodenübersichtskarte (M: 1:200.000) 

• Landschaftsprogramm (BSU 1997) 

• Geotechnischer Bericht der DB Netz 2015 (Unterlage 18) 

• Hydrogeologisches Gutachten der Baugrund Stralsund 2015 (Unterlage 19) 

Der überwiegende Anteil des Plangebietes ist durch den Bodentyp Braunerde 

geprägt. Ein weiterer nicht geringer Anteil wird von tiefgründig gestörten und teilweise 

versiegelten Böden eingenommen. Diese Flächen befinden sich vor allem im Osten 

des UGs, im Bereich des Güterbahnhofs Wandsbek, der angrenzenden 

Industrieflächen sowie im Westen des UGs im Bereich des Bahnhof Hasselbrook und 

der dichten Siedlungsbebauung. Im Süden des Untersuchungsgebietes am Horner 

Bogen kommen in Senken Anmoorgleye, Podsole und Niedermoore aus Sand/Torf 

und auf höher gelegenen Flächen auch Pseudogleye und Braunerden vor. Die 

dominierende Bodenart im betrachteten Gebiet ist Sand. In kleinflächigen Bereichen 

steht Geschiebemergel an, oberflächennah ist dieser häufig verwittert und als 

Geschiebelehm anzutreffen. Organisch geprägte Böden sind im Untersuchungsgebiet 

nicht ausgebildet. 

Besondere Dokumente der Erdgeschichte (Geotope), Bodenschutzgebiete oder 

Bodenschutzwälder kommen im Plangebiet nicht vor. 

Die im Planungsbereich vorkommenden Böden sind auf Grund ihrer anthropogenen 

Überprägung unempfindlich gegenüber Bearbeitung und Verdichtung, weisen jedoch 

einen geringen Geschütztheitsgrad gegenüber Schadstoffeinträgen auf. 
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Vorbelastungen des Schutzgutes Boden herrschen, durch die vollständigen 

Funktionsverluste infolge von Versiegelungen und Verdichtungen in den überbauten, 

überschütteten und befestigten Flächen der Straßen und Industrieflächen sowie in 

Teilen der Bahnanlagen und der Siedlungsgebiete, vor. Dazu gehören auch die 

Gleisbereiche mit der Planumsschutzschicht, in denen Regenwasser nicht versickern 

kann. Im Bereich der Gleise ist zudem mit Vorbelastungen durch Verunreinigungen 

des Gleisschotters und des darunter anstehenden Bodens zu rechnen. Die 

Verunreinigungen können auf Abrieb aus dem Rad-Schiene-System, 

Lademittelverluste, versickerten Schmiermitteln und Tropfverlusten von 

Betriebsstoffen, Herbiziden aus der chemischen Vegetationskontrolle sowie PAK 

(Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) belasteten Holzschwellen 

zurückzuführen sein. Beeinträchtigungen der natürlichen Ausbildung der 

Bodenhorizonte sowie der Bodenstruktur liegen außerdem in den Bereichen vor, wo 

im Rahmen von Haus-, Straßen- und Gartenbau bereits Bodenmaterial entnommen 

und wieder eingebaut worden ist. In der BÜK 200 werden alle Böden im 

Untersuchungsgebiet als anthropogen überprägte Böden eingestuft. 

Im Umfeld des PFA 1 liegen Altlastenverdachtsflächen, auf denen einzelne bauliche 

Maßnahmen ausgeführt werden. 

Insgesamt haben die Böden im Untersuchungsgebiet aufgrund der Vorbelastungen 

durch Bebauung und Überprägung hinsichtlich ihrer ökologischen Funktionen nur 

eine allgemeine bis geringe Bedeutung. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbleiben 

hinsichtlich des Schutzgutes Boden folgende Auswirkungen: 

Wirkung Auswirkung 

Verlust von 

Bodenfunktion 

Anlagebedingt (Überbauung) 

- 1,89 ha Böden besonderer Bedeutung 

- 0,45 ha Böden allgemeiner Bedeutung 

- 11,92 ha Böden ohne Bedeutung (anthropogen 

überprägt) 

Beeinträchtigung von 

Bodenfunktionen 

Baubedingt (temporäre Inanspruchnahme) 

- 1,08 ha Böden besonderer Bedeutung 

- 0,68 ha Böden allgemeiner Bedeutung 
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- 6,11 ha Böden ohne Bedeutung (anthropogen 

überprägt) 

Betroffenheit von 

Altlasten 

2,29 ha Überbauung von Altlastenverdachtsflächen, bei 

denen derzeit keine latente Gefährdung vorliegt und 

demnach keine Gefahrenabwehr erforderlich ist 

Betroffenheit von 

Kampfmitteln 

- 6.801m² Verdacht auf vergrabene Kampfmittel 

und allg. Bombenblindgängerverdacht 

- 803m² Verdacht auf vergrabene Kampfmittel 

ohne Hinweis auf Bombenblindgängerverdacht 

- 143.740m² Allg. Bombenblindgängerverdacht 

- 5.019m² Allg. Bombenblindgängerverdacht durch 

Trümmerflächen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher, nachteiliger 

Umweltauswirkungen sind: 

 Flächensparende Lagerung von Baumaterialien, Erdmassen 

 Einrichtung von Lagerflächen auf relativ unempfindlichen Flächen und 

vollständiger Rückbau der Flächen nach Abschluss der Arbeiten 

 Sicherung der Baustellenumgebung vor Befahren 

 Verzicht auf unnötige Versiegelung und Verdichtung 

 Einsatz emissionsarmer Baumaschinen und Bauverfahren 

 Trennung von belastetem und unbelastetem Bodenmaterial 

B.3.2.2.4 Auswirkungen auf das Wasser 

Grundwasser: 

Informationen zum Grundwasser im Untersuchungsgebiet wurden folgenden Quellen 

entnommen: 

• Hydrogeologisches Gutachten von Baugrund Stralsund (2015, Unterlage 19) 

• Landschaftsprogramm der Freien und Hansestadt Hamburg (1997) 
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• Baugrundgutachten der DB Netz (2015, Unterlage 18). 

Hydrogeologisch betrachtet ist der Untersuchungsraum Teil des Großraums „Nord- 

und Mitteldeutsches Lockergesteinsgebiet“. Der Grundwasserkörper „Krückau – 

Altmoränengeest Nord (El 13)“, ist laut Umweltatlas Schleswig-Holstein ein 

„gefährdeter Grundwasserkörper“ (Baugrund Stralsund 2015). 

Die Grundwasserneubildung liegt im Bereich der sandigen Böden zwischen 150 bis 

250mm/a (Baugrund Stralsund GmbH 2015). Im Bereich des anstehenden 

Geschiebemergels liegen die Neubildungsraten mit 100 bis 200mm/a etwas darunter.  

Die Grundwasserfließrichtung verläuft von Nordosten nach Südwesten zur Elbe.  

Der Grundwasserspiegel weist im Untersuchungsgebiet variierende Tiefen auf. Nach 

Angaben des hydrogeologischen Gutachtens steht das Grundwasser überwiegend in 

Tiefen von etwa 4m an. In dem etwa 1,2km langen Abschnitt zwischen dem 

geplanten Überwerfungsbauwerk Hasselbrook und der EÜ Wandsbek sind auch 

deutlich geringere Grundwasserflurabstände, von etwa einem Meter, vorhanden. 

Entlang der Güterstrecke 1234 erreicht der Grundwasserspiegel Geländeniveau. 

Der Geschütztheitsgrad des Grundwassers ist in den überwiegenden 

Streckenabschnitten ungünstig. Das Wasser des oberen Grundwasserleiters ist 

gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschützt, da bindige 

Deckschichten fehlen oder zu geringmächtig ausgeprägt sind. 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Grund- oder Trinkwasserschutzgebiete. 

Zu den Vorbelastungen zählen zunächst die großflächigen Versiegelungen, die eine 

Grundwasserneubildung verhindern oder erheblich vermindern. Darüber hinaus ist 

anzunehmen, dass durch umfangreiche großflächige und tiefgründige 

Baumaßnahmen einhergehend mit permanenten Wasserhaltungsmaßnahmen und 

streckenparalleler Tiefenentwässerung in Einschnittbereichen auf das 

Grundwasserregime eingewirkt wurde. Im PFA 1 erfolgt die Entwässerung der 

Bahnstrecke 1120 teilweise über Gräben und Tiefenentwässerungen. Das anfallende 

Wasser wird in die Sielanlagen der Hamburger Stadtentwässerung abgeführt. In 

Bereichen ohne eine besondere Entwässerungseinrichtung wird das 

Oberflächenwasser über die belebte Bodenschicht versickert. 

Der Grundwasserkörper im Stadtbereich kann örtlich als erheblich gestört betrachtet 

werden. Es ist mit erhöhten Nitrat- und Eisenwerten sowie diffusen Einträgen 

belastet. 
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Im Bereich südlich des Wandsbeker Güterbahnhofs sind Grundwasserschäden 

bekannt. Hier wurde im oberen Grundwasserleiter die Schadstoffe LCKW 

(Leichtflüchtige Chlorierte Kohlenwasserstoffe), BTEX (Aromatische 

Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole), MTBE (Methyl-tertiär-butyl-

Ether) und Benzol festgestellt, die bei Offenlegung des Grundwassers im Zuge der 

Bauausführung zu Schäden führen können. 

Oberflächengewässer: 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Stillgewässer oder 

Überschwemmungsgebiete. Mit dem Wandsbeker Gehölzgraben, welcher von Süden 

nach Norden fließt, befindet sich lediglich ein Fließgewässer im UG. Der Graben 

kreuzt die Bahntrasse mittels eines 1,20m breiten Durchlasses, wird im weiteren 

Verlauf der angrenzenden Straße im Norden verrohrt geführt und mündet im weiteren 

Verlauf in die Wandse. Der Gehölzgraben weist einen mittleren Nährstoffgehalt auf 

und besitzt nur wenige Wasserpflanzen. Im Querungsbereich ist er stark anthropogen 

überprägt.  Der Gehölzgraben ist kein berichtspflichtiges Gewässer gemäß WRRL. 

Vorbelastungen bestehen für den Gehölzgraben durch den Gewässerausbau 

(Begradigung, überwiegende Verrohrung). Aufgrund diffuser Einträge durch 

Abwässer der angrenzenden Straßen- und Siedlungsbereiche sowie der Autobahn ist 

eine verminderte Wassergüte anzunehmen. 

Auf Grund der weitestgehend naturfernen und anthropogenen Überprägung weist der 

Gehölzgraben eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Oberflächengewässer auf. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbleiben für 

das Schutzgut Wasser folgende Auswirkungen: 

Wirkung Auswirkung 

Auswirkungen auf das 

Grundwasser durch 

Flächen- und 

Funktionsverluste 

Bau- und Anlagebedingt: 

Insgesamt sind die Auswirkungen durch den temporären 

wie auch dauerhaften Flächen- und Funktionsverlust von 

Grundwasserneubildungsflächen, gemessen an der 

Gesamtgröße des Einzugsgebietes, gering. Dem Verlust 

von Grundwasserneubildungsflächen stehen darüber 

hinaus der Rückbau von Gebäuden und sonstigen 
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vollversiegelten Flächen im Bereich der geplanten 

Verbreiterung der Gleisanlage gegenüber. Erhebliche 

Beeinträchtigungen der Grundwasserführung und der 

Grundwasserstände sowie des Fließgeschehens sind 

nicht erkennbar. Eine nachhaltige Störung des 

Wasserhaushaltes ist nicht zu erwarten. Dem Verlust 

von Grundwasserneubildungsflächen stehen darüber 

hinaus der Rückbau von Gebäuden und sonstigen 

vollversiegelten Flächen im Bereich der geplanten 

Verbreiterung der Gleisanlage gegenüber.  

Auswirkungen auf das 

Oberflächengewässer 

durch Flächen- und 

Funktionsverluste 

Anlagebedingt: 

Durch den geplanten Trassenverlauf wird der 

Wandsbeker Gehölzgraben tangiert. Das Bauwerk zur 

Querung dieses Fließgewässers wird im Zuge des 

Ausbaus der Bahnstrecke verlängert und mit einem 

Stahlrohr DN 1200 verstärkt. 

Baubedingt: 

Der Rückbau der temporären Überfahrt im Zuge der 

Bauausführung erfordert eine Neuprofilierung der 

Uferbereiche. Ein maßgeblicher Flächen- und 

Funktionsverlust für das Fließgewässer ist daraus nicht 

erkennbar. Die Maßnahmen haben somit keine 

erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Oberflächengewässer. 

Auswirkungen durch 

Einleitung von 

Oberflächenwasser/ 

Grundwasser in 

Fließgewässer bzw. das 

Grundwasser 

Erhebliche Auswirkungen auf die Wasserführung, die 

Fließdynamik und die Gewässerstruktur von 

Oberflächengewässern sind durch die erforderlichen 

Entwässerungsmaßnahmen zum Ausbau der Bahnlinie 

nicht zu erwarten, sofern die Entwässerungsanlagen so 

dimensioniert werden, dass „hydraulischer Stress“ 

weitgehend vermieden wird und die Einleitmenge durch 

gezielte Maßnahmen minimiert/ optimiert werden. 
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Bei Überschreitung der  in Baugrund Stralsund 

Ingenieurgesellschaft mbH (2015) empfohlenen 

Einleitmengen bzw. bei geringeren Abständen zu 

Bestandsbauten sind erhebliche Auswirkungen für das 

Schutzgut Wasser nicht auszuschließen und die 

Versickerung ggf. im Einzelfall gesondert zu prüfen. 

Auswirkungen auf 

Oberflächengewässer, 

Moorgebiete und weitere 

grundwasserabhängige 

Biotope 

Moorgebiete und weitere grundwasserabhängige 

Biotope sind nicht betroffen. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher, nachteiliger 

Umweltauswirkungen sind: 

• Reduzierung von Baustraßen, Baustelleneinrichtungs- und 

Bereitstellungsflächen auf ein Minimum (Berücksichtigung der Belange des 

Grundwasserschutzes bei der Auswahl dieser Flächen) 

• Direkte Ableitung und Vor-Ort-Versickerung des über die Querneigung des 

Planums/ Bahndamms anfallenden Oberflächenwassers 

• Anlage von Bahngräben am Dammfuß, anschließende Vor-Ort-Versickerung 

des Oberflächenwassers oder Ableitung in eine nächstgelegene Vorflut 

innerhalb des engeren Einzugsgebietes 

• Verwendung durchlässiger Deckschichten im Bereich von z.B. Parkflächen 

• Vermeidung der Inanspruchnahme von Kleingewässern durch Anlage von 

Stützwänden 

• Erhalt von Gewässerrandstreifen und Gewährleistung der ökologischen 

Durchgängigkeit 

• Anpassung von Querungsbauwerken an hydrologische Gegebenheiten 

• Verwendung grobkörniger Kiese und Sande bei Bodenaustausch unterhalb des 

Grundwasserspiegels, anstelle anderer Maßnahmen zur 

Grundwasserabsenkung 
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• In Torfniederungen Anlage von Gräben beidseits des Bahndammes, um 

Einschränkungen des oberirdischen Abflusses zu verhindern 

• Beschränkungen von Grundwasserabsenkungen auf ein Minimum bezüglich 

der Tiefe und der Dauer sowie Zuführung der entnommenen Wassermengen im 

unmittelbaren Abstrom in das Grundwasser 

• Vermeidung von Grundwasserabsenkungen durch Bauausführung in Zeiten 

niedriger Grundwasserstände im hydrologischen Sommerhalbjahr (Ende Mai 

bis Ende Oktober) 

• Bei weitgehender Sperrung des Grundwasserstroms Maßnahmen zur 

Aufrechterhaltung des Grundwasserstroms wie Düker, Fenster und Schlitze 

• Anlage von Baustelleneinrichtungen und Lagerplätzen auf Flächen mit einem 

hohen Geschütztheitsgrad des Grundwassers 

• Anlage von Materiallagerflächen oder Baustellenbetriebsflächen außerhalb von 

Oberflächengewässern 

• Vorsorge gegen eine Verunreinigung von Gewässern und des Grundwassers 

durch Baumaterialien, Öle und Treibstoffe während der Bauphase z.B. durch 

zeitweise befestigte Lagerflächen für Öle etc. die später zurückgebaut werden 

• Keine Einleitung von schadstoff-, schwebstoffbelastetem Baugrubenwasser in 

Oberflächengewässer / Grundwasser 

• Keine Überschreitung der in Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft mbH 

(2015) dargestellten Versickerungsraten 

• Keine direkte Einleitung hydraulischer Bindemittel in Gewässer (Nachweis der 

Umweltverträglichkeit durch Hersteller) 

• Fernhalten von der mit Bindemittel behandelten Schicht von Oberflächen-, 

Grund- und Schichtenwasser 

• Kein Einsatz von Baustoffen in Wassergewinnungsgebieten, die auswaschbare 

Bestandteile enthalten 

• Beschränkung der chemischen Vegetationskontrolle unmittelbar auf den 

Gleisbereich von in Betrieb befindlichen Anlagen, inkl. Randwegen 

• Anwendung von Pflanzenschutzmitteln durch qualifizierte Fachunternehmen 
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B.3.2.2.5 Auswirkungen auf Luft und Klima 

Zur Erfassung des Schutzgutes Luft und Klima wurden folgende Datengrundlagen 

genutzt: 

• Landschaftsprogramm Hamburg, Freiraumverbundsystem Hamburg, 

Flächennutzungsplan Hamburg, Grünes Netz Hamburg 

• Geländebegehungen 

• Topographische Karten M 1:25.000 

• Luftbilder 

• Auskünfte der Immissionsschutzbehörde 

Hamburg liegt in der warmgemäßigten Klimazone. Die hier vorherrschenden 

Westwinde gestalten das Klima im Winter milder und im Sommer kühler als im 

östlichen Hinterland. Das Regionalklima im Untersuchungsraum ist im Gegensatz zu 

den Hafengebieten deutlich städtisch geprägt. 

Kaltluftentstehungsgebiete, die besondere Bedeutung für das Schutzgut haben, 

befinden sich im Siedlungsraum, im Bereich der Grün- und Parkanlagen sowie der 

Kleingärten. Hervorzuheben ist das Wandsbeker Gehölz. Im Bereich der Block- und 

Blockrandbebauung sowie des verdichteten Stadtraumes herrschen weniger günstige 

bis ungünstige bioklimatische Bedingungen. 

Die Hauptströmungsrichtung lokaler Flurwinde innerhalb von Grünflächen verläuft im 

Bereich der Kleingärten aus südöstlicher Richtung. 

Vorbelastungen des Schutzgutes Klima und Luft bestehen aus bioklimatischer Sicht 

aus dem hohen Grad an versiegelter, zur Erwärmung neigender Flächen, die zu den 

typischen Erscheinungen des Stadtklimas führt und im Vergleich zum Umfeld höhere 

Temperaturen und größere Temperaturschwankungen im Tagesverlauf bewirken. 

Die Lufthygiene unterliegt aufgrund des dichten Stadtverkehrs mit hohen KFZ-Zahlen 

und bedeutenden Emittenten im Umfeld einer hohen Vorbelastung. Im gesamten 

innerstätischen Bereich Hamburgs liegt eine deutliche bis erhebliche Belastung der 

Luft vor. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbleiben für 

das Schutzgut Luft und Klima folgende Auswirkungen: 
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Wirkung Auswirkung 

Beeinträchtigung der 

lufthygienischen, 

lokalklimatischen 

Situation 

Durch den Neubau der S4, insbesondere durch 

baubedingte Flächeninanspruchnahmen, werden 

Bereiche hoher bis sehr hoher stadtklimatischer 

Bedeutung (Kaltluftentstehungsgebiete Horner Bogen, 

Wandsbeker Gehölz) beeinträchtigt bzw. gehen verloren. 

Beeinträchtigung von 

Kaltluftleitbahnen 

Im Bereich des Horner Bogens und des Wandsbeker 

Gehölzes verlaufen drei geplante Lärmschutzwände. 

Südlich ist bereits eine Lärmschutzwand vorhanden (mit 

Verlauf in den Bereichen hoher bis sehr hoher 

stadtklimatischer Bedeutung). Da hier bereits eine 

Lärmschutzwand steht, kommt es zu keiner weiteren 

Beeinträchtigung der Kaltluftleitbahnen. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher, nachteiliger 

Umweltauswirkungen sind: 

 Während besonders trockener Witterungsphasen Wasserbestäubung des 

Arbeitsfeldes zur besseren Partikelbindung 

 Einsatz emissionsarmer Baumaschinen und Bauverfahren 

 Bei Bedarf Räderwaschanlage für Baustellenfahrzeuge 

B.3.2.2.6 Auswirkungen auf Landschaft 

Als Untersuchungsgrundlage dient das Landschaftsprogramm der Hansestadt 

Hamburg, in dem Landschaftsbildeinheiten und Strukturen übergeordneter 

Bedeutung, entsprechend der Nutzung, Struktur und ihrem Entwicklungsziel, in so 

genannte „Milieus“ dargestellt werden. Zudem erfolgten u.a. Geländebegehungen, 

Betrachtungen von Topografischen Karten und Luftbildern, um Vorbelastungen und 

den aktuellen Zustand zu erfassen. 

Typische naturräumliche Gegebenheiten oder historisch gewachsene Landschaften 

sind im Untersuchungsgebiet kaum erlebbar. Großflächige Zeilen- und 

Blockrandbebauung, Industrie, Gewerbe, Verkehrsinfrastruktur mit Straßen und 
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Anlagen der DB AG sowie technische Elemente prägen große Teile des 

Untersuchungsgebiets. 

Dennoch bietet der Untersuchungsraum auch Bereiche von hoher Bedeutung für die 

landschaftsgebundene Erholung, wie den Landschaftsbildtyp Parkanlage 

(Wandsbeker Geest und Jacobipark). Weitere einzelne Landschaftselemente mit 

hoher Bedeutung im innerstädtischen, anthropogen stark überprägten Bereich sind 

die naturnahen Gehölzbestände, Baumreihen und Gebüsche. Von allgemeiner bis 

geringer Bedeutung sind die Siedlungsbereiche sowie die Industrie-, Gewerbe- und 

Verkehrsflächen. 

Vorbelastungen der ursprünglich bewaldeten Geestlandschaft bestehen in der 

Überbauung mit Gebäuden und Verkehrsflächen, was u.a. mit Lärmemissionen und 

Geruchsbeeinträchtigungen durch Abgase der vielbefahrenen Straßen einhergeht. 

Wirkungen Auswirkungen 

Verlust prägender 

Landschaftsbestandteile 

Anlagebedingt (durch Überbauung): 

- 0,10 ha Landschaftsbildeinheiten hoher 

Bedeutung (Parkanlage) 

- 2,30 ha Landschaftsbildeinheiten mittlerer 

Bedeutung 

- 11,90 ha Landschaftsbildeinheiten geringer 

Bedeutung 

Baubedingt (temporäre Inanspruchnahme): 

- 0,39 ha Landschaftsbildeinheiten hoher 

Bedeutung (Parkanlage) 

- 1,15 ha Landschaftsbildeinheiten mittlerer 

Bedeutung 

- 6,39 ha Landschaftsbildeinheiten geringer 

Bedeutung 

Zerschneidung von 

Landschaftsbildeinheiten 

Aufgrund der Vorbelastungen durch die bestehende 

Bahntrasse kommt es zu keiner Beeinträchtigung von 

Landschaftsbildeinheiten durch Zerschneidung. 

Eine Zerschneidung von wichtigen Wegebeziehungen 

für die Erholungsnutzung durch die Aufhebung von 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 158 von 461 

 

 

Bahnübergängen ist nicht zu erwarten. Diese werden 

durch höhenfreie bauliche Maßnahmen (Straßen- 

oder Eisenbahnüberführungen) ersetzt. 

Visuelle Störung der 

Landschaft 

Im Bereich des PFA 1 verlaufen insgesamt fünf 

geplante Lärmschutzwände (Höhe 6m über SO) auf 

einer Länge von 4.000m (teilweise beidseitig). Südlich 

ist bereits eine Lärmschutzwand mit einer Länge von 

1.300m vorhanden. Die zusätzlichen 

Beeinträchtigungen sind dementsprechend und unter 

Berücksichtigung der Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen und der Vorbelastungen 

als mittelschwere Beeinträchtigung einzustufen. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher, nachteiliger 

Umweltauswirkungen sind: 

• Minimierung der baubedingten Lärmemissionen und der von diesen 

ausgehenden Beeinträchtigungen der Landschaftsbildeinheiten durch 

Lärmschutzmaßnahmen und den Einsatz lärmarmer Baugeräte. 

• Weitgehender Erhalt landschaftsbestimmender Einzelbäume, 

Wiederherstellung von Gehölzstrukturen 

• Landschaftsgerechte Einbindung der Lärmschutzwände durch 

Begrünungsmaßnahmen (Gehölzpflanzungen) 

B.3.2.2.7 Auswirkungen auf Kultur und sonstige Sachgüter 

Die Erfassung des Schutzgutes Kultur und sonstige Sachgüter erfolgt über die 

Denkmalliste Hamburg sowie über Auskünfte des Archäologischen Museums 

Hamburg. Sachgüter sowie die Vorbelastungen des Schutzgutes wurden über 

Flächennutzungspläne, Luftbilder, Geländebegehungen und Topografische Karten 

aufgenommen. 

Im Untersuchungsraum liegen folgende Baudenkmale bzw. Ensembles (geschützt 

gemäß § 4 Abs. 1 DSchG Hamburg), die alle eine besondere Bedeutung haben: 

• Volksschule Marienthaler Straße 
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• Siedlungsbau Caspar-Voght-Straße 96 

• Siedlungsbau Marienthaler Straße 165 

• Luftschutzbau/ Turmbunker (Zombeck) 

• Ehemaliges Bove-Haus (Wohnhaus) Bovestraße 4 

• Bahnhofstraße Hasselbrook 

• Brücke Hammer Steindamm 

• Bahnhof Wandsbek 

• Siedlungsbau Rauchstraße 63 

• Schule Bovestraße 

• Wohngebäude/ Atelierhaus Eickhoffweg und 

• Güterbahnhof Wandsbek, Gustav-Adolf-Straße. 

Ebenfalls eine besondere Bedeutung hat der Jacobipark als Gartendenkmal. 

Im PFA 1 liegen keine archäologischen Denkmale. 

Sonstige Sachgüter sind Flächen für Bahnanlagen, Hauptverkehrsstraßen und das 

Umspannwerk in der Rauchstraße. Aufgrund des übergeordneten örtlichen Interesses 

haben diese eine besondere Bedeutung. 

Im Untersuchungsraum bestehen hohe Vorbelastungen durch Straßen und die 

bestehende Bahntrasse (insbesondere Betriebslärm), die die Erlebbarkeit der 

Denkmäler einschränken. 

Folgende Auswirkungen für das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter sind durch 

das Vorhaben zu prognostizieren: 

Wirkungen Auswirkungen 

Betroffenheit archäologischer 

Objekte 

Bau-, anlage- und betriebsbedingt: 

Keine Betroffenheit 

Verlust von Baudenkmälern Baubedingt: 

Es kommt zu baubedingten Flächenverlusten des 

Ensembles Güterbahnhofs/ Gustav-Adolf-Straße 
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Anlagebedingt: 

In das Baudenkmal Brücke Hammer Steindamm 

wird nicht eingegriffen. 

Betriebsbedingt (Erschütterungen/ Lärm): 

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen sind 

keine zusätzlichen erheblichen 

Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Verlust von sonstigen Sachgütern Durch den Neubau der S4 wird in die 

bestehenden Bahnanlagen eingegriffen. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher, nachteiliger 

Umweltauswirkungen sind: 

 Verzicht auf Lagerflächen im Umgebungsbereich von bekannten Denkmälern 

B.3.2.2.8 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Bei einer Gesamtbetrachtung aller Schutzgüter wird deutlich, dass sie zusammen ein 

komplexes Wirkungsgefüge darstellen. Bereiche mit einem ausgeprägten 

funktionalen Wirkungsgefüge weisen ein besonderes Konfliktpotenzial auf. Folgende 

grundsätzlichen Wirkungskomplexe ergeben sich in Bezug der betrachteten 

Schutzgüter: 

Betroffene Schutzgüter und 

Primärauswirkungen 

Betroffene Schutzgüter und 

Folgewirkungen 

Menschen einschl. der menschlichen 

Gesundheit 

 Schall- und Schadstoffemissionen 

durch Material- und 

Bodentransporte (Staubbildung, 

Baulärm, Betriebsstoffe) 

 Baubedingte Erschütterungen 

 Schallemissionen durch 

Bahnverkehr und 

Menschen, einschl. der menschlichen 

Gesundheit 

- Beeinträchtigung von Wohn- und 

Erholungsfunktionen 

Tiere und biologische Vielfalt 

- Beunruhigung der Tierwelt 

- Barrierewirkung 

(Lärmschutzanlagen) 
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Instandsetzungsarbeiten 

 Betriebsbedingte Erschütterungen 

 Lärmschutz 

Klima und Luft 

- Zusätzliche Anreicherung der Luft 

mit Schadstoffen 

Landschaft 

- Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes 

Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt 

 Lärm und optische Störungen 

 Flächenhafter Verlust von 

Vegetationsstrukturen 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

- Verlust von Lebensräumen 

Landschaft 

- Verlust von 

Landschaftsbildelementen 

(Gehölzflächen) 

Menschen, einschl. der menschlichen 

Gesundheit 

- Verlust von Funktionen zur 

Erholung 

Boden 

 Überprägung von Böden durch 

Überbauung, Aufschüttung bzw. 

Abgrabung 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

- Verlust von Lebensräumen 

- Schaffung von Sonderstandorten 

im Gleiskörper, Böschungsbereich 

etc. für seltene, angepasste Arten 

Wasser 

- Verringerung der 

Grundwasserneubildung 

- Verlust/ Neuanlage von 

Oberflächengewässern 

Klima und Luft 

- Veränderung kleinklimatischer 

Parameter (Temperatur, 

Luftfeuchte) insbesondere im 
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Bereich bestehender 

Gehölzflächen 

Landschaft 

- Veränderungen des Stadtbildes 

durch Nebenanlagen der Bahn 

und Bebauung 

Wasser 

 Verringerung der 

Grundwasserneubildung 

 Erhöhung des 

Oberflächenabflusses 

 Verlust bzw. Beeinträchtigung von 

Oberflächengewässern durch 

Überbauung 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

- Veränderung von 

Standortbedingungen, 

insbesondere bei 

wassergeprägten Biotopen bzw. 

Lebensräumen 

Boden 

- Veränderung des 

Bodenwasserhaushaltes 

Klima und Luft 

 Kleinklimatische und 

lufthygienische Veränderungen 

durch Flächeninanspruchnahme 

innerhalb von Gehölzen 

Menschen, einschl. der menschlichen 

Gesundheit 

- Beeinträchtigung der Luftqualität 

durch Verminderung der 

Filterfunktion gegenüber 

Luftschadstoffen 

Tiere und biologische Vielfalt 

- Veränderung von Strukturen und 

somit der Orientierungselemente 

für bestimmte Tiergruppen, 

z.B. Fledermäuse 

Landschaft 

 Überprägung der Landschaft 

(visuell, akustisch) im Rahmen der 

Baumaßnahmen 

 Überprägung der Landschaft durch 

Menschen, einschl. menschl. Gesundheit 

- Verlust von potenziellen 

Erholungsflächen, 

Beeinträchtigung von Wohn- und 

Erholungsfunktionen 
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die Anlage Tiere und biologische Vielfalt 

- Veränderung von Strukturen und 

somit der Orientierungselemente 

für bestimmte Tiergruppen 

z.B. Fledermäuse 

 

B.3.2.3 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG a.F. 

Die in § 2 UVPG normierte Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Umwelt umfasst gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) die Auslegung und die Anwendung der 

umweltbezogenen Tatbestandsmerkmale der einschlägigen Fachgesetze und 

Rechtsverordnungen auf den entscheidungserheblichen Sachverhalt. Außer Betracht 

bleiben für die Bewertung nicht umweltbezogene Anforderungen der Fachgesetze 

und die Abwägung umweltbezogener Belange mit anderen Belangen (Ziffer 6.1.1, 

Satz 2 UVPVwV). Kriterien für die Bewertung sind die Auswirkungen des Vorhabens 

auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter sowie die Möglichkeit zu 

Minderung und Ausgleich der Beeinträchtigungen. 

Die Qualifizierung der Projektauswirkungen, welche Beeinträchtigungen eines 

Schutzgutes nach sich ziehen, erfolgt mittels Auswertung der Ergebnisse der 

Bestandsaufnahme und Bewertung, der Wirkungs- und Konfliktanalyse sowie der 

Ergebnisse der Konfliktanalyse. 

Maßgeblich für die Bewertung der Umweltauswirkungen ist, ob das Vorhaben die 

umweltbezogenen Voraussetzungen der einschlägigen Fachgesetze erfüllt. 

Das EBA hat anhand der speziellen Fachgutachten (Umweltverträglichkeitsstudie, 

Landschaftspflegerischer Begleitplan und Artenschutzrechtliche Unterlagen mit 

Angaben zur Umweltverträglichkeit, Schall- und Erschütterungsuntersuchungen) und 

der Anregungen aus der Anhörung alle Auswirkungen der vorliegenden Planung auf 

die Umwelt und die daraus resultierenden Folgemaßnahmen zur Umweltvorsorge 

überprüft mit folgenden Einzelergebnissen: 
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B.3.2.3.1 Schutzgut Menschen 

§ 1 BImSchG hat den Schutz des Menschen sowie der Tiere und Pflanzen vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen und die Vorbeugung des Entstehens schädlicher 

Umwelteinwirkungen bei Auswirkungen von genehmigungsbedürftigen Anlagen zum 

Inhalt. 

Bezüglich möglicher Auswirkungen auf die Siedlungsflächen (Wohn- und 

Wohnumfeldfunktionen) werden die einschlägigen Vorschriften und Verordnungen 

des Immissionsschutzes (z.B. 32 BImSchV, TA Luft, AVV Baulärm) als 

Bewertungsmaßstäbe herangezogen. 

Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens werden 4,72 ha + 0,21 ha 

Siedlungsflächen hoher bis sehr hoher Bedeutung und 2,4 ha + 0,07 ha 

Erholungsflächen besonderer Bedeutung überbaut und gehen dauerhaft verloren. 

Durch Baustraßen, Baustellen- und Lagerflächen kommt es zu einem temporären 

Verlust von 2,14 ha Siedlungsflächen hoher bis sehr hoher Bedeutung und von 

0,97 ha Erholungsflächen besonderer Bedeutung. Vorübergehend wird die 

Veloroute 7 unterbrochen. Die betroffenen Flächen befinden sich vornehmlich in der 

Nähe der bestehenden Gleisanlage, sodass in den meisten Fällen eine verminderte 

Erholungseignung der vorhandenen Flächen vorliegt. Jedoch kommt es auch lokal 

zum Verlust von Vorgärten, Kleingärten und Parkanlagen, was in einem stark 

vorbelasteten Bereich, wie der Stadt Hamburg, als erhebliche Beeinträchtigung zu 

bewerten ist. 

Verschattung 

Durch die Errichtung der Schallschutzwände kommt es vornehmlich im Bereich 

nordwestlich von der Trasse gelegener Grundstücke und Wohngebäude zu 

Verschattungen. Die geplanten Lärmschutzwände dienen vorrangig dem aktiven 

Schallschutz und tragen zur Vorsorge vor schädlichen Immissionen bei. Im Vergleich 

dazu besitzen niedrige Schallschutzwände und Maßnahmen am Gleis nur ein 

begrenztes Lärmminderungspotenzial. Transparente Lärmschutzwände können durch 

eine verminderte Adsorptionswirkung ebenfalls nicht ausreichend zur Reduzierung 

der Lärmimmissionen beitragen. Im unmittelbaren Bereich der Bahntrasse, in den 

Fällen, bei der eine Abnahme der Besonnungsstunden an einer oder mehreren 

Fassaden vornehmlich im Erdgeschoss um mindestens 30% abnimmt, kann es daher 
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zu erheblichen Beeinträchtigungen durch Verschattung kommen. Das gilt auch für 

die, an die Lärmschutzwände angrenzenden, Privatgärten und Erholungsflächen. 

Lärm 

Baubedingt wirkt am stärksten der Baulärm beeinträchtigend auf die Siedlungs- und 

Erholungsflächen. Dies kann insbesondere im Bereich der Wohnbauflächen erheblich 

sein. Im Tageszeitraum beschränken sich die Überschreitungen bei Gleisbauarbeiten, 

bei Stopfarbeiten und beim Aufstellen der Masten für die Oberleitungsanlage auf die 

nächstgelegenen drei bis vier Gebäudereihen. Bei den übrigen lärmintensiven 

Arbeitsgängen ist von Überschreitungen des Immissionsrichtwertes im weiteren 

Umfeld auszugehen. Im Nachtzeitraum ist bei allen Arbeitsgängen von 

Überschreitungen der Richtwerte im weiteren Umfeld, insbesondere auch der 

Asklepios Klinik Wandsbek auszugehen. Diese baubedingten Beeinträchtigungen 

lassen sich nicht vermeiden. Jedoch ist der Untersuchungsraum durch den 

städtischen Bereich, die vorhandene Bahntrasse sowie dem Straßenverkehr stark 

vorbelastet. Die Schallemissionen im Nachtzeitraum sind zwar nicht unerheblich, 

relativieren sich aber dadurch, dass es sich bei den Arbeiten überwiegend um eine 

räumlich fortlaufende Bautätigkeit (Wanderbaustelle) handelt. Für die Anwohner 

ergeben sich aus der jeweils vom Fortschritt der Baumaßnahme abhängigen 

Entfernung der besonders lärmintensiven Tätigkeiten unterschiedliche 

Geräuschimmissionen. Mit den unter Punkt A.4.10.1 festgesetzten 

emissionsmindernden Maßnahmen wird die Nachbarschaft, vor den nach dem Stand 

der Technik vermeidbaren Baulärm, geschützt. 

Gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung von 

öffentlichen Straßen und Eisenbahnen sicherzustellen, dass durch diese keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden 

können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. 

Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um eine wesentliche Änderung 

gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 1 der 16. BImSchV durch den Bau von zwei neuen 

durchgehenden S-Bahngleisen im gesamten PFA. Daher wird der gesamte 

Schienenweg im PFA 1 in der Untersuchung berücksichtigt und beurteilt. 

Ausweislich der Schalltechnischen Untersuchung wird bei Umsetzung des 

Lärmschutzkonzepts der Großteil der etwa 6.300 Schutzfälle durch aktive 

Schallschutzmaßnahmen gelöst. Ein Anspruch auf aktive Schallschutzmaßnahmen 
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besteht jedoch gem. § 41 Abs. 2 BImSchG nur dann, wenn die Kosten der 

Maßnahmen nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen oder 

mit dem Vorhaben unvereinbar sind. Für die verbleibenden Schutzfälle bestehen 

Ansprüche auf passiven Schallschutz „dem Grunde nach“ sowie 

Entschädigungsansprüche für Außenwohnbereiche.  

Zum Schutz der von Überschreitungen der Grenzwerte der 16. BImSchV betroffenen 

Bebauung wurde ein umfangreiches Lärmschutzkonzept mit aktiven 

Schallschutzmaßnahmen erarbeitet. Dies umfasst 6m hohe Lärmschutzwände an den 

Außenseiten der Schienenstrecken sowie eine 4m hohe Mittelwand etwa östlich der 

Claudiusstraße. Darüber hinaus sollen Maßnahmen am Gleis umgesetzt werden 

(Maßnahme „Besonders überwachtes Gleis“, Schienenschmiereinrichtungen in 

Kurvenbereichen, Unterschottermatten bei Brückenbauwerken). Mit diesem 

Schallschutzkonzept kann der überwiegende Teil der Grenzwertüberschreitungen 

verhindert werden. 

Im Bereich des Verkehrslärms ergeben sich durch die geplante Baumaßnahme 

folgende Immissionen: 

Änderungen im Kreuzungsbereich Bovestraße / Bahngärten / Gustav-Adolf-Straße: 

Südlich der Straße Bahngärten wird zur Bahntrasse hin die derzeitige Böschung 

teilweise abgetragen und durch eine Stützwand ersetzt. Zur Minderung von 

Reflexionen des Straßenverkehrslärms ist die geplante Stützwand hochabsorbierend 

auszuführen. Für die dort geplante Lärmschutzwand nördlich der Bahntrasse ist eine 

absorbierende oder hoch absorbierende Ausführung straßenseitig nicht erforderlich. 

Unter Berücksichtigung einer hochabsorbierenden Ausführung der Stützwand südlich 

der Straße Bahngärten liegen die Zunahmen der Beurteilungspegel an allen 

maßgeblichen Immissionsorten innerhalb und außerhalb des Ausbauabschnittes 

unter 2 dB(A) tags und nachts. Somit liegt keine wesentliche Änderung vor, 

Ansprüche auf Lärmschutz bestehen nicht. 

Mit der Umsetzung der aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen wird der 

Schutz vor Schienenverkehrslärm sichergestellt. Eine Gesundheitsgefährdung des 

Schutzgutes Mensch kann daher ausgeschlossen werden. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Schutzgutes Menschen, einschließlich der menschlichen 

Gesundheit ist nicht zu erwarten. Zudem ist festzustellen, dass die jeweils geltenden 

Immissionsgrenzwerte bereits im Prognose-Nullfall überschritten werden und es im 
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Prognose-Planfall hinsichtlich des Schienenlärms in den meisten Bereichen zu einer 

Verbesserung der aktuellen Lärmsituation kommt. 

Erschütterungen 

Baubedingt relevante Erschütterungsemissionen bei Anwohnern sind bis auf 

Arbeitsgänge, bei denen Rammgerät zum Einsatz kommt, etwa an 

Querungsbauwerken und bei Mastgründungen, nicht zu erwarten. Mögliche 

erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen können durch Umsetzung der in 

Punkt A.4.10.3 genannten Vermeidungsmaßnahmen reduziert werden. 

Zur Ermittlung und Beurteilung der zu erwartenden betriebsbedingten 

Erschütterungen hat die Vorhabenträgerin Untersuchungen vorgenommen 

(vgl. „Untersuchung zu betriebsbedingten Erschütterungsimmissionen“ der baudyn 

GmbH vom 05.05.2017, Unterlage 16). Die Beurteilung der 

Erschütterungseinwirkungen ist nur für solche Abschnitte eines Verkehrsweges 

erforderlich, die neu gebaut oder im Sinne eines erheblichen baulichen Eingriffs 

geändert werden. In den Planunterlagen wird der gesamte PFA 1 als Änderung eines 

Schienenweges behandelt. Während ohne Maßnahmen für ca. ein Drittel der 

betrachteten Wohngebäude eine wesentliche Erhöhung der 

Erschütterungsimmissionen von mehr als 25% bei einer gleichzeitiger 

Anhaltswertüberschreitung nicht auszuschließen sind, ist mit der Maßnahme 

besohlter Schwellen für die Mehrzahl der Wohngebäude von einer Erhöhung deutlich 

unterhalb der Differenzierungsschwelle von 25% und für sehr wenige Wohngebäude 

auf einzelnen Stockwerksdecken im Bereich der Differenzierungsschwelle von 25% 

auszugehen. Bei den sehr wenigen Gebäuden handelt es sich um das ehemalige 

Bahnhofsgebäude Bahngärten 28 und das Wohngebäude Rantzaustraße 52a, für 

weitere Gebäude liegen aus der überschlägigen und der gebäudespezifischen 

Prognose keine Überschreitungen der Beurteilungskriterien für den Ausbau von 

Bahnstrecken vor. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zu den betriebsbedingten 

Erschütterungsimmissionen belegen, dass das Planvorhaben bei Umsetzung der 

Schutzmaßnahmen den einschlägigen Anforderungen zum Schutz der Nachbarschaft 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch betriebsbedingte Erschütterungen 

genügt. Mit Umsetzung des Schutzkonzeptes sind keine erheblichen 

Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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Sekundärer Luftschall 

Bei dem sekundären Luftschall als verkehrsinduziertem Lärm handelt es sich um 

Verkehrsgeräusche im weiteren Sinne des § 41 BImSchG. Allerdings enthalten die 

§§ 41ff. BImSchG und die hierauf beruhende BImSchV zum sekundären Luftschall 

keine speziellen rechtlichen Vorgaben. Für den sekundären Luftschall existieren 

keine normativen Regelungen, die Immissionsgrenzwerte oder Beurteilungsverfahren 

verbindlich regeln. Die Vorhabenträgerin hat den sekundären Luftschall parallel zu 

den betriebsbedingten Erschütterungen untersucht und bewertet (vgl. „Untersuchung 

zu betriebsbedingten Erschütterungsimmissionen“ der baudyn GmbH vom 

05.05.2017, Unterlage 16). Der Ermittlung und Beurteilung des sekundären 

Luftschalls beruht auf der Einstufung des gesamten PFA 1 als Bereich der Änderung 

des Schienenwegs. Zudem wurde der Prognosehorizont 2025 herangezogen.  

Der sekundäre Luftschall ist im Allgemeinen tieffrequent und kann störend 

wahrnehmbar sein, insbesondere wenn der primäre Luftschall des Emittenten gering 

oder wie bei unterirdischem Schienenverkehr nicht vorhanden ist. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahme besohlte Schwelle ist laut der vorliegenden 

Prognose zum sekundären Luftschall an keinem Immissionsort eine Erhöhung des 

Mittelungspegels LM bei gleichzeitiger Überschreitung des aus der 24.BImSchV 

abgeleiteten zulässigen Innenschallpegels von 40 dB(A) am Tage und 30 dB(A) zu 

erwarten. Daher ist eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch durch 

sekundären Luftschall nicht zu erwarten. 

Elektromagnetische Felder 

Durch das geplante Vorhaben erhöht sich der Bedarf an elektrischer 

Traktionsenergie. Dies hat zur Folge, dass sich die elektromagnetischen Felder 

(EMF) entlang der Bahntrasse und in der Nähe von Bahnstromanlagen bzw. 

Bahnenergieanlagen ändern. Zum Schutz der Allgemeinbevölkerung vor den 

Immissionen elektromagnetischer Felder sind in der 26.BImSchV Grenzwerte für die 

Immission elektromagnetischer Felder für Orte festgelegt, die zum nicht 

vorübergehenden Aufenthalt dienen. Die Stromschienenanlage der geplanten S-

Bahn-Trasse weist eine Nennspannung von 1.200V auf und liegt damit nicht im 

Anwendungsbereich der 26.BImSchV. Die emittierten Magnetfelder sind Gleichfelder, 

deren berechnete magnetische Flussdichten in Anlage 1 des Gutachtens 
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(Unterlage 22) dargestellt sind (Schnitt 1 DC bis Schnitt 3 DC). Demnach beträgt im 

seitlichen Abstand von 5m zur Achse des äußeren Gleises, die magnetische 

Flussdichte des Gleichfeldes weniger als 40µT (im Vergleich dazu besitzt das 

natürliche Erdmagnetfeld in Mitteleuropa (ebenfalls ein Gleichfeld) eine Flussdichte 

von 48µT), im Abstand von 10m weniger als 13µT und im Abstand von 30m etwa 1µT 

oder weniger. Bei noch größerem Abstand nimmt die magnetische Flussdichte weiter 

ab. Sofern man als Orientierung den Grenzwert der magnetischen Flussdichte der 

26.BImSchV von 500µT heranzieht, wird die sehr geringe Immission von 

Gleichfeldern, in die an die S-Bahn-Trasse angrenzenden Bereiche, deutlich. Eine 

erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch in Bezug auf 

elektromagnetische Felder ist daher nicht zu erwarten. 

Luftschadstoffe 

Die Beurteilung der Luftschadstoffimmissionen erfolgt anhand der Grenzwerte der 

39. BImSchV (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen). 

Der lufthygienisch relevante Feinstaub hat einen maximalen Partikeldurchmesser 

vom 10 µm und wird PM10 genannt. Die im unmittelbaren Nahbereich der Trasse 

anfallenden, immissionsrelevanten Feinstaubbelastungen werden durch die 

geplanten und vorhandenen Lärmschutzwände abgeschirmt, sodass hinter den 

Wänden, gegenüber dem derzeitigen Zustand, geringere Feinstaubimmissionen zu 

erwarten sind. Der Beitrag der beim Schienenverkehr emittierten Feinstäube PM10 ist 

mit einem Anteil von 0,8 bis max. 4,5% am gesamten Feinstaubaufkommen sehr 

gering. Auf Grund dieser Sachlage kann davon ausgegangen werden, dass eine 

wesentliche Beeinflussung der Gesamtsituation durch den Eisenbahnbetrieb nicht 

erfolgen wird. 

Durch den Baustellenverkehr im Umfeld des Baufeldes sowie entlang der Baustraßen 

ist bauzeitlich mit erhöhten Staub- und Abgasimmissionen zu rechnen. Die temporäre 

Belastung wird durch geeignete Maßnahmen (Beregnungseinrichtungen, Einsatz von 

Maschinen und Fahrzeugen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, 

z.B. mit Partikelfiltern usw.) gemindert, um nachteilige Umweltauswirkungen zu 

reduzieren. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch durch 

Luftschadstoffe ist daher nicht zu erwarten. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es insbesondere während der Bauphase 

des geplanten Vorhabens zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
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kommen wird. Diese werden jedoch durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen und unter 

Berücksichtigung der unter Punkt A.4.10.5. festgesetzten Nebenbestimmungen 

reduziert und so vom Vorhaben ausgehende schädliche Umweltauswirkungen auf die 

Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen weitgehend vermieden. 

B.3.2.3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Nach § 1 Nr. 3 BNatSchG ist die Pflanzen- und Tierwelt einschließlich ihrer 

Lebensstätten und Lebensräume auf Dauer zu sichern. Der Ausdruck Pflanzen- und 

Tierwelt besagt, dass Pflanzen und Tiere als Individuen, Lebensgemeinschaften und 

Teile von Ökosystemen zu bewerten sind. Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und 

ihre Lebensgemeinschaften sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG als Teil des 

Naturhaushalts in ihrer natürlich und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 

schützen. 

Schutzgut Tiere 

Der Verlust von Gehölzflächen, als Lebensraum der gehölzbrütenden Avifauna, führt 

nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen, da die vorkommenden Arten ungefährdet 

und ubiquitär verbreitet sind. Ersatzhabitate befinden sich im engeren Umfeld, des 

Weiteren können ähnliche Lebensräume nach Beendigung der Bauzeit im Bereich 

des Vorhabens wieder entstehen. Es werden Ausgleichsmaßnahmen in Form von 

Gehölzpflanzungen mit autochthonem Pflanzenmaterial (Maßnahmen A1, A2) 

umgesetzt, wodurch ein Teil der Bruthabitate wiederhergestellt werden kann. 

Die Tötung von Brutvögeln kann durch die Einhaltung der Bauzeitenregelung 

vermieden werden. Verkehrsbedingt sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten, da 

durch den Bau der in der Regel 6m hohen Lärmschutzwände Strukturen geschaffen 

werden, die ein bodennahes Überfliegen nicht ermöglichen. 

Durch die Gehölzfällungen und die Abrissarbeiten können in ihren Quartieren 

übertagende Fledermäuse erheblich gestört werden. Der Teillebensraumverlust von 

Quartieren und damit in Zusammenhang stehende Tötungen können ohne 

Vermeidungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden. Vor Baubeginn erfolgt eine 

Quartierskontrolle (Vermeidungsmaßnahme VA 1). Nicht besetzte Habitate werden 

verschlossen, für den Verlust von Quartierstandorten werden durch die 

Umweltfachliche Bauüberwachung in Abstimmung mit der BUKEA Hamburg 

Ersatzquartiere geschaffen. Weitere Tötungen von überwinternden Fledermäusen 
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können durch die Bauzeitenregelung (Vermeidungsmaßnahme VA 2) 

ausgeschlossen werden. 

Durch die nächtlichen Bauarbeiten ausgehende optische und akustische 

Beeinträchtigungen im Bereich des Horner Bogens sowie des Wandsbeker Gehölzes 

können außerdem erhebliche Störungen bis hin zur Zerschneidung oder Verlagerung 

von Flugrouten lichtempfindlicher Arten eintreten. Da im innerstädtischen Bereich 

bereits optische und akustische Vorbelastungen bestehen, keine bedeutenden 

Jagdhabitate betroffen sind und genügend Ausweichgebiete im engen räumlichen 

Zusammenhang vorhanden sind, sind jedoch keine erheblichen Beeinträchtigungen 

zu erwarten. Im Bereich der Bahnbrücke westlich der Hammer Straße, der 

Fußgängerunterführung am Bahnhof Wandsbek sowie dem Wandsbeker Gehölz wird 

in Abstimmung mit der Umweltfachlichen Bauüberwachung (VA 3) der Bauablauf so 

angepasst (Stärke und Dauer der Beleuchtung, VA 4), das eine Störung der 

Fledermäuse durch Licht minimiert wird. 

Für die Fledermäuse sind auf Grund der geplanten Lärmschutzwände keine 

verkehrsbedingten Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Die vom Vorhaben betroffenen Biotope, die geeignete Heuschreckenhabitate 

darstellen und von Verlusten betroffen sind, beherbergen hauptsächlich ubiquitäre 

Arten ohne spezifische Habitatansprüche, sodass keine erheblichen 

Beeinträchtigungen zu erwarten sind.  

700 – 1.300 Meter südlich des Baufeldes im Wandsbeker Gehölz befindet sich ein 

potenzielles Laichgewässer von Amphibien. Da einige Bereiche des Wandsbeker 

Gehölzes als potenzieller Lebensraum und Wanderroute von Amphibien nicht 

auszuschließen sind, besteht während der Hauptwanderungszeit der Tiere im Winter/ 

Frühjahr sowie im Spätsommer/ Herbst im Bereich der Baustraßen und Baufelder ein 

erhöhtes Verletzungs- bzw. Tötungsrisiko. Eine Fallenwirkung im Bereich der 

Baugruben und Materiallager ist ebenfalls möglich. Die möglichen Beeinträchtigungen 

werden jedoch durch die Anlage eines Amphibienschutzzaunes und die Kontrolle der 

Baufelder durch die Umweltfachliche Bauüberwachung (Vermeidungsmaßnahme 

V 12) ausgeschlossen. 

Um eine Störung verschiedener Kleinsäugerarten, durch die Barrierewirkung der 

geplanten Lärmschutzwände zu vermeiden, sind die Lärmschutzwände im 

Bodenbereich mit Kleintierdurchlässen (Vermeidungsmaßnahme V 7) zu versehen.  
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Aufgrund der Vorbelastungen im Bereich des Vorhabens (Zug- und Straßenverkehr, 

Zug- und Straßenlärm sowie Lage in vorbelastetem Stadtgebiet) ist nicht mit 

zusätzlichen erheblichen bau-/ betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Fauna 

durch Lärm, visuelle Störungen und Erschütterungen infolge des temporären 

Baustellenverkehrs bzw. der Bauarbeiten oder künftigen Zugbetriebes zu rechnen. 

Schutzgut Pflanzen und biologische Vielfalt 

Zu den wertvollsten Biotopen zählen gehölzbestandene Biotope mit bodenständigen 

Gehölzarten wie „Naturnahe Gehölze mittlerer Standorte“, „Waldähnliche 

Parkanlagen“ und „Ruderalgebüsche“ sowie Bereiche mit spontaner 

Ruderalvegetation. Bau- und anlagebedingt ist es erforderlich trassenbegleitende 

Gehölze im erheblichen Umfang zu entfernen. Zusätzlich werden etwa 2 ha 

gehölzreiche Kleingartenanlagen sowie 133 Einzelbäume in unterschiedlichen 

Altersstadien beansprucht, was als erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten ist. 

Durch die geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann die 

Beeinträchtigungsintensität jedoch gemildert werden. 

Die aufgrund des Landschaftspflegerischen Begleitplans durchgeführte Überprüfung 

des Vorhabens am Maßstab der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

(§ 15 BNatSchG) hat ergeben, dass unter Berücksichtigung der festgesetzten 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung, Ausgleich und Ersatz, der Eingriff in Natur 

und Landschaft zulässig ist. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es insbesondere während der 

Bauphase des geplanten Vorhabens zu negativen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kommen wird. Diese werden jedoch durch die 

Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von 

Umweltauswirkungen auf ein Minimum reduziert. Verbleibende nachhaltige und/oder 

erhebliche negative Auswirkungen werden durch die festgesetzten Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen kompensiert, sodass die Umweltqualitätsziele insgesamt nicht 

gefährdet sind. 

B.3.2.3.3 Schutzgut Boden 

Zweck des BBodSchG ist es gem. § 1 BBodSchG „nachhaltig die Funktion des 

Bodens zu sichern und wiederherzustellen“. Hierzu sind schädliche 

Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch 
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verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige 

Einwirkungen auf den Boden zu treffen. 

Als nicht erneuerbares Naturgut ist der Boden zudem gem. § 1 Abs. 3 BNatSchG 

sparsam und schonend zu nutzen. 

Erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen des Bodens durch Versiegelung/ 

Verdichtung auf Baustraßen, Baustelleneinrichtungsflächen und Lagerflächen und 

durch Schadstoffeinträge wird durch entsprechende Vermeidungs- und 

Schutzmaßnahmen begegnet. Auf Grund der im Untersuchungsgebiet 

vorkommenden sandigen Substrate sind die Böden unempfindlich gegenüber 

Verdichtungen. Die Entnahme von Grundwasser im Rahmen der baubedingten 

Wasserhaltung führt zu keiner Beeinträchtigung der Böden, da diesbezüglich 

empfindliche Böden mit hohen Anteilen organischer Bestandteile nicht im 

Untersuchungsgebiet ausgeprägt oder bereits stark degeneriert sind. 

Das Plangebiet ist durch bestehende Bahnanlagen bereits überwiegend vorbelastet. 

Die Böden sind stark anthropogen überprägt, sodass die anlagebedingt 

beanspruchten Böden maximal eine allgemeine Bedeutung besitzen. Die 

Neuversiegelung dieser Böden ist trotz ihrer anthropogenen Überprägung als 

erhebliche Beeinträchtigung zu betrachten, jedoch kann dieser mit entsprechenden 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen begegnet werden. 

Für das Bauvorhaben wird ein verantwortlicher Gutachter für den Bodenschutz und 

Altlasten (spezielle Umweltfachliche Bauüberwachung Boden/Abfall) eingesetzt, der 

über die Einhaltung der einschlägigen bodenschutz- und abfallrechtlichen 

Vorschriften einschließlich der Umsetzung diesbezüglicher Nebenbestimmungen des 

PFB wacht. 

Der Bodenaushub aus den einzelnen Altlastenverdachtsflächen ist jeweils in einem 

gesonderten Haufwerk bereitzustellen, zu analysieren und entsprechend zu 

entsorgen. Durch den Austausch verunreinigter Böden bzw. der Beseitigung von 

Altlasten durch das Vorhaben wird den Forderungen des Bundes-

Bodenschutzgesetzes und so den Umweltqualitätszielen des Schutzgutes Boden 

Sorge getragen. Es verbleiben keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das 

Schutzgut Boden. 
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B.3.2.3.4 Schutzgut Wasser 

§ 57 WHG schreibt vor, dass Menge und Schädlichkeit des Abwassers so gering wie 

möglich gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden 

Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. 

Gemäß § 1 BNatSchG ist die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

als Lebensgrundlage des Menschen auf Dauer zu sichern. Wasser ist dabei als 

abiotischer Landschaftsfaktor ein Parameter des Naturhaushaltes und somit ein 

Schutzgut des BNatSchG. § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG schreibt u.a. den Erhalt, die 

Entwicklung und Wiederherstellung von natürlichen und naturnahen Gewässern 

sowie deren Uferzonen und natürlichen Rückhalteflächen vor. Änderungen des 

Grundwasserspiegels, die zu einer Zerstörung und nachhaltigen Beeinträchtigung 

schutzwürdiger Biotope führen können, sind zu vermeiden, bzw. ggf. auszugleichen. 

Durch Einhaltung der geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen können 

baubedingte Beeinträchtigungen des Grundwassers und der Oberflächengewässer, 

wie Eintrag von Schadstoffen, vermieden werden. Durch die in der Bauphase 

notwendig werdenden Wasserhaltungen an Ingenieurbauwerken ist auf Grund der 

zeitlichen Begrenzung sowie der geringen Ausdehnung der Sogwirkung nicht mit 

einer nachhaltigen Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers zu rechnen.  

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Grundwassers z.B. durch den Einsatz von 

Herbiziden sind derzeit nicht zu erwarten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers geht durch den Bau der 

Trasse für die S-Bahnlinie S4 (Ost) nicht aus, da der auf den neuversiegelten Flächen 

entstehende Oberflächenabfluss in weiten Teilen angrenzend zur Versickerung 

gebracht und damit dem Grundwasserleiter wieder zugeführt wird. 

Das einzige Oberflächengewässer im PFA 1 ist der Gehölzgraben. Zur Schaffung 

einer Überfahrt wird der naturfern ausgeprägte Gehölzgraben auf ca. 4m Breite 

temporär verrohrt. Auf Grund der fehlenden Bedeutung des Gewässers für die 

aquatischen Organismen und der geplanten Rekultivierung im Anschluss der 

Baumaßnahme sind keine erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen zu 

erwarten. Auch betriebsbedingt sind mit dem Vorhaben keine zusätzlichen 

Beeinträchtigungen betroffen. 
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Das Vorhaben verstößt nicht gegen die in der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 

festgesetzten Forderungen des Verschlechterungsverbots und Verbesserungsgebots, 

vgl. Punkt B.4.17.3. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass durch das geplante Vorhaben die 

Umweltqualitätsziele des Schutzgutes Wasser nicht gefährdet werden. 

B.3.2.3.5 Schutzgut Luft und Klima 

Gemäß § 1 BNatSchG sind die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes als Lebensgrundlage des Menschen auf Dauer zu sichern und 

Beeinträchtigungen des Klimas zu vermeiden. Klima und Luft sind dabei als 

abiotischer Landschaftsfaktor ein Parameter des Naturhaushaltes und somit ein 

Schutzgut des BNatSchG. Auf den Schutz und die Verbesserung des Klimas, 

einschließlich des örtlichen Klimas, ist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landespflege hinzuwirken. 

Die neue Trasse der S-Bahnlinie S4 (Ost) verläuft durch die 

Kaltluftentstehungsgebiete am Horner Bogen und im Wandsbeker Gehölz. Das 

Geländeklima günstig beeinflussende Flächen werden jedoch nur geringfügig 

beansprucht, sodass es nicht als erheblich zu werten ist. 

Gehölze und Hecken bieten Schatten und filtern Staub, der von der Bahn 

aufgewirbelt wird. Ein Verlust solcher Gehölzstrukturen in der Nachbarschaft zur 

Wohnbebauung ist eine erhebliche Beeinträchtigung. Jedoch kann der Verlust durch 

die Anlage der Lärmschutzwände gemildert werden, die Stäube zum Teil abschirmen 

können, des Weiteren kann der bau- und anlagebedingte Verlust von kleinklimatisch 

und lufthygienisch wirksamen Strukturen auf einem Teil der Strecke durch 

Neupflanzungen im Rahmen der Kompensationsverpflichtungen ausgeglichen 

werden. Auch sind lufthygienisch wirksame Gehölzstrukturen, die unmittelbar an das 

Baufeld angrenzen und nicht entfernt werden müssen, gegen negative Einwirkungen 

des Baustellenverkehrs sowie der Bauarbeiter zu schützen. 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Staubentwicklungen im Baubereich können 

durch die vorgesehenen Maßnahmen (Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, Einsatz 

von Baumaschinen mit Rußpartikelfilter) auf ein nicht erhebliches Maß gemildert 

werden. 
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Daher lässt sich zusammenfassend feststellen, dass unter Berücksichtigung der 

anthropogen verursachten Vorbelastungen in Kombination mit den 

Vermeidungsmaßnahmen nachhaltige schädliche Umwelteinwirkungen auf das 

Schutzgut Klima und Luft durch das Vorhaben nicht verursacht werden. 

B.3.2.3.6 Schutzgut Landschaft 

Nach § 1 Abs. 5 BNatSchG sind die Zerschneidung und der Verbrauch von 

Landschaft so gering wie möglich zu halten. Zudem ist nach § 1 Abs. 4 BNatSchG die 

Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch wegen ihrer Bedeutung als 

Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu sichern. Beeinträchtigungen des 

Erlebnis- und Erholungswerts der Landschaft sind zu vermeiden. 

Da das Vorhaben überwiegend auf bereits genutzten Bahnflächen umgesetzt wird 

und eine bereits bestehende Trasse ausgebaut wird, kommt es nicht zu zusätzlichen 

Zerschneidungen von Landschaftsbildeinheiten. 

Die bau- und anlagebedingte Beseitigung von Gehölzen, Hecken und prägnanten 

Einzelbäumen stellt einen Verlust von Stadtbild belebenden Elementen und damit 

einen Eingriff in das Landschaftsbild dar. Jedoch ist dabei zu berücksichtigen, dass 

bereits erhebliche Vorbelastungen durch die bestehende Bahnanlage vorherrschen 

und baubedingte Gehölzverluste auf den BE-Flächen vor Ort nachgepflanzt 

(Vermeidungsmaßnahme V8) und somit ausgeglichen und ersetzt werden. 

Anlagebedingte Gehölzverluste im Bereich des neuen Gleisbettes sowie der 

Haltepunkte werden vorwiegend durch trassenferne Maßnahmen, im Rahmen des 

multifunktionalen Ansatzes, durch Gehölzpflanzungen, kompensiert. Die daraus 

resultierenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft wiegen mittelschwer. 

Temporär kann das Landschaftserleben und die Erholungsnutzung durch 

baubedingte Lärm- und Stoffemissionen insbesondere im Bereich des Wandsbeker 

Gehölzes und der Kleingartenanlagen beeinträchtigt werden. 

Durch die geplanten Lärmschutzwände reduzieren sich die betriebsbedingten 

Lärmbelastungen, sodass diese sich positiv auf das Landschaftserleben und die 

Erholungsnutzung auswirken können. Jedoch können die Lärmschutzwände das 

Landschaftsbild optisch negativ beeinträchtigen. Hervorzuheben sind insbesondere 

die Verschattung und optische Beengung. Betroffen sind insbesondere die in der 

Nachbarschaft zu den Bahnanlagen liegenden, verhältnismäßig kleinen 

Wohngrundstücke. Die Grundstückssituation wird sich jedoch nicht grundlegend 
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ändern, sie ist seit jeher von ihrer Nachbarschaft zu den Bahnanlagen geprägt. 

Gemäß ihrer Zusage hat die Vorhabenträgerin die farbliche Akzentuierung bzw. das 

farbliche Gestaltungskonzept der LSW mit dem Bezirksamt Wandsbek abzustimmen 

und Möglichkeiten zur Begrünung der LSW auf der Anliegerseite mit Rankpflanzen in 

geeigneten Abschnitten zu prüfen (vgl. Punkt A.4.3). Im Übrigen ist die 

Vorhabenträgerin bestrebt, unter Berücksichtigung der technischen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die LSW möglichst landschafts- und 

ortsbildverträglich zu gestalten. Die Beeinträchtigung der Erholungsnutzung und des 

Landschaftsbildes durch die Lärmschutzwand wiegen daher mittelschwer. 

Die Vorbelastungen des Landschaftsbildes im Untersuchungsraum durch Verkehrs- 

und Eisenbahnanlagen, die genannten Maßnahmen zur Einbindung der 

Lärmschutzwände in die Umgebung und die Wiederbegrünung vieler an die 

Bauflächen angrenzender Flächen mindern die Auswirkungen auf das Schutzgut 

Landschaft. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind die 

Qualitätsziele für das Schutzgut Landschaft im Untersuchungsraum durch das 

Vorhaben nicht gefährdet. Die Beeinträchtigungsintensität für das Schutzgut 

Landschaft ist durch das Vorhaben als mittelschwer einzustufen. 

B.3.2.3.7 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

Baudenkmäler, Ensembles, Gartendenkmäler und Bodendenkmäler sind 

gem. § 4 Abs. 1 DSchG HH als Denkmäler geschützt. Nach § 8 DSchG HH ist auch 

die unmittelbare Umgebung des Denkmals geschützt, soweit sie für das 

Erscheinungsbild oder den Bestand von prägender Bedeutung ist. 

Mit Ausnahme des Einbaus von Schallschutzfenstern werden im Rahmen der 

Baumaßnahmen am ehemaligen Bahnhofsgebäude (S-Bahn) im Bahnhof 

Hasselbrook keine Änderungen vorgenommen. 

Vorhabenbedingt wird ebenfalls nicht in die Substanz des Empfangsgebäudes 

Bahnhof Wandsbek eingegriffen. Abgesehen von dem möglichen Einbau von 

Schallschutzfenstern, erfährt das ehemalige Bahnhofsgebäude Wandsbek keinerlei 

denkmalpflegerisch relevanten Veränderungen. Die unmittelbare Umgebung des 

Gebäudes wird nicht dergestalt verändert, sodass die Eigenart und das 

Erscheinungsbild des Denkmals wesentlich beeinträchtigt werden. Allerdings verliert 

das Empfangsgebäude des Bahnhofs Wandsbek durch Aufgabe der Station seine 
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seit 150 Jahren angestammte Funktion, jedoch findet bereits seit geraumer Zeit keine 

spezifische Bahnnutzung mehr statt. 

Durch die Verlegung der Straße „Bahngärten“ ist es erforderlich, die vorhandene, 

denkmalgeschützte Stützwand teilweise zurückzubauen. Die Einfriedung (Mauer) 

liegt genau im zukünftigen Gehwegbereich. Der Umfang des Rückbaus der Mauer 

wird so gering wie möglich gehalten und wird sich voraussichtlich auf 60m belaufen. 

Der Ersatzneubau erfolgt als Winkelstützwand unter Beachtung der 

Denkmalschutzbelange. 

Im Rahmen des Ausbaus der neuen Trasse für die S-Bahnlinie S4 (Ost) finden 

Bauarbeiten im Bereich des Ensembles Güterbahnhof Wandsbek an der Gustav-

Adolf-Straße statt. Hierfür wird eine große BE-Fläche im Bereich der Pflasterung 

eingerichtet. Für die Durchführung des Bauvorhabens ist diese unverzichtbar, da im 

Umfeld der Baumaßnahme keine weiteren geeigneten Ausweichflächen vorhanden 

sind. Die Vorhabenträgerin hat jedoch erforderliche Maßnahmen zum Schutz des 

Denkmalensembles zu ergreifen und eine Beweissicherung durchzuführen. 

Auf Grund der Vorbelastungen sind keine zusätzlichen betriebsbedingten 

Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen und gefährdet nicht 

die Umweltqualitätsziele des Schutzgutes Kultur und sonstige Sachgüter. 

B.3.2.4 Zusammenfassung 

Die vorliegende Umweltverträglichkeitsstudie betrachtet die zu erwartenden 

Umweltauswirkungen des Ausbaus der S-Bahnlinie S4 auf die Schutzgüter 

Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft und Klima, und Kultur- und sonstige 

Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen hinreichend. Dazu wurden die 

Potenziale der Schutzgüter einzeln erfasst, beschrieben und bewertet. In der 

Auswirkungsprognose sind die zu erwartenden Auswirkungen der Baumaßnahme 

schutzgutbezogen dargestellt und bewertet.  

Als Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung lässt sich feststellen, dass die 

Planung des Vorhabens dem Prinzip der Umweltvorsorge ausreichend Rechnung 

trägt. Dabei umfasst die Beschreibung des Vorhabens gemäß den Vorgaben des 

§ 6 Abs. 3 UVPG a.F. auch die Maßnahmen, mit denen erhebliche 
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Beeinträchtigungen der Umwelt vermieden, vermindert oder soweit möglich 

eingriffsnah kompensiert werden. Die dem Vorhaben zum Teil entgegenstehenden 

Belange werden zu einem sachgerechten Ausgleich gebracht, unvertretbare 

Wechselwirkungen ergeben sich nicht. 

Für die Schutzgüter Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Pflanzen 

und biologische Vielfalt, Boden und Luft und Klima wurden erhebliche 

Beeinträchtigungen festgestellt, für das Schutzgut Landschaft mittelschwere 

Beeinträchtigungen, denen jedoch durch die genannten Vermeidungs- und 

Kompensationsmaßnahmen der jeweiligen Schutzgüter begegnet werden kann. 

Für die Schutzgüter Tiere, Wasser und Kultur- und sonstige Sachgüter sind die 

Auswirkungen als gering zu bewerten.  

Zur Umsetzung und tatsächlichen Wirksamkeit des Maßnahmenkonzeptes des 

Landschaftspflegerischen Begleitplanes im Zuge der Bauphase (einschließlich deren 

Vor- und Nachbereitung) und damit der Überwachung zur Vermeidung erheblicher 

nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt wird aufgrund der hohen Bedeutung eine 

Umweltfachliche Bauüberwachung eingesetzt. 

Die im Anhörungsverfahren gerügte fehlende Alternativenprüfung wird 

zurückgewiesen. Bezüglich der Alternativenprüfung wird auf Punkt B.4.7 des PFB 

verwiesen. 

B.4 Materiell-rechtliche Würdigung des Vorhabens 

B.4.1 Planrechtfertigung 

Der Neubau der S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe ist Bestandteil 

„Knoten Hamburg“. Im „Bedarfsplan für die Bundesschienenwege“ (Anlage zu § 1 des 

Bundesschienenwegeausbaugesetzes - BSchWAG) wird der Knoten Hamburg als 

lfd. Nr. 39 bei den Vorhaben des Potentiellen Bedarfs, die in den Vordringlichen 

Bedarf aufsteigen können (Abschnitt 2 Neue Vorhaben, Unterabschnitt 2), aufgeführt. 

Nach dem inzwischen erfolgten Nachweis der gesamtwirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit 

ist das Projekt nunmehr automatisch in den Vordringlichen Bedarf aufgenommen 

worden. Der insoweit vom Gesetzgeber konkretisierte Bedarf ist für die 

Planfeststellung im Sinne einer Planrechtfertigung verbindlich, vgl. § 1 Abs. 2 

BSchWAG. Die vom Planvorhaben berührte ABS Hamburg - Lübeck wird ohnehin 
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unter der lfd. Nr. 27 im Abschnitt 1 „Laufende und festdisponierte Vorhaben des 

Vordringlichen Bedarfs“ erfasst. 

Für das Vorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe“ liegt eine 

ausdrückliche Feststellung des Bedarfs nach dem Bedarfsplan für die 

Bundesschienenwege (Anlage zu § 1 BSchWAG) vor. Gemäß § 1 Abs. 2 BSchWAG 

ist die Feststellung des Bedarfs im Bedarfsplan für die Planfeststellung nach 

§ 18 AEG verbindlich. Das bedeutet, dass nach der gesetzgeberischen Wertung 

unter Bedarfsgesichtspunkten eine Planrechtfertigung vorhanden ist (vgl. nur 

BVerwG, Urteil vom 27.10.2000, Az. 4 A 18.99, juris, Rn. 26; Urteil vom 15.01.2004, 

Az. 4 A 11.02, juris, Rn. 16). 

Das Vorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe“ fand sich zum 

Zeitpunkt der Antragstellung nicht im Bedarfsplan zum BSchWAG. In diesem 

Bedarfsplan war unter anderem das Projekt „Knoten Hamburg“ als „Vorhaben des 

Potentiellen Bedarfs, die in den Vordringlichen Bedarf aufsteigen können“ aufgeführt 

(Abschnitt 2, Unterabschnitt 2, lfd. Nr. 39). Im November 2018 hat das 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bekanntgegeben, 

dass das Projekt „Knoten Hamburg“ in den VB aufgenommen wird und nunmehr die 

S4 Ost und West umfasst (vgl. BMVI, Bewertung der Schienenwegeausbauvorhaben 

des Potenziellen Bedarfs, 05.11.2018, S. 30). Das Projekt „Knoten Hamburg (inkl. S4 

Ost und West)“ gehört zu den Vorhaben, die die Kriterien für die Aufnahme in den 

Vordringlichen Bedarf erfüllen und deshalb nach dem BSchWAG aufsteigen (BMVI, 

Kurzbericht über die Bewertungsergebnisse für die Schienenprojekte des 

Potenziellen Bedarfs aus dem Bundesverkehrswegeplan [BVWP] 2030, 06.11.2018, 

S. 1 f.). 

Über die Bedarfsplanfeststellung hinaus und unabhängig von ihr ist die 

Planrechtfertigung auch deswegen gegeben, weil das Vorhaben gemessen an den 

Zielen des AEG vernünftigerweise geboten ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

17.09.2004, Az. 9 VR 3.04, juris, Rn. 22). Gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 AEG gehört zu 

diesen Zielen ein attraktives Verkehrsangebot auf der Schiene. Vor diesem 

rechtlichen Hintergrund ist das Vorhaben vernünftigerweise geboten. 

Gerade unter Berücksichtigung der stetig steigenden Verkehrsnachfrage dient das 

Planvorhaben der Gewährleistung eines attraktiven Verkehrsangebotes auf der 

Schiene. 
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Der S-Bahn-Verkehr wird auf separaten Gleisen und somit getrennt vom 

Güterverkehr und Personenfernverkehr (zuzüglich des RE) geführt. Durch diese 

Entmischung der Verkehre werden die baulichen Voraussetzungen für die Erhöhung 

eines gleichmäßigen und funktionsfähigen Fahrplantaktes auf der S-Bahnlinie 

geschaffen. Da Verspätungsübertragungen aus dem Güterverkehr und 

Personenfernverkehr ausgeschlossen sind, ist insoweit ein zuverlässiger Bahnbetrieb 

mit einer hohen Pünktlichkeit zu erwarten. Für die Fahrgäste wird der S-Bahn-

Verkehr komfortabler. Dies resultiert sowohl aus den erleichterten 

Umsteigebeziehungen im Hamburger Hbf bei der Weiterfahrt auf anderen S-

Bahnlinien beispielweise in Richtung Innenstadt als auch aus der Schaffung 

zusätzlicher Verkehrsstationen. 

Dank der Abwicklung des bisherigen RB-Verkehrs über die S-Bahnlinie S4 werden 

auf der Strecke 1120 Lübeck Hbf - Hamburg Hbf Zugtrassen frei. Frei werden zudem 

dringend benötigte Kapazitäten an den Fernbahn-Bahnsteigen (vornehmlich Gl. 5) im 

Hamburger Hbf, da die S4 dort ausschließlich die „reinen“ S-Bahngleisen 1 - 4 

bedient. Im Hbf werden damit die Voraussetzungen für die Angebotserweiterung im 

Regionalverkehr geschaffen. 

Letztlich ist zu beachten, dass der Bedarf einer S-Bahnlinie auf der Relation Hamburg 

- Bad Oldesloe zudem im Flächennutzungsplan der FHH (FNP Neubekanntmachung 

von 1997, Stand 2015), im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP 

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 2010), im Regionalplan für den 

Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd (Fortschreibung 1998) und im Regionalen 

Entwicklungskonzept 2000 (REK 2000) der Metropolregion Hamburg wie folgt 

festgeschrieben wurde: 

Im FNP der FHH, der auch die Funktion des Raumordnungsplans in Hamburg 

übernimmt, wird das Schnellbahnnetz der U- und S-Bahnen sowie die auf die 

Schnellbahn abgestimmten Angebote der Linien der AKN als Rückgrat des 

Hamburger ÖPNV-Systems qualifiziert (S. 87). Unter Punkt 10 Verkehr, Abschnitt 

Öffentlicher Personennahverkehr, wird ebenfalls auf S. 87 u.a. die Ergänzung der 

Gleiskapazitäten für den Abschnitt Hamburg Hbf - Ahrensburg einschließlich der 

Ausstattung mit moderner Signaltechnik als Zielstellung ausgewiesen. 

Der LEP Schleswig-Holstein setzt die Leitlinien für die räumliche Entwicklung. Zur 

Verbesserung der Schienenverkehrsverbindungen im nördlichen Teil der 

Metropolregion Hamburg wird die Realisierung des „Achsenkonzeptes“ angestrebt. 
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Im Kapitel 3.4.2 „Schienenverkehr“ des LEP wird der Ausbau der so genannten 

Achse Nord-Ost zwischen Hamburg-Hasselbrook und Ahrensburg-Gartenholz für 

einen separaten S-Bahn-Verkehr als Ziel definiert. 

Der Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd (Fortschreibung 

1998) formuliert die Zielsetzungen unter 6.2.2 Öffentlicher Personennahverkehr wie 

folgt: „Auf der Achse nach Bad Oldesloe sind die Flächen für einen viergleisigen 

Ausbau der Strecke der DB AG vorzusehen, um die Option für eine Verlängerung der 

Gleichstrom-S-Bahn von Hamburg-Hasselbrook nach Ahrensburg zu wahren. Eine 

Verlängerung der S-Bahn über Ahrensburg hinaus mit einer verbesserten Bedienung 

von Bargteheide und Bad Oldesloe wird angestrebt. Darüber hinaus soll die 

Einrichtung eines Bahn-Haltepunktes in Ahrensburg, Ortsteil Gartenholz mittelfristig 

geprüft werden. Auf der Gesamtstrecke Hamburg - Bad Oldesloe - Lübeck soll der 

vorhandene Taktverkehr verbessert werden.“ 

Die gemeinsamen Ziele der Raumordnung der Länder Hamburg und Schleswig-

Holstein sind auch Inhalt des Regionalen Entwicklungskonzepts 2000 (REK 2000) der 

Metropolregion Hamburg. Hier wurde frühzeitig die mögliche Erweiterung der 

„Gleichstrom-S- Bahn“ zwischen Hasselbrook und Ahrensburg als planerische Option 

definiert. 

Der Bau der S-Bahnlinie S4 ist Bestandteil der Maßnahmen zur Engpassbeseitigung 

im Knoten Hamburg. 

Die Vorlage von „Kosten-Nutzen-Analysen“ ist für das Bestehen der 

Planrechtfertigung nicht maßgeblich und es ist auch nicht erkennbar, dass es in 

anderer Hinsicht für die Rechtmäßigkeit der Planungsentscheidung darauf 

ankommen könnte. Die Planrechtfertigung wird nicht in Frage gestellt durch den 

Vortrag, der planfestgestellte Ausbau sei zu teuer im Verhältnis zum damit 

erzielbaren Nutzen. Für die Frage der Eignung eines planfestgestellten Vorhabens 

zur Erreichung des Planungszieles, also für die Frage der Planrechtfertigung, ist das 

Vorliegen einer Kosten-Nutzen-Analyse unerheblich, vgl. Hessischer 

Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 17.11.2011, Az. 2 C 2165/09.T, juris Rn. 97 mit 

Verweis auf BVerwG, Urteil vom 27.07.1990, Az. 4 C 26.87, juris Rn. 20 und Hess. 

VGH, Urteil vom 18.03.2008, Az. 2 C 1092/06.T, juris Rn. 101. Deshalb musste dem 

Antrag auf Erstellung und Vorlage von Nutzen-Kosten-Analysen nicht entsprochen 

werden. 
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B.4.2 Abweichungen vom Regelwerk 

B.4.2.1 Allgemein anerkannte Regeln der Technik 

Nach den PF-Richtlinien (RL 13 Abs. 6) hat die Vorhabenträgerin mit ihrem Antrag zu 

erklären, dass in den Planunterlagen die allgemein anerkannten Regeln der Technik 

beachtet werden. Abweichungen, die planfeststellungsrelevante Auswirkungen auf 

das Vorhaben haben, sind darzustellen und die von den hierfür zuständigen Stellen 

ergangenen Entscheidungen und Bewertungen vorzulegen. 

Die Beantwortung der Frage nach der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln 

der Technik durch die Vorhabenträgerin liegt diesem PFB entscheidungserheblich 

zugrunde. Das Gebot zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 

folgt aus der, der Vorhabenträgerin nach § 4 Abs. 3 Satz 2 AEG obliegenden Pflicht, 

die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und bildet zugleich eine wesentliche 

Voraussetzung dafür, die Ausführungsplanung aus der Planfeststellung ausklammern 

zu können. 

Dabei wird hinsichtlich des Verhältnisses des festgestellten Plans zur noch nicht 

vorliegenden Ausführungsplanung Folgendes angemerkt. 

Im fachplanungsrechtlichen Verfahren sind die Beziehungen zur Umwelt, zu 

öffentlichen Belangen und privaten Rechten zu prüfen. Indes kann und braucht der in 

der Planungsphase der Entwurfsplanung erarbeitete Plan nicht bis in alle Details zu 

gehen. Die Verwaltungspraxis, die Bauausführung aus der Planfeststellung 

auszuklammern, 

- soweit der Stand der Technik für die zu bewältigenden Probleme geeignete 

Lösungen zur Verfügung stellt und 

- sichergestellt ist, dass die entsprechenden technischen Regelwerke, in denen der 

Stand der Technik Ausdruck gefunden hat, beachtet werden, 

ist von der Rechtsprechung des BVerwG bestätigt worden (vgl. u.a. Urteil des 

BVerwG vom 12.04.2018, Az. 3 A 10.15, juris, Rn. 49 und vom 05.03.1997, Az.: 

11 A 5/96, juris, Rn. 21 f.). 

Nach den PF-Richtlinien (RL 26 Abs. 3) bilden Planfeststellung und 

Ausführungsplanung eine sachliche Einheit, die keine Widersprüche untereinander 

aufweisen dürfen. Die Ausführungsplanung darf keine neuen oder stärkeren 
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Betroffenheiten für Dritte bewirken. Soweit über diese im Planfeststellungsbeschluss 

noch nicht entschieden wurde, ist eine Planänderung bzw. -ergänzung erforderlich. 

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind als technische Vorschriften (TV) 

Gegenstand des späteren Inbetriebnahmeverfahrens nach §§ 8 oder 14 EIGV. Sollte 

sich im Inbetriebnahmeverfahren wider Erwarten zeigen, dass von 

planfeststellungsrelevanten Regeln abgewichen wird, hat die Vorhabenträgerin die 

ggf. notwendigen Planänderungen zu beantragen. 

Die Vorhabenträgerin hat ihrem Antrag auf Erteilung einer planungsrechtlichen 

Zulassungsentscheidung als Anlage 4 eine Aufstellung der UiG / ZiE beigefügt. Diese 

Aufstellung wurde mit der E-Mail vom 14.01.2020 erneut präzisiert; gleichzeitig 

wurden folgende UiG´en vorgelegt: 

TM – Nr. TM - Titel Inkraftsetzung 

3-2019-10657 
I.NPF 2 

3-2019-10657 I.NPF 2 zu Ril 804:   
Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – Bad 
Oldesloe,  
Einbau von 3 Hilfsbrückenketten 

23.12.2019 

3-2019-10100 
I.NPF 2 

3-2019-10100 I.NPF 2 zu Ril 804:  
EÜ Bovestraße km 101,863 
Weiche auf Brücke 

15.03.2019 

3-2016-10848 
I.NPF 2 

3-2016-10848 I.NPF 2 zu Ril 997:  
Projekt Neubau S-Bahnlinie S4(Ost) - 
Fahrdrahtabsenkung mit Doppelfahrdraht am 
Kreuzungsbauwerk der Strecken 1120 / 1234 

23.12.2016 

3-2017-10616 
I.NPF 2 

3-2017-10616 I.NPF 2 zu Ril 804: Neubau S-
Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe, 
Lärmschutzwände h = 6,0 m > 5,0 m ü. SO 

06.09.2017 

Der Aufzählung der Abweichungen vom Regelwerk entnimmt die 

Planfeststellungsbehörde die entscheidungserhebliche Erklärung der 

Vorhabenträgerin, dass der Plan keine weiteren Abweichungen von den anerkannten 

Regeln der Technik enthält. Im Rahmen der, der Planfeststellungsbehörde 

obliegenden Prüfung des Plans in technischer Hinsicht sind keine weiteren 

Abweichungen zutage getreten. 

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass mit den UiG‘en der Nachweis der 

gleichen Sicherheit wie bei Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
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erbracht worden ist, vgl. § 2 Abs. 4 EBO. Für die in Rede stehenden Abweichungen 

bedarf es keiner ZiE. 

Die genannten Abweichungen vom Regelwerk betreffen im Wesentlichen die 

Ausführungsplanung. Die hier vorliegenden UiG’en enthalten keine Maßgaben, 

welche dem Plan entgegenstehen. Die in den einzelnen UiG’en der Zentrale der 

DB Netz AG formulierten Maßgaben sind bei der Planfortschreibung und 

Baudurchführung zu beachten. 

 

Mit dem Einbau der „besohlten Schwellen“ wird nicht von den anerkannten Regeln 

der Technik abgewichen. Sie sind Bestandteil der Ril 820.2010 „Grundlagen des 

Oberbau - Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“, die in der 

vom EBA herausgegebenen Liste der Technischen Baubestimmungen (EiTB) 

aufgeführt wird. 

Allerdings bedarf es nach den einschlägigen bahninternen Regularien vor dem 

Einbau dieser Schwellen noch einer gesonderten „Fachtechnischen Entscheidung“, 

die eine zentrale Stelle der DB Netz AG trifft. Durch diese Entscheidung wird die 

planfestgestellte Erschütterungsmaßnahme nicht infrage gestellt; sie dient vielmehr 

ihrer konkreten technischen Umsetzung. Da der PFB eine wesentliche Grundlage für 

die Fachtechnische Entscheidung ist, kann sie erst nach Beschlussfassung ergehen. 

B.4.2.2 Ausnahmen von der Anwendung der TSI gemäß § 5 TEIV 

Gemäß § 4 Abs. 1 EIGV sind die TSI nach Maßgabe der Anlage 1 der EIGV 

umzusetzen. 

Infrastrukturen der S-Bahn sind von der Anwendung der TSI ausgenommen, 

vgl. § 4 Abs. 2 Zi. 3 EIGV. Dies gilt jedoch nicht für die 

- Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission vom 18.11.2014 über die 

technischen Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit 

des Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und 

Menschen mit eingeschränkter Mobilität 

- Verordnung (EU) Nr. 1303/2014 der Kommission vom 18.11.2014 über die 

technische Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich der „Sicherheit in 

Eisenbahntunneln“ im Eisenbahnsystem der Europäischen Union 
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- Verordnung (EU) Nr. 1304/2014 der Kommission vom 26.11.2014 über die 

technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Fahrzeuge - 

Lärm“. 

Im „Antrag auf Erteilung einer planungsrechtlichen Zulassungsentscheidung“ hat die 

Vorhabenträgerin unter Punkt 3.7 erklärt, dass die einschlägigen TSI eingehalten 

werden. 

Gemäß der PF-RL 13 Abs. 6a wird die Vorhabenträgerin unter Punkt A.4.4 auf die 

zeitnahe Beantragung der für die Inbetriebnahmegenehmigungen erforderlichen EG-

Prüfungen sowie auf die Beachtung der Regelungen der auf die Umsetzung der EIGV 

gerichteten VV IBG Infrastruktur hingewiesen. 

Gemäß § 6 Abs. 2 der IBG Infrastruktur wird es dem Betreiber der S-Bahn-Stationen 

unabhängig vom Bestehen einer konkreten Inbetriebnahmegenehmigungspflicht 

nahegelegt, zur Sicherstellung des Vier-Augen-Prinzips eine EG-Prüferklärung über 

die Konformität mit der TSI PRM einzuholen. 

B.4.3 Verkehrsstationen 

Zu den Verkehrsstationen wurden im Anhörungsverfahren eine Reihe von 

Einwendungen erhoben, in denen u.a. die Beibehaltung des Verkehrshalts im Bf. 

Wandsbek und der Verzicht auf die Verkehrsstationen „Claudiusstraße“ und 

„Bovestraße“ gefordert werden. In diesem Zusammenhang werden anstelle der 

beiden neuen Stationen Optimierungen des Bf Wandsbek angeregt. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Grundsätzlich entscheiden die nach Landesrecht für die Gestaltung des SPNV 

zuständigen Stellen über die Bedienung der Haltepunkte; die Bestellerfunktion für 

Bahnhöfe und Haltepunkte im Bereich des SPNV obliegt den entsprechenden 

Organisationen der Bundesländer. 

Dies ist ein Ergebnis der im Zuge der Eisenbahnneuordnung (1994) vorgenommenen 

Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Mit dem seinerzeit 

erlassenen Regionalisierungsgesetz ist die Aufgaben- und Finanzverwaltung für den 

SPNV auf die Bundesländer übergegangen. Ziel der Regionalisierung auch des 

SPNV ist eine Zusammenführung von Aufgaben- und Ausgabenverwaltung für den 

gesamten ÖPNV auf regionaler Ebene, um den Weg für solche Verkehrsangebote zu 
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öffnen, die den örtlichen Bedingungen, Anforderungen und Erwartungen am besten 

entsprechen (vgl. BR-Drs. 131/93, S. 55). 

Den neuen Haltepunkten „Claudiusstraße“ und „Bovestraße“ sowie dem Entfall des 

Haltepunkts Wandsbek liegt eine entsprechende Entscheidung der FHH bzw. der für 

sie handelnden HVV GmbH zugrunde. Die S-Bahnlinie S4 ist Bestandteil des 

hamburgischen „Mobilitätsprogramms 2013“. In der Aktualisierung der Datenblätter 

(Stand 2019) wird wie schon zuvor bei der Beschreibung der Maßnahme 

„S4 Hamburg - Ahrensburg - Bad Oldesloe“ u.a. die Errichtung der beiden in Rede 

stehenden Haltepunkte sowie der Entfall des heutigen Haltepunktes Wandsbek 

aufgeführt. Bei ihren vorausgegangenen Untersuchungen zur Lage der geplanten 

Stationen hat die HVV GmbH den voraussichtlich höchsten verkehrlichen Nutzen und 

das höchste Erschließungspotenzial berücksichtigt. Für die einzelnen 

Verkehrsstationen existieren verkehrliche Aufgabenstellungen der FHH. 

Die Planfeststellungsbehörde kann das Konzept zu den Verkehrsstationen, auf 

welchem der hier festgestellte Plan beruht, nachvollziehen. 

Die derzeitige Station Wandsbek ist aus verschiedenen Gründen nicht geeignet, auch 

zukünftig als alleinige Station im PFA 1 zu fungieren. Neben baulichen Gründen ist 

Ursache hierfür insbesondere, dass sie zu weit vom Quell- und Zielverkehr entfernt 

liegt. Durch ihre Lage inmitten des Wandsbeker Gehölzes befindet sie sich in einem 

Nachfrageloch. Sowohl die Einkaufsstraße „Wandsbeker Marktstraße“ im Nordwesten 

der Trasse mit dem Wandsbek QUARREE als auch die südöstliche Wohnbebauung 

(östlich der Bovestraße) mit dem Wandsbeker Krankenhaus befinden sich fußläufig 

so weit entfernt, dass eine Nutzung des ÖPNV zu selten erfolgt. Die Erforderlichkeit 

von zwei Stationen ergibt sich aus dem verkehrspolitischen Ziel, eine lückenlose 

Erschließung zu gewährleisten. Verbunden damit ist eine gleichzeitige Maximierung 

der Nachfrage. Dies entspricht dem allgemeinpolitischen Ziel, durch die Bereitstellung 

eines dichteren Haltestellennetzes das Verkehrsangebot auf der Schiene – auch im 

Sinne einer gewollten Verkehrswende – attraktiver zu gestalten. Durch die 

fahrdynamische Leistungsfähigkeit der S-Bahn-Fahrzeuge erhöhen sich die 

Fahrzeiten zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und den Zwischenstationen trotz 

der zusätzlichen Halte nur geringfügig. Diese Fahrzeitenverlängerungen sind selbst 

für die geringe Zahl der Fahrgäste in diesen Reise-Quelle-Ziel-Relationen kein 

Kriterium bei der Verkehrsmittelwahl. Die Stadtteile Wandsbek und Marienthal 

werden gegenüber dem heutigen Zustand besser erschlossen. Unter Betrachtung der 
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notwendigen Mindestabstände zu den benachbarten S-Bahn-Stationen „Hasselbrook“ 

und „Holstenhofweg“ (im PFA 2 geplant) ergibt sich fast zwingend die Lage der 

beiden neuen Stationen „Claudiusstraße“ und „Bovestraße“, die den höchsten 

verkehrlichen Nutzen bieten. 

In Bezug auf die beiden Stationen wird Folgendes angemerkt: 

Station „Claudiusstraße“ 

- Die Lage bietet eine günstige Möglichkeit, um den Wandsbeker Markt mit dem 

Einkaufszentrum QUARREE und dem Bezirksamt direkt von der S-Bahn aus über 

einen kurzen Fußweg zu erreichen. Eine direkte fußläufige Erschließung ab 

Claudiusstraße ist attraktiver als eine Erschließung mit Busumstieg an der 

Bovestraße bzw. dem bisherigen Bf Wandsbek. 

- Die im Einzugsbereich der neuen Station befindliche Wohnbebauung wird über die 

beiden Bahnsteigzugänge optimal angebunden. Diese Zugänge sind an den 

vertikalen Achsen angeordnet, wodurch die Qualität der Verkehrsbeziehungen 

weiter gesteigert wird. 

- Dass unmittelbar an der S-Bahn-Haltestelle kein ÖPNV-Verknüpfungspunkt 

angeordnet ist, erscheint mit Blick auf die Umsteigemöglichkeiten etwa an der 

Station „Bovestraße“ als hinnehmbar. 

- Zur Bestimmung der genauen Lage der Station sind, wie im Erläuterungsbericht 

(Unterlage 1) dokumentiert, spezielle Variantenuntersuchungen angestellt worden. 

Zugunsten der gewählten Ostlage sprechen u.a. die Anbindung an das 

übergeordnete Wegenetz und die vorhandenen Parkanlagen und geringere 

Eingriffe in benachbarte Grundstücke. Der plangegenständliche Standort wurde 

durch die FHH und dem HVV bestätigt. 

- Die Station „Claudiusstraße“ ermöglicht bei Betriebsstörungen im Abschnitt 

Claudiusstraße - Hamburg Hbf eine alternative Fahrtmöglichkeit in Richtung 

Hamburg Hbf, indem die Fahrgäste der S 4 - zur rund 600m entfernten U-Bahn-

Haltestelle Wandsbek Markt geleitet werden. Auf einen anderenfalls erforderlichen 

Busnotverkehr mit all seinen Problemen (insbesondere Fahrzeugverfügbarkeit in 

den Hauptverkehrszeiten) kann deshalb verzichtet werden. Auch der Aufwand für 

planmäßigen Schienenersatzverkehr lässt sich durch die mit der Station 

Claudiusstraße möglich werdende Teilverlagerung der Nachfrage auf die U 1 
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verringern. Umgekehrt bietet die Station Claudiusstraße auch bei 

Betriebsstörungen der U 1 eine attraktive Fahrtalternative Richtung Innenstadt. 

- Im Anhörungsverfahren haben Einwender die beiden Personenunterführungen zur 

Erschließung des Mittelbahnsteigs als „sicherheitstechnisch problematisch“ 

beanstandet. Wegen der rechtwinkligen Anordnung der Treppen sowohl der 

Tunnelzu- und -abgänge als auch der Bahnsteigzugänge zum Trogbauwerk böten 

die Anlagen für ein- und aussteigende Fahrgäste keinen ausreichenden Überblick / 

keine ausreichende Sicht. Daher bestünde im Tunnel die Gefahr von Straftaten, 

bei denen sich das Opfer nicht bemerkbar machen könnte. Zumindest würde das 

Sicherheitsgefühl der Reisenden leiden. Die Planfeststellungsbehörde ist sich im 

Klaren darüber, dass das Sicherheitsempfinden der Menschen im öffentlichen 

Verkehr ein hochsensibles Thema darstellt. Scheinbar losgelöst von der 

Kriminalstatistik fühlen sich viele Menschen auf Bahnhöfen und Haltestellen 

unsicher oder bedroht. In Einzelfällen beeinflusst die gefühlte Unsicherheit die 

Wahl des Verkehrsmittels. Mit Blick auf das Sicherheitsgefühl wäre eine 

Anordnung der Tunnelzu- und -abgänge in Verlängerung der Tunnelachse wie im 

Bf. Wandsbek wünschenswert. Gleichwohl sind verwinkelte Bahnsteigzuwegungen 

bereits in anderen Stationen innerhalb des HVV anzutreffen. Insoweit birgt der 

Plan für den Neubau der Station „Claudiusstraße“ kein signifikant erhöhtes 

Sicherheitsrisiko. Die Planung der in Rede stehenden Zuwegung erfolgte nicht 

willkürlich. 

Auch bezüglich der sicherheitsrelevanten Abmessungen genügen die 

Zuwegungen dem einschlägigen Regelwerk. Im Anhörungsverfahren haben die 

Polizeibehörden keine Bedenken geltend gemacht. Die Planfeststellungsbehörde 

geht davon aus, dass die DB Station&Service AG als Betreiberin der PVA vor 

deren Inbetriebnahme in Abstimmung mit der S-Bahn Hamburg sowie mit der 

Bundes- und Landespolizei die gebotenen Vorkehrungen zur Gewährleistung der 

Sicherheit der Menschen treffen wird. 

Mit Schreiben vom 09.06.2020 an die Planfeststellungsbehörde hat die 

Vorhabenträgerin zur EÜ (F) Schloßgarten folgende Ausführungen gemacht: 

„Auf Anforderung des Eisenbahn-Bundesamts hat die Vorhabenträgerin am 

17.02.2020 eine zusätzliche Stellungnahme zum Gefahrenpotential von 

Personenunterführung an das EBA übergeben. Aus dieser Stellungnahme geht 

hervor, dass alle Personenunterführungen mit einer lichten Höhe von 2,50m sowie 
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einer lichten Breite zwischen 4,00 - 6,30m ausgeführt werden und somit den 

Regelanforderungen entsprechen. 

Aufgrund der Vielzahl an Einwendungen hatte die Vorhabenträgerin in einem 

Gespräch am 03.03.2020 mit der Planfeststellungsbehörde zugesagt, die 

Ausführung des Bauwerks nochmals zu überdenken, um das empfundene 

Gefahrenpotential zu minimieren. Die Prüfung hat ergeben, dass eine 

Verlängerung der transparenten Treppeneinhausung, bei der nördlich und südlich 

der Bahnanlagen liegenden Treppe, bis über den Eingangsbereich der 

Personenüberführung, zu einer Verbesserung der Einsehbarkeit des 

Personentunnels führen würde. 

Durch diese planerische Änderung würden keine neuen Betroffenheiten 

(Vergrößerung der Flächeninanspruchnahme) entstehen. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse sagt die Vorhabenträgerin zu, die Änderung der 

EÜ (F) Schloßgarten hinsichtlich der Verlängerung der Treppeneinhausung in 

lichtdurchlässiger Ausführung in der Vergabe- und Ausführungsplanung zu 

berücksichtigen und umzusetzen. Hierdurch kommt die Vorhabenträgerin dem 

Wunsch der Einwender nach, die EÜ (F) Schloßgarten offener und einsehbarer zu 

gestalten. 

Die Vorhabenträgerin bittet das EBS um Übernahme der hiermit schriftlich 

getätigten Zusage in den Planfeststellungsbeschluss.“ 

Dem ist die Planfeststellungsbehörde durch Aufnahme der Nebenbestimmung 

Punkt A.4.2 nachgekommen, wodurch den diesbezüglichen Einwendungen 

Rechnung getragen wird. 

Zwei Zugänge sind zur optimalen Erschließung des Stationseinzugsbereiches 

sinnvoll und dienen der bestmöglichen Abschöpfung des Fahrgastpotenzials. 

Dabei ergibt sich der westliche Zugang der Station quasi als Nebenprodukt der 

weiterhin vorgesehenen Querungsmöglichkeit der Trasse durch die 

Eisenbahnüberführung Schloßgarten. In diesem Zusammenhang hat sich auch 

das Bezirksamt Wandsbek im laufenden Verfahren für die Realisierung dieser 

EÜ / PU ausgesprochen. Gegen eine ersatzlose Aufhebung der 

Querungsmöglichkeit spräche zudem die historisch gewachsene Verbindung 

zwischen dem südlichen Stadtteil und dem „Wandsbeker Markt“. Dabei verkennt 

die Planfeststellungsbehörde nicht, dass der Verzicht auf einen westlichen Zugang 
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zu einer Entlastung hinsichtlich der besonders schwerwiegenden dauerhaften 

Grundinanspruchnahme bei zwei privaten Eigentümern in Höhe von ca. 35m² bzw. 

55m² führen würde. Dies hält die Planfeststellungsbehörde jedoch vor dem 

Hintergrund der doppelten Funktion (Querungsmöglichkeit und Bahnsteigzugang) 

der PU für vertretbar. 

Station „Bovestraße“ 

- Durch die östlich gelegene Station werden die dortige Wohnbebauung, das 

Wandsbeker Krankenhaus, das bauplanungsrechtlich gesicherte Gewerbegebiet 

sowie die im Umkreis liegenden Schulen erschlossen. 

- Überdies erfolgt eine exzellente Anbindung an das Busverkehrsnetz. Bei der 

Station halten die Busse von fünf Linien direkt unter der Eisenbahnüberführung. 

Beide Richtungshaltestellen besitzen ihren eigenen Bahnsteigzugang, so dass ein 

Queren der Bovestraße für die Umsteiger nicht erforderlich ist. Daraus resultieren 

kurze Umsteigezeiten und -wege. Lediglich Aufzugnutzer von und zur 

stadtauswärtigen Bushaltestelle müssen die Bovestraße überqueren, da nur ein 

Aufzug auf der Ostseite (Seite der stadteinwärtigen Bushaltestelle) vorgesehen 

ist. Dieses Queren ist am Knoten Bovestraße/Bahngärten 

lichtsignalanlagengesichert möglich. 

- Im Verlaufe des Planrechtsverfahrens wurde die Länge des Bahnsteigs von 140m 

auf 210m geändert. Damit können alle Stationen entlang der neuen S-Bahnlinie 

mit Langzügen (3 Triebzüge) bedient werden. 

- Nach der Fertigstellung der Station kann für einen begrenzten 

Übergangszeitraum nicht ausgeschlossen werden, dass es aufgrund von 

fremdzufließendem Wasser zu temporären Überflutungen und im Extremfall zu 

zeitlich begrenzten Nutzungsausfällen der zukünftigen Bushaltestelle und des S-

Bahnhalts an der Station kommt. Ursächlich dafür sind nicht funktionsfähige 

kommunale Entwässerungsanlagen im Einzugsgebiet Marienthal. Die 

Entwässerung der im Rahmen des S-Bahnbaus zu errichtenden bzw. zu 

ändernden Anlagen ist ausreichend dimensioniert. Nach Abstimmung der 

Vorhabenträgerin und der HSE ist für das Jahr 2030 eine Sielerneuerung 

vorgesehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass nach der Realisierung 

dieser Maßnahme die Verkehrsstation insoweit uneingeschränkt erreichbar sein 

wird. Die Vorhabenträgerin hat gegenüber der Planfeststellungsbehörde 
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nachvollziehbar dargelegt, dass sie angesichts der prognostizierten 

Niederschlagsmengen und bei Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit über 

keine Möglichkeiten verfügt, um die der HSE obliegenden Entwässerung im 

Rahmen des Bauvorhabens quasi mitzuerledigen. Ins Auge gefasste 

provisorische Maßnahmen; wie ein Abpumpen des Wassers; sind ebenso wenig 

umsetzbar. Die Aussicht, dass es nach der Inbetriebnahme der 

Personenverkehrsanlage zu einzelnen Sperrungen kommen könnte, hält die 

Planfeststellungsbehörde nicht für befriedigend. Gleichwohl ist die Gefahr von 

Überschwemmungen in Anbetracht ihrer zeitlichen Begrenzung (wenige 

Stunden / Tage über einen Zeitraum von wenigen Jahren) hinzunehmen. Bei 

Überschwemmungen ist keine Gefährdung des S-Bahnbetriebes und des 

Busverkehrs sowie von Straßenverkehrsteilnehmern zu besorgen. Die Nutzung 

der Station und der Haltestelle würde zum Beispiel durch Absperrungen 

verhindert; S-Bahn-Züge würden an der PVA nicht halten. Die Straßen im 

Zulaufbereich der Straßenunterführung würden entsprechend abgesperrt werden. 

Der verhältnismäßig geringe Abstand zwischen den Stationen „Claudiusstraße“ und 

„Bovestraße“ ist nicht zu beanstanden. Der für den Stationsabstand im Kernbereich 

empfohlene Mindestabstand wird unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten 

eingehalten. 

Die Funktionsfähigkeit der beiden Verkehrsstationen wird in Hinblick auf die 

Erreichbarkeit der Bahnsteige vom öffentlichen Straßen- und Wegenetz aus 

gewährleistet. 

Es sind keine speziellen baulichen Maßnahmen, welche zur Erreichung der Stationen 

mit privaten Kfz bzw. dem Parken dienen, vorgesehen. Für den ruhenden Verkehr 

rund um die Bahnhöfe tragen die Kommunen die Verantwortung; grundsätzlich 

entscheiden sie außerhalb des Bahnbauvorhabens über die Schaffung von 

Parkplätzen. Augenscheinlich sind die Möglichkeiten zur Schaffung zusätzlicher 

Parkplätzen unmittelbar an den S-Bahn-Haltestellen begrenzt. Gleichwohl existieren 

im Bereich der Robert-Schuman-Brücke (Station „Claudiusstraße“ [Ostseite]) 

Parkmöglichkeiten. Insofern sind die Befürchtungen bezüglich zusätzlicher Park-

/Suchverkehre grundlos. Im Übrigen entspricht eine allzu einseitige Orientierung der 

Stationsplanung an der Kfz-Erreichbarkeit nicht (mehr) dem sich wandelnden 

Mobilitätsverhalten. 
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Wie bereits ausgeführt ist der Bf Wandsbek nicht geeignet, als alleinige S-

Bahnstation im PFA 1 zu fungieren. Hieran vermögen Optimierungsmaßnahmen an 

der vorhandenen PVA nichts zu ändern. 

Gegen die Beibehaltung der Station sprechen neben vorskizzierten verkehrlichen 

Belangen ebenfalls gewichtige bauliche Gründe. Zu den bisherigen Bestandsgleisen 

mit Bahnsteiganlage, sind zwei weitere Streckengleise der Str. 1120 sowie Außen- 

und Mittel-Lärmschutzwände zu errichten. Dies führt in der Summe zu einer 

erforderlichen Mindestbreite von 20,00m ab der Bahnsteigkante in südlicher Richtung 

(Minimalabstände nach EBO bei 120 km/h und gerader Strecke). Für die südlich der 

Bahnstrecke gelegene Straße Seydeckreihe und die an ihr gelegenen 

ca. 20 Grundstücke hätte eine solche Planung erhebliche Konsequenzen. 

Im Verlaufe des Planfeststellungsverfahrens sind keine Konflikte zutage getreten, die 

der Planung unüberwindlich entgegenstehen. 

- Immissionsschutz 

Naturgemäß gehen von der Bedienung von Verkehrsstationen und den sich hier 

aufhaltenden Menschen störende Immissionsbelastungen aus. Dazu zählen u.a. 

tonhaltige Anfahr- und Bremsgeräusche, Lautsprecherdurchsagen, 

Türschließgeräusche sowie die Kommunikation von Fahrgästen. Gelegentlich werden 

die PVA von alkoholisierten und grölenden Personen aufgesucht. Die typischen 

Bahnsteiggeräusche müssen im Interesse eines attraktiven 

Schienenverkehrsangebots hingenommen werden. Die Bahnsteiggeräusche gehen 

über die Regelungen der Schall 03 in die Berechnung des Beurteilungspegels für 

Schienenwege ein. Sofern der Beurteilungspegel die einschlägigen 

Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV überschreitet, besteht ein Anspruch auf 

Schallschutz. 

Hinsichtlich der zusätzlichen Lichtimmissionen wird darauf verwiesen, dass ein 

großer Teil der Bahnsteigbeleuchtung durch die Schallschutzwände abgeschirmt 

wird. 

- (zusätzliche) Inanspruchnahme von Grundstücken Dritter 

Für die Schaffung der beiden Stationen werden Grundstücke Dritter zusätzlich 

überplant. Um den Platz für die Mittelbahnsteige zu erhalten, wird das äußere S-
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Bahngleis (Richtungsgleis Ahrensburg-Gartenholz - Hasselbrook) in den 

entsprechenden Abschnitten in nördliche Richtung verschwenkt. Zudem sind die 

Bahnsteigzugänge beiderseits der Trasse teilweise auf bahnfremden Flächen 

angeordnet. Betroffen sind neben kommunalen Grundstücken auch Grundstücke 

Privater. Bei der Planung der PVA hat die Vorhabenträgerin ihr Augenmerk 

maßgeblich auch auf eine möglichst geringe Inanspruchnahme von Grundstücken 

Dritter gelegt. So werden die Stationen mit Mittelbahnsteigen anstelle von 

Außenbahnsteigen ausgestattet. Ferner werden die Bahnsteigzuwegungen 

platzsparend angelegt. Wie auch der Variantenvergleich belegt ist ein gänzlicher 

Verzicht auf private Flächen nicht möglich. Die im Zusammenhang mit den PVA 

benötigten Flächen sind jedoch verhältnismäßig klein. 

- Städtebauliche Belange 

Die maßgeblichen Bauleitpläne einschließlich des Flächennutzungsplans 

berücksichtigen insbesondere eine neue S-Bahnstation im Bereich zwischen der 

Robert-Schuman-Brücke und der Straße „Schloßgarten“. Die Station „Bovestraße“ ist 

bereits im B-Plan Marienthal 28 vorgesehen. 

Die Realisierung des Planvorhabens begründet keine Änderung von 

Gebietseinstufungen der umliegenden reinen und allgemeinen Wohngebiete. 

- Ortsbild 

Die neuen Stationen bewirken keine wesentlichen Beeinträchtigungen oder gar die 

Zerstörung des Ortsbildes. Die PVA werden im Bereich der vorhandenen 

Bahnanlagen hergestellt; die Anlagen der Bahntrasse werden durch ihren 

technischen Charakter dominiert. Schon wegen ihrer vergleichsweise geringen 

Abmessungen sind die neuen PVA nicht geeignet, das Ortsbild signifikant zu 

beeinflussen. Wesentlich stärker auswirken werden sich die Lärmschutzwände, 

welche insbesondere die Bahnsteige verdecken. Die PVA wirken sich auf die 

Dimensionierung der Lärmschutzwände nicht aus. 

- Naturschutz 

Durch die beiden Stationen verstärken sich die vorhabenbedingten Eingriffe in Natur 

und Landschaft beispielsweise infolge der zusätzlichen Inanspruchnahmen von 

Flächen, die mit Kleingärten, streckenbegleitenden Gehölzstrukturen oder 
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Ruderalflure ausgestattet sind, sowie wegen der größeren Neuversiegelungen. Diese 

Eingriffe sind von der Umweltplanung berücksichtigt und durch 

landschaftspflegerische Maßnahmen kompensiert. 

 

Die Vorhabenträgerin hat die Forderung nach einem repräsentativen 

„Eingangsbauwerk“ für die Station „Claudiusstraße“ nachvollziehbar abgelehnt. Ein 

solches Gebäude ist nach der Aufgabenstellung der FHH nicht vorgesehen. Die 

Planung der Station erfolgt anhand der einschlägigen Regeln der Technik, des 

Anforderungskatalogs der DB Station&Service AG sowie des HVV-Standards. 

Im Verlaufe des Anhörungsverfahrens sind Anregungen etwa zur Schaffung und 

Entwicklung von „Vorplätzen“ bzw. „Vorzonen“ gegeben worden. Diese Hinweise 

betreffen u.a. 

- die Einrichtung von switchh Punkten (Angebot der Hamburger Hochbahn AG, 

umfasst Carsharing verschiedener Unternehmen sowie StadtRAD) 

- die Schaffung von Stellplätzen für Kurzzeit- sowie Kiss & Ride-Parker 

- den Bau von Bike & Ride-Anlagen und die Gestaltung von Fahrradstellplätzen 

sowie 

- die Bereitstellung von öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge und von 

Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder. 

Die eben angeführten Maßnahmen dienen der Bewältigung der sogenannten ersten 

und letzten Meile vor bzw. nach der Fahrt mit der Eisenbahn und tragen somit dazu 

bei, die Attraktivität des Schienenpersonenverkehrs zu erhöhen. So unterstützt die 

DB Station&Service AG zusammen mit dem Bundesumweltministerium im Rahmen 

der Bike & Ride-Offensive die Kommunen bei der Standortsuche, Planung und 

Montage derartiger Anlagen. Im Ergebnis der 2. Planänderung werden an den 

Stationen „Claudiusstraße“ und „Bovestraße“ Flächen für Bike & Ride-Parkplätze 

vorgehalten. Dessen ungeachtet sind die in Rede stehenden Anlagen weder 

Eisenbahnbetriebsanlagen noch notwendige Folgemaßnahmen des konkreten 

Bahnbauvorhabens. Aus diesem Grund ist hierüber in der eisenbahnrechtlichen 

Planfeststellung nicht zu entscheiden. 

Im Anhörungsverfahren ist die Bezeichnung der Station „Claudiusstraße“ kritisiert 

worden. Die Vorhabenträgerin hat hierzu klargestellt, dass die fragliche 
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Stationsbezeichnung lediglich ein Planungs- bzw. Arbeitstitel ist und darauf 

verwiesen, dass die endgültige Bezeichnung der Station im Entscheidungsbereich 

der FHH und des HVV liege. In deren Stellungnahme vom 06.09.2017 macht das 

Bezirksamt Wandsbek auf einen Beschluss der Bezirksversammlung vom 06.04.2017 

aufmerksam, nach welchem der Name „Wandsbek Rathaus“ vorgesehen ist. Die 

Stationsbezeichnung ist nicht planfeststellungsrelevant. Es kann unterstellt werden, 

dass letztlich ein Name gewählt werden wird, der auf die Belange der FHH Rücksicht 

nimmt und den Reisenden entgegenkommt, indem er von vornherein 

Orientierungsschwierigkeiten ausschließt bzw. wesentlich mindert. 

B.4.4 Gestaltung der LSW 

Der Forderung der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) zur 

Abstimmung in Bezug auf die Gestaltung der Lärmschutzwände hat die 

Vorhabenträgerin im Verfahren aufgenommen und zugesagt, die farblichen 

Akzentuierungen bzw. das farbliche Gestaltungskonzept der Lärmschutzwände im 

Zuge der Ausführungsplanung mit dem Bezirk Wandsbek abzustimmen. Die 

Möglichkeiten der Begrünung der Wände mit Rankpflanzen in geeigneten Abschnitten 

würde geprüft werden. 

Die Forderung der BSW die Bauart und die Materialien mit ihr abzustimmen wird 

zurückgewiesen, da die Vorhabenträgerin gehalten ist Bauarten und Materialien für 

die LSW einzusetzen, die für den Eisenbahnbetrieb zugelassen sind und die 

Anforderungen des Lärmschutzes erfüllen. 

B.4.5 Inbetriebnahmegenehmigung 

Das Bauvorhaben fällt in den Anwendungsbereich der EIGV. 

Die Inbetriebnahmegenehmigung nach §§ 8 oder 14 Abs. 1 EIGV ist nicht Bestandteil 

dieser Planrechtsentscheidung, vgl. § 8 Satz 2 EIGV. 

B.4.6 Abschnittsbildung 

In Wahrnehmung der ihr diesbezüglich zustehenden Befugnis hat die 

Vorhabenträgerin das Planvorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost)“ in drei 

Planfeststellungsabschnitte aufgeteilt: 

- PFA 1: Hasselbrook - Luetkensallee 
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- PFA 2: Luetkensallee - Landesgrenze Hamburg / Schleswig-Holstein 

- PFA 3: Landesgrenze Hamburg / Schleswig-Holstein - Ahrensburg-Gartenholz 

Die Abschnittsbildung ist inhaltlich gerechtfertigt. Angesichts der Länge und des 

Umfangs des Gesamtbauvorhabens, der Vielzahl der Betroffenen sowie der 

verschiedenen Gebietskörperschaften schafft die Abschnittsbildung günstigere 

Voraussetzungen, um den Planungsprozess übersichtlich und effektiver gestalten zu 

können. 

Die Festlegung der Grenzen der PFAe ist nicht willkürlich. Die Grenze zwischen dem 

PFA 2 und PFA 3 bildet die Landesgrenze zwischen der FHH und dem Bundesland 

Schleswig-Holstein. Die Aufteilung innerhalb Hamburgs geschieht insbesondere vor 

dem Hintergrund der technischen Komplexität der Bahnbaumaßnahmen, die gerade 

im kürzeren PFA 1 sehr ausgeprägt ist. So bindet hier die S-Bahnlinie in die 

vorhandene Eisenbahninfrastruktur (mehrere Strecken) ein, in Gestalt des 

Überwerfungsbauwerks wird ein Bauwerk mit überdurchschnittlichen bzw. sehr hohen 

konstruktiven Ansprüchen hergestellt, es erfolgt der Umbau des Bahnhofs Wandsbek, 

zudem wird zum Ende des ersten PFA hin eine Systemwechselstelle (Wechsel 

Stromschiene / Oberleitung) eingerichtet. 

Die vorgenommene Abschnittsbildung genügt den Anforderungen des 

planungsrechtlichen Abwägungsgebots. Aus dem Plan für den vorliegenden Abschnitt 

ergeben sich für die nachfolgenden Abschnitte keinerlei Zwangspunkte, welche 

bereits bei der Zulassungsentscheidung für den PFA Hasselbrook - Luetkensallee zu 

berücksichtigen wäre; gemessen am Grundsatz der umfassenden 

Problembewältigung führt die Abschnittsbildung zu keiner unzulässigen Verlagerung 

von Planrechtskonflikten. 

Der Bestätigung der von der Vorhabenträgerin vorgenommenen Abschnittsbildung 

liegt die Einschätzung der Planfeststellungsbehörde zugrunde, nach welcher der 

Verwirklichung des Gesamtvorhabens keine absehbar unüberwindlichen Hindernisse 

entgegenstehen. Die Behörde fällt in Vorausschau auf die PFAe 2 und 3 ein 

vorläufiges positives Gesamturteil. Dieses „vorläufige positive Gesamturteil“ wird u.a. 

aus den vorliegenden positiven raumordnerischen Entscheidungen der FHH und des 

Bundeslandes Schleswig-Holstein sowie der Aufnahme des Knotens Hamburg in den 

„Vordringlichen Bedarf“ des Bedarfsplans für Bundesschienenwege (Anlage zu § 1 

des BSchWAG) gezogen. Überdies liegen bei der Planfeststellungsbehörde bereits 
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die Planunterlagen für die PFAe 2 und 3 vor, aus denen sich entnehmen lässt, dass 

das Gesamtbauvorhaben aus technischer und Umweltsicht realisierbar ist. 

Die konkrete Abschnittsbildung verkürzt weder den Rechtsschutz von 

Planbetroffenen noch macht sie ihn unmöglich. Einwendungen etwa zu der 

Variantenentscheidung können auch in den Folgeabschnitten geltend gemacht 

werden. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass Dritte grundsätzlich kein Recht darauf 

haben, dass über die Errichtung einer Anlage insgesamt, vollständig und 

abschließend in einem einzigen Bescheid entschieden wird. 

B.4.7 Variantenentscheidung 

B.4.7.1 Alternative Güterverkehrsstrecken 

Im Zuge ihrer Planung hat die Vorhabenträgerin Überlegungen zu möglichen 

alternativen Streckenführungen für den Güterverkehr zwischen Lübeck und Hamburg 

angestellt. Hierzu wurde eine eingleisige Neubaustrecke (NBS) entlang der BAB 1 in 

Betracht gezogen, (vgl. Unterlage 1 - Erläuterungsbericht S. 23 ff.). 

Die NBS könnte im Bereich der EÜ über die BAB 1 (bei Bahn-km 11,3) nahe der 

Ortslage Reecke (Hansestadt Lübeck) aus der Strecke Lübeck Hbf - Hamburg Hbf 

(Str. 1120) ausfädeln. Für die Einbindung der NBS an das Schienennetz im Bereich 

der FHH wurden zwei Untervarianten entwickelt: 

- Ab dem BAB-Kreuz Hamburg Ost wird die NBS an der BAB 24 weitergeführt; 

südwestlich des Horner Kreisels schließt sie dann an die Güterumgehungsbahn 

(Str. 1234) an. 

- Die NBS knickt noch vor dem BAB-Kreuz Hamburg Ost von der BAB 1 in südliche 

Richtung ab, kreuzt die BAB 24, um im Bereich der Ortslage der Stadt Glinde an 

die AKN-Strecke 9125 anzuschließen. 

Unter Verweis insbesondere auf die zu erwartenden erheblichen 

Umweltauswirkungen hat die Vorhabenträgerin ihre Überlegungen über eine 

„konzeptionelle Untersuchung“ hinaus nicht weiterverfolgt. 

Hauptsächlich wegen der befürchteten erheblichen Immissionen „resultierend“ aus 

dem künftig ansteigenden Güterverkehr hat eine Reihe von Einwendern die 

Überlegungen der Vorhabenträgerin zu möglichen alternativen Streckenführungen als 
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unzureichend kritisiert. Es wird gemutmaßt, die „schon im Vorhinein“ zu teure und zu 

aufwändige NBS entlang der BAB 1 sei ausschließlich mit dem Ziel betrachtet 

worden, die nunmehr eingereichte Planung als alternativlos erscheinen zu lassen. 

Zumindest jedoch sei eine nur überschlägige Betrachtung der NBS nicht ausreichend. 

Im Zusammenhang mit der Forderung nach einer detaillierten Alternativenprüfung 

wurden hauptsächlich folgende Varianten angesprochen: 

- Anstelle bei Reecke solle die Ausfädelung der NBS aus der Strecke Lübeck Hbf - 

Hamburg Hbf erst weiter westlich, nämlich in Reinfeld, Bad Oldesloe, Bargteheide 

oder in der Nähe von Ahrensburg angeordnet werden. 

- Es sollten „realistische“ Alternativrouten wie z.B. Lübeck - Ratzeburg - Mölln - 

Büchen - Lüneburg geplant werden. Dazu wären die Strecken Lübeck Hbf - 

Büchen (Str. 1121) und Lüneburg - Büchen (Str. 1150) zu ertüchtigen. Denkbar sei 

ebenso, den Güterverkehr von Lübeck nach Büchen zu leiten und bereits ab 

Büchen über die Strecke Berlin - Hamburg (Str. 6100) in Richtung der FHH zu 

führen. 

- Östlich der FHH solle zwischen den Strecken Lübeck Hbf – Hamburg Hbf und 

Berlin - Hamburg eine Verbindungsstrecke gebaut werden. Dies könne zwischen 

Bargteheide und Aumühle bzw. entlang der BAB 21 / B 404 geschehen. 

Zudem werden betriebliche Maßnahmen zur Lenkung bzw. Beschränkung des 

Güterverkehrs gefordert. Alles in allem sind die betreffenden Einwendungen darauf 

gerichtet, einen Ansteigen des Güterverkehrs durch Wandsbek zu vermeiden; unter 

dem Motto „Außen rum statt mittendurch“ will man zumindest von dem „nicht 

Hamburg betreffenden Güterverkehr“ verschont bleiben. 

Der im Zusammenhang mit den alternativen Güterverkehrsstrecken erhobene 

Vorwurf, die Vorhabenträgerin habe die in Betracht kommenden Alternativen nicht 

ausreichend geprüft, um die beste und ausgewogenste Lösung zu finden, ist 

unberechtigt. 

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist die Herstellung der 

Eisenbahninfrastruktur für die neue S-Bahnlinie S4 nach Bad Oldesloe. Mit der 

Erschließung des Nordostens der FHH und des angrenzenden Kreises Stormarn 

durch die S-Bahn wird der bereits bestehende SPNV flexibler, komfortabler und 

zuverlässiger. Es werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der SPNV 

künftig von einem deutlich größeren Personenkreis genutzt werden kann. Ein weiterer 
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Effekt ist die Entlastung des Hamburger Hbf. Das Planvorhaben „Neubau der S-

Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe“ ist fraglos ein Nahverkehrsprojekt. Der 

Erfolg des zu beurteilenden Projekts ist unbestreitbar an die gewählte Trasse 

geknüpft. Alle Überlegungen zu einer möglichen alternativen Güterverkehrsstrecke 

sind im planungsrechtlichen Sinne keine Alternativen bzw. Varianten zum Bau der 

neuen S-Bahnlinie, weil sie im Ergebnis auf ein anderes, hier nicht 

plangegenständliches Projekt hinauslaufen. 

Im Anhörungsverfahren hat die Vorhabenträgerin erklärt, dass sie im Rahmen des 

vorliegenden Planfeststellungsverfahrens keine Alternative für den Güterverkehr 

vollumfänglich untersucht habe, da dieser Verkehr nicht Gegenstand des Verfahrens 

sei. Weiter heißt es, dass die Variante entlang der BAB 1 lediglich ergänzend 

aufgeführt worden sei, um den Gesamtkontext mit anderen, den Planungsraum 

betreffenden Schienenprojekten herzustellen. 

In der Tat weist das Planvorhaben Bezüge zum Güterverkehr auf: 

- Zum Vorhaben gehört die Herstellung der beiden Überhol- und Puffergleise im Gbf 

Wandsbek (Nutzlänge von 850m) sowie der zweigleise Ausbau der Horner 

Verbindungskurve (VBK; Güterzugstrecke 1242). Diese Betriebsanlagen dienen 

unmittelbar dem Güterverkehr. 

- Durch die Verlagerung des bisherigen Regionalbahnverkehrs (d.h. der RB 81) auf 

die neue S-Bahnlinie werden auf der Strecke 1120 Lübeck Hbf - Hamburg Hbf 

Trassen für den Fern- und Güterverkehr frei. 

Indes folgt aus diesen Bezügen kein Erfordernis für eine detaillierte 

Variantenuntersuchung von infrage kommenden alternativen Güterverkehrsstrecken. 

Eine Trassenführung, die den Schwerpunkt des Vorhabens völlig verlagern würde, 

indem sie neben dem geplanten Streckenausbau für den Personennahverkehr einen 

vollständigen Streckenneubau auf einer anderen Trasse für den Güterverkehr 

vorsieht, wird nach den von der Rechtsprechung aufgestellten Maßstäben nicht mehr 

vom fachplanerischen Alternativenbegriff umfasst. 

Es handelt es sich nicht mehr um eine Alternative im fachplanerischen Sinne, wenn 

eine Variante auf ein anderes Projekt hinausläuft (vgl. BVerwG, Urteil vom 3.05.2013, 

Az. 9 A 16.12, juris, Rn. 85). Zwar sind Abstriche am Grad der Zielvollkommenheit als 

typische Folge des Gebots, Alternativen zu nutzen, hinnehmbar (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 17.05.2002, Az. 4 A 28.01, juris, Rn. 26). Dennoch ist die Frage nach einer 
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Alternative stets abhängig von dem jeweiligen Planungskonzept; dieses verfolgt 

bestimmte Ziele; die ihrerseits von einem Bewerten und Gewichten anderer 

Zielsetzungen abhängig sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 19.05.1998, Az. 4 A 9.97, juris, 

Rn. 49). 

Der Bau der dargestellten Güterverkehrsinfrastruktur ist eine notwendige 

Zusammenhangsmaßnahme des Neubaus der S-Bahnlinie, die dazu bestimmt ist, 

eine andernfalls eintretende – vorhabenbedingte – Verringerung der gegenwärtig 

vorhandenen Kapazität auf der Güterverkehrsstrecke abzuwenden bzw. die 

Realisierung des Planungsziels sicherzustellen. Durch den Neubau der S-Bahngleise 

werden Überholungsgleise in den Bahnhöfen Wandsbek Gbf, HH-Rahlstedt und 

Ahrensburg „verdrängt“. Zudem wird die Anbindung der Güterverkehrsstrecke 

Hamburg-Wandsbek - Abzweig Hamburg-Horn an die Str. 1120 Lübeck Hbf – 

Hamburg Hbf um mehr als 600m in westliche Richtung verschoben. Mit der neuen 

Anbindung wird die vorhandene Güterverkehrsstrecke „gekürzt“. Daraus resultiert die 

Notwendigkeit des zweigleisigen Ausbaus der VBK. Der von Einwendern befürchtete 

vollständige zweigleisige Ausbau der vorhandenen Güterstrecke erfolgt hingegen 

nicht. 

Einer Verringerung der Kapazität stünde u.a. das europäische Recht entgegen. Im 

betreffenden Abschnitt sind die betreffenden Strecken 1120 und 1242 Bestandteile 

des TEN Kernnetzes Güterverkehr und Personenverkehr. Laut der Leitlinien der EU 

für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes (VO [EU] Nr. 1315/2013) ist 

es zur Gewährleistung der internationalen Mobilität von Personen und Gütern 

notwendig, die Kapazität des transeuropäischen Verkehrsnetzes und die Ausnutzung 

dieser Kapazität zu optimieren und wo nötig zu erweitern. 

Die Planfeststellungsbehörde verkennt nicht, dass nach der Umsetzung des 

Planvorhabens mehr Trassen für den schnellen Nahverkehr, Fern- und Güterverkehr 

zur Verfügung stehen. Hierauf macht die Vorhabenträgerin im Erläuterungsbericht 

(Unterlage 1) selbst ausdrücklich aufmerksam. Zweifelsohne ist die Bereitstellung 

zusätzlicher Trassen für den Güterverkehr eine gewollte Folge des 

Nahverkehrsprojekts. Immerhin ist die S4 (Ost) eine Teilmaßnahme des 

Gesamtprojekts „Knoten Hamburg“, welches insbesondere auf die 

Engpassbeseitigung ausgerichtet ist. Innerhalb dieses Gesamtprojekts kommt dem 

Nahverkehrsprojekt freilich eine spezifische Funktion zu. Vorgesehen ist der Bau der 
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S4 Ost mit separaten S-Bahn-Gleisen zwischen HH-Hasselbrook und Ahrensburg 

laut der Projektbegründung zur Entlastung des Hamburger Hbf. 

Die Ursachen für den zu erwartenden Anstieg des Schienengüterverkehrs hingegen 

liegen nicht im S-Bahn-Neubau. Im Gegenteil: Der Güterverkehr wird selbst dann 

anwachsen, wenn das plangegenständliche Bauvorhaben nicht umgesetzt werden 

würde. Der verstärkte Güterverkehr ist nämlich die unmittelbare Folge aus der 

Verlagerung eines Großteils der Skandinavien-Verkehre von der Jütlandlinie hin zur 

Hinterlandanbindung der festen Fehmarnbeltquerung (FBQ), die sich nach der 

Fertigstellung des Projekts „ABS / NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden 

(Hinterlandanbindung FBQ)“ einstellen wird. Wie bereits angedeutet wird das erhöhte 

Güterverkehrsaufkommen innerhalb der FHH auf der Eisenbahninfrastruktur 

abgewickelt, die Bestandteil des Kernnetzes des TEN ist. Die Zugehörigkeit der 

betreffenden Strecken zum TEN lässt sich ohne Weiteres der entsprechenden Karte 

(Anlage 1 zur VO [EU] Nr. 1315/2013) entnehmen. 

Bezüglich der befürchteten höheren Lärmimmissionen aus dem Güterverkehr wird 

abschließend Folgendes angemerkt: Der Bau der S-Bahnstrecke stellt eine 

wesentliche Änderung des Schienenweges im Sinne des § 1 Abs. 2 Ziff. 1 der 

16. BImSchV dar. Folglich ist sicherzustellen, dass die in der 

Verkehrslärmverordnung bestimmten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 

werden, vgl. § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV. Die Ermittlung der konkreten 

Lärmvorsorgeansprüche hat auf der Grundlage einer Verkehrsprognose zu 

geschehen, welche die Zuwächse des Güterverkehrs einbezieht. Insoweit erwachsen 

den Anwohnern keine Nachteile. Im Gegenteil gewährleistet das Vorhaben mit den 

umfangreichen Schallschutzmaßnahmen Schutz vor der prognostisch zu erwartenden 

Zunahme des Güterverkehrs auf dieser Strecke – mit der Folge, dass es nach 

Realisierung des Vorhabens leiser ist als im Ist-Zustand.  

B.4.7.2 Null-Variante 

Im Anhörungsverfahren wurde eingewandt, dass eine substantiierte Betrachtung 

einer Null-Variante fehlen würde. In diesem Zusammenhang wird behauptet, dass die 

mit dem Bauvorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe“ 

verfolgte Zielsetzung bereits durch die existierende Regionalbahn RB 81 erreicht 

werden könne, so dass das S-Bahn-Projekt überflüssig sei. Zur Stabilisierung der 

Zugfrequenz auf der Str. 1120 Lübeck Hbf - Hamburg Hbf wäre ein drittes 
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Fernbahngleis zwischen Ahrensburg und HH-Wandsbek wünschenswert, aber nicht 

zwingend erforderlich. 

Die Vorhabenträgerin hat die Null-Variante in Betracht gezogen und zu Recht 

verworfen. 

Gegen die Null-Variante spricht bereits, dass der unter den „Vorhaben des 

Potenziellen Bedarfs“ (vgl. Abschn. 2, UAbschn. 2 des Bedarfsplanes für die 

Bundesschienenwege [Anlage zu § 1 des BSchWAG]) aufgelistete „Knoten Hamburg“ 

inzwischen in den „Vordringlichen Bedarf“ aufgestiegen ist. Es sind keine Belange 

ersichtlich, die nach Lage der Dinge so gewichtig wären, dass das Vorhaben im 

Ergebnis der Gesamtabwägung trotz der vorskizzierten Bedarfsfeststellung scheitert. 

Die mit dem plangegenständlichen Vorhaben angestrebten Ziele lassen sich nicht mit 

einer Optimierung der RB 81 als Null-Variante zufriedenstellend verwirklichen. Dabei 

berücksichtigt die Planfeststellungsbehörde, dass die Nullvariante selbst dann nicht 

zum Tragen kommt, wenn die Vorhabenträgerin gewisse Abstriche von den 

gesteckten Zielen vornehmen müsste. 

Im Erläuterungsbericht (Unterlage 1, Seite 14) werden zur Begründung des 

Vorhabens die 2030 zu erwartenden Fahrgastzahlen verglichen. Während auf dem 

Streckenabschnitt Bad Oldesloe - Hamburg Hbf im Prognosenullfall (Bezugsfall; 

RE 8, RE 80 und RB 81) werktags mit 40.300 Ein- und Aussteiger zu rechnen ist, 

erhöht sich deren Anzahl bei Umsetzung des Planvorhabens (Planfall; RE 8, RE 80 

und S4) auf 64.000. Daraus wird geschlussfolgert, dass die Zugzahlen bzw. 

Zuglängen zukünftig deutlich erhöht werden müssen, was jedoch auf der 

bestehenden und bereits jetzt stark ausgelasteten Stammstrecke nicht möglich ist. 

Eine Erhöhung der Zugzahlen des SPNV auf der Stammstrecke würde zudem der 

angestrebten Zurverfügungstellung von mehr Trassen für den schnellen Nahverkehr 

sowie den Fern- und Güterverkehr entgegenstehen und zu keiner Entlastung des 

Hamburger Hbf führen. 

In diesem Zusammenhang wird auf Folgendes hingewiesen:  Zweifelsohne würde ein 

dreigleisiger Ausbau der Stammstrecke anstatt des Neubaus der S-Bahnstrecke zu 

einer signifikanten Reduzierung der Grundstücksbetroffenheiten führen. In der Tat ist 

dieses dritte Fernbahngleis eine Teilmaßnahme des Projekts „ABS Hamburg - 

Ahrensburg“, welches ebenfalls bei den „Vorhaben des Potenziellen Bedarfs“ 

(vgl. Abschn. 2, UAbschn. 2 des Bedarfsplanes für die Bundesschienenwege [Anlage 
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zu § 1 des BSchWAG]) aufgeführt wird. Laut der Begründung in der 

Projektbeschreibung (Bundesverkehrswegeplan 2030 – Projekt 2-044-V01) ist der 

Bau des dritten Gleises zwischen HH-Wandsbek und Ahrensburg zur Abwendung 

eines künftigen Engpasses bestimmt, der andernfalls infolge der großräumigen 

Umverlagerung der Güterverkehre auf der durch Züge des SPNV belasteten Strecke 

entstehen würde. Dessen ungeachtet ist die ABS Hamburg - Ahrensburg nicht als 

Alternative zum S-Bahnbau entwickelt worden. Gemäß der Projektbeschreibung 

werden nämlich bei der Bewertung des Planfalls (ABS) die potenziellen Entlastungen 

aus dem Bau einer S4 Hamburg - Bad Oldesloe bereits berücksichtigt. Wie das BWVI 

mit seiner E-Mail vom 18.11.2019 [08:39 Uhr] (Herr Engel) gegenüber der 

Vorhabenträgerin bestätigt ist die ABS Hamburg - Ahrensburg anders als der Knoten 

Hamburg im Ergebnis der „Bewertung der Schienenwegeausbauvorhaben des 

Potentiellen Bedarfs“ (2018) nicht in den Vordringlichen Bedarf aufgestiegen. Das 

Projekt hat ein NKV von lediglich 0,1 und ist daher unwirtschaftlich. Bemerkenswert in 

der Bewertung ist die Anmerkung, dass das Projekt S4 Ost als Teil des Knotens 

Hamburg die Verkehrsbedürfnisse effektiver erfüllt als eben ein dreigleisiger Ausbau. 

Es liegt zudem auf der Hand, dass das dritte Fernbahngleis nicht zur angestrebten 

Entlastung für Hamburger Hbf führt. 

Grundlage für die Planung der S-Bahn-Infrastruktur ist neben den 

Prognosezugzahlen des Bundes für den Fern- und Güterverkehr (2030) das 

Betriebsprogramm für den SPNV vom Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bzw. der 

S-Bahn Hamburg GmbH. Zur Bewältigung des prognostizierten Fahrgastaufkommens 

ist während der HVZ vorgesehen,  

- bis Ahrensburg in einem 10 min-Takt  

- bis Bargteheide in einem 20 min-Takt sowie  

- bis Bad Oldesloe in einem 60 min-Takt 

zu fahren. Das Projekt wurde einer „Eisenbahnbetriebswissenschaftliche 

Untersuchung (EBWU)“ unterzogen. Im Rahmen der EBWU wurden für die 

Festlegung der konkreten Streckenmerkmale der neuen S-Bahnlinie verschiedene 

Varianten betrachtet. Zusammenfassend wird resümiert, dass die Planungsvariante 

(auch als „Mitfall 4“ bzw. „EBWU-Variante 0“ bezeichnet) als robuste und nachhaltige 

Lösung zu favorisieren ist, weil sie neben einer wirtschaftlich-optimalen 

Betriebsqualität für alle Verkehre die notwendigen Spielräume bzw. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 205 von 461 

 

 

Kapazitätsreserven für sich abzeichnende Angebotsausweitungen bzw. 

Mehrverkehre im Fern- und Güterverkehr bietet. 

Gegenüber der RB 81 wird die S4 zu einer spürbaren Steigerung der Attraktivität des 

SPNV führen. Hierzu hat die Vorhabenträgerin im Anhörungsverfahren eine Reihe 

von nachvollziehbaren Argumenten geliefert: 

- Es entstehen umsteigefreie Verkehrsbeziehungen zwischen sämtlichen 

Stationen auf der Nord-Ost-Achse (sprich: S4 (Ost)) mit sämtlichen Stationen des 

S-Bahn-Tunnels Hamburg-City. Hierin eingeschlossen sind die neuen 

Verkehrsstationen der S4. Ziele in der Hamburger Innenstadt können direkt 

erreicht werden. Zwischen den einzelnen Stationen entlang der durchgehenden 

S4 werden günstige Fahrmöglichkeiten geschaffen. 

- Die bei der S-Bahn zum Einsatz kommenden Züge der BR 474 ermöglichen im 

Vergleich zu den bei der RB 81 verkehrenden Doppelstockwagen einen 

rascheren Fahrgastwechsel. Damit verkürzen sich die Haltestellenaufenthalte. 

- Die Wagen der BR 474 weisen pro Wagen drei Türen mit stufenlosen Einstiegen 

auf; die Türen sind in gleichmäßigen Abständen angeordnet. 

Doppelstockwagen haben lediglich zwei Türen an den Wagenenden; zu den 

Bahnsteigen ist ein Höhenunterschied zu überwinden; das Oberdeck ist nur 

durch zwei Treppenaufgänge zu erreichen. 

- Im Hbf Hamburg bestehen Richtungsbahnsteige mit jeweils 2 Gleisen in beide 

Richtungen. Dadurch ist ein schneller und reibungsloser Umstieg in die Linien 

S1, S2, S3, S11, S21 und S31 möglich. 

Die Züge der RB 81 enden in den Gleisen 5 - 8 im Hbf Hamburg. Zur Weiterfahrt 

mit der S-Bahn ist in jedem Fall der Bahnsteig zu wechseln. Dazu ist der Nord- 

bzw. Südsteg mit den dazugehörenden Abgängen zu den S-Bahnsteigen zu 

nutzen, was zeitaufwändig und mit gegenseitiger Behinderung der 

Fahrgastströme verbunden ist. 

Die S-Bahn verkehrt nach einem festen Taktfahrplan, der insbesondere bis 

Ahrensburg-Gartenholz eine hohe Taktfrequenz aufweist. Dank der Abfahrt „zur 

gleichen“ Minute wird der Fahrplan für Fahrgäste überschaubarer. Mit dem 

dichten Takt wird sich das Fahrgastaufkommen auf die Züge gleichmäßiger 

verteilen. Es verbessern sich die Rahmenbedingungen für die Verknüpfung mit 

dem ÖPNV. 
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Der in einzelnen Einwendungen behauptete Komfortzuwachs zugunsten der RB 81 

„aufgrund kürzerer Fahrzeiten, mehr Sitzplätzen, Fahrradabteilen und Zugtoiletten“ 

lässt sich nicht bestätigen. Trotz der zusätzlichen Stationen benötigt die S-Bahn nicht 

mehr Zeit auf dem Weg etwa zum Hamburger Hbf. Die Sitzplatzkapazität von S-Bahn 

(Vollzug) und RB ist aufgrund des kürzeren Takts der S-Bahn vergleichbar; beim 

Einsatz des Langzuges bietet die S-Bahn deutlich mehr Sitzplätze. Wenn auch 

außerhalb der HVZ ist eine Fahrradmitnahme in der S-Bahn ebenfalls möglich. 

Auf die Vorteile der mit dem S-Bahnprojekt verfolgten Entmischung der Verkehre 

etwa bezüglich der zu erwartenden höheren Pünktlichkeit ist bereits an anderer Stelle 

hingewiesen worden. 

B.4.8 Güterverkehr 

In einer Reihe von Einwendungen wird kritisiert, dass „mitten durch eine Großstadt 

und Wohngebiete“ Gefahrguttransporte erfolgen; es wird gefordert, diesen Verkehr 

aus dem dicht besiedelten Stadtgebiet Hamburgs herauszuhalten. 

Zu dieser Thematik verweist die Planfeststellungsbehörde zunächst auf die 

Ausführungen zu alternativen Güterverkehrsstrecken (Punkt B.4.7.1). Das 

Nahverkehrsprojekt „Neubau der S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe“ 

weist zwar durchaus Bezüge zum Güterverkehr auf, die Ursachen für den zu 

erwartenden Anstieg des Schienengüterverkehrs und damit einhergehend der 

Gefahrguttransporte sind hingegen woanders zu suchen. 

Eine ohnehin im laufenden Verfahren nicht auszusprechende Beschränkung der 

Gefahrguttransporte, die etwa 20% des gesamten Schienengüterverkehrs 

ausmachen, wäre rechtlich bedenklich. Sie berührt u.a. das Recht auf einen Zugang 

zu Eisenbahnanlagen für alle Arten von Schienengüterverkehrsdiensten zu 

angemessenen, nichtdiskriminierenden und transparenten Bedingungen (§ 10 Abs. 1 

Satz 1 ERegG). Bei Beachtung der umfangreichen Sicherheitsvorschriften können die 

Gefahrguttransporte grundsätzlich auf allen Eisenbahninfrastrukturen abgewickelt 

werden. Abgesehen von bestimmten radioaktiven Stoffen bedarf es hierfür keiner 

gesonderten behördlichen Genehmigung. 

Der Sorge von Anwohnern um die Folgen möglicher Unfälle lässt sich Folgendes 

entgegnen: Auf der Grundlage des dem Vorsorgegrundsatz folgenden 

Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBefG) sind Vorschriften erlassen worden, die ein 
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anerkannt hohes Sicherheitsniveau gewährleisten und Unfälle nach Möglichkeit 

ausschließen bzw. Unfallfolgen minimieren. Diese Vorschriften werden unter 

Beachtung des neuesten Stands von Wissenschaft und Technik laufend überprüft 

und fortentwickelt. Die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen ist ein fester 

Bestandteil der Aufsichtstätigkeit der zuständigen Eisenbahnbehörden. 

Die Eignung der Eisenbahn speziell auch für Gefahrguttransporte zeigt sich nicht 

zuletzt in dem Umstand, dass nach der GGVSEB bestimmte gefährliche Güter 

grundsätzlich mit der Eisenbahn oder Binnenschiffen und nicht im Straßenverkehr zu 

transportieren sind. 

B.4.9 Raumordnung und Landesplanung 

Das Planvorhaben entspricht den Erfordernissen der Raumordnung. 

Weil die FHH über keinen Raumordnungsplan verfügt, übernimmt hier der 

Flächennutzungsplan (FNP) die Funktion des Raumordnungsplans, vgl. § 13 Abs. 1 

Satz 2  ROG. Der Erläuterungsbericht zum FNP in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom Oktober 1997 enthält unter Punkt 10 u.a. folgende 

Maßgabe zum ÖPNV: 

„Infolge der Überlagerung von Fernverkehr und Nahverkehr sind die Zulaufstrecken 

des innerstädtischen Schienennetzes so stark ausgelastet, dass auch der 

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) behindert wird. Mit modernerer Signaltechnik 

und Ergänzung der Gleiskapazität sind nachhaltige Verbesserungen in den 

Abschnitten Pinneberg - Elmshorn, Hamburg Hbf - Ahrensburg und Stelle - Lüneburg 

sowie auf der Verbindungsbahn Hamburg-Hbf - Altona erforderlich, um eine höhere 

Zuverlässigkeit und eine Vertaktung des Schienenpersonennahverkehrs zu erreichen 

(vgl. S. 86 f.)“. 

Das Planvorhaben steht im Einklang mit dem städtebaulichen Grundkonzept des FNP 

(Punkt 1.4). Es folgt der Achsenkonzeption. Zur Nahverkehrsbedienung der 

genannten Regional- und Hauptachsen (u.a. Hamburg-Wandsbek - Ahrensburg / 

Großhansdorf - Bargteheide – Bad Oldesloe) dienen die S-Bahnen und elektrifizierten 

Regionalbahnen. Die Errichtung neuer Verkehrsstationen folgt der Dichtekonzeption. 

Darin wird der Fußgängereinzugsbereich einer S-Bahnstation definiert durch einen 

Radius von 600m, um den Mittelpunkt der Haltestelle. Er entspricht einer maximalen 

Fußwegzeit von etwa 10 Minuten. 
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Der Neubau der S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe ist eines der 

wichtigsten Schienenprojekte für die Verbesserung der Mobilität in weiten Teilen der 

Region und daher als Leitprojekt der Metropolregion Hamburg anerkannt. Um den 

Planungsprozess zu unterstützen, wurde aus Mitteln der Förderfonds der 

Metropolregion Hamburg zudem die Vorentwurfsplanung mitfinanziert. Die Akteure 

der Metropolregion werden sich nach eigenem Bekunden auch weiterhin für die 

Umsetzung des Projektes einsetzen und den Planungsprozess positiv begleiten. 

B.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Planfeststellungsbehörde hat die Änderungen gemäß § 15 Absätze 2, 4 und 6 

BNatSchG i.V.m. § 8 HmbBNatSchAG, der in den Maßnahmenblättern enthaltenen 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, entsprechend den Forderungen der Behörde für 

Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft Hamburg (BUKEA, ehemals BUE) in die 

Nebenbestimmungen des Beschlusses übernommen. 

Den im Rahmen des Verfahrens von der BUKEA geforderten Änderungen und 

Ergänzungen ist die Vorhabenträgerin nachgekommen. Im Rahmen der 

4. Planänderungen hat die BUKEA keine weiteren Anmerkungen gehabt. 

Dem Planvorhaben stehen die Belange des Naturschutzes und der Landespflege 

nicht unüberwindbar entgegen. 

In Rahmen eines Scopingverfahrens wurden Detaillierungsgrad und Reichweite der 

Kartierungen von Flora und Fauna nach § 5 des UVPG a.F. festgelegt. Die 

Biotoptypen wurden im gesamten Wirkraum des Vorhabens - auch auf den privaten 

Flächen - durch Fa. Baader Konzept in Winsen kartiert (siehe Bestands- und 

Konfliktpläne des LBP). Faunistische Erhebungen wurden sehr umfassend durch Fa. 

Leguan in Hamburg durchgeführt. Die Erfassung der Fauna wurde im Anschluss an 

das Scopingverfahren mit den Naturschutzbehörden für die jeweiligen Artengruppen 

weiter konkretisiert. Zur Einschätzung des potenziellen Vorkommens weiterer Arten 

im Bereich des Horner Bogens wurden zusätzlich aktuelle Verbreitungskarten 

herangezogen und mit den vorhandenen Habitatstrukturen abgeglichen, sowie Daten 

des Artenkatasters abgefragt. 

Das Vorhaben genügt den Anforderungen der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG. Bei der Umsetzung der in den 
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Maßnahmenblättern näher beschriebenen Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen: 

 V 5: Maßnahmen zum Erhalt gefährdeter Pflanzenarten 

 V 6: Schutz wertvoller Biotopstrukturen 

 V 8: Bodenschutz/ Flächenrekultivierung 

 V 9: Betankung auf befestigten Flächen 

 V 10: Wässern von Gehölzen 

 V 11: Staubverminderung 

werden vermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft unterlassen. 

Daneben wurden, im Rahmen der Möglichkeiten, Anpassungen der technischen 

Planung vorgenommen, um Eingriffe in Natur und Landschaft zu minimieren. Zur 

Minimierung der Beeinträchtigung von Gehölzen und anderen wertvollen Biotopen 

wurde das Baufeld in einigen Bereichen eingeschränkt. Im Wandsbeker Gehölz 

wurden die BE-Flächen und Baustraßen so verlegt, dass sich die Beeinträchtigungen 

insbesondere größerer Bäume reduziert hat. Darüber hinaus sind Aussparungen in 

Baustelleneinrichtungsflächen vorgesehen, um größere Einzelbäume zu schützen. 

Indes werden durch das Bauvorhaben auch unvermeidbare Beeinträchtigungen gem. 

§ 15 Abs. 1 BNatSchG hervorgerufen. Das Erfordernis der Flächeninanspruchnahme 

ergibt sich weitgehend aus den Zwangspunkten für die Trassierung und baubedingt 

erforderlichen Zufahrten, Arbeitsstreifen, Bereitstellungs- und 

Baustelleneinrichtungsflächen. Eine weitere Reduzierung der 

Flächeninanspruchnahme ist aus technischen Gründen nicht möglich. Folgende 

unvermeidbare Beeinträchtigungen wurden für das Vorhaben ermittelt:  

 Bau- und anlagebedingter Verlust von Gehölzen  

 Bau- und anlagebedingter Verlust artenreicher Ruderalfluren  

 Baubedingte Beeinträchtigung von Böden allgemeiner und besonderer 

Bedeutung 

 Anlagebedingter Verlust/ Überprägung von Böden allgemeiner Bedeutung 

 Anlagebedingter Verlust lufthygienisch wirksamer Strukturen 

 Bau- und anlagebedingter Verlust landschaftsbildrelevanter Gehölzstrukturen 
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Der Kompensationsbedarf des Vorhabens wurde über das Staatsrätemodell 

(FHH 1991) ermittelt. Der Ausgleich erfolgt so weit wie möglich in der Nähe des 

Vorhabens im selben Naturraum. Für die vorgenannten Eingriffe erfolgt die 

Kompensation, in die Schutzgüter Biotope, Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, 

Klima/Luft und Landschaftsbild, über folgende Kompensationsmaßnahmen: 

 A 1: Gehölzpflanzung: Auf trassennahen Flächen erfolgt unter Verwendung 

von autochthonem Pflanzmaterial die Pflanzung von Sträuchern mit einigen 

Überhältern (Bäume 2. Ordnung: Hainbuche, Feldahorn, Vogelkirsche) aus 

überwiegend Schlehe (Prunus spinosa), Wildrose (Rosa canina), Hasel 

(Corylus avellana), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Weißdorn 

(Crataegus monogyna, C. laevigata). Für die Bepflanzung werden 

ausschließlich standortgerechte, gebietsheimische Gehölze mit forstlichem 

Herkunftsnachweis (Nordwestdeutsches Tiefland) verwendet. Die Maßnahme 

wird bauabschnittsweise spätestens drei Monate nach Abschluss der 

Bauarbeiten in den jeweiligen Bauabschnitten begonnen und zügig 

umgesetzt. 

 A 2: Gehölzentwicklung: Auf trassennahen Flächen erfolgt unter Verwendung 

von autochthonem Pflanzmaterial die Pflanzung von Sträuchern mit einigen 

Überhältern (Bäume 2. Ordnung: Hainbuche, Feldahorn, Vogelkirsche) aus 

überwiegend Schlehe (Prunus spinosa), Wildrose (Rosa canina), Hasel 

(Corylus avellana), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Weißdorn 

(Crataegus monogyna, C. laevigata). Für die Bepflanzung werden 

ausschließlich standortgerechte, gebietsheimische Gehölze mit forstlichem 

Herkunftsnachweis (Nordwestdeutsches Tiefland) verwendet. 30 % der Fläche 

werden nicht bepflanzt. In diesen Zwischenräumen kann sich über freie 

Sukzession das Zielbiotop mit einer höheren Artenvielfalt entwickeln. Die 

Maßnahme wird spätestens drei Monate nach Abschluss der Bauarbeiten im 

entsprechenden Bauabschnitt begonnen und zügig umgesetzt. 

 A 3: Entfernung von Neophyten: Zur Kompensation der Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Pflanzen/Tiere und Biologische Vielfalt wird auf DB-Gelände 

der Japanische Staudenknöterich (Fallopia japonica) entfernt. Wo kleinere 

Teilflächen von Neophytenfluren (insgesamt 266m²) auf DB-Gelände 

außerhalb des anlagebedingten Bereiches liegen, wird die Entfernung der 

Neophyten und die Wiederbegrünung der Flächen durch Ansaat von 
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Landschaftsrasen vorgesehen. Hierfür wird ein Bodenaustausch bis in 2m 

Tiefe und randlich 2m über den oberirdischen Wuchsbereich des 

Staudenknöterichs hinaus vorgenommen, soweit an Böschungsbereichen 

eine über die Grenzen des Vorhabens reichende Inanspruchnahme von 

Nachbargrundstücken oder die Gefährdung des Bahnbetriebs 

ausgeschlossen werden kann. Im Regelfall erfolgt anschließend über drei 

Jahre die konsequente Kontrolle und mechanische Bekämpfung von ggf. 

verbliebenen oder austreibenden neophytischen Pflanzen. Im Rahmen der 

Begrünung kommt eine Regel-Saatgutmischung nach FLL 

(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V.) 

zur Anwendung, die aus gebietsheimischen Gräsern und Kräutern besteht. 

 A 4: Ausgleichspflanzungen Einzelbäume: Trassennah werden drei 

standortgerechte, gebietsheimische Laubbäume der Wertstufe 2 gemäß 

SCHAPER + STEFFEN + RUNTSCH (2011) (Stammdurchmesser 18 - 25cm, 

4 x verpflanzt) gepflanzt. Die Maßnahme wird spätestens drei Monate nach 

Abschluss der Bauarbeiten in diesem Bauabschnitt begonnen und zügig 

umgesetzt. 

 E 1: Waldumbau: Die vorhandene Nadelbaummonokultur wird durch 

Anpflanzung von Laubbaumarten langfristig zu einem naturnahen und 

standortgerechten Laubwald umgewandelt. Dazu wird im ersten Schritt der 

Fichtenbestand durchforstet und dabei um ca. 50% ausgelichtet. Da im 

zentralen Teil der Fläche ein Zitterpappelbestand steht, bleibt 

Bestockungsgrad über 0,6. Die Durchforstung wird so ausgeführt, dass eine 

plenterartige Waldstruktur entsteht. Anschließend erfolgt auf 2/3 der 

gerodeten Flächen die Unterpflanzung mit standortheimischen 

Laubbaumarten, überwiegend mit Stiel-Eiche (Quercus robur). Daneben mit 

Trauben-Eiche (Quercus petraea), Buche (Fagus sylvatica), Birke 

(Betula pendula), Eberesche (Sorbus aucuparia) und Faulbaum 

(Frangula alnus). Sofern vorhanden ist die spätblühende Traubenkirsche 

(Prunus serotina) zu entfernen. Auf dem restlichen Drittel der ausgelichteten 

Bereiche wird keine Anpflanzung vorgenommen. Hier wird Sukzession 

zugelassen. Nach etwa 10 Jahren werden die restlichen Fichten entnommen. 

Laubbaumanpflanzung sowie Sukzession erfolgen im gleichen Verhältnis wie 

zuvor beschrieben. Mit dem stufenweisen Entfernen der Fichten und dem 
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zwischenzeitlichen Heranwachsen der Laubbäume wird ein Erhalt der 

Waldstruktur angestrebt. Über den gesamten Pflegezeitraum werden 

Neophyten wie z.B. die Spätblühende Traubenkirsche nachhaltig entfernt. 

 E 3.1 CEF: Wiederbewaldung durch Anpflanzung: Sowohl für das Schutzgut 

Pflanzen/Tiere und Biologische Vielfalt als auch für das Schutzgut 

Landschaftsbild erfolgt auf Flächen im Glasmoor eine Kompensation der 

Eingriffe in Gehölzen anteilig durch die Anpflanzung von Gehölzstrukturen 

sowie durch freie Sukzession, die gleichzeitig positive Effekte auf die 

Schutzgüter Boden und Klima haben. Das Zielbiotop stellt sich nach 

ca. 3 Jahren ein. Das Biotop kann von Gebüsch- und Gehölzbrütern wie dem 

Gelbspötter aber bereits nach der Anpflanzung als Brutrevier genutzt werden. 

Im Glasmoor erfolgt unter Verwendung von gebietsheimischem Pflanzmaterial 

mit Herkunftsnachweis (Nordwestdeutsches Tiefland) die Pflanzung von 

Sträuchern mit einigen Überhältern. 30% der Fläche werden nicht bepflanzt. 

In diesen Zwischenräumen kann sich über freie Sukzession das Zielbiotop mit 

einer höheren Artenvielfalt entwickeln. 

 E 3.2: Entwicklung naturnaher Wald über Sukzession: Sowohl für das 

Schutzgut Pflanzen/Tiere und Biologische Vielfalt als auch für das Schutzgut 

Landschaftsbild erfolgt auf Flächen im Glasmoor eine Kompensation der 

Eingriffe in Gehölzen durch freie Sukzession, die gleichzeitig positive Effekte 

auf die Schutzgüter Boden und Klima haben. Die Flächen weisen ein hohes 

Entwicklungspotential auf. Durch Zulassen von Sukzession entwickelt sich an 

diesen Standorten ein Moorwald (LRT 91D0). Das Zielbiotop stellt sich nach 

ca. 10 Jahren ein. Mit der Maßnahme soll die Entwicklung des Zielbiotops 

lediglich initiiert werden. Die Biotopentwicklung soll weitestgehend sich selbst 

überlassen werden. Der Einsatz von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln 

sowie die Kalkung von Flächen unterbleibt. 

 E 4: Gewässerentwicklung/ Verlandungsbereiche: Sowohl für das Schutzgut 

Pflanzen/Tiere und Biologische Vielfalt als auch für das Schutzgut 

Landschaftsbild erfolgt auf Flächen im Glasmoor eine Kompensation der 

Eingriffe in Natur und Landschaft durch Entwicklung von naturnahen 

Moorweihern. Das Zielbiotop stellt sich nach ca. 5 Jahren ein. In den 

Bereichen, in denen Torf für die Verwallung des zentralen Hochmoorsockels 

entnommen wird, werden naturnahe Moorweiher entwickelt. Die 
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Uferstrukturen werden naturnah ausgestaltet, sodass sich ein naturnaher 

Bewuchs aus Arten der Schwingrasen und Übergangsmoore entwickeln kann. 

Die sich entwickelnden Moorweiher erweitern das Lebensraumspektrum für 

gefährdete, typische Hochmoorarten wie Moorfrosch und Große Moosjungfer 

und tragen zur Erhöhung der Artenvielfalt bei. 

 G 1: Rasenansaat: In Randbereichen, in Entwässerungsmulden, auf 

Böschungen und in den Regenrückhaltebecken wird Landschaftsrasen 

angesät (ca. 20 g/m²). Im Bereich extensiv gepflegter Flächen werden diese 

zu halbruderalen Gras- und Staudenfluren entwickelt. Die Saatmischung 

enthält hohe Kräuteranteile, um einen das Landschaftsbild belebenden 

Bewuchs zu erzielen. Sie ist aus standortgerechten, gebietsheimischen Arten 

zusammengesetzt. Flächen mit Landschaftsrasen werden bei Bedarf gemäht. 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Nach Angabe der Vorhabenträgerin sind durch das Vorhaben keine gesetzlich 

geschützten Biotope nach § 30 BNatschG betroffen. Es kommt jedoch zur 

Inanspruchnahme vorhandener Kompensationsflächen aus anderen Bauvorhaben. 

Diese werden funktional über trassennahe und trassenferne Maßnahmen 

ausgeglichen. 

Baumschutzverordnung 

Alleen, Baumreihen und geschlossene Baumgruppen, deren Bäume einen 

Stammdurchmesser > 25 cm (in 1,30m Höhe gemessen) besitzen, sind gemäß 

Baumschutzverordnung Hamburg (vom 17.09.1948) geschützt. Im Zuge des 

Vorhabens werden 133 Einzelbäume gefällt, die unter diese Baumschutzverordnung 

fallen. Dazu gehören alle Einzelgehölze, die nicht in den flächigen Biotoptypen 

enthalten sind, Einzelbäume innerhalb der Hausgärten aber auch größere Bäume im 

Wandsbeker Gehölz.  

Die Rodung der Bäume geschieht im überwiegend öffentlichen Interesse, dies betrifft 

u.a. die Kastanie (Baum Nr. 117) in der Schatzmeisterstraße, im Zusammenhang mit 

den Anpassungsmaßnahmen an den Verkehrsanlagen sowie temporär zur 

Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen. Würden die     

(Einzel-)Bäume stehen bleiben, könnte das Gesamtvorhaben nicht oder nur unter 

unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden, da trotz kleinräumiger 
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Anpassungen zur Minimierung dieser Eingriffe ein zur Umsetzung der Maßnahme 

erforderlicher Flächenbedarf verbleibt.  

Im Rahmen des Verfahrens hat die BUKEA gefordert, dass im Wandsbeker Gehölz 

betroffene Einzelbäume gesondert aufzunehmen und zu bewerten sind, um 

abschätzen zu können, welche Qualität der Naturraum für Individuen hat. Die 

Vorhabenträgerin hat zugesagt, Bäume mit einem Brusthöhenumfang von 50cm und 

einem Durchmesser von 20cm im Einzelnen zu betrachten. Im Zuge der 

1. Planänderung wurden diese Bäume einzeln nach Schaper + Steffen + Runtsch 

2011 bewertet, um den Kompensationsbedarf dieser Bäume zu ermitteln. Die 

Wertermittlung dafür ist unter anderem abhängig von Baumtyp, Stammdurchmesser, 

Kronendurchmesser und Vitalitätszustand des Baumes und für die 

Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar in den Unterlagen dargestellt worden. Die 

BUKEA hat in ihrer Stellungnahme von 13.12.2019 festgestellt, dass die in der 

Tabelle enthaltenen Bäume mit unterschiedlichen Farben hinterlegt sind, die jedoch 

nicht erläutert wurden. Dieser Forderung ist die Vorhabenträgerin nachgekommen, 

weitere Änderungen hinsichtlich des Anhangs 02 (Einzelbaumbewertung) wurden von 

der BUKEA nicht gefordert. 

Zur Kompensation der bau- und anlagebedingten Einzelgehölzverluste müssen 

382 Einzelgehölze nachgepflanzt werden. 

Ersatzgeld 

Trotz Umsetzung der beschriebenen trassennahen und trassenfernen Maßnahmen 

können die 133 Einzelbäume nicht ersetzt werden. Daher ist Zahlung eines 

Ersatzgeldes notwendig. Die Vorhabenträgerin hat erklärt, dass trotz ausführlicher 

Suche keine weiteren Flächen für eine Realkompensation auf Hamburger Gebiet und 

auch im schleswig-holsteinischen Teil des Naturraums zur Verfügung standen. Die 

Ersatzgeldzahlung wurde mit der BUKEA und dem Bezirksamt Wandsbek 

abgestimmt. 

Das Ersatzgeld ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landespflege in demselben Naturraum zu verwenden, für die nicht bereits nach 

anderen Vorschriften eine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Darüber hinaus werden 21 Einzelbäume im Rahmen der Maßnahme V 8 sowie drei 

Einzelbäume im Rahmen der Maßnahme A 4 für den Verlust von Einzelbäumen auf 

bestehenden Kompensationsflächen angepflanzt. 
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Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind im Ergebnis der Abwägung gemäß 

§ 15 Abs. 5 BNatSchG zulässig, da die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege insbesondere hinter dem öffentlichen Interesse (vgl. Punkt B.4.1) 

an dem Vorhaben zurückstehen. 

Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft wurden, wie 

vorangegangen dargestellt, vollständig erfasst und beschrieben. Entsprechend der 

gesetzlich vorgegebenen Hierarchie, wonach Eingriffe in Natur und Landschaft 

vorrangig zu vermeiden sind, erfolgte die Planung der Maßnahmen zur Vermeidung 

und Minderung der zu erwartenden Eingriffe. Der im Rahmen des 

Anhörungsverfahrens hervorgebrachten Beanstandung, die Vermeidungs-

möglichkeiten von Eingriffen in Natur und Landschaft nicht hinreichend geprüft zu 

haben, kann nicht gefolgt werden. § 15 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG sieht eine 

Begründungspflicht für vermeidbare Beeinträchtigungen vor, die Regelung führt 

jedoch keine Alternativprüfung ein (vgl. Umweltleitfaden Teil III, EBA 2014).  

Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe, wonach Eingriffe, welche nicht vermeidbar 

sind, auszugleichen oder zu ersetzen sind, erfolgt die Planung von 

Kompensationsmaßnahmen. Es erfolgte eine methodisch nachvollziehbare 

Bewertung der Eingriffe und der Kompensationsmaßnahmen gemäß 

Staatsrätemodell. Für die Planfeststellungsbehörde ist somit nachvollziehbar 

dargelegt, dass mit der Umsetzung der zum Zwecke der Kompensation geplanten 

Maßnahmen die Eingriffe in Natur und Landschaft als kompensiert gelten. 

Artenschutz 

Der anlagebedingten Barrierewirkung bzw. Lebensraumzerschneidung für 

Kleinsäuger, durch den Bau der Lärmschutzwände, wird mit der Herstellung von 

Kleintierdurchlässen (Vermeidungsmaßnahme V 7) begegnet. 

Im Untersuchungsgebiet in PFA 1 befinden sich keine Gewässer, die als Laichhabitat 

in Frage kommen. Daher ist nicht mit größeren Amphibienpopulationen zu rechnen. 

Auf eine Kartierung von Amphibien wurde nach Festlegung im durchgeführten 

Scopingverfahren nach UVPG a.F. verzichtet. Es ist jedoch nicht auszuschließen, 

dass einzelne Individuen von Arten wie Teichmolch, Grasfrosch oder Erdkröte 

vorkommen. Baubedingt kommt es zu einer Gefährdung von Amphibien durch 

Baustelleneinrichtung und Baustellenverkehr. Erhebliche Beeinträchtigungen können 
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durch die in den Maßnahmenblättern näher beschriebenen Vermeidungsmaßnahme 

V 12: Amphibienschutzmaßnahme ausgeschlossen werden. 

Landschaftsschutzgebiet 

Das Vorhaben findet im Landschaftsschutzgebiet „Wandsbeker Geest“ statt. Es 

befindet sich sowohl nördlich als auch südlich der geplanten Gleise. Die BUKEA hat 

im laufenden Planfeststellungsverfahren hinsichtlich des betroffenen Schutzgebietes 

keine Bedenken geäußert. 

Die Verordnung vom 08.03.2005 enthält u.a. folgende Genehmigungstatbestände: 

 für die Errichtung neuer Bauten aller Art sowie für die Vornahme baulicher 

Veränderungen an den Außenseiten bestehender Baulichkeiten, auch soweit 

solche Bauten oder Veränderungen einer baupolizeilichen Genehmigung nicht 

bedürfen, 

 für Grabungen, für die Entnahme oder das Einbringen von 

Bodenbestandteilen oder für sonstige Veränderungen der Bodengestalt, 

 für das völlige oder teilweise Beseitigen von Hecken, Bäumen, Gehölzen oder 

Wäldern (Kahlschlag), 

Es liegen die Voraussetzungen für die Zulassung einer Ausnahme gem. § 5 

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Wandsbeker Geest vor. Die 

Realisierung des im überwiegend öffentlichen Interesse liegenden Bauvorhaben ist 

ein „besonderer Fall“ im Sinne der Rechtsvorschrift, die einen Eingriff in das 

Landschaftsschutzgebiet rechtfertigt. In diesem Zusammenhang wird mit Blick auf die 

im Bereich des Wandsbeker Gehölzes angeordneten BE-Fläche und Baustraße auf 

Folgendes hingewiesen: Im Allgemeinen eröffnen bahnparallele Baustraßen gerade 

bei Linienbauvorhaben die Möglichkeiten zur zeitgleichen Ausführung mehrerer 

Einzelmaßnahmen, was in einer Verkürzung der Länge der Bauzeit niederschlägt. 

Über die vorskizzierte positive Wirkung hinaus bestehen im Bereich des Wandsbeker 

Gehölzes konkrete Zwänge, denen bei der Planung der Baustraße und der BE-

Fläche Rechnung zu tragen war. Im Umfeld des Wandsbeker Gehölzes liegen die 

konstruktiven Bauwerke EÜ (F) Wandsbek (BWV-lfd.Nr. 57) und EÜ Gehölzgraben 

(BWV-lfd.Nr. 58). Die betreffenden Baustellen müssen auf der Südseite über die in 

Rede stehende Baustraße erschlossen werden. Daneben werden Flächen zur 

Lagerung von Materialien sowie zur Umsetzung der Baumaßnahmen selbst benötigt. 
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Durchgangsfahrten sind auf der Baustraße aufgrund der Dimensionierung und der 

Tatsache, dass die Baustraße am östlichen Ende nicht an die deutlich tieferliegende 

Bovestraße angeschlossen werden kann, nicht möglich. Infolgedessen muss in 

Gestalt eines Baustraßenstiches die Möglichkeit geschaffen werden, 

Rückwärtsfahrten einzuschränken und in Geradeausfahrt in die Schatzmeisterstraße / 

Seydeckreihe einfahren zu können. Im Verlaufe des Planfeststellungsverfahrens hat 

die Vorhabenträgerin die genaue Lage der Baustraßen mit dem Ziel optimiert, die im 

Bereich des Wandsbeker Gehölzes stehenden wertvollen Bäume zu erhalten. Dies 

geschah unter Einbeziehung der FHH BUE. 

Auf Grund der Konzentrationswirkung bedarf es neben dem 

Plangenehmigungsbeschluss keiner gesonderten naturschutzrechtlichen Ausnahme 

oder Befreiung. 

Einwendungen 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens wird beanstandet, dass die geplanten Eingriffe 

in den Gehölzbestand nicht vermieden werden. Zudem wurde gerügt, dass es neben 

den rodungsbedingten Gehölzverlusten außerdem zu baubedingten Beeinträchtigung 

von Vegetationsbeständen durch die Wasserhaltung kommen kann, wenn die 

Vegetationsbestände über einen längeren Zeitraum trockenfallen. 

Der Verlust von Gehölzbeständen durch einen wasserhaltungsbedingten 

Wassermangel ist nicht zu erwarten. Die Vorhabenträgerin hat dafür Sorge zu tragen, 

dass Gehölzbestände, die durch eine baubedingte Wasserhaltung länger als 

3 Wochen trocken fallen, zu bewässern sind (Vermeidungsmaßnahme V 10). Diese 

Maßnahme wird durch eine Umweltfachliche Baubegleitung überwacht. 

Bezüglich der Alternativenprüfung wird auf den Punkt B.4.7 des PFB verwiesen. 

Ausgehend von der nicht zu beanstandenden Planungsvariante werden die Vorgaben 

der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung und damit auch das Minimierungsgebot 

beachtet. 

In zahlreichen Einwendungen wurde der Verzicht auf die mittlere Lärmschutzwand, 

zur Schonung der Gehölzbestände gefordert. Der Einwand wird zurückgewiesen. Bei 

einem Verzicht der mittleren Lärmschutzwand kann der Schutz der Anwohner vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen (Verkehrslärm) nicht sichergestellt werden. 
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B.4.11 Gebietsschutz („Natura 2000“-Gebiet) 

Eine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten wurde auf Grund der Entfernung des 

Vorhabens im Bereich des PFA 1 sowohl unmittelbar als auch indirekt 

ausgeschlossen.  

Im PFA 2 ist das FFH-Gebiet „Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum“ DE-2327-302 und 

im PFA 3 das Natura-2000-Gebiet DE-2327-301 „Kammmolchgebiet 

Höltigbaum/Stellmoor“ durch das Vorhaben betroffen. Im Zulassungsverfahren für 

den beantragten Abschnitt muss bezüglich des Gesamtvorhabens daher nach Art 

eines „vorläufigen positiven Gesamturteils“ sichergestellt sein, dass in den 

Folgeabschnitten keine unüberwindbaren Hindernisse hinsichtlich der FFH-

Verträglichkeit bestehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 12.03.2008, Az. 9 A 3.06, juris, 

Rn. 270). Demnach ist bereits für den ersten Planungsabschnitt eine Abschätzung 

erforderlich, ob im weiteren Verlauf eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura 

2000-Gebieten bestehen könnte und ob ggf. die Voraussetzungen für eine Ausnahme 

nach § 34 Abs. 3 BNatSchG, bei Vorkommen prioritärer Arten und prioritär natürlicher 

Lebensraumtypen nach § 34 Abs. 4 BNatSchG, bestehen.  

Die vorhabenbedingten Eingriffe in die FFH-Gebiete führen zu erheblichen 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der Natura-2000-Gebiete. Daher sind für 

beide Planfeststellungsabschnitte (PFA 2 und PFA 3) Ausnahmen zu beantragen. 

Ein Vorhaben kann nur unter den folgenden Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 und 5 

BNatSchG zugelassen werden, wenn: 

 es aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist (§ 34 Abs. 3 

Nr. 1 BNatSchG) und 

 zumutbare Alternativen‚ die den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck an anderer 

Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen erreichen, nicht gegeben sind 

(§ 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG) und 

 die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ notwendigen 

Maßnahmen durchgeführt werden (§ 34 Abs. 5 BNatSchG). 

Im Rahmen der anzustellenden Prognose ist auch zu berücksichtigen, ob es möglich 

erscheint, aufgrund einer Abweichungsprüfung zur Zulässigkeit des Vorhabens zu 

gelangen (vgl. BVerwG, Urteil vom 06.11.2013, Az. 9 A 14.12, juris, Rn. 151). Im 
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Rahmen der für die Folgeabschnitte erforderlichen, aber auch ausreichenden 

summarischen Prüfung (vgl. BVerwG, Urteil vom 10.11.2016, Az. 9 A 18.15, juris, 

Rn. 32) geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass die Voraussetzungen für 

eine Ausnahme, insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten 

Kohärenzmaßnahmen, vorliegen. Im Ergebnis stehen der Zulassung des 

Gesamtvorhabens, hinsichtlich der Verträglichkeit mit Natura 2000, daher keine 

unüberwindbaren Hindernisse entgegen. 

Ausgleichmaßnahmen FFH-Gebiet Glasmoor (DE 2226-306): 

Als Ausgleichmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung können nur solche 

Maßnahmen anerkannt werden, die zum einen mit den Erhaltungszielen des Gebiets 

vereinbar sind, und zum anderen über die ohnehin durchzuführenden   

Standardmaßnahmen des der Erhaltung und Vermeidung von Verschlechterungen 

und Störungen dienenden Gebietsmanagements (den sog. Sowieso-Maßnahmen) 

hinausgehen (BVerwG, Urteil vom 12.03.2008, Az. 9 A 3.06). 

Im Managementplan für das FFH-Gebiet aus dem Jahr 2011 werden obligatorische 

Standardmaßnahmen zur Wiedervernässung des Hochmoores beschrieben. Dazu 

zählen die Anlage einer Verwallung in der südwestlichen Ecke des Moores, die aber 

außerhalb der Fläche liegt, die Grundlage zur Anrechnung der 

Kompensationsmaßnahme ist. Die Maßnahmen E 3.1 CEF und E 3.2 fördern die 

Entwicklung von standortgerechten Wäldern sowie von Birkenbrüchen in Bereichen 

noch bestehender Torfauflagen und sind als weitergehende 

Entwicklungsmaßnahmen einzustufen und damit anerkennungsfähig.  Diese 

Ersatzmaßnahmen bieten das Potenzial zur Entwicklung des bisher nicht 

vorhandenen prioritären Lebensraumtyps „Moorwälder“ (LRT 91D0*). Weiterhin ist 

die Entwicklung von Moorweihern (Maßnahme E 4) vorgesehen, die als 

weitergehende Entwicklungsmaßnahme ebenfalls anerkennungsfähig ist. 

Die geplanten Maßnahmen E 3.1 CEF, E 3.2 und E 4 sind zudem nicht fähig die 

Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebietes zu beeinträchtigen. 

Einwendungen 

Im laufenden Verfahren wurde beanstandet, dass die nicht fertiggestellten FFH-

Gutachten offenlassen, ob die Voraussetzungen für die erforderliche Ausnahme nach 

§ 34 BNatSchG erfüllt werden und wie die Sicherung des NATURA 2000 Netzes 
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durch welche nachgewiesenen Kohärenzmaßnahmen erfolgen kann. Demzufolge 

wird die Zulässigkeit des Gesamtvorhabens in Frage gestellt und damit eine 

Grundvoraussetzung für eine Planfeststellung des PFA 1. 

Der Einwand ist nicht berechtigt. Im Rahmen der Planfeststellung für den einzelnen 

Abschnitt muss die Planfeststellungsbehörde nicht mit derselben Prüfungsintensität 

der Frage nach den Auswirkungen auf nachfolgende Planabschnitte oder auf das 

Gesamtvorhaben nachgehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 10.11.2016, Az. 9 A 18.15, 

juris, Rn. 32): Anhand der, der Planfeststellungsbehörde vorliegenden FFH-

Verträglichkeitsgutachten, ist diese bei der gebotenen summarischen Prüfung zu dem 

Ergebnis gelangt, dass die Zulassungsvoraussetzungen für das beantragte Vorhaben 

durch die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes 

„Natura 2000“ (Kohärenzsicherung) nach § 34 Abs. 5 BNatSchG ebenso wie das 

Vorliegen der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und 

das Nichtvorliegen von Alternativen nach § 34 Abs 3 BNatSchG gegeben sind und 

dem an dieser Stelle planfestzustellenden Vorhaben, dem PFA 1, somit keine 

unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen. 

B.4.12 Artenschutz 

Das Vorhaben genügt den einschlägigen artenschutzrechtlichen Anforderungen. In 

Form eines „Landschaftspflegerischen Begleitplans mit artenschutzrechtlichen 

Unterlagen“ (Unterlage 14) werden in Bezug auf die Anhang-IV-Arten und die 

europäischen Vogelarten mögliche Verbote gegen die Zugriffsverbote des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG untersucht. Die Biotopausstattung des 

Untersuchungsgebietes lässt keine nennenswerten Vorkommen wertgebender Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie aus den Artengruppen Reptilien, Amphibien, 

Fische und Rundmäuler oder Wirbellosen erwarten. Die Darlegungen zu den 

Datengrundlagen der Untersuchung sowie zur Auswahl der einer näheren 

artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogenen Arten sind plausibel. 

Nach den Ergebnissen der Artenschutzrechtlichen Untersuchung ist am ehesten mit 

Verbotsverletzungen von Europäische Vogelarten und Fledermäusen zu rechnen, für 

die daher eine Bewertung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG erforderlich war. 
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Fledermäuse 

Das Untersuchungsgebiet wurde systematisch nach Baumhöhlen (im unbelaubten 

Zustand), nach Bauwerksspalten u.Ä. durchsucht, um mögliche Quartiere ausfindig 

zu machen, allerdings ohne Ergebnis. Dennoch wurden für die Baustelleneinrichtung 

auch dafür Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um den Verboten des besonderen 

Artenschutzes zu genügen (Kapitel 8.1.1 Maßnahmen VA 1, VA 2). 

Die Kartierung der Fledermäuse wurde hinsichtlich des Untersuchungsgebiets und 

der Methode in einem Scoping-Termin nach UVPG a.F. abgestimmt und gemäß EBA-

Umweltleitfaden durchgeführt. Zum Einsatz kamen Sichtbeobachtung, Detektor und 

Horchboxen. Nach einem ersten Durchgang zur Biotopeinschätzung wurde mit der 

Naturschutzbehörde abgestimmt, welche Gebiete als Jagdgebiete genauer erfasst 

und bewertet werden. Die Erfassung der Flugrouten zeigt die hohe Bedeutung 

Wandsbeks: Hier queren zwei bedeutende Flugrouten die Bahntrasse (an 

Strecke 1234 und in der Unterführung am Bahnhof Wandsbek). 

Verletzung oder Tötung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Fledermäuse, die sich in Tagesverstecken aufhalten, können durch die geplanten 

Fäll- und Rückbauarbeiten in Gehölzen und an Gebäuden, ohne geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen, verletzt oder getötet werden.  

Um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zum Zeitpunkt der 

Umsetzung ausschließen zu können sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 VA 1: Quartierskontrolle: Stärkere Gehölzbestände (BHD > 30 cm), die im 

Winter (01.10. bis 28./29.02.) gefällt werden sollen, werden vor dem 

01.November durch die Umweltfachliche Bauüberwachung begutachtet. 

Sollten bei diesen Kontrollen Höhlen gefunden werden, sind diese zu 

verschließen um ein Einwandern von Fledermäusen zu verhindern. Bei 

nachweislichem Verlust von Quartierstandorten werden durch die 

Umweltfachliche Bauüberwachung in Abstimmung mit der BUKEA 

Ersatzquartiere geschaffen. 

 VA 2: Artgerechte Baufeldfreimachung: Nach dem Holzungsverbot gemäß 

§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG zum allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und 

Pflanzen sind Gehölzfällungen nur im Zeitraum 01.10. bis 28./29.02. 
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durchzuführen. Da Fledermäuse auch länger aktiv sein können, werden im 

Oktober zu fällende Gehölze bzw. abzureißende Gebäude vor Fällung/ Abriss 

durch die Umweltfachliche Bauüberwachung kontrolliert. Sie stellt sicher, dass 

Fledermäuse in ihren Tagesverstecken nicht getötet werden. 

 VA 3: Umweltfachliche Bauüberwachung 

Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Durch nächtliche Bauarbeiten im Bereich der vorkommenden Flugrouten können die 

vorkommenden Arten durch Licht und Lärmeinwirkungen der Bauarbeiten gestört 

werden. Diese Verbotsverletzungen können durch folgende 

Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden: 

 VA 4: Minimierung der Beeinträchtigungen von Fledermaus-Flugrouten: Durch 

die Umweltfachliche Bauüberwachung und den Bauverantwortlichen sind 

Maßnahmen zu vereinbaren, die während des nächtlichen Bauablaufs 

erhebliche Störungen querender Fledermäuse minimieren oder vermeiden. 

Die Stärke und Dauer der Beleuchtung werden dem Bauablauf angepasst 

(dimmbare Lösungen, Zeitschaltuhren). Der Leuchtstrahl wird nach unten 

gerichtet und Streulicht durch geeignete Abschirmungen vermieden. Es 

werden Lichtquellen mit geringem Anteil an UV-Strahlung verwendet. 

Die geplanten, im Schnitt ca. 6m hohen Lärmschutzwände bewirken keine erhebliche 

Trennwirkung, da diese von den vorkommenden, zum Teil auch tieffliegenden Arten, 

problemlos überflogen werden können. 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG) 

Sowohl zur Anlage von Bauwerken als auch zur Anlage der Baustraßen und 

Baufelder sind Gehölzfällungen vorgesehen. Baumhöhlenbewohnende 

Fledermausarten suchen tagsüber neben Baumhöhlen auch kleinste Spalten 

(z.B. unter abstehender Rinde) auf, weshalb durch die Fällung dieser Gehölze von 

einem Teillebensraumverlust auszugehen ist. Darüber hinaus nutzen alle 

nachgewiesenen Fledermausarten mehr oder weniger regelmäßig Gebäude und/oder 

Brückenbauwerke als Quartierstandort. Dabei werden neben Dachböden und Kellern 
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auch Spalten und Hohlräume sowie die Wiederlager von Brücken bezogen. Hier ist 

ebenfalls von Teillebensraumverlusten auszugehen. 

Um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbote zum Zeitpunkt der Umsetzung 

ausschließen zu können, werden stärkere Gehölzbestände (BHD > 30cm), die im 

Winter (01.10. bis 28./29.02.) gefällt werden sollen und Gebäude vor dem 

01. November (möglicher Bezug der Winterquartiere) durch die Umweltfachliche 

Bauüberwachung begutachtet (vgl. VA 1, VA 3). Bei nachweislichem Verlust von 

Quartierstandorten werden durch die Umweltfachliche Bauüberwachung, in 

Abstimmung mit der Naturschutzbehörde (BUKEA/ N 33) Ersatzquartiere geschaffen.  

Wochenstuben und Winterquartiere wurden im Zuge der Kartierungen nicht 

nachgewiesen, sodass diesbezügliche Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

ausgeschlossen werden können. 

Brutvögel 

Die Erfassung der Avifauna wurde mit den im Scopingverfahren festgelegten 

Methoden auf den öffentlichen und privaten Flächen durchgeführt. Die Kartierungen 

sind nach den Vorschriften des EBA (Umweltleitfaden) und entsprechend den 

Festlegungen im Scopingverfahren fachgerecht und umfassend erfolgt. 

Verletzung oder Tötung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Im Zuge der Gehölzfällungen, des Abrisses mehrerer Gebäude und Schuppen und 

des Um-/Rückbaus vorhandener Brücken kann es baubedingt zur Zerstörung 

vorhandener Gelege und der Verletzung oder Tötung noch nicht flügger Jungvögel 

kommen. Dem Verbotstatbestand kann durch die Vermeidungsmaßnahme 

 VA 2: Artgerechte Baufeldfreimachung: Abrissarbeiten von Gebäuden sowie 

Fällarbeiten können zur Verletzung oder Tötung von Vögeln während der 

Brutzeiträume führen. Auch der Abriss der Häuser und Hütten in den 

Kleingartenanlagen können zu diesem Konflikt führen. Zur Vermeidung von 

Individuenverlusten im Zuge der Abriss- und Fällarbeiten, sind diese Arbeiten 

ausschließlich in der Zeit vom 01.10. bis 28./29.02. umzusetzen 

ausgeschlossen werden. 
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Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Durch die Baufeldfreimachung sowie die anschließenden Arbeiten können in der 

Nähe brütende Vögel erheblich gestört werden. Dies kann bei besonders 

störungsempfindlichen Arten bis zur Aufgabe des Geleges führen. Aufgrund der 

anthropogenen Vorbelastungen des Vorhabengebietes, ist bei den meisten 

vorkommen Arten jedoch mit einer hohen Störungstoleranz zu rechnen. 

Außerhalb der Brutzeit sind die höhlen-, nischen- und gehölzbrütenden Arten nicht 

streng ortsgebunden und können potenziellen Störungen daher frühzeitig 

ausweichen. Da alle Abrissarbeiten von Gebäuden und Gehölzbeseitigungen, im 

Rahmen des Vorhabens, außerhalb der Brutzeit erfolgen (vgl. Maßnahme VA 2), 

können erhebliche Störungen von gebäude- und gehölzbrütenden Arten während des 

Brutgeschäfts ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sind für die höhlen-, 

nischen- und gehölzbrütenden Arten keine erheblichen Störungen i. S. einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen zu erwarten. 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG) 

Durch die zur Anlage der Baustraßen und Bauflächen erforderlichen Gehölzfällungen 

kommt es zum Verlust von Revieren gehölzbrütender Arten. Im Rahmen des 

Vorhabens ist der Abrisses mehrerer Gebäude und Schuppen und der Um-/Rückbau 

vorhandener Brücken erforderlich, wodurch Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 

höhlen- und nischenbrütenden Arten verloren gehen können. 

Die genannten Verbotsverletzungen können durch folgende 

Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden: 

 VA 3: 

Umweltfachliche Bauüberwachung 

 A 1 - Gehölzpflanzungen: 

siehe Punkt B.4.10: Dient anteilig dem Lebensraumverlust gehölzbrütender 

Vogelarten 

 A 2 - Gehölzentwicklung: 

siehe Punkt B.4.10: Dient ebenfalls anteilig dem Lebensraumverlust 

gehölzbrütender Vogelarten 
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 E 1: Waldumbau: 

siehe Punkt B.4.10 Dient ebenfalls anteilig dem Lebensraumverlust 

gehölzbrütender Vogelarten. 

 E 2 CEF: 

Ersatz von Nistmöglichkeiten: Im Zuge der Kartierungen wurde ein Brutpaar 

des Haussperlings im Bereich des Güterbahnhofs Wandsbek festgestellt, das 

auf einem Oberleitungsmast nistet. Da der Oberleitungsmast zurückgebaut 

wird, geht der Niststandort verloren und ist durch die Anbringung von drei 

Brutkästen an einem Gebäude in der Nähe zu ersetzen. Weiterhin ist der 

anteilige Verlust eines Brutreviers des Haussperlings im Verhältnis 1:3 

auszugleichen. Insgesamt sind somit sechs Nistkästen für den Haussperling 

anzubringen. Darüber hinaus wird der Verlust eines Brutreviers des Stars 

nördlich des Bahnhofs Wandsbek durch Anbringung von drei Brutkästen 

ersetzt. Der Gartenrotschwanz kommt potentiell in den nicht vollständig 

kartierten Kleingartenanlagen am Horner Bogen vor. Der potentielle Verlust 

eines Revieres wird im Verhältnis 1:3 ausgeglichen. Demnach werden drei 

Brutkästen angebracht. Die Anbringung erfolgt vor dem Rückbau und wird in 

enger Abstimmung mit der umweltfachlichen Bauüberwachung durchgeführt. 

Die Umsetzung der Ersatzmaßnahme wird durch eine Ausführungsplanung 

konkretisiert. Die Ausführungsplanung wird von einem qualifizierten Büro 

erstellt und mit der Naturschutzbehörde (BUKEA/ N 32) abgestimmt. Die 

Ausführungsplanung wird rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zur Umsetzung 

der Maßnahmen vorgelegt. 

 E 3.1 CEF:  

Wiederbewaldung durch Anpflanzung: siehe Punkt B.4.10 Dient ebenfalls 

anteilig dem Lebensraumverlust gehölzbrütender Vogelarten. 

 E 3.2 CEF: 

Entwicklung naturnaher Wälder über Sukzession: siehe Punkt B.4.10Dient 

ebenfalls anteilig dem Lebensraumverlust gehölzbrütender Vogelarten. 

Brutvögel älterer Baumbestände können darüber hinaus zur Nahrungssuche auf 

direkt angrenzende und umliegende Flächen ausweichen, die eine ähnliche 

Biotopausstattung bieten, sodass eine ausreichende Nahrungsversorgung 

sichergestellt ist. Da die Revierabgrenzungen von Brutvögeln nicht statisch sind und 
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sich mit anderen Revieren überlagern können, können die Brutpaare in der 

Umgebung des Bauvorhabens ihre Reviere dynamisch anpassen. Die ökologische 

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird daher im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt. 

Bei Umsetzung der dem Artenschutz dienenden Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) des 

LBP (Unterlage 14) einschließlich der darin erfolgten artenschutzrechtlichen 

Untersuchung, kommt es zu keiner Verletzung der artenschutzrechtlichen 

Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Einwendungen 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens wurde geäußert, dass die geplante 

Beseitigung alter Baumbestande durch das Aufhängen von Fledermauskasten nicht 

angemessen kompensiert werden kann. Der Einwand wird zurückgewiesen. 

Ersatzhabitate für Fledermäuse in Form von Kästen, für entfallende Baumhöhlen, 

sind eine gängige Methode verlorene Quartiere zu ersetzen und entsprechen dem 

derzeitig aktuellen Stand der Wissenschaft. Die BUKEA hat im laufenden Verfahren 

diesbezüglich keine Bedenken geäußert. 

 

Im laufenden Verfahren wurde kritisiert, dass die von der Vorhabenträgerin 

durchgeführten Kartierungen unvollständig seien. So wurden u.a. Insekten, 

Gehäuseschnecken wie Weinbergschnecken und verschiedene Kleinsäuger wie 

Baummarder, Igel oder Eichhörnchen beobachtet. Die Einwendung wird 

zurückgewiesen. 

Die Kartierungen wurden gemäß dem im Scopingverfahren festgelegten 

Untersuchungsrahmen durchgeführt und im laufenden Verfahren angepasst und 

ergänzt. Das BNatSchG unterscheidet zwischen besonders und streng geschützten 

Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG). Streng geschützte Arten bilden eine 

Teilmenge der besonders geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG). Die im 

LBP integrierte Artenschutzrechtliche Untersuchung hat zu prüfen, ob für streng 

geschützte Arten Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten können. 

Die o.g. Arten/ Artengruppen sind nicht Teil der streng geschützten Arten. Mögliche 

Betroffenheiten werden daher im Rahmen der Eingriffsregelung im multifunktionalen 

Ansatz kompensiert. 
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B.4.13 Kapazität 

Das kapazitätsrelevante Vorhaben berücksichtigt das öffentliche Verkehrsbedürfnis. 

Im Rahmen des Bauvorhabens werden die nachstehend aufgeführten Anlagen 

zurückgebaut: 

- beide Abstell- und Servicegleise der Hamburger S-Bahn (Gleise 2 und 3),       

(BW- lfd.Nr.126) 

- die Infrastruktur der Güterzugstrecke 1242 zwischen der Hammer Straße und dem 

Güterbahnhof Wandsbek, (BW-lfd.Nr. 127) 

- der Bahnsteig im Bf Hamburg-Wandsbek, (BW-lfd.Nr. 128) 

Die zuerst genannten S-Bahngleise liegen im Bereich der geplanten Einfädelung der 

neuen S-Bahnstrecke 1249 in die Bestandsstrecke 1241 im Bereich Hasselbrook. An 

dieser Stelle ist das aufwändige Überwerfungsbauwerk Hasselbrook (BW-lfd.Nr. 51) 

vorgesehen, so dass die vorhandene Abstellanlage weichen muss. Für die zu 

beseitigende Anlage ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. 

Hierzu hat das EBA mit Bescheid vom 10.02.2020 (Az. 23.11-23bni/011-1107#002) 

der Vorhabenträgerin aufgetragen, die neuen Abstellgleise 11 und 12 im Bahnhof 

Hamburg-Bahrenfeld als funktionalen Ersatz bis Ende 2024 in Betrieb zu nehmen. 

Die Außerbetriebnahme der Gleise 2 und 3 im Bahnhof Hasselbrook kann zeitlich vor 

der Inbetriebnahme der neuen Gleise 11 und 12 im Hamburg-Bahrenfeld erfolgen, 

wenn eine betrieblich verträgliche Zwischenabstellmöglichkeit ermöglicht wird. 

Entgegen früherer Überlegungen hat sich die Vorhabenträgerin entschieden, die 

Anbindung der Güterzugstrecke 1242 an die Fernbahnstrecke 1120 in westliche 

Richtung zu verschieben; auf den Gleisabschnitt, der bislang als Verzögerungs- und 

Beschleunigungsstrecke dient, wird verzichtet. Damit reduziert sich in den betroffenen 

Bereich die Anzahl der Gleise auf jeweils zwei Fern- und S-Bahngleise. Mit dem 

Wegfall des ursprünglich angedachten fünften Gleises (d.h. der Verzögerungs- und 

Beschleunigungsstrecke) sinkt der Platzbedarf und damit die Anzahl der 

Planbetroffenen. Um betrieblich eine effektive Einfädelung der Güterzüge in die 

Fernbahn zu gewährleisten, wird die Horner Kurve (VBK) zweigleisig ausgebaut. 

Der Rückbau des Bahnsteigs in Wandsbek steht im Zusammenhang mit dem 

Übergang des bisherigen Regionalbahnverkehrs auf den S-Bahn-Verkehr; für die 

Regionalzüge ist kein Halt mehr vorgesehen. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat den vorskizzierten Rückbau der vorhandenen 

Infrastruktur über das Internet öffentlich bekannt gemacht und Nutzer der Anlagen 

und Dritte mit absehbaren Nutzungsinteresse oder Informationen über derartige 

verkehrliche Interessen die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Hiervon hat 

niemand Gebrauch gemacht. Einwendungen bzw. das Begehren von Dritten, die 

Anlagen weiter betreiben zu wollen, sind der Planfeststellungsbehörde nicht bekannt. 

Die Planfeststellung für das Vorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad 

Oldesloe, PFA 1 Hasselbrook - Luetkensallee in der FHH im Bezirk Wandsbek“ setzt 

kein abgeschlossenes Stilllegungsverfahren nach § 11 AEG voraus. Das Vorhaben 

unterliegt keinem Genehmigungstatbestand des § 11 Abs. 1 AEG. 

Der Rückbau von Gleisanlagen wird hinreichend kompensiert. Die Beseitigung des 

Bahnsteigs im Bf Wandsbek ist nicht relevant, weil es sich um eine 

Serviceeinrichtung handelt, die im Zuge der Neukonzeption einer Eisenbahnanlage 

aufgegeben werden soll. In einem solchen Fall bedarf die Betriebseinstellung einer 

Serviceeinrichtung nicht der Durchführung eines Stilllegungsverfahrens nach 

§ 11 AEG, vgl. BVerwG, Urt. v. 05.07.2018 - 3 C 21.16). 

B.4.14 Hamburger Hbf 

Entgegen der im Anhörungsverfahren geäußerten Befürchtungen verfügt der 

Hamburger Hauptbahnhof über hinreichende Kapazitäten, um den zusätzlichen 

Verkehr der S-Bahnlinie 4 aufnehmen. Die DB Netz AG hat mit einer Simulation vom 

12.03.2010 („8-Linien-Modell“) das Zielbetriebsprogramm der S-Bahn Hamburg 

grundsätzlich als fahrbar festgestellt. Die Bewertung erfolgte mit insgesamt                    

8 S-Bahnlinien (S1, S11, S2, S21, S3, S31 und den geplanten Linien S4 und S32). 

B.4.15 Bahnübergänge 

Das Bauvorhaben umfasst u.a. die Aufhebung der Bahnübergänge „Claudiusstraße“ 

und „Schloßgarten“. 

Bereits im Jahr 1990 haben die damaligen Deutschen Bundesbahn, Direktion 

Hamburg und die FHH auf der Grundlage des § 5 EKrG eine Rahmenvereinbarung 

geschlossen, welche die Aufhebung aller Bahnübergänge an der Strecke Lübeck 

Hbf – Hamburg Hbf im Bezirk Wandsbek vorsieht. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 229 von 461 

 

 

Schon die 1990 vereinbarte Auflassung der Bahnübergänge wurde mit Erfordernissen 

der Sicherheit bzw. der Abwicklung des Verkehrs begründet. Die vorhandenen 

Bahnstrecken werden stark frequentiert. Zudem wird der Kfz-Verkehr am 

BÜ „Claudiusstraße“ durch sehr lange Schließzeiten beeinträchtigt. Nach der 

Inbetriebnahme der beiden S-Bahngleise würde sich die Situation an den beiden BÜs 

weiter verschärfen. So würden sich beispielsweise die Anzahl der 

Schrankenschließungen infolge des 10-Minuten-Takts der S-Bahn noch einmal 

signifikant erhöhen. 

Nach der Rahmenvereinbarung sind sowohl der BÜ „Claudiusstraße“ als auch der 

BÜ „Schloßgarten“ durch jeweils eine EÜ über einen Geh- und Radweg mit 

getrennter Verkehrsführung sowie Rampen und Treppen zu ersetzen. 

Der nunmehr hier eingereichte Plan folgt der vorskizzierten Konzeption der 

Rahmenvereinbarung. Als Ersatz für die Bahnübergänge werden jeweils an gleicher 

Stelle die EÜ (F) „Claudiusstraße“ und „Schloßgarten“ als Querungsmöglichkeit für 

Fußgänger und Radfahrer errichtet. Die zuletzt genannte EÜ (F) dient gleichzeitig als 

westliche Zuwegung zum Bahnsteig der neuen Station „Claudiusstraße“. 

Die planerische Entscheidung der Vorhabenträgerin, die BÜe an beiden Standorten 

durch jeweils eine EÜ (F) zu ersetzen, ist für die Planfeststellungsbehörde 

nachvollziehbar. Dies gilt, obwohl nach früheren Planungen im Bereich der 

Eisenbahnkreuzung mit der Straße „Schloßgarten“ eine SÜ (F) vorgesehen war. 

Bei Damm- oder Geländegleichlage stellt eine Fußgängerunterführung die 

Regellösung dar. Dies hängt u.a. mit dem stark abweichenden Höhenunterschied 

zusammen, den Fußgänger bei den jeweiligen Konstruktionsarten zu bewältigen 

haben. Während dieser Höhenunterschied bei Fußgängerunterführungen lediglich 

3,30m (2,50m lichte Höhe + 0,8m Bauwerkskonstruktionshöhe) beträgt, ist bei einer 

Fußgängerüberführung ein Höhenunterschied von ca. 6,90m (0,7m Gleisoberbau + 

5,80m Lichtraum Oberleitung + 0,4m Bauwerkskonstruktionshöhe) zu überwinden. 

Dabei sind die Fußgängerüberführungen auf ihrer gesamten Bauwerkslänge 

Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die erforderlich werdenden Entwicklungslängen der 

Zu- und Abgänge würden zwangsläufig zu stärkeren Eingriffen in die benachbarten 

Grundstücke sowie zu Beeinträchtigungen der vorhandenen Bebauung führen. Es ist 

davon auszugehen, dass der Flächenbedarf für Treppenanlagen bei einer 

Fußgängerüberführung in Geländegleichlage gegenüber einer Unterführung etwa 

doppelt so hoch wäre. Der Aufwand für die barrierefreie Gestaltung der 
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Eisenbahnkreuzung Claudiusstraße sowie für den westlichen Zugang zur 

Verkehrsstation „Claudiusstraße“ würde sich signifikant erhöhen. 

Die Herstellung eines Kfz-fähigen Kreuzungsbauwerks im Zuge der „Claudiusstraße“ 

ist nicht vorzugswürdig. Ein solches Bauwerk wäre wegen der aufrechtzuerhaltenden 

Erschließung der Anliegergrundstücke einschließlich der abzweigenden 

Zufahrtsstraße auf der Südseite der Bahnanlagen vergleichsweise aufwändig und 

u.a. mit Eingriffen in den alten Baumbestand verbunden. Andererseits bewirkt die 

Unterbrechung des Kfz-Verkehrs im Bereich der Bahntrasse keine Beeinträchtigung 

der Funktionsfähigkeit des Straßen- und Wegenetzes in diesem Bereich. Die 

entstehenden Umwege für den Kfz-Verkehr sind zumutbar. 

Infolge der insoweit zulässigen Schließung des BÜ für Kfz wird sich der 

Durchgangsverkehr auf andere Wegebeziehungen verlagern. Die „Claudiusstraße“ 

dient als Wohnsammelstraße wieder ihrer eigentlichen Bestimmung, dem 

Anliegerverkehr. Nach Lage der Dinge kann davon ausgegangen werden, dass 

hierdurch für die Anwohner der weiteren, im Umfeld befindlichen Straßen nur 

unwesentlich höhere Immissionsbelastungen entstehen. Insbesondere der 

Durchgangsverkehr von und zum Wandsbeker Markt wird dann über die hierfür 

bestimmten Hauptverbindungsstraßen „Hammer Straße“ (nach Inbetriebnahme der 

EÜ Hammer Straße) und die Robert-Schuman-Brücke abgewickelt. 

Die Beseitigung der BÜe Schloßgarten und Claudiusstraße ist bereits Gegenstand 

des Vorhabens der DB Netz AG „Aufhebung der Bahnübergänge Schloßgarten und 

Claudiusstraße, Ersatz durch eine Wegeüberführung und eine Eisenbahnüberführung 

in Hamburg-Wandsbek; Bahn-km 58,631 und Bahn-km 58,808 der Strecke 1120 

Hamburg - Lübeck“, dessen Plan das EBA mit dem Beschluss vom 14.04.2010 (Az.: 

57162 Pap 555/05.1120) gemäß § 18 AEG festgestellt hat. 

Der eben angeführte Plan weicht von dem neu eingereichten Plan ab. Dies betrifft 

u.a. 

- den Ersatz des BÜ „Schloßgarten“ durch eine Fußgängerüberführung 

- die Herstellung eines Verbindungsweges zwischen der Claudiusstraße und der 

Straße „Schloßgarten“ für Fahrzeuge der Feuerwehr, Stadtreinigung und Polizei 

sowie Krankenwagen 

- die Bauwerksdimensionierung. 
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Der eben angeführte PFB ist inzwischen außer Kraft getreten, weil mit der 

Durchführung des Plans nicht innerhalb von 10 Jahren nach Eintritt der 

Unanfechtbarkeit begonnen worden ist, § 18c Satz 1 Zi. 1 AEG. Nachdem eine gegen 

den im Mai 2010 bekanntgegebenen Beschluss gerichtete Anfechtungsklage gemäß 

§ 92 Abs. 1 VwGO zurückgenommen worden ist, trat die Bestandskraft rückwirkend 

nach Ablauf der Klagefrist ein. 

Für die Zeit der Herstellung der EÜ (F) Claudiusstraße und Schloßgarten werden die 

betreffenden Kreuzungsbereiche für den gesamten Verkehr, d.h. auch für Fußgänger 

und Radfahrer gesperrt. Um die Bahntrasse in Richtung Wandsbeker Markt queren 

zu können, muss der betroffenen Personenkreis Umwege über die Fuß- und 

Radwegunterführung an der Robert-Schuman-Brücke oder die „Hammer Straße“ in 

Kauf nehmen. Der Zugang zum Trog der „Hammer Straße“ ist über eine 

Treppenanlage am Ende des „Claudiusstiegs“ bzw. behindertengerecht an der 

„Trauns Allee“ möglich. 

Unter Würdigung des zu erwartenden Zeitraums der Unterbrechung der 

Wegebeziehung und der Umweglänge haben die potenziellen nichtmotorisierten 

Nutzer der beiden Kreuzungen ein nachvollziehbares Interesse an bauzeitlichen 

(provisorischen) Querungsmöglichkeiten. 

Die Vorhabenträgerin hat geprüft, ob 

- eine zeitversetzte Außerbetriebnahme der BÜ-Anlagen „Claudiusstraße“ und 

„Schloßgarten“ möglich ist bzw. 

- ein temporärer Bahnübergang bis zur Fertigstellung der EÜ (F) Claudiusstraße 

und der EÜ (F) Schloßgarten vorgehalten werden kann. 

Das Ergebnis dieser Prüfung zeigt, dass eine zeitversetzte Außerbetriebnahme der 

BÜ-Anlagen auf Grund der vorhandenen BÜ-Technik nicht möglich ist, da die beiden 

BÜs in der Stellwerks- und Signaltechnik aneinander gekoppelt sind und somit eine 

Einheit bilden. Für die bestehenden BÜ-Anlagen der Bauform NF A 60 besteht zudem 

auf Grund von möglichen Gefährdungen im Betrieb ein generelles Umbauverbot. Die 

gleichzeitige Außerbetriebnahme der Anlagen ist damit technisch zwingend 

erforderlich. 

Ein temporärer BÜ müsste nach Einschätzung der Vorhabenträgerin für die Dauer 

von ca. einem Jahr betrieben werden. Hierfür wären umfangreiche 

Anpassungsarbeiten in der Stellwerkslogistik (u.a. am Stellwerk im Hauptbahnhof und 
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in Wandsbek) erforderlich. Vor Ort wäre eine neue Bahnübergangsanlage nach dem 

aktuellen Stand der Technik zu errichten. Die hierfür zu erwartenden Kosten hat die 

Vorhabenträgerin auf ca. 1 Million € geschätzt. 

Auf Verlangen der Planfeststellungsbehörde hat die Vorhabenträgerin auch geprüft, 

welche Umwege mit der Schließung der beiden v.g. Bahnübergänge für die 

betroffenen Nutzer entstehen. Für den Weg von der Nordseite auf die Südseite des 

BÜ Claudiusstraße wurde ein Umweg von maximal 1,1km Fußweg über die 

barrierefreie Personenunterführung an der Robert-Schuman-Brücke ermittelt. Es ist 

davon auszugehen, dass im Wesentlichen die direkten Anwohner hiervon temporär 

betroffen sind. Die Vorhabenträgerin sieht vor, Passanten aus dem weiteren Umfeld 

des BÜ durch Beschilderungen über kürzere Umwege zu informieren. 

Da der Aufwand und die zu erwartenden Kosten für eine zeitversetzte 

Außerbetriebnahme sowie für einen temporären Bahnübergang im Bereich der 

Straße „Schloßgarten“ nicht verhältnismäßig zu einander sind, weist die 

Planfeststellungsbehörde die Forderungen der Einwender zur Aufrechterhaltung der 

bauzeitlichen Querungsmöglichkeit im Bereich der Straße „Schloßgarten“ zurück. 

Unter Würdigung der vorskizzierten Umweglängen und des tatsächlichen 

Fußgängeraufkommens hält die Planfeststellungsbehörde Kompensations-

maßnahmen wie z.B. die Einrichtung eines Shuttleverkehrs für nicht erforderlich. 

B.4.16 Systemwechselstelle 

In einigen Einwendungen wird u.a. die Lage der Systemwechselstelle am Ende des 

PFA 1 kritisiert. Diese Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die Notwendigkeit dafür, dass überhaupt ein Systemwechsel vorgenommen werden 

muss, ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass die S4 im Abschnitt zwischen 

Ahrensburg-Gartenholz und Bad Oldesloe ausschließlich auf der vorhandenen 

Infrastruktur der Str. 1120 verkehren wird, die mit einer Oberleitung ausgestattet ist. 

Für die S-Bahn wird im Rahmen des Vorhabens „Neubau der S-Bahnlinie S4 (Ost) 

Hamburg – Bad Oldesloe“ nur zwischen Hasselbrook und Ahrensburg-Gartenholz 

eine separate Infrastruktur gebaut. 

Der geplante Standort der Systemwechselstelle bereits zwischen der Station 

Bovestraße und der Station Holstenhofweg ist nicht zu beanstanden. Nach den für 

die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbaren Aussagen der Vorhabenträgerin ist 
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die Lage im Bereich Bahnhof Wandsbek der technisch frühestmögliche Bereich nach 

der Station Hasselbrook. Denn die S-Bahn-Fahrzeuge benötigen eine bestimmte 

Geschwindigkeit (ca. 60 km/h), um die Systemwechselstelle und insbesondere den 

sog. neutralen Bereich passieren zu können. Während der 

Geschwindigkeitsaufnahme/Beschleunigung dürfen dazwischen keine Haltepunkte 

sein. Die Systemwechselstelle ist zudem insgesamt 1.319m lang, sodass sich daraus 

der geplante Standort ergibt. 

Nach den Erwiderungen der Vorhabenträgerin wurde die Lage der 

Systemwechselstelle nicht nur unter Berücksichtigung technischer, sondern auch 

wirtschaftlicher Kriterien festgelegt. Dies ist rechtlich zulässig.  

Ein wesentlicher wirtschaftlicher Vorteil eines möglichst frühen Systemwechsels steht 

im Zusammenhang mit dem Erfordernis, während der einzelnen Bauphasen den 

Eisenbahnverkehr zwischen Hamburg und Lübeck aufrecht zu erhalten bzw. so wenig 

wie möglich einzuschränken. Um dies zu erreichen, wird zunächst die neue S-Bahn-

Infrastruktur erstellt, um dann während der notwendigen Anpassungsmaßnahmen an 

der Bestandsstrecke den Verkehr auf die zukünftige S-Bahnstrecke umleiten zu 

können. Dazu muss allerdings die neue S-Bahninfrastruktur temporär mit einer 

Oberleitungsanlage ausgerüstet werden. Um im Endzustand diese Oberleitung nicht 

wieder vollständig zurückbauen zu müssen sondern soweit wie möglich nutzbar für 

den S-Bahn-Betrieb zu machen, bedarf es der Systemwechselstelle am 

vorgesehenen Standort. 

Eine Verschiebung der Systemwechselstelle in Richtung Rahlstedt hätte zur Folge, 

dass deutlich längere Bereiche der vorhandenen Strecke 1120 umgebaut werden 

müssten. 

Die Lage der Systemwechselstelle hat keinen erheblichen Einfluss auf Belange 

Dritter. Vielmehr gilt umgekehrt, dass umso länger die Strecke mit einer 

Stromschiene ausgestattet ist desto mehr Gleichrichterwerke werden benötigt, was 

zu zusätzlicher Flächeninanspruchnahme führt. 

Letztlich sind die Kosten für die Errichtung und Instandhaltung der Stromschiene pro 

Meter teurer als bei einer Oberleitung. Die überspannte Strecke weist überdies eine 

höhere Betriebsstabilität / geringere Störanfälligkeit auf. Beispielsweise im Fall, dass 

sich Personen in den Gleisen befinden, sind bei einem Betrieb mittels Stromschiene 

großräumige Stromabschaltungen vorzunehmen und der Verkehr in diesem Bereich 
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einzustellen, während bei Systemen mit Oberleitungen zumindest ein 

eingeschränkter Betrieb aufrechterhalten werden kann. Zudem erreichen die auf der 

Strecke zum Einsatz gelangenden Zwei-System-Fahrzeuge im Gegensatz zu den 

Ein-Weg-Fahrzeugen eine Höchstgeschwindigkeit von 140 statt 100km/h. 

B.4.17 Wasserhaushalt 

B.4.17.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen 

Das Planvorhaben erfüllt verschiedene Benutzungstatbestände des § 9 WHG. 

Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewässer (§ 9 Abs. 1 Ziffer 4 WHG): 

- Versickern des anfallenden Niederschlagwassers über Versickerungsmulden 

Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern (§ 9 Abs. 1 Ziffer 2 WHG): 

- Gehölzgraben 

Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierfür 

bestimmt oder geeignet sind (§ 9 Abs. 2 Ziffer 1 WHG): 

- Wasserhaltungen 

Gemäß § 19 Abs. 1 WHG hat die Planfeststellungsbehörde über die Erteilung der 

diesbezüglichen wasserrechtlichen Erlaubnisse zu entscheiden. 

Bezüglich der für die Errichtung oder Änderung von EÜ vorgesehenen 

Wasserhaltungen ergeht der PFB unter dem Vorbehalt einer abschließenden 

(wasserrechtlichen) Entscheidung. Gemäß § 74 Abs. 3 VwVfG ist im PFB eine 

abschließende Entscheidung dann vorzubehalten, wenn diese im Zeitpunkt der 

Planfeststellung noch nicht möglich ist. Dies trifft hier zu: Für die Erteilung der in 

Rede stehenden Erlaubnis fehlen wesentliche Angaben wie beispielsweise zum 

genauen Zeitraum der Wasserhaltungen und zu den abzuleitenden Wassermengen. 

Hinsichtlich der hier vorbehaltenen Entscheidung trifft die Planfeststellungsbehörde 

eine positive Gesamtprognose. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei 

Vorlage der im Rahmen der Erarbeitung der Ausführungsplanung noch zu 

ermittelnden Angaben die notwendigen wasserrechtlichen Erlaubnisse erteilt werden. 

Die Vorhabenträgerin hat gegenüber der Planfeststellungsbehörde erklärt, dass im 

PFA 1 keine (weiteren) Grundwasserabsenkungen geplant sind. Sollte sich im 

Rahmen der Ausführungsplanung wider Erwarten die Notwendigkeit von 
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Grundwasserabsenkungen erweisen, hat die Vorhabenträgerin die hierfür 

vorgeschriebene wasserrechtliche Erlaubnis beim EBA als der nach § 4 Abs. 6 AEG 

zuständige Wasserbehörde für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes zu 

beantragen. 

B.4.17.2 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

Schutzgebiete 

Der PFA 1 liegt nicht im Geltungsbereich eines Wasserschutzgebietes, eines 

Heilquellenschutzgebietes oder eines Überschwemmungsgebietes. 

Entwässerungskonzept 

Nach dem Entwässerungskonzept für den PFA 1 wird der überwiegende Teil des 

anfallenden Niederschlagswassers zur Versickerung gebracht. Bei einer 

ausreichenden Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens erfolgt eine direkte 

Versickerung. In Bereichen, in denen die Versickerungsrate des anstehenden Bodens 

nur eine zeitverzögerte Versickerung zulässt, wird die Tragschicht unter dem 

Gleiskörper so ausgebildet, dass das eingebaute Material ein ausreichendes 

Porenvolumen für eine Zwischenspeicherung der maßgeblichen Niederschlagsmenge 

aufweist. Das im Bereich von baulichen Anlagen (u.a. Überwerfungsbauwerk 

Hasselbrook, Bahnsteiganlagen, Dachflächen) anfallende Niederschlagswasser wird 

über Sickermulden bzw. eine Rigole in das Grundwasser eingeleitet. Soweit eine 

Regenwasserbehandlung notwendig ist, wird diese durch einen bewachsenen 

Oberboden in der erforderlichen Stärke (10cm bzw. 20cm) sichergestellt 

(vgl. Punkt A.3.1.1). 

In Bereichen, in denen eine Versickerung nicht möglich ist, wird das Wasser gefasst 

und in die vorhandene Kanalisation abgeführt. Für den Anschluss an die öffentliche 

Abwasseranlage und die Einleitung des Niederschlagswassers liegen bereits die 

Genehmigungsbescheide gemäß § 7 Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG) 

vor, welche die Vorhabenträgerin vorab bei der HSE eingeholt hat: 
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Grundstück Einleitmenge Genehmigung 

Bahngärten 2Neb., 22041 Hamburg in 

der Gemarkung Marienthal, 

Flurstück 886  

3 l/s vom 02.09.2016 

Gz.: 609922 

Bahngärten 10Neb., 22041 Hamburg in 

der Gemarkung Marienthal, 

Flurstück 3241, 886 

20 l/s vom 07.02.2017 

Gz.: 609924 

Claudiusstr. 52Neb., 22041 Hamburg in 

der Gemarkung Marienthal, 

Flurstück 84 

5 l/s vom 05.10.2016 

Gz.: 609928 

Hammer Steindamm 58Neb., 22041 

Hamburg in der Gemarkung Marienthal, 

Flurstück 2447 

90 l/s vom 29.09.2016 

Gz.: 609930 

Schloßgarten 35Neb., 22041 Hamburg 

in der Gemarkung Marienthal, 

Flurstücke 2029, 158 

3 l/s vom 19.08.2016 

Gz.: 609927 

 

Die aufgelisteten Entscheidungen stehen der Planfeststellung nicht entgegen. Die 

Einleitung in die Kanalisation fällt nicht unter den Genehmigungstatbestand des 

§ 58 Abs. 1 WHG. Das aus dem Bereich der Bahnanlagen stammende 

Niederschlagswasser wird von der „Verordnung über Anforderungen an das Einleiten 

von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung)“ nicht erfasst. 

Dem vorskizzierten Entwässerungskonzept stützt sich auf entsprechende 

hydraulische Berechnungen, vgl. Unterlage 14.4. 

Wegen der größtenteils ortsnahen Versickerung bleibt die Menge des dem 

Grundwasser zugeführten Wassers im Wesentlichen gleich. Infolgedessen werden 

sich die vorhandenen Grundwasserstände anlagebedingt kaum verändern. Damit 

sind die im Anhörungsverfahren geäußerten Befürchtungen bezüglich eines 

Grundwasseranstiegs grundlos. 

Andererseits wird die Tiefenentwässerung zu keiner Absenkung des 

Grundwasserspiegels führen. 
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Grundwassermessstelle 

Zur Beweissicherung nicht gänzlich auszuschließender Veränderungen des 

Grundwasserspiegels im Bereich des Flurstückes 79 in der Gemarkung 020108 im 

Zuge der Baudurchführung hat die Vorhabenträgerin eine Grundwassermessstelle 

einzurichten. 

Grundwassermessstellen sind Erdaufschlüsse im Sinne des § 49 WHG. Die 

Planfeststellungsbehörde unterstellt, dass sich die Herstellung der 

Grundwassermessstelle nicht nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit 

auswirken kann, vgl. § 49 Abs. 1 Satz 2 WHG. 

Hinsichtlich der einzuhaltenden anerkannten Regeln der Technik wird insbesondere 

auf das DVGW Arbeitsblätter W 121 „Bau und Ausbau von Grundwassermessstellen“ 

und W 115 „Bohrungen zur Erkundung, Gewinnung und Beobachtung von 

Grundwasser“ hingewiesen. Mit der von der Planfeststellungsbehörde verfügten 

Einbeziehung eines hydrogeologisch tätigen Fachgutachters wird der hohen 

Schutzbedürftigkeit des Grundwassers Rechnung getragen 

Nebenbestimmungen 

Der Punkt A.4.5 enthält weitere Auflagen, welche auf die Beachtung der der 

Vorhabenträgerin obliegenden allgemeinen Sorgfaltspflichten (§ 5 Abs. 1 WHG) 

gerichtet sind. 

Maßgaben zum Gewässerschutz enthält zudem die planfestgestellte LBP-Maßnahme 

V 9 - „Betankung auf befestigten Flächen“. 

B.4.17.3 Wasserrahmenrichtlinie 

Das Bauvorhaben ist mit den Vorgaben der WRRL, die über das WHG, das HWaG 

sowie die OGewV und die GrwV in nationales Recht umgesetzt worden sind, 

vereinbar. 

Das Vorhaben genügt den Anforderungen des wasserrechtlichen 

Verschlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots. 

Nach dem in Zusammenhang mit dem Verschlechterungsverbot geltenden 

allgemeinen ordnungsrechtlichen Maßstab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit 

eines Schadenseintritts muss eine Verschlechterung daher nicht ausgeschlossen, 

aber auch nicht sicher zu erwarten sein (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 
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Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 480). Gemessen an diesem Grundsatz ist ein Verstoß gegen 

das Verschlechterungsverbot nicht ersichtlich. 

Gehölzgraben 

Das unter der EÜ Gehölzgraben die Bahnanlagen bei Bau-km 101,702 (Str. 1249) 

kreuzende Fließgewässer ist das einzige Oberflächengewässer im Wirkungsbereich 

der Eisenbahntrasse. Der Graben fließt von Süden (BAB A24) nach Norden, wo er in 

die Wandse mündet; nördlich der Eisenbahnstrecke ist er verrohrt. 

Der Gehölzgraben ist ein sogenanntes „nicht berichtspflichtiges Gewässer“. Er selbst 

ist kein „Wasserkörper“ i.S.d. § 3 Abs. 6 WHG; ebenso wenig wird er im 

Bewirtschaftungsplan einem solchen Wasserkörper zugeordnet. Bei Einwirkungen auf 

ein nicht berichtspflichtiges Gewässer, welches selbst kein Wasserkörper ist und 

auch keinem Wasserkörper zugeordnet wurde, gilt das Verschlechterungsverbot nur 

insoweit, als sich diese Einwirkungen auf den Wasserkörper auswirken, in welchen 

das betreffende Gewässer mündet. 

Der Gehölzgraben mündet im Abschnitt des Oberflächenwasserkörpers (OWK) al_13 

„Wandse hinter Rückhaltebecken (RHB) Höltigbaum bis zum Eilbekkanal mit Berner 

Au und Stellau“ in die Wandse (FGE Elbe; Bearbeitungsgebiet Alster). Folglich sind 

die Einwirkungen des Bauvorhabens auf den Gehölzgraben in Bezug auf mögliche 

Auswirkungen auf den OWK al_13 hin zu beleuchten. 

Nach dem auf der Internetseite des BfG veröffentlichten Wasserkörpersteckbrief 

(2. Bewirtschaftungsplan) wird der OWK al_13 der Kategorie „erheblich verändertes 

Gewässer“ zugeordnet. Somit ist das betreffende Gewässer gem. § 27 Abs. 2 WHG 

so zu bewirtschaften, dass 

- eine Verschlechterung seines ökologischen Potenzials und seines chemischen 

Zustands vermieden wird und 

- ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten bzw. 

erreicht werden. 

Gegenwärtig wird ökologische Potenzial insgesamt als „mäßig / schlechter als gut“ 

und der chemische Zustand als „nicht gut“ bewertet. 

Auf die Bewirtschaftung des OWK auswirken könnten sich am ehesten die 

Baumaßnahmen im unmittelbaren Bereich der EÜ Gehölzgraben: 
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- Im Rahmen des Bauvorhabens wird die vorhandene EÜ an gleicher Stelle durch 

einen Durchlass ersetzt. Dazu wird ein Stahlrohr (DN 1.200) in das 

Bestandsgewölbe eingezogen und der entstehende Hohlraum zwischen Rohr und 

Gewölbe verpresst; die Gesamtlänge des Bauwerks vergrößert sich auf 34,91m. 

An der Nordseite des DL wird ein Betonfertigschacht installiert. 

- Während der Bauzeit wird südlich der Str. 1120 eine Behelfsüberfahrt über den 

Gehölzgraben (LW ≥ 1,2m; B = 4,50m und LH ≥ 1,20m) errichtet. 

Ein Eintrag von Schadstoffen oder Verunreinigungen aus dem Baustellenbereich über 

den Gehölzgraben in die Wandse könnte sich nachteilig sowohl auf deren 

ökologischen Potenzial (Eintrübungen) als auch deren chemischen Zustand 

auswirken. 

Bei konsequenter Umsetzung der Auflagen zur Wasserwirtschaft und dem 

Gewässerschutz (Punkt A.4.5) sind keine nachteiligen baubedingten Auswirkungen 

auf den OWK zu besorgen. 

Für mögliche anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen bestehen keinerlei 

Anhaltspunkte. So wird der Gehölzgraben für die Bahnentwässerung nicht benutzt. 

Das Oberflächenwasser aus dem Bereich über dem Gewölbedurchlass des 

Gehölzgrabens wird seitlich versickert. 

Grundwasser 

Das Bauvorhaben liegt im Bereich des Grundwasserkörpers El 13 „Krückau – 

Altmoränengeest Nord“. Nach dem auf der Internetseite des Ministeriums für 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes 

Schleswig-Holstein veröffentlichten Wasserkörper-Steckbrief (Datenstand: 

22.12.2015) wird der mengenmäßige Gewässerzustand als „gut“ bewertet. Der 

chemische Zustand hingegen ist schlecht. Der Grund hierfür liegt einer hohen 

Nitratbelastung; im Übrigen werden die in der Anlage 2 zur „Verordnung zum Schutz 

des Grundwassers (Grundwasserverordnung – GrwV)“ für die jeweiligen Stoffe 

bestimmten Schwellenwerte eingehalten. 

Schon wegen der Versickerung des größten Teils des anfallenden 

Niederschlagswassers wird sich das Bauvorhaben nicht auf den mengenmäßigen 

Zustand des Grundwassers auswirken. Zudem ist auch in Bezug auf den chemischen 

Zustand kein Verstoß gegen das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot zu 
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befürchten. Von einer projektbezogenen Verschlechterung des chemischen Zustands 

eines Grundwasserkörpers ist dann auszugehen, wenn mindestens eine der 

Qualitätsnormen oder einer der relevanten Schwellenwerte überschritten wird bzw. 

wenn sich die Konzentration eines Schadstoffs, dessen Schwellenwert bereits 

überschritten ist, weiter erhöhen wird. Dabei sind die an jeder Überwachungsstelle 

gemessenen Werte zu berücksichtigen. Mit dem Niederschlagswasser werden keine 

Nitrate in das Grundwasser eingetragen. Die bei dem Betrieb der Strecke 

entstehenden geringen Schwermetallabriebe der Fahrleitungen (Kupfer) und der 

Schienen, Räder und Bremsen (Eisen, Blei, Zink u.a.) werden sich nicht auf die 

Qualität des Grundwassers auswirken. Hinsichtlich des Herbizideinsatzes wird auf die 

sogenannte Fresenius-Studie hingewiesen, nach deren Ergebnissen kein Eintrag ins 

Grundwasser zu befürchten ist. 

B.4.18 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz 

Gutachter 

Nach Lage der Dinge stellen die Belange des Bodenschutzes und der Altlasten hohe 

fachliche Anforderungen an das Projekt. So befinden sich im Planungsbereich ALVF, 

auf denen einzelne bauliche Maßnahmen ausgeführt werden. Um Umweltgefahren 

etwa in Gestalt der Mobilisierung von Schadstoffen auszuschließen und eine 

ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Abfälle sicherzustellen, wird die 

Hinzuziehung eines Gutachters erforderlich. 

BoVEK 

Die Vorhabenträgerin hat nach den bahninternen Vorschriften ein Bodenverwertungs- 

und Entsorgungskonzept (BoVEK) erstellt. Dabei definiert sich dieses BoVEK 

zugleich als „Prozess zur Erfassung und Steuerung der Entsorgung von Abfällen als 

integraler Bestandteil bei der Planung und Durchführung von 

Infrastrukturmaßnahmen.“ (vgl. Handbuch BoVEK der DB AG). Der Prozess ist 

planstufenbegleitend. Für die auch der Planfeststellung zugrundeliegende Entwurfs-

/Genehmigungsplanung ist u.a. die Erstellung eines Feinkonzepts vorgesehen, 

welches vorliegend durch die Deutsche Bahn AG, Sanierungsmanagement              

FS.R-N-S(B) gefertigt wurde. Dieses Feinkonzept bildet eine geeignete Grundlage für 

die Umsetzung der Belange der Abfallentsorgung und des Bodenschutzes. Ohne 
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Anspruch auf Vollständigkeit werden unter Punkt A.4.8.2 die wesentlichen 

Anforderungen aus dem BoVEK widergegeben. 

Für die Umsetzung des BoVEK von großer Bedeutung ist die Bereitstellungsfläche im 

Bereich des Gbf Wandsbek (BW-lfd.Nr. 838). Hier werden u.a. die anfallenden 

Aushub- und Abbruchmassen zwischengelagert und beprobt. Anforderungen an den 

Betrieb dieser Bereitstellungsfläche sind (Punkt 3.4.2.1 des BoVEK): 

- Sicherung der Bereitstellungsflächen gegen unbefugtes Betreten durch 

Einzäunung und ggf. Überwachung 

- Lagerung von wassergefährdenden Bodenmaterialien nur auf befestigten 

Flächen (Asphalt/Beton) ohne Bodeneinlauf, auf flüssigkeitsdichter Folie oder in 

Containern; bei Flächenversiegelung Sicherstellung der Ableitung des 

Niederschlagswassers 

- Abdeckung der gelagerten Materialien mit starker Kontamination 

(i.A. Zuordnungsklasse >Z2, in Wasserschutzgebieten Zuordnungsklasse >Z 1.1) 

zum Schutz gegen Auswaschen durch Niederschlagswasser sowie gegen 

Staubverwehung 

- keine Lagerung von Material ≥Z2 in Wasserschutzzonen 

- Begrenzung der Größe der einzelnen Haufwerke auf höchstens 500m³ / 1000t 

- Beschränkung der Lagerzeit auf höchstens ein Jahr (Bei längeren Lagerzeiten ist 

ein Zwischenlager einzurichten sowie eine Genehmigung nach § 4 BImSchG 

einzuholen.) 

- bei der Nutzung von baustellenfernen Flächen (d.h. nicht an das Baumaßfeld 

angrenzende Fläche) als Bereitstellungsfläche ist der Transport zum 

Zwischenlager mittels eANV dokumentationsbedürftig (Der detaillierte Umfang ist 

dabei mit der zuständigen Behörde zu klären.) 

- Beprobung zur Beweissicherung von Fremdflächen und Zufahrtswege vor deren 

Nutzung (Lagerung) 

Im BoVEK-Feinkonzept (Unterlage 23.1, Seite 64) wird empfohlen, kurzzeitig eine 

mobile Schotteraufbereitungsanlage zu betreiben. Als Standort wird ein Teil der 

Bereitstellungs- und Lagerfläche (BWV-lfd.Nr. 838) vorgeschlagen. Hierzu hat die 

Vorhabenträgerin gegenüber der Planfeststellungsbehörde erklärt, dass nach 

derzeitigem Stand eine solche mobile Schotteranlage vorgesehen ist. 
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Altlasten und Altlastenverdachtsflächen 

Im Umfeld des PFA 1 liegen ALVF. 

Soweit sich diese ALVF auf „DB-Altflächen“ (Flächen, die zum 01.01.1994 im Besitz 

der Deutschen Bahn AG waren) befinden, wurden sie beginnend in den 90er Jahren 

im Rahmen des „4-Stufen-Programms ‚ökologische Altlasten‘“ von der Deutschen 

Bahn systematisch erkundet und ggf. weiter untersucht. Dabei beinhalten die 4 

Stufen die Historische Erkundung, die Orientierende Untersuchung, die 

Detailuntersuchung sowie die Sanierung. Die in diesen Stufen ermittelten 

Flächeneinstufungen orientieren sich an den Einstufungen gem. BBodSchG. Die das 

Bauvorhaben betreffenden FS.R-Standorte 5116 (HH-Wandsbek), 5473 (HH-

Landwehr), 5474 (HH-Tonndorf) sowie 5440 (HH-Horn) sind abschließend untersucht 

und bewertet. Nach den Aussagen des BoVEK (Unterlage 23.1, S. 67) erfolgen im 

baubedingt keine Eingriffe in Flächen, die einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung 

zur Sanierung unterliegen. 

Im Rahmen des Bauvorhabens ist den Flächen mit einem erhöhten 

Schadstoffpotential (i.d.R. Flächen mit Handlungsklasse HK 1.2 oder HK 2) ein 

besonderes Augenmerk zu schenken. Dies betrifft nach Lage der Dinge 

hauptsächlich die abfallrechtliche Behandlung des anfallenden Bodenmaterials. Die 

im Rahmen der Baumaßnahmen beanspruchten Flächen mit einem erhöhten 

Schadstoffpotenzial finden sich vornehmlich am Standort Wandsbek Gbf, wo BE-

Flächen eingerichtet werden. 

Der Materialschuppen auf dem Flurstück 1762 (BW-lfd.Nr. 591) wird als ALVF mit 

HK 1.2 eingestuft. Die Vorhabenträgerin hat dazu erklärt, dass das Gebäude inkl. der 

unterirdischen Fundamente abgebrochen wird. Das Loch wird mit Boden der LAGA 

Z0 verfüllt. Die Entsorgung aller Massen und ggfs. Sperrmüll und Altlasten wird von 

dem Bauauftragsnehmer gemäß den gültigen Richtlinien und Vorgaben durchgeführt. 

Somit besteht keine Sorge, dass im Bereich der neu zu errichtenden 

Versickerungsrigole Bovestraße West (BW-lfd.Nr. 292) Schadstoffe mobilisiert 

werden könnten. 

Im Bereich des PFA 1 liegen des Weiteren 3 altlastenverdächtige Flächen, eine 

Altlast sowie 2 Grundwasserschadstellen, welche im Altlastenhinweiskataster der 

FHH (BUKEA) registriert sind. Die BUE hat der Vorhabenträgerin die näheren 

Angaben sowohl zur Lage als auch zum Gegenstand der betreffenden ALVF / Altlast 

zur Verfügung gestellt, offenbar ohne dabei Bedenken gegen einzelne 
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Baumaßnahmen zu äußern. Die Vorhabenträgerin hat speziell durch die hier 

angeordnete fachgutachterliche Begleitung sicherzustellen, dass bei allen relevanten 

Arbeiten im Umfeld der in Rede stehenden Flächen jederzeit die einschlägigen 

Anforderungen des Bodenschutzes und des Abfallrechts beachtet werden und alle 

erforderlichen Absprachen mit der BUKEA zu führen. 

Unerwartete Auffälligkeiten 

Es lässt sich nicht ausschließen, dass sich im Baubereich weitere, bislang nicht 

bekannte Bodenkontaminierungen befinden. Bei Anzeichen von bisher unbekannten 

Belastungen des Untergrundes sind die Arbeiten einzustellen und die FHH (BUKEA) 

unverzüglich zu informieren. 

Weitere Auflagen und Hinweise 

Zur Wahrung der Belange der Abfallwirtschaft und des Bodenschutzes werden unter 

Punkt A.4.8 weitere Auflagen und Hinweise erteilt. In diesem Zusammenhang sind 

auch die planfestgestellten 

- LBP-Maßnahme V 8 - „Bodenschutz / Flächenrekultivierung“ sowie 

- LBP-Maßnahme V 9 - „Betankung auf befestigten Flächen“ 

zu beachten. 

B.4.19 Denkmalschutz 

Die Denkmalschutzbehörde als auch die Bodendenkmalpflege der FHH haben im 

Verfahren keine Einwendungen gegen die Baumaßnahme im PFA 1 erhoben. 

Baudenkmale 

Im PFA 1 befinden sich die nachstehenden, in der Denkmalschutzliste der FHH 

aufgeführten Denkmale: 

ID Nr.  Adresse Bezeichnung 

24471 Hasselbrookstraße 172 Bahnhof Hasselbrook 

ehemaliges Bahnhofsgebäude (S-Bahn) 

24681 

24696 

Bahngärten 28 

Bahngärten 30 

Bahnhofsgebäude Wandsbek (S-Bahn) 

Bahnhofsgebäude Wandsbek (S-Bahn) 

29640 Bovestraße 10, 12 Schulgebäude und Einfriedung Bovestraße 10/12, 
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29649 Gustav-Adolf-Straße 120 Güterbahnhof Gustav-Adolf-Straße 

Bahnhofsgebäude (Güterbahn, Halle mit Kopfbau); 

Pflaster; Rampe 

 

Mit Ausnahme des Einbaus von Schallschutzfenstern werden im Rahmen der 

Baumaßnahmen am ehemaligen Bahnhofsgebäude (S-Bahn) im Bahnhof 

Hasselbrook keine Änderungen vorgenommen. Nach § 9 Abs. 1 DSchG unterliegen 

Veränderungen an Denkmälern einem Genehmigungsvorbehalt. In diesem Sinne ist 

die konkrete Umsetzung der passiven Lärmschutzmaßnahmen mit dem 

Denkmalschutzamt abzustimmen. Die dem Eigentümer entstehenden Kosten hat die 

Vorhabenträgerin zu tragen. 

Die im Verfahren vorgebrachten Einwendungen zum Denkmalschutz für das 

ehemalige Bahnhofsgebäude Wandsbek und dem Bahnsteig im Bf Wandsbek sind 

grundlos. Vorhabenbedingt wird nicht in die Substanz des Baudenkmals eingegriffen. 

Abgesehen von dem möglichen Einbau von Schallschutzfenstern erfährt das 

ehemalige Bahnhofsgebäude keinerlei denkmalpflegerisch relevante Veränderungen. 

Die unmittelbare Umgebung des Gebäudes wird nicht dergestalt verändert, dass die 

Eigenart und das Erscheinungsbild des Denkmals wesentlich beeinträchtigt werden. 

Zur Wahrung des Umgebungsschutzes wird die LSW auf einer Länge von 88m 

unterbrochen. Zweifels ohne wäre die Aufrechterhaltung seiner ursprünglichen 

Nutzung vorteilhaft für die dauerhafte Erhaltung eines Denkmals. Insoweit wäre eine 

Verkehrsstation am bisherigen Standort dienlich. Allerdings ist in Bezug auf das 

fragliche Bahnhofsgebäude anzumerken, dass es bereits seit geraumer Zeit keiner 

spezifischen Bahnnutzung mehr unterliegt. An den derzeitigen Nutzungen des 

Gebäudes (Blumenladen und Gaststätte) wird sich vorhabenbedingt nichts ändern. 

Für eine Wiederaufnahme der Bahnnutzung des Gebäudes besteht kein Bedarf; sie 

wäre mit dem Verkehrskonzept der S4 auch nicht vereinbar. 

Im Rahmen des Bauvorhabens muss in das Denkmalensemble „Schulgebäude und 

Einfriedung Bovestraße 10/12“ (ID-Nummer 29640) eingegriffen werden. Für die 

Verlegung der Straße „Bahngärten“ ist es notwendig, die vorhandene Stützwand, die 

als Einfriedung an der Schule Bovestraße steht, teilweise voraussichtlich auf einer 

Länge von ca. 60m zurückzubauen. Sie liegt im zukünftigen Gehwegbereich und 

kann nicht an selber Stelle wieder aufgebaut werden. Der Wiederaufbau erfolgt 

zurückversetzt als Winkelstützwand und hat unter Beachtung der 
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Denkmalschutzbelange zu erfolgen. Dazu hat die Vorhabenträgerin das 

Denkmalschutzamt bei der Auswahl der Materialien zur Verkleidung der 

Winkelstützwand vor Baubeginn zu beteiligen. 

Im Bereich des Denkmalensembles „Güterbahnhof Gustav-Adolf-Straße 

Bahnhofsgebäude (Güterbahn, Halle mit Kopfbau); Pflaster; Rampe“ wird eine große 

BE-Fläche im Bereich der Pflasterung eingerichtet; die für die Durchführung des 

Bauvorhabens unverzichtbar ist; da es im Umfeld der Baumaßnahme keine weiteren 

geeigneten Ausweichflächen vorhanden sind. 

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung und Beanspruchung der 

gepflasterten Fläche hat die Vorhabenträgerin die erforderlichen Maßnahmen zum 

wirksamen Schutz zu ergreifen. Im Übrigen ist die Beweissicherung am Bestand des 

Denkmalensembles gemäß Punkt A.4.9 durchzuführen. 

Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Baubereich keine Bodendenkmale 

bekannt. Gleichwohl können bei den Bauarbeiten jederzeit archäologische Funde und 

Fundstellen entdeckt werden. Sollten bei den Bauarbeiten archäologische Funde 

oder Fundstellen entdeckt werden, ist gemäß den einschlägigen Vorgaben des 

DSchG zu verfahren. 

Zu den Befürchtungen einiger Einwender, wonach noch im Boden befindliche 

historische Überreste des Wandsbeker Schlosses bzw. seiner Gesindegebäude 

durch die Bauarbeiten unwiederbringlich verloren gehen könnten, wird Folgendes 

angemerkt: Die Bauarbeiten finden im Wesentlichen in einem Bereich statt, der 

bereits durch die vorhandene Eisenbahninfrastruktur der Str. 1120 stark vorbelastet 

ist. Der in den historischen Karten dargestellte Standort des Schlosses selbst ist nicht 

betroffen. Den Bedenken der Einwender Rechnung tragend sind die 

bauausführenden Unternehmen nach Maßgabe der Auflage unter Punkt A.4.9.2 auf 

die archäologische Bedeutung hinzuweisen. 

Gartendenkmale 

Im Baubereich befinden sich keine Gartendenkmale. Der als Gartendenkmal 

ausgewiesene „Jacobipark“ ist von der Baumaßnahme nicht berührt. 
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B.4.20 Immissionsschutz 

B.4.20.1 Baubedingte Lärmimmissionen 

B.4.20.1.1 Allgemeine Regelungen und Nachtarbeiten 

Mit den Auflagen soll die Nachbarschaft vor nach dem Stand der Technik 

vermeidbaren Baulärm geschützt werden. 

Baustellen einschließlich der dort betriebenen Baumaschinen und Kraftfahrzeuge 

sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen i.S.d. § 3 Abs. 5 BImSchG. Nach 

§ 22 BImSchG sind diese so zu errichten und zu betreiben, dass nach dem Stand der 

Technik vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden und nach 

dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 

Mindestmaß beschränkt werden. 

Ob von einer Baustelle schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen, ist anhand der 

AVV Baulärm zu beurteilen. In der AVV Baulärm werden u.a. gebietsbezogene 

Immissionsrichtwerte für den Tages- und Nachtzeitraum festgesetzt. Baustellen sind 

vom Anwendungsbereich der TA Lärm ausgenommen, vgl. Nummer 1 Satz 2 

Buchstabe f der TA Lärm. 

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass der Großteil der Bauarbeiten 

während der Tageszeit (07:00 bis 20:00 Uhr) ausgeführt werden können. 

Erfahrungsgemäß werden bei Nachtarbeiten, die unter Maschineneinsatz erfolgen, 

die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm überschritten. Dennoch wäre ein 

genereller Ausschluss von Nachtarbeiten durch den PFB unverhältnismäßig. Nach 

dem Untersuchungsbericht zu den baubedingten Schall- und 

Erschütterungsimmissionen (Unterlage 17) wird beabsichtigt, einen Teil der 

Bauarbeiten während der Nachtzeit zwischen 20:00 und 07:00 Uhr auszuführen. Zu 

diesen Arbeiten zählen 

- Gründungen bzw. Maststellungen von OLA 

- Gründungen der LSW 

- EÜ Abbrucharbeiten 

- Gleisbauarbeiten (einschließlich Stopfen). 

Die Vorhabenträgerin hat für jede einzelne Baumaßnahme zu prüfen, ob diese im 

öffentlichen Interesse dringend erforderlich ist und die Bauarbeiten ohne 

Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt 
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werden kann, Punkt 5.2.2 der AVV Baulärm. Ein genereller Vorrang des öffentlichen 

Interesses an der Durchführung der Nachtarbeiten vor den berechtigten 

Anwohnerinteressen besteht nicht; gewisse Verzögerungen im Bauablauf sind 

hinzunehmen. 

Nachtarbeiten stehen unter keinem immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsvorbehalt. 

- Das Verbot von Arbeiten unter Einsatz von Werkzeugen und Geräten an Sonn- 

und gesetzlichen Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 

20:00 bis 07:00 Uhr (§ 2 Abs. 1 HmbLärmSchG) gilt nicht für Arbeiten, die im 

Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen auf Grund einer Planfeststellung 

stehen, § 2 Abs. 2 HmbLärmSchG. 

- Das in § 7 Abs. 1 der 32.BImSchV bestimmte Verbot, in näher bezeichneten 

Gebieten an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 

20:00 bis 07:00 Uhr Geräte und Maschinen nach dem Anhang der 32.BImSchV zu 

betreiben, gilt nicht für Schienenwege des Bundes, § 7 Abs. 1 Satz 2 der 

32.BImSchV. 

B.4.20.1.2 Schallschutzmaßnahmen 

Nach § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG hat die Planfeststellungsbehörde der 

Vorhabenträgerin diejenigen Vorkehrungen aufzuerlegen, die zur Vermeidung 

nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. Darin erfasst sind auch 

nachteilige Wirkungen, die durch Lärm aufgrund der Bauarbeiten für das 

planfestgestellte Vorhaben entstehen. Der Begriff der nachteiligen Wirkungen wird 

bezogen auf Baulärm durch die AVV Baulärm konkretisiert. 

Die von der Vorhabenträgerin vorgelegten schalltechnischen Berechnungen zum 

Baulärm befassen sich mit den voraussichtlich lärmintensivsten Arbeitsgängen. Dabei 

erfolgen die Berechnungen getrennt für jeden Arbeitsgang. Ausgehend von den 

Emissionspegeln und Einwirkzeiten der zugrunde gelegten Baumaschinen sind die in 

der Nachbarschaft zu erwartenden Immissionen getrennt für den Tages- und 

Nachtzeitraum ermittelt worden. Für die einzelnen Arbeitsgänge wurden 

Rasterlärmkarten mit einer Immissionspunkthöhe von 5,1m und einer Rasterweite 

vom 20m erstellt sowie Hausbeurteilungen an ausgewählten Gebäuden berechnet. 
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Im Ergebnis zeigt sich, dass Überschreitungen der nach der AVV Baulärm 

heranzuziehenden Immissionsrichtwerte des Beurteilungspegels insbesondere für 

Gebäude, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Baubereiche befinden, zu 

erwarten sind. 

Im Untersuchungsbericht zu den baubedingten Schall- und 

Erschütterungsimmissionen werden daher in Kap. 7, S. 13 ff. Maßnahmen zur 

Minderung von Baulärm wie Anforderungen an die Baumaschinen und -geräte, 

mobile Schallschirme, Beschränkungen der Betriebszeit, Beschränkungen der 

Nachtarbeiten auf ein Minimum, Anwendung von Pressverfahren anstatt von 

Rammarbeiten auch hinsichtlich ihrer schalltechnischen Wirksamkeit untersucht. Die 

diesbezüglichen Untersuchungen werden bei den Auflagen unter Punkt A.4.10.1 

berücksichtigt. 

Zu einzelnen Auflagen wird Folgendes angemerkt: 

- Auf die diesbezügliche Nachfrage der Planfeststellungsbehörde hin hat die 

Vorhabenträgerin in deren Schreiben vom 10.06.2020 (Zei.: I.NG-N-S) zu den 

Möglichkeiten Stellung genommen, die Baulärmimmissionen durch einen 

möglichst späten Abriss der vorhandenen LSW bzw. eine „vorgezogene“ 

Errichtung der neuen LSW zu reduzieren. Nach den insoweit nachvollziehbaren 

Darlegungen der Vorhabenträgerin stehen einem Bauen hinter den noch 

vorhandenen bzw. hinter den „vorgezogen“ errichteten LSW ernsthafte Bedenken 

entgegen. Verwiesen wird u.a. auf einen zusätzlichen Bedarf an Sperrpausen und 

damit verbunden Einschränkungen der Streckenverfügbarkeit, auf deutlich längere 

Bauzeiten und Sperrungen außerhalb von Wochenenden infolge der entstehenden 

beengten Verhältnisse sowie auf die Notwendigkeit zusätzlicher BE-Flächen für 

die Materialver- und -entsorgung wegen der Nichtumsetzbarkeit einzelner 

geplanter Baustraßen. Gleichwohl hat die Vorhabenträgerin erklärt, dass eine 

abschnittsweise Prüfung und Einschätzung, ob die konkret infrage kommenden 

Maßnahmen (gerade noch) bautechnisch vertretbar und immissionsschutzrechtlich 

sinnvoll sind, erst im Rahmen der Ausführungsplanung möglich ist. Die 

Planfeststellungsbehörde ist sich allerdings im Klaren darüber, dass auch bei 

dieser noch vorzunehmenden Prüfung der Spielraum für die Ansetzung der in 

Rede stehenden Maßnahmen wegen der bautechnologischen Anforderungen (vgl. 

Punkt B.4.37.1) begrenzt ist. Fällt die abschließende abschnittsweise Prüfung 

negativ aus, wird der Schutz der Nachbarschaft durch die weiteren Maßgaben des 
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PFB zum Baulärm hinreichend gewahrt. 

Im Übrigen hat die Vorhabenträgerin im oben angeführten Schreiben erklärt, dass 

sie die vorhandenen LSW selbstverständlich spätest-möglich abreißen wird. 

- Die Auflage bezüglich der alternativen Anwendung von Pressverfahren anstatt des 

Rammens ist eine Konsequenz aus der teilweise hohen Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte bei Rammarbeiten. Allerdings wird keine generelle 

Verpflichtung zum Einsatz von Pressverfahren angeordnet, da der 

Planfeststellungsbehörde nicht bekannt ist, ob die Anwendung derartiger 

Verfahren im konkreten Fall uneingeschränkt möglich (z.B. aufgrund der 

geologischen Verhältnisse) sowie wirtschaftlich vertretbar ist. 

- Der Einsatz mobiler Abschirmungen bei kleinräumigen Tätigkeiten stellt 

grundsätzlich eine wirksame Schallschutzmaßnahme z.B. bei Abbrucharbeiten mit 

Presslufthämmern dar (vgl. Anlage 5 Nr. V der AVV Baulärm). Nach den insoweit 

nachvollziehbaren Aussagen des Baulärmgutachtens sind bei den Arbeitsgängen 

„EÜ Rammarbeiten“, „OLA Mastgründung“ und „Gründung LSW“ wegen der Höhe 

der Schallquelle über den Boden keine Emissionsreduzierung zu erwarten. 

- Die Auflage, bei den für die einzelnen Baumaßnahmen prognostizierten hohen 

Pegeln eine Beschränkung der Einsatzzeiten zu prüfen, nimmt Bezug auf 

Punkt 6.7.1 der AVV Baulärm. Bei einer Beschränkung der durchschnittlichen 

täglichen Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden während der Zeit von 

07:00 bis 20:00 Uhr bzw. von bis zu 6 Stunden während der Zeit von 

20:00 bis 07:00 Uhr wird bei der Ermittlung des Beurteilungspegels eine 

Zeitkorrektur abgezogen. Diese Prüfung ist Bestandteil des akustischen 

Baustellenmonitorings. Eine Beschränkung der Betriebszeiten insbesondere für 

die lautstarken Baumaschinen bereits im PFB ist nicht praktikabel. 

- Entsprechend der Allgemeinverfügung des EBA vom 11.04.2016 (Az.: Pr.3354-

33hui/005-8009#005) sind an Baustellen von Bahnbetriebsanlagen, die sich in 

einem Abstand von weniger als 1.000m zu Mischgebieten, Wohngebieten bzw. 

Kurgebiete oder Krankenhäuser befinden, nur noch AWS zu verwenden, deren 

akustische Warnsignalgeber über eine APA verfügen. Dabei darf der Schallpegel 

der Warnsignalgeber an der unteren Grenze des Dynamikbereichs der APA 

maximal 97 dB(A) erreichen. Damit wird die generelle Nutzung von AWS-Anlagen 

ohne APA untersagt. Die Regelungen der Allgemeinverfügung, die für Baustellen 
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erlassen worden sind, die der Instandhaltung oder Instandsetzung dienen, sind für 

den Neubau der S-Bahnlinie ebenfalls umzusetzen. 

B.4.20.1.3 Überwachungsmaßnahmen 

Zur Sicherstellung der Einhaltung der für die Baustellen geltenden Richtlinien und 

Vorschriften sowie der in diesem Beschluss angeordneten Auflagen wurde dem 

Vorhabenträger die Durchführung und Dokumentation regelmäßiger 

Baustellenkontrollen auferlegt. 

Baulärmverantwortlicher 

Zur Überwachung der durch die Baumaßnahmen hervorgerufenen Immissionen und 

insbesondere auch zur Vorbeugung bzw. Unterbindung vermeidbarer 

Beeinträchtigungen der Nachbarschaft durch Baulärm und auch baubedingte 

Erschütterungen wurde dem Vorhabenträger der Einsatz eines 

Baulärmverantwortlichen auferlegt. Damit besteht insbesondere auch die Möglichkeit, 

nötigenfalls noch zusätzliche Maßnahmen zu treffen, wenn etwa während der Bauzeit 

kurzfristig Veränderungen z.B. beim Einsatz von Arbeitsgeräten oder Bauverfahren 

o.ä. eintreten. 

Weiterhin steht der Baulärmverantwortliche von Baulärm oder bauzeitlichen 

Erschütterungen Betroffenen als Ansprechpartner für Beschwerden zur Verfügung 

und kann vor Ort mit den bauausführenden Betrieben ggf. weitere Maßnahmen wie 

z.B. Standortverlegung von Baumaschinen, Verschiebungen von 

Maschineneinsatzzeiten in für Anwohner weniger sensible Zeitbereiche oder 

zusätzliche Schutzmaßnahmen abstimmen. 

B.4.20.1.4 Information der Anlieger 

Damit sich die Betroffenen auf die zu erwartenden Beeinträchtigungen durch die 

Baumaßnahmen einstellen können, sind sie rechtzeitig und umfassend, insbesondere 

über lärm- und erschütterungsintensive Bauarbeiten zu informieren. Dabei schließt 

die Informationsverpflichtung die Benennung eines erreichbaren Ansprechpartners 

ein. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Akzeptanz der Bauarbeiten durch die 

Anwohner geleistet. 
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B.4.20.1.5 Akustisches Baustellenmonitoring 

Im Rahmen des vom Vorhabenträger erstellten Baulärmgutachtens werden trotz 

prognostizierter Richtwertüberschreitungen der AVV Baulärm nur in begrenztem 

Umfang konkrete Maßnahmen zum Schutz vor Baulärm untersucht. Dies ist insofern 

nachzuvollziehen, als die genauen Arbeitsabläufe und -zeiten der in den einzelnen 

Bauabschnitten zum Einsatz kommenden Baumaschinen sowie die Umsetzbarkeit 

geeigneter Maßnahmen (z.B. feste Absperrungen statt Rottenwarnanlage) zum 

Schutz vor Baulärm erst nach Ausschreibung der Bauleistungen und deren Vergabe 

bekannt sind. Erst ab diesem Zeitpunkt sind alle Randbedingungen bekannt, die im 

Einzelnen eine Prüfung der Umsetzbarkeit ggf. erforderlicher 

Schallschutzmaßnahmen sowie deren Dimensionierung (z.B. Standorte und 

geometrische Abmessungen mobiler Abschirmungen) und Ermittlung ihrer 

schalltechnischen Wirksamkeit gestatten. 

Diese Prognosen bieten die Möglichkeit, bereits vor Beginn einzelner 

Baumaßnahmen konkret zu prüfen, durch welche Schutzmaßnahmen eine 

Konfliktreduzierung erreicht werden kann. Weiterhin sind sie Grundlage für ggf. 

erforderliche Entschädigungen wegen unzumutbarer baubedingter 

Lärmbeeinträchtigungen. 

Die Prognosen sind zugleich Grundlage für die Umsetzung der 

Entschädigungsregelungen. 

B.4.20.1.6 Entschädigungsregelungen 

Sofern die betroffenen Anwohner ihren Anspruch auf die Bereitstellung von 

Ersatzwohnraum (vgl. Punkt A.4.10.1) nicht nutzen, hat die Vorhabenträgerin für die 

verbleibenden unzumutbaren Beeinträchtigungen durch Baulärm gem. § 74 Abs. 2 

Satz 3 VwVfG eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 

Als Maßnahme zum Schutz vor Baulärm kommt passiver Lärmschutz 

(Lärmschutzfenster) für schützenswerte Räume in besonders stark von Baulärm 

betroffenen Gebäuden in Betracht. In diesem Zusammenhang sind nach Auffassung 

der Planfeststellungsbehörde jedoch im Rahmen der Abwägung folgende Aspekte zu 

berücksichtigen: 

- Baulärm ist im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums grundsätzlich zu 

dulden. Kein Nachbar kann ein Bauwerk errichten, umbauen oder auch 

instandhalten, ohne dass dabei Lärm verursacht wird. Im Übrigen wirkt auch hier 
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die Nachbarschaft zu einer bestehenden Eisenbahnanlage schutzmindernd, da 

nach allgemeiner Lebenserfahrung Anwohner mit der Durchführung von 

Bauarbeiten an einer bestehenden Eisenbahnstrecke immer rechnen müssen. 

Daraus für das Vorhaben lässt sich allerdings andererseits nicht ableiten, dass 

Baulärm in beliebiger Höhe und unbegrenzter Zeitdauer hinzunehmen ist. 

- Auch wenn sich die Bauarbeiten über längere Zeiträume erstrecken, sind die 

hiervon ausgehenden Lärmimmissionen im Gegensatz zu dem durch den Betrieb 

der fertig gestellten Anlage bedingten Verkehrslärm oder auch dem von einem 

Gewerbebetrieb verursachten Gewerbelärm zeitlich begrenzt. Wesentlich ist 

insbesondere, dass dem Träger eines im öffentlichen Interesse stehenden 

Vorhabens die Möglichkeit zustehen muss, sein Vorhaben unter auch ihm 

zumutbaren Bedingungen zu realisieren (vgl. Urteil des VGH Baden-

Württemberg vom 08.02.2007, Az. 5 S 2257/05). 

Insofern kann nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde den Anwohnern 

zugemutet werden, den während der Bauzeit auftretenden Baulärmimmissionen 

tagsüber durch weitestgehende Geschlossenhaltung der Fenster zu begegnen. 

In Anlehnung an § 2 Abs. 1 Satz 2 der 24.BImSchV kann davon ausgegangen 

werden, dass tagsüber eine Stoßbelüftung eine ausreichende Frischluftzufuhr 

ermöglicht. Die Stoßbelüftung ist auch nicht aufgrund der dann im Raum 

kurzzeitig höheren Lärmbelastung unzumutbar. Auch kann die Lüftung in Phasen 

erfolgen, in denen die Bauarbeiten unterbrochen sind oder in denen die Räume 

nicht genutzt werden. Dies gilt insbesondere, wenn wie im vorliegenden Fall alle 

erkennbaren technisch realisierbaren, geeigneten und dem Vorhabenträger 

zumutbaren Schallschutzmaßnahmen festgesetzt sind. 

- Hierauf kann jedoch nicht mehr abgestellt werden, wenn trotz geschlossener 

Fenster zumutbare Innenraumpegel insbesondere über längere Zeiträume 

erheblich überschritten werden. In Anlehnung an die 24.BImSchV ist für 

Wohnräume, Behandlungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen und 

Unterrichtsräume von einem Innenraumpegel von 40 dB(A) und für gewerblich 

genutzte Räume (z.B. Büroräume) von einem Innenraumpegel von 45 dB(A) 

auszugehen. 
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Anmerkung: 

Der von der Raumnutzung abhängige Korrektursummand D nach der Anlage zur 

24.BImSchV hat unter Hinzurechnung von 3 dB die Bedeutung eines „zulässigen 

(zumutbaren) Innenraumpegels“. Für Wohnräume, Behandlungs- und 

Untersuchungsräume in Arztpraxen und Unterrichtsräume ist nach Tab. 1 der 

Anlage zur 24.BImSchV von D = 37 dB und für Büroräume von D = 42 dB 

auszugehen. Unter Hinzurechnung von 3 dB ergeben sich als Innenraumpegel 

die o.g. Werte von 40 dB(A) bzw. 45 dB(A). 

- Für übliche Raumgeometrien und Außenwandschalldämmmaße sowie unter 

Berücksichtigung eines Fensterschalldämmmaßes entsprechend der 

Schallschutzklasse 2 (neuere Fenster erfüllen ausnahmslos diese 

Anforderungen) lässt sich nach der in der Anlage zur 24.BImSchV genannten 

Gleichung 2 ein Baulärmaußenlärmpegel abschätzen, bei dessen Einhaltung 

Überschreitungen eines Innenraumpegels von 40 dB bzw. von 45 dB nicht zu 

erwarten sind. 

Dieser Außenlärmpegel beträgt ca. 67 dB(A) für Wohnräume, Behandlungs- und 

Untersuchungsräume in Arztpraxen sowie Unterrichtsräume und ca. 72 dB(A) für 

gewerblich genutzte Räume (z.B. Büroräume). Bei der Ermittlung dieser Werte 

wurden die bei Baulärm typischerweise auftretenden niederfrequenten 

Geräusche und die daraus resultierende geringere Pegelminderung durch die 

Fenster – die Schalldämmung von Fenstern ist frequenzabhängig, d.h. 

niederfrequente Geräusche werden weniger vermindert als solche mit höherer 

Frequenz – durch einen Korrektursummanden von 6 dB wie für innerstädtische 

Straßen nach Tab. 2 Zeile 2 der Anlage zur 24.BImSchV berücksichtigt. 

Unter Bezug auf die vorstehenden Überlegungen wäre Lärmschutz in Form passiver 

Maßnahmen erst bei Überschreiten der genannten Außenlärmpegel von 67 bzw. 

72 dB(A) zu gewähren. Unabhängig davon, ob im Verlauf der Baumaßnahme diese 

Pegel tatsächlich überschritten werden und in welchen Teilzeiträumen der Dauer des 

gesamten Vorhabens Überschreitungen auftreten, hält die Planfeststellungsbehörde 

unter Berücksichtigung der überschaubaren lärmintensiven Bauzeit die Festsetzung 

passiver Maßnahmen dem Grunde nach für untunlich. In diese Überlegung ist auch 

eingeflossen, dass der Einbau von Fenstern höherer Schalldämmung eine 

Anwesenheit der Mieter bzw. Eigentümer erfordert und zeitweilige Einschränkungen 

der Nutzbarkeit der betroffenen Räume unvermeidlich wären. Darüber hinaus wäre 
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der Austausch von Fenstern mit zusätzlicher Lärm- und Schmutzentwicklung 

verbunden. 

Aus den genannten Gründen wird mit diesem Beschluss eine Entschädigungszahlung 

dem Grunde nach festgesetzt für die Tage, an denen der im Rahmen des 

Baustellenmonitorings ermittelten Beurteilungspegel tagsüber 67 dB(A) bezogen auf 

Wohnräume, Behandlungs- und Unterrichtsräume in Arztpraxen sowie 

Unterrichtsräume bzw. 72 dB(A) für gewerblich genutzte Räume (z.B. Büroräume) 

überschreitet. Einer Begründung für die Bereitstellung von Ersatzwohnraum bei 

Beurteilungspegeln von mehr als 70 dB(A) bedurfte es nicht, weil dies den Planungen 

des Vorhabenträgers entspricht (vgl. Erläuterungsbericht, Unterlage 1, S. 122). 

Für Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen) – diese können durch passive 

Maßnahmen in der Regel nicht geschützt werden – ergibt sich der Anspruch auf 

Zahlung einer Entschädigung unmittelbar bei Überschreitung des jeweils nach der 

AVV Baulärm heranzuziehenden Tagrichtwertes. Darüber hinaus wird der Zeitraum, 

in dem bei Überschreitung des Tagrichtwertes Entschädigungszahlungen dem 

Grunde nach zu leisten sind, auf die Monate April bis September beschränkt, weil 

nach allgemeiner Lebenserfahrung Außenwohnbereiche im Zeitraum von Oktober bis 

März regelmäßig nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienen. Von einer 

Nutzung zu Wohnzwecken und damit als zentraler Lebensmittelpunkt in diesem 

Zeitraum kann deshalb nicht ausgegangen werden. Darüber hinaus entfällt der 

Anspruch im Zeitraum April bis September für die Tage, an denen Ersatzwohnraum 

bereitgestellt wird und insofern keine Nutzung des eigenen Außenwohnbereichs 

stattfindet. 

Rechtsgrundlage für Entschädigungsansprüche wegen unzumutbarer 

Beeinträchtigungen durch Baulärm bei Errichtung eines planfestgestellten Vorhabens 

ist § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG, wonach der Betroffene einen Anspruch auf 

angemessene Entschädigung in Geld hat, sofern Vorkehrungen oder Anlagen zur 

Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer untunlich oder mit dem 

Vorhaben unvereinbar sind. Der Entschädigungsanspruch ist dem Grunde nach im 

Planfeststellungsbeschluss festzustellen (§ 22a AEG). Zudem sind die 

Bemessungsgrundlagen für die Höhe anzugeben (vgl. BVerwG, Urteil vom 

10.07.2012, Az. 7 A 11.11, Rn. 70 m.w.N.). Diese sind unter Punkt A.4.10.1 dieses 

Beschlusses genannt und damit hinreichend konkretisiert. Über die Modalitäten der 

Ermittlung, Festsetzung und Auszahlung eventueller Entschädigungen hat die 
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Planfeststellungsbehörde nicht zu entscheiden (BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, 

a.a.O., Rn. 94). 

Weitergehende Festsetzungen mussten im Planfeststellungsverfahren nicht getroffen 

werden, da dieses von seiner Aufgabenstellung und seiner herkömmlichen 

Gestaltung her nicht die Voraussetzungen für eine detaillierte Berechnung von 

Geldentschädigungen bietet. Insbesondere ist es nicht Aufgabe der 

Planfeststellungsbehörde, im Planfeststellungsbeschluss Regelungen zum Ablauf des 

nachfolgenden Entschädigungsverfahrens oder zur methodischen Ermittlung der 

Entschädigungshöhe festzulegen. Das gilt umso mehr, da es sich – wie im 

vorliegenden Fall – um eine Entschädigung für bauzeitliche, also vorübergehende 

Beeinträchtigungen handelt. Die Angemessenheit der Entschädigung hängt von den 

Umständen des Einzelfalls ab. Dazu gehören bei vorübergehenden 

Beeinträchtigungen regelmäßig auch solche Umstände, die erst rückblickend nach 

Abschluss der Baumaßnahme festgestellt werden können (vgl. BVerwG, Urteil vom 

10.07.2012, a.a.O., Rn. 86). Im vorliegenden Fall betrifft dies insbesondere die im 

Rahmen des Baustellenmonitorings zu ermittelnden Beurteilungspegel.  

Dieser Entschädigungsanspruch steht dem jeweils betroffenen Eigentümer zu. Mieter 

und Pächter können ihre ggf. bestehenden Minderungsansprüche gegenüber dem 

Vermieter bzw. Verpächter geltend machen. 

Nicht geschützt sind Personen, die sich nur zufällig oder gelegentlich im 

Einwirkungsbereich des Baulärms aufhalten. 

B.4.20.2 Betriebsbedingte Lärmimmissionen 

Gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung von 

öffentlichen Straßen und Eisenbahnen sicherzustellen, dass durch diese keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden 

können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Zur Durchführung dieser 

gesetzlichen Verpflichtung hat der Verordnungsgeber in der 16.BImSchV u.a. 

bestimmt, wann eine immissionsschutzrechtlich relevante „wesentliche Änderung“ 

von öffentlichen Straßen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen vorliegt und 

welche baugebietsbezogenen Immissionsgrenzwerte (IGW) in diesem Fall 

einzuhalten sind. 

Der Tatbestand einer „wesentlichen Änderung“ ist erfüllt, wenn 
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- eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den 

Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende 

Gleise baulich erweitert wird oder 

- durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem 

Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) oder auf 

mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird; eine 

Änderung ist ferner wesentlich, wenn ein bereits bestehender Beurteilungspegel 

von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht weiter erhöht 

wird. 

Zur Umsetzung der vorskizzierten rechtlichen Vorgaben hat die Vorhabenträgerin für 

den Schienenweg und die Straßen getrennt schalltechnische Untersuchungen 

vorgenommen. 

B.4.20.2.1 Schienenverkehrslärm 

Das plangegenständliche Bauvorhaben ist eine Änderung eines Schienenweges im 

Sinne des § 1 Abs. 2 Zi. 1 der 16.BImSchV. Im Zuge der Schaffung der neuen S-

Bahninfrastruktur wird die Strecke 1120 Lübeck Hbf - Hamburg Hbf um zwei 

durchgehende Gleise erweitert. Dabei ist der Umstand, dass die vorhandene Strecke 

(Güterverkehr und Fernverkehr [einschließlich Regionalverkehr]) einerseits und die 

neuen S-Bahngleise andererseits unterschiedliche verkehrliche Funktionen 

innehaben, unerheblich. Der Begriff des Schienenweges i.S.d. § 1 der 16.BImSchV 

ist als trassenbezogen zu verstehen. Optisch treten die in Parallellage verlaufenden 

Strecken 1120 und 1249 (S4) als Einheit auf einer gemeinsamen Trasse in 

Erscheinung. Hieraus folgt u.a., dass bei den schalltechnischen Berechnungen und 

der Prüfung von Lärmvorsorgeansprüchen über den S-Bahnverkehr hinaus ebenfalls 

die Verkehre der Bestandsstrecke 1120 einzubeziehen sind. Insoweit finden die nach 

Fertigstellung der Festen Fehmarnbeltquerung zu erwartenden Zuwächse des 

Güterverkehrs bereits Berücksichtigung. Fraglos stellt der zweigleisige Ausbau der 

Verbindungskurve ebenfalls die Erweiterung eines bestehenden Schienenwegs dar. 

Ferner werden im Rahmen der schalltechnischen Untersuchungen weitere bauliche 

Maßnahmen an der Eisenbahninfrastruktur als immissionsschutzrechtlich relevant 

unterstellt. 
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Den schalltechnischen Berechnungen liegt die Verkehrsprognose 2025 zugrunde. 

Dies steht im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des § 18g AEG. 

Demnach hat die Berechnung des Beurteilungspegels für den vom Schienenweg 

ausgehenden Verkehrslärm auf die zum Zeitpunkt der Planeinreichung 

prognostizierte Verkehrsabwicklung abzustellen. Weil am 09.08.2016 (Antragsdatum) 

die Zugzahlen des Zielnetzes für den BVWP noch nicht vorlagen, waren zum 

betreffenden Zeitpunkt die Zahlen des Prognosehorizonts 2025 die aktuellsten. Nach 

den seit Juli 2018 vorliegenden Prognosezahlen für den Horizont 2030 sind keine 

höheren Immissionsbelastungen als ursprünglich berechnet zu erwarten. Im 

Gegenteil: Aufgrund des nunmehr prognostizierten geringeren Güterverkehrs wird der 

Anstieg der Schallemissionen niedriger ausfallen. 

Die Forderung von Einwendern, den Lärmschutz an der technisch möglichen 

Spitzenauslastung (Vollauslastung) auszurichten, ist unbegründet. Sie widerspricht 

den eindeutigen Vorgaben der Schall 03 (Anlage 2 zu § 4 der 16.BImSchV). 

Grundlage der Berechnung des Beurteilungspegels sind die Anzahl der 

prognostizierten Züge der jeweiligen Zugart sowie die den betrieblichen Planungen 

zugrundeliegenden Geschwindigkeiten auf dem zu betrachtenden Planungsabschnitt 

einer Bahnstrecke (vgl. Punkt 1 der Schall 03). Dies deckt sich mit der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung, wonach nicht die Vollauslastung der Strecke 

angesetzt werden muss, wenn im Prognosezeitraum mit niedrigeren Zahlen zu 

rechnen ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 08.09.2016, Az. 3 A 5.15, juris Rn. 46 m.w.N.). 

Das den schalltechnischen Berechnungen zugrundeliegende Betriebsprogramm ist 

nicht zu beanstanden. Nach der vorliegenden Gesamtzugzahl (alle Zugarten) für die 

Str. 1120 besteht kein ernsthafter Zweifel daran, dass der Güterverkehr auch am 

Tage in dem angenommenen Umfang abgewickelt werden kann. Insoweit ist der 

Vorwurf einer nicht stimmenden „gleichmäßigen Verteilung der Güterzüge auf den 

Tages- und Nachtzeitraum“ nicht stichhaltig; nachts verkehren nicht per se 

überproportional viele Güterzüge. 

Die Forderung, bei der Berechnung des Beurteilungspegels des Schienenlärmes die 

fraglos bestehenden Vorbelastungen aus dem Straßenverkehr (insbesondere Robert-

Schuman-Brücke und weitere Straßen) sowie Zusatzbelastungen aus dem 

Flugverkehr einzubeziehen, wird zurückgewiesen. § 41 Abs. 1 BImSchV bestimmt, 

dass bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen sowie von 

Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen und Straßenbahnen sicherzustellen ist, dass 
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durch diese Änderung keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar sind. Aus der vorgenannten Norm folgt, dass der Beurteilungspegel für 

den baulich zu ändernden Verkehrsweg gesondert zu ermitteln ist. Betrachtet werden 

die Umweltauswirkungen, die sich unmittelbar aus der baulichen Änderung des 

jeweiligen Verkehrswegs ergeben. Die Einbeziehung des vorhandenen 

Straßenverkehrslärms würde auf eine Lärmsanierung der Straße hinauslaufen, zu der 

die Vorhabenträgerin eben nicht verpflichtet ist. Für einen in Ausnahmefällen zu 

bildenden Summenpegel besteht vorliegend keine Veranlassung. Auch unter 

Berücksichtigung der umfangreichen Lärmschutzmaßnahmen wird der 

hinzukommende Lärm zusammen mit der bestehenden Vorbelastung zu keiner 

Gesamtbelastung führen, die mit Gesundheitsgefahren oder mit einem Eingriff in die 

Substanz des Eigentums verbunden ist. 

Der PFA liegt noch mehrere Kilometer von dem zum Schutz der Allgemeinheit und 

der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen 

Belästigungen durch Fluglärm in der Umgebung des Verkehrsflughafens Hamburg 

bestimmten Lärmschutzbereich entfernt (vgl. Fluglärmschutzverordnung Hamburg – 

FluLärmHmbV). Der Fluglärm ist im Plangebiet nicht relevant. 

Das den schalltechnischen Berechnungen zugrundeliegende Gebäude- und 

Geländemodell ist nicht zu beanstanden. Die Vorhabenträgerin hat im 

Anhörungsverfahren klargestellt, dass für die Modellerstellung digitale Geodaten 

verwandt wurden, die von der FHH (Hamburger Landesvertrieb für Geoinformation 

und Vermessung) zur Verfügung gestellt worden sind. Die schalltechnischen 

Lagepläne basieren auf der digitalen Karte von Hamburg 1:5.000 (DK5), welche eine 

Fortschreibung der Deutschen Grundkarte (DTK5) ist. Da diese Daten lediglich der 

Visualisierung der örtlichen Verhältnisse dienen, ist dies ebenfalls nicht zu 

beanstanden. 

Die Beseitigung der bahnbegleitenden Gehölze führt nicht zu einer Schmälerung von 

Lärmschutzansprüchen, weil die Gehölze in die Berechnung des Beurteilungspegels 

nicht eingegangen sind. Eine Pegelminderung durch Bewuchs bleibt bei der 

Ermittlung des Ausbreitungsdämpfungsmaßes unberücksichtigt (Schall 03, 

Punkt 6.1). Zudem bilden diese Gehölze keine abschirmenden Hindernisse bei der 

Schallausbreitung (Schall 03, Punkt 6.5) Eine derartige Abschirmung käme am 

ehesten bei dichten Wald mit bleibender Unterholzausbildung in Betracht. 
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Dass die Vorhabenträgerin den Prognose-Nullfall nicht „flächendeckend“ ermittelt hat, 

ist in Bezug auf den Schienenlärm nicht zu beanstanden. Vorliegend ist ein Vergleich 

des Prognose-Nullfalls mit dem Prognose-Planfall entbehrlich. Anders als beim 

„erheblichen baulichen Eingriff“ i.S.d. § 1 Abs. 2 Zi. 2 der 16.BImSchV sind bei der 

Erweiterung eines Schienenwegs um ein oder mehrere durchgehende Gleise die in 

§ 2 Abs. 1 der 16.BImSchV bestimmten Grenzwerte unabhängig von einer 

vorhabenbedingten Erhöhung des Verkehrslärms einzuhalten. Insgesamt kommen 

damit mehr Betroffene in den Genuss von Schallschutzmaßnahmen. 

Die schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass im Einwirkungsbereich der 

wesentlichen Änderung des Schienenweges die Beurteilungspegel an einer Vielzahl 

von Immissionsorten die für die jeweils betroffene Gebietskategorie geltenden IGW 

überschreiten (vgl. Unterlage 15.1 Anhang 9 – Beurteilungspegel aus 

Schienenverkehrslärm ohne Lärmschutzmaßnahmen). Betroffen sind auch zwei 

Gebäude außerhalb des Ausbauabschnitts. Damit entstehen 

Lärmvorsorgeansprüche, wobei insgesamt ca. 6.300 Schutzfälle (inklusive 

Außenwohnbereiche und Kleingärten) zu lösen sind. 

Wie oben bereits angeführt ist bei der wesentlichen Änderung von Eisenbahnen 

sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar sind. (vgl. § 41 Abs. 1 BImSchG). 

Dabei wird der „Stand der Technik“ als der Entwicklungsstand fortschrittlicher 

Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer 

Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen oder sonst zur Vermeidung oder 

Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein 

hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gesichert erscheinen lässt, definiert, 

vgl. § 3 Abs. 6 BImSchG. 

Der in § 41 Abs. 1 BImSchG kodifizierte Anspruch auf „Vollschutz“ (d.h.: Einhaltung 

der Grenzwerte nach § 2 Abs. 1 der 16.BImSchV durch aktive 

Lärmschutzmaßnahmen) gilt nicht, soweit die Kosten der Schallschutzmaßnahme 

außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen würden, 

vgl. § 41 Abs. 2 BImSchV. Wie weit der Vorrang des aktiven Schallschutzes im 

konkreten Fall reicht, ist nach Maßgabe einer Nutzen-Kosten-Analyse zu 

entscheiden. 

Ausgangspunkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 41 Abs. 2 BImSchG ist die 
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Ermittlung der Kosten, die für den oben definierten Vollschutz aufzuwenden wären. 

Sollte sich dies als unverhältnismäßig erweisen, sind ausgehend von dem zu 

erzielenden Schutzniveau schrittweise Abschläge vorzunehmen, um so die mit 

gerade noch verhältnismäßigen Aufwand zu leistende maximale Verringerung der 

Geräuschbelastung zu ermitteln. 

Das von der Vorhabenträgerin dazu entwickelte Lärmschutzkonzept ist nicht zu 

beanstanden; der gesetzlich bestimmte Vorrang aktiver Schallschutzmaßnahmen 

wird umgesetzt. 

Die im Anhörungsverfahrens angeregte vollständige Einhausung der S4, 

Fernverkehrs- und Güterstrecke nach dem Beispiel des Tunnels „Überbauung 

Bovenden“ (sogenannter „Bovender Deckel“; zwischen Bahn-km 93,4 bis Bahn-km 

93,9 der Strecke 1733 Hannover – Kassel - Würzburg [Schnellfahrtstrecke]) kommt 

als Schallschutzmaßnahme nicht ernsthaft in Betracht. Auch ohne eingehendere 

Prüfung ist erkennbar, dass die Kosten eines derart aufwändigen Bauwerks außer 

Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen. 

Aus demselben Grund zu verwerfen ist eine „Tieferlegung“ der Strecke etwa durch 

eine Abtragung des Bahndamms. Eine solche Variante erfordert erhebliche finanzielle 

Mittel sowohl für den eigentlichen Bahnbau als auch für die notwendigen 

Anpassungen der örtlichen Infrastruktur. Im Übrigen führt eine Tieferlegung ohne 

Deckel nicht zwingend zu einer Pegelminderung; ggf. ist auch eine Erhöhung 

denkbar. 

Um den nach § 41 Abs. 1 BImSchG sicherzustellenden Vollschutz zu erreichen, 

müssten nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung entlang der 

betroffenen Eisenbahnstrecken u.a. auf einer Länge von über 7km LSW mit einer 

Höhe von 7m und höher errichtet werden; auf 135m wären gar LSW mit einer 

Wandhöhe von 20m zu installieren. Allerdings verblieben selbst dann an einigen 

Gebäuden rechnerische Überschreitungen der IGW. Wandhöhen von über 6m 

werden nur in Ausnahmefällen angewendet. Wegen ihrer statischen Anforderungen 

bedürfen sie vorab einer gesonderten bauaufsichtlichen „Zustimmung im Einzelfall 

(ZiE)“ des EBA. Nach Lage der Dinge können die praktische Ausführbarkeit und die 

Betriebssicherheit gerade der höheren LSW offenbleiben. Die Kosten sind sehr hoch. 

Vor allem aber sprechen die entgegenstehenden städtebaulichen Belange und das 

Landschaftsbild gegen eine vorskizzierte Lösung. Die Eisenbahntrasse verläuft im 
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PFA 1 durch dichte Wohnbebauung. Nicht zuletzt aus diesem Grunde stoßen bereits 

die 6m hohen Wände bei der Nachbarschaft auf vehementen Widerstand. 

Für die Entwicklung des Schallschutzkonzepts wird der PFA 1 in 8 räumlich 

abgrenzbare Schutzabschnitte („Teilabschnitte“) aufgeteilt. Je 4 Schutzabschnitte 

liegen nördlich bzw. südlich der gebündelten Trasse der Strecken 1120 / 1149. 

Kriterium für den jeweils westlichsten Abschnitt auf beiden Trassenseiten ist u.a. der 

von der Str. 1234 (Güterumgehungsbahn) ausgehende Schienenlärm. Bei 

Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung erfolgte die Unterteilung der folgenden 

Schutzabschnitte an den markanten Kreuzungen mit der Robert-Schuman-Brücke 

und der Bovestraße. 

Das dem Plan zugrunde liegende Schallschutzkonzept ist am besten geeignet, die 

Nachbarschaft vor vermeidbaren schädlichen Umweltauswirkungen durch 

Schienenverkehrsgeräusche zu schützen. 

Das Gros der Schutzfälle wird durch LSW gelöst. Im Wesentlichen werden LSW 

errichtet 

- nördlich der Str. 1249 im Abschnitt zwischen der EÜ über die Str. 1234 und dem 

Ende des PFA 

- südlich der Str. 1120 im Abschnitt zwischen dem Anfang des PFA und dem 

Trogbauwerk Hammer Straße sowie im Abschnitt zwischen der 

Verbindungskurve bis zum Ende des PFA 

- beiderseits der Str. 1242 (Verbindungskurve) 

- entlang der Str. 1234 (Güterumgehungsbahn) im nördlichen Abschnitt zwischen 

der Pappelallee und der EÜ über die Str. 1234 (östlich) sowie im südlichen 

Abschnitt zwischen der EÜ über die Str. 1234 den dort bereits vorhandenen LSW 

(westlich) sowie 

- nordwestlich der Str. 1241 im Abschnitt zwischen dem Hammer Steindamm und 

der Pappelallee. 

- beginnend ca. 130m östlich des Trogbauwerks Hammer Straße bis zum Ende 

des PFA ist eine Mittelwand angeordnet. 

(Die genaue Lage der LSW ist dem Lageplan (Unterlage 3) zu entnehmen.) 

Im PFA 1 kommen ganz überwiegend LSW mit einer Höhe von 6m zur Anwendung; 

die Höhe der Mittelwand bemisst sich auf 4m. 
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Kleinere Wandhöhen sind im Wesentlichen lediglich in einem ca. 1km langen 

Abschnitt zwischen der Bovestraße und der Luetkensallee (nördlich der Str. 1249) 

sowie auf der EÜ Hammer Straße beiderseits der Str. 1242 vorgesehen; im Bereich 

des EG Wandsbek wird die nördliche LSW auf eine Länge von 88m unterbrochen. 

Im Verlaufe des Anhörungsverfahrens hat sich eine Reihe von Einwendern gegen die 

6m hohe LSW ausgesprochen, weil diese in „keiner Weise ortsbild-, naturschutz- und 

nachbarschaftsverträglich“ sei. Tatsächlich wird die Anlage in den Teilabschnitten, in 

denen sich die Gleisanlage in Dammlage befindet, von einzelnen 

Nachbargrundstücken aus gesehen noch höher aufragen, da sich die Wandhöhe auf 

die Schienenoberkante bezieht. Trotzdem sind die diesbezüglichen Einwendungen 

zurückzuweisen. Zunächst wird darauf hingewiesen, dass die gewählte Wandhöhe 

dem in § 41 Abs. 2 BImSchG normierten Vorrang des aktiven Lärmschutzes 

Rechnung trägt. Derzeit stehen nach dem Stand der Technik noch keine anderen 

aktiven Schallschutzmaßnahmen zur Verfügung, die den Schienenlärm mit 

vergleichbaren Ergebnissen vermeiden bzw. abschirmen könnten. Es gibt keine 

hinreichend erprobten innovativen LSW (einschließlich Aufsätze), für die ein 

akustischer Kennwert nach § 5 der 16.BImSchV festgelegt worden ist. Gegenüber 

den konventionellen LSW habe niedrige SSW und Maßnahmen direkt am Gleis ein 

nur begrenztes Lärmminderungspotenzial inne. 

Transparente LSW weisen eine starkgeminderte Absorptionswirkung auf. Weil die zu 

erwartenden Schallreflektionen zu höheren Immissionspegeln an der angrenzenden 

Bebauung führen, sind transparente LSW oder Elemente nur in Einzelfällen 

anzuwenden. 

Der Errichtung der geplanten gleisseitig hochabsorbierenden LSW stehen keine 

öffentlichen oder privaten Belange unüberwindlich gegenüber. 

Dabei verkennt die Planfeststellungsbehörde nicht die nachteiligen Wirkungen 

speziell für einige Nachbargrundstücke. Hervorzuheben sind insbesondere die 

Verschattung und optische Beengung bzw. Beeinträchtigungen.  

Nach den Ergebnissen der „Untersuchung der Verschattungssituation durch die 

geplanten LSW (Unterlage 15) ist davon auszugehen, dass an mehreren Gebäuden 

im unmittelbaren Nahbereich der Eisenbahntrasse mit relevanten Verschlechterungen 

der Besonnungssituation zu rechnen ist. Unbestritten hat das Sonnenlicht für 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. 

Wegen der geringeren Aufenthaltsdauer im Freien ist ein gewisses Tageslicht in den 

Innenräumen gerade in den Wintermonaten wichtig. Vorliegend hält die 
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Planfeststellungsbehörde eine Verminderung des Lichteinfalls auf die Gebäude in der 

Nachbarschaft, ausgelöst durch die festgesetzte LSW, für zumutbar. Hierzu wird auf 

die Ausführungen unter Punkt B.4.21 verwiesen. 

Die LSW wird aufgrund ihrer Abmessungen (Höhe und Länge) optisch 

beeinträchtigend wirken. Betroffen sind insbesondere die in der Nachbarschaft zu den 

Bahnanlagen liegenden, verhältnismäßig kleinen Wohngrundstücke. Gleichwohl teilt 

die Planfeststellungsbehörde nicht die Einschätzung, dass die in Rede stehenden 

Auswirkungen unzumutbar wären, weil von der LSW angesichts ihrer Nähe zu 

einzelnen Wohnhäusern eine erdrückende Wirkung ausginge. Die 

Grundstückssituation wird sich nicht grundlegend ändern, sie ist seit jeher von ihrer 

Nachbarschaft zu den Bahnanlagen geprägt. Trotz der bahnbegleitenden Gehölze 

dominieren die Bahnanlagen mit ihren Oberleitungen (einschließlich der Masten) und 

den bereits vorhandenen LSW ihr näheres Umfeld ein stückweit. Diese Wirkung 

verstärkt sich in den Bereichen, in denen der Bahnkörper in Dammlage liegt. Die 

Bahnanlagen sind nicht zuletzt wegen der von ihnen ausgehenden erheblichen 

Vorbelastung durch den Schienenlärm präsent. 

Um die ihr obliegende Verpflichtung zur Vermeidung schädlicher 

Umweltauswirkungen durch Verkehrsgeräusche erfüllen zu können, ist die 

Vorhabenträgerin darauf angewiesen, die LSW entlang der betreffenden Strecken zu 

errichten. In Umsetzung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben ist die Höhe der 

LSW so festgelegt worden, dass sie möglichst viele Schutzfälle löst. Bei niedrigeren 

LSW würde sich die Anzahl der ungelösten Schutzfälle signifikant erhöhen, ohne 

dass damit zugleich eine optische Beeinträchtigung für die Anlieger vermieden 

werden könnte. Angemerkt wird, dass gerade auch die trassennahen Grundstücke 

Nutznießer der neuen LSW sind: Während die Beurteilungspegel im Prognose-Nullfall 

nördlich der neuen S-Bahnlinie vielfach im gesundheitsgefährdenden Bereich von 

über 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts liegt, bewirken die LSW eine nachhaltige 

Lärmsanierung. 

Eine Abstimmung über die Gestaltung der LSW mit den betroffenen Anwohnern ist 

entbehrlich. Gemäß ihrer Zusage hat die Vorhabenträgerin die farbliche 

Akzentuierung bzw. das farbliche Gestaltungskonzept der LSW mit dem Bezirksamt 

Wandsbek abzustimmen und Möglichkeiten zur Begrünung der LSW auf der 

Anliegerseite mit Rankpflanzen in geeigneten Abschnitten zu prüfen 

(vgl. Punkt A.4.3). Im Übrigen ist die Vorhabenträgerin bestrebt, unter 

Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die 
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LSW möglichst landschafts- und ortsbildverträglich zu gestalten. Freilich sind dabei 

die technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 

Im Verlaufe des Anhörungsverfahrens wurde kritisiert, dass die LSW entlang der 

Str. 1242 (Verbindungskurve) im Bereich der EÜ Hammer Straße eine Höhe von nur 

3,5m aufweisen. Der Bau einer 6m LSW im eben angesprochenem Bereich würde zu 

erheblichen Mehrkosten führen, welche sich entscheidungserheblich auf das Kosten-

Nutzen-Verhältnis niederschlagen. Über die Kosten für die eigentliche Erhöhung der 

LSW hinaus wären beträchtliche Mittel für die Bewältigung der statischen 

Anforderungen aufzubringen. Eine 6m hohe Lärmschutzwand müsste im 

Brückenbereich direkt auf den Riegel gebaut werden. Diese Bauweise ist jedoch stark 

risikobehaftet. Durch den direkten Bau auf den Riegel entsteht eine höhere 

Auslastung des Endfeldes, da eine größere Tiefgründung erforderlich ist. Zudem 

besteht das Risiko, dass bei einer Erhöhung der LSW auf 6m die Gründung der 

Bestandsbohrpfahlwand zerstört werden würde. 

Auf der EÜ Hammer Straße wird die LSW entlang der VBK nicht parallel zum Gleis, 

sondern parallel zu den Brückenrändern angeordnet. Diese städtebaulich begründete 

Planung ist nicht zu beanstanden. Insgesamt führt die auf den unmittelbaren 

Brückenbereich gewählte Lösung zu keiner wesentlichen Verschlechterung der 

Lärmsituation. Die Gesamtzahl der im betreffenden Schutzabschnitt verbleibenden 

Schutzfälle steigt im Vergleich zu der Parallelführung zum Gleis lediglich um 

höchstens 7 Fälle, in denen dann Anspruch auf passiven Lärmschutz besteht. 

In den Bereichen der Baudenkmäler „Bahnhofsgebäude Hasselbrook“ 

(Hasselbrookstraße 172 [ehemaliges EG]) und „Bahnhof Wandsbek“ (Bahngärten 28 

und Bahngärten 30) wird die LSW auf einer Länge von 65m bzw. 88m unterbrochen. 

Die Länge der beiden Wandöffnungen ist so konzipiert, dass der in § 8 DSchG 

vorgeschriebene Umgebungsschutz gewahrt bleibt. Hinsichtlich der Begrenzung des 

Schienenlärms wirkt sich der Umstand, dass von Maßnahmen jeweils die Nordwand 

betroffen ist, günstig aus. Weil im Bereich des Bf Wandsbek die Mittelwand 

durchgängig ist, wird hierdurch ein Teil des auf der Str. 1120 entstehenden Lärms 

(z.B. Güterverkehr) abgeschirmt. Überdies schirmen die Bahnhofsgebäude selbst ab. 

Wie der Variantenvergleich zeigt, sind die immissionsschutzrechtlichen Folgen der 

denkmalrechtlich begründeten Maßnahmen hinnehmbar. Insgesamt sind lediglich mit 

etwa 2 zusätzlichen Schutzfällen tags und 6 zusätzlichen Schutzfällen nachts zu 

rechnen. 
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Dessen ungeachtet hat die Vorhabenträgerin auf Veranlassung der 

Planfeststellungsbehörde für den Bereich des Bf Wandsbek die Möglichkeit 

untersucht, die Unterbrechung des nördlichen LSW durch eine Erhöhung der 

Mittelwand von 4m auf 6m zu kompensieren. Erforderlich wäre diese Maßnahme auf 

einer Länge von 150m. Nach den vorliegenden Berechnungsergebnissen ist der 

Erfolg einer solchen Erhöhung (zwei Schutzfälle) gering. Dem stünde hohe 

zusätzliche Kosten gegenüber. 

Wie bereits angesprochen wird in einem längeren Abschnitt zwischen der Bovestraße 

und der Luetkensallee eine kleinere LSW installiert. In dem betreffenden 

Teilabschnitt, an welchen ein Gewerbegebiet grenzt, lassen sich alle Schutzfälle mit 

einer 3m hohen LSW lösen. 

Neben den LSW beinhaltet das Lärmschutzkonzept Maßnahmen am Gleis. Dies sind 

das „Besonders überwachte Gleis (BüG)“, Schienenschmiereinrichtungen in 

Kurvenbereichen sowie Unterschottermatten bei Brückenbauwerken. 

Die im Anhörungsverfahren vorgetragenen Zweifel an der Reduzierung des 

Schienenlärms durch das BüG sind grundlos. In der Schall 03 wird ausgeführt: „BüG 

ist eine Schallschutzmaßnahme mit einer besonderen Form der Überwachung und 

Pflege der Schienenfahrflächen. Sie beruht auf der Erkenntnis, dass neben dem 

fahrzeugabhängigen Zustand der Radlaufflächen vor allem der Fahrflächenzustand 

der Schienen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Rollgeräusches 

spielen. Beim Einsatz dieser Maßnahme werden bestimmte Gleisabschnitte in 

regelmäßigen Abständen auf ihren akustischen Zustand hin überprüft und im 

Bedarfsfall mit einem besonderen Schleifverfahren geschliffen (akustisches 

Schleifen). Diese Maßnahme zielt darauf ab, dass auf solchen Gleisabschnitten stets 

ein überdurchschnittlich guter, d.h. glatter Fahrflächenzustand der Schienen 

vorhanden ist und das Rollgeräusch entsprechend gering auftritt“ (vgl. Schall 03, 

Punkt 4.5, Anmerkung 1). Das BüG einschließlich der damit einhergehenden 

Pegelkorrekturen haben Eingang in die Schall 03 gefunden, nach der gemäß 

§ 4 Abs. 1 der 16.BImSchV der Beurteilungspegel für Schienenwege zu berechnen 

ist. Das Verfahren ist eine auch von der Rechtsprechung anerkannte 

Schallminderungstechnik (vgl. u.a. Urteil des BVerwG vom 29.06.2017, Az. 3 A 1.16). 

Die zur Anwendung des BüG bestimmten Gleisabschnitte erfüllen die technischen 

Randbedingungen und sind für die Schallschutzmaßnahme geeignet. Innerhalb des 

PFA kommt sie auf Gleisen zum Einsatz, die aufgrund des Güterverkehrs die 

höheren Emissionspegel aufweisen. Gemäß der Auflage zu Punkt A.4.10.2.1 sind bei 
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der Umsetzung des BüG sowohl die diesbezüglichen Festlegungen der Schall 03 als 

auch die Nebenbestimmungen der BüG-Verfügung zu beachten. Soweit die BüG-

Verfügung einzelne Anforderungen stellt, die über die der Schall 03 hinausgehen, 

gelten diese weitergehenden Forderungen der BüG-Verfügung. Bis zu einer 

möglichen Harmonisierung betrifft dies die Intervalle der Schallmessungen. Aus den 

halbjährlichen Schallmessfahrten entstehen für die Nachbarschaft keine 

nennenswerten Beeinträchtigungen; die in Auswertung der Schallmessungen 

erforderlichenfalls vorzunehmenden Schleifarbeiten sind zumutbar. 

Zur Forderung nach Veröffentlichung der Ergebnisse der Schallmessfahrten wird auf 

die Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes hingewiesen; einer Regelung im 

PFB bedarf es hierzu nicht. 

Durch den Einsatz von Schienenschmiereinrichtungen (Reibmodifikatoren) können im 

Bereich von Kurvenradien r ≤ 500m die Anzahl und Intensität von 

Kurvenfahrgeräusche stark vermindert werden. Die in der Auflage zu 

Punkt A.4.10.2.1 aufgeführten Gleisbögen weisen solche engen Kurvenradien auf. 

Nach Punkt 4.9 der Schall 03 sind Pegelkorrekturen für 

Schallminderungsmaßnahmen zur Vermeidung auffälliger Geräusche (KLA) 

anzusetzen, wenn zur Minderung der Schallemissionen Reibmodifikationen 

angewendet werden, die das Auftreten von Quietschgeräuschen dauerhaft 

verhindern. Im Rahmen der Zulassung eines Systems zur Schienenschmierung, der 

eine mehrjährige Erprobung vorausgeht, wird dessen akustische Wirksamkeit 

berücksichtigt. 

Nach dem Erläuterungsbericht ist der Einsatz von Unterschottermatten für EÜ „aus 

Lärmschutzgründen“ auf einer Läge von 1.116m auf den Strecken 1120, 1242 und 

1249 vorgesehen (Unterlage 1, Erläuterungsbericht S. 115). Auf den betreffenden EÜ 

sind zur Verminderung der Körperschallabstrahlung des jeweiligen Brückenüberbaus 

die Unterschottermatten mit den für die vorliegenden Bedingungen geringsten 

zugelassenen Werten für das Bettungsmodul vorzusehen, damit die 

schallabschirmende Wirkung der hier angeordneten LSW nicht vermindert wird 

(vgl. Schall 03, Punkt 4.6, Festlegungen zu Tabelle 9, Spalte C). 

 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchungen sind der Schienenstegdämpfer 

(SSD) und die Schienenstegabschirmung (SSA) als Schallminderungstechniken am 

Gleis betrachtet worden. Beim SSD erfolgt eine Dämpfung der Schwingungen der 

Schiene durch Masse-Feder-Systeme, die als breitbandig abgestimmte 
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Schwingungstilger beidseitig an jedem Schienensteg und, je nach Produkt, auch am 

Schienenfuß kraftschlüssig befestigt werden. Die SSA mindert dagegen nicht die 

Schwingungsenergie der Schiene, sondern die Abstrahlung von Luftschall. Der 

Wirkmechanismus ähnelt dem eines „Minischirms“. Der Einbau der SSA unterliegt 

Beschränkungen; er ist nicht möglich auf Brücken mit offener Fahrbahn, im Bereich 

von Schienenauszügen, Weichen, Isolierstößen, Gleisschaltmitteln sowie im Bereich 

von Achszählern und Linienbeeinflussung. Beide Techniken sind von der Schall 03 

grundsätzlich anerkannt (vgl. Punkt 4.5 der Schall 03). Die durch die beiden 

Schallminderungstechniken erzielbaren Pegelminderungen sind vergleichsweise 

minimal. Dies findet seinen Niederschlag in der überschaubaren Anzahl von 

Schutzfällen, die dadurch über das plangegenständliche Schallschutzkonzept hinaus 

lösen ließen. Andererseits sind für die SSD bzw. die SSA zu veranschlagenden 

Kosten sehr hoch. Im Ergebnis einer Nutzen-Kosten-Analyse erweisen sich sowohl 

die SSD als auch die SSA als unverhältnismäßig. 

Innerhalb des Anhörungsverfahrens wurde vielfach die Forderung nach einer 

Einschränkung zumindest des Güterverkehrs erhoben; es mögen die Anzahl der 

Güterzüge beschränkt und deren Geschwindigkeiten verringert werden. Diese 

Forderungen werden zurückgewiesen. 

Hierzu wird zunächst darauf aufmerksam gemacht, dass die eisenbahnrechtliche 

Planfeststellung nach § 18 AEG eine so genannte Bauplanfeststellung ist. Auch wenn 

dem Plan einschließlich der schalltechnischen Untersuchung notwendigerweise ein 

Betriebsprogramm zugrunde liegt, sind ihr betriebsregelnde Anordnungen fremd. 

Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist die Planfeststellungsbehörde allenfalls in 

Ausnahmefällen verpflichtet, im Rahmen der Planfeststellung aus 

Lärmschutzgründen für bestimmte Streckenabschnitte dauerhafte Betriebsregelungen 

zu erwägen. Dies kommt nur in Betracht, wenn sich mit dem Instrumentarium der 

§§ 41 ff. BImSchG kein angemessener Schutz vor Schienenverkehrslärm 

sicherstellen lässt, vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.11.2016 

Az.: 3 C 5.15. Weil mit dem plangegenständlichen Lärmschutzkonzept dem 

diesbezüglichen Schutzinteressen der Nachbarschaft hinreichend Rechnung 

getragen wird, tritt die vorskizzierte Ausnahmesituation nicht ein. 

Dessen ungeachtet wäre vorliegend eine dahingehende Verfügung aus 

verschiedenen Erwägungen (Einschränkung des Güterverkehrs auf für den 

transeuropäischen Verkehr wichtigen Strecke; Auswirkungen auf den „intermodalen“ 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR007210974BJNE005304360/format/xsl/part/S?oi=T49UKCUBch&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Wettbewerb; Konsequenzen hinsichtlich des Eisenbahnregulierungsrechts) her 

bedenklich. Zudem ist es fraglich, ob nach Lage der Dinge das laufende Verfahren 

überhaupt den geeigneten Rahmen dafür bildet, grundsätzliche Überlegungen zum 

bereits existierenden Güterverkehr auf einer Bestandsstrecke anzustellen. 

Ausweislich der schalltechnischen Untersuchungen wird bei Umsetzung des 

Lärmschutzkonzepts das Gros der etwa 6.300 Schutzfälle gelöst; es verbleiben etwa 

1.400 Schutzfälle (300 Schutzfälle tags und 1.100 Schutzfälle nachts). Für die 

verbleibenden Schutzfälle bestehen Ansprüche auf passiven Schallschutz „dem 

Grunde nach“ sowie Entschädigungsansprüche für Außenwohnbereiche. 

Darüber, welche konkreten passiven Schallschutzmaßnahmen an den einzelnen 

Gebäuden tatsächlich erforderlich werden, wird mit dem PFB nicht entschieden. Die 

Festlegungen sind im Nachgang zur Planfeststellung anhand der Ermittlung von 

Raumnutzung, Raumgeometrie sowie der vorhandenen Schalldämmmaße der 

Außenbauteile zu treffen. 

Die im Anhang 1 zu diesem Beschluss aufgelisteten Entschädigungsansprüche für 

Außenwohnbereiche sind zusätzliche Entschädigungen für die Beeinträchtigungen 

von Flächen, die zum „Wohnen im Freien“ geeignet und bestimmt sind. Geschützt 

sind sowohl die sog. bebauten Außenwohnbereiche (z.B. Balkone, Loggien und 

Terrassen) als auch die sog. unbebauten Außenwohnbereiche (z.B. Gartenlauben 

und Grillplätze). Eine Beeinträchtigung liegt insbesondere vor, wenn der 

gebietsspezifische IGW Tag überschritten wird. Die Höhe der Entschädigung ist unter 

entsprechender Anwendung des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau 

Nr. 26/1997 vom 02.06.1997, Verkehrsblatt (VkBl.) 1997, S. 434 zu ermitteln und mit 

dem Eigentümer zu vereinbaren. 

Der im Anhörungsverfahren verschiedentlich erhobene Vorwurf, wegen des zu 

erwartenden Schienenlärms sei eine sinnvolle bzw. erholsame Gartennutzung künftig 

nicht mehr möglich, wird zurückgewiesen. Insgesamt wird sich die vorgegebene 

Situation dank der aktiven Schallschutzmaßnahmen zumindest nicht verschlechtern. 

Im Gegenteil: Speziell im Bereich nördlich der Trasse der Str. 1249 / 1120, in dem 

bislang keine LSW steht, bewirken diese Maßnahmen eine nachhaltige 

Lärmsanierung. Eine stärkere Verlärmung von angrenzenden Grundstücken ist die 

Ausnahme. In jedem Fall wird der für ein Kleingartengebiet, welches auch der 

Erholung dient, gemäß seiner Schutzbedürftigkeit anzusetzende IGW Tag für 

„Kerngebiete, Dorf- und Mischgebiete“ von 64 dB(A) weit unterschritten.  
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Weil die im Anhörungsverfahren angesprochenen Schulen und Kindertagesstätten 

nur am Tagzeitraum genutzt werden, sind an den betreffenden Immissionsorten die 

IGW Tag einzuhalten. Dabei ergibt sich folgendes Bild: 

An 

- der Schule „Bovestraße“ (Grundschule mit eine Vorschulklasse einer 

Internationalen Vorbereitungsklasse) 

- dem Charlotte-Paulsen-Gymnasium (CPG) 

- dem Mathias-Claudius-Gymnasium (MSG) sowie  

- der Katholische Schule St.Joseph 

wird der IGW Tag an „Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen“ von 

57 dB(A) eingehalten. Damit sind die Befürchtungen hinsichtlich eines durch 

Verkehrslärm gestörten Lernverhaltens unbegründet. 

Anders als für Schulen gibt die 16.BImschV für Kindergärten keine spezifischen IGW 

vor. Insoweit leitet sich die Schutzbedürftigkeit der jeweiligen Einrichtung aus der 

konkreten Schutzbedürftigkeit des betreffenden Gebiets ab. Nach den Ergebnissen 

der schalltechnischen Berechnungen werden für 

- die Bilinguale Kita Rantzaustraße und 

- die Kita Rauchstraße 

die IGW Tag in „reinen und allgemeine Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten“ 

von 59 dB(A) bzw. an „Krankenhäuser, Schulen, Kurheimen und Altenheimen“ von 

57 dB(A) eingehalten. 

Nach den schalltechnischen Berechnungen ist davon auszugehen, dass der 

Beurteilungspegel an einigen Immissionsorten im Bereich der Asklepios Klinik 

Wandsbek den IGW Nacht an „Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und 

Altenheimen“ überschreitet. Betroffen ist vornehmlich die Nordseite, beginnend ab 

dem 5.OG; mit der höchsten Überschreitung von bis zu 5 dB(A) ist im obersten Stock 

zu rechnen. Nach dem Stand der Technik stehen keine aktiven 

Schallschutzmaßnahmen zur Verfügung, die eine Einhaltung der IGW an allen 

Immissionsorten des Klinikhochhauses ermöglichen könnte. Das Schallschutzkonzept 

sieht für den betreffenden Schutzbereich bereits eine 6m hohe LSW und das BÜG 

vor. Somit besteht am Gebäude ergänzend zu dem aktiven Schallschutz ein 

Anspruch auf passiven Schallschutz „dem Grunde nach“. 

Zur Forderung nach Schallmessungen wird Folgendes angemerkt: Im 

Anwendungsbereich der 16.BImSchV hat ein Vorhabenträger zum Schutz der 
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Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche 

sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel des vom Verkehrsweg ausgehenden 

Verkehrslärm die in § 2 der 16.BImSchV bestimmten IGW nicht überschreitet. Dabei 

ist der Beurteilungspegel für Schienenwege nach der Schall 03 zu berechnen, vgl. 

§ 4 Abs. 1 der 16.BImSchV. Die geforderten Schallmessungen sind für die 

Beurteilung des Verkehrslärms im Rahmen von Verkehrsbauvorhaben ohne 

rechtliche Bedeutung. 

B.4.20.2.2 Straßenverkehrslärm 

Die Anpassungen der Straße „Bahngärten“ sowie der Umbau der Bovestraße im 

Bereich der EÜ „Bovestraße“ einschließlich der Einmündungsbereiche Bahngärten 

und Gustav-Adolf-Straße ist ein erheblicher baulicher Eingriff im Sinne des 

§ 1 Abs. 2 Zi. 2 der 16.BImSchV. 

Unter der Maßgabe, dass die Stützwand südlich der Straße „Bahngärten“ 

hochabsorbierend ausgeführt wird, bewirkt der vorskizzierte bauliche Eingriff in die 

öffentlichen Straßenanlagen ausweislich der Ergebnissen der schalltechnischen 

Berechnungen keine Erhöhung des von dem zu ändernden Verkehrsweg 

ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) 

am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht. Zudem liegt der von der zu 

ändernden Straße ausgehende Verkehrslärm unterhalb von 70 dB(A) am Tage und 

60 dB(A) in der Nacht. Somit ist der Tatbestand der wesentlichen Änderungen von 

Straßen nicht erfüllt; insoweit fällt das Bauvorhaben nicht in den Anwendungsbereich 

der 16.BImSchV. 

B.4.20.3 Baubedingte Erschütterungsimmissionen 

Es ist davon auszugehen, dass im Verlaufe der Umsetzung des Planvorhabens bei 

einzelnen Arbeiten Erschütterungen verursacht werden, die auf bauliche Anlagen wie 

Wohngebäude und die darin befindlichen Anlagen einwirken. Nach den Aussagen 

des Untersuchungsberichts zu baubedingten Schall- und Erschütterungsimmissionen 

(Unterlage 17) sind „relevante“ Erschütterungsimmissionen am ehesten bei jenen 

Arbeitsgängen zu erwarten, bei denen Rammgerät zum Einsatz kommt. Dies 

geschieht etwa an Querungsbauwerken (EÜ) und bei Mastgründungen. 

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt sind Baustellen als nicht 

genehmigungsbedürftige Anlagen i.S.d. § 22 Abs. 1 BImSchG so zu errichten und zu 
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betreiben, dass nach dem Stand der Technik vermeidbare schädliche 

Umweltauswirkungen verhindert werden. 

Mangels speziellerer rechtlicher Vorgaben geht die Planfeststellungsbehörde davon 

aus, dass die eben genannte Betreiberpflicht erfüllt wird, wenn die Vorgaben der 

DIN 4150 Teile 2 und 3 in Verbindung mit der LAI-Leitlinie zur Messung, Beurteilung 

und Verminderung von Erschütterungsemissionen beachtet werden.   

Mit den Auflagen zu Punkt A.4.10.3 hat die Vorhabenträgerin sicherzustellen, dass 

bei allen erschütterungsintensiven Arbeiten die einschlägigen Anhaltswerte der 

DIN 4150-2 und DIN 4150-3 eingehalten werden. 

In diesem Kontext ist die Vorhabenträgerin gehalten, die Möglichkeiten zur 

Beschränkung der baubedingten Erschütterungen auszuschöpfen. 

Zum Einsatz von Schlagrammen wird Folgendes angemerkt: Nach diesem PFB hat 

die Vorhabenträgerin grundsätzlich auf den Einsatz von Schlagrammen zu 

verzichten. Ausnahmsweise können schlagende Rammen verwandt werden, wenn in 

der konkreten Ortslage keine andere Bautechnik möglich ist. Dies ist in jedem 

Einzelfall gesondert zu prüfen und steht unter der Maßgabe, dass die einschlägigen 

Anhaltswerte der DIN 4150-2 und DIN 4150-3 eingehalten werden. 

Die Vorhabenträgerin hat im Anhörungsverfahren erklärt, ein Monitoring im Hinblick 

auf Baulärm und baubedingte Erschütterungen durchzuführen. In das Monitoring sind 

die Vorgaben dieses PFB einfließen zu lassen. Dazu gehören u.a. 

- Beweissicherungsmaßnahmen an den erschütterungsgefährdeten Gebäuden 

- Durchführung von Probeversuchen zur Bestimmung des Einbringverfahrens 

- Vornahme von Überwachungsmessungen durch eine nach § 29b BImSchG 

bekanntgegebene Stelle (einschließlich Dokumentation) 

- sofortiger Abbruch der Arbeiten beim Erreichen kritischer Erschütterungspegel. 

Bei konsequenter Umsetzung des Monitorings wird dem berechtigten Interesse der 

Anwohner, von vermeidbaren Erschütterungsimmissionen verschont zu bleiben, 

hinreichend Rechnung getragen.  

Zu der im Anhörungsverfahren wiederholt vorgetragenen Forderung, nicht nur –  wie 

in der „Untersuchung zu baubedingten Schall- und Erschütterungsimmissionen“ 

(Unterlage 17.1) empfohlenen – die baubegleitenden Erschütterungsmessungen auf 
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Gebäude zu beschränken, die sich in weniger als 25m Entfernung zu stattfindenden 

Rammarbeiten befinden, sondern auf einen Umkreis von mindestens 50m 

auszuweiten, wird Folgendes angemerkt: Die Planfeststellungsbehörde nimmt die 

gutachterlich vorgeschlagene Herangehensweise zur Kenntnis, verweist indessen 

gleichzeitig auf die Auflagen unter Punkt A.4.10.3. Demnach sind u.a. die 

Anhaltswerte der DIN 4150-3 einzuhalten und zwar unabhängig von der Entfernung 

zum Emissionsort. Werden die einschlägigen Anhaltswerte bereits im Nahbereich 

eingehalten, dürfte dies bei den weiter weg stehenden Gebäuden ebenso zutreffen. 

Sollte sich im Einzelfall jedoch etwas Anderes ergeben, hat die Vorhabenträgerin 

nach Maßgabe der Auflagen unter Punkt A.4.10.3 zu reagieren. Im Übrigen erfasst 

die Vorhabenträgerin nach deren gegenüber der Planfeststellungsbehörde 

abgegebenen Erklärung über die im Nahbereich der Rammarbeiten (R<25m) 

stehenden Gebäude hinaus auch Orte, die von Bauarbeiten mit besonders hohen und 

lang anhaltenden Erschütterungen (z.B. Rammarbeiten) betroffen sind, sowie 

Gebäude mit öffentlich relevanter Nutzung (z.B. Schule).  

Welche Bauverfahren tatsächlich zum Tragen kommen, zeichnet sich erst in der 

Ausführungsplanung bzw. der anschließenden Vergabe der einzelnen Bauleistungen 

ab. Infolge dessen sind im Zeitpunkt der Planfeststellung detailliertere Vorgaben zu 

den konkreten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen noch nicht möglich. 

Bei Berücksichtigung der Zielvorgabe (d.h. Einhaltung der Anhaltswerte) und der 

Auflage, erschütterungsarme Verfahren anzuwenden, ist es nach Lage der Dinge 

aber auch nicht erforderlich, bereits im Rahmen der Planfeststellung die einzelnen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich festzulegen. Für die 

Umsetzung des Minimierungsgebots wird auf das einschlägige Regelwerk wie 

insbesondere 

- die DIN 4150-3 

- die LAI-Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung von 

Erschütterungsimmissionen 

- die Ril 820.2050A6 Erschütterungswirkungen aus Baumaßnahmen 

sowie weitere Literatur (u.a. Erschütterungs-Leitlinie Land Brandenburg) verwiesen. 

Um der Nachbarschaft die Möglichkeit zu geben, sich auf die 

erschütterungsintensiven Arbeiten einzustellen sowie eine höhere Akzeptanz für die 

Erschütterungswirkungen zu erreichen, ist im Vorfeld eine umfassende Information 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 273 von 461 

 

 

über die anstehenden Arbeiten erforderlich. Dabei sollten über die Bauablaufdaten 

hinaus beispielsweise Angaben zu den Bauverfahren, zu den zu erwartenden 

Erschütterungen sowie zur Unvermeidbarkeit von Erschütterungen infolge der 

Baumaßnahme gemacht werden. 

Die behördliche Kontrolle über die Einhaltung der einschlägigen 

immissionsschutzrechtlichen Verpflichtungen obliegt dem EBA sowohl im Rahmen 

der ihm obliegenden Vollzugskontrolle als auch im Rahmen seiner Zuständigkeit nach 

§ 4 Abs. 6 AEG. 

B.4.20.4 Betriebsbedingte Erschütterungsimmissionen 

Nach § 3 Ziff. 1 und 2 des BImSchG gehören Erschütterungen zu den schädlichen 

Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, 

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 

Nachbarschaft herbeizuführen. Indes existieren anders als zu den 

Verkehrsgeräuschen weder im BImSchG selbst noch in einer auf diesem Gesetz 

beruhenden Rechtsverordnung spezielle Bestimmungen zum Erschütterungsschutz. 

Gleichwohl ist das Interesse der Nachbarschaft, von vermeidbaren schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch betriebsbedingte Erschütterungen verschont zu bleiben, 

zu beachten. Dazu wurde in der Verwaltungspraxis des EBA ein von der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts anerkanntes Schutzkonzept 

entwickelt. Dieses Schutzkonzept stellt u.a. auf die Anhaltswerte der DIN 4150 

„Erschütterungen im Bauwesen, Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“ 

ab. 

Spezielle Untersuchungen zu den betriebsbedingten Erschütterungseinwirkungen auf 

bauliche Anlagen sind nicht angestellt worden. Die beim Schienenverkehr 

auftretenden Erschütterungsimmissionen liegen regelmäßig deutlich unterhalb der 

Anhaltswerte der DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen, Teil 3 Einwirkungen auf 

bauliche Anlagen“. Dies belegen auch die Zahlen aus den vorliegenden 

erschütterungstechnischen Untersuchungen. Daher sind keine neuen Schäden zu 

erwarten. Gleichwohl kann es sich bei den in Gebäuden auftretenden 

Erschütterungen um für den Menschen als „gut spürbar“ wahrzunehmende 

Erschütterungen handeln. 
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Auch im Rahmen der Beurteilung der betriebsbedingten Erschütterungen stellt sich 

der Neubau der S-Bahnlinie S4 als „Änderung eines Schienenweges“ dar. Die 

diesbezüglichen Auswirkungen aus dem Betrieb auf der Bestandsstrecken 1120 und 

1242 (u.a. Güterverkehr) sind für die Beurteilung der Erschütterungen auf Menschen 

in Gebäuden nicht vernachlässigbar. 

Für die Änderung eines Schienenwegs trifft das oben angesprochene Schutzkonzept 

folgende Grundaussagen: 

- Ist die maximale bewertete Schwingstärke KBFmax kleiner oder gleich dem 

gebietsbezogenen unteren Anhaltswert Au (Maximalwertkriterium), sind die 

Erschütterungen zumutbar. 

- Ist die KBFmax höher als der Anhaltswert Au, ist die Beurteilungs-Schwingstärke 

KBFTr zu ermitteln und mit dem Anhaltswert Ar (Beurteilungswert im Sinne eines 

Mittelwertkriteriums im Vergleich mit der KBFTr) zu vergleichen. 

Ist die KBFTr nicht größer, als der Anhaltswert Ar, sind die einschlägigen 

Anforderungen eingehalten. 

- Ist die KBFTr größer als der Anhaltswert Ar, ist ein Vergleich zwischen dem Nullfall 

(Bestandstrecke) und dem Planfall (Umsetzung des Vorhabens) anzustellen. 

Ergibt dieser Vergleich eine Erhöhung von weniger als 25% 

(„Differenzierungsschwelle“), liegt grundsätzlich keine wesentliche Erhöhung der 

Erschütterungsimmissionen vor. 

In einigen Einwendungen wird geltend gemacht, das Bundesverwaltungsgericht 

habe offen gelassen, ob die 25%-Wahrnehmbarkeitsschwelle auch gilt, wenn 

sich die Anzahl der Erschütterungsereignisse erhöht. Diese Einwendungen 

werden zurückgewiesen. Die Einwendungen nehmen Bezug auf das Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 21.12.2010 (Az. 7 A 14.09). Dort heißt es in 

Rn 36 (zitiert nach juris): 

„Vorbehalte gegen eine Übertragbarkeit des Untersuchungsergebnisses im Sinne 

einer unmittelbaren Korrelation melden sie [die Autoren der Studie] insbesondere 

für den Fall an, dass sich die Anzahl der Erschütterungsereignisse verändert. Die 

Anzahl der Zugvorbeifahrten erhöht sich jedoch insgesamt nur geringfügig, so im 

Prognosehorizont 2015 um 8%, im Prognosehorizont 2025 um 10%. Allerdings 

wächst im Prognosehorizont 2025 die Anzahl der Züge in der Nachtzeit um ein 

Viertel. Die insoweit gegebene Unsicherheit gebietet es aber jedenfalls bei der 

hier in Rede stehenden prozentualen Änderung der Anzahl der 
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Erschütterungsereignisse nicht, von der Übertragung Abstand zu nehmen und 

etwa einen - gegriffenen - Abschlag einzurechnen.“ 

Die Vorhabenträgerin weist in ihrer Erwiderung hierzu zu Recht darauf hin, dass 

die Entwicklung der Zugzahlen in dem Bereich des PFA 1 des Vorhabens S4, in 

dem Güterzüge fahren, keinen Anlass gibt, zu einer vom zitierten Urteil 

abweichenden Einschätzung zu gelangen. Denn der erschütterungsintensive 

Verkehr nimmt vom Nullfall zum Planfall sowohl am Tag als auch in der Nacht 

deutlich ab, weil die erschütterungsärmeren S-Bahn-Züge die derzeit 

eingesetzten Doppelstockwagen ersetzen. Insgesamt bleibt die Anzahl der 

Zugbewegungen in der Nacht bei einer geringen Zunahme nahezu unverändert 

und nimmt am Tag zwar zu, bleibt aber in dem vom Bundesverwaltungsgericht 

dargestellten Bereich. Die Planfeststellungsbehörde sieht deshalb keinen Anlass, 

in diesem Vorhaben die vom Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich bestätigte 

Differenzierungsschwelle von 25% nicht anzusetzen. 

- Liegt die KBFTr jedoch ab einem Bereich von 1,1 tags bzw. 0,7 nachts 

(Vorbelastung), ist der betreffende Abschnitt selbst bei einer geringfügigen 

vorhabenbedingten Steigerung (ab dritte Nachkommastelle) gutachterlich zu 

untersuchen und unter Berücksichtigung des Einzelfalls im Hinblick auf den 

Eigentums- und Gesundheitsschutz in der Abwägung über zu treffende 

Schutzmaßnahmen zu betrachten. 

Die maximale bewertete Schwingstärke KBFmax ist der während der Beurteilungszeit 

erreichte höchste Wert der bewerteten Schwingstärke. 

Die KBFTr wird getrennt für die Beurteilungszeiten tags 06:00 bis 22:00 Uhr und 

nachts 22:00 bis 06:00 Uhr ermittelt. Die Einwirkungs- und Beurteilungszeiten werden 

in 30 s-Takte aufgeteilt. Die Anzahl der Einwirkungstakte ergibt sich aus der 

Zugvorbeifahrt in Abhängigkeit der Zuglänge und der Fahrgeschwindigkeit. Für die 

Güterzüge mit 120 km/h mit einer Länge von bis zu 835m (etwa 10 bis 15% des SGV) 

ergibt sich eine Vorbeifahrtszeit von 25,05 s und damit innerhalb des 30,0 s-Taktes. 

Für die Streckenabschnitte, auf den die fraglichen Güterzüge entsprechend 

langsamer fahren, werden zwei 30,0 s Takte berücksichtigt. 

Zur Ermittlung und Beurteilung der zu erwartenden betriebsbedingten 

Erschütterungen hat die Vorhabenträgerin Untersuchungen vorgenommen (vgl. 
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„Untersuchung zu betriebsbedingten Erschütterungsimmissionen“ der baudyn GmbH 

vom 05.05.2017, Unterlage 16). 

Die Beurteilung der Erschütterungseinwirkungen ist nur für solche Abschnitte eines 

Verkehrsweges erforderlich, die neu gebaut oder geändert werden. In den 

Planunterlagen wird der gesamte PFA 1 als Änderung eines Schienenweges im 

behandelt. 

Den Erschütterungsgutachten liegt mit dem Jahr 2025 dieselbe Verkehrsprognose 

zugrunde wie den plangegenständlichen schalltechnischen Untersuchungen. Für die 

Nachbarschaft folgt hieraus keine Absenkung des Schutzniveaus. Die für das 

Jahr 2030 nunmehr erwarteten Zugzahlen liegen wegen des nach unten korrigierten 

Güterverkehrs insgesamt unter dem ursprünglich für 2025 prognostizierten 

Verkehrsaufkommen. 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden in repräsentativen Gebäuden einschließlich 

der betreffenden Grundstücke sowie auf ausgewählten Grundstücken im Gelände 

entlang der Bahnstrecke Schwingungsmessungen vorgenommen. Auswahlkriterien 

waren ein geringer Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse, die Berücksichtigung 

unterschiedlicher Bauweisen aber auch Betretungsrechte. Insgesamt sind entlang 

des PFA 13 Messobjekte (davon 12 Wohngebäude) genutzt worden. Zudem wurden 

in Halstenbek an der S-Bahn S3 Vergleichsmessungen durchgeführt. Die einzelnen 

Messobjekte befinden sich in einem Abstand von 4m bis zu 38m zur 

nächstgelegenen Gleisachse. 

Für jedes einzelne Messobjekt wurde eine Dokumentation erstellt, die neben 

Angaben zum Messobjekt und den Schwingungsmessungen auch Tabellen zu den 

Prognoseergebnissen (Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall) enthält. Die 

Prognosen umfassen bereits Maßnahmen zur Verminderung der 

Erschütterungsemissionen. 

Sodann wurde für alle Wohngebäude innerhalb des PFA, die in einem Abstand von 

bis zu 100m zur nächstgelegenen Gleisachse stehen, eine überschlägige Prognose 

erstellt. Dabei wurden 330 Wohngebäude betrachtet. Hierfür wurden die Ergebnisse 

der Schwingungsmessungen an den Messobjekten (siehe oben) genutzt, wobei der 

Ausbreitungsabstand zu den einzelnen Wohngebäuden Berücksichtigung fand. Für 

die Übertragung der Erschütterungen vom Gelände auf die Stockwerksdecken in den 
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Wohngebäuden wurden statistisch ermittelte Übertragungsfunktionen für typische 

Wohngebäude in Ansatz gebracht. Für einzelne Wohngebäude wurde eine 

gebäudespezifische Prognose vorgenommen. 

Auf einige Einwendungen hin hat die Vorhabenträgerin zu den 

erschütterungstechnischen Untersuchungen u.a. Folgendes erläutert: 

- Bei den Untersuchungen ist die Anhebung der Fahrgeschwindigkeit auf 120 km/h 

berücksichtigt worden. Da die Geschwindigkeitserhöhung für Güterzüge im 

Planfall östlich der Claudiusstraße vorgesehen wird, ist sie für deutlich weiter 

westlich liegende Bereiche nicht maßgeblich.  

- Der zweigleisige Ausbau der Str. 1242 (Horner Verbindungskurve) wird sich für 

die südöstlich davon stehenden Wohnhäuser (u.a. Claudiusstieg, Hammer 

Straße) erschütterungsmindernd auswirken. Ein Teil des Güterverkehrs wird sich 

auf das neue Gleis hin verlagern, das in einem größeren Abstand zur 

betreffenden Wohnbebauung verläuft. 

- In einem Teil der umliegenden Wohnbebauung werden sich die 

Erschütterungseinwirkungen im Prognose-Planfall im Vergleich zum Prognose-

Nullfall verringern. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass die S-

Bahnzüge erschütterungsärmer sind als die derzeit eingesetzten 

Doppelstockwagen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zu den betriebsbedingten 

Erschütterungsimmissionen belegen, dass das Planvorhaben bei Umsetzung der 

Schutzmaßnahmen den einschlägigen Anforderungen zum Schutz der Nachbarschaft 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch betriebsbedingte Erschütterungen 

genügt. Das Schutzkonzept wird umgesetzt. 

Weil die Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr in einer Reihe von Gebäuden entlang der 

Bahnstrecke den Anhaltswert Ar übersteigt, hängt die Zumutbarkeit vorliegend 

maßgeblich davon ab, ob sich die Erschütterungsimmissionen im Vergleich des 

Prognose-Planfall zum Prognose-Nullfalls um 25% oder mehr erhöhen. 

Nach den vorliegenden Prognosen ist zunächst davon auszugehen, dass die 

Differenzierungsschwelle von 25% in einigen Gebäuden erreicht bzw. überschritten 

wird. Somit sind Erschütterungsschutzmaßnahmen zu prüfen. 

Als Schutzmaßnahmen kommen grundsätzlich in Betracht: 
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- Maßnahmen an der Quelle (am Gleis) 

 Unterschottermatte 

 Betontrog mit Schotterfüllung auf Unterschottermatte 

 Besohlte Schwelle 

 Masse-Feder-Systeme 

- Maßnahmen im Ausbreitungsweg 

 Gefüllte Bodenschlitze 

 Schwere Abschirmwände im Boden 

- Maßnahmen am Immissionsort 

 Seitliche Abschirmung von Gebäuden mit elastischer Matte 

 Elastische Auflagerung von Gebäuden 

 Konstruktive Änderung an bestehenden Gebäuden. 

Die von Einwendern geforderten Betriebsbeschränkungen werden auch unter dem 

Aspekt des gebotenen Erschütterungsschutzes abgelehnt. Hierzu wird zunächst auf 

die vergleichbaren Erwägungen unter Punkt B.4.20.2.1 gegen die Einschränkung des 

Güterverkehrs aus Lärmschutzgründen verwiesen. Bei Umsetzung der 

Erschütterungsschutzmaßnahmen sowie Berücksichtigung ggf. entstehender 

Entschädigungsansprüchen wird dem Interesse der Nachbarschaft, von 

vermeidbaren Erschütterungsimmissionen verschont zu bleiben, hinreichend 

Rechnung getragen. Die im PFA ermittelten Beurteilungs-Schwingstärken KBFTr für 

den Prognose-Nullfall bewegen sich deutlich unterhalb der Schwelle von 1,1 tags und 

0,7 nachts, bei der nach der Verwaltungspraxis des EBA selbst geringfügige 

vorhabenbedingte Steigerungen von Erschütterungsimmissionen unter 

Berücksichtigung des Einzelfalls im Hinblick auf den Eigentums- und 

Gesundheitsschutz in der Abwägung über zu treffende Schutzmaßnahmen zu 

betrachten sind. 

In der Erschütterungstechnischen Untersuchung wurden zunächst die Möglichkeiten 

zur Minderung der zu erwartenden Erschütterungsimmissionen durch den Einsatz 

von besohlten Schwellen untersucht. Der (erschütterungsmindernde) Einsatz von 

Unterschottermatten auf den Eisenbahnüberführungen, auf denen LSW errichtet 

werden, ist bereits aus Lärmschutzgründen unabdingbar (vgl. Punkt B.4.20.2.1). 

Bei der elastischen Schwellenlagerung (besohlte Schwelle) wird unterhalb der 

Schwelle an der Kontaktstelle zwischen Schwelle und Schotter eine elastische 
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Zwischenschicht eingefügt. Damit werden der unmittelbare (harte) Kontakt zwischen 

der Schwellensohle und dem Schotter sowie die Schotterpressung verringert. 

Oberhalb von ca. 40 Hz bewirkt das System deutliche Pegelminderungen. Durch die 

plastischen Eigenschaften der Sohle wird der Schotter optimal eingebettet. Als Folge 

nehmen die Schotterumlagerungen ab. Im Ergebnis wird das Schotterbett geschont, 

die Setzungen des Gleises verlangsamen sich und die Intervalle für Stopfarbeiten 

verlängern sich. Weitere Vorteile der Schwellenbesohlung bestehen in den relativ 

geringen Kosten und dem einfachen Einbau des Systems. 

Für den Fall der Umsetzung der Maßnahme Schwellenbesohlung wird erwartet, dass 

sich die für den Prognose-Planfall ermittelten Beurteilungs-Schwingstärken deutlich 

reduzieren. Der Grad dieser Reduzierung reicht aus, um in fast allen Wohngebäuden, 

in denen der Anhaltswert Ar überschritten wird, eine Erhöhung über der 

Differenzierungsschwelle von 25% zu verhindern. 

Hinsichtlich der innerhalb des Korridors überschläglich prognostizierten 

Wohngebäude wird sogar davon ausgegangen, dass mit der Maßnahme besohlter 

Schwellen in den meisten Wohngebäuden der Anstieg der 

Erschütterungsimmissionen deutlich unterhalb der Differenzierungsschwelle liegen 

wird. 

Allerdings lässt sich mit der eben genannten Schutzmaßnahme nicht ausschließen, 

dass die Differenzierungsschwelle an jeweils einem Messpunkt der Messobjekte 

- Rantzaustraße 52a (KBFTr nachts) und  

- Bahngärten 28 (KBFTr tags und nachts) 

überschritten wird. 

Auch mit Blick auf die Lage der beiden Wohngebäude nördlich der Str. 1249 hat die 

Vorhabenträgerin auf Veranlassung der Planfeststellungsbehörde untersucht, ob die 

Differenzierungsschwelle ausnahmslos eingehalten werden könnte, wenn auch unter 

den S-Bahngleisen besohlte Schwellen eingebaut werden würden. Nach den 

inzwischen vorliegenden Prognosen führt eine solche Ausweitung der 

Erschütterungsschutzmaßnahmen zu keiner nennenswerten Verbesserung. 

Damit sind für die beiden Objekte weitere, wirksamere Schutzmaßnahmen zu prüfen. 

In Betracht kommt beispielsweise das System „Stahlbetontrog mit Schotterfüllung auf 

Unterschottermatte“ (auch Beton-Schotteroberbau mit Masse-Körper [BSO/MK] 

genannt). 
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Dieses System verbindet die Vorteile des konventionellen Schotteroberbaus mit den 

Vorteilen der Festen Fahrbahn und besteht aus einer Betontragplatte mit seitlichen 

Randkappen (Betontrog), auf der ein normaler Schotteroberbau mit Betonschwellen 

verlegt ist. Die seitlichen Randkappen „spannen“ den Schotter ein. Da der 

eingespannte Schotter sich praktisch nicht mehr umlagert und auf Grund der 

Unterschottermatte sehr viel geringer dynamisch und etwas geringer statisch 

beansprucht wird, ist auch langfristig von einer gleichbleibend guten Gleislage 

auszugehen, die sich wiederum positiv auf die Erschütterungssituation auswirkt. 

Außerdem besitzt diese Fahrbahnart deutliche Vorteile in Form von verminderten 

Tragfähigkeitsanforderungen an das Erdplanum. 

Mit dem Einbau des Stahlbetontrogs mit Schotterfüllung auf Unterschottermatte lässt 

sich im Vergleich zum Prognose-Nullfall an allen Messpunkten innerhalb der beiden 

genannten Messobjekte eine signifikante Senkung der jeweiligen Beurteilungs-

Schwingstärken erzielen. Dass die Vorhabenträgerin diese 

Erschütterungsschutzmaßnahme dennoch verworfen hat, ist nicht zu beanstanden. 

Nach Lage der Dinge ist die Schutzmaßnahme zur Vermeidung nachteiliger 

Wirkungen auf Rechte anderer im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG aus 

folgenden Gründen untunlich. 

Im Gebäude Bahngärten 28 wurden insgesamt 7 Messpunkte (1.OG, DG) 

eingerichtet. An 6 Messpunkten wird die Differenzierungsschwelle von 25% bereits 

dank des Einbaus der besohlten Schwellen deutlich unterschritten. Um die 

vorgenannte Schwelle am 7.Messpunkt (1.OG) ebenfalls einhalten zu können, wäre 

an beiden Gleisen der Str. 1120 ein ca. 100m langer Stahlbetontrog herzustellen. Die 

hierfür angegeben zusätzlichen Kosten von 240.000 € stehen außer Verhältnis zum 

angestrebten Schutzzweck. KBFTr –Werte, die eine Eigentums- und/oder 

Gesundheitsgefährdung befürchten lassen, sind nicht zu konstatieren. 

Im Gebäude Rantzaustraße 52a wurden insgesamt 4 Messpunkte (EG, 1.OG) 

eingerichtet. Infolge der Maßnahme „besohlte Schwelle“ wird die 

Differenzierungsschwelle an drei Messpunkten deutlich unterschritten. Indes beträgt 

die Erhöhung der Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr nachts am vierten Messpunkt 

30%. Im Gebäude Rantzaustraße 52a würde der Einbau eines Stahlbetontrogs mit 

Schotterfüllung auf Unterschottermatte ebenfalls dazu führen, dass die 

Differenzierungsschwelle an allen 4 Messpunkten deutlich unterschritten werden 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 281 von 461 

 

 

könnte. Dazu müsste die Länge des dazu an beiden Gleisen der Str. 1120 

herzustellenden Betontroges 70m betragen. Die hierdurch entstehenden 

Zusatzkosten von 168.000 € stehen gleichfalls außer Verhältnis zum Schutzzweck. In 

diesem Zusammenhang wird auf die eben bezifferte „moderate“ Überschreitung der 

Differenzierungsschwelle hingewiesen. 

Im Rahmen der erschütterungstechnischen Untersuchungen konnte der mögliche 

Einsatz so genannter Masse-Feder-Systemen (MFS) unberücksichtigt bleiben. 

Als MFS werden Bauformen bezeichnet, bei denen zusätzlich zwischen dem 

elastischen Element und dem eigentlichen Oberbau noch eine (mitschwingende) 

Masse - diese trägt das Gleis - angeordnet wird. Die das Gleis tragende Masse 

(nachfolgend Gleistragplatte genannt, z.B. als Betontrog ausgeführt) kann in Ortbeton 

erstellt oder auch als Fertigteil eingebracht werden und ist auf einem hinreichend 

steifen Untergrund (z.B. Trog- oder Tunnelsohle, Tragplatte) elastisch gelagert. Der 

Oberbau selbst kann als Feste Fahrbahn oder Schotteroberbau ausgeführt werden. 

Je nach Masse wird unterschieden in leichte, mittlere und schwere MFS. Bei den 

leichten MFS kommen in der Regel flächige Mattenlager zum Einsatz. 

Hinreichende Erfahrungen mit dem Einsatz von MFS bei Eisenbahnen liegen 

ausschließlich für in Tunneln geführte Strecken vor. Für den Einsatz in oberirdischen 

Eisenbahnstrecken geben MFS derzeit nicht den Stand der Technik wieder. Bei 

oberirdisch geführten Schienenwegen der Eisenbahn ist zweifelhaft, ob hier langfristig 

die Funktionsfähigkeit von MFS mit Streifen- oder Punktlagern insbesondere 

dahingehend gewährleistet werden kann, dass die elastisch gelagerte Gleistragplatte 

frei schwingen kann. Durch den Schmutzeintrag (z.B. Sand, Schotterabrieb) durch 

Oberflächenwasser kann sich der Hohlraum zwischen Untergrund (Tragplatte) und 

schwingender Gleistragplatte zusetzen, so dass die Einfederung der Gleistragplatte 

nur noch eingeschränkt möglich ist oder das System „blockieren“ kann. Damit verliert 

das System seine Schutzwirkung. Grundsätzlich denkbar wäre allenfalls ein 

oberirdischer Einsatz leichter Masse-Feder-Systeme (Eigenfrequenzen oberhalb 

10Hz), da hier in der Regel als Federelement flächige Mattenlager zum Einsatz 

kommen, die beim Betonieren der Gleistragplatte als „verlorene Schalung“ 

eingebracht werden könnten. Auf Grund der vollflächigen Auflagerung der 

Gleistragplatte bestünde nicht die Gefahr, dass Schmutz eindringt und das System 

blockiert. Die Schutzwirkung (Einfügungsdämmung) wäre gegenüber dem oben 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 282 von 461 

 

 

beschriebenen breitbandig wirkenden System „Betontrog mit Schotterfüllung auf 

Unterschottermatte“ im Bereich typischerweise anzutreffender 

Deckeneigenfrequenzen in etwa vergleichbar bzw. zu tieferen Frequenzen hin sogar 

schlechter, da es hier wie bei jedem MFS zu einer Verstärkung von Erschütterungen 

(negative Einfügungsdämmung) kommt. 

Die Erschütterungstechnische Untersuchung gibt Empfehlungen, für welche Weichen 

und Streckenabschnitte die Maßnahme besohlte Schwelle angewendet werden sollte. 

Die Umsetzung dieser Empfehlung wird unter Punkt A.4.10.4 verbindlich angeordnet. 

Im erschütterungstechnischen Gutachten wird bei den Ermittlungen der Beurteilungs-

Schwingstärken im Prognose-Planfall für die besohlte Schwelle eine Polyurethan-

Matte mit einer statischen Steifigkeit von cstat = 0,15 N/mm2 in Ansatz gebracht. Mit 

der diesbezüglichen Auflage unter Punkt A.4.10.4 wird verhindert, dass das 

angestrebte Schutzniveau durch den Einsatz weniger wirksamer Materialien 

abgesenkt wird. 

Gemäß der Auflage zu Punkt. A.4.10.4 ist die Vorhabenträgerin zu 

Erschütterungsnachmessungen und Ermittlung der Erschütterungsimmissionen nach 

Inbetriebnahme der Gesamtmaßnahme S4 Hamburg (Ost) sowie zu einer 

Überprüfung der Erschütterungsprognose verpflichtet. Sollte sich hierbei bestätigen, 

dass hinsichtlich der Wohngebäude Bahngärten 28 (ehemaliges Bahnhofsgebäude 

mit einer Wohnnutzung im OG und DG) und Rantzaustraße 52a Ansprüche auf 

Erschütterungsschutz bestehen, sind geeignete weitere Schutzmaßnahmen am 

Ausbreitungsweg und/oder Gebäude zu prüfen und ggf. umzusetzen. Die Planung 

beabsichtigter Schutzmaßnahmen bzw. eine Begründung für das Absehen von 

Maßnahmen hat der Vorhabenträger der Planfeststellungsbehörde unverzüglich 

vorzulegen. Die Planfeststellungsbehörde wird nach Beteiligung der Betroffenen eine 

ergänzende Entscheidung zu diesem Planfeststellungsbeschluss erlassen, in der 

über weitere Schutzmaßnahmen oder die Festsetzung einer Entschädigung dem 

Grunde entschieden wird. 

Die Verpflichtung zu Nachmessungen und Ermittlung der betriebsbedingten 

Erschütterungsimmissionen nach Inbetriebnahme erstreckt sich über die beiden oben 

genannten Gebäude hinaus auf sämtliche Wohngebäude, die im Rahmen der 

Untersuchung zu betriebsbedingten Erschütterungsimmissionen als Messobjekte 

fungierten sowie auf weitere Wohngebäude innerhalb des 100m breiten Korridors, bei 
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denen nach der überschlägigen Prognose ein Anstieg der 

Erschütterungsimmissionen knapp unterhalb der Differenzierungsschwelle von 25% 

zu erwarten ist. 

Stellt sich bei den hier angeordneten Erschütterungsnachmessungen und Ermittlung 

der Erschütterungen wider Erwarten heraus, dass (weitere) 

Erschütterungsschutzansprüche bestehen, ist der Planfeststellungsbehörde hierfür 

ebenfalls eine Planung für eine geeignete Schutzmaßnahme bzw. eine Begründung 

für das beabsichtigte Absehen von Maßnahmen vorzulegen. 

Im Falle weiterer Erschütterungsschutzansprüche ist zudem gutachterlich zu prüfen, 

ob die Ergebnisse der Nachmessungen darauf hindeuten, dass an anderen 

Wohngebäuden Schutzansprüche bestehen. Sollte sich dies nicht mit hinreichender 

Sicherheit ausschließen lassen, sind an den betreffenden anderen Gebäuden 

Erschütterungsmessungen vorzunehmen und die Erschütterungsimmissionen zu 

ermitteln. 

B.4.20.5 Immissionen durch sekundären Luftschall 

Sekundärer Luftschall ist der von den durch betriebsbedingte Erschütterungen zu 

Schwingungen angeregten Umfassungsbauteilen (Decke und Wände) eines Raumes 

abgestrahlter Schall. 

Anschaulich lässt sich das wie folgt beschreiben: Bei Zugvorbeifahrten werden über 

den Oberbau Schwingungen (Erschütterungen) in den Erdboden eingeleitet. Treffen 

diese Erschütterungen auf ein Gebäudefundament, so kann eine 

Schwingungsanregung des Gebäudes und somit auch der Raumbegrenzungsflächen 

wie Wände und Decken erfolgen. Die Schwingungen der Raumbegrenzungsflächen 

regen die vor den Flächen befindlichen Luftmoleküle ebenfalls zu Schwingungen an. 

Die Schwingungen der Luftmoleküle sind über das Ohr wahrnehmbar und werden als 

sekundärer Luftschall bezeichnet. Der primäre Luftschall hingegen ist der durch die 

Fenster eindringende direkt einwirkende Luftschall. 

Damit ist die Höhe des sekundären Luftschalls von den auftretenden Erschütterungen 

einerseits und den raumspezifischen Faktoren andererseits abhängig. Die Größe der 

Abstrahlung von sekundärem Luftschall innerhalb des Raums ist von verschiedenen 

Faktoren abhängig; insbesondere: 
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- Größe der Schwingung der Raumbegrenzungsflächen, 

- Größe der Raumbegrenzungsfläche, 

- Abstrahlgrad der Raumbegrenzungsfläche, 

- Schallabsorptionsgrad des Raumes (dieser ist in Räumen mit Teppichen, 

Polstermöbeln und Gardinen höher als in Räumen mit Parkett/Laminat und 

sparsamer Möblierung). 

Insbesondere bei oberirdisch geführten Strecken ist die direkte Messung in den 

meisten Fällen sehr aufwändig und fehlerbehaftet. Der sekundäre Luftschall lässt sich 

oftmals nur mit großem technischen Aufwand messen, da das vom Mikrofon 

registrierte Messsignal die Überlagerung des sekundären Luftschalls mit dem über 

die Fenster von außen unmittelbar eindringenden primären Luftschall enthält. In 

Räumen üblicher Größe können sich stehende Wellen ausbilden. Die Schallverteilung 

innerhalb eines Raumes ist sehr unterschiedlich. 

Daher erfolgt die Ermittlung des sekundären Luftschalls in der Regel - wie auch für 

das plangegenständliche Bauvorhaben - auf rechnerischem Wege auf der Grundlage 

der gemessenen oder prognostizierten Pegel der Schwinggeschwindigkeit des 

Fußbodens des betroffenen Raumes. 

Bei dem sekundären Luftschall als verkehrsinduziertem Lärm handelt es sich um 

Verkehrsgeräusche im weiteren Sinne des § 41 BImSchG. Allerdings enthalten die 

§§ 41ff. BImSchG und die hierauf beruhenden BImSchV zum sekundären Luftschall 

keine speziellen rechtlichen Vorgaben. Diese Aussage bezieht sich explizit auf die 

16.BImSchV, welche sich ausschließlich mit dem primären Luftschall (auch 

Primärschall oder Direktschall genannt) beschäftigt. Für den sekundären Luftschall 

existieren keine normativen Regelungen, die Immissionsgrenzwerte oder 

Beurteilungsverfahren verbindlich regeln würden. 

In Ermangelung einer spezialgesetzlichen Regelung bildet der § 74 Abs. 2 und 

3 VwVfG die Rechtsgrundlage für Schutzvorkehrungen gegen den sekundären 

Luftschall. Das Fehlen eines speziellen Regelwerks zur Bestimmung der 

Zumutbarkeitsschwelle wird durch eine Orientierung an den Vorgaben der auf 

öffentliche Verkehrsanlagen bezogenen 24.BImSchV überbrückt. 

Aus den Regelungen der 24.BImSchV leitet sich ein zulässiger Innenpegel 

(Mittelungspegel über den Beurteilungszeitraum [LM]) in Wohnräume von ca. 40 dB(A) 
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tags und in Schlafräume von ca. 30 dB(A) nachts ab. Dies ergibt sich aus dem 

Korrektursummanden D (Tabelle 1 der Anlage zu § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1, 3 u. 4 

der 24.BImSchV) zuzüglich eines Korrekturwertes von 3 dB(A), welcher die 

unterschiedliche Dämmwirkung von Außenbauteilen bei gerichtetem Schall 

gegenüber diffusen Schallfeldern berücksichtigt. 

Bei der Beurteilung des sekundären Luftschalls können Vorbelastungen 

schutzmindernd berücksichtigt werden. Im Falle der Überschreitung des eben 

angesprochenen (zulässigen) Innenraumpegels bedeutet dies, dass bei einer 

vorhabenbedingten Zunahme des sekundären Luftschalls um bis zu 3 dB(A) vom 

Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall regelmäßig von einer zumutbaren Belastung 

auszugehen ist. Weil bei Schallimmissionen zur Ermittlung von Beurteilungspegeln ab 

1/10 dB aufgerundet wird, wird die eben bezifferte Differenzierungsschwelle (auch: 

Fühlbarkeits- oder Wahrnehmungsschwelle) bereits bei einer Erhöhung des 

sekundären Luftschalls von 2,1 dB erreicht. 

Die Vorhabenträgerin hat den sekundären Luftschall parallel zu den 

betriebsbedingten Erschütterungen untersucht und bewertet (vgl. „Untersuchung zu 

betriebsbedingten Erschütterungsimmissionen“ der baudyn GmbH vom 05.05.2017, 

Unterlage 16). 

Der Ermittlung und Beurteilung des sekundären Luftschalls beruht ebenfalls auf der 

Einstufung des gesamten PFA als Bereich der Änderung des Schienenwegs. Zudem 

wurde ebenso der Prognosehorizont 2025 herangezogen. 

Die für die Untersuchung zu den betriebsbedingten Erschütterungsuntersuchungen 

durchgeführten Schwingungsmessungen wurden für die Ermittlung des sekundären 

Luftschalls genutzt; es wurden dieselben repräsentativen Gebäude analysiert. Für die 

im 100m-Korridor stehenden Wohngebäude sind ebenso Prognosen zum sekundären 

Luftschall erstellt worden. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahme besohlte Schwelle ist laut der vorliegenden 

Prognose zum sekundären Luftschall an keinem Immissionsort eine Erhöhung des 

Mittelungspegels LM bei gleichzeitiger Überschreitung des aus der 24.BImSchV 

abgeleiteten zulässigen Innenschallpegels von 40 dB(A) am Tage und 30 dB(A) zu 

erwarten. 
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Wie auch zu den Erschütterungsimmissionen wird für den sekundären Luftschall, 

unabhängig von der vorgenommenen oberen Abschätzung, eine Verifizierung der 

Prognose 6 Monate nach Inbetriebnahme der Gesamtmaßnahme S4 Hamburg (Ost) 

in den bereits in der Erschütterungstechnischen Untersuchung berechneten 

Gebäuden vorgesehen. 

B.4.20.6 Immissionen durch elektromagnetische Felder 

Das Bauvorhaben genügt den einschlägigen Anforderungen zum Schutz und zur 

Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch elektrische, magnetische und 

elektromagnetische Felder. 

Gemäß § 22 Abs. 1 BImSchG sind Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen 

u.a. verpflichtet, diese Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass  

- schädliche Umweltauswirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der 

Technik vermeidbar sind und  

- nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umweltauswirkungen auf 

ein Mindestmaß beschränkt werden. 

In Bezug auf die Errichtung und den Betrieb ortsfester Anlagen, die elektrische, 

magnetische oder elektromagnetische Felder erzeugen, werden die rechtlichen 

Anforderungen in der 26.BImSchV näher bestimmt. Die VO konkretisiert insoweit die 

zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen zu erfüllenden Anforderungen an die Errichtung, die 

Beschaffenheit und den Betrieb nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen, 

vgl. § 23 BImSchG.  

Die 26.BImSchV legt u.a. Grenzwerte fest, die im Einwirkungsbereich der 

betreffenden Anlage an Orten, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von 

Menschen bestimmt sind, nicht überschritten werden dürfen. Darüber hinaus sind 

nach § 4 Abs. 2 der 26.BImSchV bei der Errichtung und wesentlichen Änderung von 

Niederfrequenzanlagen sowie Gleichstromanlagen die Möglichkeiten auszuschöpfen, 

die von der jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen, magnetischen und 

elektromagnetischen Felder nach dem Stand der Technik unter Berücksichtigung von 

Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu minimieren. Dazu hat das 

Bundesumweltministerium eine allgemeine Verwaltungsvorschrift (26.BImSchVVwV) 
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erlassen, die u.a. einen Katalog über die technischen Möglichkeiten zur Minimierung 

enthält. 

Bezüglich der konkreten rechtlichen Anforderungen ist bei der Bahnstromversorgung 

der neuen S-Bahnlinie eine differenzierte Betrachtung vorzunehmen:  

Im ersten, deutlich längeren Abschnitt wird der für den Bahnbetrieb notwendige Strom 

über eine Stromschiene zugeführt. Dafür wird u.a. ein Gleichrichterwerk errichtet. Im 

letzten Abschnitt des PFA´s wechselt die Stromversorgung auf die 

Oberleitungsanlage. Der Übergang von der Stromschiene (Gleichstrom,1.200V) zur 

Oberleitung (Wechselstrom, 15kV, 16,7Hz) erfolgt innerhalb einer so genannten 

Systemwechselstelle, die im Bereich von Bau-km 102,045 bis 200,250 zwischen den 

Hp Bovestraße und Holstenhofweg (PFA 2) angeordnet ist. 

Weil die 26.BImSchV nach deren § 1 Abs. 2 Pkt. 3 für Gleichstrom mit einer 

Nennspannung von 2.000V oder mehr gelten, fallen die Bereiche der Hamburger S-

Bahn, in denen sie als Gleichstrombahn mit einer elektrischen Spannung von 

lediglich 1.200V betrieben wird, nicht in den Anwendungsbereich der 26.BImSchV. 

Insoweit hätte es für die S-Bahn mit der Erfüllung der eingangs genannten 

allgemeinen Betreiberpflichten nach § 22 Abs. 1 BImSchG sein Bewenden. Dessen 

ungeachtet hat sich die Vorhabenträgerin bei ihren Untersuchungen im Abschnitt der 

Stromschiene an den oben skizzierten Regelungen der 26.BImSchV orientiert.  

Nach den Ermittlungen der Vorhabenträgerin beträgt die magnetische Flussdichte der 

von der Stromschiene emittierten Magnetfelder 

- im seitlichen Abstand von 5m zur Achse des äußeren Gleises weniger als 40µT, 

- im Abstand von 10m weniger als 13µT sowie 

- im Abstand von 30m etwa 1µT oder weniger. 

Bei noch größerem Abstand nimmt die magnetische Flussdichte weiter ab. Alles in 

allem bewegt sich die magnetische Flussdichte, d.h. die Flächendichte des 

magnetischen Feldes, deutlich unterhalb des (nicht geltenden) Grenzwertes der 

26.BImSchV, der bei 500µT liegt. 

Gleichwohl wird mit Blick auf die KiTa Rantzaustraße im EMF-Gutachten 

(Unterlage 22) vorgeschlagen, im Expositionsbereich 3 – EÜ Hammer Straße die 

Stromschiene zwischen den Gleisen und damit auf der der Kita abgewandten 

Gleisseite zu installieren. Hierzu befragt hat die Vorhabenträgerin gegenüber der 
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Planfeststellungsbehörde mit Email vom 15.06.2020 ausgeführt, dass im Bereich der 

Rantzaustraße die Expositionsbereiche 3 (EÜ Hammer Straße) und 4 

(EÜ (F) Schloßgarten) gewählt worden sind, damit Orte, die augenscheinlich zum 

dauerhaften oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen genutzt werden 

können, gewürdigt werden. In derselben Email hat sie dann erklärt, dass die 

Stromschiene außer in den Bereichen von Bahnhöfen/Stationen sowie 

Weichentrapezen zwischen den S-Bahn Gleisen liegen wird. Lediglich im Bereich von 

Bahnhöfen/Stationen und Weichentrapezen wird die Stromschiene außen liegen. Dort 

müssen die aus der Infrastruktur resultierenden technischen Anforderungen (z.B. 

Lage von Bahnsteigen, Weichen) die Möglichkeit einer beidseitigen Positionierung 

der Stromschiene am Gleis gewährleisten. Die damit zugesagte 

Minimierungsmaßnahme ist umzusetzen (vgl. Auflage Punkt A.4.10.6).                      

Im EMF-Gutachten wird neben der Anordnung der Stromschiene zwischen der S-

Bahn-Gleisen eine Führung der Verstärkungsleitungen (VL) der Str. 1120 gemeinsam 

auf den südlichen Mast bis zur Kita vorgeschlagen. Hierzu hat die Vorhabenträgerin 

gegenüber der Planfeststellungsbehörde erklärt, dass die nördliche 

Verstärkungsleitung nicht auf den südlichen Mast verschwenkt werden kann. Dies ist 

aufgrund der Schalteranordnung (Schalter 221, 222) nicht möglich. Der Schalter 222 

muss das Kettenwerk und gleichzeitig die VL schalten können. Dies ist nur durch eine 

räumliche Nähe der VL zum Kettenwerk realisierbar. Die Verlegung des Schalters ist 

ebenfalls nicht möglich. Seine Lage wird durch die Signalisierung, Weichenlagen und 

Brückenbauwerke bestimmt. Eine komplette Übernahme der VL von den nördlichen 

Masten auf die südlichen Masten ist daher nicht möglich. Daher hat die Planung im 

Rahmen des Möglichen, mit Bezugnahme auf das EMF-Gutachten, eine 

Verbesserung der elektromagnetischen Verhältnisse geplant, in dem die 

Verstärkungsleitung auf Mehrgleisauslegern mittig zwischen den Gleisen geführt wird. 

Der im Anhörungsverfahren vorgetragene Einwand, wonach die Anwohner in der 

Nähe von Bahnhöfen einer höheren Belastung wegen des höheren Stromverbrauchs 

aufgrund der anfahrenden S-Bahnzüge ausgesetzt wären, ist unbegründet. Das 

Schutzniveau der betreffenden Anwohner wird nicht gesenkt. Fahrstromanlagen sind 

so zu planen, zu errichten und zu betreiben, dass sie bei höchster betrieblicher 

Anlagenauslastung (u.a. auch beschleunigende Fahrzeuge) genutzt werden, d.h. für 

die Bewertung der Abschnitte wird der größte Anlagenstrom der Fahrleitungs-

/Stromschienenanlage in den Betrachtungen herangezogen. Im Übrigen können die 
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Züge aus betrieblichen oder technischen Gründen an jedem Punkt der Strecke zum 

Stehen kommen und müssen dann von dort anfahren. Zu berücksichtigen sind zudem 

die Spezifika neuer Fahrzeuge: Durch moderne Antriebssteuerungen ist gerade im 

niedrigen Geschwindigkeitsbereich der Fahrzeugstrom nicht maximal trotz 

maximalem Motorstrom. Der maximale Fahrzeugstrom bei Beschleunigung tritt erst 

auf, wenn auch die maximale Motorspannung erreicht ist. Dieser Betriebspunkt liegt 

bei den neuen 2-Systemfahrzeugen der Hamburger S-Bahn bei Geschwindigkeiten 

von ca. 30 km/h. Für den Bremsstrom gelten analoge Zusammenhänge. Der 

maximale Bremsstrom des Fahrzeugs beträgt allerdings nur 1/3 des maximalen 

Fahrstroms. 

Wie bereits angeführt erfolgt die Bahnstromversorgung der S-Bahn im letzten 

Abschnitt über die Oberleitung. Die Oberleitungsanlage ist eine niederfrequente 

Wechselstromanlage, die in den Geltungsbereich der 26.BImSchV fällt. Als 

Minimierungsmaßnahme kommt der Einsatz von Rückleiterseilen in Betracht. Um 

hiermit eine mindernde Wirkung erzielen zu können, müssen jedoch diese 

Rückleiterseile in einem längeren Abschnitt angebracht werden. Hierfür ist der 

Wechselstrombereich im PFA 1 zu kurz. Nach der diesbezüglichen Auflage unter 

Punkt A.4.10.6 hat die Vorhabenträgerin diese Maßnahme im PFA 1 umzusetzen, 

wenn dies auch an der anschließenden Oberleitung im PFA 2 geschieht, so dass eine 

wirksame Mindestlänge entsteht.  

Im Rahmen des Bauvorhabens werden zudem überspannte Gleisanlagen neu gebaut 

bzw. geändert, die nicht zur S-Bahnstrecke gehören: 

- Änderungen an der Strecke Lübeck Hbf – Hamburg Hbf: 

Die bestehende Gleisanlage der Str. 1120 ist für die elektrische Zugförderung im 

Rahmen der Streckenelektrifizierung mit einer Oberleitungsanlage ausgestattet 

worden. Die Inbetriebnahme der Elektrifizierung erfolgte im Jahre 2008. 

Die vorhabenbedingten Änderungen an der Trassierung der Str. 1120 gehen mit 

Anpassungen an der Oberleitungsanlage einher. Betroffen ist der Abschnitt vom 

Gbf Wandsbek bis zum Abzw. der Str. 1242. 

- Gbf Wandsbek 

Im Bereich des Gbf Wandsbek wird das Überholungsgleis 3 geändert und das 

Überholungsgleis 4 neu gebaut. 
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- Bau eines zweiten Gleises in der VBK 

Das neue zweite Gleis der Str. 1242 zwischen Abzw Horn (Ausfädelung aus der 

Str. 1234) und der Einfädelung in die Str. 1120 wird ebenfalls überspannt. 

Nach dem EMF-Gutachten (Unterlage 22) werden die einschlägigen Grenzwerte der 

26.BImSchV eingehalten. Bei den Berechnungen zu den jeweiligen 

Expositionsbereichen sind die Anlagen der Str. 1120 bzw. die Gleise im 

Gbf Wandsbek einbezogen worden. Die zweigleisige Verbindungskurve entspricht 

dem von der DB Netz AG für Oberleitungen erbrachten Standardnachweis zur 

Einhaltung der Maßgaben der §§ 3 f der 26.BImSchV, dem das EBA mit seinem 

Schreiben vom 18.10.2017 (Az.: 22.17-22sav/080-2205#002) zugestimmt hat. 

Die oben angesprochene Änderung der Gleisanlage der Str. 1120 führt erkennbar zu 

keiner stärkeren Betroffenheit der Nachbarschaft. Das Gleis Hamburg Hbf – 

Lübeck Hbf wird zwar im Abschnitt der neuen Anbindung der VBK bis zum 

Gbf Wandsbek in südlicher Richtung und somit nach außen verschoben. Dieser 

geringen Verschiebung von weniger als zwei Metern steht die Reduzierung der 

überspannten Gleise von derzeit drei auf künftig zwei Gleisen gegenüber. 

Die Maßnahmen im Gbf Wandsbek führen mit einer Ausnahme zu keiner 

wesentlichen Änderung der betreffenden Niederfrequenzanlage. Im Bereich des Gbf 

werden die überspannten Gleise „nach innen“ verschoben, wobei deren Anzahl gleich 

bleibt. Allerdings wird das Gleis 4 zwischen den Weichen 21 und 22 kleinräumig 

(ca. 70m) um bis zu 4,23m nach außen verschwenkt. Da sich im Einwirkungsbereich 

(100m) dieser Änderung „maßgebliche Minimierungsorte“ (d.h. Gebäude, die nicht 

nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind) befinden, sind 

Minimierungsmaßnahmen zu prüfen. Weil jedoch die betreffenden Gebäude nicht 

innerhalb des Bewertungsabstands (10m) stehen, hat es mit der Prüfung des 

Minimierungspotenzials und somit der vom EBA anerkannten Maßnahmen ein 

Bewenden. Damit sind folgende Maßnahmen zu betrachten: 

- Abstandsoptimierung 

- Einsatz von Autotransformatoren 

- Einsatz von Booster Transformatoren BT (Saugtransformatoren ST) 

- Fahrstromminimierung sowie 

- Einsatz von Rückleitungsseilen. 
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Die möglichen Minimierungsmaßnahmen für diesen Abschnitt sind wie folgt zu 

bewerten: 

Eine Abstandsoptimierung ist keine weitere Option, da die Leitungen schon von der 

Außenlage in das Anlageninnere verlegt werden. Eine Minimierung durch Abstand 

nur auf einer Seite der Strecke ist durch weitere Verlegung der Verstärkungsleitungen 

theoretisch möglich, scheidet hier wegen beidseitig liegender Minimierungsorte aber 

aus. Denn eine Maßnahme kommt gemäß 26.BImSchVVwV, Abs. 3.1 nicht in 

Betracht, wenn sie zu einer Erhöhung der Immissionen an einem maßgeblichen 

Minimierungsort führen würde. 

Der Einsatz von Autotransformatoren scheidet aus, da es sich nicht um einen Neubau 

des Speiseabschnitts handelt, sondern um eine wesentliche Änderung durch die 

Verschiebung der Gleislage (vgl. 26.BImSchVVwV, 5.2.3.2., Abs. 2). 

Auch Booster Transformatoren BT (Saugtransformatoren ST) können nicht zum 

Einsatz kommen, da es sich nicht um einen Neubau des Speiseabschnitts handelt, 

sondern um eine wesentliche Änderung durch die Verschiebung der Gleislage 

(vgl. 26.BImSchVVwV, 5.2.3.3., Abs. 2). Zudem werden die Felder der vorhandenen 

Speise-/Verstärkungsleitungen hierdurch nicht kompensiert. 

Eine Fahrstromoptimierung scheidet aus, da die Einspeisung vorliegt. Es erfolgt keine 

Alternativen-Prüfung des Speisekonzepts, da das Minimierungsgebot der 

26.BImSchVVwV Absatz 3.1 keine Alternativprüfung verlangt. 

Letztlich sind auch Rückleiterseile nicht vorzusehen, da im betroffenen Bereich der 

Gleisverschiebung nach außen die Umsetzung der Maßnahme nicht optimal erfolgen 

kann und ihre Wirksamkeit stark eingeschränkt ist. Feldmindernd wirkt die 

Unterbrechung des durchgehenden Oberleitungsstromes der Außengleise durch die 

Oberleitungsschaltung am Punkt der maximalen Verschiebung nach außen. 

 

Der zweigleisige Ausbau der VBK ist fraglos ebenfalls ein Neubau / eine wesentliche 

Änderung einer Niederfrequenzanlage i.S.d. 26.BImSchV. Da auch hier innerhalb des 

schmalen Bewertungsabstands keine relevanten Minimierungsorte anzutreffen sind, 

bleibt es bei der Prüfung des Minimierungspotenzials  

Durch die Errichtung eines zusätzlichen 2. Gleises nördlich der Bestandsanlage ist 

das Gebäude der „Wandsbecker Schützengilde“ betroffen und ragt in den 
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Bewertungsabstand der Oberleitungsanlage des Neubaugleises. Im weiteren Verlauf 

sind durch den Rückbau der Bebauung im Dreieck Hammerstraße, VBK und 

Str. 1120 keine weiteren maßgeblichen Minimierungsorte innerhalb des 

Bewertungsabstands dieser Anlage gegeben. Das südliche Gleis der VBK verläuft in 

Lage des Bestandsgleises und rückt erst im Bereich Claudiusstieg zur Einfädelung in 

die Str. 1120 in Richtung Bebauung nach Süden von der Bestandslage ab. Im 

Bereich des neu zu errichtenden, südlich verschwenkten, Gleises der VBK liegen 

Bebauungen entlang des Claudiusstiegs innerhalb des Bewertungsabstandes 

von 10m. Die größte Annäherung erfolgt an ein verbleibendes Gebäude bis ca. 6m 

(Nebengebäude der Nr. 16, Flurstück 274). Für die maßgeblichen Minimierungsorte 

Schützengilde, Grundstücke am Claudiusstieg mit den gleisseitigen Bebauungen der 

Nr. 16, 20, 28 und 30 werden die Grenzwerte eingehalten bzw. mit einer 

magnetischen Induktion kleiner 25µT und einem elektrischen Feld kleiner 1 kV/m weit 

unterschritten. Die Grenzwertausnutzung liegt somit für das magnetische Feld bei 

kleiner 9% und für das elektrische Feld bei 20%. Die möglichen 

Minimierungsmaßnahmen sind wie folgt zu bewerten: 

Eine Abstandsoptimierung ist nicht anwendbar, da keine Verstärkungs-

/Speiseleitungen vorhanden sind. 

Autotransformatoren scheiden aus, da bei dem vorliegenden Projekt bereits 

Bahnstromschaltanlagen mit 15kV 16,7 Hz vorhanden sind. Ein AT-System würde 

eine Alternativuntersuchung zur Bahnstromversorgung bedeuten, die die 

26.BImSchVVwV Absatz 3.1 nicht verlangt. 

Dies gilt ebenfalls für  Booster Transformatoren BT (Saugtransformatoren ST).  

Auch eine Fahrstromoptimierung kommt nicht zum Einsatz, da die Einspeisung 

vorliegt. Es erfolgt keine Alternativuntersuchung zum Speisekonzept (siehe 

Autotransformator). 

Letztlich sind Rückleiterseile nicht vorzusehen, da die Wirksamkeit dieser Maßnahme 

durch den kurzen Anwendungsbereich eingeschränkt ist. Eine wesentliche Reduktion 

der Grenzwertauslastung wird nicht erreicht. 

Diese Untersuchungen und Bewertungen gelten auch für alle maßgeblichen 

Minimierungsorte im Einwirkungsbereich außerhalb des Bewertungsabstands. 
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B.4.20.7 Stoffliche Immissionen 

B.4.20.7.1 Stoffliche Immissionen aus dem Baubetrieb 

Während der Umsetzung des Planvorhabens ist in der Nachbarschaft mit 

zusätzlichen baubedingten Belastungen durch Staub- und Abgasimmissionen zu 

rechnen. 

Durch die Einhaltung der unter Punkt A.4.10.7 aufgeführten Immissionswerte für den 

Staubniederschlag, den Schwebstaub sowie das Stickstoffdioxid wird sichergestellt, 

dass die Vorhabenträgerin auch in Bezug auf Luftverunreinigungen ihren 

immissionsschutzrechtlichen Betreiberpflichten zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen nachkommt und insoweit zugleich den Anforderungen zur 

Wahrung der Gesundheit insbesondere der Anwohner Rechnung trägt. 

Die Vorhabenträgerin hat die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entstehenden 

Immissionen in Form von Staub und Abgasen durch geeignete Maßnahmen nach 

dem Stand der Technik auf ein Minimum zu begrenzen. In Erfüllung dieser Auflage ist 

insbesondere die hier festgestellte LBP-Maßnahme V11 umzusetzen. Demnach sind 

- für die Bauarbeiten ausschließlich Maschinen und Fahrzeuge einzusetzen, die 

mit einem Partikelminderungssystem ausgestattet sind oder eine grüne Plakette 

tragen 

- Staub entwickelnde Materialien abzudecken oder zu befeuchten 

- Reifenwaschanlagen zu installieren 

- Haufwerke von Staub entwickelnden Materialien abzudecken und  

- bei erheblicher Staubentwicklung sämtliche staubentwickelnden Bereiche zu 

befeuchten. 

In Erfüllung der Verpflichtung zur Begrenzung der stofflichen Immissionen sind 

weitere Maßnahmen notwendig. 

So sind bei Abrissarbeiten u.a. folgende Maßnahmen in Betracht zu ziehen: 

- Erhöhung des Feuchtegehalts des Abbruchmaterials und weitere Maßnahmen 

wie Erfassen, Absaugen und Staubabscheiden 

- Vermeidung der Überladung und des Zwischenabwurfs durch Greifer beim 

Umschlag 

- Minimierung der Fallstrecken beim Abwerfen; Einsatz von Fallrohren, 

abgedeckten Schuttrutschen usw. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 294 von 461 

 

 

- Einhausen des Gerüstes und staubmindernde Abdeckungen bei 

Abbruchmaßnahmen 

- Einstellung der Abbrucharbeiten bei hohen Windgeschwindigkeiten 

(über 5,5 m/s) 

- möglichst großstückiger Abtransport von Abbruchmaterial. 

Der Vorhabenträger hat unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Verhältnisse 

und der Witterung wirksame Maßnahmen zur Reduzierung dieser Immissionen zu 

ergreifen. So ist bei trockener Witterung eine Fahrzeuggeschwindigkeit in der Nähe 

von Wohnbebauung in Betracht zu ziehen. 

Es ist stets darauf zu achten, dass Motoren von Fahrzeugen und Geräten, die 

momentan nicht gebraucht werden, abgestellt werden (Vermeidung von Leerlauf) und 

unnötige Leerfahrten unterbleiben. 

B.4.20.7.2 Stoffliche Immissionen aus dem Eisenbahnbetrieb 

Dominierender Feinstaubemittent im Schienenverkehr ist die Dieselverbrennung. Weil 

jedoch auf der neuen Eisenbahninfrastruktur keine Dieseltriebwagen verkehren 

werden, verursacht der Eisenbahnbetrieb keine motorbedingten Emissionen etwa in 

Gestalt von CO2, CO, HC (Kohlenwasserstoffe), SO2, NOX und PM10 (Motor). 

Dessen ungeachtet treten nicht motorbedingte Emissionen in Form von 

Partikelemissionen aus mechanischen Abriebprozessen auf. Abriebquellen sind die 

Bremsen, Räder, Schienen sowie der Fahrdraht. Dabei weist ein Teil des 

Gesamtabriebs Partikeldurchmesser von bis 10 Mikrometer (PM10) und darüber 

hinaus von bis zu 2,5 Mikrometer (PM2,5) auf. Zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit legen die 39.BImSchV und die TA Luft u.a. Immissionsgrenzwerte bzw. 

Immissionswerte für die Konzentration von Partikel PM10 / Schwebstaub in der Luft 

fest. 

Den Hauptanteil der in Rede stehenden Feinstaubemissionen bildet der Abrieb von 

Bremsen. Die Höhe der Bremsabriebmenge hängt vor allem von der 

Geschwindigkeit, der Bremshäufigkeit und der Fahrzeugmasse ab. Die 

Fahrzeugmasse wirkt sich zudem unmittelbar auf das Ausmaß des Rad/Schiene-

Abriebs aus. Mit Blick auf die vergleichsweise geringe Masse der S-Bahnfahrzeuge 

bleibt die in Rede stehende Feinstaubbelastung minimal. Im Erläuterungsbericht zur 

UVS (Unterlage 13, S. 23) beziffert die Vorhabenträgerin den Anteil der beim 
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Schienenverkehr emittierten Feinstäube PM10 auf 0,8 bis max. 4,5% am gesamten 

Feinstaubaufkommen. 

Positiv auf die Feinstaubbelastung wird sich die mit dem Vorhaben bezweckte 

Verlagerung des Individualverkehrs auf die Schiene auswirken. Hierdurch wird sich 

der Ausstoß von Dieselrußpartikeln aus dem MIV reduzieren. 

Vorliegend bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass durch die eisenbahnspezifische 

Feinstaubbelastung Gesundheitsgefährdung herbeigeführt werden könnten. 

Ausweislich des Luftreinhalteplans für Hamburg (2. Fortschreibung) werden in der 

FHH die Ziel- und Grenzwerte der 39.BImSchV sowohl für Feinstaub PM10 als auch 

für Feinstaub PM2,5 eingehalten. 

B.4.20.8 Lichtimmissionen 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hat sich eine Reihe von Einwendern gegen die 

von den Verkehrsstationen ausgehenden „Lichtimmissionen zulasten der Anwohner“ 

gewandt. 

Einer speziellen Auflage zum Schutz der Anwohner vor Lichtimmissionen bedarf es 

nicht. 

Die Beleuchtungsanlagen in den Verkehrsstationen sind entsprechend den 

anerkannten Regeln der Technik zu planen, zu errichten und zu betreiben. Nach dem 

Regelwerk ist für Bahnsteige eine den örtlichen Verhältnissen angepasste und dem 

Personenaufkommen angemessene sowie den betrieblichen Erfordernissen 

entsprechende Beleuchtung vorzusehen. Gutes Licht für gute Sehbedingungen im 

Bahnbereich ist wichtig, um den Nutzern der PVA Sicherheit, qualitätsgerechten 

Betrieb, sowie die Orientierung und Information zu gewährleisten 

Andererseits ist sicherzustellen, dass durch die Bahnsteigbeleuchtung keine 

unzulässigen Beeinträchtigungen (z.B. Blendwirkungen) des Eisenbahnbetriebes 

auftreten können. 

Im Planfeststellungsbeschluss wurde an anderer Stelle bereits darauf verwiesen, 

dass ein großer Teil der Bahnsteigbeleuchtung durch die Schallschutzwände 

abgeschirmt wird. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 296 von 461 

 

 

B.4.20.9 Störfallbetriebe 

Nach dem so genannten Abstandsgebot des § 50 BImSchG sind schutzbedürftige 

Nutzungen und Betriebsbereiche, von denen schwere Unfälle i.S.d. 

Störfallverordnung (12.BImSchV) ausgehen können, einander so zuzuordnen, dass 

Auswirkungen eines schweren Unfalls soweit wie möglich vermieden werden. 

Zwischen den „Störfallbetrieben“ und dem benachbarten Schutzobjekt soll ein 

angemessener Sicherheitsabstand gewahrt werden. Dieser Abstand ist im Ergebnis 

einer konkreten gutachterlichen Einzelfallbetrachtung zu bestimmen. 

Es kann dahingestellt bleiben, ob die neue S-Bahnstrecke überhaupt ein „wichtiger 

Verkehrsweg“ i.S.d. § 50 BImSchG ist. Nach der Stellungnahme der FHH (BUE - Amt 

für Immissionsschutz und Betriebe) vom 25.08.2017 liegt das Vorhaben weder in 

Achtungsabständen noch innerhalb von angemessenen Abständen von zurzeit 

bestehenden Betriebsbereichen (Störfallbetrieben). 

B.4.20.10 Genehmigungsbedürftige Anlagen 

In den Planunterlagen werden immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 

Anlagen als solche weder beschrieben noch dargestellt. 

Die FHH (BUE - Amt für Umweltschutz) hat in deren Stellungnahme vom 25.08.2017 

darauf hingewiesen, dass der Betrieb einer (mobilen) Aufbereitungsanlage, die 

weniger als ein Jahr am Entstehungsort betrieben wird, nach dem BImSchG nicht 

genehmigungsbedürftig ist. Sobald aber erkennbar ist, dass der Betrieb länger als 

12 Monate andauern wird, ist unverzüglich ein Antrag auf eine Genehmigung nach 

dem BImSchG zu stellen. 

Sollte sich dem entgegen im Zuge der Planfortschreibung ein diesbezügliches 

Erfordernis herausstellen, hat die Vorhabenträgerin zuvor die vorgeschriebenen 

rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn 

die in Anhang 1 der 4.BImSchV bestimmte Menge an zeitweilig gelagerten Abfällen 

überschritten werden würde. 

B.4.21 Verschattung durch Lärmschutzwände 

Die Rechtsgrundlage für die Nebenbestimmung unter Punkt A.4.11 bildet § 74 Abs. 2 

Satz 3 VwVfG i.V.m § 22a AEG. Danach ist durch den Vorhabenträger eine 
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angemessene Entschädigung in Geld zu leisten, wenn das Vorhaben mit nachteiligen 

Wirkungen auf Rechte Dritter verbunden ist und Vorkehrungen hiergegen untunlich 

oder mit dem Vorhaben unvereinbar sind. 

In Einwendungen wurde mehrfach vorgetragen, dass die geplanten 

Lärmschutzwände eine unzumutbare Verschattung benachbarter Grundstücke zur 

Folge hätten. Auch die Anhörungsbehörde hat sich in ihrer abschließenden 

Stellungnahme vom 03.08.2018 dahingehend geäußert, dass zumindest für 

diejenigen Gebäude, bei denen eine mehr als unerhebliche Verschattungswirkung 

nicht auszuschließen sei, ein Verschattungsgutachten nachzuholen sei, um eine 

Grundlage für Einzelfallbewertungen zu schaffen, ob die anlagebedingte 

Beeinträchtigung des Lichteinfalls den Betroffenen jeweils zuzumuten sei. Die 

Vorhabenträgerin hat daraufhin ein Verschattungsgutachten (Unterlage 25; 

12.11.2018) vorgelegt, welches im Rahmen der 1. Planänderung mit ausgelegt 

wurde. Die Planfeststellungsbehörde hat das Gutachten gewissenhaft geprüft, folgt 

dessen methodischen Ansatz und konnte keine handwerklichen Mängel oder Fehler 

erkennen. 

Die Planfeststellungsbehörde hält eine Verminderung des Lichteinfalls auf die 

Gebäude in der Nachbarschaft, ausgelöst durch die festgesetzten Lärmschutzwände, 

im Regelfall für zumutbar, weil durch die Lärmschutzwände sichergestellt wird, dass 

im PFA 1 durch aktive Schutzmaßnahmen eine erhebliche Lärmreduzierung erreicht 

werden kann und sie dem Schutz der Nachbarschaft vor dem Eisenbahnlärm Vorrang 

einräumt vor einem verringerten Lichteinfall bei einzelnen Wohngebäuden, die bereits 

jetzt durch ihre Nachbarschaft zur Bahntrasse geprägt sind. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist jedoch eine zusätzliche 

Verschattung einem Anwohner im Fachplanungsrecht nicht unbegrenzt zumutbar. Die 

Zumutbarkeit müsse von den Umständen des Einzelfalls abhängig gemacht werden, 

abzustellen sei aber vor allem auf die Verminderung der Besonnung in den 

Wintermonaten, in denen das Sonnenlicht als besonders kostbar empfunden werde. 

Eine Verminderung der Besonnung um weniger als 20% sei hinzunehmen, eine 

Verminderung um ein Drittel überschreite dagegen in der Regel die 

Zumutbarkeitsschwelle (BVerwG, Urteile vom 23.02.2005, Az. 4 A 2.04, juris, Rn. 56; 

Az. 4 A 4.04, juris, Rn. 58). 

Das Verschattungsgutachten vom 12.11.2018 der LAIRM CONSULT GmbH 

(Projektnummer 14160.12) umfasst die Ermittlung der Verschattung im Bereich der 
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betreffenden Grundstücke im PFA 1 entlang der Schienenstrecken 1249/1120, 1241, 

1242 und 1234. Aufgrund der überwiegend 6m hohen Lärmschutzwände beschränkt 

sich die Bearbeitung zutreffend auf die Beurteilung des Erdgeschosses sowie des 

1. und 2. Obergeschosses, da in den höheren Geschossen keine relevanten 

Veränderungen zu erwarten sind. Für die Tag-Nacht-Gleichen (21.03. und 23.09.) 

und den Winter (21.12.) erfolgten getrennte Bewertungen, wobei insbesondere 

jeweils die prozentualen Abnahmen der möglichen Besonnungssituation gegenüber 

dem Nullfall mit 30% oder mehr für beide Konstellationen ausgewiesen wurden. Die 

Beurteilung erfolgte im Einklang mit der Rechtsprechung (vgl. VGH Kassel, Urteil vom 

17.11.2011, Az. 2 C 2165/09.T, juris, Rn. 280) durch einen Vorher-Nachher-Vergleich 

der möglichen Besonnungsstunden an den Tag-Nacht-Gleichen und am kürzesten 

Tag im Winter. Die vorhandene Vegetation wurde dabei nicht berücksichtigt, so dass 

die Ermittlung zur sicheren Seite erfolgte. 

Die Planfeststellungsbehörde sieht unter Hinweis auf die o.g. Rechtsprechung die 

Zumutbarkeitsschwelle in einem ersten Schritt dann als überschritten an, wenn am 

Stichtag 21.12. (Winter) eine Verschlechterung der Besonnung um mindestens 30% 

zu erwarten ist. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine rechtlich 

relevante Verschlechterung um mehr als 30% am 21.12. bei 32 Gebäuden eintritt. 

Darüber hinaus ist aber auch eine relevante Verschlechterung an den Tag-Nacht-

Gleichen (21.03. und 23.09.) zu berücksichtigen. Für 14 Gebäude weist das 

Verschattungsgutachten diesbezüglich eine Abnahme der Besonnungssituation um 

30% oder mehr aus, wobei zum Teil Deckungsgleichheit mit den Gebäuden am 

Winter-Stichtag besteht. Für insgesamt 37 Gebäude ergeben sich in diesem Sinne 

relevante Verschlechterungen, für die mit der Nebenbestimmung Punkt A.4.11 eine 

Entschädigungspflicht dem Grunde nach festgesetzt wird. 

Ungeachtet der Auffassung der Rechtsprechung (vgl. VGH Kassel, a. a. O., Rn. 276), 

dass die eigentlich vorrangig gebotene Auferlegung von Vorkehrungen zur 

Vermeidung solcher Wirkungen (§ 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG) in Fällen einer relevanten 

Verschattung „in aller Regel ausgeschlossen“ sein wird, hat die 

Planfeststellungsbehörde bei ihrer Prüfung zudem in Erwägung gezogen, die nicht 

mehr zumutbare Erhöhung der Verschattungswirkung in den relevanten Fällen durch 

eine Absenkung der Lärmschutzwände auf das zumutbare Maß zurückzuführen. Es 

ist allerdings festzustellen, dass die betroffenen Gebäude vollständig identisch sind 

mit den Gebäuden, die durch ergänzenden passiven Schallschutz gegen den 
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Bahnlärm geschützt werden müssen. Gemeinsam ist diesen Objekten ihre exponierte 

Lage zur Bahntrasse. Aufgrund der Verschlechterung des Lärmschutzes insgesamt – 

auch für die zahlreichen Anwohner ohne relevante Beeinträchtigung durch 

Verschattung – hält die Planfeststellungsbehörde eine Absenkung der 

Lärmschutzwände für untunlich. Bereits jetzt sind zahlreiche Schutzfälle entlang der 

Strecke durch passive Lärmschutzmaßnahmen zu lösen. Eine Absenkung der 

Lärmschutzwände, verbunden mit einer weiteren Erhöhung der nach den 

Vorstellungen des Gesetzgebers nachrangig passiv zu lösenden Lärmschutzfälle, hält 

die Planfeststellungsbehörde für unangemessen. 

Bei der Prüfung weiterer Vermeidungsmöglichkeiten ist die besondere Situation in 

Ansatz zu bringen, dass die Lärmschutzwände als die Beeinträchtigungen 

auslösende Baulichkeiten selbst Schutzvorkehrungen darstellen. Dies hindert indes 

nicht grundsätzlich daran, Optimierungsmöglichkeiten für die Ausführung der 

Lärmschutzwände wie beispielsweise Gestaltungsoptionen wie transparente 

Elemente in Betracht zu ziehen, deren Prüfung bereits wegen der nicht unerheblichen 

städtebaulichen und weiteren optischen Auswirkungen nicht fernliegend sein dürfte. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass transparente Lärmschutzwandelemente in 

einseitig absorbierender Ausführung für eine Höhe von den zumeist erforderlichen 

6 Metern nicht zugelassen sind. Die Planfeststellungsbehörde als Aufsichtsbehörde 

hat mit Bescheid vom 02.02.2018 (Gz. 21.51-21izbia/028-2101#021-(001/18-ZUL); 

dort Ziffer 2) solche Elemente lediglich bis zu einer maximalen Wandhöhe von 5m 

über Schienenoberkante genehmigt. Insofern war bei der Prüfung transparenter 

Lärmschutzwandelemente auch deren Schallreflexionswirkung zu berücksichtigen. 

In Folge der Nachforderung der Planfeststellungsbehörde hat die Vorhabenträgerin 

eine Untersuchung der Verschattungssituation durch die geplanten Lärmschutzwände 

– Optimierung durch transparente Wandelemente vom 08.06.2020 vorgelegt. 

Aufgrund der Lage der Gebäudefassaden erfolgte nachvollziehbar nur eine Prüfung 

des Einsatzes von transparenten Lärmschutzwandelementen bei weniger als der 

Hälfte der betroffenen Gebäude, nämlich für 17 Gebäude. Dabei wurden transparente 

Wandelemente in den Varianten obere zwei Meter, obere drei Meter und obere vier 

Meter geprüft. Für die unteren zwei Meter wurde aufgrund der reflexionsbedingten 

Lärmzunahmen eine transparente Ausführung ausgeschlossen. 

Im Ergebnis erfolgte eine Empfehlung zur Verwendung transparenter Elemente in 

unterschiedlichen Höhen, die zwar zu einer Verbesserung der Verschattungssituation 
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bei 16 der geprüften 17 Gebäuden führen, insgesamt jedoch auch Zusatzkosten in 

Höhe von 402.000,- € (somit ca. 25.000,- € pro Gebäude) erzeugen würde. Dabei ist 

zu beachten, dass eine nahezu vollständige Vermeidung der Verschattung für kein 

Gebäude erreicht werden kann. Hingegen reduziert sich die vorhabenbedingte 

Zunahme der Verschattung an der Mehrzahl der Gebäude lediglich knapp unter die 

Grenze von 30% – wenn überhaupt. 

Aufgrund der technisch nicht möglichen absorbierenden Ausführung der 

transparenten Elemente (s.o.) kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass durch 

die entstehenden Reflexionen des Schienenverkehrslärms mit Zunahmen der nicht 

gerundeten Beurteilungspegel von bis zu 1 dB(A) an 87 Gebäuden zu rechnen sei. 

Aufgrund der Rundungsvorschrift der 16. BImSchV verbleiben im Ergebnis 

Pegelzunahmen von 1 dB(A) für 40 Gebäude. 

Im Ergebnis sieht die Planfeststellungsbehörde davon ab, der Vorhabenträgerin die 

Verwendung transparenter Lärmschutzelemente aufzugeben. Dabei verkennt die 

Planfeststellungsbehörde nicht, dass eine solche Ausführung bei 16 betroffenen 

Gebäuden zu einer Verbesserung der Verschattungssituation führen würde. Dennoch 

sprechen die überwiegenden Gründe gegen die Festsetzung transparenter Elemente. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht nur die deutlich höheren Kosten (25.000,- € 

pro Schutzfall), die ebenfalls in die Abwägung einzustellen sind, für diese 

Entscheidung maßgeblich waren. Gegen eine Verwendung transparenter Elemente 

sprechen neben den Kosten aus Sicht der Planfeststellungsbehörde folgende 

Aspekte: 

- Mit der Verwendung zugelassener Elemente kann eine Reduzierung der 

Verschattungsbelastung auf null nicht erreicht werden. Im Gegenteil verbliebe 

weiterhin eine relevante Zahl von Schutzfällen, die von unzumutbarer 

Verschattung betroffen sein würden. 

- Darüber hinaus gäbe es eine nennenswerte Anzahl an Gebäuden, bei denen eine 

Entschädigungspflicht durch die Verwendung transparenter Elemente ausscheidet, 

weil die Zunahme der Verschattung soeben unter den Schwellenwert von 30% 

gesenkt wurde. 

- In der ergänzenden Untersuchung vom 08.06.2020 konnte (zwangsläufig) nicht 

Berücksichtigung finden, dass die Wirkung transparenter Wandelemente durch 

eine erhebliche Verschmutzung – jenseits einer darüber hinaus faktisch 
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bestehenden Graffiti-Problematik – reduziert sein dürfte und damit ihren vollen 

Zweck der Lichtdurchlässigkeit nicht erfüllen können. Die zur Aufrechterhaltung 

möglichst großer Wirksamkeit erforderliche Reinigung wird durch den Zugbetrieb 

erschwert und müsste in einer Frequenz erfolgen, welche die Kosten pro 

Schutzfall zusätzlich deutlich erhöhen würden. 

- Durch die Verwendung transparenter Elemente würde sich die Lärmsituation in der 

jeweiligen Nachbarschaft verschärfen. Selbst wenn diese Lärmimmissionen 

subjektiv nicht wahrnehmbar sind, gibt es an mindestens 87 Gebäuden relevante 

Erhöhungen, an 40 Gebäuden davon auch rechnerisch Erhöhungen um 1 dB(A). 

Diese Verschärfungen in 40 Fällen stehen Verbesserungen der 

Verschattungssituation an nur 16 Gebäuden gegenüber, die auch dort in einer 

Vielzahl der Fälle nur gering ausfällt. 

- Zu berücksichtigen ist letztlich, dass die Anwohner oder ihre Rechtsvorgänger sich 

bewusst einem besonderen Risiko ausgesetzt haben, indem sie ihre 

Wohngebäude in unmittelbarer Nähe zu einer bestehenden Bahntrasse errichtet 

haben. Auch aus diesem Grunde genießen ihre Rechte auf unveränderte Nutzung 

ihrer Grundstücke keinen Vorrang vor den Belangen des Vorhabens und den 

Rechten der Nachbarschaft auf ausreichenden Lärmschutz. 

Auch für die Außenwohnbereiche gilt, dass diese durch die bereits bestehende Nähe 

zur Bahnstrecke erheblich vorbelastet sind. Zudem profitieren diese ebenfalls von 

dem planfestgestellten Lärmschutzkonzept, so dass die getroffene Entscheidung in 

der Gesamtbetrachtung zu einer Verbesserung der Situation führt. 

Somit ist bei den aufgeführten 37 Gebäuden nur noch möglich, gemäß § 74 Abs. 2 

Satz 3 VwVfG eine Entschädigung in Geld festzusetzen. Die nachteiligen Wirkungen 

des Vorhabens auf die betroffenen Grundstückseigentümer sind daher unvermeidbar 

und können nur durch eine Entschädigung in Geld kompensiert werden. Die 

Entschädigungspflicht ist dem Grunde nach festzusetzen (§ 22a AEG). 

Die Planfeststellungsbehörde weist ausdrücklich darauf hin, dass 

Entschädigungsansprüche für die Eigentümer der unter Punkt A.4.11 aufgelisteten 

Gebäude nur entstehen können, wenn die auf die Trasse ausgerichteten Zimmer der 

betroffenen Gebäude zum Zeitpunkt der Zustellung dieses 

Planfeststellungsbeschlusses als Wohn- oder Aufenthaltsräume genutzt werden. Die 
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Beeinträchtigung des Lichteinfalls in anderen Räumen und in den nicht aufgelisteten 

Gebäuden hält die Planfeststellungsbehörde dagegen für zumutbar. 

B.4.22 Arbeitsschutz 

Bei der Ausführung und dem Betrieb der Anlagen hat die Vorhabenträgerin die 

gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften einhalten. 

Unter Punkt A.4.12 wurden die Hinweise des Amtes für Arbeitsschutz – 

Arbeitnehmerschutz aufgenommen, welche die Vorhabenträgerin im Verfahren zur 

Kenntnis genommen hat. 

B.4.23 Brand- und Katastrophenschutz 

B.4.23.1 Allgemeines 

Das Bauvorhaben genügt den einschlägigen Anforderungen des Brand- und 

Katastrophenschutzes. 

Mit deren Stellungnahmen vom 11.07.2017, 07.11.2019 und 18.12.2019 stimmt die 

Feuerwehr der FHH (Behörde für Innere und Sport, Feuerwehr, Einsatzabteilung) 

dem Plan mit Auflagen zu. Im Wesentlichen werden diese Auflagen und Hinweise mit 

Ausnahme der Forderung nach Vorhaltung von Rollpaletten (Rettungsloren) an den 

Stationen unter Punkt A.4.13 übernommen. 

Im Plan werden die planfeststellungsrelevanten Vorgaben 

- der Ril 123.0105A02 „Brandschutznachweis / Brandschutzkonzepte für bauliche 

Anlagen“ und 

- der Richtlinie „Anforderungen der Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, 

Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG“ des EBA vom 07.12.2012 

umgesetzt. 

B.4.23.2 Ansprechpartner für die Feuerwehr auf der Baustelle 

In ihren Stellungnahmen fordert die Feuerwehr Hamburg, der zuständigen Feuer- und 

Rettungswache die für die Bauabschnitte zuständigen Ansprechpartner zu benennen. 

Die Vorhabenträgerin hat im Verfahren zugesagt, dass die erforderlichen 

Maßnahmen abgestimmt und umgesetzt bzw. sichergestellt werden. 
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B.4.23.3 Baustelle/Baustelleneinrichtung 

Die Auflagen zum Punkt Baustellen/Baustelleneinrichtung einschließlich der Hinweise 

auf das einschlägige Regelwerk sind erforderlich, um auch während der Bauzeit 

wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen und die Menschenrettung zu beschleunigen. 

B.4.23.4 Stationen „Claudiusstraße“ und „Bovestraße“ 

Die Stationen „Claudiusstraße“ und „Bovestraße“ sind oberirdische 

Personenverkehrsanlagen ohne Empfangsgebäude und Hallen. Sie verfügen über 

keine Aufenthaltsräume und Lager- und Technikräume auf Bahnsteigen und in den 

Unterführungen. Somit ist die Erstellung eines „ganzheitlichen 

Brandschutzkonzeptes“ nicht erforderlich (vgl. Ril 123.0105A02). Für beide Stationen 

liegen „Nachweise ausreichender Rettungswegmöglichkeiten für oberirdische 

Bahnsteige bzw. Bahnsteigbereiche außerhalb von Hallen (IVE-Studien)“ vor. Laut 

der IVE-Studien jeweils vom 29.05.2015, welche die DB Station & Service AG als 

Anlagenverantwortliche mit Datum vom 07.05.2015 bestätigt hat, können 

ausreichende Rettungswegmöglichkeiten vom Bahnsteig nachgewiesen werden. 

Risikomindernde Maßnahmen sind nicht notwendig. 

B.4.23.5 Betriebsgebäude 

In deren Stellungnahme vom 11.07.2017 hat die Feuerwehr der FHH bemängelt, 

dass im Erläuterungsbericht keine Aussagen zur Vorhaltung von Löschmitteln 

(Feuerlöscher bzw. Bedarfsermittlung) zu finden sind. Hierzu hat die 

Vorhabenträgerin erklärt, dass sie für das Stellwerk Hasselbrook und das 

Gleichrichterwerk Wandsbek Brandschutzkonzepte erstellen wird, in denen die 

geforderten Festlegungen getroffen werden. 

B.4.23.6 Lärmschutzwände 

Der Streckenabschnitt wird beidseitig und zwischen den Strecken 1120 und 1249 mit 

Lärmschutzwänden (LSW) ausgerüstet. Die äußeren LSW erhalten in Abständen bis 

zu 1000m Flucht-/Rettungstüren mit daran anschließenden Zuwegungen zu 

öffentlichen Straßen. Die LSW zwischen den beiden Strecken sind mit Schiebetüren 

ausgestattet. 
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B.4.23.7 Zuwegungskonzept für Rettungskräfte (freie Strecke) 

Die Planung insbesondere des Zuwegungskonzeptes für Rettungskräfte basiert auf 

der Richtlinie "Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau 

und Betrieb von Schienenwegen nach AEG" des EBA vom 07.12.2012. Es wurde 

anhand der örtlichen Gegebenheiten und Erfordernisse entwickelt. 

Die vorgesehenen Zuwegungen (Zufahrten und Zugänge) ermöglichen die 

Heranführung der Fremdkräfte an die Bahnanlage. Im PFA 1 sind auf Grund der 

örtlichen Verhältnisse eine Vielzahl von Zuwegungen über das öffentliche 

Straßennetz möglich.  Die Rettungswege werden so angeordnet und ausgebaut, dass 

ein sicheres Begehen sowie Erreichen und Verlassen der Fahrzeuge möglich ist. 

B.4.23.8 Transporthilfen für die Feuerwehr 

Die Forderung der Feuerwehr, an allen Haltestellen im PFA 1 je zwei Rollpaletten 

(Rettungsloren) vorzuhalten, wird zurückgewiesen. Nach § 4 Abs. 3 Zi. 2 AEG sind 

Eisenbahnen verpflichtet, an Maßnahmen des Brandschutzes und der Technischen 

Hilfeleistung mitzuwirken. In der Verwaltungspraxis wird diese Pflicht durch die EBA-

Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau 

und Betrieb von Schienenwegen nach AEG“ konkretisiert. Nach der eben angeführten 

Richtlinie, die u.a. mit Fachleuten aus mehreren Bundesländern erarbeitet worden ist, 

ist die Vorhaltung solcher Transporthilfen vorliegend nicht erforderlich. Der maximale 

Abstand zwischen den benachbarten Zuwegungen an die Rettungswege ist nicht 

länger als 1.000m. Die Gleichsetzung eines mit Lärmschutzwände „abgeschlossene“ 

Streckenabschnitt mit einem Tunnel ist nicht nachvollziehbar. Hierzu wird 

exemplarisch auf die unterschiedlichen Bedingungen für die Hitzeentwicklung und 

Verrauchung verwiesen. Im Übrigen hat die Vorhabenträgerin im ersten 

Erörterungstermin darauf aufmerksam gemacht, dass sich im Bestand der 

Berufsfeuerwehr bereits 7 Rollpaletten befinden. 

B.4.23.9 Ausführungsplanung 

Mit der bereits angeführten Stellungnahme vom 11.07.2017 fordert die FHH (Behörde 

für Inneres und Sport, Feuerwehr, Einsatzabteilung) im Interessen wirksamer 

Löscharbeiten sowie zur Beschleunigung die Menschenrettung eine Abstimmung mit 

der zuständigen Feuer- und Rettungswache über Art und die Anbringungsorte von 

Feuerwehrschlüsseldepots bzw. anderen Öffnungsmöglichkeiten wie z. B. 

Feuerwehrschließung/B-Schließzylinder oder Dreikant/Vierkant für: 
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- die Türen in den Lärmschutzwänden im Verlauf der Rettungswege 

- alle übrigen Türen in Dienstwegen, sofern über diese Wege eine Rettung oder 

Brandbekämpfung beschleunigt werden kann 

- alle Türen an den Haltestellen im PFA, sofern 

- die Räume durch eine Brandmeldeanlage überwacht werden, 

- die Bereiche öffentlich zugänglich sind und die Türen im Fluchtwegverlauf 

liegen oder 

- Einsatzgeräte für die Feuerwehr in den Räumen vorgehalten werden. 

Ebenso sind die Kennzeichnungen der Türen und der Schließungen mit der 

Rettungswache abzustimmen. 

Die Vorhabenträgerin hat erklärt, dass sie sich rechtzeitig mit der zuständigen 

Rettungswache zu Schließsystemen für Türen in Rettungswegen und Dienstwegen 

sowie weiteren Türen im Bereich der Bahnanlagen abstimmen wird. Nach eigenem 

Bekunden wird sie alle erforderlichen Maßnahmen unterstützen, die einer wirksamen 

und schnellen Durchführung von Lösch- und Rettungsarbeiten dienen. 

B.4.23.10 Hamburger Hauptbahnhof 

Die Personenströme innerhalb des Hamburger Hauptbahnhofs wurden analysiert 

(Intraplan Consult GmbH, Stand 16.12.2016) und für den Prognosebezugsfall 2025 

mit Maßnahmen für die Fern-, Regional-, S- und U-Bahn sowie die AKN und den 

Busverkehr berechnet. Die Umstellung der RB 81 Bad Oldesloe - Hamburg Hbf auf 

die S-Bahnlinie S4 (Ost) ist u.a. Bestandteil der Analyse. 

Für die uPVA des S-Bahnhofs Hbf Hamburg (BF.-Nr. 2514) liegt der 

Planfeststellungsbehörde das geprüfte Brandschutzkonzept 11-5037B 

(Stand 12.07.2013) vor. 

Ziel dieses Brandschutzkonzeptes ist es, den grundsätzlichen Schutzzielen der 

Eisenbahnbau- und Betriebsordnung (EBO), des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 

(AEG) sowie der Landesbauordnung (HBauO) gerecht zu werden. Unterirdische 

Bahnhöfe wie der Bahnhof in Hamburg-Hauptbahnhof zählen zu den Betriebsanlagen 

der öffentlichen Eisenbahnen. Für diese bestehen Bauvorschriften außerhalb der 

HBauO insbesondere in Form des AEG und der EBO. Die materiell rechtlichen 

Vorgaben der HBauO bleiben in diesem vorliegenden Fall unberührt, da es sich beim 
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Hamburger Hbf um eine Eisenbahnbetriebsanlage handelt, welche gemäß 

§ 1 HBauO nicht in den Anwendungsbereich dieser fällt. 

Es wird daher die Landesbauordnung und ihre nach geordneten Sonderverordnungen 

als „Regel der Technik“ angewandt. Zudem sind keine speziellen Angaben zum 

vorbeugenden Brandschutz in dem AEG und der EBO enthalten. 

Verfahrensrechtliche Besonderheiten der HBauO haben in Bezug auf die Behandlung 

von Abweichungen keine Gültigkeit. 

Bauaufsichtlich eingeführte Sonderverordnungen, die den spezifischen 

Gegebenheiten von Bahnhöfen angepasst sind, existieren bundesweit nicht. Das 

vorliegende Brandschutzkonzept geht daher davon aus, dass der weitere Betrieb der 

baulichen Anlage dann gegeben ist, wenn die Schutzziele gemäß dem EBA Leitfaden 

für den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes und 

der HBauO: 

- die öffentliche Sicherheit, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 

Lebensgrundlagen nicht zu gefährden, 

- der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch 

vorzubeugen, 

- bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren, 

- sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen, 

erreicht werden. 

Mit dem o.g. Brandschutzkonzept sind die durchzuführenden 

Brandschutzmaßnahmen dokumentiert, welche erforderlich sind, um den allgemeinen 

Anforderungen an den Brandschutz gerecht zu werden. 

Die Bahnsteigebene der uPVA [Ebene 1] der S-Bahnstation kann über vier 

Rettungswege, den dort vorhandenen Treppenanlagen verlassen werden. 

Bei der brandschutztechnischen Beurteilung wurde mit der Evakuierungsberechnung 

die maximale Summe der Ein- und Aussteiger für den Bahnsteig (Gleis 1 und 2) 

berücksichtigt. 

Das Brandschutzkonzept schreibt vor, dass Personenzahlerhöhungen ohne weitere 

brandschutztechnische Maßnahmen nicht stattfinden dürfen. Daher wurde der DB 

Netz AG auferlegt zu veranlassen, dass die Personenströme im Hamburger Hbf mit 

der Inbetriebnahme der S-Bahnlinie S4 neu analysiert werden. Daraus entstehende 

Maßnahmen sind zu Einhaltung der o.g. Schutzziele schnellst möglichst umzusetzen. 
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Im Rahmen der Ausführungsplanung für die S4 hat die Vorhabenträgerin des 

Weiteren zu veranlassen, dass das BSK für die oPVA des Hamburger Hbf 

überarbeitet/aktualisiert und geprüft wird. 

Die Forderung der Feuerwehr Hamburg nach mehr oder breiteren Flucht- und 

Rettungswegen oder die Verwendung eines weiteren Bahnsteigs für die S-Bahn zur 

Kompensation der Verdichtung des S-Bahnverkehrs an den Bahnsteiggleisen 1/2 und 

3/4 im Hamburger Hauptbahnhof durch die S4 sowie die Forderung des vorzeitigen 

Endens anderen S-Bahnlinien vor dem bzw. im Hauptbahnhof wird zurückgewiesen. 

B.4.24 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen 

Mit den unter Punkt A.4.14 verfügten Nebenbestimmungen wird dem öffentlichen 

Interesse an der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der örtlichen Infrastruktur 

hinreichend Rechnung getragen. 

Im PFA befindet sich eine Vielzahl von Kabel und Leitungen Dritter wie 

Regenwasseranlagen, Schmutz- / Mischwasseranlagen, Anlagen zur Gas-, Wasser- 

bzw. Stromversorgung und Telekommunikationsanlagen. Ein Teil dieser Anlagen 

muss um- bzw. neuverlegt oder zumindest bauzeitlich gesichert werden. Die 

einzelnen Maßnahmen werden unter Punkt 10.2 des Erläuterungsberichts 

(Unterlage 1) und im Bauwerksverzeichnis (Unterlage 4, lfd. Nummer 601-613 

Abwasserleitungen, 621-644 Fernmeldeleitungen, 661-667 Gasleitungen, 671-690 

Stromleitungen, 701-707 Trinkwasserleitungen, 711 Fernwärmleitungen) beschrieben 

und im Kabel- und Leitungsplänen (Unterlage 11) dargestellt. 

Im Anhörungsverfahren haben Versorgungsunternehmen Stellungnahmen zum Plan 

abgegeben. Entscheidungserhebliche Planrechtskonflikte sind nicht zutage getreten. 

In Auswertung dieser Stellungnahmen hat die Vorhabenträgerin im Rahmen der 

2. Planänderung ihren Plan angepasst. Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, 

dass die Vorhabenträgerin ihre nachweislich abgegebenen Zusagen erfüllen wird, so 

dass es insoweit keiner gesonderten Entscheidung der Planfeststellungsbehörde 

bedarf. 

Hamburger Wasserwerke GmbH – HSE / HWW (S026) 

Der Versorgungsträger hat in seiner Stellungnahme vom 15.08.2017 darauf 

hingewiesen, dass 
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a) die im Kabel- und Leitungsplan markierte Leitung BW-lfd.Nr. 702 auf Privatgrund 

liegt und somit nicht in der Zuständigkeit der HWW liegt. 

Die Vorhabenträgerin hat in Erwiderung zu der Stellungnahme zugesagt, dass sie die 

Hinweise und Bedenken zum Mischwassersiel zur Kenntnis genommen hat und sich 

im Zuge der weiteren Abstimmungen mit dem Versorgungsträger um eine 

einvernehmliche technische Lösung bemühen wird. 

Dienstbarkeiten / Betretungsrechte 

Für die Herstellung / Umverlegungen öffentlicher Ver- und Entsorgungsleitungen 

werden die Flächen gemäß Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 6) in Anspruch 

genommen. 

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass die weiteren Details der 

Grundinanspruchnahme zwischen der Vorhabenträgerin und den jeweils betroffenen 

Grundstückseigentümern vereinbart werden. 

Kostentragung 

Die Kostentragung für die Maßnahmen an den öffentlichen Ver- und 

Entsorgungsanlagen ist zwischen den Beteiligten außerhalb des 

Planfeststellungsverfahrens zu regeln. Die Kostenverteilung bestimmt sich nach den 

bestehenden Verträgen und gesetzlichen Vorgaben. 

B.4.25 Richtfunk / Telekommunikationslinien 

Die Vorhabenträgerin wird mit der Nebenbestimmung Punkt A.4.15 angewiesen, die 

horizontal über die Landschaft verlaufenden Telekommunikationslinien der 

Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG innerhalb des Plangebiets nicht dauerhaft 

mit Anlagen des Bauvorhabens zu berühren und temporäre Einragungen während 

der Bauzeit soweit möglich zu vermeiden. 

Im Verfahren hat sie nachvollziehbar erklärt, dass dauerhafte Anlagen im 

angegebenen Höhenbereich mit dem Bauvorhaben nicht errichtet werden. 

Temporäre, punktförmige Beeinträchtigungen (z.B. durch Baukräne) der 

Richtfunkstrecken während der Bauzeit sind hingegen nicht auszuschließen. 
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B.4.26 Straßen, Wege und Zufahrten 

Bestandteil des Planvorhabens sind auch umfangreiche Straßenbaumaßnamen. 

Unter Würdigung der Ergebnisse des Anhörungsverfahrens geht die 

Planfeststellungsbehörde davon aus, dass auch in Bezug auf die Straßenanlagen die 

berührten öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwägung hinreichend 

berücksichtigt werden. 

B.4.27 Straßenverkehr / Einrichtung Ersatzhaltestellen für Schienenersatzverkehre 

Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen der Anhörung zugesagt, dass sie die Zentrale 

Straßenverkehrsbehörde (VD 51 / VD 52) in weitere Abstimmungsgespräche 

einbeziehen und in den weiteren Planungen beteiligen wird. Sie hat erklärt, im 

turnusmäßigen Kontakt und in Abstimmung mit den zuständigen und genannten 

Straßenverkehrsbehörden sowie mit der "Stabsstelle Verkehrsflussverbesserung" 

zustehen. Das Verkehrskonzept für den PFA 1 während der Bauphase wurde mit den 

dafür zuständigen Behörden abgestimmt, dazu gehört u.a. die Abstimmung mit der 

"Stabsstelle Verkehrsflussverbesserung". 

B.4.28 Fahrradabstellplätze (Anlagen Bike & Ride), Kurzzeit- und E-Mobilparkplätze 

Die verkehrliche Aufgabenstellung der DB Station&Service AG zum Projekt beinhaltet 

keine B+R-Abstellplätze, Kurzzeit- und E-Mobilparkplätze. Die Belange des ruhenden 

Radverkehrs obliegt nicht der Vorhabenträgerin, sondern der 

P+R Betriebsgesellschaft mbH. Die Planung und der Bau dieser Anlage sind nicht 

Gegenstand des Vorhabens. Die Vorhabenträgerin hat dennoch mit der 

2. Planänderung in Abstimmung mit der FHH Flächen für Bike+Ride-Anlagen am 

östlichen Bahnsteigzugang der Station „Claudiusstraße“ und nördlich der Station 

„Bovestraße“ vorgesehen.  

B.4.29 Aufzugsanlagen 

Mit dem Schreiben vom 09.06.2017 (Az.: 150.1414-700) hat die FHH, Behörde für 

Gesundheit und Verbraucherschutz – Amt für Verbraucherschutz – als zuständige 

Behörde für überwachungsbedürftige Anlagen ihre Stellungnahme zum Bauvorhaben 

abgegeben und die zu erfüllenden Anforderungen als „Auflagen und Hinweise“ 

formuliert:  
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- Personen- und Lastenaufzüge sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme und vor 

Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen von einer in Hamburg 

zugelassenen Überwachungsstelle zu prüfen - siehe Anhang 2 Abschnitt 2 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 06.02.2015. 

- Zu jeder Aufzugsanlage ist ein Notfallplan zur Personenbefreiung anzufertigen 

und dem Notdienst vor der Inbetriebnahme zur Verfügung zu stellen. 

- Arbeitgeber, die eine Aufzugsanlage verwenden, haben vor der ersten 

Benutzung eine Gefährdungsbeurteilung (§ 3 BetrSichV) durchzuführen und die 

Prüffrist festzulegen. 

- Die Gefährdungsbeurteilung ist in regelmäßigen Abständen unter 

Berücksichtigung des Standes der Technik zu überprüfen. Soweit erforderlich 

sind die Schutzmaßnahmen entsprechend anzupassen. 

- Die o.g. Aufzugsanlagen sind regelmäßig von in Hamburg zugelassenen 

Überwachungsstellen prüfen zu lassen. Die Prüffrist der Hauptprüfung darf 

2 Jahre nicht überschreiten. In der Mitte des Prüfzeitraumes sind 

Zwischenprüfungen durchzuführen. 

- Aufzüge sind gemäß den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung und 

der zugehörigen Technischen Regeln (TRBS) zu betreiben. Es sind u.a. 

regelmäßige Inaugenscheinnahmen und Funktionskontrollen durchzuführen 

(TRBS 3121 Punkt 3.3). 

- Unter Berücksichtigung der Art und Intensität der Nutzung der Aufzugsanlage 

sind Instandhaltungsmaßnahmen durchführen zu lassen. Dabei sind die 

Angaben des Herstellers zu berücksichtigen. 

- Bei Aufzügen, die Personen mit Behinderungen zugänglich sind, sind die 

zusätzlichen technischen Anforderungen der DIN EN 81-70 zu berücksichtigen. 

- Aufzugsschächte müssen über ausreichende Schutzräume oben und unten 

verfügen (DIN EN 81-20 Punkte 5.2.5.7 und 5.2.5.8). Wenn die erforderlichen 

Schutzräume konstruktiv nicht normgerecht hergestellt werden können, sind 

Ersatzmaßnahmen zu treffen. Von denen in Abweichung von den Normen 

getroffenen Ersatzmaßnahmen ist die gleiche Sicherheit und der gleiche 

Gesundheitsschutz für die Beschäftigten im Rahmen einer Risiko- und 
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Gefahrenanalyse nachzuweisen und von einer Benannten Stelle oder einer 

zugelassenen Überwachungsstelle überprüfen und bestätigen zu lassen. 

- Im Triebwerksraum, im Rollenraum oder dem Schacht dürfen keine 

aufzugsfremden Einrichtungen (z.B. Leitungen) installiert werden (DIN EN 81-20 

Punkt 5.2.1.2). 

- Aufzugschächte von Aufzugsanlagen, die zur Personenbeförderung vorgesehen 

sind, müssen angemessen belüftet sein (vgl. DIN EN 81-20 E.3.2). 

- Die Rauchabzugsöffnung des Aufzugsschachtes gemäß § 37 Abs. 3 HBauO 

diente bisher gleichzeitig auch der Schachtentlüftung. Sofern eine 

Rauchabzugsöffnung des Aufzugsschachtes nicht erforderlich bzw. diese in 

Normalbetrieb geschlossen ist, ist eine ausreichende Schachtbelüftung 

vorzusehen. 

- Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Öl nicht ins Erdreich 

eindringen kann (§ 3 der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe [Anlagenverordnung – 

VawS]“ vom 19.05.1998 HmbGVBl. 1998, S. 71 [ist inzwischen durch die 

„Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ vom 

18.04.2017 BGBl. I S. 904 ersetzt worden]). 

Die Vorhabenträgerin hat diese „Auflagen und Hinweise“ zur Planung und Ausführung 

zur Kenntnis genommen. 

Die Aufzugsanlagen werden von einer „Zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) vor 

der erstmaligen Inbetriebnahme geprüft (PvI) und in das Anlagenkataster der Länder 

übernommen. 

B.4.30 Barrierefreiheit 

Das Bauvorhaben genügt den einschlägigen Anforderungen der Barrierefreiheit. Die 

Barrierefreiheit ist ein wesentliches Element, um Menschen mit Behinderungen eine 

gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Sie schließt 

neben der „physischen Barrierefreiheit“ u.a. die Beseitigung von 

Kommunikationsbarrieren ein. Bauliche und sonstige Anlagen und Verkehrsmittel 

sind dann barrierefrei, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in allgemein 

üblicher Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 

zugänglich und nutzbar sind. 
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Personenverkehrsanlagen (S-Bahn) 

Nach § 2 Abs. 3 EBO soll die Benutzung der Bahnanlagen und Fahrzeuge den 

behinderten Menschen, aber auch alten Menschen sowie Kindern und sonstigen 

Personen mit Nutzungsschwierigkeiten die Benutzung der Bahnanlagen und 

Fahrzeuge ohne besondere Erschwernis ermöglicht werden. 

Diese Forderung wird in Bezug auf die Verkehrsstationen „Claudiusstraße“ und 

„Bovestraße“ erfüllt: Die Mittelbahnsteige beider Stationen sind über Aufzugsanlagen 

stufenlos erreichbar. 

Bezüglich der Station „Claudiusstraße“ wird Folgendes angemerkt: Die Stufenfreiheit 

einer Verkehrsstation bedeutet, dass alle Bahnsteige der Station ohne Stufen vom 

öffentlichen Straßenraum aus erreichbar sind. Dabei ist mindestens ein 

hindernisfreier Weg herzustellen. Dieser hindernisfreie Weg wird über die am 

östlichen Zugang angeordnete Aufzugsanlage gewährleistet. Mit Blick auf das örtliche 

Straßen- und Wegenetz wäre es wünschenswert, wenn der westliche Zugang zum 

Mittelbahnsteig ebenso barrierefrei gestaltet würde. Damit hätten 

mobilitätseingeschränkte Menschen die Möglichkeit, den Mittelbahnsteig direkt von 

der Straße „Schloßgarten“ aus zu erreichen. Die Vorhabenträgerin hat dies im 

Anhörungsverfahren abgelehnt. Im Ergebnis teilt die Planfeststellungsbehörde diese 

Ablehnung. Ein hindernisfreier Weg zum öffentlichen Straßenraum könnte am 

ehesten über eine Anbindung an die Fußgängerunterführung (Straßenanlage) mittels 

Aufzug oder Rampe geschaffen werden. Allerdings wäre eine solche Lösung wenig 

hilfreich, weil die Zugänge zur Fußgängerunterführung nicht barrierefrei sind - und 

zwar ohne damit gegen die Bestimmungen des Behindertengleichstellungsrechts zu 

verstoßen. Eine Anbindung an den öffentlichen Straßenraum außerhalb der 

Fußgängerunterführung ist technisch sehr aufwändig, mit Eingriffen in Grundstücke 

Dritter verbunden und zudem sehr teuer. 

Naturgemäß betrifft eine Vielzahl von Anforderungen zur barrierefreien Gestaltung 

der PVA die Ausführungsplanung und Bauausführung. Hierfür steht ein 

umfangreiches Regelwerk zur Verfügung. Hierzu zählen 

- Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission vom 18.11.2014 über die 

technischen Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit 

des Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und 

Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
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- Regelungen für HVV-Mobilitätseingeschränkte Personen (HVV-Standard - 

Leitfaden zur Gestaltung von Einbauvarianten in Haltstellen des ÖPNV in 

Hamburg) 

- Ril 813 - Personenbahnhöfe planen 

- 3. Programm der DB AG zur Barrierefreiheit 09/2016 

- DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen - Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum - 

- DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum 

- DIN 32986 Taktile Schriften und Beschriftungen. 

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass es zu konkreten Umsetzung 

dieses Regelwerks keiner gesonderten Auflage im PFB bedarf. 

Beidseitige Treppenanlagen zur Fußgängerunterführung (EÜ (F) Schloßgarten) 

Wie unter Punkt B.4.15 ausgeführt wird der BÜ „Schloßgarten“ im Bahn-km 58,630 

der Strecke Lübeck Hbf - Hamburg Hbf aufgehoben und durch die 

EÜ (F) Schloßgarten ersetzt. 

Dabei wird die neue Fußgängerunterführung insbesondere für 

mobilitätseingeschränkte Menschen nur schwer oder überhaupt nicht nutzbar sein. 

Für diesen Personenkreis wird die Straße „Schloßgarten“ im Kreuzungsbereich 

unterbrochen. 

Dieser Eingriff ist mit den einschlägigen Anforderungen der Barrierefreiheit vereinbar. 

Die beidseitigen Treppenanlagen zur Fußgängerunterführung (BW-lfd.Nr. 55a) sind 

Straßenanlagen. Folglich ergeben sich die Anforderungen an die Umsetzung der 

Barrierefreiheit aus dem „Hamburgischen Gesetz zur Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderungen (Hamburgisches Behindertengleichstellungsgesetz - HmbBGG) 

vom 19.12.2019. Gemäß § 7 Abs. 5 HmbBGG sind alle neu zu errichtenden 

öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie öffentlich zugänglichen 

Verkehrsanlagen „nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften“ barrierefrei 

zu gestalten. Damit enthält die eben zitierte Norm keine strikte materielle Vorgabe im 

Sinne eines Planungsleitsatzes, sondern einen ausfüllungsbedürftigen 

Programmsatz. 

Maßgeblich ist somit das „Hamburgischen Wegegesetz (HWG)“ in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 22.01.1974 i.V.m. den „Hamburger Regelwerken für Planung 

und Entwurf von Stadtstraßen (ReStra)“, die verbindlich für alle öffentlichen Wege, 
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Straßen und Plätze in Hamburg gemäß den Festlegungen des HWG gelten. 

Bestandteil der ReStra sind z.B. die „Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen 

(H BVA)“. In der Vorbemerkung zu den H BVA wird für die FHH klargestellt, dass aus 

Gründen der Wirtschaftlichkeit und/oder aus Gründen der Gestaltung keine 

Maßnahmen zur Barrierefreiheit weggewogen werden können. 

Gleichwohl tragen die ReStra dem Umstand Rechnung, dass in begründeten Fällen 

wie beispielsweise bei örtlichen Besonderheiten, Abweichungen von Regelungen der 

in der FHH eingeführten Regelwerke der FGSV vorgenommen werden müssen. So 

lässt sich auch die Aussage unter Punkt 1.2 der RASt 06 verstehen, nach welcher es 

bei nicht ausreichend zur Verfügung stehender Flächen erforderlich werden kann, 

stadtverträgliche Grenzen der Nutzungsansprüche (dies wären im 

plangegenständlichen Fall Einschränkungen für mobilitätseingeschränkte Menschen) 

festzulegen. 

Im Ergebnis der Abwägung der hiervon betroffenen Belange erscheint das Fehlen 

einer barrierefreien Querungsmöglichkeit der Bahnanlagen im Zuge der Straße 

„Schloßgarten“ als hinnehmbar. Die Planfeststellungsbehörde ist sich im Klaren 

darüber, dass das die Errichtung eines nicht barrierefreien Kreuzungsbauwerks zu 

einer Verschlechterung der gegenwärtigen Bedingungen für mobilitätseingeschränkte 

Menschen führt; der betreffende Personenkreis muss künftig auf andere 

Eisenbahnkreuzungen ausweichen und dazu ggf. Umwege in Kauf nehmen. Wie 

unter Punkt B.4.15 dargestellt, kann der vorhandene BÜ nicht erhalten bleiben. Bei 

der Herstellung einer niveaufreien Kreuzung muss den beengten räumlichen 

Verhältnissen Rechnung getragen werden. Jede barrierefreie Lösung würde 

erkennbar zu weiteren erheblichen Eingriffen in private Grundstücke und zu 

Beschränkungen bei der Zufahrt zu diesen Grundstücken führen. Andererseits liegt 

der Planung ein gesamthaftes Verkehrskonzept zugrunde, welches die Belange der 

mobilitätseingeschränkten Menschen hinreichend berücksichtigt. Dieses Konzept 

beruht darauf, dass in der Nähe zur EÜ (F) Schloßgarten in Gestalt des vorhandenen 

Fuß- und Radwegtunnels Robert-Schuman-Brücke sowie der neuen 

EÜ (F) Bf Claudiusstraße barrierefreie Querungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen 

werden. 

Im Anhörungsverfahren haben weder die FHH als Straßenbaulastträger noch ein 

Interessenverband von Menschen mit Behinderungen Einwendungen erhoben. 

Das Konzept schließt an bereits vorhandene Lösungsansätze an. 
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B.4.31 Kampfmittel 

Die von Einwendern vorgebrachten Bedenken, die Vorhabenträgerin habe sich mit 

der Thematik „Kampfmittel“ nicht hinreichend auseinandergesetzt, kann die 

Planfeststellungsbehörde nicht teilen. Im Rahmen der Planvorbereitung hat die 

Vorhabenträgerin die Kampfmittelauskunft bei der Feuerwehr Hamburg – 

Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht (GEKV) (Gz.: BIS/F046-14/02656_1 vom 

27.06.2014) eingeholt. 

Die GEVK hat die Auswertung der alliierten Luftbilder aus dem II. Weltkrieg 

vorgenommen und die o.g. Stellungnahme mit konkreten Hinweisen gegenüber der 

Vorhabenträgerin abgegeben. Die Flächen im Umkreis der Baumaßnahme mit und 

ohne Kampfmittelverdacht nach § 1 Abs. 4 der Kampmittelverordnung (Kampfmittel-

VO, Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 45 vom 30.12.2005) wurden 

ausgewiesen und eingestuft. 

Nach § 12 des „Hamburger Gesetzes über das Vermessungswesen“ wird der 

Sperrvermerk „Bombenblindgängerverdacht“ in das amtliche Liegenschaftskataster-

informationssystem eingetragen. 

Die Vorhabenträgerin und die von ihr beauftragten Firmen haben die Hinweise zu 

beachten. Eine Liste der privaten Kampfmittelräumfirmen liegt der Vorhabenträgerin 

vor. 

Die Luftbildauswertung des Kampfmittelräumdienstes wird auf der Grundlage von 

Kriegsluftbildern durchgeführt, welche von den ehemaligen Alliierten erworben 

werden. Durch den stetigen Zukauf weiterer Bilder und weitere Fortschritte der 

Auswertetechniken können ggf. zusätzliche Erkenntnisse zu kampfmittelbelasteten 

Flächen gewonnen werden. Aus diesem Grunde ist die eingeholte Stellungnahme 

aus dem Jahr 2014 durch eine neue Kampfmittelbelastungskataster-Abfrage zu 

aktualisieren, weil die ursprüngliche Abfrage zum Zeitpunkt des Baubeginns älter als 

5 Jahre ist (siehe Punkt A.4.19). 

B.4.32 Öffentlicher Personennahverkehr 

Die laufenden und unverzüglichen Mitteilungen über alle geplanten 

Baumaßnahmen/Sperrungen mit Berührung zu öffentlichen Straßen und Wegen 

innerhalb des Projekts an die Hamburger Hochbahn AG sind notwendig um 

sicherzustellen den Busverkehr während des umfangreichen Bauvorhabens auf 

Umleitungen funktionsgerecht aufrecht zu erhalten. Vor allem im Bereich Bovestraße 

verläuft die Hauptader des Busnetzes, die den Hamburger Osten versorgt. 
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Das betrifft nicht nur die Auswahl möglicher, d.h. "bustauglicher" Umleitungsstrecken 

und die Einrichtung von Ersatzhaltestellen, sondern auch die Personal- und 

Fahrzeugdisposition. 

Die Vorhabenträgerin hat im Verfahren zugesagt der Bitte zur frühzeitigen 

Abstimmung gern nachzukommen. 

B.4.33 Belange der Stadtreinigung Hamburg 

Die Stadtreinigung Hamburg hat in ihrer Stellungnahme vom 22.08.2018 darauf 

hingewiesen, dass Ein- und Ausfahrten sowie Kurvenradien insbesondere bei den 

Wendeanlagen in den Bereichen der „Claudiusstraße“ und „Schloßgarten“ für 

3 achsige Müllfahrzeuge gemäß PLAST auszuführen sind. 

Die Vorhabenträgerin hat die Forderungen der Stadtreinigung im Verfahren zur 

Kenntnis genommen und erklärt, dass Wendeanlagen gemäß der Richtlinie für die 

Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006 (RASt 06) ausgeführt werden. Als 

Mindestanforderung werden Fahrzeuge bis 9m Länge zu berücksichtigt. Daher geht 

die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass die Müllabfuhr und Straßenreinigung 

im Umfeld der Baumaßnahme problemlos erfolgen kann. 

 

Hinweis: 

Das grundlegende Regelwerk für die Planung der Hamburger Stadtstraßen stellte bis 

Oktober 2017 die Loseblattsammlung „Planungshinweise für Stadtstraßen in 

Hamburg (PLAST)“ dar. Diese wurde am 02.11.2017 durch die ReStra ersetzt. 

Die PLAST sowie die Entwurfsrichtlinien (ER) sind mit Einführung der ReStra 

aufgehoben und nicht mehr anzuwenden. 

B.4.34 Baustelleneinrichtungsflächen 

Schulgelände „Bovestraße 10 - 12“ (Flurstücke 1760 und 3484) 

Die Vorhabenträgerin hat zur Einrichtung der Baustraße und der 

Baustelleneinrichtungsfläche auf dem Schulgelände „Bovestraße 10 - 12“ im 

Verfahren zugesagt, mit den Betroffenen und den zuständigen Behörden frühzeitig 

Abstimmungen durchzuführen um die Beeinträchtigungen durch die 

Baustelleneinrichtung, den Baustellenverkehr und die Bautätigkeit so gering wie 
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möglich zu halten. Dies trifft auch für die erforderlichen Absperrungen zu den 

schulisch genutzten Flächen zu. 

Belange der Feuerwehr 

Die im Punkt A.4.13 aufgeführten Nebenbestimmungen sind erforderlich die 

Einsatztätigkeit der Feuerwehr grundsätzlich zu gewährleisten. Die Vorhabenträgerin 

hat zugesagt, die erforderlichen Maßnahmen abzustimmen und umzusetzen bzw. 

sicherzustellen. 

B.4.35 Flächeninanspruchnahme des LIG 

Die Informationen zur Flächeninanspruchnahme städtischer Flächen an den LIG 

gemäß Punkt A.4.23 ist erforderlich, da für die betroffenen Grundstücke vereinbarte 

Kündigungsfristen einzuhalten sind und dadurch die fristgerechte Bereitstellung der 

benötigten Flächen sichergestellt werden kann. 

Die Vorhabenträgerin hat die Kündigungsfristen für die von ihr benötigten Flächen, im 

Verfahren zur Information vom LIG erhalten, so dass sie die Flächenanforderung 

rechtzeitig vor der Inanspruchnahme auslösen kann. 

Die LIG hat darauf verwiesen, dass bei der Flächeninanspruchnahme ihrer 

Grundstücke einige Einzelflächen in ihrem Eigentum verbleiben sollen, die derart 

klein sind, dass eine wirtschaftliche Nutzung nicht mehr vertretbar sei und damit in 

das Eigentum der Vorhabenträgerin übernommen werden sollte. 

Die Vorhabenträgerin hat dazu ausgeführt, diese in ihr Eigentum zu übernehmen, 

wenn es dem Eigentümer nicht mehr zumutbar ist, die Restflächen zu nutzen. 

Sofern ein freihändiger Erwerb mangels Einigung wider Erwarten nicht gelingt, ist die 

Übernahme von Restflächen Gegenstand des Entschädigungsverfahrens. 

B.4.36 Bahn-Landwirtschaft 

Die Vorhabenträgerin hat der Planfeststellungsbehörde bestätigt, dass die für das 

Vorhaben benötigten Flächen der Bahn-Landwirtschaft, Bezirk Hamburg e.V. 

Pappelallee 70 (Flurstück 2447, Gemarkung Eilbeck) sowie die Teilfläche 

„Hammer Straße/Claudiusstieg“ in der Gemarkung Marienthal gekündigt sind und an 

die Vorhabenträgerin übergeben wurden. Die Flächen „Bahngärten / Bahnhof 

Wandsbek“ sind zum 30.11.2020 gekündigt. Die Bestätigung der Bahn-

Landwirtschaft, Bezirk Hamburg e.V. liegt der Planfeststellungsbehörde vor. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 318 von 461 

 

 

B.4.37 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter 

B.4.37.1 Allgemeine Ausführungen zu Flächeninanspruchnahmen 

Die Planfeststellungsbehörde hat sämtliche geplante Flächeninanspruchnahmen 

kritisch geprüft und – soweit notwendig – auch gegenüber der Vorhabenträgerin 

hinterfragt. Als rechtlicher Maßstab diente hierfür, dass die Planung das Ziel 

verfolgen muss, die Inanspruchnahme von Flächen, die sich nicht im Eigentum der 

Vorhabenträgerin befinden, auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Unter 

anderem durch die Anlage der neuen S-Bahngleise und Stationen, die Anpassungen 

der vorhandenen Gleis- und Straßenanlagen und die Errichtung der neuen 

Lärmschutzwände wird aber dennoch nahezu im gesamten 

Planfeststellungsabschnitt Grunderwerb erforderlich. Darüber hinaus müssen für die 

Umsetzung der Baumaßnahme Flächen, die sich nicht im Eigentum des 

Vorhabenträgers befinden, für die Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen, 

Baustraßen, Lager- und Bereitstellungsflächen temporär in Anspruch genommen 

werden. Die Planfeststellungsbehörde hat sich davon überzeugt, dass die 

Grundinanspruchnahmen auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt wurden. 

Neben dem Grunderwerb und der vorübergehenden Grundinanspruchnahme hat die 

Planfeststellungsbehörde auch die Notwendigkeit der vorgesehenen dinglichen 

Sicherungen geprüft. Insbesondere die Setzung von Ankern und deren Verbleiben im 

Untergrund sowie die Aufwuchsbeschränkungen werden im Ergebnis von der 

Planfeststellungsbehörde als erforderlich für die Realisierung des Vorhabens 

eingeordnet. 

Für die Anker erfolgte in der Planung nach Aussagen der Vorhabenträgerin eine 

statische Vorbemessung. Entsprechend der Ankerausdehnung wurden diese Flächen 

in den Grunderwerbsplänen eingetragen bzw. die Flächen ermittelt. Zweifel an dieser 

Vorgehensweise bestehen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht. Zu 

differenzieren ist zwischen temporären und permanenten Ankern. Letztere müssen 

zwingend im Boden verbleiben, da sie eine dauerhafte und sicherheitsrelevante 

Funktion besitzen. Sie finden vor allem bei der Sicherung von Stützwänden 

Verwendung. 

Eine vollständige Entfernung der temporären Anker, die im Baugrubenverbau zum 

Einsatz kommen, ist zwar technisch möglich, aber nur aufwendig über einen Ausbau 

in offener Baugrube möglich. U.a. wäre für jeden Einzelfall eine konkrete 
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Rückbauplanung unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Verhältnisse zu 

erstellen, die zwangsläufig mit weiteren Kosten und Eingriffen verbunden wäre. Die 

alternative Möglichkeit der Verwendung ausbaubarer (Stab- oder Litzen-)Anker wird 

von der Planfeststellungsbehörde abgelehnt, da auch in diesem Falle 

Verpresskörper, Plastikteile und der Guss-Druckkörper im Erdreich verbleiben 

würden. Die dafür anzusetzenden Kosten betragen dabei nach Aussagen der 

Vorhabenträgerin, an denen die Planfeststellungsbehörde keinen Grund zu Zweifeln 

hat, ca. das Doppelte im Vergleich zu herkömmlichen Ankern. Vor dem Hintergrund 

der lediglich geringen Auswirkungen der im Boden verbleibenden Anker und dem im 

Vergleich dazu hohen Aufwand, verbunden mit erneuten baulichen Eingriffen, hält die 

Planfeststellungsbehörde die für die Anker notwendige dingliche Sicherung für 

verhältnismäßig. 

Auch die dinglichen Sicherungen für die Aufwuchsbeschränkungen sieht die 

Planfeststellungsbehörde als zwingend notwendig an. Die Aufwuchsbeschränkungen 

dienen der Sicherheit des Bahnbetriebs und finden damit ihre gesetzliche Grundlage 

in der allgemeinen eisenbahnrechtlichen Sicherheitspflicht aus § 4 Abs. 1 und 3 AEG 

und § 2 EBO. Gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2 AEG sind Eisenbahnen verpflichtet, die 

Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten. 

Zusätzlich obliegt der Vorhabenträgerin auch die zivilrechtliche 

Verkehrssicherungspflicht. Aus all diesen gesetzlichen Vorgaben resultiert die Pflicht 

der Vorhabenträgerin zur Festlegung von Vegetationskontrollmaßnahmen. Für die 

konkrete Durchführung hält sie ein internes Regelwerk, die Ril 882 (Handbuch 

Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle), vor. 

Unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Verhältnisse (Innenstadtlage, viele 

Wohngärten an der Strecke) wurde in der Planung einheitlich der Abstand für 

Aufwuchsbeschränkungen mit 10m von der Gleisachse gewählt. Entscheidend für die 

Wahl waren die aus Sicht der Planfeststellungsbehörde folgenden nachvollziehbaren 

Erwägungen: 

Gemäß Ziffer 5 der Ril 882 wird der Bereich am Gleis in eine Rückschnittszone und in 

eine Stabilisierungszone unterteilt (Ziffer 5 Abs. (2)). Die Ausdehnung der 

Rückschnittszone, horizontal gemessen von der Gleismitte des äußersten Gleises, 

beträgt im Minimum 6m (minimaler Sicherheitsraum zuzüglich eines 

Wachstumszuschlags für den seitlichen Austrieb von Gehölzen, vgl. Ziffer 5 Abs. (3)). 

Die Ausdehnung der sich daran anschließende Stabilisierungszone ist abhängig von 
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der Vegetation (insbesondere Gehölze), die eine Gefahr für die Bahnanlagen oder für 

Dritte darstellen kann, und beträgt in der Regel eine Baumlänge (Ziffer 5 Abs. (14)). 

Die Vorhabenträgerin hat sich aufgrund der konkreten Streckenlage für einen 

einheitlichen Abstand von 10m von der Gleisachse des äußeren Gleises gemessen 

entschieden. Die Planfeststellungsbehörde weist ausdrücklich darauf hin, dass dies 

nicht automatisch eine entsprechende Betroffenheit der Anlieger erzeugt, da ein Teil 

dieses Bereichs noch auf bahneigenem Gelände liegt. Zudem ist die innerstädtische 

Lage der Strecke, in der hohe Bäume seltener zu erwarten sind, berücksichtigt 

worden. Zuletzt ist zu beachten, dass die mit einer Aufwuchsbeschränkung 

belasteten Flächen weiterhin nutzbar sind. Vor diesem Hintergrund hält die 

Planfeststellungsbehörde die dinglich gesicherten Aufwuchsbeschränkungen für 

zwingend erforderlich, aber auch ausreichend. 

Es wird festgestellt, dass neben des planfestgestellten räumlichen Umgriffs der 

Aufwuchsbeschränkungen die Vorgaben der Ril 882 die Inhalte der im Grundbuch 

einzutragenden dinglichen Sicherungen beschränken. 

Hinsichtlich der für die Baustraßen erforderlichen vorübergehenden 

Grundinanspruchnahme erkennt die Planfeststellungsbehörde an, dass bei einer 

voraussichtlichen Bauzeit von ca. vier Jahren die bahnparallel geführten Baustraßen 

mit einer Breite von ca. 6m und die dafür erforderliche vorübergehende 

Grundinanspruchnahme einen erheblichen Eingriff in das Eigentum der Anwohner der 

Bahnstrecke darstellen. Gleichzeitig wird der Befürchtung vieler Einwender 

entgegengetreten, die Bauzeit würde in tatsächlicher Hinsicht deutlich länger 

andauern; hierfür sind keine Anhaltspunkte ersichtlich. Im Gegenteil sollen die 

bahnparallel geführten Baustraßen gerade dafür sorgen, dass das große 

Bauvorhaben relativ zügig abgewickelt wird. 

Im Erläuterungsbericht (Unterlage 1; Seite 95) weist die Vorhabenträgerin darauf hin, 

dass das Ziel verfolgt werde, möglichst durchgängig und beidseitig des 

Streckenkorridors entsprechende Flächen vorzuhalten, da sich der Neubaubereich 

der S-Bahnstrecke als Linienbaustelle parallel zu bestehenden Fernverkehrsstrecken 

erstrecke, an denen ebenfalls erhebliche Umbauarbeiten erforderlich werden würden. 

Diese Flächen seien insbesondere deshalb erforderlich, da während der gesamten 

Bauzeit der Eisenbahnverkehr weitestgehend aufrechterhalten werden solle. Neben 

den Betriebsgleisen müsse ausreichender Platz zur Verfügung stehen, der sowohl die 

Bautätigkeiten an sich ermögliche als auch den Anforderungen des Arbeitsschutzes 
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genüge. Die Planfeststellungsbehörde hat aufgrund der hohen 

Grundinanspruchnahme dennoch weitere Ermittlungen für erforderlich gehalten und 

die Vorhabenträgerin um ergänzende Auskünfte gebeten. Eine Antwort erfolgte mit 

Schreiben vom 10.06.2020: 

Die Vorhabenträgerin führt in diesem Schreiben detaillierter aus, dass die 

baubetrieblich geplanten Abläufe der Baumaßnahmen im Wesentlichen auf einer 

Materialver- und -entsorgung und ein Bauen über Baustraßen parallel zu den 

Bahngleisen basierten. Fehlten die dazu erforderlichen Baustraßen, drohten 

zusätzliche Sperrpausen und zusätzliche Streckensperrungen (Totalsperrungen) der 

für den Bahnbetrieb wichtigen Strecke Hamburg - Lübeck auch über ein Wochenende 

hinaus. Aufgrund der hohen Auslastung dieser Strecke hielten die maßgeblich 

Beteiligten (FHH und Eisenbahnverkehrsunternehmen) im Jahresverlauf überhaupt 

nur wenige Termine (z.B. an Ostern oder Pfingsten) für möglich zur Durchführung von 

Baumaßnahmen mit derart großen Auswirkungen. Durch den deutlich höheren 

Sperrpausenbedarf bestünde eine noch größere Konkurrenz zu anderen (auch 

öffentlichen) Bauvorhaben im gesamten Großraum Hamburg und auf der Relation 

Hamburg – Lübeck, was wiederum zu Bauzeitverzögerungen führen würde. 

Bei einer fehlenden Materialver- und -entsorgung parallel zum Gleis wären zudem 

Auswirkungen auf den Umfang der Baustelleneinrichtungsflächen wahrscheinlich. Es 

entstünde ein höherer Bedarf an Lagerfläche verbunden mit einer höheren 

Grundinanspruchnahme von Flächen privater Dritter. Des Weiteren käme es durch 

die Versorgung der Baustelle auf der Schiene wiederum zu einem erhöhten 

Sperrzeitbedarf durch die An- und Abfahrt sowie die Ladezeiten. 

Die Planfeststellungsbehörde hält diese Erwägungen für nachvollziehbar und 

belastbar. Eine Bauzeitverlängerung würde für die beanspruchten Flächen bzw. ihre 

Eigentümer, aber auch für eine Vielzahl weiterer vom Baulärm Betroffener zu einer 

längeren Belastung führen. Im Ergebnis käme es zu Betroffenheiten anderer privater 

Dritter oder einer erhöhten Grundinanspruchnahme schon jetzt betroffener Privater. 

Für gleichförmige bahnparallel geführte Baustraßen spricht damit auch die 

gleichmäßige Verteilung der Inanspruchnahme für eine kürzere Zeit, der die 

Planfeststellungsbehörde den Vorzug gegenüber größerer Inanspruchnahmen 

Einzelner für eine längere Zeit den Vorzug einräumt. Im Übrigen kann damit auch der 

Zugverkehr auf der wichtigen Relation Hamburg - Lübeck als gewichtiges öffentliches 

Interesse möglichst störungsfrei weitergeführt werden. 
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B.4.37.2 Wertverlust privater Grundstücke 

In vielen Einwendungen findet sich der Hinweis auf befürchtete Wertminderungen von 

der Bahntrasse benachbarter Grundstücke oder des Wohneigentums bei Umsetzung 

des Vorhabens. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Ob Grundstücke, die heute bereits durch ihre Nachbarschaftssituation zur Bahntrasse 

geprägt sind, tatsächlich als Folge des Vorhabens an Wert verlieren könnten, hält die 

Planfeststellungsbehörde für spekulativ, kann diese Folge allerdings auch nicht 

ausschließen. Zu beachten ist, dass sich in weiten Bereichen nach der Realisierung 

des Vorhabens mit den bis zu 6m hohen Lärmschutzwänden die Immissionssituation 

der betroffenen Anlieger im Vergleich zur Ist-Situation verbessern wird. Dies gelte 

umso mehr für die Situation einer Null-Variante, bei der sich die Anlieger nach der 

Realisierung der Festen Fehmarnbeltquerung der erhöhten Anzahl von Güterzügen 

ohne Weiteres ungeschützt ausgesetzt sähen. Auch kann die mit dem Vorhaben der 

S4 Ost einhergehende verbesserte ÖPNV-Anbindung geeignet sein, den Wert der 

Grundstücke zu erhöhen. Demgegenüber haben die hohen Schallschutzwände mit 

ihrer optischen und Verschattungswirkung sicherlich das Potenzial, den Wert eines 

Grundstücks auch negativ zu beeinflussen. 

Für einen allgemeinen Entschädigungsanspruch wegen einer vermeintlichen 

Grundstückswertminderung fehlt es jedoch an einer rechtlichen Grundlage. Ein 

solcher Anspruch folgt nicht aus § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG, der eine Entschädigung 

lediglich als Surrogat für nicht zu verwirklichende Ansprüche auf einen technisch-

realen Ausgleich unzumutbarer Auswirkungen der Planung vorsieht. Unabhängig 

davon mit der Planung verbundene Verkehrswertminderungen sind hingegen hiervon 

nicht erfasst und in der Regel entschädigungslos im Rahmen der Sozialbindung des 

Eigentums hinzunehmen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 28.08.2009, Az. 9 A 22.07, 

Rn. 7; VGH München, Urteil vom 27.03.2017, Az. 22 A 16.40037, juris, Rn. 41). Dies 

gilt jedenfalls solange das Grundstück bewohnbar bleibt und die Wertminderung nicht 

eine unzumutbare Höhe erreicht (vgl. BVerwG, Urteil vom 29.06.2017, Az. 3 A 1.16, 

juris, Rn. 142). Auch Art. 14 Abs. 1 GG gebietet nicht, jede Wertminderung 

auszugleichen, die einem staatlichen Verhalten zugerechnet werden kann (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 28.04.2016, Az. 9 A 14.15, juris, Rn. 25). 
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Die Planfeststellungsbehörde hält die allgemein gehaltenen Befürchtungen eines 

Wertverlustes für nicht hinreichend substantiiert. Eine unzumutbare Wertminderung 

wird von den Einwendern nicht dargelegt. Darüber hinaus steht einer nicht 

auszuschließenden Verschlechterung der Grundstückssituation die Verbesserung 

u.a. in Hinblick auf den Betriebslärm und die Anbindung an den ÖPNV gegenüber, so 

dass insgesamt die öffentlichen Belange an der Planung überwiegen und ein 

unzumutbarer Wertverlust ausgeschlossen werden kann. Sofern konkrete 

Belastungen die Unzumutbarkeitsschwelle überschreiten, sieht der 

Planfeststellungsbeschluss hierfür Vorkehrungen bzw. Entschädigungspflichten vor. 

Ein davon unabhängiger allgemeiner Anspruch auf Entschädigung für einen 

drohenden Wertverlust besteht hingegen nicht. 

Fehlt es insoweit an einer gesicherten Rechtsposition des Grundeigentümers, hat 

zwar die Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Abwägung der öffentlichen und 

privaten Belange Wertminderungen, die das Vorhaben auslöst, dennoch zu 

bedenken. Sie ist jedoch nicht gehindert, derartige Bedenken auch ohne finanziellen 

Ausgleich durch gegenläufige öffentliche Belange zu überwinden (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 29.06.2017, Az. 3 A 1.16, juris, Rn. 142; Urteil vom 28.04.2016, Az. 9 A 14.15, 

juris, Rn. 25). Dabei ist u.a. zu berücksichtigen, dass Eigentümer von Gebäuden an 

einer Bahnstrecke damit rechnen müssen, dass an der benachbarten Bahntrasse 

Ausbaumaßnahmen projektiert werden, die auch Wertminderungen für ihr Eigentum 

zur Folge haben können (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.11.1996, Az. 11 A 100.95, juris, 

Rn. 39; Urteil des OVG Schleswig-Holstein vom 07.08.2000, Az. 4 M 58/00, juris, 

Rn. 8). 

Es überwiegen die öffentlichen Belange, die sich u.a. in der gesetzlichen 

Bedarfsfeststellung, aber auch in der sonstigen Planrechtfertigung (vgl. Punkt B.4.1) 

widerspiegeln. Die Planung dient bereits dadurch dem öffentlichen Interesse. Des 

Weiteren wird auf die oben bereits in Bezug genommenen Vorteile (Schutz vor 

Betriebslärm, bessere Anbindung) verwiesen, die den Anwohnern der Strecke 

zugutekommen. Damit werden auch Interessen Privater berücksichtigt. Die 

vorgebrachten pauschalen Befürchtungen eines Wertverlusts sind demgegenüber 

nachrangig. 

Im Ergebnis sieht die Planfeststellungsbehörde Wertminderungen lediglich unterhalb 

der Unzumutbarkeitsschwelle als möglich und demnach als nicht ausgleichspflichtig 

an. Dem öffentlichen Interesse an der Planung ist der Vorzug einzuräumen. 
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B.4.37.3 Tatsächliche Flächeninanspruchnahme 

Der PFB stellt verbindlich fest, inwieweit die Inanspruchnahme von Grundstücken 

oder Rechten Dritter für Zwecke des Planvorhabens (einschließlich der erforderlichen 

Folgemaßnahmen) zulässig ist. Er bildet jedoch keine unmittelbare Rechtsgrundlage 

für die Vorhabenträgerin, das Grundstück bzw. Recht eines Dritten zur Realisierung 

des Planvorhabens zu nutzen. Hierzu bedarf es entweder der Zustimmung des 

Berechtigten, der Enteignung oder zumindest der vorzeitigen Besitzeinweisung. 

Die Vorhabenträgerin ist gehalten, sich ernsthaft um den freihändigen Erwerb der 

betreffenden Flächen zu angemessenen Bedingungen zu bemühen 

(vgl. § 3 Hamburgisches Enteignungsgesetz). Kommt eine Einigung nicht zustande, 

kann die Vorhabenträgerin nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften die 

vorzeitige Besitzeinweisung (§ 21 AEG) bzw. die Enteignung (§ 22 AEG) bei der nach 

Landesrecht zuständigen Behörde beantragen. Die Entschädigungsforderungen sind 

dann Gegenstand des Entschädigungsverfahrens nach dem Hamburgischen 

Enteignungsgesetz. 

B.4.38 Einzelne Einwendungen von Grundstücksbetroffenen 

B.4.38.1 E0003 

Der Einwender ist bzw. war Eigentümer eines aus zwei Flurstücken bestehenden 

Grundstücks. Das eine Flurstück ist fast vollständig unbebaut (Flurstück 3500 mit 

einer Größe von 1.645m²) und das andere, bahntrassenparallele Flurstück ist 

überwiegend mit Gebäuden bebaut (Flurstück 3496 mit einer Größe von 321m²). Von 

Erstgenanntem sollen 1.623m², das Letztgenannte soll vollständig temporär als 

Baustelleneinrichtungsfläche in Anspruch genommen werden, vgl. GEV lfd. Nr. 116 

und 117. Die Gebäude müssen zu diesem Zweck abgerissen werden. 

Der Einwender hat mit Schreiben vom 12.06.2017 Einwendungen erhoben. Er bittet 

um Darstellung wann die Grundstücke wofür genutzt werden sollen. Das Grundstück 

sei langfristig vermietet und von dieser Vermietung hänge nicht nur seine, sondern 

auch die Existenz der Mieter ab. Zudem bitte er um Erläuterung, wie die 

Vorhabenträgerin den Mietausfall und die Schadensersatzforderungen der Mieter 

auszugleichen gedenke. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 
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zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von dem Einwender angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der beiden 

im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die temporäre Anlegung einer Baustelleneinrichtungsfläche. 

Dem Eigentümer steht ein Entschädigungsanspruch für die Grundinanspruchnahmen 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem Eigentümer und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. Darin wird ggf. auf Wunsch des 

Eigentümers auch zu klären sein, ob für die von dem Flurstück 3500 nicht in 

Anspruch genommenen 22m² aufgrund fehlender Verwertungsmöglichkeit ebenfalls 

eine Überlassung an die Vorhabenträgerin mit Nutzungsentschädigung zu erfolgen 

hat. 

B.4.38.2 E0004 

Der Einwender ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme seines 228m² großen Grundstücks (Flurstück 2166) in einem 

Umfang von 227m² für die Errichtung einer Baustraße und einer 

Baustelleneinrichtungsfläche sowie durch eine dingliche Sicherung für eine 

Aufwuchsbeschränkung und für die Setzung und den Verbleib von Ankern (65m²) 

betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 68. 

Das mit Garagen bebaute Flurstück 2166 wird demnach fast vollständig bauzeitlich in 

Anspruch genommen, was den Abriss der Garagen bedingt. 

Der Einwender hat mit Schreiben vom 13.06.2017 eine Einwendung erhoben, die 

darauf gerichtet ist, die neu geplante Netzstation „8 - 10m nach links“ direkt neben die 

Parkfläche zu verlegen, um im Zuge der Neuerrichtung der Garagen diese auf dem 

von ihm zu erwerbenden Nachbargrundstück zu erweitern. 

In Erwiderung hierauf führte die Vorhabenträgerin aus, dass zum damaligen Zeitpunkt 

eine abschließende Stellungnahme zu diesem Begehren nicht abgegeben werden 

konnte, da noch Detailplanungen zum Bauablauf und Abstimmungen mit dem 

Netzbetreiber ausstünden. 
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Mit E-Mail vom 02.07.2020 teilte die Vorhabenträgerin der Planfeststellungsbehörde 

mit, dass die Netzstation nicht Richtung Westen verschoben werden könne. Grund 

hierfür seien technische Zwangspunkte. Zum einen müssten in diesem Bereich vier 

Stromleitungen (BW-lfd. Nr. 677) verlegt werden. Diese Leitungen könnten nur östlich 

neben der neu herzustellenden Rampen (EÜ (F) Claudiusstraße) verlegt werden, da 

eine Verlegung unterhalb der Rampen regelwidrig wäre. Zum anderen seien 

Leitungen richtlinienkonform (annähernd) senkrecht zur Trasse zu verlegen, um das 

Beschädigungsrisiko der Leitungen zu minimieren. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der beiden 

im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße bzw. 

Baustelleneinrichtungsfläche und die dingliche Sicherung für eine 

Aufwuchsbeschränkung und für die Setzung und den Verbleib von Ankern. 

Dem Einwender steht hierfür ein Entschädigungsanspruch zu. Die Entschädigungen 

werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. Sollte es zu keiner Einigung 

zwischen dem Einwender und der Vorhabenträgerin kommen, kann die nach 

Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten Entschädigungsverfahren 

hierzu angerufen werden. Darin wird ggf. auf Wunsch des Einwenders auch zu klären 

sein, ob für den von dem Flurstück 2166 nicht in Anspruch genommenen 1m² 

aufgrund fehlender Verwertungsmöglichkeit ebenfalls eine Überlassung an die 

Vorhabenträgerin mit Nutzungsentschädigung zu erfolgen hat. 

Dem Wunsch des Einwenders, die Netzstation zu verschieben, muss die 

Vorhabenträgerin nicht nachkommen. Zum einen hat der Einwender hierauf keinen 

Anspruch, zum anderen sprechen o.g. Gründe, die für die Planfeststellungsbehörde 

nachvollziehbar sind, gegen eine entsprechende Planänderung. 

B.4.38.3 E0008 

Die Einwenderin ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 722m² großen Grundstücks (Flurstück 66) für die Anlegung 

einer Baustraße (81m²) und durch eine dingliche Sicherung für eine 

Aufwuchsbeschränkung (3m²) sowie durch Grunderwerb (208m²) für die Errichtung 

von Eisenbahnbetriebsanlagen (Erweiterung der Trasse um zwei S-Bahn-Gleise, 
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Anlegung einer Entwässerungsmulde und Erstellung der Lärmschutzwand) betroffen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 31. 

Das Grundstück ist mit einem Wohnhaus bebaut, welches die Einwenderin sechs 

Monate im Jahr selbst nutzt und welches darüber hinaus in Teilen vermietet ist. 

Die Einwenderin hat mit Schreiben vom 23.06.2017 persönlich und durch ihre 

Verfahrensbevollmächtigten mit Schreiben vom 23.08.2017 Einwendungen erhoben. 

Sie macht u.a. geltend, dass Garage, Carport, Sauna und Bäume, die abgebrochen 

bzw. gefällt werden müssten, unwiederbringlich verloren wären, da aufgrund der 

Restgröße des Grundstücks eine Wiedererrichtung ausscheide. 

Der Verfahrensbevollmächtigte wendet darüber hinaus u.a. ein, dass der Umfang der 

Grundinanspruchnahme einer Vollenteignung nahe komme und der Wertverlust des 

Grundstücks unberücksichtigt bliebe, eine Großbaustelle von zehn Jahren mit 

entsprechenden Belästigungen, wie Lärm und Erschütterungen entstehe, 

Kündigungen von bestehenden Mietverhältnissen und Mietminderungen zu erwarten 

seien, Immissionen aus dem Bahnverkehr von oberhalb der Hammer Straße auf das 

Grundstück einwirkten, die Erhöhung der Zugfrequenzen und der zweigleisige 

Ausbau der Strecke 1242 abgelehnt würden, die UVS mangelhaft sei und es zu einer 

erheblichen Verschattung des Grundstücks komme. 

Er fordert für die Einwenderin ein (neues) Baulärmgutachten, einen anderen 

Bauablauf, Entschädigungen, eine Beibehaltung der Haltestelle Wandsbek unter 

einem Verzicht auf die neu geplanten Stationen Claudiusstraße und Bovestraße, eine 

Begrenzung des Güterzugverkehrs am Tag und in der Nacht sowie 

Geschwindigkeitsbegrenzungen, um Schall und Erschütterungen aus dem Betrieb zu 

reduzieren. 

Die Vorhabenträgerin weist in ihrer Erwiderung insbesondere – zu Recht – darauf hin, 

dass die geplante Lärmschutzwand in Richtung Westen auf der Brücke über die 

Hammer Straße bis einschließlich der Brücke über die Bahnstrecke 1234 

weitergeführt werde und die Bauzeit voraussichtlich lediglich ca. vier Jahre dauere. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der drei im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße, die dingliche Sicherung 

für eine Aufwuchsbeschränkung sowie für die Errichtung der eingangs genannten 

Eisenbahnbetriebsanlagen. 

Der Einwenderin steht ein Entschädigungsanspruch für die Grundinanspruchnahmen 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. Die 

Vorhabenträgerin hat zugesagt, die Höhe der Entschädigung durch einen öffentlich 

bestellten und vereidigten Sachverständigen zu ermitteln. Sollte es zu keiner 

Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin kommen, kann die 

nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der Einwenderin steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Der Einwenderin steht zudem als Eigentümerin von einem der 37 Gebäude, die von 

einer Verschattungszunahme von mindestens 30% betroffen sind, eine 

Entschädigung hierfür zu. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person der 

Einwenderin und ihrer Immobilie vorliegen. 

Sofern die Einwenderin eine Totalenteignung vorträgt und damit einen 

Übernahmeanspruch geltend machen wollte, ist der folgende rechtliche Rahmen zu 

berücksichtigen: 

Ermöglicht ein Planfeststellungsbeschluss – wie hier – den unmittelbaren Zugriff auf 

das Grundeigentum der Einwenderin durch Entzug oder Teilentzug dieser 

Rechtsposition, bildet er also die Grundlage für eine Enteignung, so ist die Regelung 

der damit verbundenen Entschädigungsfragen dem von der Planfeststellung 

gesonderten Enteignungsverfahren vorbehalten; in diesem Verfahren würde auch 
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über eine Grundstücksübernahme entschieden werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 

14.07.2011, Az. 9 A 14.10, juris, Rn. 40; Urteil vom 07.07.2004, a. a. O., Rn. 24). 

Der Entscheidung im Planfeststellungsbeschluss, welche Flächen für das Vorhaben 

benötigt werden und dem bisherigen Eigentümer entzogen werden dürfen, hat 

allerdings die Abwägung vorauszugehen, ob der Eigentumsentzug und die sonstigen 

mit der Inanspruchnahme verbundenen Nachteile für den Betroffenen im Interesse 

der für das Vorhaben sprechenden öffentlichen Belange in Kauf genommen werden 

sollen. Dabei hat der Planfeststellungsbeschluss bei Entzug einer Teilfläche auch die 

von dem Vorhaben ausgehenden Beeinträchtigungen des Restgrundstücks in die 

Abwägung einzubeziehen. Die Frage, ob die Beeinträchtigungen in ihrer Summe das 

Maß des Erträglichen übersteigen und zu einem Übernahmeanspruch führen, kann 

der Planfeststellungsbeschluss in einem solchen Falle allerdings offen lassen, wenn 

er unabhängig von dieser Frage den für die Planung sprechenden Gesichtspunkten 

den Vorrang einräumt (vgl. zu allem BVerwG, Urteil vom 10.10.2012, Az. 9 A 19.11, 

juris, Rn. 77). 

Die Planfeststellungsbehörde verkennt nicht, dass das Grundstück der Einwenderin 

eines der vom Vorhaben am stärksten betroffenen Grundstücke ist. Dies liegt unter 

anderem daran, dass das im Vergleich zu den Nachbargrundstücken mit 722m² 

relativ kleine Grundstück mit 208m² Grunderwerb einen erheblichen Teil der Fläche 

verliert. Dazu kommen die eingangs benannten Flächeninanspruchnahmen für die 

dingliche Sicherung und die bauzeitliche Inanspruchnahme für die Baustraße. Die 

Planfeststellungsbehörde hat – wie bereits dargestellt – die beabsichtigte 

Flächeninanspruchnahme kritisch geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 

die Inanspruchnahme aller drei im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen 

für das Vorhaben zwingend notwendig ist. Die Planfeststellungsbehörde lässt es nach 

Abwägung ausdrücklich offen, ob diese Beeinträchtigungen zusammen mit den 

baulich (Abriss der existierenden Anlagen, Errichtung der Lärmschutzwand), 

bauzeitlich (vor allem Lärm und Erschütterungen) und betrieblich (Schall und 

Erschütterungen) einhergehenden Beeinträchtigungen des Grundstücks, die in den 

der Einwenderin zustehenden Entschädigungsansprüchen ihren Ausdruck finden, das 

Maß des Erträglichen überschreiten und zu einem Übernahmeanspruch führen, denn 

das öffentliche Interesse an dem Vorhaben setzt sich auch in diesem Fall gegenüber 

den Individualinteressen der Einwenderin aus nachfolgenden Gründen durch: 
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Für das mit diesem Beschluss planfestgestellte Vorhaben sprechen sehr gewichtige 

Gründe, die im Kapitel „Planrechtfertigung“ näher ausgeführt werden. Über die 

Bedarfsplanfeststellung hinaus und unabhängig von ihr ist die Planrechtfertigung 

auch deswegen gegeben, weil das Vorhaben gemessen an den Zielen des 

Allgemeinen Eisenbahngesetzes vernünftigerweise geboten ist (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 17.09.2004, Az. 9 VR 3.04, juris, Rn. 22). Gemäß § 1 Abs. 1 

S. 1 AEG gehört zu diesen Zielen ein attraktives Verkehrsangebot auf der Schiene. 

Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist das Vorhaben vernünftigerweise geboten: 

Gerade unter Berücksichtigung der stetig steigenden Verkehrsnachfrage dient das 

Planvorhaben der Gewährleistung eines attraktiven Verkehrsangebotes auf der 

Schiene. Der S-Bahn-Verkehr wird auf separaten Gleisen und somit getrennt vom 

Güterverkehr und Personenfernverkehr (zuzüglich des RE) geführt. Durch diese 

Entmischung der Verkehre werden die baulichen Voraussetzungen für die Erhöhung 

eines gleichmäßigen und funktionsfähigen Fahrplantaktes auf der S-Bahnlinie 

geschaffen. Da Verspätungsübertragungen aus dem Güterverkehr und 

Personenfernverkehr ausgeschlossen sind, ist insoweit ein zuverlässiger Bahnbetrieb 

mit einer hohen Pünktlichkeit zu erwarten. Für die Fahrgäste wird der S-Bahn-

Verkehr komfortabler. Dies resultiert sowohl aus den erleichterten 

Umsteigebeziehungen im Hamburger Hbf bei der Weiterfahrt auf anderen S-

Bahnlinien beispielweise in Richtung Innenstadt als auch aus der Schaffung 

zusätzlicher Verkehrsstationen. Dank der Abwicklung des bisherigen RB-Verkehrs 

über die S-Bahnlinie S4 werden auf der Strecke 1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf 

Zugtrassen frei. Frei werden zudem dringend benötigte Kapazitäten an den 

Fernbahn-Bahnsteigen (vornehmlich Gl. 5) im Hamburger Hbf, da die S4 dort 

ausschließlich die „reinen“ S-Bahngleisen 1 - 4 bedient. Im Hbf werden damit die 

Voraussetzungen für die Angebotserweiterung im Regionalverkehr geschaffen. 

Letztlich ist zu beachten, dass der Bedarf einer S-Bahnlinie auf der Relation Hamburg 

– Bad Oldesloe zudem im Flächennutzungsplan der Freien Hansestadt Hamburg 

(FNP Neubekanntmachung von 1997, Stand 2015), im Landesentwicklungsplan 

Schleswig-Holstein (LEP Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 2010), im 

Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd (Fortschreibung 1998) 

und im Regionalen Entwicklungskonzept 2000 (REK 2000) der Metropolregion 

Hamburg anerkannt und deren Realisierung gefordert wird. 
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B.4.38.4 E0012 und E0013, E0012/2 (2. PÄ) 

Die beiden Einwender sind Eigentümer eines 341m² großen, direkt an der 

Unterführung Bovestraße belegenen Wohngrundstücks, welches von dem Vorhaben 

durch eine vorübergehende, bauzeitliche Inanspruchnahme in einem Umfang von 

69m² sowie durch Grunderwerb (13m²) für die Anpassung des benachbarten 

Gehwegs betroffen ist, vgl. GEV lfd. Nr. 97. 

Die Einwender haben mit Schreiben vom 08.07.2017 eine Einwendung erhoben. 

Darin kommt die Befürchtung zum Ausdruck, dass es trotz der geplanten 

Lärmschutzwände eine stark erhöhte Lärmbelastung und aufgrund der 

Bodenerschütterungen Folgeschäden am Gebäude sowie eine stark eingeschränkte 

Gartennutzung verbunden mit einer Wertminderung des Grundstücks gebe. Die 

Einwender wenden sich zudem gegen den Rückbau des Bahnhofs Wandsbek und 

den Neubau des Bahnhofs Bovestraße. 

In Erwiderung hierauf verweist die Vorhabenträgerin – für die 

Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar und zutreffend – auf Folgendes: 

Das Gebäude liege in einem reinen Wohngebiet, so dass die Immissionsgrenzwerte 

59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts betragen. Für den Prognose-Planfall mit S4 

ergebe sich unter Berücksichtigung des vorgesehenen aktiven Schallschutzes, dass 

der Immissionsgrenzwert für reine Wohngebiete tagsüber eingehalten werde, auch im 

Außenwohnbereich (vgl. Anhang 6.1 zur Unterlage 15.1 – Schalltechnische 

Untersuchung). Nachts werde der Immissionsgrenzwert für reine Wohngebiete um bis 

zu 6 dB(A) überschritten, so dass hier dem Grunde nach Anspruch auf passiven 

Schallschutz verbliebe. 

Das betreffende Wohngebäude befinde sich in einem Abschnitt für den als 

Maßnahme zur Verminderung der Schienenverkehrserschütterungen besohlte 

Schwellen empfohlen wurden. Das Wohngebäude sei Messobjekt gewesen und es 

wurden Schwingungsmessungen bei Schienenverkehr sowie gebäudespezifische 

Prognosen vorgenommen und in den Antragsunterlagen dokumentiert. Die 

gebäudespezifischen Prognosen hätten eine Einhaltung der Beurteilungskriterien 

bzgl. der Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall ergeben. 

Ausgehend von der empfohlenen Maßnahme seien konkret für das betreffende 

Wohngebäude unter Berücksichtigung der Maßnahme im Planfall mit der Umsetzung 

des Vorhabens geringere Immissionen zu erwarten als im Nullfall. Aus dem Betrieb 

der Bahnstrecke seien infolge von Erschütterungen keine Schäden zu erwarten. Die 
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betreffenden Anhaltswerte würden deutlich unterschritten. Vor diesem Hintergrund 

seien aus erschütterungstechnischer Sicht keine Gründe für Folgeschäden oder 

Wertminderungen für das Wohngebäude zu erwarten. 

Im Zuge der 2. Planänderung ist es zu einer Mehrinanspruchnahme des Grundstücks 

der Einwender gekommen. Sie resultiert aus den vertieften Planungen für die 

Eisenbahnüberführung Bovestraße und den daraus resultierenden Anpassungen an 

der Straße Bovestraße im Kreuzungsbereich mit der Eisenbahnstrecke der S4. Es 

waren Anpassungen für den Geh- und Radwegverkehr erforderlich, die zu einer 

Verbreiterung des Straßenquerschnitts und dadurch bei den Einwendern zu einem 

Zurücksetzen der Grundstückseinfriedung und einer höhenmäßigen Anpassung der 

Gebäudezuwegung führen. 

Die Einwenderin E0012 hat im Rahmen der 2. Planänderung am 16.12.2019 eine 

weitere Einwendung eingelegt. Darin fordert sie u.a. eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h für Güterzüge. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Fläche für die bauzeitliche 

Inanspruchnahme zur Anpassung der Grundstückseinfriedung und höhenmäßigen 

Anpassung der Gebäudezuwegung sowie für die Anlegung des öffentlichen Gehwegs 

zwingend notwendig ist. Die Errichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche ist auf dem 

Grundstück der Einwender nicht vorgesehen und auch nicht zulässig. 

Den Einwendern steht hierfür ein Entschädigungsanspruch zu. Die Entschädigungen 

werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. Sollte es zu keiner Einigung 

zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin kommen, kann die nach 

Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten Entschädigungsverfahren 

hierzu angerufen werden. 

Den Einwendern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 
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Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

B.4.38.5 E0014 

Die Einwenderin ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 3.774m² großen Grundstücks in einem Umfang von 637m² 

für die Anlegung einer Baustelleneinrichtungsfläche bzw. Baustraße sowie durch 

Grunderwerb (23m²) für die Anlegung einer Entwässerungsmulde betroffen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 13. 

Die Einwenderin, eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts, hat durch ihren 

Verfahrensbevollmächtigten mit Schreiben vom 19.07.2017 Einwendungen erhoben. 

Das Grundstück ist mit einem Bürogebäude und einer Tiefgarage bebaut. 

Der Verfahrensbevollmächtigte rügt die fehlende Anstoßfunktion der Planunterlagen. 

Er macht für die Einwenderin u.a. wegen der Beeinträchtigung durch 

Lärmimmissionen und Luftschadstoffe während und nach der Bauphase 

vorhabenbedingte Nutzungseinschränkungen geltend. Die Einwenderin befürchtet 

Gesundheitsbeeinträchtigungen ihrer 700 im Bürogebäude arbeitenden Mitarbeiter 

durch Baulärm, Erschütterungen und Schadstoffbelastungen. Ferner wendet sie sich 

gegen die geplante Grundinanspruchnahme durch Anlage einer Stützmauer mit 

Rückverankerung. Ein ihr zustehendes Recht, über das Nachbargrundstück einen 

Notausgang zum Hammer Steindamm zu nutzen, dürfe durch das Vorhaben nicht 

ausgeschlossen werden. Letztlich moniert sie die vorhabenbedingte 

Verkehrswertminderung ihres Grundstücks. 

Die Vorhabenträgerin erwiderte zu den betriebsbedingten Immissionen wie folgt: 

Das Gebäude liege in einem Gewerbegebiet, so dass die Immissionsgrenzwerte 

69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts betragen. Für den Prognose-Planfall mit S4 

ergebe sich unter Berücksichtigung des vorgesehenen aktiven Schallschutzes, dass 

der Immissionsgrenzwert tags für Gewerbegebiete eingehalten werde 

(vgl. Anhang 6.1 zur Unterlage 15.1– Schalltechnische Untersuchung). Nachts werde 

der Immissionsgrenzwert für Gewerbegebiete im Erdgeschoss bis zum 

3. Obergeschoss eingehalten, in den höheren Geschossen werde der 

Immissionsgrenzwert nachts teilweise um bis zu 3 dB(A) überschritten, so dass hier 

dem Grunde nach Anspruch auf passiven Schallschutz verbliebe. Allerdings seien 
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Maßnahmen zum passiven Schallschutz nur dann umzusetzen, wenn in den 

betreffenden Räumen auch eine Nachtnutzung vorliege, nicht jedoch bei 

Büroräumen. 

Die Vorhabenträgerin erwiderte zur Grundinanspruchnahme zunächst wie folgt: 

Für das Grundstück der Einwenderin (Flurstück 301 lfd. Nr. 13 im 

Grunderwerbsverzeichnis) werde eine Inanspruchnahme wie folgt geplant: 

- 23m²   Erwerb für Neubau Stützwand (Bauwerk 62), 

- 49m²   dingliche Sicherung (für Rückverankerung Stützwand Bauwerk 62), 

- 637m² vorübergehende Inanspruchnahme (für Baustelleneinrichtungsfläche und 

Baustraße). 

Die geplante Flächeninanspruchnahme hat sich jedoch während des Verfahrens 

reduziert: Auf die Stützwand – und damit auf deren Rückverankerung, die dinglich 

gesichert werden sollte – wurde verzichtet. Der Erwerb im Umfang von 23m² wird 

nunmehr für die Anlegung der Entwässerungsmulde notwendig. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der beiden 

im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die Anlegung der Entwässerungsmulde und für die temporäre 

Anlegung der Baustelleneinrichtungsfläche bzw. Baustraße. Die Einwendung gegen 

die dingliche Sicherung hat sich aufgrund deren Entfalls erledigt. 

Der Einwenderin steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der Einwenderin stehen bzgl. des Betriebslärms – neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes – keine Ansprüche auf passiven Schallschutz dem Grunde 
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nach zu. Nach ihrem eigenen Vortrag ist die Gebäudenutzung „Büro“. § 2 Abs. 3 

16.BImSchV lautet: „Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder nur in der 

Nacht ausgeübt, so ist nur der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum 

anzuwenden.“ Bei einer Büronutzung ist nur von einer Tagnutzung auszugehen. Die 

Immissionsgrenzwerte für Gewerbegebiete werden nach der nicht zu 

beanstandenden Schalltechnischen Untersuchung tagsüber eingehalten; die 

Überschreitung nachts zeitigt hier keine Rechtsfolgen. 

Den berechtigten Interessen der Einwenderin in Bezug auf Beeinträchtigungen 

während der Bauzeit wird durch die entsprechenden Nebenbestimmungen in diesem 

Beschluss Rechnung getragen. 

Der Vorhabenträgerin wird auferlegt, die Wahrnehmung des Notwegerechts durch die 

Mitarbeiter der Einwenderin vom Notausgang bis zur Hammer Steindamm während 

der Bauzeit zu gewährleisten. 

B.4.38.6 E0015, E0016, E0076 (1. PÄ), E0015/2 (2. PÄ), E0015/3 (3. PÄ) 

Die Einwenderin E0015 ist Eigentümerin eines aus zwei Flurstücken bestehenden 

Grundstücks, das wie folgt von dem Vorhaben in Anspruch genommen wird: 

Das 1.702m² große Flurstück 3807 ist – nach mehreren Planänderungen – von dem 

Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche Inanspruchnahme für die 

Anlegung einer Baustelleneinrichtungsfläche (823m²) und durch eine dingliche 

Sicherung für eine Aufwuchsbeschränkung (228m²) sowie durch Grunderwerb 

(457m²) für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Verlegung Gütergleis 4, 

Bau Lärmschutzwand, Bau Schutzplanke zur Lärmschutzwand, Neubau 

Torsionsbalken) betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 102. 

Darüber hinaus gehört der Einwenderin das 941m² große Flurstück 3464, welches für 

die Anlegung einer Baustelleneinrichtungsfläche (809m²) und durch eine dingliche 

Sicherung für eine Aufwuchsbeschränkung (31m²) sowie durch Grunderwerb (10m²) 

für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Bau Schutzplanke zur 

Lärmschutzwand, Bau Lärmschutzwand) benötigt wird, vgl. GEV lfd. Nr. 105. 

Der Einwender E0016 ist Mieter eines Großteils dieser beiden Flurstücke und betreibt 

dort einen Fahrzeughandel mit Nutzfahrzeugen, Satteltiefladern und Baumaschinen 

wie Bagger und Mobilkrane. Auf dem Grundstück befinden sich u.a. ein 

Bürocontainer und diverse Stellflächen für die zum Teil sehr großen Baumaschinen. 
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Ein weiterer Mieter, der keine Einwendungen eingelegt hat, betreibt einen 

Gebrauchtwagenhandel; diesem sind 15 Stellplätze zugeordnet. Das Gelände ist 

insgesamt gepflastert und für die hohen Achslasten der großen Baumaschinen und -

fahrzeuge ausgelegt. 

Die Einwender haben durch ihre Verfahrensbevollmächtigte erstmals mit Schreiben 

vom 18.07.2017 Einwendungen erhoben. Sie rügen u.a. Verfahrensfehler, die aus der 

Flächeninanspruchnahme resultierende Nutzungserschwernis des 

Gewerbegrundstücks sowie für den Einwender E0016 einen Eingriff in dessen 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Für die Eigentümerin bedeute die 

mehrjährige Inanspruchnahme fast der gesamten Grundstücksflächen einen 

faktischen Entzug ihres Eigentums und einen Ausschluss der Vermietbarkeit. Für den 

Einwender E0016 bestehe aus denselben Gründen voraussichtlich eine 

Existenzgefährdung, weshalb die Beauftragung eines 

Existenzgefährdungsgutachtens beantragt und zur Abwendung die Stellung eines 

Ersatzgrundstücks gefordert werde. 

Darüber hinaus werden die Planrechtfertigung für das Vorhaben (auch wegen 

mangelnder Finanzierbarkeit des Vorhabens), der Variantenvergleich und die 

Prognose in Frage gestellt. Beeinträchtigungen des Grundstücks durch 

Entwässerungsmaßnahmen und während der Bauzeit durch Staub, Lärm und 

Erschütterungen seien zu vermeiden. Zuletzt werden Einwendungen zu den Schall- 

und Erschütterungsgutachten sowie zum Naturschutz erhoben. 

Das Flurstück 3807 ist Gegenstand von mehreren Planänderungen gewesen. Die 

Verfahrensbevollmächtigte der beiden Einwender wurde jeweils beteiligt und hat 

weitere Einwendungen insbesondere gegen die veränderte Grundinanspruchnahme 

erhoben. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 
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notwendig ist – für die Anlegung von Baustelleneinrichtungsflächen, für die Errichtung 

der eingangs genannten Betriebsanlagen der Eisenbahn und für die 

Aufwuchsbeschränkungen. 

Den Einwendern stehen für die Grundinanspruchnahme Entschädigungsansprüche 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der beantragten Beauftragung eines Existenzgefährdungsgutachtens musste die 

Planfeststellungsbehörde nicht nachgehen. Nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts begegnet es keinen grundsätzlichen Bedenken, wenn die 

Planfeststellungsbehörde bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials einen 

für die Abwägung erheblichen Umstand nicht selbst ermittelt, sondern entsprechend 

dem Vorbringen des Betroffenen als gegeben unterstellt. Denn damit steht der 

Betroffene innerhalb der Abwägung nicht schlechter, als er stände, wenn der von ihm 

behauptete Umstand erst nach einer behördlichen Sachverhaltsermittlung in die 

Abwägung aufgenommen worden wäre (vgl. nur BVerwG, Beschluss vom 

08.10.2002, Az. 9 VR 16.02, juris, Rn. 6). 

Nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde spricht viel dafür, dass – wie in den 

Einwendungen vorgetragen – der Betrieb des Einwenders E0016 durch die 

jahrelange Bauzeit, in der ein Großteil der durch ihn genutzten Flächen für eine 

Baustelleneinrichtungsfläche genutzt wird, in seiner Existenz gefährdet bzw. sogar 

vernichtet wird. Dafür spricht weiterhin, dass durch den Grunderwerb das Grundstück 

nachhaltig so verschmälert wird, dass das bestehende Betriebskonzept erheblichen 

Erschwernissen ausgesetzt wird. 

Für die vorzunehmende Abwägung unterstellt die Planfeststellungsbehörde die 

Existenzvernichtung des Betriebs des Einwenders E0016 nach Ausübung ihres 

pflichtgemäßen Ermessens als wahr. Im Bewusstsein der enteignenden Vorwirkung 

der Planfeststellung betont die Planfeststellungsbehörde an dieser Stelle, dass sie 

das Vorhaben so, wie es planfestgestellt ist, wegen der für das Vorhaben 

sprechenden Belange auch dann nicht geändert hätte, wenn die enteignende 

Vorwirkung nicht (nur) unterstellt, sondern als gegeben ermittelt worden wäre. Mit 

dieser Vorgehensweise wird den Interessen des Betroffenen zum einen dadurch in 

hinreichender Weise Rechnung getragen, dass die Planfeststellungsbehörde 
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gehalten ist, in Auseinandersetzung mit dem Vorbringen des Betroffenen auf der 

Seite der für die Planung sprechenden Belange so gewichtige Gründe darzutun, dass 

die Zurückstellung der unterstellten planwiderstreitenden Belange in jedem Fall 

gerechtfertigt erscheint. Zum anderen wird damit sowohl gewährleistet, dass die 

Frage, ob der in der Abwägung unterstellte Schaden in der Tat eintritt, im 

Entschädigungsverfahren überhaupt geprüft wird, als auch gesichert, dass diese 

Frage von der Enteignungsbehörde unter den in der Abwägung dafür maßgebenden 

Gesichtspunkten beurteilt wird, vgl. zu diesem rechtlichen Rahmen auch BVerwG, 

Urteil vom 23.01.1981, Az. 4 C 4.78, juris, Rn. 37. 

Für das mit diesem Beschluss planfestgestellte Vorhaben sprechen sehr gewichtige 

Gründe, die im Punkt B.4.1 „Planrechtfertigung“ u.a. wie folgt dargestellt werden: 

Über die Bedarfsplanfeststellung hinaus und unabhängig von ihr ist die 

Planrechtfertigung auch deswegen gegeben, weil das Vorhaben gemessen an den 

Zielen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vernünftigerweise geboten ist 

(vgl. BVerwG, Beschluss vom 17.09.2004, Az. 9 VR 3.04, juris, Rn. 22). Gemäß 

§ 1 Abs. 1 S. 1 AEG gehört zu diesen Zielen ein attraktives Verkehrsangebot auf der 

Schiene. Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist das Vorhaben vernünftigerweise 

geboten: Gerade unter Berücksichtigung der stetig steigenden Verkehrsnachfrage 

dient das Planvorhaben der Gewährleistung eines attraktiven Verkehrsangebotes auf 

der Schiene. Der S-Bahn-Verkehr wird auf separaten Gleisen und somit getrennt vom 

Güterverkehr und Personenfernverkehr (zuzüglich des RE) geführt. Durch diese 

Entmischung der Verkehre werden die baulichen Voraussetzungen für die Erhöhung 

eines gleichmäßigen und funktionsfähigen Fahrplantaktes auf der S-Bahnlinie 

geschaffen. Da Verspätungsübertragungen aus dem Güterverkehr und 

Personenfernverkehr ausgeschlossen sind, ist insoweit ein zuverlässiger Bahnbetrieb 

mit einer hohen Pünktlichkeit zu erwarten. Für die Fahrgäste wird der S-Bahn-

Verkehr komfortabler. Dies resultiert sowohl aus den erleichterten 

Umsteigebeziehungen im Hamburger Hbf bei der Weiterfahrt auf anderen S-

Bahnlinien beispielweise in Richtung Innenstadt als auch aus der Schaffung 

zusätzlicher Verkehrsstationen. Dank der Abwicklung des bisherigen RB-Verkehrs 

über die S-Bahnlinie S4 werden auf der Strecke 1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf 

Zugtrassen frei. Frei werden zudem dringend benötigte Kapazitäten an den 

Fernbahn-Bahnsteigen (vornehmlich Gl. 5) im Hamburger Hbf, da die S4 dort 

ausschließlich die „reinen“ S-Bahngleisen 1 - 4 bedient. Im Hbf werden damit die 
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Voraussetzungen für die Angebotserweiterung im Regionalverkehr geschaffen. 

Letztlich ist zu beachten, dass der Bedarf einer S-Bahnlinie auf der Relation Hamburg 

– Bad Oldesloe zudem im Flächennutzungsplan der Freien Hansestadt Hamburg 

(FNP Neubekanntmachung von 1997, Stand 2015), im Landesentwicklungsplan 

Schleswig-Holstein (LEP Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 2010), im 

Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd (Fortschreibung 1998) 

und im Regionalen Entwicklungskonzept 2000 (REK 2000) der Metropolregion 

Hamburg anerkannt und deren Realisierung gefordert wird. 

Diese Gründe überwiegen den privaten Belang des Einwenders deutlich, obwohl der 

geäußerte Wunsch des Einwenders, den Betrieb weiterführen zu wollen, seinerseits 

mit einem ganz erheblichen Gewicht in die Abwägung einzustellen ist. Die 

Planfeststellungsbehörde verschließt dabei nicht die Augen vor der Tragweite ihrer 

Entscheidung, wenn sie zur Verwirklichung der Planungsziele die Zerstörung einer 

wirtschaftlichen Existenz in Kauf nimmt. 

Vor diesem Hintergrund ergibt die Abwägung der Planfeststellungsbehörde in diesem 

Fall, dass sie eine Existenzgefährdung für wahrscheinlich erachtet und für ihre 

Abwägungsentscheidung unterstellt, dass sie aber auch für diesen Fall keine für den 

Gewerbebetrieb günstigere Entscheidung trifft, sondern ihn entschädigen will. 

Die Einwender haben keinen Anspruch darauf, dass bereits im 

Planfeststellungsbeschluss die Notwendigkeit der Entschädigung in Ersatzland 

festgestellt wird. Das Bereitstellen von Ersatzland ist eine vom Gesetz vorgesehene 

besondere Art der enteignungsrechtlichen Entschädigung. Fragen der Entschädigung 

brauchen grundsätzlich nicht in der Planfeststellung erörtert und beschieden zu 

werden. Die Vorhabenträgerin hat sich verschiedentlich bemüht, gemeinsam mit dem 

Einwender E0016 geeignete Ersatzflächen zu finden. Ob diese Bemühungen, die 

dem Vernehmen nach fortgesetzt werden sollen, von Erfolg gekrönt sein werden, 

kann offen bleiben. Denn die Planfeststellungsbehörde lässt wie dargestellt keinen 

Zweifel daran, dass das planerische Ziel selbst um den Preis der Existenzvernichtung 

des Einwenders verwirklicht werden soll, vgl. zu diesem Maßstab nur BVerwG, Urteil 

vom 28.01.1999, Az. 4 A 18.98, juris, Rn. 25. 

Die Einwendung zum Variantenvergleich wird zurückgewiesen, da die 

Vorhabenträgerin den Widerspruch zwischen der im Erläuterungsbericht auf Seite 23 

genannten Prognose von 340 Züge/Tag zu der Prognosezahl in der 

Schalltechnischen Untersuchung (385 Züge/Tag) nachvollziehbar aufgelöst hat und 
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den Satz im Erläuterungsbericht in ihrer Erwiderung wie folgt korrigiert hat: "Die 

Prognose einschließlich der künftigen S-Bahn-Mengen summiert sich auf bis zu 

385 Zügen/Tag [...]". 

Beeinträchtigungen der Grundstücke der Einwender durch befürchtete 

Grundwasserabsenkungen sind nicht zu besorgen, da nach der plausiblen 

Erwiderung der Vorhabenträgerin signifikante Änderungen der Grundwasserstände 

durch das Vorhaben nicht zu erwarten sind. 

Den schalltechnischen Berechnungen liegt zu Recht die Verkehrsprognose 2025 

zugrunde, da die Voraussetzungen des § 18g AEG erfüllt sind. 

Auch die weiteren Einwendungen zum Schallschutz sind unbegründet. Die 

schalltechnischen Berechnungen erfolgten gemäß Anlage 2 zur 16.BImSchV 2014. 

Wie die Vorhabenträgerin nachvollziehbar erwidert hat, sind die Zugzahlen für die 

Strecken sowie die maximalen Geschwindigkeiten dieser Züge in Anhang 3.2 der 

Unterlage 15.1 (Schalltechnische Untersuchung) dargestellt. Diese Zugzahlen 

wurden auf den entsprechenden Gleisen detailliert berücksichtigt, die berechneten 

Emissionspegel sind in Anhang 3.3 zur Unterlage 15.1 aufgeführt. Dort können auch 

die Kilometrierungen der Strecke und die jeweiligen Höchstgeschwindigkeiten des 

betreffenden Streckenabschnittes entnommen werden. Bei der Berechnung der 

Beurteilungspegel wurden alle Gleise im Untersuchungsgebiet einbezogen. Die 

Planfeststellungsbehörde hat keine Anhaltspunkte dafür, an diesen Angaben zu 

zweifeln. 

Der Beanstandung, es liege für die Grundstücke der Klägerin keine schalltechnische 

Bewertung vor, kann nicht gefolgt werden. Da auf dem Grundstück derzeit kein 

schutzbedürftiges Gebäude vorhanden ist (es befindet sich dort lediglich ein 

Baucontainer), konnte eine Bewertung unterbleiben. Unabhängig hiervon trägt die 

Vorhabenträgerin in ihrer Erwiderung schlüssig vor, dass die geplanten 

umfangreichen aktiven Schallschutzmaßnahmen auch dem Grundstück der 

Einwender zugutekommen würden. Dieses liegt in einem Gewerbegebiet, so dass die 

Immissionsgrenzwerte 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts betragen. Für den 

Prognose-Planfall mit S4 ergibt sich unter Berücksichtigung des vorgesehenen 

aktiven Schallschutzes, dass der Immissionsgrenzwert für Gewerbegebiete tagsüber 

eingehalten wird. Dies kann aus den Beurteilungspegeln am benachbarten Gebäude 

Gustav-Adolf-Straße 120 geschlossen werden (vgl. Anhang 6.1 zur Unterlage 15.1 – 
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Schalltechnische Untersuchung). Damit wird der Schutz vor Schienenverkehrslärm 

sichergestellt; nachts liegt keine schutzbedürftige Nutzung vor. 

Die Einwendung zum mangelhaften Erschütterungsschutz trägt entsprechend nicht. 

Ein schützenswertes Gebäude existiert nicht; selbst wenn es vorhanden wäre, würde 

nach den plausiblen Ausführungen der Vorhabenträgerin der notwendige Schutz vor 

Erschütterungen gewährleistet. 

B.4.38.7 E0017, E0075 (1. PÄ), E0017/2 (2. PÄ), E0017/3 (3. PÄ) 

Die Einwenderin ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 3.436m² großen Wohngrundstücks (Flurstück 3588) für die 

Anlegung einer Baustraße (664m²) und durch eine dingliche Sicherung für eine 

Aufwuchsbeschränkung und das Setzen und Verbleiben von Ankern (479m²) sowie 

durch Grunderwerb (328²m) für den Bau einer Lärmschutzwand, einer 

Entwässerungsmulde, der EÜ (F) Schloßgarten (Treppenabgang) und die Anpassung 

des Wendehammers für 3-achsige Müllfahrzeuge betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 71. 

Die Einwenderin wohnt selbst in dem Gebäude aus dem Jahr 1950, welches sich auf 

dem großzügigen, mit altem Baumbestand versehenen Grundstück befindet; zwei 

separate Wohnungen sind vermietet. Das Grundstück ist Teil des einstigen 

Wandsbeker Schlossgeländes und hat einen parkähnlichen Charakter. 

Die Einwenderin hat durch ihre Verfahrensbevollmächtigte erstmals mit Schreiben 

vom 14.07.2017 Einwendungen erhoben. Sie rügt u.a. Verfahrensfehler, die aus ihrer 

Sicht unverhältnismäßig große Flächeninanspruchnahme und die massiven Eingriffe 

in den Bewuchs des Grundstücks mit den zum Teil über 200 Jahren alten Bäumen. 

Darüber hinaus werden die Planrechtfertigung für das Vorhaben (auch wegen 

mangelnder Finanzierbarkeit des Vorhabens), der Variantenvergleich und die 

Prognose in Frage gestellt. Beeinträchtigungen des Grundstücks durch 

Entwässerungsmaßnahmen und während der Bauzeit durch Staub, Lärm und 

Erschütterungen seien zu vermeiden. Die öffentliche Straße Schloßgarten sei als 

kleine Wohnstraße und Sackgasse für den Baustellenverkehr nicht geeignet, die 

lange bauzeitliche Schließung des Bahnübergangs und dessen nicht barrierefreie 

Ersetzung seien nicht hinzunehmen. Zuletzt werden Einwendungen zu den Schall- 

und Erschütterungsgutachten sowie zum Naturschutz vorgetragen. 
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Die Vorhabenträgerin hat zum Schallschutz u.a. erwidert, dass das Gebäude in 

einem reinen Wohngebiet liege, so dass die Immissionsgrenzwerte 59 dB(A) tags und 

49 dB(A) nachts betragen. Für den Prognose-Planfall mit S4 ergebe sich unter 

Berücksichtigung des vorgesehenen aktiven Schallschutzes, dass der 

Immissionsgrenzwert für reine Wohngebiete tagsüber eingehalten wird, auch im 

Außenwohnbereich (vgl. Anhang 6.1 zur Unterlage 15.1 – Schalltechnische 

Untersuchung). Nachts werde der Immissionsgrenzwert für reine Wohngebiete um bis 

zu 6 dB(A) überschritten, so dass hier dem Grunde nach Anspruch auf passiven 

Schallschutz verbleibt (je nach Erforderlichkeit z.B. Lärmschutzfenster und/oder 

schallgedämmte Lüftungen für Schlaf- und Kinderzimmer). 

Das Flurstück 3588 ist Gegenstand von mehreren Planänderungen gewesen. Die 

Verfahrensbevollmächtigten der Einwenderin wurden jeweils beteiligt und haben 

weitere Einwendungen insbesondere gegen die veränderte Grundinanspruchnahme 

und zum Baumschutz erhoben. 

Die Vorhabenträgerin hat 2020 zur Inanspruchnahme des wertvollen Bewuchses zwei 

Gutachten bei einen öffentlich bestellten und vereidigten Baumsachverständigen in 

Auftrag gegeben, die der Planfeststellungsbehörde vorliegen. Das eine befasst sich 

mit dem „Zustand von zwei Rotbuchen incl. Darstellung der Erhaltungsmöglichkeit bei 

Erstellung einer Baustraße in deren Schutzbereichen“. Die „Gutachterliche 

Stellungnahme zum Zustand und zur Erhaltungsmöglichkeit der von der 

Baustraßenerstellung betroffenen Bäume“ nimmt darüber hinaus die weiteren 

schützenswerten Bäume in den Blick. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die Anlegung der Baustraße, für die Errichtung der eingangs 

genannten Anlagen und für die Aufwuchsbeschränkungen. 
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Der Einwenderin steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der Entschädigungsanspruch erstreckt sich auch auf die Beseitigung der 

vorhandenen Vegetation auf dem Grundstück der Einwenderin im Zuge der 

Durchführung der Baumaßnahme. 

Die Vorhabenträgerin hat den Baumsachverständigen Zemke damit beauftragt, die 

Möglichkeiten des Erhalts des wertvollen Baumbestandes auf dem Grundstück der 

Einwenderin zu bewerten. Dessen Gutachten Nr. SH - 20/05 vom 02.05.2020 kommt 

zu dem Ergebnis, dass nur die dort so bezeichnete Rotbuche Nr. 05 unter Umsetzung 

der Baumschutz-, Sicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen erhalten werden kann. Mit 

Schreiben vom 29.07.2020 hat die Vorhabenträgerin zugesagt, die im genannten 

Baumgutachten auf S. 30 genannte Anpassung der Baustraße im Zuge der Erstellung 

der Ausführungsplanung auf Umsetzbarkeit zu prüfen. Abhängig vom Ergebnis der 

Prüfung sagt die Vorhabenträgerin weiter zu, ggf. Anpassungen an Lage oder 

Umfang der Baustraße vorzunehmen, um die Überlebenschance der Buche Nr. 05 zu 

erhöhen. Für Letzteres sagt die Vorhabenträgerin darüber hinaus zu, den im 

genannten Gutachten auf S. 30 genannten Wurzelvorhang zum Schutz der 

Buche Nr. 05 fachgerecht in den Boden einbringen zu lassen. Hinsichtlich der im 

Gutachten genannten Standortverbesserungsmaßnahmen sagt die Vorhabenträgerin 

abschließend zu, diese in Abstimmung mit der Eigentümerin auf deren Wunsch 

umzusetzen. 

Die Planfeststellungsbehörde verpflichtet die Vorhabenträgerin, die dargestellten 

Zusagen umzusetzen. 

Die Einwendung zum Variantenvergleich wird zurückgewiesen, da die 

Vorhabenträgerin den Widerspruch zwischen der im Erläuterungsbericht auf Seite 23 

genannten Prognose von 340 Züge/Tag zu der Prognosezahl in der 

Schalltechnischen Untersuchung (385 Züge/Tag) nachvollziehbar aufgelöst hat und 

den Satz im Erläuterungsbericht in ihrer Erwiderung wie folgt korrigiert hat: "Die 

Prognose einschließlich der künftigen S-Bahn-Mengen summiert sich auf bis zu 

385 Zügen/Tag [...]". 
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Beeinträchtigungen des Grundstücks der Einwenderin durch befürchtete 

Grundwasserabsenkungen sind nicht zu besorgen, da nach der plausiblen 

Erwiderung der Vorhabenträgerin signifikante Änderungen der Grundwasserstände 

durch das Vorhaben nicht zu erwarten sind. 

Den schalltechnischen Berechnungen liegt zu Recht die Verkehrsprognose 2025 

zugrunde, da die Voraussetzungen des § 18g AEG erfüllt sind. 

Auch die weiteren Einwendungen zum Schallschutz sind unbegründet. Die 

schalltechnischen Berechnungen erfolgten gemäß Anlage 2 zur 16.BImSchV 2014. 

Wie die Vorhabenträgerin nachvollziehbar erwidert hat, sind die Zugzahlen für die 

Strecken sowie die maximalen Geschwindigkeiten dieser Züge in Anhang 3.2 der 

Unterlage 15.1 (Schalltechnische Untersuchung) dargestellt. Diese Zugzahlen 

wurden auf den entsprechenden Gleisen detailliert berücksichtigt, die berechneten 

Emissionspegel sind in Anhang 3.3 zur Unterlage 15.1 aufgeführt. Dort können auch 

die Kilometrierungen der Strecke und die jeweiligen Höchstgeschwindigkeiten des 

betreffenden Streckenabschnittes entnommen werden. Bei der Berechnung der 

Beurteilungspegel wurden alle Gleise im Untersuchungsgebiet einbezogen. Die 

Planfeststellungsbehörde hat keine Anhaltspunkte dafür, an diesen Angaben zu 

zweifeln. 

Der Einwenderin steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

B.4.38.8 E0045 und E0046, E0018 und E0019 (1. PÄ) 

Die Einwender sind Eigentümer der beiden Flurstücke 218 und 219, die mit einem 

Zwei- bzw. Dreifamilienhaus bebaut sind. Sie bewohnen gemeinsam das 

Zweifamilienhaus, während zumindest das Dreifamilienhaus vermietet ist. Das 879m² 

große Flurstück 219 ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme in einem Umfang von 2m² für die Anlage einer 

Baustelleneinrichtungsfläche betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 76. 

Die Einwender haben mit Schreiben vom 24.07.2017 eine Einwendung erhoben, die 

sich weniger gegen die (geringe) Flächeninanspruchnahme wendet, als gegen den 

„Ersatz“ des Bahnhofs Wandsbek durch den Bahnhof Claudiusstraße, die 
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Lärmimmissionen während der Bauzeit, die auch Mietminderungen der Mieter nach 

sich ziehen könnte, die Lärmimmissionen durch den Betrieb insbesondere der S-

Bahn-Station, die Lichtimmissionen durch die S-Bahn-Station, Verschmutzungen des 

Bahnhofsumfeldes, die mangelhafte Anbindung an den ÖPNV, die 6m hohen 

Lärmschutzwände, die zu einer Verschattung ihres angrenzenden, vermieteten 

Grundstücks und zu einer Zerschneidung des Stadtteils führe, sowie gegen den 

Wertverlust ihrer Immobilien. 

Die Einwender haben zudem im Zuge der 1. Planänderung mit Schreiben vom 

04.11.2019 weitere Einwendungen erhoben, in der u.a. zusätzlich 

Geschwindigkeitsbegrenzungen für Güterzüge bzw. eine alternative Streckenführung 

für diese gefordert wird. Dazu werden Einwendungen gegen den 

Baustelleneinrichtungsplan bzw. -verkehr erhoben. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Fläche für die temporäre Anlegung der 

Baustelleneinrichtungsfläche grundsätzlich notwendig ist. Angesichts des 

geringfügigen Umfangs von 2m² wird die Vorhabenträgerin jedoch – auch im eigenen 

Interesse – verpflichtet, zu prüfen, ob die Inanspruchnahme des Grundstücks der 

Einwender, eventuell unter Beeinträchtigung einer vorhandenen Einfriedung des 

Grundstücks, tatsächlich notwendig wird. 

Den Einwendern steht für eine Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Einwendern steht ausweislich des Schallgutachtens für beide Immobilien neben 

der Realisierung des aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der 

Vorhabenträgerin ein Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive 
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Schallschutzmaßnahmen aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem 

Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in Person der 

Einwender und ihrer Immobilie(n) vorliegen. Dies ermöglicht es ihnen gegebenenfalls, 

eventuell bestehende Ansprüche ihrer Mieter auf Mietminderung auszugleichen (vgl. 

zu dieser Konstellation BVerwG, Urteil vom 19.03.2014, Az. 7 A 24.12, juris, Rn. 20). 

Bzgl. der Geräusche von dem Betrieb der S-Bahn-Station, die nach der Realisierung 

des Vorhabens hinter der 6m hohen Schallschutzwand liegt, verweist die 

Vorhabenträgerin in ihrer Erwiderung zu Recht darauf, dass die Berechnung der 

Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm gemäß Anlage 2 zur 16.BImSchV- 

erfolgt ist. Im Bereich von Bahnhöfen werden bei der Berechnung der 

Schallimmissionen nach dieser Norm die Streckengeschwindigkeiten, mindestens 

jedoch eine Geschwindigkeit von 70 km/h berücksichtigt. Die tatsächliche 

Geschwindigkeit der Züge in Bahnhofsbereichen liegt jedoch meist weit unter diesen 

Geschwindigkeiten. Durch die daraus resultierende Überbewertung der 

Schallimmissionen werden die üblichen Bahnhofsgeräusche berücksichtigt. Der 

monierte Betrieb der Lautsprecheranlagen ist demgegenüber abzuwägen. Da bei der 

S-Bahn regelmäßige Durchsagen nicht stattfinden, hält die Planfeststellungsbehörde 

diesen für zumutbar. 

Bzgl. der von den Einwendern befürchteten Straßenverkehrsbelastungen auf der 

Straße Schloßgarten ist zu beachten, dass durch den neuen Haltepunkt 

Claudiusstraße nicht mit erheblichen Zusatzverkehren zu rechnen ist, da dort keine 

neuen Parkplätze geschaffen werden. 

Bzgl. der eingewendeten Lichtimmissionen durch die Station ist zunächst auch 

insoweit auf die diese abschirmende Lärmschutzwand zu verweisen. Darüber hinaus 

hat die Vorhabenträgerin Sorgfalt bei der Lampenauswahl zugesagt. Letztlich führt 

auch die bereits bestehende nächtliche Beleuchtung im städtischen Umfeld dazu, 

dass die Planfeststellungsbehörde die befürchteten Auswirkungen sowohl auf die 

Anwohner als auch auf die Tierwelt als nicht erheblich einstuft. 

Zur von den Einwendern erwarteten Verschattung der an die Bahntrasse 

angrenzenden Immobilie ist auf das Verschattungsgutachten zu verweisen, welches 
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angesichts der nördlich von der Immobilie liegenden Lärmschutzwand schlüssig 

ausweist, dass die Zunahme der Verschattung im – auch aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde – zumutbaren und damit hinzunehmenden Bereich liegt. 

B.4.38.9 E0051 

Die Einwenderin ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 24.826m² großen Grundstücks (Flurstück 3274) für die 

Anlegung einer Baustelleneinrichtungsfläche (3.925m²) und durch eine dingliche 

Sicherung für eine Aufwuchsbeschränkung (177m²) sowie durch Grunderwerb 

(111m²) für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Bau Entwässerungsmulde, 

Neubau Schutzplanke zur Lärmschutzwand) betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 114. 

Die Einwenderin hat mit Schreiben vom 21.07.2017 eine Einwendung erhoben, die 

sich gegen sämtliche o. g. Flächeninanspruchnahmen wendet. Das Grundstück sei 

auch in den unbebauten Bereichen seit Jahren an diverse Nutzer vermietet. Zudem 

bestehe die Absicht, den zur Bahntrasse belegen südlichen Teil in den nächsten 

Jahren zu bebauen. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – temporär für die Anlegung der Baustelleneinrichtungsfläche sowie 

dauerhaft für die Errichtung der eingangs genannten Anlagen und für die 

Aufwuchsbeschränkungen. 

Der Einwenderin steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 
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B.4.38.10 E0052 

Die Einwenderin, eine Immobilienverwaltungsgesellschaft, ist Eigentümerin der 

Flurstücke 3497, 3499 und 3568. Alle drei Flurstücke, die räumlich 

zusammenhängen, sollen temporär für die Errichtung einer 

Baustelleneinrichtungsfläche in Anspruch genommen werden: das 4.629m² große 

Flurstück 3497 ist vollständig, das 3.042m² große Flurstück 3499 in einem Umfang 

von 2.987m² und das 55m² große Flurstück 3568 ebenfalls vollständig betroffen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 111, 112 und 145. 

Die Einwenderin hat mit Schreiben vom 27.07.2017 eine Einwendung erhoben, in der 

sie die Beeinträchtigung ihres Eigentums und der Ausübung ihres Gewerbes moniert. 

Sie zählt darin die von ihr erwarteten Schäden auf, als da wären: entgangene 

Mieteinnahmen aus fünf Mietverhältnissen, mögliche Schäden am Pflaster und der 

Bodenbefestigung, Entfernen und Wiederaufbau der Zäune, Rückbau der Anschlüsse 

für Wasser und Strom und später Neuanschluss, evtl. Entfernen und Wiederaufbau 

des Versorgungshäuschens, Entfernen der Container der Vermieter. Insoweit gehe 

die Einwenderin davon aus, dass die Schäden von der Vorhabenträgerin zu tragen 

seien. 

Des Weiteren rechnet die Einwenderin mit Schäden, die sie nicht ersetzt bekomme, 

wie vorhabenbedingter Mietausfall wegen fehlender Mieterhöhungsmöglichkeit oder 

Kündigungen sowie vorhabenbedingter Ausschluss einer gewinnträchtigeren 

Grundstücksverwendung. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für die temporäre Anlegung der 

Baustelleneinrichtungsfläche für das Vorhaben zwingend notwendig ist. 

Der Einwenderin steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 
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kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. Darin wird ggf. auf Wunsch der 

Einwenderin auch zu klären sein, ob für die nicht in Anspruch genommenen 55m² 

beim Flurstück 3499 aufgrund fehlender Verwertungsmöglichkeit ebenfalls eine 

Überlassung an die Vorhabenträgerin mit Nutzungsentschädigung zu erfolgen hat. 

B.4.38.11 E0066, E0066/2 (2. PÄ) 

Der Einwender ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme seines 338m² großen Grundstücks (Flurstück 1764) in einem 

Umfang von 48m² sowie durch Grunderwerb (10m²) für die Anpassung des 

Gehweges betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 98. Der Einwender bewohnt einerseits das auf 

dem Grundstück stehende Gebäude selbst, andererseits ist eine Wohnung seit vielen 

Jahren an ein Ehepaar vermietet. 

Der Einwender hat mit Schreiben vom 25.07.2017 eine Einwendung erhoben, die sich 

weniger mit der Flächeninanspruchnahme beschäftigt, als mit den zu erwartenden 

Schall- und Erschütterungsimmissionen aus dem Betrieb der Strecke und während 

der Bauzeit. Zudem werden Erschütterungsbelastungen aus dem Busbetrieb auf der 

Bovestraße angesprochen. 

Die Vorhabenträgerin hat u.a. zu den Erschütterungsimmissionen erwidert, dass sich 

das Wohngebäude des Einwenders in einem Abschnitt befinde, für den als 

Maßnahme zur Verminderung der Schienenverkehrserschütterungen besohlte 

Schwellen empfohlen werden. Bei Umsetzung dieser Maßnahme seien für das 

Wohngebäude im Planfall geringere Immissionen zu erwarten als im Nullfall. 

Zu den Schallimmissionen führt sie in ihrer Erwiderung aus, dass im Rahmen des 

Neubaus der S4 umfangreiche aktive Schallschutzmaßnahmen geplant seien 

(Lärmschutzwände, Maßnahmen am Gleis). Das Gebäude des Einwenders liege in 

einem reinen Wohngebiet, so dass die Immissionsgrenzwerte 59 dB(A) tags und 

49 dB(A) nachts betragen. Für den Prognose-Planfall mit S4 ergebe sich unter 

Berücksichtigung des vorgesehenen aktiven Schallschutzes, dass der 

Immissionsgrenzwert für reine Wohngebiete tagsüber eingehalten werde, auch im 

Außenwohnbereich (vgl. Anhang 6.1 zur Unterlage 15.1 – Schalltechnische 

Untersuchung). Nachts werde der Immissionsgrenzwert für reine Wohngebiete um bis 

zu 4 dB(A) überschritten, so dass hier dem Grunde nach Anspruch auf passiven 
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Schallschutz verbleibe (je nach Erforderlichkeit z.B. Lärmschutzfenster und/oder 

schallgedämmte Lüftungen für Schlaf- und Kinderzimmer). 

Im Zuge der 2. Planänderung ist es zu einer Mehrinanspruchnahme des Grundstücks 

des Einwenders gekommen. Sie resultiert aus den vertieften Planungen für die 

Eisenbahnüberführung Bovestraße und den daraus resultierenden Anpassungen an 

der Straße Bovestraße im Kreuzungsbereich mit der Eisenbahnstrecke der S4. Es 

waren Anpassungen für den Geh- und Radwegverkehr erforderlich, die zu einer 

Verbreiterung des Straßenquerschnitts und dadurch beim Einwender zu einem 

Zurücksetzen der Grundstückseinfriedung und einer höhenmäßigen Anpassung der 

Gebäudezuwegung führen. 

Der Einwender hat im Rahmen der 2. Planänderung, in der es zu der vorgenannten, 

erheblich umfangreicheren Grundinanspruchnahme kommt, mit E-Mail an die 

Planfeststellungsbehörde vom 10.12.2019 weitere Einwendungen erhoben: Eine 

freihändige Veräußerung der begehrten 10m² komme aus Sicht des Einwenders nur 

dann in Betracht, wenn gleichzeitig eine Verständigung über seine sonstigen Belange 

erfolge. Dazu gehörten Lärmschutzmaßnahmen auf seinem Grundstück und 

insbesondere auch eine angemessene Erstattung der zu erwartenden 

Mietminderungen. Angesichts der geplanten Arbeiten am Bürgersteig auf der 

Bovestraße möchte er zudem erreichen, dass auf der Höhe seines Grundstückes die 

Bordsteinkante abgesenkt und auf diese Weise im Zuge des Vorhabens zwei 

Stellplätze in seinem dann verbleibenden Vorgarten eingerichtet werden. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von dem Einwender angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Fläche für die bauzeitliche 

Inanspruchnahme zur Anpassung der Grundstückseinfriedung und höhenmäßigen 

Anpassung der Gebäudezuwegung sowie für die Anlegung des öffentlichen Gehwegs 

zwingend notwendig ist. Die Errichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche ist auf dem 

Grundstück des Einwenders nicht vorgesehen und auch nicht zulässig. 
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Dem Einwender steht für eine Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem Einwender und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Dem Einwender steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die er ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person des 

Einwenders vorliegen. Dies ermöglicht es ihm gegebenenfalls, eventuell bestehende 

Ansprüche seiner Mieter auf Mietminderung auszugleichen (vgl. zu dieser 

Konstellation BVerwG, Urteil vom 19.03.2014, Az. 7 A 24.12, juris, Rn. 20). 

Die Erschütterungen durch den Eisenbahnbetrieb werden sich durch das Vorhaben, 

zu dem auch die planfestgestellten besohlten Schwellen gehören, prognostisch 

reduzieren. Darüber hinaus ist weiterer Schutz des Einwenders nicht veranlasst. 

Die Einwendung zu den Erschütterungen aus dem Busverkehr werden 

zurückgewiesen, da sie nicht ursächlich durch das Vorhaben hervorgerufen werden. 

Die vom Einwender begehrte Erstellung einer Bordsteinabsenkung, einer 

Gehwegüberfahrt und von zwei Stellplätzen auf seinem Grundstück sind keine 

notwendigen Folgemaßnahmen des Vorhabens i.S.d. § 75 Abs. 1 VwVfG und können 

daher von der Planfeststellungsbehörde mangels Kompetenz nicht planfestgestellt 

werden. Es bleibt den von der Vorhabenträgerin zugesagten Verhandlungen mit dem 

Einwender überlassen, insoweit nach Lösungs- und Einigungsmöglichkeiten zu 

suchen. 

B.4.38.12 E0067 und E0068 

Die Einwender sind von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 443m² großen Grundstücks (Flurstück 186) in einem Umfang 

von 15m² für die Errichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche und durch eine 
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dingliche Sicherung für die Setzung und den Verbleib von Ankern (10m²) betroffen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 75. 

Die Einwender haben mit Schreiben vom 04.08.2017 eine Einwendung erhoben, mit 

der sie sich zunächst gegen das Vorhaben generell wenden. Darüber hinaus sind sie 

u.a. gegen den Neubau der beiden Stationen Claudiusstraße und Bovestraße und 

den Güterzugverkehr durch innerstädtisches Gebiet. Ihre Einwendung richtet sich 

zudem gegen die 6m hohe Lärmschutzwand, die zu einer Verschattung ihres nördlich 

angrenzenden Grundstücks führt. Die obersten beiden Meter der Lärmschutzwand 

sollten lichtdurchlässig hergestellt werden. Ausgehend von einem 

Überführungsbauwerk über die Eisenbahntrasse wird in Richtung ihres Grundstücks 

eine „blickdichte“ Ausführung gefordert. Die ihnen zustehenden 

Schallschutzmaßnahmen an ihrem Haus sollten vor Beginn der Baumaßnahme 

hergestellt werden. Für die Errichtung der Baustelleneinrichtungsfläche auf ihrem 

Grundstück, die auch die Hofeinfahrt erschwere und das Parken des Fahrzeugs 

verhindere, sei eine angemessene Entschädigung zu leisten. 

Die Vorhabenträgerin erwidert u.a., dass lediglich eine Personenunterführung 

errichtet werde, die auch als Zugang für die neu zu errichtende Station 

Claudiusstraße diene. Es handele sich also nicht um eine Überführung über die 

Gleise, sondern um ein Unterführungsbauwerk. Ein "eingehauster" Treppenturm sei 

ebenfalls nicht geplant. Damit dürfte sich die zugehörige Einwendung erledigt haben. 

Im Übrigen werden die Einwendungen zurückgewiesen, sofern ihnen nicht 

nachfolgend ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen 

Ausführungen zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im 

Ergebnis der fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern 

angesprochenen Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Fläche für die temporäre Anlegung der 

Baustelleneinrichtungsfläche sowie die dingliche Sicherung für das Setzen und 

Verbleiben von Ankern für die Spundwand zur Errichtung der EÜ (F) Schloßgarten 

zwingend notwendig ist. 

Den Einwendern steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 
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Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Einwendern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der der Realisierung 

des aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Einwender weisen zu Recht darauf hin, dass ihr Grundstück von einer 

erheblichen Verschattung durch die 6m hohe Lärmschutzwand betroffen sein wird. 

Den Einwendern stehen daher als Eigentümer von einem der 37 Gebäude, die von 

einer Verschattungszunahme von mindestens 30% betroffen sind, eine 

Entschädigung hierfür zu. Der Forderung, die obersten beiden Meter der 

Lärmschutzwand transparent auszubilden, wird nicht gefolgt. Dem stehen Kosten-

Nutzen-Erwägungen und die negativen Auswirkungen für die benachbarten 

Grundstücke durch Schallreflexionen entgegen (vgl. hierzu ausführlich unter 

Punkt A.4.11 und B.4.21). 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in Person der 

Einwender und ihrer Immobilie vorliegen. Die Forderung, den passiven Schallschutz 

vor Baubeginn zu realisieren, wird zurückgewiesen. Hierfür gibt es zunächst keine 

Anspruchsgrundlage. Der von der Vorhabenträgerin „geschuldete“ passive 

Schallschutz dient dem Schutz vor Eisenbahnbetriebslärm und nicht vor Baulärm, bei 

dem er auch nur bedingt geeignet ist, Schutz zu vermitteln. Angesichts der großen 

Zahl der Anspruchsberechtigten auf passiven Schallschutz dem Grunde nach würde 

eine entsprechende Nebenbestimmung, die aufgrund des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Anspruchsberechtigte gelten müsste, zu einer 

erheblichen Verzögerung des Bauvorhabens führen. Dies ist weder im öffentlichen 

Interesse noch der Vorhabenträgerin zumutbar. Die Planfeststellungsbehörde hat 

allerdings – auch zugunsten der Einwender – unter Punkt A.4.10.1 folgende 

Nebenbestimmung erlassen: „Mit dem Ziel, die mit diesem PFB dem Grunde nach 

festgesetzten Ansprüche zum Schutz gegen Betriebslärm möglichst schon für den 

Schutz gegen Baulärm nutzbar machen zu können, soll die Vorhabenträgerin die 

anspruchsberechtigten Eigentümer zeitnah über die Modalitäten der Antragstellung 
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informieren. Die Anträge für besonders stark betroffene Anwohner sollen vorrangig 

bearbeitet werden.“ Nach Abwägung der Vor- und Nachteile wird damit dem Interesse 

der Einwender Genüge getan. 

B.4.38.13 E0074 und E0075 

Die Einwender sind von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 1.082m² großen Grundstücks (Flurstück 72) in einem Umfang 

von 36m² für die Errichtung einer Baustraße sowie durch Grunderwerb (125m²) für 

die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Erweiterung der Trasse um zwei S-

Bahn-Gleise, Anlegung einer Entwässerungsmulde und Erstellung der 

Lärmschutzwand) betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 38. 

Die Einwender haben mit zwei inhaltsgleichen Schreiben vom 13.08.2017 

Einwendungen erhoben und monieren u.a., dass folgende Alternativen bei der 

Planung nicht berücksichtigt worden seien: Geschwindigkeitsreduzierungen für 

Güterzüge, innovative Schallschutzmaßnahmen, einen „schallgedämmten Oberbau 

zur Minimierung der Erschütterungen“, die Herstellung von Lärmschutzwänden vor 

Beginn der Bauarbeiten zur Minimierung des Baulärms und der Lichteinflüsse, 

Einhausung der Strecke, Verzicht auf den zweigleisigen Ausbau der 

Güterstrecke 1242, Verzicht auf die Haltestellen Claudiusstraße und Bovestraße. 

Die Einwender wenden sich zudem gegen umfangreiche Belastungen während der 

Bauphase, fordern deren Minimierung und die Errichtung der Schallschutzwände zu 

Beginn der Baumaßnahmen. Sie stellen fest, dass statt der existierenden hohen 

Bäume zukünftig eine hohe Lärmschutzwand ihr Grundstück begrenze und auch 

noch zehn Meter an ihr Haus heranrücke. Durch das Abholzen der Bäume und die 

Verschattung sinke der Erholungswert und der Verkehrswert des Grundstücks. Dafür 

und für die Belastungen während der Bauzeit seien Entschädigungen zu zahlen. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 
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Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße und die Errichtung der 

eingangs genannten Eisenbahnbetriebsanlagen. 

Den Einwendern steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Einwendern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Einwender weisen zu Recht darauf hin, dass ihr Grundstück von einer 

zunehmenden Verschattung durch die 6m hohe Lärmschutzwand betroffen sein wird. 

Wie dem Verschattungsgutachten zu entnehmen ist, nimmt die Besonnung des 

Wohngebäudes aber nur relativ geringfügig und damit aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde zumutbar ab. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in Person der 

Einwender und ihrer Immobilie vorliegen. Die Forderung, den aktiven Schallschutz mit 

dem Baubeginn zu realisieren, wird zurückgewiesen, da dies u.a. der 

Baustraßenkonzeption diametral entgegenstehen und zu einer erheblichen 

Verlängerung der Bauzeit führen würde. 

B.4.38.14 E0076 und E0077, E0108 und E0109 (1. PÄ) 

Die Einwender sind von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 1.094m² großen Grundstücks (Flurstück 70) in einem Umfang 

von 37m² für die Errichtung einer Baustraße sowie durch Grunderwerb (133m²) für 

die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Erweiterung der Trasse um zwei S-

Bahn-Gleise, Anlegung einer Entwässerungsmulde und Erstellung der 

Lärmschutzwand) betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 36. 
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Die Einwender haben mit Schreiben vom 12.08.2017 Einwendungen erhoben und 

monieren u.a., dass grundlegende Entscheidungen nicht ausreichend begründet 

würden (z.B. Ersatz von der Station Wandsbek durch zwei Stationen und 

ausreichende Kapazität Hbf) und dass folgende Alternativen bei der Planung nicht 

berücksichtigt worden seien: Geschwindigkeitsreduzierungen für Güterzüge, Leitung 

der Güterzüge über „geplante Ersatzstrecke“, innovative Schallschutzmaßnahmen, 

ein „schallgedämmter Oberbau zur Minimierung der Erschütterungen“, die 

Herstellung von Lärmschutzwänden vor Beginn der Bauarbeiten zur Minimierung des 

Baulärms und der Lichteinflüsse, Einhausung der Strecke. 

Zudem werden fehlende Minimierungsversuche beim Baulärm und bei 

Erschütterungen bei Bau und Betrieb ebenso gerügt wie Kartierungs- und 

Dokumentationsdefizite bei Flora und Fauna. Weiter werden u.a. Zweifel an der 

rechtmäßigen Abarbeitung von FFH-Recht, naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung 

und UVS geäußert. Als Alternative wird der Verzicht auf den zweigleisigen Ausbau 

der Horner Kurve und die Verschiebung der Strecke 1120 nach Süden gefordert. 

Dadurch werden sich Vorteile beim Bauablauf versprochen. Auch wird das Fehlen 

von Kosten-Nutzen-Analysen für diverse Varianten bemängelt. 

Letztlich wird das Vorhaben persönlich für unzumutbar gehalten, weil massiv in das 

Grundstück eingegriffen werde, die vermieteten Zimmer zumindest während der 

Bauzeit bestenfalls mit einem erheblichen Preisabschlag vermietet werden könnten 

und das Grundstück in dieser Zeit und dauerhaft an Wert verlöre. Deshalb müssten 

Einflüsse der Bauphase minimiert werden, beispielsweise durch die Errichtung der 

Lärmschutzwand zu Beginn der Arbeiten. 

Die Einwender vermuten eine Grundwasserabsenkung im Bereich ihres Grundstücks 

und damit verbundene Nutzungseinschränkungen. Auch die Verschattung führe zu 

Nutzungseinschränkungen und zu Verlusten bei der Erholungsfunktion und dem Wert 

des Grundstücks. 

Mit Schreiben vom 03.11.2019 haben die Einwender insbesondere zum ausgelegten 

Verschattungsgutachten Stellung genommen und u.a. auf ein genehmigtes 

Gewächshaus in 15m Abstand zur geplanten Lärmschutzwand hingewiesen, welches 

aufgrund der Verschattung nicht mehr nutzbar sei. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 
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zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung.  

Zur der angesprochenen Verschiebung der Fernbahnstrecke 1120 um ein Gleis nach 

Süden wird Folgendes angemerkt: Für die Planfeststellungsbehörde ist es erkennbar, 

dass eine Verschiebung des Gleises Hamburg Hbf – Lübeck Hbf technische 

verhältnismäßig anspruchsvoll ist (u.a. teilweise Lage im Einschnitt, Verbreiterung 

Planum, Radien, Entwässerung). Die Verschiebung käme lediglich in einem relativ 

kurzen Abschnitt infrage. Zudem würde sie in Konflikt zur fertiggestellten EÜ Hammer 

Straße stehen. Wie die Vorhabenträgerin in deren Erwiderung bereits nachvollziehbar 

ausgeführt hat, wurde die Lage der Streckengleise 1120 und 1249 auch unter dem 

Kriterium der Minimierung der Gesamtflächeninanspruchnahme optimiert. Aufgrund 

des erforderlichen Gesamtquerschnitts der Gleise würden Verschiebungen der 

Strecke nicht zu einer Reduzierung des Flächenbedarfs führen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße sowie für die Errichtung 

der eingangs genannten Eisenbahnbetriebsanlagen. 

Den Einwendern steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Einwendern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Einwender weisen zu Recht darauf hin, dass ihr Grundstück von einer 

zunehmenden Verschattung durch die 6m hohe Lärmschutzwand betroffen sein wird. 

Wie dem Verschattungsgutachten zu entnehmen ist, nimmt die Besonnung des 

Wohngebäudes aber nur relativ geringfügig und damit aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde zumutbar ab. 
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Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen bei den Einwendern 

und ihrer Immobilie vorliegen. Dies ermöglicht es ihnen gegebenenfalls, eventuell 

bestehende Ansprüche ihrer Mieter auf Mietminderung auszugleichen (vgl. zu dieser 

Konstellation BVerwG, Urteil vom 19.03.2014, Az. 7 A 24.12, juris, Rn. 20). Die 

Forderung, den aktiven Schallschutz mit dem Baubeginn zu realisieren, wird 

zurückgewiesen, da dies u.a. der Baustraßenkonzeption diametral entgegenstehen 

und zu einer erheblichen Verlängerung der Bauzeit führen würde. 

B.4.38.15 E0078, E0090, E0091, E0093, E0097, E0152, E0154 

Die sieben Einwender sind von dem Vorhaben als (inzwischen ehemalige) 

Miteigentümer von zwei Flurstücken betroffen: dem 891m² großen Flurstück 1125 

und dem 2.091m² großen Flurstück 231. Beide Grundstücke werden durch eine 

dingliche Sicherung für eine Aufwuchsbeschränkung (erstgenanntes in einem 

Umfang von 25m², letztgenanntes mit 16m²) in Anspruch genommen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 7 und 9. 

Das Ensemble Caspar-Voght-Straße 94-96, Marienthaler Straße 163-165 ist unter 

Nr. 14204 in der Denkmalliste der Freien und Hansestadt Hamburg aufgeführt und 

dient der gewerblichen und Wohnnutzung. 

Die Einwender haben im August 2017 mit sieben, in der Sache identischen Schreiben 

Einwendungen erhoben. Darin monieren sie u.a., dass insbesondere die 

prognostizierten Immissionen auch unter Berücksichtigung des aktiven 

Schallschutzes zu erheblichen Grenzwertüberschreitungen führten. Eine erhebliche 

Wohnwert- und Wertminderung der Grundstücke sei die Folge. Eine Teildeckelung 

der Bahntrasse sei nicht geprüft worden.  

In der Bauphase komme es zu erheblichen Beeinträchtigungen mit Überschreitung 

der zulässigen Grenzwerte durch Lärm, Staub und Erschütterungen, welche die 

Nutzungsmöglichkeiten der Gebäude einschränke und zu Mietminderungen führe 

sowie die Substanz der Gebäude angreife und zu (wirtschaftlichen) Schäden führe. 

Die Gebäude stünden unter Denkmalschutz und müssten besonders geschützt 

werden – auch durch erschütterungsfreie Gründungen. 
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In der Betriebsphase komme es infolge von Verkehrsmehrungen und 

Geschwindigkeitserhöhungen zum Teil zu deutlichen Grenzwertüberschreitungen 

durch Lärm und Erschütterungen. Aus diesem Grund werden wirtschaftliche Schäden 

durch Mietminderungen und Beeinträchtigungen der Bausubstanz gerügt. Die 

elektromagnetische Verträglichkeit des Vorhabens wird in Zweifel gezogen, 

Gesundheits- und wirtschaftliche Schäden werden in diesem Zusammenhang 

befürchtet. Der denkmalschutzrechtliche Instandhaltungsaufwand der Gebäude sei 

hoch und dürfe durch das Vorhaben nicht erhöht werden bzw. müsse ggf. von der 

Vorhabenträgerin getragen werden. Der Inhalt der Aufwuchsbeschränkung sei unklar, 

jedenfalls stelle sie eine Nutzungsbeschränkung und damit einen wirtschaftlichen 

Schaden dar. Eine Besichtigung der Objekte habe nicht stattgefunden, ein Schutz 

von Baudenkmälern fehle in den Unterlagen. Entschädigungszahlungen könnten 

mangelnde Wohnqualität nicht kompensieren. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Fläche für die Aufwuchsbeschränkung 

zwingend notwendig ist. 

Dem Eigentümer steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem Eigentümer und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Dem Eigentümer steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die er ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. Er 

umfasst auch den ggf. erforderlichen Mehraufwand, der durch berechtigte 

Forderungen des Denkmalschutzamtes beim Austausch von beispielsweise Fenstern 

entsteht. 
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Der Umstand, dass es sich bei den Gebäuden um denkmalgeschützte Gebäude 

handelt, führt in diesem eisenbahnrechtlichen Planverfahren zu keinen weiteren 

Ansprüchen. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in Person des 

Eigentümers und seiner Immobilien vorliegen. Dies ermöglicht es ihm 

gegebenenfalls, eventuell bestehende Ansprüche seiner Mieter auf Mietminderung 

auszugleichen (vgl. zu dieser Konstellation BVerwG, Urteil vom 19.03.2014, 

Az. 7 A 24.12, juris, Rn. 20). 

B.4.38.16 E0082 

Der Einwender ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme des 1.552m² großen Grundstücks (Flurstück 3605) in einem 

Umfang von 52m² für die Errichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche und durch 

eine dingliche Sicherung für eine Aufwuchsbeschränkung und für die Setzung und 

den Verbleib von Ankern (83m²) sowie durch Grunderwerb (101m²) für die Errichtung 

von Anlagen (Anlegung einer Entwässerungsmulde und Anpassung der Rampe zur 

EÜ (F) Wandsbek) betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 87. 

Die Einwenderin, eine Immobilienverwaltungs- und Entwicklungsgesellschaft, hat für 

wen? Vollmacht in Verfahrensakte auswerten mit Schreiben vom 15.08.2017 eine 

Einwendung erhoben. Sie rügt die Aussparung der Lärmschutzwand vor dem 

ehemaligen Bahnhofsgebäude, in dem sich drei vermietete Wohnungen befänden. 

Die Lärmschutzwand solle durchgängig errichtet und im Bereich der 

Wohnraumnutzungen transparent gestaltet werden. Die Einwenderin wendet sich 

zudem gegen die Errichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche im Bereich der 

Außennutzung durch einen Biergarten, der durch zwei alte Kastanien geprägt werde. 

Die Vorhabenträgerin erwiderte, dass der Verzicht auf Lärmschutzwände am 

Bahnhofsgebäude Bahngärten 28 - 30 aus Gründen des Denkmalschutzes von der 

Freien und Hansestadt Hamburg gefordert wurde und in der schalltechnischen 

Untersuchung (Unterlage 15.1) hierzu eine Prüfung und Abwägung erfolgte. 

Insgesamt sei durch die Öffnung der Wand tags mit zwei, nachts mit 6 zusätzlichen 

Schutzfällen zu rechnen; Außenwohnbereiche seien nicht betroffen. Diese Schutzfälle 

könnten mit passivem Schallschutz gelöst werden, so dass die Öffnung der Wand 
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aus Sicht der Vorhabenträgerin genehmigungsfähig sei. Darüber hinaus sagte die 

Vorhabenträgerin zu, die Verlagerung der Baustelleneinrichtungsfläche zu prüfen. 

Im Ergebnis dieser Prüfung hat die Vorhabenträgerin im Zuge der 2. Planänderung 

auf die Baustelleneinrichtungsfläche verzichtet. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für die temporäre Errichtung einer 

Baustelleneinrichtungsfläche, für eine dingliche Sicherung (Aufwuchsbeschränkung 

und Anker) sowie für Grunderwerb (Anlegung einer Entwässerungsmulde und 

Anpassung der Rampe zur EÜ (F) Wandsbek) zwingend notwendig ist. Auf die aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht genehmigungsfähige Inanspruchnahme des 

als Biergarten genutzten und mit großen Kastanien ausgestatteten Außenbereichs 

hat die Vorhabenträgerin von sich aus durch eine Planänderung verzichtet, sodass 

sich die Einwendung insoweit erledigt hat. 

Dem Eigentümer steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem Eigentümer und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Dem Eigentümer steht ausweislich des Schallgutachtens neben dem aktive 

Schallschutz dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein Anspruch auf 

Ersatz der Kosten, die er ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen aufwenden muss, 

zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. Er umfasst auch den ggf. 

erforderlichen Mehraufwand, der durch berechtigte Forderungen des 

Denkmalschutzamtes beim Austausch von beispielsweise Fenstern entsteht. 

Der Umstand, dass es sich bei den Gebäuden um denkmalgeschützte Gebäude 

handelt, rechtfertigt es, in der Planung im Bereich der Strecke 1249 zwischen Bahn-

km 101,553 und 101,465 eine 88m breite Lücke in der Lärmschutzwand zu lassen: 
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Mit Schreiben vom 10.03.2013 lehnte das Denkmalschutzamt eine Errichtung einer 

Lärmschutzwand zwischen Gebäude und Gleisen aus denkmalfachlicher Sicht ab 

und verwies darauf, dass für das ehemalige Bahnhofsgebäude der aus der 

ehemaligen Nutzung begründete Zusammenhang zwischen Gebäude und Gleisen 

ausgesprochen wichtig sei. Diese Begründung ist für die Planfeststellungsbehörde 

nachvollziehbar. Sie beansprucht aber keine absolute Geltung, sondern erfordert eine 

Abwägung zwischen dem Denkmalschutz und den gewichtigen 

Schallschutzinteressen der Anliegerinnen und Anlieger. 

In der Schalltechnischen Untersuchung (Unterlage 15.1) wurde in der Untervariante 

V21_7_9 geprüft, welche zusätzlichen Schutzfälle zu erwarten sind, wenn die 

Lärmschutzwände an der Nordseite der Strecke 1249 an zwei Stellen geöffnet 

werden. Auf S. 40 heißt es dort: Der Verzicht auf Lärmschutzwände umfasst danach 

den Bereich westlich Hammer Steindamm auf einer Länge von etwa 65 m und im 

Bereich des ehemaligen Bahnhofs Wandsbek auf einer Länge von etwa 88 m. Es 

zeigt sich, dass etwa zwei zusätzliche Schutzfälle tags und 6 zusätzliche Schutzfälle 

nachts zu erwarten sind. 

Die Planfeststellungsbehörde hat diese Aussage, die offenbar nicht nur für die hier 

maßgebliche Wandöffnung Geltungskraft beansprucht, für ihre 

Abwägungsentscheidung hinterfragt, um die schalltechnischen Auswirkungen für die 

Nachbarschaft des ehemaligen Bahnhofsgebäudes möglichst exakt zu ermitteln. 

Danach ergeben sich gegenüber einer durchgehenden Wand durch die Lücke zwei 

zusätzliche Schutzfälle tags (Bahnhofsgebäude) und sechs zusätzliche Schutzfälle 

nachts (Rantzaustraße 94 bis 102). Hinsichtlich der Begrenzung des Schienenlärms 

wirkt sich der Umstand, dass von der Maßnahme (nur) die Nordwand betroffen ist, 

günstig aus. Weil im Bereich des Bahnhofs Wandsbek die Mittelwand durchgängig 

ist, wird hierdurch ein Teil des auf der Strecke 1120 entstehenden Lärms 

(z.B. Güterverkehr) abgeschirmt. Überdies schirmen die Bahnhofsgebäude selbst ab. 

Die Beurteilungspegel an den betroffenen Wohngebäuden an der Rantzaustraße 

betragen bis zu 52 dB(A) nachts, so dass der Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) 

nachts um bis zu 3 dB(A) überschritten wird. Eine Erhöhung der Mittelwand von 4m 

auf 6m könnte davon zwei Schutzfälle nachts lösen. Dabei wäre die Erhöhung auf 

einer Länge von etwa 150m erforderlich. Die zusätzlichen Kosten für die Erhöhung 

der Mittelwand von 4m auf 6m betragen etwa 226.000 €. 
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Zur Lösung von zwei Schutzfällen erscheint dies der Planfeststellungsbehörde nicht 

angemessen. Umgekehrt ist Folgendes festzustellen: Die geplante Wandöffnung führt 

quantitativ lediglich zu acht zusätzlichen Schutzfällen, sechs davon in der „zweiten 

Reihe“. Die sechs zusätzlichen Schutzfälle nachts in der Rantzaustraße beinhalten 

zudem relativ geringfügige Überschreitungen. Dagegen ist bei den 

Bahnhofsgebäuden qualitativ zu beachten, dass das Weglassen der 

Schallschutzwand nördlich der Strecke 1249 zu einer Erhöhung der dort auftretenden 

Beurteilungspegel von ca. 10 dB(A) führt, der passiv gelöst werden muss. Dies ist 

aber möglich und bei einer Gesamtabwägung von dem Eigentümer der Gebäude 

sowie der betroffenen Nachbarschaft zugunsten des Denkmalschutzes hinzunehmen. 

Die Forderung der Einwenderin nach transparenter Ausführung der Lärmschutzwand 

geht damit ins Leere. Die Betroffenheit der Immobilie der Einwenderin zeigt sich aber 

darin, dass trotz Entfalls der nördlichen Schallschutzwand auf der gesamten Länge 

der Gebäude das Vorhaben zu einer erheblichen Verschattung des Grundstücks 

führt. Dem Eigentümer steht daher für die Verschattung seiner vier Gebäude, die von 

einer Verschattungszunahme von mindestens 30% betroffen sind, eine 

Entschädigung hierfür zu, vgl. dazu ausführlich oben unter Punkt A.4.11. 

B.4.38.17 E0095, E0095/2 (2. PÄ) 

Der Einwender ist von dem Vorhaben durch die Inanspruchnahme seiner beiden 

Flurstücke 1805 (Größe: 6.775m²) und 1806 (Größe: 23.121m²) betroffen: 

erstgenanntes Grundstück soll in einem Umfang von 515m² temporär als 

Baustelleneinrichtungsfläche und das zuletzt genannte Grundstück für die Anlegung 

einer Baustraße und Baustelleneinrichtungsfläche (5.785m²), für eine dingliche 

Sicherung für eine Aufwuchsbeschränkung (76m²) sowie mittels Grunderwerb 

(5.517m²) für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Neubau 

Gleichrichterwerk, Bau Lärmschutzwand, Bau S-Bahngleis, Neubau Stützwand, 

Neubau Torsionsbalken, Neubau Versickerungsmulde Bahnsteig Bovestraße, 

Neubau Zufahrt zum Gleichrichterwerk einschließlich Wendeanlage) in Anspruch 

genommen werden, vgl. GEV lfd. Nr. 99 und 103. 

Der Einwender hat durch Schreiben seines Verfahrensbevollmächtigten vom 

17.08.2017 eine Einwendung eingelegt. Darin äußert er sich anfangs dahingehend, 

dass er grundsätzlich gegen das geplante Vorhaben nichts einzuwenden habe. Die 
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Einwendung diene vornehmlich der Wahrung seiner Rechte an seinem eingerichteten 

und ausgeübten Gewerbebetrieb bzw. denen seiner Mieter. 

Gegen die konkreten beabsichtigten Flächeninanspruchnahmen werden jedoch zum 

Teil erhebliche Bedenken geäußert: Die Errichtung des Gleichrichterwerks an dem 

vorgesehenen Standort würde die wichtige Lkw-Umfahrt zu stark einschränken. Auch 

die geplante Zuwegung an der östlichen Grundstücksgrenze führe zu erheblichen 

Beeinträchtigungen des Betriebs und werde nicht hingenommen. Unter Bezugnahme 

auf ein stattgefundenes Gespräch mit der Vorhabenträgerin wurde die Erwartung des 

Einwenders, dass eine durchgehende Lärmschutzwand realisiert und die Lage der 

Versickerungsmulde mit ihm abgesprochen werde, schriftlich bekräftigt. 

In ihrer schriftlichen Erwiderung stellt die Vorhabenträgerin klar, dass entlang der 

Grundstücke des Einwenders eine Lärmschutzwand (Bauwerks-Nr. 260) mit einer 

Höhe von 3,0m über Schienenoberkante von Bau-km 101,895 bis Bau-km 102,873 

geplant sei. 

Im Übrigen hat die Vorhabenträgerin die Bedenken des Einwenders aufgegriffen und 

im Zuge der 2. Planänderung insbesondere die Lage des Gleichrichterwerks, aber 

auch die o.g. monierte Zuwegung, bei der es sich tatsächlich um die Verlegung einer 

Trinkwasserleitung zur Versorgung des Gleichrichterwerkes handelte, angepasst. 

Der Einwender hat im Rahmen seiner Beteiligung mit Schreiben vom 23.12.2019 eine 

weitere Einwendung über seinen Verfahrensbevollmächtigten erhoben, in der er zwei 

Änderungen im Grunderwerbsplan fordert: Im Interesse einer geradlinigen 

Grenzziehung sei mit den Vertretern der Vorhabenträgerin im Vorfeld der 

2. Planänderung besprochen worden, dass eine weitere kleine Fläche von ca. 11m², 

die im beigefügten Planausschnitt handschriftlich mit „11m²?" gekennzeichnet sei, 

vom Einwender mit veräußert werden solle. Darüber hinaus solle die östlich daran 

angrenzende Teilfläche, die in dem Plan als „Unland" bezeichnet sei, vom Einwender 

im Wege eines Tausches erworben werden, so dass dann die Grenze entlang der 

handschriftlich gestrichelten Linie verlaufe. 

Zudem sei der Einwender gegenüber seinen Mietern verpflichtet, sicherzustellen, 

dass die Lkw-Umfahrt in einer Breite von durchgängig 12m für schwere Lkw 

(40 Tonner) aufrechterhalten bleibe; dies gelte es gemeinsam sicherzustellen. 
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In der Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 14.02.2020 dokumentiert die 

Vorhabenträgerin offenbar in einer gemeinsamen Besprechung am 18.12.2019 

gemachte Zusagen sinngemäß wie folgt: 

• Die in der Einwendung vom 23.12.2019 genannten und in dem dieser beigefügten 

Plan markierten 11m² werden von der Vorhabenträgerin in den abzuschließenden 

Vertrag aufgenommen und erworben. 

• Die von der Einwenderin im vorgenannten Plan markierte DB-eigene Fläche wird 

in den abzuschließenden Grundstückstauschvertrag einbezogen. 

• Die Umfahrt wird in der geforderten Breite von 12m erhalten bleiben. 

• Hierüber wird die Vorhabenträgerin rechtzeitig vor Inanspruchnahme des 

Grundstückes mit dem Einwender die entsprechenden zivilrechtlichen 

Vereinbarungen treffen. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern sie sich nicht wie u.s. erledigt 

haben. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen zu den jeweiligen 

Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der fachplanerischen 

Abwägung trägt der Plan den von dem Einwender angesprochenen Belangen 

hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für die eingangs genannten 

Zwecke zwingend notwendig ist. 

Dem Eigentümer steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem Eigentümer und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Die Vorhabenträgerin ist den Forderungen des Einwenders zunächst durch die 

2. Planänderung nachgekommen, in der insbesondere das Gleichrichterwerk in der 

Lage den Wünschen des Einwenders angepasst wurde. Auf die übrig gebliebenen 

bzw. neuen Forderungen, die der Einwender im Zuge seiner Beteiligung im 

2. Planänderungsverfahren durch das Schreiben seines Verfahrensbevollmächtigten 

vom 23.12.2019 geltend gemacht hat, erwiderte die Vorhabenträgerin mit Schreiben 
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vom 14.02.2020. Darin sind die oben dargestellten Zusagen dokumentiert, die hiermit 

planfestgestellt werden. 

B.4.38.18 E0100 

Der Einwender ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme seines 412m² großen Grundstücks (Flurstück 273) in einem 

Umfang von 10m² für die Anlegung einer Baustellenfläche (s.u.) betroffen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 47. 

Der Einwender hat mit Schreiben vom 16.08.2017 Einwendungen erhoben und 

wendet sich gegen die Höhe der Lärmschutzwand und die damit verbundene 

Verschattung, gegen den Entzug der Grundstücksfläche inkl. der von der FHH 

gepachteten Fläche, gegen höhere Lärmbelästigung durch mehr Zugverkehr, gegen 

Erschütterungsimmissionen aus Bau und Betrieb der Strecke, die zu Rissbildungen 

am Gebäude führen, gegen die erhöhte Beeinträchtigung durch Grund- und 

Regenwasser infolge einer größeren Versiegelung von Freiflächen, gegen die 

vorhabenbedingte Verkehrswertminderung, gegen die fehlende Nutzbarkeit von 

Garten, Schuppen und Pool während der Bauzeit, gegen die Lärmbelästigung durch 

die neue Station Claudiusstraße, gegen die Eingriffe in die Natur (Fauna), gegen den 

Abriss von Pool und Gartenschuppen, gegen die entstehende Parkplatznot für 

Anwohner und Kunden, die das Unternehmen des Einwenders erreichen müssen, 

gegen störenden Baulärm im Haus und im Büro und gegen die Verwendung von – 

auf das Grundstück bezogen – unrichtigen Flurpläne. 

Darüber hinaus moniert der Einwender u.a. die unzureichende Darstellung der 

(straßen)verkehrlichen Auswirkungen, den unzumutbaren Baustellenverkehr in den 

Anliegerstraßen sowie die bauzeitliche Schließung des BÜ Claudiusstraße für 

Fußgänger und Radfahrer. Es werde nicht spezifiziert, welche geeigneten 

Maßnahmen ergriffen würden, um die erheblichen Beeinträchtigungen während der 

Bauzeit durch Lärm, Staub und Erschütterungen zu minimieren. Die 

Verschlechterung der Wohnsituation im reinen Wohngebiet müsse entschädigt 

werden. 

Der Einwender fordert zudem Last- und Geschwindigkeitsbegrenzungen für die 

Jüthornstraße, ein Verbot der Nutzung der Claudiusstraße als primäre 

Baustellenzufahrt (ersatzweise Entschädigung der Anlieger) und eine Änderung der 

Planunterlagen unter Beachtung der geäußerten Kritik. 
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Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von dem Einwender angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Der Vorwurf, das Bauvorhaben führe zu einer Parkplatznot für Anwohner und 

Kunden, die das Unternehmen des Einwenders erreichen müssen, ist unberechtigt. 

Nach den Planunterlagen wird die betreffende Anliegerstraße insbesondere nicht als 

Baustraße genutzt. Es sind keinerlei Einschränkungen der Parkmöglichkeiten 

erkennbar. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Fläche für den Rückbau des 

Gartenschuppens auf dem benachbarten, bisher vom Einwender von der FHH 

gepachteten Flurstück 2210 zwingend notwendig ist. Das Flurstück 2210 wird gemäß 

GEV (lfd. Nr. 48) für den Bau der Lärmschutzwand bzw. für den Bau der 

davorliegenden Mulde von der Vorhabenträgerin erworben. Der gemäß 

Grunderwerbsplan zudem auf Fremdgrund (Eigentum der Vorhabenträgerin) 

stehende Gartenschuppen, dessen Erhalt von der Vorhabenträgerin in deren 

Erwiderung noch geprüft werden sollte, muss vor diesem Hintergrund für das 

Vorhaben abgerissen werden. 

Dem Eigentümer steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem Eigentümer und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Dem Eigentümer steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung von 

aktiven Schallschutz dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die er ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 
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B.4.38.19 E0166 und E0167, E0020 und E0021 (1. PÄ) 

Die Einwenderin E0166 (E0020 1.PÄ) ist von dem Vorhaben durch eine 

vorübergehende, bauzeitliche Inanspruchnahme ihres 1.949m² großen Grundstücks 

(Flurstück 200) in einem Umfang von 179m² für die Errichtung einer Baustraße und 

durch eine dingliche Sicherung für eine Aufwuchsbeschränkung (1m²) betroffen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 69. 

Die Einwenderin hat durch Schreiben ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 

24.08.2017 gemeinsam mit ihrem Ehemann (E0167) eine Einwendung eingelegt. Es 

wird sinngemäß beantragt, 

1. das Planfeststellungsverfahren einzustellen, und jeweils hilfsweise 

2. der Vorhabenträgerin aufzugeben, das Vorhaben dahingehend zu ändern, dass 

die geplante Änderung der Güterzugstrecke 1242 entfällt, 

3. der Vorhabenträgerin aufzugeben, das Vorhaben dahingehend zu ändern, dass 

auf den Neubau des Verbindungswegs zwischen Claudiusstraße und 

Schloßgarten verzichtet wird, 

4. das Vorhaben dahingehend zu ändern, dass auf den Rückbau der 

Verkehrsstation Wandsbek sowie auf die Ersatzstationen Claudiusstraße und 

Bovestraße verzichtet wird, 

5. im Planfeststellungsbeschluss zur Begrenzung der betriebsbedingten 

Lärmimmissionen insbesondere die zulässige Höchstgeschwindigkeit und 

Verkehrsmenge so zu begrenzen, dass mit einer 4m hohen Lärmschutzwand die 

Einhaltung der Immissionsgrenzwerte an den Immissionsorten eingehalten wird, 

6. der Vorhabenträgerin aufzugeben, das Vorhaben dahingehend zu ändern, dass 

auf die geplante Eisenbahnüberführung Schloßgarten verzichtet wird, 

7. der Vorhabenträgerin aufzugeben, in den Bereichen, in denen tiefgegründete 

Lärmschutzwände in unmittelbarer Nachbarschaft zu Grundstücken privater 

Dritter errichtet werden sollen, die Möglichkeit einer das Grund- bzw. Stauwasser 

möglichst wenig beeinträchtigenden Gründung der Lärmschutzwände zu prüfen 

und dieses schonendere Gründungsverfahren einzusetzen, 

8. der Vorhabenträgerin im Planfeststellungsbeschluss aufzugeben, die im 

öffentlich ausgelegten EMF-Gutachten empfohlene Minderungsmaßnahme 

(Installation der Stromschienen der S-Bahnen zwischen den Gleisen) 
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umzusetzen und im Planfeststellungsverfahren aufzugeben zu prüfen, mit 

welchen weiteren technischen Maßnahmen die vorhabenbedingte Belastung mit 

elektromagnetischen Feldern auf das unvermeidliche Maß reduziert werden 

kann, 

9. der Vorhabenträgerin aufzugeben, den Bauablauf so zu planen, dass 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm vermieden oder 

maximal auf 5dB begrenzt werden, unverzüglich ein detailliertes 

Baulärmgutachten vorzulegen sowie Streckenanliegern einschließlich den 

Einwendern baulärmbedingte Vermögensschäden (z.B. Mietausfälle) zu ersetzen 

und sie von baubedingten Kosten (z.B. für Hotelübernachtungen bei 

gesundheitsgefährdenden Baulärms) freizuhalten, 

10. der Vorhabenträgerin aufzugeben, eine Kosten-/Nutzenanalyse vorzulegen, 

11. der Vorhabenträgerin aufzugeben, unverzüglich eine FFH-Verträglichkeits-

untersuchung für das Vorhaben und eine ergänzende artenschutzrechtliche 

Prüfung nachzureichen, 

12. der Vorhabenträgerin aufzugeben, die Antragsunterlagen einschließlich der 

Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens auch im Übrigen zu 

überarbeiten, um diese erneut auszulegen. 

Diese Anträge werden in der Einwendung ausführlich begründet; hierauf wird an 

dieser Stelle verwiesen. 

Die Einwenderin ist Alleineigentümerin des mit einem Mehrfamilienhaus bebauten, 

eingangs bezeichneten Grundstücks. Sie bewohnt zusammen mit ihrem Ehemann 

(Einwender 0167, E0021 1. PÄ) zwei der fünf Wohnungen. Drei weitere Wohnungen 

sind vermietet. Nach dem Vortrag der Einwender bilden die Mieteinnahmen und der 

Grundstückswert eine wesentliche Grundlage für den Lebensunterhalt bzw. für die 

Altersversorgung der Einwender. 

Die Einwender halten die vermiete Parterrewohnung durch die dauerhafte 

Flächeninanspruchnahme und die damit verbundene Verkleinerung des Gartens 

verbunden mit dem unmittelbaren Heranrücken der Lärmschutzwand an das Haus 

bzw. den Balkon der Parterrewohnung für zukünftig nicht mehr vermietbar. Ein 

Hauptanteil der Mieteinnahmen würde dadurch wegbrechen. 
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Darüber hinaus würde vorhabenbedingt der wertvolle und dichte Baumbestand 

entfernt werden, was dazu führen würde, dass die Mieter der kernsanierten 

Einzimmerwohnung und der Obergeschosswohnung statt ins Grüne auf eine 6m 

hohe Lärmschutzwand blicken würden. Von Letztgenannter würde nicht nur eine 

starke Verschattung, sondern auch eine erdrückende Wirkung ausgehen. Die 

Vermietbarkeit der beiden Wohnungen sei zumindest stark erschwert. Befürchtet 

werden zudem durch die Einbringung der Lärmschutzwand negative Auswirkungen 

auf das Grund- bzw. Stauwasser. Die Eigentümerin erleide durch die 

Flächeninanspruchnahmen erhebliche Vermögenseinbußen – auch durch das stark 

verkleinerte Restgrundstück. 

Die Einwender stellen darüber hinaus fest, dass die Einwender baubedingten 

Auswirkungen, wie Lärm, Erschütterungen und Staub, ausgesetzt seien. Neben den 

bereits erwähnten anlagebedingten Auswirkungen kämen betriebsbedingt 

Immissionen auf die Einwender zu, die jenseits der Immissionsgrenzwerte der 

16.BImSchV lägen. 

Die Einwender hätten nichts gegen den Neubau der S-Bahn-Strecke, wenden sich 

aber gegen die das erforderliche Maß übersteigende Grundinanspruchnahme durch 

den Verbindungsweg und die raumgreifenden Schallschutzmaßnahmen. 

Des Weiteren rügen die Einwender die Planunterlagen als qualitativ unzureichend 

und Verfahrensfehler. Es fehle dem Vorhaben die Planrechtfertigung; dies gelte vor 

allem für den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve. Die Alternativenprüfung sei 

unzureichend und dem Vorhaben stünden unüberwindliche Hindernisse entgegen, da 

die Konzeption des Vorhabens die Grundinanspruchnahmen nicht rechtfertigen 

würde. Die Finanzierung sei nicht gesichert, ein positives Kosten/Nutzen-Verhältnis 

nicht belegt. 

Aber auch konkret auf die Einwender bezogen sei das Vorhaben unzumutbar: Dies 

gelte zuallererst für den Verbindungsweg, dessen Realisierung aus verschiedenen 

Gründen rechtlich unzulässig sei. Aber auch die Errichtung der neuen Station 

Claudiusstraße in der Nähe des Grundstücks der Einwender sei mit erheblichen – 

unnötigen – Beeinträchtigungen der Einwender verbunden. Zudem sei die – nicht 

barrierefreie – Fußgängerunterführung Schloßgarten überflüssig und im öffentlichen 

Interesse und dem der Vorhabenträgerin verzichtbar. Bei der Fußgängerunterführung 

Schloßgarten handele es sich zudem um einen „gefangenen Tunnel“, der aufgrund 

seiner fehlenden Einsehbarkeit von vielen potenziellen Nutzern gemieden würde. 
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Gerügt werden die betriebsbedingten Auswirkungen durch Lärm, Erschütterungen 

und elektromagnetische Strahlung. Die im EMF-Gutachten dargestellte 

Minderungsmaßnahme, die Stromschiene zwischen den Gleisen zu platzieren, 

müsse umgesetzt werden; weitere Minderungsmaßnahmen müssten geprüft werden. 

Baubedingte Gefährdungen der Immobilie und der dort lebenden Menschen seien 

aufgrund des Umstandes, dass das Grundstück nach neueren Erkenntnissen der 

zuständigen Behörde teilweise Kampfmittelverdachtsfläche sei, nicht berücksichtigt. 

Letztlich habe das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Natur und 

Umwelt, die nur unzureichend untersucht, beschrieben und fachlich bewertet worden 

seien. Dies werde deutlich an der fehlenden FFH-Verträglichkeitsprüfung, der 

unzureichenden Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, der 

unvollständigen Erfassung der geschützten Arten und der fehlerhaften UVS. 

Die Vorhabenträgerin hat auf diese Einwendungen ausführlich erwidert. Im Nachgang 

hat sie sich entschlossen, im Wege der 1. Planänderung den Verbindungsweg als 

zentralen Kritikpunkt der Einwender entfallen zu lassen. Zugleich wurde das 

nachträglich erstellte Verschattungsgutachten mit ausgelegt. 

Mit Schreiben vom 05.11.2019 hat sich der Verfahrensbevollmächtigte zur 

1. Planänderung geäußert; er hält die Einwendungen aufrecht, vertieft diese, ergänzt 

sie um Einwendungen gegen eine vermeintlich geplante „Provisorische Fußgänger- 

und Radfahrerbrücke“ und fordert u.a., der Vorhabenträgerin aufzugeben, 

transparente Elemente in den Schallschutzwänden auf der Höhe von Anliegern 

einzusetzen, die – wie die Einwender – erheblich von Verschattungswirkungen 

betroffen seien. 

In ihrer Erwiderung vom 12.12.2019 weist die Vorhabenträgerin – aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde zu Recht – darauf hin, dass es nicht zu einer 

„Intensivierung der baubedingten Flächeninanspruchnahme“ komme, da in 

demselben Umfang, in dem sich die bauzeitliche Inanspruchnahme formal erhöhe 

(138m²), die Fläche zum dauerhaften Grunderwerb (auf im Ergebnis 0m²) reduziert 

werde. Dies beruhe auf dem auch von der Einwenderin beschriebenen Entfall des 

(dauerhaften) Verbindungswegs und führe ausschließlich zu einer Reduzierung der 

Eigentumsbetroffenheit der Einwenderin. Denn die bauzeitliche Inanspruchnahme 

von 138m² existierte schon vor der 1. Planänderung, wurde aber wegen des für exakt 

die gleiche Fläche ausgewiesenen (dauerhaften) Grunderwerbs nicht (doppelt) 
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ausgewiesen. Eine „provisorische Fußgänger- und Radfahrerbrücke“ sei in ihrer 

Planung nicht vorgesehen. 

Die Anträge und Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht 

nachfolgend ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen 

Ausführungen zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im 

Ergebnis der fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwendern 

angesprochenen Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der beiden 

im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße und die dingliche 

Sicherung für eine Aufwuchsbeschränkung (1m²). Ein Grunderwerb ist nach dem 

aktuellen Stand der Planung, in der der Verbindungsweg entfallen ist, nicht mehr 

vorgesehen. Die Lärmschutzwand wird nicht auf dem Grundstück der Einwenderin, 

sondern auf dem von der FHH als Eigentümerin an die Einwender bis vor kurzem 

verpachteten Flurstück 207 errichtet, auf dem sich auch der Großteil des 

Baumbewuchses befindet. 

Der Einwenderin steht ein Entschädigungsanspruch für die Grundinanspruchnahmen 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der Einwenderin steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Der Einwenderin steht zudem als Eigentümerin von einem der 37 Gebäude, die von 

einer Verschattungszunahme von mindestens 30% betroffen sind, eine 

Entschädigung hierfür zu. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person der 

Einwenderin und ihrer Immobilie vorliegen. 
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Die vorgenannten Entschädigungsansprüche machen zweierlei deutlich: Die 

Einwender sind von dem Vorhaben erheblich betroffen und die Beeinträchtigungen 

werden im gesetzlich vorgegebenen Rahmen monetär kompensiert. 

Der eingereichte Plan ist in seiner aktualisierten Fassung planfeststellungsfähig, 

sodass das Verfahren mit einem stattgebenden Beschluss zu beenden wird 

(zu Antrag 1). Antrag 2 ist abzulehnen, da der Bau der dargestellten 

Güterverkehrsinfrastruktur eine notwendige Zusammenhangsmaßnahme des 

Neubaus der S-Bahnlinie ist, die dazu bestimmt ist, eine andernfalls eintretende – 

vorhabenbedingte – Verringerung der gegenwärtig vorhandenen Kapazität auf der 

Güterverkehrsstrecke abzuwenden bzw. die Realisierung des Planungsziels 

sicherzustellen. Antrag 3 hat sich mit der 1. Planänderung erledigt. Das 

Stationskonzept der Vorhabenträgerin ist nicht zu beanstanden (siehe dort; zu 

Antrag 4). Antrag 5 stehen rechtliche Hindernisse entgegen: Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann das Eisenbahn-Bundesamt 

allenfalls in Ausnahmefällen verpflichtet sein, im Rahmen der Planfeststellung nach 

§ 18 AEG aus Lärmschutzgründen für bestimmte Streckenabschnitte dauerhafte 

Betriebsregelungen, wie Geschwindigkeitsbegrenzungen für Züge, zu erwägen. In 

Betracht kommt dies nur, wenn die Regelannahme des Gesetzes, ein angemessener 

Schutz vor Schienenverkehrslärm lasse sich mit dem Instrumentarium der §§ 41 ff. 

BImSchG sicherstellen, nicht zutrifft (BVerwG, Urteil vom 17.11.2016, Az. 3 C 5.15, 

Leitsatz mit Bezug auf Rn. 28). Dies ist bei der S4 nicht der Fall. Mit dem 

Instrumentarium der §§ 41 ff. BImSchG können alle Schutzfälle gelöst werden. Die 

geplante Fußgängerunterführung Schloßgarten ist als notwendige Folgemaßnahme 

des Vorhabens nicht zu beanstanden (zu Antrag 6). Die Vorhabenträgerin hat – für 

die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar – ausgeführt, dass durch den Bau der 

Lärmschutzwände aufgrund des Querschnitts und der Abstände der Pfosten der 

Lärmschutzwände nicht davon auszugehen ist, dass negative Auswirkungen auf 

Grundwasserströme oder Stauwasserhorizonte entstehen. Dem Antrag 7 ist daher 

nicht nachzugehen. Die Stromschiene wird auf freier Strecke – so auch auf Höhe des 

Grundstücks der Einwenderin – zwischen den beiden neu zu errichtenden S-Bahn 

Gleisen der Strecke 1249 gebaut. Lediglich im Bereich von Stationen/Haltepunkten 

mit Mittelbahnsteigen wird die Stromschiene auf die Außenseite verlegt. Im Übrigen 

wird zu Antrag 8 auf den Punkt B.4.20.6 verwiesen. Bzgl. Antrag 9 wird auf die 

Auflagen zum Baulärm verwiesen, welche die rechtlich notwendigen, aber auch 
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hinreichenden Nebenbestimmungen enthalten, u.a. die geforderten Entschädigungen 

(auch für Hotelaufenthalte). Es gibt keine rechtliche Notwendigkeit, die Vorlage einer 

Kosten-/Nutzenanalyse zu fordern (zu Antrag 10). Die FFH-Verträglichkeits-

untersuchungen sind nach Kenntnis der Planfeststellungsbehörde Gegenstand der 

beiden Planfeststellungsabschnitte 2 und 3 und im Abschnitt 1 nicht 

Verfahrensgegenstand (zu Antrag 11). Die Umweltauswirkungen wurden den 

rechtlichen Vorgaben entsprechend aufbereitet und konnten daher Grundlage für die 

Umweltverträglichkeitsprüfung in diesem Beschluss sein (zu Antrag 12). 

Der Forderung, Teile der Lärmschutzwand transparent auszubilden, wird nicht 

gefolgt. Dem stehen Kosten-Nutzen-Erwägungen und die negativen Auswirkungen für 

die benachbarten Grundstücke durch Schallreflexionen entgegen (vgl. hierzu 

ausführlich unter Punkt B.4.20.2.1). 

B.4.38.20 E0168, E0022 (1. PÄ) 

Die Einwenderin ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 2.169m² großen Grundstücks (Flurstück 2029) für die 

Anlegung einer Baustraße (333m²) und durch eine dingliche Sicherung für eine 

Aufwuchsbeschränkung und das Setzen und Verbleiben von Ankern (251m²) sowie 

durch Grunderwerb (88m²) für den Bau der EÜ (F) Schloßgarten (Treppenabgang) 

und die Anpassung des Wendehammers für 3-achsige Müllfahrzeuge betroffen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 72. 

Die Einwenderin hat durch Schreiben ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 

24.08.2017 eine Einwendung eingelegt. Es wird sinngemäß beantragt, 

1. das Planfeststellungsverfahren einzustellen, und jeweils hilfsweise 

2. der Vorhabenträgerin aufzugeben, das Vorhaben dahingehend zu ändern, dass 

die geplante Änderung der Güterzugstrecke 1242 entfällt, 

3. der Vorhabenträgerin aufzugeben, das Vorhaben dahingehend zu ändern, dass 

auf den Neubau des Verbindungswegs zwischen Claudiusstraße und 

Schloßgarten verzichtet wird, 

4. das Vorhaben dahingehend zu ändern, dass auf den Rückbau der 

Verkehrsstation Wandsbek sowie auf die Ersatzstationen Claudiusstraße und 

Bovestraße verzichtet wird, 
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5. im Planfeststellungsbeschluss zur Begrenzung der betriebsbedingten 

Lärmimmissionen insbesondere die zulässige Höchstgeschwindigkeit und 

Verkehrsmenge so zu begrenzen, dass mit einer 4m hohen Lärmschutzwand 

die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte an den Immissionsorten eingehalten 

wird, 

6. der Vorhabenträgerin aufzugeben, das Vorhaben dahingehend zu ändern, dass 

auf die geplante Eisenbahnüberführung Schloßgarten verzichtet wird, 

7. der Vorhabenträgerin aufzugeben, in den Bereichen, in denen tiefgegründete 

Lärmschutzwände in unmittelbarer Nachbarschaft zu Grundstücken privater 

Dritter errichtet werden sollen, die Möglichkeit einer das Grund- bzw. 

Stauwasser möglichst wenig beeinträchtigenden Gründung der 

Lärmschutzwände zu prüfen und dieses schonendere Gründungsverfahren 

einzusetzen, 

8. der Vorhabenträgerin im Planfeststellungsbeschluss aufzugeben, die im 

öffentlich ausgelegten EMF-Gutachten empfohlene Minderungsmaßnahme 

(Installation der Stromschienen der S-Bahnen zwischen den Gleisen) 

umzusetzen und im Planfeststellungsverfahren aufzugeben zu prüfen, mit 

welchen weiteren technischen Maßnahmen die vorhabenbedingte Belastung 

mit elektromagnetischen Feldern auf das unvermeidliche Maß reduziert werden 

kann, 

9. der Vorhabenträgerin aufzugeben, den Bauablauf so zu planen, dass 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm vermieden oder 

maximal auf 5 dB begrenzt werden, unverzüglich ein detailliertes 

Baulärmgutachten vorzulegen sowie Streckenanliegern einschließlich den 

Einwendern baulärmbedingte Vermögensschäden (z.B. Mietausfälle) zu 

ersetzen und sie von baubedingten Kosten (z.B. für Hotelübernachtungen bei 

gesundheitsgefährdenden Baulärms) freizuhalten, 

10. der Vorhabenträgerin aufzugeben, eine Kosten-/Nutzenanalyse vorzulegen, 

11. der Vorhabenträgerin aufzugeben, unverzüglich eine FFH-Verträglichkeits-

untersuchung für das Vorhaben und eine ergänzende artenschutzrechtliche 

Prüfung nachzureichen, 
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12. der Vorhabenträgerin aufzugeben, die Antragsunterlagen einschließlich der 

Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens auch im Übrigen zu 

überarbeiten, um diese erneut auszulegen. 

Diese Anträge werden in der Einwendung ausführlich begründet; hierauf wird an 

dieser Stelle verwiesen. 

Die Einwenderin ist Alleineigentümerin des mit einem Wohnhaus bebauten, eingangs 

bezeichneten Grundstücks. Sie bewohnt die Wohnung im Erdgeschoss selbst, die 

Wohnung im Obergeschoss ist vermietet. 

Die Einwenderin moniert die dauerhafte Flächeninanspruchnahme von fast 30% ihres 

Grundstücks und die damit verbundene Verkleinerung des Gartens verbunden mit 

dem Heranrücken der Lärmschutzwand an das Haus. Darüber hinaus würde 

vorhabenbedingt der wertvolle und dichte Baumbestand entfernt werden, was dazu 

führen würde, dass die Hausbewohner statt ins Grüne auf eine 6m hohe 

Lärmschutzwand blicken. Von Letztgenannter würde nicht nur eine starke 

Verschattung, sondern auch eine erdrückende Wirkung ausgehen. Die Vermietbarkeit 

der Obergeschosswohnung sei zumindest stark erschwert und die Vermietung mit 

Mieteinbußen verbunden. Befürchtet werden zudem durch die Einbringung der 

Lärmschutzwand negative Auswirkungen auf das Grund- bzw. Stauwasser. Die 

Eigentümerin erleide durch die Flächeninanspruchnahmen erhebliche 

Vermögenseinbußen – auch durch das stark verkleinerte Restgrundstück. 

Die Einwenderin stellt darüber hinaus fest, dass die Bewohner des Grundstücks 

baubedingten Auswirkungen, wie Lärm, Erschütterungen und Staub, ausgesetzt 

seien. Neben den bereits erwähnten anlagebedingten Auswirkungen kämen 

betriebsbedingt Immissionen auf die Bewohner zu, die jenseits der 

Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV lägen. 

Die Einwenderin werde zudem den Immissionen der geplanten neuen Station 

Claudiusstraße (z.B. durch Lautsprecherdurchsagen und Lichtimmissionen) 

ausgesetzt. 

Die Einwenderin hätte nichts gegen den Neubau der S-Bahn-Strecke, wende sich 

aber gegen die das erforderliche Maß übersteigende Grundinanspruchnahme durch 

den Verbindungsweg und die raumgreifenden Schallschutzmaßnahmen. 

Des Weiteren rügt die Einwenderin Verfahrensfehler und die Planunterlagen als 

qualitativ unzureichend. Es fehle dem Vorhaben die Planrechtfertigung; dies gelte vor 
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allem für den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve. Die Alternativenprüfung sei 

unzureichend und dem Vorhaben stünden unüberwindliche Hindernisse entgegen, da 

die Konzeption des Vorhabens die Grundinanspruchnahmen nicht rechtfertigen 

würde. Die Finanzierung sei nicht gesichert, ein positives Kosten/Nutzen-Verhältnis 

nicht belegt. 

Aber auch konkret auf die Einwenderin bezogen sei das Vorhaben unzumutbar: Dies 

gelte zuallererst für den Verbindungsweg, dessen Realisierung aus verschiedenen 

Gründen rechtlich unzulässig sei. Darüber hinaus sei die Errichtung der neuen 

Station Claudiusstraße in der Nähe des Grundstücks der Einwenderin mit erheblichen 

– unnötigen – Beeinträchtigungen der Einwender verbunden. Zudem sei die – nicht 

barrierefreie – Fußgängerunterführung Schloßgarten überflüssig und im Öffentlichen 

Interesse und dem der Vorhabenträgerin verzichtbar. Deren Querverankerung auf 

dem Grundstück der Einwenderin führe durch die dingliche Sicherung zu einer 

erheblichen, nicht hinnehmbaren Grundinanspruchnahme. Bei der 

Fußgängerunterführung Schloßgarten handele es sich zudem um einen „gefangenen 

Tunnel“, der aufgrund seiner fehlenden Einsehbarkeit von vielen potenziellen Nutzern 

gemieden würde. Gerügt werden die betriebsbedingten Auswirkungen durch Lärm, 

Erschütterungen und elektromagnetische Strahlung. Die im EMF-Gutachten 

dargestellte Minderungsmaßnahme, die Stromschiene zwischen den Gleisen zu 

platzieren, müsse umgesetzt werden; weitere Minderungsmaßnahmen müssten 

geprüft werden. 

Baubedingte Gefährdungen der Immobilie und der dort lebenden Menschen seien 

aufgrund des Umstandes, dass Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg 

freigelegt werden könnten, in der Planung nicht berücksichtigt. 

Letztlich habe das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Natur und 

Umwelt, die nur unzureichend untersucht, beschrieben und fachlich bewertet worden 

seien. Dies werde deutlich an der fehlenden FFH-Verträglichkeitsprüfung, der 

unzureichenden Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, der 

unvollständigen Erfassung der geschützten Arten und der fehlerhaften UVS. 

Die Vorhabenträgerin hat auf diese Einwendungen ausführlich erwidert. Im Nachgang 

hat sie sich entschlossen, im Wege der 1. Planänderung den Verbindungsweg als 

zentralen Kritikpunkt der Einwenderin entfallen zu lassen. Zugleich wurde das 

nachträglich erstellte Verschattungsgutachten mit ausgelegt. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 378 von 461 

 

 

Mit Schreiben vom 05.11.2019 hat sich der Verfahrensbevollmächtigte zur 

1. Planänderung geäußert. Unter Bezugnahme auf ein Schreiben an das Eisenbahn-

Bundesamt vom 15.08.2019 wendet er sich gegen die „Intensivierung der 

Flächeninanspruchnahme“ und dabei vornehmlich gegen die vermehrte 

Inanspruchnahme des Grundstücks der Einwenderin durch den neu geplanten 

Wendehammer, der einseitig zu Lasten der Einwenderin ausgebildet werde. Er hält 

die Einwendungen aufrecht, vertieft diese, ergänzt sie um Einwendungen gegen eine 

vermeintlich geplante „Provisorische Fußgänger- und Radfahrerbrücke“ und fordert 

u.a., der Vorhabenträgerin aufzugeben, transparente Elemente in den 

Schallschutzwänden auf der Höhe von Anliegern einzusetzen, die – wie die 

Einwenderin – erheblich von Verschattungswirkungen betroffen seien. Bei einer 

angenommenen Bauzeit von 7 - 8 Jahren sei mit einem Auszug des Mieters im 

Obergeschoss zu rechnen; eine Wiedervermietbarkeit sei zu bisherigen Konditionen 

kaum möglich. Das Verschattungsgutachten mache auch deutlich, dass die 

Schallschutzwände auch Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen haben, die noch nicht 

untersucht worden seien. 

In ihrer Erwiderung vom 12.12.2019 weist die Vorhabenträgerin darauf hin, dass auch 

die Einwenderin wie einige andere Grundeigentümerinnen vom Wegfall des 

Verbindungswegs profitiere, indem sich die Erwerbsfläche von 405m² auf 88m² 

reduziert. In demselben Umfang, in dem sich die bauzeitliche Inanspruchnahme 

formal erhöhe (275m²), reduziere sich die Fläche zum dauerhaften Grunderwerb. 

Denn die o.g. bauzeitliche Inanspruchnahme von 275m² existierte schon vor der 

1. Planänderung, wurde aber wegen des für exakt die gleiche Fläche ausgewiesenen 

(dauerhaften) Grunderwerbs nicht (doppelt) ausgewiesen. Die vorübergehende 

Inanspruchnahme auf Grund der Baustraße werde nach dem Planungsstand 12/19 

voraussichtlich 3 - 3,5 Jahre dauern (inklusive Grünschnittarbeiten und 

Wiederherstellung nach Beendigung der Bauarbeiten). Die Planänderung des 

Verbindungswegs sei der Einwenderin am 20.11.2018 bei einem Vor-Ort Termin 

vorgestellt worden. In diesem Termin erläuterte die Vorhabenträgerin die geänderten 

Flächenbetroffenheiten und begründete die Dimensionierung der Wendehammer 

durch die 3-achsigen Müllfahrzeuge, die die Stadtreinigung Hamburg dort einsetzen 

werde. In diesem Vor-Ort Termin habe sich die Einwenderin bereit erklärt, einen 

höheren Grunderwerb auf ihrem Grundstück in Kauf zu nehmen für einen 

Wendehammer nördlich der Strecke, wenn hierfür der Verbindungsweg entfalle. Eine 
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„provisorische Fußgänger- und Radfahrerbrücke“ sei in ihrer Planung nicht 

vorgesehen. Die Auswirkungen des Vorhabens inklusive der geplanten 

Schallschutzwände sei naturschutzfachlich umfangreich untersucht worden. Die 

Offenlage des Verschattungsgutachtens ändere nichts an der Planung. 

Die Anträge und Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht 

nachfolgend ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen 

Ausführungen zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im 

Ergebnis der fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin 

angesprochenen Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße, die dingliche Sicherung 

für eine Aufwuchsbeschränkung und das Setzen und den Verbleib von Ankern sowie 

für den Grunderwerb. Letzterer ist wie eingangs dargestellt einerseits für den Bau der 

EÜ (F) Schloßgarten (Treppenabgang) und andererseits für die Anpassung des 

Wendehammers für 3-achsige Müllfahrzeuge erforderlich. 

Die geplante Fußgängerunterführung ist eine notwendige Folgemaßnahme des 

Eisenbahnvorhabens. Durch die Auflassung des vorhandenen Bahnübergangs wird 

eine Wegeverbindung unterbrochen, die auch gemäß der Forderung des 

Bezirksamtes Wandsbek und der stattgefundenen Verkehrszählung den Bedarf an 

einer Ersatzquerungsmöglichkeit nach sich zieht (vgl. dazu Punkt. B.4.15). 

Eine Fußgängerunterführung ist dabei – dessen hat sich die 

Planfeststellungsbehörde versichert – die platzsparendste Variante. Mit Schreiben an 

das Eisenbahn-Bundesamt vom 17.02.2020 führt die Vorhabenträgerin 

nachvollziehbar aus, dass konstruktionsbedingt in der Regel bei Unterführungen ein 

geringerer Höhenunterschied für Fußgänger zu bewältigen sei als bei Überführungen, 

da bei Letztgenannten das Lichtraumprofil des fließenden Verkehrs eingehalten 

werden müsse. Bei Fußgängerunterführungen sei ein Höhenunterschied von 

ca. 3,30m (2,50m lichte Höhe + 0,8m Bauwerkskonstruktionshöhe) zu überwinden. 

Bei Fußgängerüberführungen sei bei einer angenommenen Geländegleichlage für 

Fußgänger ein Höhenunterschied von mindestens ca. 6,90m zu überwinden. Dieser 

setze sich zusammen aus Gleisoberbau (ca. 0,7m), freizuhaltenden Lichtraum bei 

Oberleitung (ca. 5,80m) und der Bauwerkskonstruktionshöhe (ca. 0,4m). Ferner seien 
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Fußgängerüberführungen über die gesamte Bauwerkslänge den 

Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die vorgenannten Parameter führten dazu, dass bei 

Damm- oder Geländegleichlage eine Fußgängerunterführung die Regellösung 

darstelle. Bei Einschnittslage des Verkehrsweges stelle dagegen eine 

Fußgängerüberführung die Regellösung dar (z.B. Station Ahrensburg-Gartenholz im 

PFA 3). Aufgrund dieser Randbedingungen sei zudem davon auszugehen, dass der 

Flächenbedarf für Treppenanlagen bei einer Fußgängerüberführung in 

Geländegleichlage ca. doppelt so hoch wäre als bei einer Unterführung. 

Ähnliches gilt im Übrigen auch für eine barrierefreie Ausführung mit Rampen oder 

Aufzügen statt der geplanten Treppenanlagen, die einen größeren Eingriff in die 

Grundstücke von privat Betroffenen bedeuten würde und von der die 

Vorhabenträgerin deshalb Abstand genommen hat. 

Die Planfeststellungsbehörde ist auch dem verbreiteten Einwand des „gefangenen 

Tunnels“ nachgegangen. Aufgrund der Vielzahl an Einwendungen hatte die 

Vorhabenträgerin in einem Gespräch am 03.03.2020 mit der 

Planfeststellungsbehörde zunächst zugesagt, die Ausführung des Bauwerks 

nochmals zu überdenken, um das von den Einwendern „empfundene 

Gefahrenpotenzial“ zu minimieren. Die Prüfung der Vorhabenträgerin hat ergeben, 

dass eine Verlängerung der transparenten Treppeneinhausung, bei der nördlich und 

südlich der Bahnanlagen liegenden Treppe, bis über den Eingangsbereich der 

Personenüberführung, zu einer Verbesserung der Einsehbarkeit des 

Personentunnels führen würde. Durch diese gestalterische Anpassung würden keine 

neue Betroffenheiten, etwa durch eine Vergrößerung der Flächeninanspruchnahme, 

entstehen. Auch wenn es hierfür keine Rechtspflicht der Vorhabenträgerin geben 

dürfte, hat diese mit Schreiben vom 09.06.2020 aufgrund dieser Erkenntnisse 

zugesagt, die Änderung der EÜ (F) Schloßgarten hinsichtlich der Verlängerung der 

Treppeneinhausung in lichtdurchlässiger Ausführung in der Vergabe- und 

Ausführungsplanung zu berücksichtigen und umzusetzen. 

Die Fußgängerunterführung erfüllt zugleich die Funktion des zweiten 

Bahnsteigzugangs, der das Einzugsgebiet der Station erheblich erweitert und damit 

das Ziel des Ausbaus des ÖPNV nachhaltig stützt. Es ist für die 

Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar, dass im nördlichen Zu- und 

Abgangsbereichs eine das Grundstück der Einwenderin schonendere Variante der 
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Ausführung möglich wäre. Eine solche wird jedenfalls auch nicht substantiiert 

behauptet. 

Die Nullvariante – Beibehaltung des Bahnübergangs – scheidet aus. Die Auflassung 

der Bahnübergänge Claudiusstraße und Schloßgarten hat vornehmlich zwei Gründe: 

einen Sicherheitsaspekt und verkehrstechnische Gründe. Die Verbreiterung der 

Trasse um zwei auf vier Gleise würde die Gefährdungslage deutlich erhöhen. Bereits 

heute müssen Verkehrsteilnehmer teilweise bis zu 20 Minuten vor den 

geschlossenen Schranken stehen. Durch die Erhöhung der Gleisanzahl sowie den 

geplanten Takt der S-Bahn wären die Schranken voraussichtlich nur noch 

geschlossen und würden somit keinen Verkehrsfluss mehr ermöglichen. Dahinter 

steht das generelle Konzept der Vorhabenträgerin, im Zuge der Baumaßnahmen zur 

S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe zur Erfüllung der Anforderungen aus dem 

Eisenbahnkreuzungsgesetz, zur Verminderung der Unfallgefahren und zur Erhöhung 

der zulässigen Zuggeschwindigkeiten, alle Bahnübergänge, die entlang der Str. 1120 

liegen, aufzuheben und zumeist durch Eisenbahnüberführungen zu ersetzen. 

Der Wendehammer ist nach Prüfung der Sach- und Rechtslage ebenfalls in Größe 

und Lage nicht zu beanstanden: Zunächst basiert die Planung zu Recht auf der 

Nutzung der Wendeanlage durch 3-achsige Müllfahrzeuge. 

Gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 AEG sind bei der Planfeststellung die von dem Vorhaben 

berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit 

im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Gemäß § 75 Abs. 1 S. 1 VwVfG wird 

durch die Planfeststellung die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der 

notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm 

berührten öffentlichen Belange festgestellt. 

Folgemaßnahmen sind dann als notwendig anzusehen, wenn sie erforderlich sind, 

um die durch das Vorhaben aufgeworfenen Probleme zu bewältigen und über die 

Anpassung und den Anschluss des Vorhabens nicht wesentlich hinausgehen (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 13.07.2010, Az. 9 B 103.09, juris, Rn. 4). Die 

Kompetenzerweiterung trägt also dem Grundsatz der Problembewältigung Rechnung: 

Folgemaßnahmen sind zu treffen, um die Probleme zu lösen, die durch das Vorhaben 

für die Funktionsfähigkeit anderer Anlagen entstehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 

08.09.2016, Az. 3 A 5.15, juris, Rn. 72). Durch die Aufhebung der Bahnübergänge ist 

die Erreichbarkeit der Grundstücke insbesondere durch Versorgungs- bzw. 
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Müllentsorgungsfahrzeuge im Zuge dieser Planfeststellung sicherzustellen. Damit ist 

gleichzeitig das Ziel der Planung vorgegeben. 

Bei der Planung der Wendeanlagen sind die Vorgaben der Hamburger Regelwerke 

für Planung und Entwurf von Stadtstraßen (ReStra; Ausgabe 2017) berücksichtigt 

worden. 

Die ReStra vermitteln gemäß ihrer Aufgabenstellung die zur Planung und Gestaltung 

von Straßenverkehrsanlagen notwendigen Angaben und technischen Standards; sie 

gelten verbindlich für alle öffentlichen Wege, Straßen und Plätze in Hamburg 

(vgl. Seite i der ReStra). Eine Abweichung von in den Regelwerken angegebenen 

Regelmaßen muss im Planungsprozess begründet werden; dabei hat eine Abwägung 

zu erfolgen, die die einzelnen Nutzungsansprüche einerseits und die Funktionalität 

andererseits berücksichtigt (vgl. Seite iv der ReStra). 

Gemäß den Ergänzungen der ReStra (S. 15) zu Ziffer 6.1.2.2. der „Richtlinien für die 

Anlage von Stadtstraßen“ (Ausgabe 2006; im Folgenden RASt 06) ist „das 

Bemessungsfahrzeug für jeden Einzelfall individuell zu bestimmen. Hierbei spielt 

neben der Straßenkategorie und den angrenzenden Nutzungen vor allem die zu 

erwartende Wahrscheinlichkeit des Befahrens eine wichtige Rolle. In Hamburg sind 

Wendeanlagen in der Regel für ein 3-achsiges Müllfahrzeug ohne Nachlaufachse zu 

dimensionieren.“ Insofern wäre eine Planung unter Berücksichtigung 2-achsiger 

Müllfahrzeuge, abhängig vom konkreten Sachverhalt, nach dem Wortlaut der ReStra 

nur ausnahmsweise möglich und eine Frage des Einzelfalls. 

Nach den Angaben der Stadtreinigung werden im Bereich Wandsbek keine 2-

achsigen, sondern ausschließlich 3-achsige Fahrzeuge eingesetzt. Auch in der 

gesamten Stadt sind nur noch vereinzelt 2-achsige Müllfahrzeuge unterwegs, die 

voraussichtlich in den nächsten zwei bis fünf Jahren aussortiert werden. Insofern sind 

keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, von der Regelvorgabe der ReStra 

abzuweichen. Im Gegenteil ist mit einem 3-achsigen Müllfahrzeug als 

Bemessungsfahrzeug für die Wendeanlagen zu planen. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass auch die Planung einseitiger Gehwege 

regelwerkskonform ist: Weder die ReStra noch die RASt 06 schreiben die 

Notwendigkeit eines umlaufenden Gehwegs vor. 

Auch die Regelwerke und Empfehlungen der Unfallversicherungsträger zum 

Arbeitsschutz bestätigen das gefundene Ergebnis: 
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Auf Seite 26 der (lediglich Empfehlungen enthaltenden) DGUV Regel 114-601 heißt 

es, dass das Rückwärtsfahren und das Zurücksetzen nach Möglichkeit zu vermeiden 

seien. Allerdings gilt gemäß den dortigen Ausführungen nicht als Rückwärtsfahrt ein 

Zurücksetzen in Wendeeinrichtungen. Ein absolutes Rückfahrverbot für die 

Wendeeinrichtungen besteht somit nicht, so dass ein Rangieren in Wendeanlagen 

weiterhin zulässig ist. 

Dies entspricht auch den (verbindlichen) Regelungen in den DGUV Vorschriften 43 

und 44. Der dort enthaltene § 7 sieht ausdrücklich die Möglichkeit des 

Rückwärtsfahrens von Müllfahrzeugen unter bestimmten Bedingungen vor. Allerdings 

muss gemäß § 16 Nr. 1 die Zufahrt zu Müllbehälterstandplätzen so angelegt sein, 

dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Die dazugehörige 

Durchführungsanweisung führt aus, dass bei Sackgassen die Möglichkeit bestehen 

muss, am Ende der Straße zu wenden. Daraus ergibt sich die Verpflichtung zur 

Anlage einer Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge an den jeweiligen Straßenenden. 

Genau dies wird in der 1. Planänderung berücksichtigt. In einer solchen 

Wendeeinrichtung ist jedoch ein Rangieren nicht ausgeschlossen, so dass im 

Rahmen der Ausführung eine möglichst geringe Grundinanspruchnahme zu 

berücksichtigen ist. 

Aus alledem ergibt sich, dass eine Planung von Wendeanlagen erforderlich ist. Ein 

Hineinfahren in die Straße und Rückwärtsherausfahren ist zu vermeiden und 

erscheint konkret angesichts der über 100m langen Strecke von bzw. zur 

Rantzaustraße auch nicht angezeigt. Das Rangieren sollte zudem auf ein 

notwendiges Maß beschränkt werden. 

Die Stadtreinigung geht davon aus, dass ein ein- bis zweimaliges Zurücksetzen bei 

der Anlage von einseitigen Wendehämmern erforderlich ist, aber als hinnehmbar 

angesehen wird. Damit wird die Planung auch den Anforderungen des 

Arbeitsschutzes gerecht. 

Darüber hinaus ist die Entscheidung der Vorhabenträgerin für einen einseitigen 

Wendehammer in westliche Richtung nachvollziehbar und belastbar. Eine 

Ausformung nach Osten würde zum einen zwei Grundstücke (Schloßgarten 33 

und 35) tangieren und zum anderen das Grundstück Schloßgarten 35 deutlich stärker 

als das Grundstück der Einwenderin belasten, weil gemessen an der deutlich 

geringeren Grundstücksgröße relativ mehr Grunderwerb stattfände und – noch 

tragender – der Wendehammer näher an das Wohnhaus rücken würde und dies auf 
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ca. halber Breite im Vergleich zur Annäherung an eine Hausecke beim Wohnhaus 

Schloßgarten 34. Ein zweiseitiger Wendehammer würde die Ost- und 

Westgrundstücke tangieren und aufgrund seiner Geometrie beidseitig 

Schwierigkeiten mit den grundsätzlich rechtwinklig anzulegenden 

Grundstückszufahrten auslösen. Auch beim zweiseitigen Wendehammer würde sich 

die Frage nach einem umlaufenden Gehweg stellen, der zu weiteren 

Grundinanspruchnahmen führen würde und die von der Einwenderin geforderte 

vermeintlich „gerechte“ Lastenverteilung zwischen der West- und der Ostbebauung 

relativieren würde. 

Zusammenfassend ist die den Grunderwerb auslösende technische Planung aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde vertretbar und genehmigungsfähig, auch wenn die 

starke Belastung der Einwenderin unstrittig ist. 

Die Lärmschutzwand wird nicht auf dem Grundstück der Einwenderin, sondern auf 

dem von der FHH als Eigentümerin an die Einwenderin verpachteten Flurstück 2535 

errichtet, auf dem sich auch ein Großteil des Baumbewuchses befindet. 

Der Einwenderin steht ein Entschädigungsanspruch für die Grundinanspruchnahmen 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der Einwenderin steht ausweislich des Schallgutachtens neben der der Realisierung 

des aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Der Einwenderin steht zudem als Eigentümerin von einem der 37 Gebäude, die von 

einer Verschattungszunahme von mindestens 30% betroffen sind, eine 

Entschädigung hierfür zu. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in Person der 

Einwenderin und ihrer Immobilie vorliegen. 
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Die vorgenannten Entschädigungsansprüche machen zweierlei deutlich: Die 

Einwenderin ist von dem Vorhaben erheblich betroffen und die Beeinträchtigungen 

werden im gesetzlich vorgegebenen Rahmen monetär kompensiert. 

Der eingereichte Plan ist in seiner aktualisierten Fassung planfeststellungsfähig, 

sodass das Verfahren mit einem stattgebenden Beschluss zu beenden war 

(zu Antrag 1). Antrag 2 ist abzulehnen, da der Bau der dargestellten 

Güterverkehrsinfrastruktur eine notwendige Zusammenhangsmaßnahme des 

Neubaus der S-Bahnlinie ist, die dazu bestimmt ist, eine andernfalls eintretende – 

vorhabenbedingte – Verringerung der gegenwärtig vorhandenen Kapazität auf der 

Güterverkehrsstrecke abzuwenden bzw. die Realisierung des Planungsziels 

sicherzustellen. Antrag 3 hat sich mit der 1. Planänderung erledigt. Das 

Stationskonzept der Vorhabenträgerin ist nicht zu beanstanden (siehe dort; zu 

Antrag 4). Antrag 5 stehen rechtliche Hindernisse entgegen: Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann das Eisenbahn-Bundesamt 

allenfalls in Ausnahmefällen verpflichtet sein, im Rahmen der Planfeststellung nach 

§ 18 AEG aus Lärmschutzgründen für bestimmte Streckenabschnitte dauerhafte 

Betriebsregelungen, wie Geschwindigkeitsbegrenzungen für Züge, zu erwägen. In 

Betracht kommt dies nur, wenn die Regelannahme des Gesetzes, ein angemessener 

Schutz vor Schienenverkehrslärm lasse sich mit dem Instrumentarium der 

§§ 41 ff. BImSchG sicherstellen, nicht zutrifft (BVerwG, Urteil vom 17.11.2016, 

Az. 3 C 5.15, Leitsatz mit Bezug auf Rn. 28). Dies ist bei der S4 nicht der Fall. Mit 

dem Instrumentarium der §§ 41 ff BImSchG können alle Schutzfälle gelöst werden. 

Die geplante Fußgängerunterführung Schloßgarten ist als notwendige 

Folgemaßnahme des Vorhabens nicht zu beanstanden (zu Antrag 6). Die 

Vorhabenträgerin hat – für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar – 

ausgeführt, dass durch den Bau der Lärmschutzwände aufgrund des Querschnitts 

und der Abstände der Pfosten der Lärmschutzwände nicht davon auszugehen ist, 

dass negative Auswirkungen auf Grundwasserströme oder Stauwasserhorizonte 

entstehen. Dem Antrag 7 ist daher nicht nachzugehen. Die Stromschiene wird auf 

freier Strecke zwischen den beiden neu zu errichtenden S-Bahn-Gleisen der 

Strecke 1249 gebaut. Lediglich im Bereich von Stationen/Haltepunkten mit 

Mittelbahnsteigen wird die Stromschiene auf die Außenseite verlegt. Dies ist hier ab 

ca. Bau-km 101,066, das heißt im Ein- und Ausfahrbereich der Station 

Claudiusstraße und damit in etwa auf Höhe des Grundstücks der Einwenderin, der 
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Fall. Bei Außenbahnsteigen verbleibt die Stromschiene zwischen den S-Bahn 

Gleisen. Im Übrigen wird zu Antrag 8 auf das Kapitel EMF verwiesen. Bzgl. Antrag 9 

wird auf die Auflagen zum Baulärm verwiesen, welche die rechtlich notwendigen, 

aber auch hinreichenden Nebenbestimmungen enthalten, u.a. die geforderten 

Entschädigungen (auch für Hotelaufenthalte). Es gibt keine rechtliche Notwendigkeit, 

die Vorlage einer Kosten-/Nutzenanalyse zu fordern (zu Antrag 10). Die FFH-

Verträglichkeitsuntersuchungen sind nach Kenntnis der Planfeststellungsbehörde 

Gegenstand der beiden Planfeststellungsabschnitte 2 und 3 und im Abschnitt 1 nicht 

Verfahrensgegenstand (zu Antrag 11). Die Umweltauswirkungen wurden den 

rechtlichen Vorgaben entsprechend aufbereitet und konnten daher Grundlage für die 

Umweltverträglichkeitsprüfung in diesem Beschluss sein (zu Antrag 12). 

Der Forderung, Teile der Lärmschutzwand transparent auszubilden, wird nicht 

gefolgt. Dem stehen Kosten-Nutzen-Erwägungen und die negativen Auswirkungen für 

die benachbarten Grundstücke durch Schallreflexionen entgegen (vgl. hierzu 

ausführlich unter Punkt B.4.20.2.1). 

B.4.38.21 E0174, E0174/2 (2. PÄ) 

Die Einwenderin, eine GbR bestehend aus fünf natürlichen Personen, ist 

Eigentümerin der beiden Flurstücke 192 und 194. Das eine Flurstück mit einer Größe 

von 1.876m² ist von dem Vorhaben durch eine dingliche Sicherung für eine 

Aufwuchsbeschränkung (14m²) betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 12. Das andere, 2.857m² 

große Flurstück wird durch das Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme in einem Umfang von 857m² für die Errichtung einer 

Baustelleneinrichtungsfläche bzw. Baustraße in Anspruch genommen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 15. 

Die Einwenderin hat mit Schreiben vom 24.08.2017 eine Einwendung erhoben. Sie 

wendet sich ausdrücklich nicht gegen die Aufwuchsbeschränkung, sondern allein 

gegen die Inanspruchnahme des Flurstücks 194 durch die 

Baustelleneinrichtungsfläche. Die dafür vorgesehene Freifläche diene den 

Bewohnern als Freizeitfläche und weise einen alten Baumbestand auf, der zu 

erhalten sei. Es gebe zudem genügend Flächen im DB-Eigentum und im Eigentum 

der öffentlichen Hand, die vorrangig in Anspruch zu nehmen seien. 

Nach Auskunft der Vorhabenträgerin gab es am 28.08.2018 ein Gespräch mit dem 

Vertreter der Einwenderin, in dem dieser deutlich machte, dass in jedem Fall die 
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Baustelleneinrichtungsfläche von dem Wohngebäude bis auf Höhe einer gedachten 

Verlängerung der Hecke wegrücken müsse. Dieses Begehren veranlasste die 

Vorhabenträgerin, im Zuge der zweiten Planänderung den Zuschnitt der 

Baustelleneinrichtungsfläche unter Berücksichtigung der – so verstandenen – 

Interessenlage der Einwenderin anzupassen. 

Mit Schreiben vom 19.12.2019 hielt die Einwenderin ihre Einwendungen aufrecht und 

äußerte ihr Unverständnis darüber, dass es durch die Planänderung zu einer 

vermehrten Grundinanspruchnahme gekommen sei. 

In ihrer Erwiderung vom 14.02.2020 verweist die Vorhabenträgerin darauf, dass die 

Fläche auf dem Flurstück 194 zwischen dem Hammer Steindamm und der Hammer 

Straße die einzige Fläche mit direktem Zugang zur Eisenbahntrasse auf der Südseite 

der Trasse sei. Mit der Verlagerung einer Teilfläche entlang der Bahntrasse werde im 

Rahmen der 2. Planänderung der Forderung der Eigentümerin nachgekommen, die 

Fläche unmittelbar an den Wohngebäuden freizuhalten. Zwar vergrößere sich die 

Inanspruchnahme auf dem Flurstück 194, jedoch werde durch die Verschiebung der 

Inanspruchnahme ein Bereich des Gartens weiterhin für die Eigentümer und die 

Mieter, auch während der Bauzeit, zugänglich sein. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der beiden 

im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die nicht monierte dingliche Sicherung für eine 

Aufwuchsbeschränkung (14m²) und die Baustelleneinrichtungsfläche bzw. Baustraße 

(857 qm). Bei deren Zuschnitt hat sich die Vorhabenträgerin – für die 

Planfeststellungsbehörde erkennbar – bemüht, die Interessen der Einwenderin zu 

berücksichtigen. Angesichts der Knappheit der in Betracht kommenden 

Baustelleneinrichtungsflächen – gerade in diesem Abschnitt südlich der Bahntrasse – 

sind Lage und Umfang der Fläche nachvollziehbar. Es wäre einerseits der 

Einwenderin nicht damit gedient, wenn zwischen den Garagen und der Bahntrasse 

ein für sie nicht nutzbares Restgrundstück in der Größe der Differenz von 84m² 
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zwischen Ausgangsplanung und 2. Planänderung verbleiben würde. Andererseits 

benötigt die Vorhabenträgerin dringend größere, zusammenhängende Flächen für ein 

sinnvolles Baustellenmanagement. Zudem gibt es keinen Anspruch darauf, von 

„Verböserungen“ im Zuge von Planänderungen verschont zu bleiben. 

Der Einwenderin steht ein Entschädigungsanspruch für die Grundinanspruchnahmen 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der Einwenderin steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person der 

Einwenderin und ihrer Immobilie vorliegen. Dies ermöglicht es ihr gegebenenfalls, 

eventuell bestehende Ansprüche ihrer Mieter auf Mietminderung auszugleichen (vgl. 

zu dieser Konstellation BVerwG, Urteil vom 19.03.2014, Az. 7 A 24.12, juris, Rn. 20). 

B.4.38.22 E0176, E0033 (1. PÄ) 

Der Einwender ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme seines 2.246m² großen Grundstücks (Flurstück 77) in einem 

Umfang von 154m² für die Anlegung einer Baustraße sowie durch Grunderwerb 

(370m²) für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Neubau eines S-Bahn-

Gleises, Anlegung einer Entwässerungsmulde und Erstellung der Lärmschutzwand) 

betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 49. 

Der Einwender hat mit Schreiben vom 22.08.2017 Einwendungen erhoben. Der 

Einwender ist Alleineigentümer des mit einem Wohnhaus, mit einem nahe der 

Bahntrasse belegenen Gebäude und mit einem Schuppen bebauten, eingangs 

bezeichneten Grundstücks. Er nutzt die Gebäude zum Teil selbst, zum Teil sind sie 

vermietet. 
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Der Einwender hält das Vorhaben für ihn persönlich unzumutbar. Er wendet sich u.a. 

gegen die Flächeninanspruchnahme und den Abriss des bahnnahen Gebäudes, bei 

dem er sein „Vorbebauungsrecht“ verliere. Darüber hinaus würden die 

Verkaufsmöglichkeiten und die Vermietbarkeit gerade während der Bauzeit stark 

erschwert oder sogar unmöglich gemacht. 

Der Einwender moniert, dass sein Schuppen und der vorhandene Baumbestand in 

den Plänen nicht (vollständig) eingetragen seien. Vorhabenbedingt würden 

Nutzbäume, darunter alte Obstbäume, entfernt. Die hohe Schallschutzwand würde 

den Garten verschatten und verschandeln. Die Verwendung von transparenten 

Elementen könnten die Folgen abmildern. 

Er fordert die Prüfung einer geringeren Grundinanspruchnahme und von Lärmschutz 

durch technische Maßnahmen oder geringeren Verkehr sowie eine auskömmliche, im 

Einzelnen näher spezifizierte finanzielle Kompensation sämtlicher Eingriffe. Für das 

abgerissene Gebäude begehrt er u.a. als Ersatz eine Baufläche in zweiter Reihe 

samt Erschließung, für die zu entfernenden Bäume Neuanpflanzungen. 

Die Planungen zum Schallschutz seien unter verschiedenen Aspekten mangelhaft 

(z.B. fehlende Untersuchung Prognose-Nullfall, fehlerhaftes Betriebsprogramm, 

Nichtberücksichtigung BüG-Schleifen); gefordert werden Begrenzungen von 

Zugfrequenz und Geschwindigkeiten – wegen der Erhöhung der Erschütterungen 

durch Güterzüge auch tagsüber. Als effektivste Lösung wird eine Einhausung der 

Güter- und Fernverkehrsstrecke gefordert. 

Die 6m hohe Lärmschutzwand führe zu einer starken Verschattung und zu einer 

Reduzierung des Grundstückwertes. Ihre Gestaltung sei mit den Anliegern 

abzustimmen. 

Der Einwender stellt darüber hinaus fest, dass die Bewohner baubedingten 

Auswirkungen, wie Lärm und Erschütterungen, ausgesetzt seien, die nach Erstellung 

eines neuen Baulärmgutachtens gemindert und finanziell kompensiert werden 

müssten. 

Ein Verzicht auf die Oberleitungen sei zu prüfen. Es fehle dem Vorhaben die 

Planrechtfertigung; dies gelte vor allem für den zweigleisigen Ausbau der Horner 

Kurve und den zweigleisigen Neubau der S-Bahn im Abschnitt der Strecke, die an 

dem Grundstück des Einwenders entlang verlaufe. Die Alternativenprüfung sei 
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unzureichend, die Spurpläne sämtlicher Strecken zu überarbeiten, es fehle eine 

Kosten/Nutzen-Analyse. 

Der Einwender hält die neuen Stationen Claudiusstraße und Bovestraße für 

überflüssig. Von ihnen gingen Immissionen aus (z.B. Lautsprecherdurchsagen und 

Lichtimmissionen), die vermeidbar seien. Der Unterführung der Bahntrasse in Höhe 

Claudiusstraße stelle einen „gefangenen Tunnel“ dar, der unter Sicherheitsaspekten 

abzulehnen sei. Die Verbreiterung der Straße bei der Station Bovestraße um zwei 

Spuren sei aufwändig und kostenintensiv, die Planung der Bushaltestelle in der 

Straßenunterführung aufgrund der regelmäßig vorkommenden Starkregenereignisse 

und Überschwemmungen „unglücklich“. 

Des Weiteren rügt der Einwender die Planunterlagen in Bezug auf den Naturschutz 

als unvollständig. Das Vorhaben habe erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Natur 

und Umwelt, die nur unzureichend untersucht, beschrieben und fachlich bewertet 

worden seien. Dies werde deutlich an der fehlenden FFH-Verträglichkeitsprüfung, der 

unzureichenden Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, der 

unvollständigen Erfassung der geschützten Arten und der fehlerhaften UVS. 

Abschließend beantragt der Einwender die Planunterlagen unter Berücksichtigung 

seiner Einwendungen grundlegend zu überarbeiten. 

Die Vorhabenträgerin ist diesen Einwendungen in ihrer schriftlichen Erwiderung 

ausführlich entgegengetreten. 

Mit Schreiben vom 05.11.2019 hat der Einwender von seiner Beteiligungsmöglichkeit 

im Zuge der 1. Planänderung Gebrauch gemacht. Darin werden die Einwendungen 

vollständig aufrechterhalten. 

Der Antrag und die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht 

nachfolgend ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen 

Ausführungen zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im 

Ergebnis der fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von dem Einwender 

angesprochenen Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der beiden 

im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße und die Errichtung der 
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Eisenbahnbetriebsanlagen. Das öffentliche Interesse an dem Vorhaben rechtfertigt 

auch den Abriss des bahnnahen Gebäudes. 

Dem Einwender steht ein Entschädigungsanspruch für die Grundinanspruchnahmen 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem Einwender und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Dem Einwender steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die er ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person des 

Einwenders und seiner Immobilie vorliegen könnten. Dies ermöglicht es ihm 

gegebenenfalls, eventuell bestehende Ansprüche seiner Mieter auf Mietminderung 

auszugleichen (vgl. zu dieser Konstellation BVerwG, Urteil vom 19.03.2014, 

Az. 7 A 24.12, juris, Rn. 20). 

B.4.38.23 E0177 

Der Einwender ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme seines 1.146m² großen Grundstücks (Flurstück 69) in einem 

Umfang von 39m² für die Anlegung einer Baustraße sowie durch Grunderwerb 

(140m²) für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Erweiterung der Trasse 

um zwei S-Bahn-Gleise, Anlegung einer Entwässerungsmulde und Erstellung der 

Lärmschutzwand) betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 35. 

Der Einwender, ein eingetragener Verein, der auf dem Grundstück eine 

Kindertagesstätte mit 55 Plätzen für Kinder zwischen einem Jahr und dem 

Schulbesuch betreibt, hat durch seinen Verfahrensbevollmächtigten mit Schreiben 

vom 25.08.2017 Einwendungen erhoben. Das Grundstück ist mit einem Kitagebäude 

und einem nahe der Bahntrasse belegenen Gartenhaus bebaut. 
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Der Verfahrensbevollmächtigte rügt u.a. die vorhabenbedingte Verkleinerung des 

Grundstücks in einer Tiefe von ca. 12m über die gesamt Grundstücksbreite, der auch 

das Gartenhaus zum Opfer fallen würde. 

Darüber hinaus sei der mit der Errichtung der Oberleitungsanlage einhergehende 

„Elektrosmog“ zwar unterhalb der für die Allgemeinbevölkerung geltenden 

Grenzwerte, gefährde aber sowohl die Kindesgesundheit als auch das pädagogische 

Konzept der Kita. Ein Aufenthalt im Freien sei kaum mehr möglich, was für den 

Kitabetrieb nicht vertretbar sei. Der zusätzliche vorhabenbedingte Verkehrslärm 

beeinträchtige gemessen an der TA Lärm die Belange des Einwenders unzumutbar. 

Gleiches gelte für die betriebsbedingten Erschütterungen, die abgeleitet von den 

Messergebnissen am Messobjekt Rantzaustraße 52a unzumutbar zunehmen würden. 

Auch die Feinstaubbelastung durch das Vorhaben gefährde den Kitabetrieb. 

Der geplanten 6m hohe Schallschutzwand an der Grundstücksgrenze müsste nicht 

nur das im Jahr 2007 mit hohem finanziellen Aufwand errichtete Gartenhaus weichen, 

sondern sie erfülle auch nicht den beabsichtigten Schutz der Nachbarschaft. Es liege 

ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Eigentum und in den eingerichteten und 

ausgeübten Gewerbebetrieb des Einwenders vor. Der Gewerbebetrieb sei langfristig 

gefährdet, aber vor allem schon während der jahrelangen Bauphase, in der zusätzlich 

die Baustraße den Garten verkleinere und seine Nutzung sowie den Betrieb der Kita 

insgesamt unmöglich mache. Es werde damit gerechnet, dass in dieser Zeit 

mindestens 40% weniger Kinder die Kita besuchen werden, was bei gleichbleibenden 

Fixkosten zu einer erheblichen jährlichen Vermögenseinbuße zuzüglich 

Personalkosten führen würde. Um auch darüber hinaus langfristige 

Vermögenseinbußen u.a. durch den Gartenverlust zu kompensieren, wäre eine 

Übereignung von benachbarten Gartenflächen aus Sicht des Einwenders geeignet 

und erstrebenswert. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von dem Einwender angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 
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notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße und für die Errichtung der 

eingangs genannten Betriebsanlagen der Eisenbahn. Das öffentliche Interesse an 

dem Vorhaben rechtfertigt auch den Abriss oder die Versetzung des bahnnahen 

Gartenhauses. 

Dem Einwender steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem Einwender und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. Erfasst wird hiervon 

selbstverständlich auch das o.g. Gartenhaus. 

Auch wenn der Einwender nicht ausdrücklich eine Existenzgefährdung vorträgt, sieht 

die Planfeststellungsbehörde, dass der Einwender vorhabenbedingt einen 

erheblichen Eingriff in seinen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb 

erdulden muss. Der Umstand, dass durch den Grunderwerb das Grundstück 

nachhaltig in der Tiefe so verkürzt wird, dass das bestehende Betriebskonzept 

erheblichen Erschwernissen ausgesetzt wird, und die jahrelange Bauzeit, in der eine 

Baustraße die vorhabenbedingte Flächeninanspruchnahme extensiviert, sind die 

wesentlichen Elemente dieses Eingriffs. 

Selbst wenn damit eine Existenzgefährdung nicht verbunden sein sollte, unterstellt 

die Planfeststellungsbehörde für die vorzunehmende Abwägung die 

Existenzvernichtung des Betriebs des Einwenders nach Ausübung ihres 

pflichtgemäßen Ermessens als wahr. Im Bewusstsein der enteignenden Wirkung der 

Planfeststellung betont die Planfeststellungsbehörde an dieser Stelle, dass sie das 

Vorhaben so, wie es planfestgestellt ist, wegen der für das Vorhaben sprechenden 

Belange auch dann nicht geändert hätte, wenn die enteignende Wirkung nicht (nur) 

unterstellt, sondern als gegeben ermittelt worden wäre. Mit dieser Vorgehensweise 

wird den Interessen des Betroffenen zum einen dadurch in hinreichender Weise 

Rechnung getragen, dass die Planfeststellungsbehörde gehalten ist, in 

Auseinandersetzung mit dem Vorbringen des Betroffenen auf der Seite der für die 

Planung sprechenden Belange so gewichtige Gründe darzutun, dass die 

Zurückstellung der unterstellten planwiderstreitenden Belange in jedem Fall 

gerechtfertigt erscheint. Zum anderen wird damit sowohl gewährleistet, dass die 

Frage, ob der in der Abwägung unterstellte Schaden in der Tat eintritt, im 

Entschädigungsverfahren überhaupt geprüft wird, als auch gesichert, dass diese 
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Frage von der Enteignungsbehörde unter den in der Abwägung dafür maßgebenden 

Gesichtspunkten beurteilt wird, vgl. zu diesem rechtlichen Rahmen auch BVerwG, 

Urteil vom 23.01.1981, Az. 4 C 4.78, juris, Rn. 37. 

Für das mit diesem Beschluss planfestgestellte Vorhaben sprechen sehr gewichtige 

Gründe, die im Kapitel „Planrechtfertigung“ u.a. wie folgt dargestellt werden: Über die 

Bedarfsplanfeststellung hinaus und unabhängig von ihr ist die Planrechtfertigung 

auch deswegen gegeben, weil das Vorhaben gemessen an den Zielen des 

Allgemeinen Eisenbahngesetzes vernünftigerweise geboten ist (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 17.09.2004, Az. 9 VR 3.04, juris, Rn. 22). Gemäß § 1 Abs. 1 

S. 1 AEG gehört zu diesen Zielen ein attraktives Verkehrsangebot auf der Schiene. 

Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist das Vorhaben vernünftigerweise geboten: 

Gerade unter Berücksichtigung der stetig steigenden Verkehrsnachfrage dient das 

Planvorhaben der Gewährleistung eines attraktiven Verkehrsangebotes auf der 

Schiene. Der S-Bahn-Verkehr wird auf separaten Gleisen und somit getrennt vom 

Güterverkehr und Personenfernverkehr (zuzüglich des RE) geführt. Durch diese 

Entmischung der Verkehre werden die baulichen Voraussetzungen für die Erhöhung 

eines gleichmäßigen und funktionsfähigen Fahrplantaktes auf der S-Bahnlinie 

geschaffen. Da Verspätungsübertragungen aus dem Güterverkehr und 

Personenfernverkehr ausgeschlossen sind, ist insoweit ein zuverlässiger Bahnbetrieb 

mit einer hohen Pünktlichkeit zu erwarten. Für die Fahrgäste wird der S-Bahn-

Verkehr komfortabler. Dies resultiert sowohl aus den erleichterten 

Umsteigebeziehungen im Hamburger Hbf bei der Weiterfahrt auf anderen S-

Bahnlinien beispielweise in Richtung Innenstadt als auch aus der Schaffung 

zusätzlicher Verkehrsstationen. Dank der Abwicklung des bisherigen RB-Verkehrs 

über die S-Bahnlinie S4 werden auf der Strecke 1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf 

Zugtrassen frei. Frei werden zudem dringend benötigte Kapazitäten an den 

Fernbahn-Bahnsteigen (vornehmlich Gl. 5) im Hamburger Hbf, da die S4 dort 

ausschließlich die „reinen“ S-Bahngleisen 1 - 4 bedient. Im Hbf werden damit die 

Voraussetzungen für die Angebotserweiterung im Regionalverkehr geschaffen. 

Letztlich ist zu beachten, dass der Bedarf einer S-Bahnlinie auf der Relation Hamburg 

– Bad Oldesloe zudem im Flächennutzungsplan der Freien Hansestadt Hamburg 

(FNP Neubekanntmachung von 1997, Stand 2015), im Landesentwicklungsplan 

Schleswig-Holstein (LEP Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 2010), im 

Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd (Fortschreibung 1998) 
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und im Regionalen Entwicklungskonzept 2000 (REK 2000) der Metropolregion 

Hamburg anerkannt und deren Realisierung gefordert wird. 

Diese Gründe überwiegen den privaten Belang des Einwenders deutlich, obwohl der 

geäußerte Wunsch des Einwenders, den Betrieb weiterführen zu wollen, seinerseits 

mit einem ganz erheblichen Gewicht in die Abwägung einzustellen ist. Die 

Planfeststellungsbehörde verschließt dabei nicht die Augen vor der Tragweite ihrer 

Entscheidung, wenn sie zur Verwirklichung der Planungsziele die Zerstörung einer 

wirtschaftlichen Existenz in Kauf nimmt. 

Vor diesem Hintergrund ergibt die Abwägung der Planfeststellungsbehörde in diesem 

Fall, dass sie eine Existenzgefährdung für möglich erachtet und für ihre 

Abwägungsentscheidung unterstellt, dass sie aber auch für diesen Fall keine für den 

Gewerbebetrieb günstigere Entscheidung trifft, sondern ihn entschädigen will. 

Der Einwender hat keinen Anspruch darauf, dass bereits im 

Planfeststellungsbeschluss die Notwendigkeit der Entschädigung in Ersatzland 

festgestellt wird. Das Bereitstellen von Ersatzland ist eine vom Gesetz vorgesehene 

besondere Art der enteignungsrechtlichen Entschädigung. Fragen der Entschädigung 

brauchen grundsätzlich nicht in der Planfeststellung erörtert und beschieden zu 

werden. Ob es ggf. der Vorhabenträgerin und dem Einwender gelingt, geeignete 

Ersatzflächen zu finden, kann offen bleiben. Denn die Planfeststellungsbehörde lässt 

wie dargestellt keinen Zweifel daran, dass das planerische Ziel selbst um den Preis 

der Existenzvernichtung des Einwenders verwirklicht werden soll, vgl. zu diesem 

Maßstab nur BVerwG, Urteil vom 28.01.1999, Az. 4 A 18.98, juris, Rn. 25. 

Dem Einwender steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die er ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person des 

Einwenders und seiner Immobilie vorliegen könnten. 

Ohne hiermit umfassend auf die vom Einwender angesprochenen Belange der 

Kindesgesundheit eingehen zu wollen, wird stichpunktartig Folgendes angemerkt: Im 

Bereich des Einwenders wird die S-Bahn mit einer Stromschiene betrieben. Gerade 
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auch wegen der Nachbarschaft zur Kita wird als Minimierungsmaßnahme der 

elektromagnetischen Strahlung die Stromschiene zwischen den beiden S-

Bahngleisen angeordnet (vgl. Punkt B.4.20.6). Die vom Eisenbahnbetrieb 

ausgehende Feinstaubbelastung wird minimal bleiben (vgl. Punkt B.4.20.7). 

B.4.38.24 E0178 

Die Einwenderin ist Eigentümerin eines 1.195m² großen Grundstücks (Flurstück 79), 

welches vorhabenbedingt durch eine dingliche Sicherung für eine 

Aufwuchsbeschränkung in einem Umfang von 25m² betroffen ist, vgl. GEV lfd. Nr. 2. 

Die Einwenderin hat durch ihren Verfahrensbevollmächtigten mit Schreiben vom 

25.08.2017 Einwendungen erhoben. Sie nutzt das Gebäude als Gewerbeimmobilie 

und hat sämtliche Räumlichkeiten an Gewerbetreibende und Freiberufler vermietet. 

Unter den Mietern des sechsgeschossigen Gebäudes sind auch Tonstudios und eine 

Musikschule. 

Der Verfahrensbevollmächtigte weist darauf hin, dass es nach der Realisierung der 

mit Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes vom 10.03.2004 

zugelassenen Elektrifizierung der Strecke Hamburg – Lübeck zu niederfrequenten 

magnetischen Störungen von elektronischen Geräten im Gebäude gekommen sei, 

die durch den TÜV nach Messungen 2011 gutachterlich festgestellt worden und 

durch technische Maßnahmen nicht zu beseitigen seien. Die elektromagnetischen 

Störungen überschritten zwar nicht die Grenzwerte für die Allgemeinbevölkerung, 

beeinflussten aber die Nutzung empfindlicher technischer Geräte. Dies führe 

insbesondere zu erheblichen Störungen der elektronischen Komponenten der im 

Gebäude befindlichen Tonstudios und der Musikschule. 

Durch Planergänzungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes vom 01.08.2012 

wurde die Vorhabenträgerin verpflichtet, die Einwenderin für die Beeinträchtigung der 

Nutzungsmöglichkeit des Gebäudes als gewerbliches Mietobjekt aufgrund 

elektromagnetischer Störungen zu entschädigen, die auf die Elektrifizierung der 

Strecke Hamburg - Lübeck – Travemünde Strand zurückzuführen sind. 

Sodann schildert der Verfahrensbevollmächtigte zutreffend die technische Planung in 

Höhe des Grundstücks der Einwenderin, welches unweit der Station Hasselbrook 

belegen ist. Die Einwenderin befürchtet, dass sich durch die geplanten Maßnahmen 
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die Beeinträchtigungen der betroffenen empfindlichen technischen Geräte noch 

erhöhen würden. 

Zudem beeinträchtige der zusätzliche vorhabenbedingte Verkehrslärm die Belange 

der Einwenderin und ihrer Mieter unzumutbar. Trotz geplanter 6m hoher 

Schallschutzwand würden die Grenzwerte der 16.BImSchV deutlich überschritten. 

Deshalb sei es unverständlich, warum Minderungsmaßnahmen wie der Einsatz von 

Schienenstegdämpfer oder Schienenstegabschirmung nicht ergriffen würden. Die 

geplante Lärmschutzwand sei offenkundig nicht geeignet, die Planung verstoße damit 

gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Auch sei die Errichtung der Lärmschutzwand 

rücksichtslos, weil sie in nur wenigen Metern Entfernung von dem Gebäude errichtet 

werde und für die Mieter im Souterrain sowie in den ersten beiden Geschossen zu 

einem „Gefängnishofeffekt“ führe. 

Erwartet würde weiterhin, dass die betriebsbedingten Erschütterungen unzumutbar 

zunehmen würden. Dies werde u.a. aus den Ergebnissen für die Bahngärten 28 

geschlossen. Darüber hinaus werden die baubedingten Lärm- und 

Erschütterungsimmissionen gerügt. Das Baulärmgutachten weise massive 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm auf. 

Letztlich rügt die Einwenderin, dass das Vorhaben die ohnehin hohen 

Grundwasserstände zu Lasten des Gebäudes der Einwenderin weiter ansteigen ließe 

mit der Folge durchfeuchteter Keller und Gesundheitsgefährdungen der Mieter. 

Die höhere Frequentierung der Station Hasselbrook führe letztlich zu weiteren 

Immissionen, die für die Einwenderin und ihre Mieter unzumutbar und nicht 

hinzunehmen seien. 

Die Vorhabenträgerin führt in ihrer Erwiderung zu den befürchteten erheblichen 

Störungen der elektronischen Geräte u.a. aus: „Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Gebäudenutzung sind nicht zu erwarten.“ Zudem erklärt die Vorhabenträgerin, „dass 

aufgrund der besonderen Grundstückssituation (Einzelfallbetrachtung) auf die 

Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (Aufwuchsbeschränkung) 

verzichtet wird.“ 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 
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fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Mit der diesbezüglichen Planänderung ist die Einwendung gegen die unmittelbare 

Inanspruchnahme des Grundstücks für die Aufwuchsbeschränkung gegenstandslos 

geworden. 

Der Einwenderin steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person der 

Einwenderin und ihrer Immobilie vorliegen. Dies ermöglicht es ihr gegebenenfalls, 

eventuell bestehende Ansprüche ihrer Mieter auf Mietminderung auszugleichen (vgl. 

zu dieser Konstellation BVerwG, Urteil vom 19.03.2014, Az. 7 A 24.12, juris, Rn. 20). 

Zur Einwendung der elektromagnetischen Unverträglichkeit des Vorhabens hat die 

Planfeststellungsbehörde den folgenden Sachverhalt ermittelt: Auf Höhe des 

Gebäudes der Einwenderin finden vorhabenbedingt weder Arbeiten statt noch 

werden Bauten errichtet, die Einfluss auf elektrische, magnetische oder 

elektromagnetische Felder haben. Das Gebäude der Einwenderin endet in östlicher 

Richtung etwa bei Bahn-km 59,65 der Strecke 1120. Erst ab Bahn-km 59,59 

derselben Strecke, also über 50m von dem Gebäude der Einwenderin entfernt, wird 

lediglich bauzeitlich in östliche Richtung die Verstärkungsleitung temporär gezogen. 

Nach Beendigung der Baumaßnahmen wird diese wieder verlegt, sodass es im 

genannten Abschnitt keine Änderungen im Endzustand gibt. Noch weiter östlich, 

nämlich ab Bahn-km 59,25 der Strecke 1120 werden – ebenfalls in östliche Richtung 

– die Oberleitungsmasten angepasst und versetzt. Dies geschieht in rund 400m 

Entfernung zum Gebäude der Einwenderin. Die Vorhabenträgerin hat die 

vorgenannten, der Planfeststellungsbehörde mitgeteilten Bauzustände und -abstände 

einzuhalten. Damit ist sichergestellt, dass es zu keiner Beeinträchtigung der Nutzung 

des Gebäudes der Einwenderin durch elektrische, magnetische oder 

elektromagnetische Felder kommt. Die Einwendung wird vor diesem Hintergrund 

zurückgewiesen. 
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Zur Einwendung bzgl. der befürchteten Durchfeuchtung der Keller aufgrund 

vorhabenbedingten Ansteigens des ohnehin hoch anstehenden Grundwassers ist 

zunächst Folgendes festzustellen: 

Die Bohrdaten mit Angabe von Grundwasserständen, die im Geoportal der FHH 

öffentlich einsehbar sind, zeigen bei grundstücksnahen Bohrungen 

Stauwasserstände über geringdurchlässigen Schichten bis 13,8m NHN. Entspannte 

bzw. Ruhegrundwasserstände liegen etwa in Hohe 8m NHN. Die tiefste 

Geländesohle im Bereich des Gebäudes der Einwenderin ist etwa in Höhe 

7,95m NHN dokumentiert (Schachtdeckel im Lageplan Unterlage 3.1). Innerhalb des 

Bahnkörpers wird das oberflächennahe Grundwasser noch durch 

Tiefenentwässerungsanlagen um etwa einen halben Meter abgesenkt. Aus den 

Daten kann man schlussfolgern, dass das Gebäude bei Unterkellerung mit 

Kellersohle unterhalb der Kote 7,95m NHN ohne eigene funktionstüchtige 

Grundwasserabsenkung regelmäßig mit Grundwasser in Berührung kommen dürfte. 

Wenn langgestreckte Bauwerke quer zur Grundwasserfließrichtung unter der 

Grundwasseroberfläche gegründet werden, kann es auf der Anstromseite zu einem 

Aufstau und auf der Abstromseite zu einem Abfall des Grundwassers kommen. Wie 

das Geohydrologische Gutachten in seinem Lageplan (Unterlage 19.2.1) zeigt, fällt 

das Grundwasser in Richtung S-Bahnstation. Auf das Überwerfungsbauwerk 

bezogen heißt das, wenn ein Anstieg erwartet werden müsste, würde er sich auf der 

entfernteren Seite zeigen. 

Der Einwand, dass durch den Bau des Überwerfungsbauwerkes ein weiterer 

Grundwasseranstieg erwartet werden muss, ist daher nach Einschätzung der 

Planfeststellungsbehörde nicht begründet und wird zurückgewiesen. 

Dennoch hält die Planfeststellungsbehörde es für sinnvoll und angezeigt, der 

Vorhabenträgerin aufzugeben, eine Grundwassermessstelle in unmittelbarer Nähe 

des Gebäudes der Einwenderin zu installieren mittels derer der Grundwasserstand 

vor, während und nach dem Bau des Überwerfungsbauwerks zu kontrollieren ist. Die 

Dokumentation ist dem Eisenbahn-Bundesamt jährlich, bei in Bezug auf das 

Gebäude der Einwenderin relevanten Anstiegen unverzüglich vorzulegen. Die 

Planfeststellungsbehörde behält sich vor, in Abhängigkeit der Messergebnisse der 

Vorhabenträgerin weitere Auflagen zu erteilen (vgl. Punkt A.4.5.3). 
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B.4.38.25 E0182 und E0183, E0026 und E0027 (1.PÄ) 

Die Einwender sind von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 3.244m² großen Grundstücks (Flurstück 2391) in einem 

Umfang von 1.137m² für die Errichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche und einer 

Baustraße betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 58. 

Die Einwender haben durch ihren Verfahrensbevollmächtigten mit Schreiben vom 

25.08.2017 Einwendungen erhoben. Sie seien Eigentümer der Flurstücke 2391 

und 83A. Sie bewohnen das Gebäude samt 1.500m² Garten und 150m² Terrasse mit 

ihren beiden schulpflichtigen Kindern. Das Wohnhaus stehe ca. 70m von der 

Bahntrasse entfernt, die Terrasse weise eine Entfernung von ca. 65m auf. Im Garten 

befänden sich noch ein 25m² großes Gewächshaus und ein 5m² großer Schuppen. 

Es wird u.a. vorgetragen, dass die zusätzlichen Gleise einen erheblichen Teil der 

Gartenfläche beanspruchen würden und ihnen ein Garten- und Sichtschutzzaun und 

wertvoller Baum- und Pflanzenbestand weichen müsse. Der jahrelang gewachsene 

wertvolle Altbestand von Pflanzen, Bäumen und Blumen wäre durch die Errichtung 

der Baustelle unwiederbringlich verloren. Auch die Nutzung der Terrasse sei durch 

das dichte Heranrücken der Baustelle erheblich eingeschränkt. 

Die Wohnqualität leide insbesondere während der Sommermonate erheblich. Es 

werden durch den Betrieb und während der Bauzeit Gesundheitsgefährdungen 

sämtlicher Bewohner befürchtet. Zudem führe die Errichtung der neuen Station 

Claudiusstraße in vielfältiger Art und Weise zu Beeinträchtigungen. 

Es folgen zahlreiche Rügen, u.a. werden behauptet eine fehlerhafte 

Bekanntmachung, eine fehlerhafte Auslegung, eine fehlende Planrechtfertigung, ein 

fehlender Bedarf und Nutzen der Station Claudiusstraße, eine fehlerhafte 

Variantenprüfung, eine fehlerhafte Abwägung, Verstöße gegen das Immissionsrecht 

(Schall, Erschütterungen und Luftschadstoffe), fehlerhafte Prognosezahlen, eine 

unzulässige Belastung durch elektromagnetische Felder, eine unzureichende 

Auseinandersetzung mit den Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten (Schall, 

Erschütterungen, Staub, Lichtbelastungen), unzulässige Umweltbeeinträchtigungen, 

eine unvollständige Kartierung von Flora und Fauna, eine unzureichende Betrachtung 

der aus der Wasserrahmenrichtlinie stammenden Vorgaben, ein fehlendes 

Abstellkonzept, das Fehlen der Einhaltung des Stands der Technik, die aus dem 

Flächenverlust resultierende fehlende Vereinbarkeit mit dem Bauplanungsrecht, 
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höhere Abwassergebühren durch Flächenversiegelung, eine erhöhte Einbruchsgefahr 

während der Bauphase, Gefahren und Beeinträchtigungen durch den 

Baustellenverkehr, Schäden am Gebäude durch die Bauarbeiten, eine 

vorhabenbedingte Erhöhung der Fahr- und Einsatzzeiten von Not- und 

Rettungsdienst durch Wegfall des Bahnübergangs Claudiusstraße, mögliche 

Gefahren und Störungen bei Beschädigung diverser Leitungen durch die 

Bauarbeiten, massive Verkehrsstaus und Verspätungen während der Bauzeit, eine 

Fehlerhaftigkeit der Standardisierten Bewertung, eine fehlende Wirtschaftlichkeit des 

Vorhabens und eine fehlende Verhältnismäßigkeit zwischen Beeinträchtigungen 

durch das Vorhaben und dessen Nutzen. 

Die Vorhabenträgerin hat auf die Einwendungen ausführlich schriftlich erwidert. Mit 

Schreiben vom 07.11.2019 haben die Einwender ihre Einwendungen auch nach der 

1. Planänderung vollständig aufrechterhalten. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Fläche für die temporäre Anlegung der 

Baustelleneinrichtungsfläche und der Baustraße zwingend notwendig ist. Der von den 

Einwendern behauptete Grunderwerb für die Erstellung der Gleise ist für die 

Planfeststellungsbehörde nicht nachvollziehbar. Ein solcher ist gemäß den 

Planunterlagen nicht vorgesehen und wird auch nicht planfestgestellt. Die 

Planfeststellungsbehörde kann nur vermuten, dass dieses Missverständnis der 

Einwender damit zusammenhängt, dass sie in ihrer Einwendung das Eigentum an 

dem Flurstück 83A für sich reklamieren, während das Grunderwerbsverzeichnis – 

nach den Erkenntnissen der Planfeststellungsbehörde zu Recht – unter der lfd. Nr. 57 

die FHH als Eigentümerin des 469m² großen Flurstücks 83 ausweist. Dieses wird in 

der Tat vollständig bauzeitlich und in einem Umfang von 323m² auch nachhaltig für 

die Errichtung der Eisenbahnbetriebsanlagen in Anspruch genommen. Richtig dürfte 

sein, dass die Einwender – wie verschiedene andere Bahnanlieger auch – über die 
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bahnnahen Flächen in der Vergangenheit einen Pachtvertrag mit der FFH 

geschlossen hatten. 

Den Einwendern steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Einwendern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen bei den Einwendern 

und ihrer Immobilie vorliegen. 

B.4.38.26 E0219, E0220 und E0221 

Die Einwender sind von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 1.402m² großen Grundstücks (Flurstück 80) in einem Umfang 

von 45m² für die Anlegung einer Baustraße sowie durch Grunderwerb (138m²) für die 

Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Erweiterung der Trasse um ein S-Bahn-

Gleis, Anlegung einer Entwässerungsmulde und Erstellung der Lärmschutzwand) 

betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 53. 

Die Einwender, eine Eigentümergemeinschaft, haben mit Schreiben vom 23.08.2017 

Einwendungen erhoben. Der Einwender E0221, der die Einwendung allein 

unterschrieben hat, scheint die Immobilie zu bewohnen. Die Einwender sehen durch 

das Vorhaben ihre Lebensqualität gemindert und ihre Eigentumsrechte 

eingeschränkt. Weiter wenden sie sich gegen die hohen Lärmbelästigungen, die 

durch die geplanten 6m hohen Lärmschutzwände nicht ausreichend gemindert 

würden. Die geplanten Lärmschutzwände beeinträchtigten optisch das Grundstück 

und reichten offenbar nicht aus, um die Grenzwerte einzuhalten. Sie lehnen das 

Vorhaben daher ab. 
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Die Eingriffe in den alten Baum- und Pflanzenbestand durch die beiden Arten der 

Flächeninanspruchnahme seien irreparabel und würden den Garten nachhaltig 

entstellen. Da alle bahnparallelen Grundstücke betroffen seien, müsse ein anderes 

Baustellenkonzept gewählt werden. Baustellenlärm und Erschütterungen würden dem 

Haus sehr nahe kommen, eine Entschädigung für die Beeinträchtigungen werden 

gefordert. Die Entschädigung oder Planung späterer Bepflanzung und 

Wiederherstellung bliebe ungeklärt, das Grundstück verliere während der Bauzeit und 

während des erweiterten Betriebs an Wert. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße und für die Errichtung der 

eingangs genannten Betriebsanlagen der Eisenbahn. 

Den Einwendern steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Einwendern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Errichtung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Den Einwendern steht zudem als Eigentümern von einem der 37 Gebäude, die von 

einer Verschattungszunahme von mindestens 30% betroffen sind, eine 

Entschädigung hierfür zu. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 
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Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen bei den Einwendern 

und ihrer Immobilie vorliegen. 

Mit den vorgenannten Entschädigungsansprüchen werden der Großteil der von den 

Einwendern genannten Beeinträchtigungen zumindest monetär ausgeglichen. 

B.4.38.27 E0232 

Die Einwenderin ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 1.094m² großen Grundstücks (Flurstück 75) in einem Umfang 

von 36m² für die Anlegung einer Baustraße sowie durch Grunderwerb (121m²) für die 

Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Erweiterung der Trasse um ein S-Bahn-

Gleis, Anlegung einer Entwässerungsmulde und Erstellung der Lärmschutzwand) 

betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 43. 

Die Einwenderin hat mit Schreiben vom 23.08.2017 Einwendungen erhoben. Sie 

wendet sich gegen die geplante Flächeninanspruchnahme und die damit verbundene 

Wertminderung des Grundstücks und des Mietobjekts. 

Die Einwenderin moniert, dass der gesamte Güterverkehr mit all seinen 

Auswirkungen aus Skandinavien in Hamburg durch bewohntes Gebiet geführt werde. 

Vor diesem Hintergrund fordert sie eine Umleitung des Güterverkehrs, eine 

Begrenzung von Zugfrequenz, Zuglänge und Zuggeschwindigkeit, die Planung einer 

Alternativstrecke (z.B. über Büchen) und die Überwachung sämtlicher 

Zugbewegungen – alternativ auch die vollständige Einhausung der Bahntrasse. 

Darüber hinaus begehrt sie eine substanzielle Änderung der Bauablaufplanung zur 

Reduzierung der Kosten, der Flächeninanspruchnahme, von Lärm und 

Erschütterungen und der Eingriffe in die Natur, die Festschreibung einer 

Gleichstromversorgung mindestens bis zur Station Holstenhofweg sowie einen 

Kapazitätsnachweis für die zusätzliche Aufnahme der S4 im Hauptbahnhof und im 

Bahnhof Altona. 

Die Einwenderin lehnt den Ersatz der Station Wandsbek mit seinem 

denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude durch die neuen Stationen Claudiusstraße 

und Bovestraße ab, da der Abstand zwischen den Stationen zu gering und Eingriffe 

und Kosten für Bau und Betrieb zu hoch seien. Aufgrund der in der Vergangenheit 

häufig eintretenden Starkregenereignisse, die zu Überschwemmungen der 
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Straßenunterführung Bovestraße führen, wird die dort geplante Bushaltestelle 

abgelehnt. 

Zum Lärmschutz wird eingewendet, dass die Lärmschutzwände aufgrund der 

Geländesituation sogar 7m über ihrem Grundstück ragen würde. Deshalb werde eine 

Absenkung der Gleise um 1m gefordert. Das Betriebslärmgutachten sei schon 

deshalb fehlerhaft, weil die gleichmäßige Verteilung der Güterzüge auf den Tag und 

die Nacht nicht realistisch sei. Das Schienenschleifen im Zuge des BüG sei zudem 

nicht in die Lärmberechnungen eingeflossen. 

Während der Bauphase sei mit jahrelangen, zum Teil extremen Lärmbelastungen und 

Erschütterungen zu rechnen. Die Belastungen sollten vollständig erfasst und 

minimiert werden. Für die verbleibenden Beeinträchtigungen werden 

Entschädigungen gefordert. Weitere Forderungen betreffen die Herstellung der 

Gärten nach der Flächeninanspruchnahme in den funktional gleichen Zustand, die 

Abstimmung der Gestaltung der Lärmschutzwände mit den Anliegern (zum Teil 

transparent). 

Des Weiteren rügt die Einwenderin neben einem Verfahrensfehler umfänglich die 

Behandlung des Natur- und Umweltschutzes in der Planung: Die Planunterlagen 

seien in Bezug auf den Naturschutz unvollständig. Das Vorhaben habe erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf Natur und Umwelt, die nur unzureichend untersucht, 

beschrieben und fachlich bewertet worden seien. Dies werde u.a. deutlich an der 

fehlenden FFH-Verträglichkeitsprüfung, der unzureichenden Abarbeitung der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, der unvollständigen Erfassung der 

geschützten Arten und der fehlerhaften UVS. Als Alternative wird u.a. der Verzicht auf 

den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve gefordert, wodurch Eingriffe minimiert 

würden. 

Die Einwenderin fordert zudem flächendeckende Kampfmittelsondierungen, eine 

Kosten-Nutzen-Analyse und angemessene Entschädigungen für die Verschattung 

und Verschandelung des Gartens durch die Lärmschutzwände sowie für die 

Wertminderungen der Immobilie. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte 

Flächeninanspruchnahme kritisch geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 

die Inanspruchnahme der im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für 
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das Vorhaben zwingend notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße 

und für die Errichtung der eingangs genannten Betriebsanlagen der Eisenbahn. 

Der Einwenderin steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der Einwenderin steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in Person der 

Einwenderin und ihrer Immobilie vorliegen. 

Im Übrigen wird auf die einzelnen Ausführungen zu den jeweiligen Themen in dieser 

Entscheidung verwiesen. 

B.4.38.28 E0239 und E0240 

Die Einwenderin E0239 ist Miteigentümerin, der Einwender E0240 ist Bewohner des 

wie folgt von dem Vorhaben betroffenen, 700m² großen Grundstücks (Flurstück 270): 

durch eine vorübergehende, bauzeitliche Inanspruchnahme in einem Umfang von 

47m² für den Abriss des Gartenschuppens sowie durch Grunderwerb (14m²) für die 

Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Entwässerungsmulde und 

Instandhaltungsweg), vgl. GEV lfd. Nr. 54. 

Die Einwender haben mit Schreiben vom 24.08.2017 Einwendungen erhoben. Sie 

befürchten vornehmlich durch das geplante zweite Gütergleis in der Horner Kurve 

und die damit verbundene Verkehrsmehrung eine starke Verschlechterung ihrer 

Lebensqualität durch die Zunahme von Lärm. Dazu komme der jahrelange Lärm 

während der Bauphase und der Lärm durch das Schienenschleifen im Zuge des BüG. 

Eine weitere erhebliche Verschlechterung ihrer Lebensqualität ergebe sich aus der 

6m hohen Schallschutzwand, die den Garten verschatte und der die alten hohen 

Bäume und das Gartenhaus weichen müssten. 
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Das Vorhaben führe zu einem Wertverlust der Immobilie und zu einer Verringerung 

der Mieteinnahmen aus der Vermietung des Mehrfamilienhauses. Die Zunahme der 

Erschütterungen führe zudem zu höheren Instandhaltungskosten. Die 

Inanspruchnahme der Grundstücksflächen sei unnötig, da die Immissionsgrenzwerte 

durch eine Beschränkung von Zugfrequenz und -geschwindigkeit eingehalten werden 

könnten. 

Darüber hinaus wird moniert, dass ein zweites Gütergleis durch die dichtbesiedelte 

Stadt führe, dass es trotz einer 6m hohen Lärmschutzwand zu einer Verlärmung 

ganzer Straßenzüge komme, dass die Schule Bovestraße zudem durch die 

Baustraße erheblichen Immissionen ausgesetzt werde, dass die erst 2017 errichteten 

Lärmschutzwände wieder abgerissen würden, was Geldverschwendung darstelle, 

und dass Naturschutz- und Naherholungsflächen unnötig zerstört würden. 

Vor diesem Hintergrund fordern die Einwender eine Begrenzung von Zugfrequenz 

und Zuggeschwindigkeit, die Planung einer Alternativstrecke (z.B. über Büchen) und 

die Überwachung sämtlicher Zugbewegungen – alternativ auch die vollständige 

Einhausung der Bahntrasse. 

Die Einwender lehnen den Ersatz der Station Wandsbek mit seinem 

denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude durch die neuen Stationen Claudiusstraße 

und Bovestraße als unsinnig und überflüssig ab. Des Weiteren rügen die Einwender 

Planungs- und Verfahrensfehler. Die Planunterlagen seien in Bezug auf den 

Naturschutz unvollständig. 

Darüber hinaus begehren sie u.a. die Festschreibung einer Gleichstromversorgung 

mindestens bis zur Station Holstenhofweg, einen Kapazitätsnachweis für die 

zusätzliche Aufnahme der S4 im Hauptbahnhof, eine Berücksichtigung der 

Zusatzbelastungen durch Straßen- und Fluglärm sowie eine Kosten-Nutzen-Analyse. 

Das Vorhaben habe erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Natur und Umwelt, die 

nur unzureichend untersucht, beschrieben und fachlich bewertet worden seien. Dies 

werde u.a. deutlich an der fehlenden FFH-Verträglichkeitsprüfung, der 

unzureichenden Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, der 

unvollständigen Erfassung der geschützten Arten und der fehlerhaften UVS. Auch der 

Grundwasserschutz komme zu kurz. 

Es fehle an einer Alternativenprüfung, das Betriebslärmgutachten sei schon deshalb 

fehlerhaft, weil die gleichmäßige Verteilung der Güterzüge auf den Tag und die Nacht 
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nicht realistisch sei. Das Schienenschleifen im Zuge des BüG sei zudem nicht in die 

Lärmberechnungen eingeflossen. 

Während der Bauphase sei mit jahrelangen, zum Teil extremen Lärmbelastungen und 

Erschütterungen zu rechnen. Die Belastungen sollten vollständig erfasst und 

minimiert werden, was bisher unterblieben sei. Für die verbleibenden 

Beeinträchtigungen werden Entschädigungen gefordert. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte 

Flächeninanspruchnahme kritisch geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 

die Inanspruchnahme der im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für 

das Vorhaben zwingend notwendig ist – für den Abriss des Gartenhauses sowie für 

die eingangs bezeichneten Eisenbahnbetriebsanlagen. 

Der Einwenderin E0239 steht für die Grundinanspruchnahme ein 

Entschädigungsanspruch zu. Die Entschädigungen werden nicht im 

Planfeststellungsverfahren festgelegt. Sollte es zu keiner Einigung zwischen der 

Einwenderin und der Vorhabenträgerin kommen, kann die nach Landesrecht 

zuständige Behörde in einem gesonderten Entschädigungsverfahren hierzu 

angerufen werden. 

Der Einwenderin E0239 steht ausweislich des Schallgutachtens neben der 

Realisierung des aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der 

Vorhabenträgerin ein Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive 

Schallschutzmaßnahmen aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem 

Beschluss festgesetzt. 

Der Einwenderin steht zudem als Eigentümerin von einem der 37 Gebäude, die von 

einer Verschattungszunahme von mindestens 30% betroffen sind, eine 

Entschädigung hierfür zu. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person der 

Einwenderin und ihrer Immobilie vorliegen. 

Im Übrigen wird auf die einzelnen Ausführungen zu den jeweiligen Themen in dieser 

Entscheidung verwiesen. 
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B.4.38.29 E0248 

Die Einwenderin ist bzw. war Eigentümerin eines 1.079m² großen Grundstücks 

(Flurstück 73), welches von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme in einem Umfang von 36m² für eine Baustraße sowie durch 

Grunderwerb (123m²) für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Erweiterung 

der Trasse um zwei S-Bahn-Gleise, Anlegung einer Entwässerungsmulde und 

Erstellung der Lärmschutzwand) betroffen ist, vgl. GEV lfd. Nr. 39. 

Die Einwenderin hat mit beim Bezirksamt Wandsbek ohne Unterschrift und 

Datumsangabe am 24.08.2017 eingegangenen Schreiben Einwendungen erhoben. 

Sie wendet sich gegen die geplante Flächeninanspruchnahme und die damit 

verbundene Wertminderung des Grundstücks. 

Die Einwenderin moniert, dass der gesamte Güterverkehr mit all seinen 

Auswirkungen aus Skandinavien in Hamburg durch bewohntes Gebiet geführt werde. 

Vor diesem Hintergrund fordert sie eine Umleitung des Güterverkehrs, eine 

Begrenzung von Zugfrequenz, Zuglänge und Zuggeschwindigkeit, die Planung einer 

Alternativstrecke (z.B. über Büchen), den Entfall des zweigleisigen Ausbaus der 

Horner Kurve und die Überwachung sämtlicher Zugbewegungen – alternativ auch die 

vollständige Einhausung der Bahntrasse. 

Darüber hinaus begehrt sie eine substanzielle Änderung der Bauablaufplanung zur 

Reduzierung der Kosten, der Flächeninanspruchnahme, von Lärm und 

Erschütterungen und der Eingriffe in die Natur, die Festschreibung einer 

Gleichstromversorgung mindestens bis zur Station Holstenhofweg sowie einen 

Kapazitätsnachweis für die zusätzliche Aufnahme der S4 im Hauptbahnhof und im 

Bahnhof Altona. 

Die Einwenderin lehnt den Ersatz der Station Wandsbek mit seinem 

denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude durch die neuen Stationen Claudiusstraße 

und Bovestraße ab, da der Abstand zwischen den Stationen zu gering und Eingriffe 

und Kosten für Bau und Betrieb zu hoch seien. Aufgrund der in der Vergangenheit 

häufig eintretenden Starkregenereignisse, die zu Überschwemmungen der 

Straßenunterführung Bovestraße führen, wird die dort geplante Bushaltestelle 

abgelehnt. 

Zum Lärmschutz wird eingewendet, dass die Lärmschutzwände aufgrund der 

Geländesituation sogar 7m über ihrem Grundstück ragen würde. Deshalb werde eine 
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Absenkung der Gleise um 1m gefordert. Das Betriebslärmgutachten sei schon 

deshalb fehlerhaft, weil die gleichmäßige Verteilung der Güterzüge auf den Tag und 

die Nacht nicht realistisch sei. Das Schienenschleifen im Zuge des BüG sei zudem 

nicht in die Lärmberechnungen eingeflossen. 

Während der Bauphase sei mit jahrelangen, zum Teil extremen Lärmbelastungen und 

Erschütterungen zu rechnen. Die Belastungen sollten vollständig erfasst und 

minimiert werden. Für die verbleibenden Beeinträchtigungen werden 

Entschädigungen gefordert. Weitere Forderungen betreffen die Herstellung der 

Gärten nach der Flächeninanspruchnahme in den funktional gleichen Zustand und 

die Abstimmung der Gestaltung der Lärmschutzwände mit den Anliegern (zum Teil 

transparent). 

Des Weiteren rügt die Einwenderin neben einem Verfahrensfehler umfänglich die 

Behandlung des Natur- und Umweltschutzes in der Planung: Die Planunterlagen 

seien in Bezug auf den Naturschutz unvollständig. Das Vorhaben habe erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf Natur und Umwelt, die nur unzureichend untersucht, 

beschrieben und fachlich bewertet worden seien. Dies werde u.a. deutlich an der 

fehlenden FFH-Verträglichkeitsprüfung, der unzureichenden Abarbeitung der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, der unvollständigen Erfassung der 

geschützten Arten und der fehlerhaften UVS. Als Alternative wird u.a. der Verzicht auf 

den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve gefordert, wodurch Eingriffe minimiert 

würden. 

Die Einwenderin fordert zudem umfangreiche Kampfmittelsondierungen, eine Kosten-

Nutzen-Analyse und angemessene Entschädigungen für die Verschattung und 

Verschandelung des Gartens durch die Lärmschutzwände sowie für die 

Wertminderungen der Immobilie. Die Reduzierung der Grundstücksgröße wiege bei 

ihr besonders schwer, weil der Garten als Auslauffläche für ihren Hund diene. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte 

Flächeninanspruchnahme kritisch geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 

die Inanspruchnahme der im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen 

zwingend notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße sowie für die 

eingangs bezeichneten Eisenbahnbetriebsanlagen. 
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Der Einwenderin steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der Einwenderin steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person der 

Einwenderin und ihrer Immobilie vorliegen. 

Im Übrigen wird auf die einzelnen Ausführungen zu den jeweiligen Themen in dieser 

Entscheidung verwiesen. 

B.4.38.30 E0265 und E0266, E0058 und E0059 (1. PÄ) 

Die Einwender sind Eigentümer eines 595m² großen Grundstücks (Flurstück 271), 

welches von dem Vorhaben durch Grunderwerb in einem Umfang von 28m² für die 

Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Anlegung einer Entwässerungsmulde und 

eines Instandhaltungswegs) betroffen ist, vgl. GEV lfd. Nr. 52. 

Die Einwender haben mit Schreiben vom 23.08.2017 Einwendungen erhoben. Ihr 

Grundstück liegt im Bereich des zweigleisigen Ausbaus der Horner Kurve, gegen den 

sich die Einwender aussprechen. Sie befürchten zunächst baubedingte 

Erschütterungen, die die Substanz ihres Gebäudes gefährde. Sie wenden sich aber 

auch gegen die betriebsbedingten Auswirkungen in Form von Lärm und 

Erschütterungen. 

Das Betriebslärmgutachten sei schon deshalb fehlerhaft, weil die gleichmäßige 

Verteilung der Güterzüge auf den Tag und die Nacht nicht realistisch sei. Die 

nächtlichen Lärmspitzen bedeuteten eine unzumutbare, langfristige 

Gesundheitsgefährdung. Vor diesem Hintergrund fordern die Einwender eine 

Begrenzung von Zugfrequenz, Zuglänge und Zuggeschwindigkeit, die Planung einer 

Alternativstrecke (z.B. über Büchen) und die Überwachung sämtlicher 
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Zugbewegungen – alternativ auch die vollständige Einhausung der Bahntrasse. Die 

Höhe der Lärmschutzwände sei auf 4m zu begrenzen, die Gestaltung der 

Lärmschutzwände mit den Anliegern abzustimmen. 

Das Vorhaben führe zu einem Wertverlust der Immobilie, die Wohnqualität leide. Die 

6m hohen Lärmschutzwände würden den Garten verschandeln. Während der 

Bauphase sei mit jahrelangen, zum Teil extremen Lärmbelastungen und 

Erschütterungen zu rechnen. Die Belastungen sollten vollständig erfasst und 

minimiert werden. Für die verbleibenden Beeinträchtigungen werden 

Entschädigungen gefordert. Weitere Forderungen betreffen die Aufrechterhaltung des 

BÜ Claudiusstraße für Fußgänger und Radfahrer während der Bauarbeiten sowie den 

Entfall der mittleren Lärmschutzwand und der beiden neuen Stationen Claudiusstraße 

und Bovestraße, um Baulärm zu reduzieren. Der Bau der beiden genannten 

Stationen sei überflüssig, teuer und fahrzeitverlängernd. Der Betrieb der Stationen 

führe zu Belästigungen der Anlieger durch Lärm und Licht. Die Planung der 

Bushaltestelle in die Straßenunterführung Bovestraße sei angesichts der 

wiederkehrenden Überschwemmungen nicht sinnvoll. Stattdessen seien die Station 

Wandsbek und das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude zu erhalten. 

Gefahrguttransporte durch Wohngebiete sollten verboten werden. Die Neuerrichtung 

der Lärmschutzwände sei weder sinnvoll noch ökonomisch. 

Das Vorhaben habe im Bau und im Betrieb wahrscheinlich erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf Natur und Umwelt, die nur unzureichend untersucht, beschrieben 

und fachlich bewertet worden seien. Die unvollständige Erfassung der geschützten 

Arten wird moniert, etwaige Ausgleichsmaßnahmen und -flächen müssten umfassend 

und nachvollziehbar sein. Die Lärmschutzwände hätten auch für die Tiere eine 

Trennwirkung und müssten für diese zu queren sein. Der Schutz der Gebäude 

komme angesichts des hoch anstehenden Grundwassers zu kurz. 

Darüber hinaus begehren die Einwender u.a. die Festschreibung einer 

Gleichstromversorgung mindestens bis zur Station Holstenhofweg, eine 

geringstmögliche elektromagnetische Strahlung durch den Betrieb, eine Planung der 

Kapazitäten für die zusätzliche Aufnahme der S4 im bereits jetzt überlasteten 

Hauptbahnhof, eine Kosten-Nutzen-Analyse sowie für die jahrelangen 

Beeinträchtigungen in der Bauphase Entschädigungen. 

Die Vorhabenträgerin hat auf die Einwendungen umfangreich erwidert. Mit Schreiben 

vom 07.11.2019 haben die Einwender im Zuge der 1. Planänderung insbesondere 
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deutlich gemacht, dass ihr Grundstück erheblich und unzumutbar von einer 

Verschattung betroffen sei. Im Übrigen werden die Einwendungen vertieft und 

ergänzt. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte 

Flächeninanspruchnahme kritisch geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 

die Inanspruchnahme der im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für 

die eingangs bezeichneten Eisenbahnbetriebsanlagen zwingend notwendig sind. 

Den Einwendern steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Einwendern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Einwender weisen zu Recht darauf hin, dass ihr Grundstück von einer 

erheblichen Verschattung durch die 6m hohe Lärmschutzwand betroffen sein wird. 

Den Einwendern steht daher als Eigentümer von einem der 37 Gebäude, die von 

einer Verschattungszunahme von mindestens 30% betroffen sind, eine 

Entschädigung hierfür zu. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen bei den Einwendern 

und ihrer Immobilie vorliegen. 

Im Übrigen wird auch hier auf die einzelnen Ausführungen zu den jeweiligen Themen 

in dieser Entscheidung verwiesen. 

B.4.38.31 E0270 und E0271, E0072 (1. PÄ), E0271/2 (2. PÄ) 

Die Einwender, eine Erbengemeinschaft, sind Eigentümer von zwei Grundstücken. 

Das 652m² große Grundstück (Flurstück 206) ist von dem Vorhaben durch eine 

vorübergehende, bauzeitliche Inanspruchnahme für die Anlegung einer Baustraße 
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(23m²) und durch eine dingliche Sicherung für das Setzen und Verbleiben von Ankern 

für eine Spundwand (138m²; Bauwerksnummer 54a) sowie durch Grunderwerb (9m²) 

für den Neubau einer Wendeanlage (3-achsige Müllfahrzeuge) betroffen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 65. 

Das 2.196m² große Grundstück (Flurstück 211) ist von dem Vorhaben durch eine 

vorübergehende, bauzeitliche Inanspruchnahme für die Anlegung einer Baustraße 

(577m²) und durch eine dingliche Sicherung für eine Aufwuchsbeschränkung (257m²) 

sowie durch Grunderwerb (105m²) für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen 

(Erweiterung der Trasse um zwei S-Bahn-Gleise, Anlegung einer 

Entwässerungsmulde und Erstellung der Lärmschutzwand und eines 

Oberleitungsmastes) betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 80. 

Die Einwender haben mit zwei weitgehend inhaltsgleichen Schreiben vom 24.08.2017 

Einwendungen erhoben. Die Einwender monieren u.a., dass die UVS erstellt wurde 

bevor die FFH-Verträglichkeitsstudie abgeschlossen war, dass die Ergebnisse des 

Baulärmgutachtens nicht in der UVS und die in öffentlichen Anhörungen erhobenen 

Einwendungen der Anwohner zu den Stationen in der Planung nicht berücksichtigt 

worden seien, dass sich die Kapazitätsprobleme im Hamburger Hauptbahnhof durch 

die Züge der S4 verschärfen würden, dass durch die Oberleitungsanlagen unnötig 

private Grundstücksflächen in Anspruch genommen würden und dass der 

zweigleisige Ausbau der Horner Kurve wertvolle Biotope im Gleisdreieck zerstöre. 

Die Einwender fordern die Festschreibung einer Gleichstromversorgung mindestens 

bis zur Station Holstenhofweg sowie einen Kapazitätsnachweis für die zusätzliche 

Aufnahme der S4 im Hauptbahnhof und in Altona, eine Begrenzung der 

Güterzugfrequenz und eine realistische Alternativstrecke für den restlichen 

Güterverkehr (z.B. über Büchen) – alternativ auch die vollständige Einhausung der 

gesamten Trasse. Insbesondere für Gefahrgüter müsse eine Ausweichstrecke 

vorgesehen werden. Weiter fordern sie die dauerhafte Überwachung der Art, Anzahl 

und Geschwindigkeit der Zugbewegungen. 

Bei der Bewertung des Lärmschutzes sei das Schienenschleifen im Zuge des BüG 

ebenso wenig in die Lärmberechnungen eingeflossen wie die Zusatzbelastungen 

durch den Straßen- (z.B. Robert-Schuman-Brücke) und Flugverkehr. Das 

Betriebslärmgutachten sei schon deshalb fehlerhaft, weil die gleichmäßige Verteilung 

der Güterzüge auf den Tag und die Nacht nicht realistisch sei. Darüber hinaus wird 

moniert, dass es trotz einer 6 m hohen Lärmschutzwand zu einer Verlärmung ganzer 
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Straßenzüge komme. Die Lärmschutzwände sollten auf 4 - 4,5m Höhe reduziert 

werden, um auf dieser Basis durch die Begrenzung der Anzahl und der 

Geschwindigkeit der Güterzüge die Immissionsgrenzwerte einzuhalten. In der Folge 

reduziere sich auch die Inanspruchnahme von privaten Grundstücksflächen 

erheblich. 

Der Vorhabenträgerin sei unter Ausnutzung sämtlicher technischer Möglichkeiten 

aufzugeben, die betriebsbedingten Erschütterungen auf die Anlieger(grundstücke) zu 

reduzieren. 

Während der Bauphase sei mit zum Teil extremen Lärmbelastungen und 

Erschütterungen zu rechnen. Die Belastungen sollten vollständig erfasst und 

minimiert werden. Für die verbleibenden Beeinträchtigungen werden 

Entschädigungen (auch für Mietausfälle) gefordert. Weitere Forderungen betreffen 

die Ausweitung des Radius von begleitenden Erschütterungsmessungen bei 

Rammarbeiten von 25m auf 50m und die Abstimmung der Gestaltung der 

Lärmschutzwände mit den Anliegern (z. B. transparente Elemente). Die betroffenen 

Anwohner seien rechtzeitig über den Ablauf der Baumaßnahmen und die daraus 

resultierenden Belastungen zu informieren. 

Das Vorhaben führe durch die Verbreiterung der Trasse und deren Heranrücken an 

die Wohnbebauung zu einer erhöhten Belastung der Anwohner mit 

elektromagnetischer Strahlung. Die im EMF-Gutachten dargestellte 

Minderungsmaßnahme, die Stromschiene zwischen den Gleisen zu platzieren, 

müsse umgesetzt werden; weitere Minderungsmaßnahmen müssten geprüft werden. 

Der Bau der beiden Stationen Claudiusstraße und Bovestraße sei überflüssig, teuer 

und fahrzeitverlängernd. Der Betrieb der Stationen führe zu Belästigungen der 

Anlieger durch Lärm und Licht. Die Planung der Bushaltestelle in die 

Straßenunterführung Bovestraße sei angesichts der wiederkehrenden 

Überschwemmungen nicht sinnvoll. Stattdessen sei die Station Wandsbek samt 

denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude zu erhalten. 

Die Einwender beschreiben die von ihnen genutzten Flächen und die dort 

vorzufindende Flora und Fauna als besonders wertvoll und erhaltenswert. Sie rügen 

die Planunterlagen in Bezug auf den Naturschutz als unvollständig. Die Fauna sei nur 

unvollständig kartiert und dokumentiert, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

werde nur unvollständig abgearbeitet, die UVS sei unter verschiedenen Aspekten 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 416 von 461 

 

 

fehlerhaft. Durch den Verzicht auf den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve 

könnten Eingriffe minimiert werden. 

Durch eine angepasste Gleisführung könne auch der Bauablauf verträglicher 

gestaltet werden. Die Errichtung der Lärmschutzwände dürfe nur auf 

Punktfundamenten erfolgen, um eine Beeinträchtigung der Stauwasserhorizonte zu 

verhindern. Die Vernässung von Kellern müsse verhindert werden. Darüber hinaus 

werden Forderungen zum Umgang mit Altlasten erhoben. Es fehle zudem eine 

Kosten-Nutzen-Analyse. 

Die Einwender erheben darüber hinaus Forderungen zum Straßenbau (keine 

Fortführung der Claudiusstraße entlang der Bahntrasse), zur Unterführung 

Claudiusstraße (Fahrstühle statt Rampen) und zur Entwässerung der Gleiskörper 

zwischen BÜ Claudiusstraße und Bahnhof Wandsbek (Verzicht auf die 

Tiefenentwässerung auf dem ihnen gehörenden und von ihnen gepachteten 

Grundstück). 

Die Einwender halten die Planung auch für sich persönlich für unzumutbar, da die 

Lärmbelastung durch Güterzüge schon jetzt unerträglich sei und der Lärm zukünftig 

infolge des steigenden Betriebsprogramms weiter zunehmen und den Wohn- und 

Erholungswert von Haus und Garten auf dem Flurstück 211 erheblich beeinträchtigen 

werde. Die gegenüberliegend geplante Station Claudiusstraße sorge darüber hinaus 

für Belastungen durch Licht, Verkehr und weiteren Lärm. Der geplante Bau von 

Lärmschutzwänden und Tiefenentwässerung auf ihrem Grundstück und die damit 

verbundene Flächeninanspruchnahme verkleinere den Garten, schränke die 

Möglichkeiten der Erholung und der Grundstücksbebauung ein, führe u.a. zum 

Verlust von Obstbäumen, alten Bäumen sowie weiteren Gehölzen und Bäumen und 

damit der Schutzwirkung für das Kleinklima. Die Beeinträchtigung des 

Wasserhaushalts führe zur Schädigung der vorhandenen Gartenbepflanzung. Dies 

alles zöge zusammen mit der kompletten Verschattung des Grundstücks durch die 

6m hohen Lärmschutzwände Verkaufswertverluste des Grundstücks nach sich. 

Für das Flurstück 206 gelte Ähnliches. Das Gebäude darauf befinde sich lediglich 

25m von der Bahntrasse entfernt und beherberge sechs vermietete Wohneinheiten. 

Für beide Grundstücke werden für den Außenbereich Ansprüche auf Lärmschutz 

geltend gemacht. 
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In ihrer schriftlichen Erwiderung führt die Vorhabenträgerin – zutreffend – aus, dass 

die beiden Gebäude in einem reinen Wohngebiet liegen, so dass die 

Immissionsgrenzwerte 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts betragen. Für den 

Prognose-Planfall mit S4 ergibt sich unter Berücksichtigung des vorgesehenen 

aktiven Schallschutzes, dass der Immissionsgrenzwert für allgemeine Wohngebiete 

tags eingehalten wird (vgl. Anhang 6.1 zur Unterlage 15.1 – Schalltechnische 

Untersuchung). Ansprüche auf Lärmschutz für die Außenwohnbereiche bestehen 

daher nicht. 

Die Einwenderin E0271 hat auch im Zuge der 1. Planänderung mit Schreiben vom 

06.11.2019 (E0072 1. PÄ) Einwendungen erhoben. Darin wiederholt, vertieft und 

ergänzt die Einwenderin ihre bereits erhobene Einwendung. Unter Bezugnahme auf 

das ausgelegte Verschattungsgutachten werden insbesondere für das Flurstück 206, 

für das eine erhebliche Verschattung von mehr als 30% berechnet wurden, andere 

Möglichkeiten gefordert, dieses vor Lärm zu schützen. Zudem moniert die 

Einwenderin die Gestaltung der Bahnunterführung in der Claudiusstraße. Der Umfang 

der Inanspruchnahme des Flurstücks 206 habe sich durch die 1. Planänderung zu 

ihren Lasten geändert. Die Erhöhung der Erwerbsfläche werde mit der Errichtung des 

Wendehammers begründet. Auch die Fläche der vorübergehenden Inanspruchnahme 

sei gestiegen. Auch insoweit wird gefordert, zu prüfen, wie eine 

Flächeninanspruchnahme vermieden werden könne (Bau von Aufzügen, kleinere 

Dimensionierung der Wendehämmer, Verlegung von Müllstandplätzen). Darüber 

hinaus wird vehement eine alternative Entwässerung für das Flurstück 211 gefordert, 

um die Beanspruchung zu reduzieren. 

Die Vorhabenträgerin hat mit Schreiben vom 13.12.2019 hierauf – soweit 

Gegenstände der Offenlage betroffen waren – u.a. dahingehend erwidert, dass die 

Inanspruchnahmen im Zuge der Überarbeitung der Planung auf das zur 

Verwirklichung des Vorhabens erforderliche Minimum beschränkt worden seien. 

In einer 2. Planänderung hat die Vorhabenträgerin u.a. die monierte 

Versickerungsanlage überarbeitet. 

Die Einwenderin E0271 hat auch im Zuge der 2. Planänderung mit Schreiben vom 

20.12.2019 Einwendungen erhoben. Im Zentrum ihrer Kritik stehen nunmehr die 

Aufwuchsbeschränkung, die Baumfällungen für eine Baustraße auf dem 

Flurstück 211 und die – vermeintlich – vermehrte Grundinanspruchnahme durch die 

Setzung und den Verbleib von Ankern. 
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Die Vorhabenträgerin hat mit Schreiben vom 14.02.2020 zu den erneuten 

Einwendungen wie folgt Stellung genommen: 

Soweit Flächen des Flurstücks 211 in Anspruch genommen würden, reduziere sich 

die Fläche für den Erwerb in demselben Maße wie die Fläche für die vorübergehende 

Inanspruchnahme sowie gleichzeitig zum Teil die Fläche für die dingliche Sicherung 

steige. Insgesamt finde also eine Verringerung der Grundstücksbetroffenheit statt. 

Aufgrund des Entfalls des Versickerungsbeckens und dem damit bisher verbundenen 

Grunderwerb südlich der Bahntrasse auf dem vorgenannten Flurstück sei eine 

dingliche Sicherung für eine Aufwuchsbeschränkung erforderlich. 

Das Erfordernis der Aufwuchsbeschränkung ergebe sich aus der allgemeinen 

Verkehrssicherungspflicht und den anerkannten Regeln der Technik für das 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Der Betreiber einer Eisenbahnbetriebsanlage 

sei verpflichtet, die Entstehung und Realisierung der Gefahren, die nach Art des 

Verkehrs und der erforderlichen Beschaffenheit der Verkehrsmittel typischerweise 

auftreten, soweit als möglich zu vermeiden. Diese Verpflichtung wird bei 

angrenzenden Grundstücken Dritter durch eine Aufwuchsbeschränkung umgesetzt. 

Die Anforderungen für Aufwuchsbeschränkungen ergäben sich aus der mit dem 

Eisenbahn-Bundesamt abgestimmten DB-Richtlinie 882. Einzelheiten würden 

vertraglich geregelt und in das Grundbuch eingetragen. Die Aufwuchsbeschränkung 

stünde nicht im Zusammenhang mit der Versickerungsanlage. Für die dingliche 

Sicherung für Bauwerksanker werde für das Flurstück 206 eine Fläche von 138m² 

ausgewiesen. Diese Fläche habe sich durch die 1. und 2. Planänderung im Verfahren 

nicht geändert. Dies bedeute, dass sich die Zahl und die Fläche für die 

Bauwerksanker nicht vergrößert habe. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte 

Flächeninanspruchnahme kritisch geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 

die Inanspruchnahme der im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen – mit 

Ausnahme des nachfolgend dargelegten Sachverhaltes – für das Vorhaben zwingend 

notwendig ist. 

Dies gilt allerdings nicht für die geplante dingliche Sicherung für das Setzen und 

Verbleiben von Ankern für eine Spundwand (138m²; Bauwerksnummer 54a) auf dem 

Flurstück 206. Die Vorhabenträgerin teilte der Planfeststellungsbehörde insoweit mit, 
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dass auf der Nordseite der nördlichen Rampe auf Anker verzichtet werden könne, da 

die Baugrube der Rampe ausgesteift werde. 

Den Einwendern steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Einwendern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Einwender weisen zu Recht darauf hin, dass das Mehrfamilienhaus auf dem 

Flurstück 206 von einer erheblichen Verschattung durch die 6m hohe 

Lärmschutzwand betroffen sein wird. Den Einwendern steht daher als Eigentümer 

von einem der 37 Gebäude, die von einer Verschattungszunahme von mindestens 

30% betroffen sind, eine Entschädigung hierfür zu. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen bei den Einwendern 

und ihrer Immobilie vorliegen. 

Hinsichtlich der befürchteten Veränderungen des Grundwasserregimes wird darauf 

hingewiesen, dass sich die beiden Grundstücke der Einwender nicht im 

Einwirkungsbereich einer Tiefenentwässerung befinden. Schon insoweit sind weder 

dauerhafte Grundwasserabsenkungen noch Stauwasser zu befürchten.  

Eine Festschreibung der Stromschiene bis mindestens zur Station Holstenhofweg 

wäre für die vorgenannten Grundstücke ohne Bedeutung. 

Im Übrigen wird auch hier auf die einzelnen Ausführungen zu den jeweiligen Themen 

in dieser Entscheidung verwiesen. 

B.4.38.32 E0286 und E0287, E0286/2 (2. PÄ) 

Der Einwender E0286 ist Eigentümer eines 623m² großen Grundstücks 

(Flurstück 85), welches von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme für die Errichtung einer Baustraße und einer 
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Baustelleneinrichtungsfläche in einem Umfang von 49m² und durch eine dingliche 

Sicherung für die Setzung und den Verbleib von Ankern (für die Rückverankerung der 

Stützwand BW-lfd.Nr. 55) und die Führung eines Siels (57m²) betroffen ist, 

vgl. GEV lfd. Nr. 61. 

Die beiden Einwender haben mit Schreiben vom 21.08.2017 Einwendungen erhoben 

und monieren u.a., dass die UVS erstellt wurde bevor die FFH-Verträglichkeitsstudie 

abgeschlossen war und dass die Ergebnisse des Baulärmgutachtens nicht in der 

UVS berücksichtigt worden seien. 

Sie lehnen den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve ab und fordern die 

Festschreibung einer Gleichstromversorgung bis zur Haltestelle Holstenhofweg, da 

durch die Oberleitungsanlagen unnötig private Grundstücksflächen in Anspruch 

genommen würden. 

Weiter fordern die Einwender eine Begrenzung der Güterzugfrequenz und eine 

Umleitung des restlichen Güterverkehrs über die Strecke Lübeck – Büchen. Das 

Betriebslärmgutachten sei schon deshalb fehlerhaft, weil die gleichmäßige Verteilung 

der Güterzüge auf den Tag und die Nacht nicht realistisch sei. Die Lärmschutzwände 

sollten auf 4 - 4,5m Höhe reduziert werden, um auf dieser Basis durch die 

Begrenzung der Anzahl und der Geschwindigkeit der Güterzüge die 

Immissionsgrenzwerte einzuhalten. 

Während der Bauphase sei mit jahrelangen, zum Teil extremen Lärmbelastungen und 

Erschütterungen zu rechnen. Die Belastungen sollten vollständig erfasst und 

minimiert werden. Weitere Forderungen betreffen die Ausweitung des Radius von 

begleitenden Erschütterungsmessungen bei Rammarbeiten von 25m auf 50m, die 

Abstimmung der Gestaltung der Lärmschutzwände mit den Anliegern 

(z.B. transparente Elemente) und den Umgang mit Altlasten während der Bauphase. 

Bei der Beschreibung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf den Menschen fehle 

jede Angabe darüber, dass die Nutzungsmöglichkeiten und die Erholungsfunktion 

privater Grundstücke insbesondere durch Verschattung und die optische Störwirkung 

der bis zu 6m hohen Lärmschutzwänden beeinträchtigt würden. 

Das Vorhaben sei auch für die Einwender persönlich unzumutbar. Sie befürchten, 

dass die bereits jetzt unerträgliche Lärmbelastung noch zunehme und sie nicht mehr 

schlafen könnten. Mit der Grundinanspruchnahme bestehe kein Einverständnis, weil 

das Grundstück kaum noch verkäuflich sei. Die 6m hohe Lärmschutzwand würde den 
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Garten komplett verschatten und verschandeln und das Grundstück werde massiv an 

Wert verlieren. Für diese Wertminderung werde ein finanzieller Ausgleich gefordert. 

Abschließend wenden sich die Einwender gegen die Entfernung eines 

Firmenschildes auf dem von Flächeninanspruchnahme betroffenen Grundstücksteil; 

dies führe zu einer Gefährdung des Fortbestehens der Klavierschule. 

Die Vorhabenträgerin hat auf die Einwendung erwidert. Im Zuge der 2. Planänderung 

hat sich die Grundinanspruchnahme durch einen Sielumbau auf den eingangs 

genannten Umfang erhöht. 

Der Einwender hat hiergegen mit Schreiben vom 28.05.2020 Einwendungen erhoben. 

Er wendet sich gegen die Intensivierung der Grundinanspruchnahme, die – wie er 

näher ausführt – vermeidbar sei. Der Einwender wiederholt, vertieft und ergänzt 

zudem seine bereits erhobenen Einwendungen. 

Die Vorhabenträgerin hat hierauf erneut mit Schreiben vom 16.06.2020 erwidert: Der 

Sielumbau sei zwingend erforderlich und wurde auf das unbedingt notwendige Maß 

begrenzt. Der Sielumbau sei vorzunehmen, da das heute vorhandene Siel im 

Straßenbereich verlaufe. Durch die Errichtung der Eisenbahnüberführung 

(Fußgänger-/Radfahrertunnel) müsse das Siel (Nr. 605) in seitlicher Lage verschoben 

werden. Da es sich um eine Freispiegelleitung (Abfluss durch Gefälle) handele, 

müsse die Höhenlage zum beidseitigen Anschluss an den Bestand berücksichtigt 

werden. In der Ausgangsplanung sei die verlegte Trasse etwas weiter in Richtung 

Osten vorgesehen, so dass die Grundstücksinanspruchnahme ein wenig geringer 

ausfiel. Im Zuge der detaillierten Abstimmung zum Umbau des Siels sei festgestellt 

worden, dass die gewählte Trasse angepasst werden müsse. Die Hintergründe seien, 

dass das Betonschalthaus mit dem zum Einsatz kommenden Bauverfahren nicht 

unterquert werden dürfe und ein Konflikt zwischen der Sieltrasse und dem 

Baugrubenverbau, der für die Erstellung der Eisenbahnüberführung benötigt werde, 

erkannt worden sei. Die in der 2. Planänderung dargestellte Trasse löse die 

beschriebenen Konfliktpunkte und berücksichtige den Anschluss an das bestehende 

Siel sowie die angepasste Lage der Kontrollschächte. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte 

Flächeninanspruchnahme kritisch geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 

die Inanspruchnahme der im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für 
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die temporäre Anlegung der Baustraße bzw. Baustelleneinrichtungsfläche sowie für 

die dinglichen Sicherungen zwingend notwendig ist. 

Dem Einwender E0286 steht für die Grundinanspruchnahme ein 

Entschädigungsanspruch zu. Die Entschädigungen werden nicht im 

Planfeststellungsverfahren festgelegt. Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem 

Eigentümer und der Vorhabenträgerin kommen, kann die nach Landesrecht 

zuständige Behörde in einem gesonderten Entschädigungsverfahren hierzu 

angerufen werden. 

Ihm steht auch ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des aktiven 

Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein Anspruch auf 

Ersatz der Kosten, die er ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen aufwenden muss, 

zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Einwender weisen zu Recht darauf hin, dass ihr Grundstück von einer 

erheblichen Verschattung durch die 6m hohe Lärmschutzwand betroffen sein wird. 

Dem Einwender E0286 steht daher als Eigentümer von einem der 37 Gebäude, die 

von einer Verschattungszunahme von mindestens 30% betroffen sind, eine 

Entschädigung hierfür zu. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für möglich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in Person des 

Eigentümers und seiner Immobilie vorliegen. 

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Erwiderung zugesagt, dass sie sich hinsichtlich des 

in Rede stehenden Firmenschildes mit den Einwendern in Verbindung setzen werde, 

um eine Lösung zu finden. Diese Zusage wird planfestgestellt mit der Maßgabe, dass 

das Firmenschild in einer dem Ist-Zustand gleichwertigen Art und Weise 

öffentlichkeitswirksam an geeigneter Stelle in Abstimmung mit dem Eigentümer 

anzubringen ist. 

B.4.38.33 E0294 und E0295 

Die Einwender sind gemeinsam mit der Einwenderin E0330 Miteigentümer eines 

1.821m² großen Grundstücks (Flurstück 67), welches von dem Vorhaben durch eine 

vorübergehende, bauzeitliche Inanspruchnahme in einem Umfang von 161m² für die 

Anlegung einer Baustraße sowie durch Grunderwerb (352m²) für die Errichtung von 
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Eisenbahnbetriebsanlagen (Erweiterung der Trasse um zwei S-Bahn-Gleise, 

Anlegung einer Entwässerungsmulde und Erstellung der Lärmschutzwand) betroffen 

ist, vgl. GEV lfd. Nr. 33. 

Die Einwender haben mit Schreiben vom 20.08.2017 Einwendungen erhoben. Sie 

bezweifeln die Notwendigkeit einer zusätzlichen S-Bahnlinie und fordern u.a. den 

Verzicht auf den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve und die Planung einer 

realistischen Alternativstrecke (z.B. über Büchen). Nur so ließe sich der gesamte 

Güterverkehr (insbesondere auch Gefahrguttransporte) mit all seinen Auswirkungen 

aus dem dicht besiedelten Gebiet Hamburgs heraushalten. Sie fordern weiter eine 

Begrenzung von Zugfrequenz und Zuggeschwindigkeit der Güterzüge. 

Die Inanspruchnahme privater Grundstücke sei so gering wie möglich zu halten. 

Deshalb müsse auf eine Oberleitung für die S-Bahn verzichtet werden. Ein 

angemessener finanzieller Ausgleich sei für die vorhabenbedingte erhebliche 

Wertminderung der privaten Grundstücke und für die Belastungen während der 

Bauzeit vorzusehen. 

Die Einwender monieren beim vorgesehenen Schallschutz den mit dem Jahr 2025 zu 

kurz bemessenen Prognosehorizont und das Abstellen auf ein „Kosten-Nutzen-

Verhältnis“ statt einem optimalen Schutz. Das Betriebslärmgutachten sei schon 

deshalb fehlerhaft, weil die gleichmäßige Verteilung der Güterzüge auf den Tag und 

die Nacht nicht realistisch sei. Ebenfalls unrealistisch sei der Ansatz, dass die 

Lärmschutzwände den Schall vollständig absorbieren. Alternativen für die 6m hohen 

Lärmschutzwände seien nicht ausreichend untersucht worden, das angesetzte BüG 

sei nicht kontrollierbar und verursache durch das Schienenschleifen (nächtlichen) 

Lärm. Gefordert werden transparente Elemente in der Lärmschutzwand, um der 

erheblichen Verschattung zu begegnen. 

Es wird Aufwendungsersatz für einen selbst angelegten und bepflanzten Erdwall 

sowie für einen Geräteschuppen gefordert, die beide vorhabenbedingt zurückgebaut 

werden müssten. 

Einwendungen werden zudem gegen die niedrigen Lärmschutzwände auf der 

EÜ Hammer Straße erhoben sowie gegen die Grenzwertüberschreitungen bei den 

privaten Gebäuden, der Kita Rantzaustraße, der Schule Bovestraße und der 

Asklepiosklinik Wandsbek. Dies gebe Anlass, zumindest über eine teilweise 

Überdeckelung der Trasse nachzudenken. 
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Auch um die Erschütterungen zu minimieren, sei die Geschwindigkeitsbeschränkung 

der Züge erforderlich. Gefordert wird weiterer technischer Erschütterungsschutz. 

Die Baumaßnahme stelle einen erheblichen Eingriff in Flora und Fauna des Gebietes 

dar, wertvolle Biotope würden zerstört und Tiere aus ihrer natürlichen Umgebung 

vertrieben. Die Umweltverträglichkeitsstudie sei unvollständig. 

Die Einwender lehnen den Ersatz der Station Wandsbek durch die überflüssigen 

neuen Stationen Claudiusstraße und Bovestraße ab. Zudem bedeuteten mehr 

Stationen zusätzliche Ruhestörungen der Anwohner. 

Die Einwender widersprechen der Nutzung ihres Grundstücks für die geplante 

Baustraße. Sie stelle eine vermeidbare Beeinträchtigung ihres Grundstücks dar; 

Alternativen seien nicht untersucht worden. Sollte dennoch eine Baustraße errichtet 

werden, müsse das Grundstück gegen unbefugtes Betreten gesichert werden. Laute 

Bauarbeiten sollten nur tagsüber durchgeführt werden. Sie müssten in die 

Schallschutzberechnungen aufgenommen werden und entsprechende 

Schutzmaßnahmen seien vorzusehen. Für die temporäre Nutzung und die Belastung 

sei eine angemessene Entschädigung zu zahlen. 

Das Vorhaben führe durch die Verbreiterung der Trasse und deren Heranrücken an 

die Wohnbebauung zu einer erhöhten Belastung der Anwohner mit 

elektromagnetischer Strahlung. Minimierungsmaßnahmen müssten umgesetzt 

werden. 

Letztlich wird darauf hingewiesen, dass der Instandhaltungsweg zwischen 

Lärmschutzwand und Einfriedung des privaten Grundstücks ohne entsprechende 

Pflege zu verwildern drohe. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen zwingend notwendig ist – für die 

temporäre Anlegung der Baustraße sowie zur Errichtung der 

Eisenbahnbetriebsanlagen. 
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Den Eigentümern steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Eigentümern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Eigentümern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen für die Eigentümer und 

ihre Immobilie vorliegen. 

B.4.38.34 E0307 

Die Einwenderin ist von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme ihres 1.091m² großen Grundstücks (Flurstück 74) in einem Umfang 

von 36m² für die Anlegung einer Baustraße sowie durch Grunderwerb (123m²) für die 

Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Neubau S-Bahngleis, Anlegung einer 

Entwässerungsmulde und Erstellung der Lärmschutzwand) betroffen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 40. 

Die Einwenderin hat mit Schreiben vom 18.08.2017 Einwendungen erhoben. Sie 

wendet sich u.a. gegen die geplante Inanspruchnahme eines erheblichen 

Grundstücksanteils. 

Die Einwenderin lehnt den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve ebenso ab wie 

den Umstand, dass der gesamte Güterverkehr (auch Gefahrstofftransporte) mit all 

seinen Auswirkungen aus Skandinavien in Hamburg durch bewohntes Gebiet geführt 

werde. Vor diesem Hintergrund fordert sie eine Umleitung des Güterverkehrs, eine 

Begrenzung von Zugfrequenz, Zuglänge und Zuggeschwindigkeit, die Planung einer 

Alternativstrecke (z.B. über Büchen) und die Überwachung sämtlicher 

Zugbewegungen – alternativ auch die vollständige Einhausung der gesamten Trasse. 

Darüber hinaus begehrt sie eine substanzielle Änderung der Bauablaufplanung zur 

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, von Lärm und Erschütterungen und der 
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Eingriffe in die Natur, eine vollständige Überarbeitung der Spurpläne für die Änderung 

der Strecken 1120 und 1249, die Festschreibung einer Gleichstromversorgung 

mindestens bis zur Station Holstenhofweg sowie einen Kapazitätsnachweis für die 

zusätzliche Aufnahme der S4 im Hauptbahnhof und in Altona. 

Die Einwenderin lehnt den Ersatz des denkmalgeschützten Bahnhofs Wandsbek 

durch die überflüssigen neuen Stationen Claudiusstraße und Bovestraße ab, da der 

Abstand zwischen den Stationen zu gering und Eingriffe und Kosten für Bau und 

Betrieb zu hoch seien. Aufgrund der in der Vergangenheit häufig eintretenden 

Starkregenereignisse, die zu Überschwemmungen der Straßenunterführung 

Bovestraße führen, wird die dort geplante Bushaltestelle abgelehnt. 

Zum Lärmschutz wird eingewendet, dass die Lärmschutzwände aufgrund der 

Geländesituation sogar 7m über ihrem Grundstück ragen würde. Deshalb werde eine 

Absenkung der Gleise um 1m gefordert. Das Betriebslärmgutachten sei schon 

deshalb fehlerhaft, weil die gleichmäßige Verteilung der Güterzüge auf den Tag und 

die Nacht nicht realistisch sei. Das Schienenschleifen im Zuge des BüG sei zudem 

ebenso wenig in die Lärmberechnungen eingeflossen wie die Zusatzbelastungen 

durch den Straßen- (Robert-Schuman-Brücke) und Flugverkehr. 

Während der Bauphase sei mit zum Teil extremen Lärmbelastungen und 

Erschütterungen zu rechnen. Die Belastungen sollten vollständig erfasst und 

minimiert werden. Für die verbleibenden Beeinträchtigungen werden 

Entschädigungen gefordert. Weitere Forderungen betreffen u.a. die regelmäßige 

Information der Anwohner über bevorstehende Bauarbeiten und deren Belastungen, 

Maßnahmen zur Reduzierung der betriebsbedingten Erschütterungen und die 

Abstimmung der Gestaltung der Lärmschutzwände mit den Anliegern (zum Teil 

transparent). 

Des Weiteren rügt die Einwenderin umfänglich die Behandlung des Natur- und 

Umweltschutzes in der Planung: Die Planunterlagen seien in Bezug auf den 

Naturschutz unvollständig. Das Vorhaben habe erhebliche nachteilige Auswirkungen 

auf Natur und Umwelt, die nur unzureichend untersucht, beschrieben und fachlich 

bewertet worden seien. Dies werde u.a. deutlich an der fehlenden FFH-

Verträglichkeitsprüfung, der unzureichenden Abarbeitung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung, der unvollständigen Erfassung der geschützten Arten und der 

fehlerhaften UVS. So befänden sich im hinteren Teil ihres Grundstücks, also im 

geplanten Baubereich, Tiere und Pflanzen, die in der Kartierung keine Erwähnung 
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fänden. Als Alternative wird u.a. der Verzicht auf den zweigleisigen Ausbau der 

Horner Kurve gefordert, wodurch Eingriffe minimiert würden. 

Die Einwenderin fordert zudem flächendeckende Kampfmittelsondierungen, eine 

Kosten-Nutzen-Analyse und angemessene Entschädigungen für die Verschattung 

und Verschandelung des Gartens durch die Lärmschutzwände, die bauzeitlichen 

Beeinträchtigungen sowie für die Wertminderungen der Immobilie. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte 

Flächeninanspruchnahme kritisch geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 

die Inanspruchnahme der im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen 

zwingend notwendig ist – für die temporäre Anlegung der Baustraße sowie für die 

eingangs bezeichneten Eisenbahnbetriebsanlagen. 

Zur der angesprochenen Verschiebung der Fernbahnstrecke 1120 um ein Gleis nach 

Süden wird Folgendes angemerkt: Für die Planfeststellungsbehörde ist es erkennbar, 

dass eine Verschiebung des Gleises Hamburg Hbf – Lübeck Hbf technische 

verhältnismäßig anspruchsvoll ist (u.a. teilweise Lage im Einschnitt, Verbreiterung 

Planum, Radien, Entwässerung). Die Verschiebung käme lediglich in einem relativ 

kurzen Abschnitt infrage. Zudem würde sie in Konflikt zur fertiggestellten EÜ Hammer 

Straße stehen. Wie die Vorhabenträgerin in deren Erwiderung bereits nachvollziehbar 

ausgeführt hat, wurde die Lage der Streckengleise 1120 und 1249 auch unter dem 

Kriterium der Minimierung der Gesamtflächeninanspruchnahme optimiert. Aufgrund 

des erforderlichen Gesamtquerschnitts der Gleise würden Verschiebungen der 

Strecke nicht zu einer Reduzierung des Flächenbedarfs führen. 

Der Einwenderin steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der Einwenderin steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 
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Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in Person der 

Einwenderin und ihrer Immobilie vorliegen. 

B.4.38.35 E0318 und E0319 

Die Einwenderin E0319 ist Eigentümerin eines 507m² großen Grundstücks 

(Flurstück 1775), welches ursprünglich von dem Vorhaben durch eine dingliche 

Sicherung in einem Umfang von 2m² für die Vermeidungsmaßnahme V6 betroffen 

war, vgl. GEV lfd. Nr. 94. 

Es liegt eine auf den 12.08.2017 datierte Einwendung vor, die beide Einwender im 

Briefkopf nennt, jedoch nur von der Einwenderin E0319 unterzeichnet ist. Die 

Einwender monieren den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve, die „Verlegung“ 

der aktuellen Eisenbahninfrastruktur, die Zunahme des mit dem Ausbau verbundenen 

Güter- und Personennahverkehrs, den Neubau der Haltestellen Bovestraße und 

Claudiusstraße bei gleichzeitigem Rückbau des voll funktionsfähigen und an den 

ÖPNV angeschlossenen Bahnhofs Wandsbek, die „Verlegung“ der Straßenführung 

Bahngärten wegen der Haltestelle Bovestraße, die Beeinträchtigung und Gefährdung 

der Grundschule und Kindertagesbetreuung Bovestraße durch Lärm, Vibrationen, 

Abgase, Staub und Gefahrgüter, die unverantwortliche Planung eines Bahnhofs an 

der direkt angrenzenden Grundschule Bovestraße, die Lärmbeeinträchtigung des 

Krankenhauses Wandsbek, den unzureichenden Schutz der besonders zu 

schützenden Einrichtungen Grundschule Bovestraße und Krankenhaus Wandsbek 

sowie die Beeinträchtigung der SAGA-Wohnungen in der Gustav-Adolf-Straße durch 

Lärm, Vibrationen, elektromagnetische Strahlen und Gefahrgüter. 

Alle Anwohner in einem breiten Korridor würden mit unzulässigen Immissionswerten 

belastet, was eine vorsätzliche Körperverletzung darstelle. Der Lärm und die 

elektromagnetische Strahlung würden unabsehbare gesundheitliche Folgen nach sich 

ziehen. Die Haltestelle Bovestraße sei angesichts der bei Starkregen überfluteten 

Straßensenke eine Fehlplanung. Mehr versiegelte Flächen bedeuteten im gesamten 

Stadtteil noch mehr überflutete Keller bei ohnehin hohen Grundwasserpegeln. 

Geteerte Baustraßen durch das Wandsbeker Gehölz seien ebenso wenig 

hinnehmbar wie die Führung einer Baustraße über den Schulhof einer Grundschule. 
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Die Einwender wenden sich gegen den zu großen Flächenbedarf des Vorhabens, der 

den Lebensraum von Tieren und viele alte, naturgeschützte Bäume sowie die Brut- 

und Nistplätze von Vögeln und Reptilien zerstöre. Die Ausgleichsmaßnahmen 

ersetzten bei weitem nicht die Eingriffe in die Natur. Flora und Fauna seien nicht 

ausreichend kartiert. Es handele sich nicht um den technisch bestmöglichen aktiven 

Lärmschutz und der passive Schallschutz, auf den die Anlieger ein Recht hätten, 

werde nicht erwähnt. Die Rechtsprechung zur enteignungsrelevanten 

Beurteilungsschwelle sei zu beachten. Es fehle an einem Konzept zum Schutz der 

Anlieger vor Lärm und Staub während der Bauarbeiten. Das Vorhaben widerspreche 

dem Allgemeinwohl, eine Enteignung sei daher unzulässig. Es komme 

vorhabenbedingt zur „Umwandlung“ der Bewertung von Wohngebieten von reinem 

Wohngebiet in allgemeines Wohngebiet. Ein Rückbau des Bahnhofs Wandsbek 

verstoße gegen den Denkmalschutz und sei ökonomisch nicht zu erklären. 

Die Einwender fordern das Absehen von Grundinanspruchnahme Flächen Dritter und 

stattdessen die Vornahme der notwendigen Bauarbeiten vom Gleis aus, nachdem 

zuvor die Lärmschutzwände errichtet worden sind. Bauarbeiten müssten vorher 

angekündigt werden, die direkten Anlieger für die Beeinträchtigungen während der 

Bauzeit finanziell entschädigt oder mit Ersatzwohnraum versorgt werden; dies sei mit 

erheblichen Kosten verbunden. Gefordert wird statt einer Geschwindigkeitserhöhung 

eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die durch Überwachungsmaßnahmen zu 

dokumentieren sei. 

Weiter monieren die Einwender, dass die dichter an die Grundstücke rückende 

Elektrifizierung zu einer vermehrten elektromagnetischen Strahlung führe. Die durch 

Presseartikel dokumentierte erhebliche Anfälligkeit des S-Bahn-Netzes führe zu einer 

Gefährdung der Anlieger und Bürger des Stadtteils Wandsbek bei einem Unfall. Es 

fehlten Katastrophenpläne und Fluchtwege sowie eine Analyse möglicher 

Alternativstrecken. Auch gebe es keine alternative Planung der S4 ohne Ausbau der 

Strecke 1242. Die Realisierung der S4 als Vorhaben des öffentlichen 

Personennahverkehrs dürfe nicht an ein überregionales Infrastrukturprojekt (Ausbau 

des Güterverkehrs auf europäischer Nord-Süd-Trasse) gebunden sein. Der nicht für 

Hamburg bestimmte Güterverkehr dürfe nicht durch Hamburg fahren. 

Das Ausbauprojekt habe zudem nicht ausreichend analysierte Folgen auf die 

Naturschutzgebiete Höltigbaum und Stellmoorer Tunneltal. Es fehlten eine 

realistische Kosten-Nutzen-Analyse und die notwendige verbindliche 
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Finanzierung/Haushaltsplanung. Es wird der Verlust der Grundrechte auf körperliche 

Unversehrtheit und Eigentum durch die langjährige Bautätigkeit und die Folgen des 

verkehrsreichen Betriebs beklagt. Es fehlten auch Maßnahmen zum Vibrationsschutz. 

Gefordert wird die Ausweitung des Radius von begleitenden 

Erschütterungsmessungen bei Rammarbeiten von 25m auf 50 m und die Einhaltung 

politisch gemachter Zusagen. Das Vorhaben müsse alle rechtlichen Anforderungen 

eines Neubauprojektes (ohne Schienenbonus) einhalten. 

Letztlich wendet sich die Einwenderin E0319 gegen die Inanspruchnahme ihres 

Grundstücks für die Herstellung einer Baustellenzufahrt. 

Die Vorhabenträgerin hat auf alle Einwendungen umfangreich erwidert. Bzgl. der 

Grundinanspruchnahme stellt sie – für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar 

– klar, dass es auf dem Grundstück der Einwenderin nicht zu einer Inanspruchnahme 

durch eine Baustellenzufahrt komme. Die Baustellenzufahrt und die 

Baustelleneinrichtungsfläche lägen außerhalb des Grundstückes der Einwenderin. 

Die im Grunderwerbsverzeichnis Nr. 94 und in dem dazugehörigen 

Grunderwerbsplan dargestellte Fläche von 2m² sei als dingliche Sicherung für 

landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich und werde 

im Maßnahmenplan 14.5.6 entsprechend als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 

durch Gehölzbepflanzung dargestellt. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist – nach Rücksprache mit der Vorhabenträgerin – zu dem Ergebnis 

gekommen, dass die ursprünglich im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesene 

dingliche Sicherung von 2m² nicht notwendig ist, da die Vermeidungsmaßnahme V6 

(Schutz wertvoller Biotopstrukturen) nur bauzeitlich und damit temporär und nicht 

dauerhaft konzipiert ist und auf dem Grundstück der Einwenderin nicht sinnvoll 

erscheint. Sie wird daher nicht planfestgestellt und hat zu unterbleiben. Damit wird 

dem Einwand der Einwenderin Rechnung getragen und sie ist zumindest durch das 

Vorhaben nicht mehr unmittelbar in ihrem Eigentumsrecht durch 
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Flächeninanspruchnahme betroffen, sodass ihr auch kein entsprechender 

Entschädigungsanspruch zusteht. 

Der Einwenderin E0319 steht ausweislich des Schallgutachtens neben der 

Realisierung des aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der 

Vorhabenträgerin ein Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive 

Schallschutzmaßnahmen aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem 

Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person der 

Eigentümerin und ihrer Immobilie vorliegen. 

B.4.38.36 E0321 

Der Einwender ist von dem Vorhaben durch eine Inanspruchnahme seines 560m² 

großen Grundstücks (Flurstück 268) in einem Umfang von 44m² für eine dingliche 

Sicherung (Aufwuchsbeschränkung) betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 147. 

Der Einwender hat mit Schreiben vom 13.08.2017 Einwendungen erhoben. Er 

befürchtet durch den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve und den Neubau der 

Stationen Claudiusstraße und Bovestraße eine Zunahme von Lärm und 

Erschütterungen. Sein Grundstück sei lediglich 5m vom Güterbahngleis entfernt und 

bereits jetzt stark belastet. Er befürchte eine extreme Wertminderung des Hauses 

und Grundstücks sowie eine starke Einschränkung der Wohnqualität. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von dem Einwender angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die im Grunderwerbsverzeichnis 

ausgewiesene dingliche Sicherung für die Aufwuchsbeschränkung zwingend 

notwendig ist. 

Dem Einwender steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 
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Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem Einwender und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Dem Einwender steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die er ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

B.4.38.37 E0330, E0065 (1. PÄ) 

Die Einwenderin, eine Stiftung, ist gemeinsam mit den Einwendern E0294 und E0295 

Miteigentümerin eines 1.82m² großen Grundstücks (Flurstück 67), welches von dem 

Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche Inanspruchnahme in einem 

Umfang von 161m² für die Anlegung einer Baustraße sowie durch Grunderwerb 

(352m²) für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen (Erweiterung der Trasse 

um zwei S-Bahn-Gleise, Anlegung einer Entwässerungsmulde und Erstellung der 

Lärmschutzwand) betroffen ist, vgl. GEV lfd. Nr. 33. 

Mit Schreiben vom 03.08.2017 hat die Einwenderin Einwendungen erhoben. Sie 

moniert u.a., dass die UVS erstellt wurde bevor die FFH-Verträglichkeitsstudie 

abgeschlossen war, dass die in öffentlichen Anhörungen erhobenen Einwendungen 

der Anwohner zu den Stationen in der Planung nicht berücksichtigt worden seien, 

dass sich die Kapazitätsprobleme im Hamburger Hauptbahnhof durch die Züge der 

S4 verschärfen würden, dass durch die Oberleitungsanlagen unnötig private 

Grundstücksflächen in Anspruch genommen würden und dass der zweigleisige 

Ausbau der Horner Kurve wertvolle Biotope im Gleisdreieck zerstöre. 

Die Einwenderin fordert eine Begrenzung der Güterzugfrequenz und eine 

Alternativstrecke für den restlichen Güterverkehr (z.B. über Büchen). Insbesondere 

für Gefahrgüter müsse eine Ausweichstrecke vorgesehen werden. 

Bei der Bewertung des Lärmschutzes sei das Schienenschleifen im Zuge des BüG 

nicht eingeflossen. Das Betriebslärmgutachten sei schon deshalb fehlerhaft, weil die 

gleichmäßige Verteilung der Güterzüge auf den Tag und die Nacht nicht realistisch 

sei. Darüber hinaus wird moniert, dass es trotz einer 6m hohen Lärmschutzwand zu 

einer Verlärmung ganzer Straßenzüge komme. Die Lärmschutzwände sollten auf    

4 - 4,5m Höhe reduziert werden, um auf dieser Basis durch die Begrenzung der 
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Anzahl und der Geschwindigkeit der Güterzüge die Immissionsgrenzwerte 

einzuhalten. In der Folge reduziere sich auch die Inanspruchnahme von privaten 

Grundstücksflächen erheblich. 

Der Vorhabenträgerin sei unter Ausnutzung sämtlicher technischer Möglichkeiten 

aufzugeben, die betriebsbedingten Erschütterungen auf die Anlieger(grundstücke) zu 

reduzieren. 

Während der Bauphase sei mit zum Teil extremen Lärmbelastungen und 

Erschütterungen zu rechnen. Die Belastungen sollten vollständig erfasst und 

minimiert werden. Für die verbleibenden Beeinträchtigungen werden 

Entschädigungen gefordert. Weitere Forderungen betreffen die Ausweitung des 

Radius von begleitenden Erschütterungsmessungen bei Rammarbeiten von 25m auf 

50m und die Abstimmung der Gestaltung der Lärmschutzwände mit den Anliegern 

(z.B. transparente Elemente). Die betroffenen Anwohner seien rechtzeitig über den 

Ablauf der Baumaßnahmen und die daraus resultierenden Belastungen zu 

informieren. 

Der Bau der beiden Stationen Claudiusstraße und Bovestraße sei überflüssig. Der 

Betrieb der Stationen führe zu Belästigungen der Anlieger durch Lärm und Licht. 

Stattdessen sei die Station Wandsbek samt denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude 

zu erhalten. 

Des Weiteren rügt die Einwenderin die UVS als unter verschiedenen Aspekten 

fehlerhaft. Es fehle u.a. eine Variantenprüfung inkl. der Nullvariante. 

Es werden Forderungen zum Bauablauf erhoben, die – so die Vermutung der 

Einwenderin – zu einem Entfall der nördlichen Baustraße führen könnten. Sofern 

wider Erwarten eine Baustraße benötigt werde, sei diese mit temporärem 

Schallschutz auszustatten. Für die Lärmbelastung und die Vernichtung der 

bestehenden Gärten sei eine finanzielle Kompensation zu leisten. Die Spurpläne 

seien vollständig zu überarbeiten. Es fehle eine Kosten-Nutzen-Analyse. 

Es falle auf, dass im Bereich Rantzaustraße ein Streifen von 11,70m ihres 

Grundstücks beansprucht werden solle, obwohl neben den bereits existierenden 

Gleisen bereits ein Streifen von ca. 6m brach liege und zuvörderst genutzt werden 

sollte. 

Die Planung sei auch individuell für die Einwenderin unzumutbar: Die Stiftung sei 

Eigentümerin des Grundstücks und der Wohnung im Erdgeschoss. Die 
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Lärmbelastung sei schon jetzt - auch durch die Lage des Hauses in der 

Einflugschneise zum Hamburger Flughafen - unerträglich und es werde befürchtet, 

dass es noch lauter und die Nutzung der Terrasse und das nächtliche Schlafen 

unmöglich werde. 

Die Einwenderin ist mit der Grundinanspruchnahme nicht einverstanden, weil die ihr 

gehörende Wohnung in dem Zweifamilienhaus nur noch schwierig und mit 

Abschlägen vermietet werden könnte. 

Die Einwenderin habe vor acht Jahren mit erheblichem finanziellen Aufwand einen 

Lärmschutzwall mit aufgesetztem, begrünten Zaun errichten lassen. Diese Investition 

würde durch eine technische Lärmschutzwand komplett entwertet. Die 6m hohen 

Lärmschutzwände würden den Garten des Hauses besonders im Winter komplett 

verschatten und optisch beeinträchtigen. Das Grundstück werde massiv an Wert 

verlieren. 

Mit Schreiben vom 21.08.2017 ergänzt die Einwenderin ihre Bedenken und fordert 

u.a. eine fundierte und umfassende Kartierung der Flora und Fauna – auch auf den 

privaten Grundstücken. Während der Bauphase sei die Immobilie nur mit erheblichem 

Abschlag verkäuflich, was die finanziellen Planungsmöglichkeiten der Stiftung 

beeinträchtige. Abschließend wird ein Verfahrensfehler gerügt. 

Die Vorhabenträgerin hat auf diese Einwendungen ausführlich schriftlich erwidert. Im 

Zuge der 1. Planänderung hat die Einwenderin mit Schreiben vom 06.11.2019 eine 

weitere Einwendung erhoben, die sich allerdings nicht unmittelbar auf die 

Gegenstände der Offenlage bezieht. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen zwingend notwendig ist – für die 

temporäre Anlegung der Baustraße sowie zur Errichtung der 

Eisenbahnbetriebsanlagen. 
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Die Nutzung des vom Einwender angesprochenen ca. 6m breiten Geländestreifens 

ist nicht ausreichend für den Neubau der S-Bahngleise. 

Der Einwenderin steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Der Einwenderin steht als Eigentümerin der Erdgeschosswohnung ausweislich des 

Schallgutachtens neben dem Anspruch auf aktiven Schallschutz kein Anspruch auf 

passiven Schallschutz zu. Das Schallgutachten weist insoweit nur für die Südostseite 

des 1.OG dem Grunde nach ein Anspruch auf passiven Schallschutz aus. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person der 

Eigentümerin und ihrer Immobilie vorliegen. 

Die Kritik an der Stromversorgung der S-Bahnstrecke mittels Oberleitung ist in Bezug 

auf das Grundstück der Einwenderin unbegründet. 

Eine Festschreibung der Stromschiene bis mindestens zur Station Holstenhofweg 

wäre für die vorgenannten Grundstücke ohne Bedeutung. 

B.4.38.38 E0338, E0338/2 (2. PÄ) sowie E0339, E0340 und E0341 

Die Einwender E0338 und E0339 sind Eigentümer eines 1.261m² großen 

Grundstücks (Flurstück 266), welches sie mit ihren Kindern (Einwender E0340 und 

E0341) bewohnen und welches von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, 

bauzeitliche Inanspruchnahme für die Anlegung einer Baustelleneinrichtungsfläche 

(109 qm) und durch drei dingliche Sicherungen in einem Gesamtumfang von 36 qm 

(für eine Aufwuchsbeschränkung, für die Setzung und den Verbleib von Ankern für 

die Baugrubenumschließung der Treppenanlage [BW-lfd.Nr. 54a] und für Verlegung 

einer Mischwasserleitung [BW-lfd.Nr. 605] sowie durch Grunderwerb (33m²) für eine 

Zuwegung zum neu, auf DB AG-Gelände zu errichtenden Betonschalthaus          

(BW-lfd.Nr. 33) und für eine Zuwegung zu einem neuen Schacht, der im 

Anschwenkbereich an die Claudiusstraße liegt und für Inspektionsfahrzeuge der 

Stadtentwässerung zugänglich sein muss, vgl. GEV lfd. Nr. 62. 
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Die Einwender haben mit Schreiben vom 24.08.2017 Einwendungen erhoben. Sie 

monieren u.a., dass die UVS erstellt wurde bevor die FFH-Verträglichkeitsstudie 

abgeschlossen war, dass die Ergebnisse des Baulärmgutachtens nicht in der UVS 

und die in öffentlichen Anhörungen erhobenen Einwendungen der Anwohner zu den 

Stationen in der Planung nicht berücksichtigt worden seien und dass eine realistische 

Alternativstrecke (z.B. über Büchen) für den Güterverkehr nicht ernsthaft gewollt sei 

und nicht untersucht wurde. Insbesondere Gefahrstofftransporte sollten nicht 

unnötigerweise durch eine Großstadt und ihre Wohngebiete führen. Es fehle ein 

nachvollziehbares Rettungskonzept mit Rettungswegen. Der zweigleisige Ausbau der 

Horner Kurve werde abgelehnt, auch weil er wertvolle Biotope im Gleisdreieck 

zerstöre. 

Gesundheitliche Aspekte, wie erhebliche Gesundheitsgefahren durch hohe 

Einzelbelastungen, seien nicht berücksichtigt worden. Es fehle eine Kosten-Nutzen-

Analyse. 

Das Vorhaben sei auch für die Einwender persönlich unzumutbar und würde sie 

inakzeptabel belasten. Kritisiert wird von den Einwendern das Informationsverhalten 

der Vorhabenträgerin, welches u.a. nicht transparent gewesen sei. Die 

Lärmbelastung auf unbestimmte Zeit in der Bauphase sei nicht hinnehmbar – auch 

weil die Eigentümer aufgrund von Vorerkrankungen besonderen gesundheitlichen 

Risiken ausgesetzt würden. Die längerfristige Nutzung des Grundstücks 

beeinträchtige die Lebensqualität der Familie erheblich. Letztlich befürchten die 

Einwender finanzielle Nachteile durch die Baustelle, auch weil mit einer Minderung 

der Miete seitens des Mieters der sich im 1. Stock befindenden Wohnung wegen der 

bauzeitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen sei. 

Abschließend fordern die Einwender u.a. eine Revision der Güterzugplanung, eine 

Begrenzung der Güterzugfrequenz und -geschwindigkeit sowie eine Revision der 

Planung zur Nutzung des Grundstücks der Einwender. Falls die Inanspruchnahme 

unvermeidbar sei, werde die Kompensation sämtlicher Schäden und Wertverluste 

gefordert. 

Die Vorhabenträgerin hat auf diese Einwendungen ausführlich schriftlich erwidert. Zur 

Grundinanspruchnahme führt sie aus, es sei zutreffend, dass für die Zuwegung zu 

einem Betonschalthaus der Erwerb von 9m² Grundstücksfläche des Einwenders 

erforderlich sei. Die weiteren dinglichen Sicherungen seien in einem trassenparallelen 

Streifen für Aufwuchsbeschränkungen und in der Nähe der EÜ (F) Claudiusstraße für 
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Anker im Erdreich erforderlich. Eine Verlegung des Zugangs für das Betonschalthaus 

zur Treppe der EÜ (F) Claudiusstraße würde zu unverhältnismäßig hohen Kosten 

führen und werde daher von der Vorhabenträgerin abgelehnt. Es sei davon 

auszugehen, dass die vorübergehende Nutzung während der gesamten Bauzeit 

erforderlich ist. 

Im Zuge der 2. Planänderung kam es zu einer veränderten Grundinanspruchnahme 

des Grundstücks der Einwender. Die zu erwerbende Fläche erhöhte sich von 9m² um 

24m² auf 33m², während sich die vorübergehende Inanspruchnahme um genau 

diesen Wert reduzierte. 

Mit Schreiben vom 17.12.2019 erhob der Einwender E0338 Einwendungen 

hiergegen. Er lehne die geänderte Inanspruchnahme des Grundstückes ab. 

Außerdem lehne er eine Ausweitung des Güterverkehrs ab und verlange aus 

Lärmschutzgründen und wegen der durch den Güterverkehr verursachten 

Erschütterungen eine Begrenzung der Güterzuggeschwindigkeiten auf 60 km/h. 

Außerdem erwarte er, dass die Vorhabenträgerin die Einwender darüber informiere, 

wie sie während der Nutzung des Grundstückes als Bauhof und nach dem Wegfall 

aller sie bisher gegen den Lärm schützenden Bepflanzungen besser gegen den Bau- 

und Zuglärm geschützt werden sollen. 

Die Vorhabenträgerin erwiderte hierauf mit Schreiben vom 10.03.2020 und erläuterte, 

dass die geänderte Inanspruchnahme zur Verlegung einer Schmutzwasserleitung, die 

bisher im Straßenbereich des Bahnübergangs lag, zwingend erforderlich und auf das 

unbedingt notwendige Maß begrenzt worden sei. Im Anschwenkbereich an die 

Claudiusstraße sei der Bau eines Schachtes erforderlich, der für 

Inspektionsfahrzeuge der Stadtentwässerung zugänglich sein müsse. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen für die eingangs dargestellten 

Zwecke zwingend notwendig ist. 
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Den Eigentümern steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Eigentümern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Eigentümern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen für die Eigentümer und 

ihre Immobilie vorliegen. 

B.4.38.39 E0342 und E0343 

Die Einwender sind bzw. waren Eigentümer eines 1.141m² großen Grundstücks 

(Flurstück 68), welches von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme in einem Umfang von 52m² für die Anlegung einer Baustraße und 

durch Grunderwerb (142m²) für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen 

(Erweiterung der Trasse um zwei S-Bahn-Gleise, Anlegung einer 

Entwässerungsmulde und Erstellung der Lärmschutzwand) betroffen ist, 

vgl. GEV lfd. Nr. 34. 

Die Einwender haben mit Schreiben vom 14.08.2017 Einwendungen erhoben und 

monieren u.a., dass die UVS erstellt wurde bevor die FFH-Verträglichkeitsstudie 

abgeschlossen war, dass die in öffentlichen Anhörungen erhobenen Einwendungen 

der Anwohner zu den Stationen in der Planung nicht berücksichtigt wurden, dass sich 

die Kapazitätsprobleme im Hamburger Hauptbahnhof durch die Züge der S4 

verschärfen würden, dass durch die Oberleitungsanlagen unnötig private 

Grundstücksflächen in Anspruch genommen würden und dass der zweigleisige 

Ausbau der Horner Kurve wertvolle Biotope im Gleisdreieck zerstöre. 

Die Einwender fordern eine Begrenzung der Güterzugfrequenz und eine Umleitung 

des restlichen Güterverkehrs über die Strecke Lübeck – Büchen. Insbesondere für 

Gefahrgüter müsse eine Ausweichstrecke vorgesehen werden. Die 
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Lärmschutzwände sollten auf 4 - 4,5m Höhe reduziert werden, um auf dieser Basis 

durch die Begrenzung der Anzahl und der Geschwindigkeit der Güterzüge die 

Immissionsgrenzwerte einzuhalten. 

Das Betriebslärmgutachten sei schon deshalb fehlerhaft, weil die gleichmäßige 

Verteilung der Güterzüge auf den Tag und die Nacht nicht realistisch sei. Zudem sei 

die Zusatzbelastung durch den Flugverkehr nicht berücksichtigt. Auch das 

Schienenschleifen im Zuge des BüG sei nicht in die Lärmberechnungen eingeflossen. 

Der Vorhabenträgerin sei unter Ausnutzung sämtlicher technischer Möglichkeiten 

aufzugeben, die betriebsbedingten Erschütterungen auf die Anlieger(grundstücke) zu 

reduzieren. 

Während der Bauphase sei mit jahrelangen, zum Teil extremen Lärmbelastungen und 

Erschütterungen zu rechnen. Die Belastungen sollten vollständig erfasst und 

minimiert werden. Für die verbleibenden Beeinträchtigungen werden 

Entschädigungen gefordert. Weitere Forderungen betreffen die Ausweitung des 

Radius von begleitenden Erschütterungsmessungen bei Rammarbeiten von 25m auf 

50m und die Abstimmung der Gestaltung der Lärmschutzwände mit den Anliegern 

(z.B. transparente Elemente). 

Das Vorhaben führe durch die Verbreiterung der Trasse und deren Heranrücken an 

die Wohnbebauung zu einer erhöhten Belastung der Anwohner mit 

elektromagnetischer Strahlung. Die im EMF-Gutachten dargestellte 

Minderungsmaßnahme, die Stromschiene zwischen den Gleisen zu platzieren, 

müsse umgesetzt werden; weitere Minderungsmaßnahmen müssten geprüft werden. 

Der Bau der beiden Stationen Claudiusstraße und Bovestraße sei überflüssig, teuer 

und fahrzeitverlängernd. Der Betrieb der Stationen führe zu Belästigungen der 

Anlieger durch Lärm und Licht. Die Planung der Bushaltestelle in die 

Straßenunterführung Bovestraße sei angesichts der wiederkehrenden 

Überschwemmungen nicht sinnvoll. Stattdessen sei die Station Wandsbek zu 

erhalten. 

Des Weiteren rügt der Einwender die Planunterlagen in Bezug auf den Naturschutz 

als unvollständig. Die Fauna sei nur unvollständig kartiert und dokumentiert, die 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung werde nur unvollständig abgearbeitet, die 

UVS sei fehlerhaft. 
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Durch eine angepasste Gleisführung könne auch der Bauablauf verträglicher 

gestaltet werden. Die Errichtung der Lärmschutzwände dürfe nur auf 

Punktfundamenten erfolgen, um eine Beeinträchtigung der Stauwasserhorizonte zu 

verhindern. Die Vernässung von Kellern müsse verhindert werden. Darüber hinaus 

werden Forderungen zum Umgang mit Altlasten und Blindgängern erhoben. Es fehle 

zudem eine Kosten-Nutzen-Analyse. 

Das Vorhaben führe persönlich zu einer erheblichen Verschlechterung der 

Lebensqualität der Einwender: Die von ihnen angelegte Pufferzone von ca. 200m² zur 

Bahntrasse in Form eines kleinen Waldes müsste dem Vorhaben weichen und die 

Bahntrasse würde an das Haus heranrücken. Die schon jetzt eingeschränkte 

Gartennutzung würde betriebsbedingt und durch die Anlegung der Baustraße 

insbesondere für die Kinder weiter verschlechtert. 

Das Grundstück werde massiv an Wert verlieren und sei kaum noch verkäuflich. Die 

sich im Gebäude befindenden drei Eigentumswohnungen könnten nicht oder nur 

unter Verlusten vermietet werden. All dies müsse entschädigt werden. Während der 

Bauzeit müsse eine begrünte provisorische Mauer errichtet werden. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen zwingend notwendig ist – für die 

temporäre Anlegung der Baustraße sowie für die eingangs bezeichneten 

Eisenbahnbetriebsanlagen. 

Den Eigentümern steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Eigentümern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Eigentümern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 
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Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in Person der 

Eigentümer und ihrer Immobilie vorliegen. 

B.4.38.40 E0346 und E0347, E0005 (1. PÄ) 

Der Einwender E0346 ist Eigentümer eines 1.455m² großen Grundstücks (Flurstück 

79), welches von dem Vorhaben durch eine vorübergehende, bauzeitliche 

Inanspruchnahme in einem Umfang von 72m² für die Anlegung einer Baustraße 

sowie durch Grunderwerb (168m²) für die Errichtung von Eisenbahnbetriebsanlagen 

(Erweiterung der Trasse um zwei S-Bahn-Gleise, Anlegung einer 

Entwässerungsmulde und Erstellung der Lärmschutzwand) betroffen ist, 

vgl. GEV lfd. Nr. 51. 

Es liegen zwei inhaltsgleiche, auf den 24.07.2017 datierte Einwendungen vor. Die 

Einwender monieren u.a., dass die UVS erstellt wurde bevor die FFH-

Verträglichkeitsstudie abgeschlossen war, dass die in öffentlichen Anhörungen 

erhobenen Einwendungen der Anwohner zu den Stationen in der Planung nicht 

berücksichtigt worden seien, dass sich die Kapazitätsprobleme im Hamburger 

Hauptbahnhof durch die Züge der S4 verschärfen würden, dass durch die 

Oberleitungsanlagen unnötig private Grundstücksflächen in Anspruch genommen 

würden und dass der zweigleisige Ausbau der Horner Kurve wertvolle Biotope im 

Gleisdreieck zerstöre. 

Die Einwender fordern die Festschreibung einer Gleichstromversorgung mindestens 

bis zur Station Holstenhofweg sowie einen Kapazitätsnachweis für die zusätzliche 

Aufnahme der S4 im Hauptbahnhof und in Altona, eine Begrenzung der 

Güterzugfrequenz und eine realistische Alternativstrecke für den restlichen 

Güterverkehr (z.B. über Büchen) – alternativ auch die vollständige Einhausung der 

gesamten Trasse. Insbesondere für Gefahrgüter müsse eine Ausweichstrecke 

vorgesehen werden. Weiter fordern sie die dauerhafte Überwachung der Art, Anzahl 

und Geschwindigkeit der Zugbewegungen. 
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Bei der Bewertung des Lärmschutzes sei das Schienenschleifen im Zuge des BüG 

ebenso wenig in die Lärmberechnungen eingeflossen wie die Zusatzbelastungen 

durch den Straßen- (Robert-Schuman-Brücke) und Flugverkehr. Das 

Betriebslärmgutachten sei schon deshalb fehlerhaft, weil die gleichmäßige Verteilung 

der Güterzüge auf den Tag und die Nacht nicht realistisch sei. Darüber hinaus wird 

moniert, dass es trotz einer 6m hohen Lärmschutzwand zu einer Verlärmung ganzer 

Straßenzüge komme. Die Lärmschutzwände sollten auf 4 - 4,5m Höhe reduziert 

werden, um auf dieser Basis durch die Begrenzung der Anzahl und der 

Geschwindigkeit der Güterzüge die Immissionsgrenzwerte einzuhalten. In der Folge 

reduziere sich auch die Inanspruchnahme von privaten Grundstücksflächen 

erheblich. 

Der Vorhabenträgerin sei unter Ausnutzung sämtlicher technischer Möglichkeiten 

aufzugeben, die betriebsbedingten Erschütterungen auf die Anlieger(grundstücke) zu 

reduzieren. 

Während der Bauphase sei mit jahrelangen, zum Teil extremen Lärmbelastungen und 

Erschütterungen zu rechnen. Die Belastungen sollten vollständig erfasst und 

minimiert werden. Für die verbleibenden Beeinträchtigungen werden 

Entschädigungen (auch für Mietausfälle) gefordert. Weitere Forderungen betreffen 

die Ausweitung des Radius von begleitenden Erschütterungsmessungen bei 

Rammarbeiten von 25m auf 50m und die Abstimmung der Gestaltung der 

Lärmschutzwände mit den Anliegern (z. B. transparente Elemente). Die betroffenen 

Anwohner seien rechtzeitig über den Ablauf der Baumaßnahmen und die daraus 

resultierenden Belastungen zu informieren. 

Das Vorhaben führe durch die Verbreiterung der Trasse und deren Heranrücken an 

die Wohnbebauung zu einer erhöhten Belastung der Anwohner mit 

elektromagnetischer Strahlung. Die im EMF-Gutachten dargestellte 

Minderungsmaßnahme, die Stromschiene zwischen den Gleisen zu platzieren, 

müsse umgesetzt werden; weitere Minderungsmaßnahmen müssten geprüft werden. 

Der Bau der beiden Stationen Claudiusstraße und Bovestraße sei überflüssig, teuer 

und fahrzeitverlängernd. Der Betrieb der Stationen führe zu Belästigungen der 

Anlieger durch Lärm und Licht. Die Planung der Bushaltestelle in die 

Straßenunterführung Bovestraße sei angesichts der wiederkehrenden 

Überschwemmungen nicht sinnvoll. Stattdessen sei die Station Wandsbek samt 

denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude zu erhalten. 
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Des Weiteren rügen die Einwender die Planunterlagen in Bezug auf den Naturschutz 

als unvollständig. Die Fauna sei nur unvollständig kartiert und dokumentiert, die 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung werde nur unvollständig abgearbeitet, die 

UVS sei fehlerhaft. Durch den Verzicht auf den zweigleisigen Ausbau der Horner 

Kurve könnten Eingriffe minimiert werden. 

Durch eine angepasste Gleisführung könne auch der Bauablauf verträglicher 

gestaltet werden. Die Errichtung der Lärmschutzwände dürfe nur auf 

Punktfundamenten erfolgen, um eine Beeinträchtigung der Stauwasserhorizonte zu 

verhindern. Die Vernässung von Kellern müsse verhindert werden. Darüber hinaus 

werden Forderungen zum Umgang mit Altlasten erhoben. Es fehle zudem eine 

Kosten-Nutzen-Analyse. 

Die individuelle Betroffenheit stelle sich wie folgt dar: Durch die geplanten 

Maßnahmen komme es zu einem Verlust wertvoller Flächen für den Biotopverbund. 

Die geplante Flächeninanspruchnahme sei nicht akzeptabel, da sie bei einer 

geänderten Streckenführung nicht erforderlich sei. Die Höhe der geplanten 

Lärmschutzwände sei nicht akzeptabel, da es zu einer umfassenden Verschattung im 

Winterhalbjahr komme. Die geplanten Beeinträchtigungen während der Bauphase 

seien nicht zumutbar und würden sich auf viele Jahre erstrecken. Die zu erwartenden 

jahrelangen Mietausfälle seien für die Einwender finanziell nicht zu verkraften. 

Entsprechendes gelte für den Wertverlust des Hauses und Grundstücks als 

Bestandteil ihrer Altersvorsorge. Die Einrichtung einer Baustraße werde abgelehnt. 

Ohne vorherige Lärmschutzmaßnahmen würden die Baumaßnahmen in der 

geplanten Größenordnung abgelehnt. 

Die Vorhabenträgerin hat auf diese Einwendungen ausführlich schriftlich erwidert. Im 

Zuge der 1. Planänderung entfiel insbesondere der Verbindungsweg und zudem 

wurde das Verschattungsgutachten ausgelegt. Mit Schreiben vom 29.10.2019 

vertiefte und ergänzte der Einwender E0346 seine Einwendungen, wobei nur drei von 

ihnen die Gegenstände der Offenlage betreffen: Das Verschattungsgutachten zeige, 

dass für Gebäude, welche sich hauptsächlich nördlich der Gleise dicht an den 

Bahngleisen befänden, mit deutlichen Beeinträchtigungen zu rechnen sei. 

Beeinträchtigungen ergäben sich jedoch auch für Grundstücke auf der Südseite der 

Gleise, da es im Sommer dort vormittags und nachmittags zu zusätzlichen 

Verschattungen kommen werde. Er entnehme dem Verschattungsgutachten darüber 

hinaus, dass die Höhe der Lärmschutzwand offenbar nicht „sakrosankt“ sei, da auf 
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dem Grundstück Rantzaustraße 40 ein wesentlich geringerer Schattenwurf zu 

erkennen sei. Letztlich werde durch den Bau des Wendehammers das Grundstück 

Schloßgarten 34 „extrem belastet“. 

Die Vorhabenträgerin ist diesen Einwendungen mit Schreiben vom 12.12.2019 

entgegengetreten. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von den Einwendern angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen zwingend notwendig ist – für die 

temporäre Anlegung der Baustraße sowie für die Errichtung der 

Eisenbahnbetriebsanlagen. 

Die im Vorfeld des Planrechtsverfahrens diskutierte Verschiebung der 

Fernbahnstrecke 1120 um ein Gleis nach Süden ist nicht geeignet, den Verlust der 

von den Einwendern angesprochenen Grünfläche zu verhindern. Für die 

Planfeststellungsbehörde ist es erkennbar, dass eine Verschiebung des Gleises 

Hamburg Hbf – Lübeck Hbf technische verhältnismäßig anspruchsvoll ist (u.a. 

teilweise Lage im Einschnitt, Verbreiterung Planum, Radien, Entwässerung). Die 

Verschiebung käme lediglich in einem relativ kurzen Abschnitt infrage. Dabei liegt das 

Grundstück der Einwender bereits östlich des infrage kommenden Bereichs. 

Dem Eigentümer steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem Eigentümer und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Dem Eigentümer steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die er ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden muss, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 
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Die Planfeststellungsbehörde hält es darüber hinaus für wahrscheinlich, dass die 

Voraussetzungen für die in diesem Beschluss festgesetzten 

Entschädigungsansprüche aufgrund der Baulärmimmissionen in der Person des 

Eigentümers und seiner Immobilie vorliegen. 

Eine Festschreibung der Stromschiene bis mindestens zur Station Holstenhofweg 

wäre für die vorgenannten Grundstücke ohne Bedeutung. 

B.4.38.41 E0346/2, E0347/2, E0348/2 und E0349/2 (2. PÄ) 

Die Einwender, eine Erbengemeinschaft, sind Eigentümer eines 628 m² großen 

Grundstücks (Flurstück 1765), welches von dem Vorhaben durch eine 

vorübergehende, bauzeitliche Inanspruchnahme in einem Umfang von 79m² sowie 

durch Grunderwerb (16m²) für die Anpassung des benachbarten Gehwegs betroffen 

ist, vgl. GEV lfd. Nr. 153. 

Zu dieser Flächeninanspruchnahme des Grundstücks der Einwender ist es erst im 

Zuge der 2. Planänderung gekommen. Sie resultiert aus den vertieften Planungen für 

die Eisenbahnüberführung Bovestraße und den daraus resultierenden Anpassungen 

an der Straße Bovestraße im Kreuzungsbereich mit der Eisenbahnstrecke der S4. Es 

waren Anpassungen für den Geh- und Radwegverkehr erforderlich, die zu einer 

Verbreiterung des Straßenquerschnitts und dadurch bei den Einwendern zu einem 

Zurücksetzen der Grundstückseinfriedung und einer höhenmäßigen Anpassung der 

Gebäudezuwegung führen. 

Die Einwender haben mit Schreiben vom 17.12.2019 eine Einwendung erhoben, in 

der sie sich gegen die Flächeninanspruchnahmen wenden. Die Ausgangsplanung 

zeige, dass eine Realisierung des Vorhabens auch ohne die Inanspruchnahme ihres 

Grundstücks möglich sei. Auch für das unmittelbare Ziel des Vorhabens, den 

Gleisbau für die S4 und die Errichtung der Station Bovestraße, stelle ihr Grundstück 

kein Hindernis dar. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Im Ergebnis der fachplanerischen Abwägung trägt der 

Plan den von den Einwendern angesprochenen Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Flächen zwingend notwendig ist – für die 
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bauzeitliche Inanspruchnahme zur Anpassung der Grundstückseinfriedung und 

höhenmäßigen Anpassung der Gebäudezuwegung sowie für die Anlegung des 

öffentlichen Gehwegs. Die Errichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche ist auf dem 

Grundstück der Einwender weder vorgesehen noch wäre sie zulässig. 

Den Einwendern steht für die Grundinanspruchnahmen ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen den Einwendern und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Den Einwendern steht ausweislich des Schallgutachtens neben der Realisierung des 

aktiven Schallschutzes dem Grunde nach gegenüber der Vorhabenträgerin ein 

Anspruch auf Ersatz der Kosten, die sie ggf. für passive Schallschutzmaßnahmen 

aufwenden müssen, zu. Dieser Anspruch wird mit diesem Beschluss festgesetzt. 

B.4.38.42 E0350/2 (2. PÄ) 

Die Einwenderin, ein Lebensmittelkonzern, ist u.a. Eigentümerin von zwei 

Flurstücke (2922 und 1669), auf denen ein Schokoladenwerk betrieben wird. Das 

eine Flurstück mit einer Größe von 2.089m² ist von dem Vorhaben durch eine 

dingliche Sicherung für ein Wegerecht (608m²) betroffen, vgl. GEV lfd. Nr. 106. Das 

andere, 48m² große Grundstück, wird ebenfalls von dem Vorhaben für ein dinglich 

gesichertes Wegerecht in einem Umfang von 4m² in Anspruch genommen, 

vgl. GEV lfd. Nr. 144. 

Die Einwenderin hat mit Schreiben vom 19.12.2019 Einwendungen erhoben. Sie 

vermutet, dass es sich bei dem Wegerecht um die Zuwegung zu einer Fluchttür in der 

geplanten Lärmschutzwand handele, bittet hierfür aber um Bestätigung. Vor dem 

Hintergrund, dass die Wegeführung den umzäunten Mitarbeiterparkplatz quere und 

die damit verbundene Einschränkung der Nutzbarkeit des betroffenen Bereichs für 

die Einwenderin noch unklar sei, erhebe sie vorsorglich Einwendungen zur Wahrung 

ihrer Eigentümerrechte. Zu klären sei zudem, welche Auswirkung die Zuwegung zu 

einer Fluchttür auf das Werksicherheitskonzept der Einwenderin habe und wie die 

Kostentragung für eine entsprechende Einbindung und Anpassung der 

Außensicherung des Werks geregelt sein werde. 
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Mit Schreiben vom 14.02.2020 erwidert die Vorhabenträgerin, es sei zutreffend, dass 

sich der Flächenmehrbedarf für die dingliche Sicherung aus der geänderten Lage der 

Flucht- und Rettungstür und der dazu erforderlichen Zuwegung ergebe. In der 

Planung im Ausgangsverfahren sei eine Wegeführung im Flucht- und Rettungsfall 

über das Gelände des Gleichrichterwerks mit Zugang durch das erforderliche Tor 

zum Gelände Gleichrichterwerk vorgesehen. Die Verschiebung der Flucht- und 

Rettungstür in östliche Richtung erfolgte unter dem Aspekt der Verkürzung der 

Wegelänge zur Rettungszufahrt. Aus diesem Grund sei die Fläche für die dingliche 

Sicherung zwingend erforderlich. 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich am 28.07.2020 in einem Gespräch mit der 

Einwenderin und der Vorhabenträgerin über die beiderseitige Interessenlage und 

mögliche Fluchtwegkonzepte informiert. 

Im Abschluss an diese Besprechung hat die Einwenderin mitgeteilt, dass sie ihre 

Einwendungen nicht mehr aufrecht erhält, sodass sich die Einwendung erledigt hat. 

B.4.38.43 E0351/2 (2. PÄ) 

Die Einwenderin, eine Autohandel Beteiligungen-Gesellschaft, ist Eigentümerin u.a. 

eines Grundstücks (Flurstück 3038 mit einer Größe von 4.236m²), welches von dem 

Vorhaben im Planfeststellungsabschnitt 1 durch eine dingliche Sicherung für ein 

Leitungsführungsrecht (110 kV-Leitung für Stromversorger (BW-lfd.Nr. 690); 

Umfang: 185m²) betroffen ist, vgl. GEV lfd. Nr. 129. 

Dasselbe Flurstück wird im Planfeststellungsabschnitt 2 für eine dingliche Sicherung 

(4m² für Verankerung Stützwand) sowie temporär für die Errichtung einer Baustraße 

und einer Baustelleneinrichtungsfläche (Umfang: 959m²) in Anspruch genommen, 

wobei hierfür eine Doppelgarage abgerissen werden muss. Auf dem Grundstück 

betreibt eine Tochtergesellschaft der Einwenderin ein Autohaus. 

Die Einwenderin hat mit Schreiben ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 13.03.2020 

Einwendungen erhoben. Es wird unter Bezugnahme auf ein beigefügtes Schreiben 

an die Vorhabenträgerin vom 17.02.2020 eingewendet, dass die geplanten 

Maßnahmen die Einwenderin und die Nutzerin des Grundstücks in 

unverhältnismäßiger Weise träfen. Zugleich werde damit die Hoffnung verbunden, 

dass von den existenzbedrohenden Maßnahmen in den weiteren Planungen Abstand 

genommen werde. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 448 von 461 

 

 

In dem zitierten Schreiben an die Vorhabenträgerin führt die Einwenderin vornehmlich 

aus, wie das derzeitige Nutzungskonzept ist und welche – existenziellen – 

Auswirkungen das Vorhaben, konkret die im Planfeststellungsabschnitt 2 geplante 

Baustraße und Baustelleneinrichtungsfläche, für den eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb des Autohauses habe. Zuletzt bringt die Einwenderin ihre 

Überraschung darüber zum Ausdruck, dass die 2. Planänderung im 

Planfeststellungsabschnitt 1 eine Verlegung der Elektroleitung vom 

Nachbargrundstück an den westlichen Rand des Flurstücks 3038 zum Gegenstand 

habe. Ein Grund hierfür sei nicht erkennbar. Das auf dem Flurstück stehende 

Gebäude werde westlich durch die Leitung und östlich durch die im 

Planfeststellungsabschnitt 2 geplante Baustraße „eingekesselt“. Eine Verlegung an 

den östlichen Rand sei weniger einschneidend. Zudem sei die vom Leitungsbetreiber 

angebotene Entschädigung zu gering. 

Die Vorhabenträgerin erwidert mit Schreiben vom 09.04.2020, dass Grund für die 

Verlegung die Dimensionierung der 110 kV-Leitung sowie die Anforderung von 

Stromnetz Hamburg, für die 110 kV-Leitung mit der Bauwerksnummer 689 eine 

redundante 110 kV-Leitung herzustellen, sei. Dieser Forderung sei die 

Vorhabenträgerin mit der 110 kV-Leitung (BW-lfd.Nr. 690) nachgekommen. Dem 

Grunderwerbsverzeichnis sei zu entnehmen, dass für die Verlegung der 110 kV-

Leitung eine Fläche von 185m² als dingliche Sicherung benötigt werde. Die geplante 

Lage der Leitung verursache im Endzustand weder Einschränkungen für den Betrieb 

des Autohauses noch für die weitere Nutzung des Grundstücks. Die Tiefbauarbeiten 

würden voraussichtlich nur ein bis zwei Wochen in Anspruch nehmen. Um die 

Auswirkungen während der Leitungsverlegung so gering wie möglich zu halten, 

werde sich der Leitungsbetreiber um eine alternative Fläche für die PKW (ca. 60 - 70 

Neuwagen) und deren Transport dorthin kümmern. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht nachfolgend 

ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen Ausführungen 

zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im Ergebnis der 

fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin angesprochenen 

Belangen hinreichend Rechnung. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die beabsichtigte Flächeninanspruchnahme kritisch 

geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inanspruchnahme der im 

Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesenen Fläche für die dingliche Sicherung der 
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Leitung zwingend notwendig ist. Um zu dieser Einschätzung zu kommen, hat die 

Planfeststellungsbehörde die Sachlage, insbesondere die verschiedenen 

Planungsstände intensiv aufgearbeitet: 

Wie dem Leitungsplan 11.8 zu entnehmen ist, war in der ursprünglichen 

Genehmigungsplanung vorgesehen, lediglich die Schutzrohre der 110 kV-Leitung in 

der Luetkensallee zu verlängern. Dafür wären alle bestehenden Leitungen 

auszuschalten gewesen. Es war nur eine neue 110 kV-Leitung (BW-lfd.Nr. 690) auf 

dem Flurstück 3144 vorgesehen. Der Netzbetreiber lehnte diese Planung ab, weil 

damit über längere Zeit nur eine Stromtrasse aktiv und dementsprechend die 

Redundanz (es sind immer zwei Systeme aktiv, so dass die Stromversorgung 

sichergestellt ist, wenn eine Trasse ausfällt) nicht gewährleistet gewesen wäre. 

Hieraus resultierte das Erfordernis einer neuen Konzeption. Für deren Umsetzung 

wurden mehrere Varianten betrachtet. Eine der untersuchten Varianten, welche die 

Einwenderin in ihrer Einwendung meint, wenn sie von der überraschenden Verlegung 

vom Nachbargrundstück auf ihr Grundstück (Flurstück 3038) spricht, sah vor, die 

Leitung auf den (benachbarten) Flurstücken 3303 und 3304 zu verlegen. Bei dieser 

Variante wäre jedoch das Flurstück 3038 der Einwenderin trotzdem – und zwar in 

erheblichem Umfang – betroffen gewesen, da über dieses Flurstück die Zufahrt zu 

den Flurstücken 3303 und 3304 sichergestellt worden wäre. Die 

Planfeststellungsbehörde hat sich vergewissert, dass diese, im Planungsstadium 

fallen gelassene Variante nicht vorzugswürdig war, weil sie zum einen mehrere 

Grundstückseigentümer (unter anderem die Einwenderin) und zum anderen – und 

dies ist entscheidend – in einem insgesamt stärkeren Maße betroffen hätte. Um die 

Flächeninanspruchnahme so gering wie möglich zu halten, wurde die 110 kV-Leitung 

im Zuge der 2. Planänderung daher – für die Planfeststellungsbehörde 

nachvollziehbar – auf das Flurstück 3038 verlegt. Die Redundanz wird zugleich 

hergestellt, indem eine weitere 110 kV-Leitung in leicht veränderter Lage, aber immer 

noch auf dem bzw. über das Flurstück 3144 verläuft (vgl. auch hierzu den 

Leitungslageplan 11.8). 

Darüber hinaus moniert die Einwenderin die Verlegung an die Westseite ihres 

Flurstücks 3038 und regt an eine, die betreffende Leitung an der östlichen Kante des 

Flurstücks anzuordnen. Maßgeblich für die planerische Entscheidung der 

Vorhabenträgerin zugunsten der westlichen Lage ist zunächst, dass jeder Meter 

weiter nach Osten eine Leitungsverlängerung bedeuten würde, da die Leitung aus 
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dem Westen von der Luetkensallee kommt (vgl. auch hierzu den 

Leitungslageplan 11.8). Damit verbunden sind Mehrkosten für Material und Verlegung 

sowie Instandhaltung. Dies spricht stärker gegen die Variante an der östlichen 

Grenze des Flurstücks 3071, die aber spätestens deshalb ausscheidet – wenn sie 

denn überhaupt Platz zwischen dem Gebäude und der Grundstücksgrenze finden 

würde –, weil im Süden ein Biotop (Teich) zu queren oder zu umgehen wäre. Würde 

die Leitung an die östliche Seite des Flurstücks 3038 verlegt werden, würde dies zum 

einen ebenfalls „Mehrmeter“, zum anderen auch eher bauliche Einschränkungen für 

den Eigentümer und das dort betriebene Gebäude bedeuten. 

Umgekehrt ist für die Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar, dass die Leitung im 

Endzustand die Einwenderin bzw. die Grundstücksnutzung wesentlich beeinträchtigt. 

Die bauzeitlichen Beeinträchtigungen sind kurz und nach Einschätzung der 

Planfeststellungsbehörde nicht von einer Qualität, die die Einwenderin bzw. den 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Autohauses wesentlich oder gar 

existenziell belasten. 

Der Einwenderin steht für die Grundinanspruchnahme ein Entschädigungsanspruch 

zu. Die Entschädigungen werden nicht im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Sollte es zu keiner Einigung zwischen der Einwenderin und der Vorhabenträgerin 

kommen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren hierzu angerufen werden. 

Ausdrücklich nicht entschieden wird an dieser Stelle über die Planung im PFA 2 und 

die dort vorgesehenen Belastungen der Einwenderin und des Gewerbebetriebs. Sie 

sind von einer ganz anderen Qualität und die Planfeststellungsbehörde wird – hält die 

Vorhabenträgerin an ihrer Planung fest – zu gegebener Zeit sehr genau zu prüfen 

haben, ob diese geeignet sind, die Existenz des Gewerbebetriebes zu gefährden 

oder gar zu vernichten und ob dies rechtlich zulässig ist. 

Um sicherzustellen, dass es bauzeitlich nicht zu der von der Einwenderin 

beschriebenen Einkesselung des Gebäudes kommt, wird verfügt, dass die 

Bauarbeiten für die Verlegung der 110 kV-Leitung vollständig abgeschlossen sein 

müssen bevor mit der Errichtung der Baustraße – sofern diese im Zuge des 

Planfeststellungsverfahrens im PFA 2 genehmigt werden sollte – begonnen wird. 
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B.4.39 Weiter private Einwendungen 

E0162 

Die Einwenderin ist Inhaberin eines Blumengeschäftes, welches sie im gepachteten 

Anbau des Wandsbeker Bahnhofs betreibt. Sie ist nicht als Eigentümerin eines 

Grundstücks durch Flächeninanspruchnahme betroffen. 

Die Einwenderin hat durch ihren Verfahrensbevollmächtigten mit Schreiben vom 

24.08.2017 Einwendungen erhoben und beantragt, 

1. das Planfeststellungsverfahren einzustellen, 

2. hilfsweise der Vorhabenträgerin aufzugeben, das Vorhaben dahingehend zu 

ändern, dass auf den Rückbau der Verkehrsstation Wandsbek verzichtet wird, 

3. weiter hilfsweise der Vorhabenträgerin aufzugeben, die Baumaßnahme im 

Bereich des Bahnhofs Wandsbek so zu planen, dass das dort ansässige 

Blumengeschäft im bisherigen Umfang weiter betrieben werden kann und, soweit 

dies nicht möglich ist, der Vorhabenträgerin aufzugeben, der Einwenderin die 

Kosten für eine Verlagerung ihres Geschäftsbetriebes an einen anderen Standort 

sowie die sonstigen ihr in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen 

zu ersetzen. 

Im Rahmen der Beschreibung der Betroffenheit der Einwenderin wird ausgeführt, 

dass die Kunden des Blumengeschäftes neben den Fahrgästen der Bahn, die am 

Bahnhof Wandsbek aus- oder einsteigen, in inzwischen überwiegendem Umfang 

Kunden seien, die das Geschäft mit dem eigenen Auto anfahren. Für diese Kunden 

stünden mehrere PKW-Stellplätze auf privatem Grund zur Verfügung, die direkt an 

die öffentliche Straße Bahngärten angrenzen. Ein erheblicher Teil der Kunden des 

Blumengeschäftes nutze zudem die gute Busanbindung des Wandsbeker Bahnhofs. 

Die Einwenderin trägt vor, auf Laufkundschaft angewiesen zu sein, und befürchtet, 

dass diese aufgrund einer eingeschränkten oder fehlenden Zugänglichkeit des 

Blumengeschäftes und aufgrund einer mehrjährigen Beeinträchtigung durch die mit 

einer Großbaustelle einhergehenden Lärm- und Staubimmissionen abgeschreckt 

würden und fernblieben mit der Folge, dass die Einwenderin vorhabenbedingt in 

kürzester Zeit gezwungen wäre, ihr Geschäft aufzugeben. Dies wiege besonders 

schwer, da dies einerseits den Verlust der Grundlage des Lebensunterhaltes bedeute 

und andererseits der Einwenderin die angestrebte Möglichkeit nehme, durch einen 

Verkauf des Gewerbebetriebes ihre Altersversorgung zu finanzieren. 



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben  
„Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe 

Planungsabschnitt 1 Hasselbrook - Luetkensallee 
in der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek“, 

der Strecken 
1249 Hamburg-Hasselbrook – Ahrensburg-Gartenholz Bau-km 100,000 bis 103,114,  1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf km 59,709 bis 56,597, 

1242 Hamburg-Wandsbek – Abzweig Hamburg-Horn km 56,738 bis 59,463,  1234 Hamburg-Eidelstedt – Hamburg-Rothenburgsort km  15,584 bis 15,924, 
1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel (S-Bahn) km 4,144 bis 4,780, 

Az. 571ppn/004-2016#001 vom 24.08.2020 

 
Seite 452 von 461 

 

 

Die Einwenderin rügt u.a. die Planunterlagen als qualitativ unzureichend und 

Verfahrensfehler. Es fehle dem Vorhaben die Planrechtfertigung; dies gelte vor allem 

für den zweigleisigen Ausbau der Horner Kurve, aber auch schon für eine separate 

neue S-Bahn-Strecke. Die Alternativenprüfung sei unzureichend und dem Vorhaben 

stünden unüberwindliche Hindernisse entgegen, da die Konzeption des Vorhabens 

die Grundinanspruchnahmen nicht rechtfertigen würde. Die Finanzierung sei nicht 

gesichert, ein positives Kosten/Nutzen-Verhältnis nicht belegt. 

Das Vorhaben habe unzumutbare Auswirkungen auf den eingerichteten und 

ausgeübten Gewerbebetrieb der Einwenderin. Es sei zu erwarten, dass die drei 

eingangs genannten Möglichkeiten, das Blumengeschäft zu erreichen (PKW, Bus und 

Bahn), vorhabenbedingt erschwert, wenn nicht sogar vereitelt würden. 

Der Einwenderin werde ein Sonderopfer abverlangt. Verfassungsrechtlich sei der 

Eingriff nur gerechtfertigt, wenn der Vorhabenträgerin aufgegeben werde, das 

Vorhaben dahingehend zu ändern, dass auf den Rückbau der Verkehrsstation 

Wandsbek verzichtet wird. 

Gefordert wird zudem, dass der Bauablauf so zu planen ist, dass die Umgebung des 

Gewerbebetriebs so spät wie möglich in Anspruch genommen werde. Wenn das 

Blumengeschäft nicht im bisherigen Umfang weiter betrieben werden könne, sei der 

Vorhabenträgerin aufzugeben, der Einwenderin die Kosten für eine Verlagerung ihres 

Geschäftsbetriebes an einen anderen Standort sowie die sonstigen ihr in diesem 

Zusammenhang entstehenden Aufwendungen zu ersetzen. 

Aufgrund der Errichtung und des Betriebs zweier Baustelleneinrichtungsflächen und 

einer Baustraße in unmittelbarer Umgebung zum Blumengeschäft würden die 

Einwenderin und ihre Angestellten baubedingt unzumutbaren Immissionen, 

insbesondere Baulärmimmissionen einschließlich Bauverkehrslärm, baubedingten 

Erschütterungen und Staubimmissionen ausgesetzt, die ein 

gesundheitsgefährdendes Ausmaß erreichen könnten. 

Zudem seien baubedingte Gefährdungen aufgrund des Umstandes, dass die 

Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen Kampfmittelverdachtsflächen seien, 

gegeben. Auch bestehe das Risiko, dass sich durch Altlasten 

Gesundheitsgefährdungen ergeben. 

Gerügt werden die betriebsbedingten Auswirkungen durch Lärm, Erschütterungen 

und elektromagnetische Strahlung. Die im EMF-Gutachten dargestellte 
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Minderungsmaßnahme, die Stromschiene zwischen den Gleisen zu platzieren, 

müsse umgesetzt werden; weitere Minderungsmaßnahmen müssten geprüft werden. 

Letztlich habe das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Natur und 

Umwelt, die nur unzureichend untersucht, beschrieben und fachlich bewertet worden 

seien. Dies werde deutlich an der fehlenden FFH-Verträglichkeitsprüfung, der 

unzureichenden Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, der 

unvollständigen Erfassung der geschützten Arten und der fehlerhaften UVS. 

Die Anträge und Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern ihnen nicht 

nachfolgend ausdrücklich abgeholfen wird. Zur Begründung wird auf die einzelnen 

Ausführungen zu den jeweiligen Themen in dieser Entscheidung verwiesen; im 

Ergebnis der fachplanerischen Abwägung trägt der Plan den von der Einwenderin 

angesprochenen Belangen hinreichend Rechnung. 

Der Sache nach trägt die Einwenderin vor, dass ihr eingerichteter und ausgeübter 

Gewerbebetrieb durch das Vorhaben in der Existenz gefährdet sei. Ein – von der 

Einwenderin auch nicht beantragtes – Existenzgefährdungsgutachten musste die 

Planfeststellungsbehörde nicht einholen. Nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts begegnet es keinen grundsätzlichen Bedenken, wenn die 

Planfeststellungsbehörde bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials einen 

für die Abwägung erheblichen Umstand nicht selbst ermittelt, sondern entsprechend 

dem Vorbringen des Betroffenen als gegeben unterstellt. Denn damit steht der 

Betroffene innerhalb der Abwägung nicht schlechter, als er stände, wenn der von ihm 

behauptete Umstand erst nach einer behördlichen Sachverhaltsermittlung in die 

Abwägung aufgenommen worden wäre (vgl. nur BVerwG, Beschluss vom 

08.10.2002, Az. 9 VR 16.02, juris, Rn. 6). 

Nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde ist es offen, ob sich das 

Blumengeschäft an Ort und Stelle wird halten können. Dabei spielt eine Vielzahl von 

Faktoren eine Rolle. Zu beachten ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zunächst 

der Vortrag der Einwenderin zu ihrer Betroffenheit: Danach fahren beispielsweise die 

Kunden „in inzwischen überwiegendem Umfang […] das Geschäft mit dem eigenen 

Auto“ an. Die dafür zur Verfügung stehenden Stellplätze auf privatem Grund werden 

– auch bauzeitlich – durch das Vorhaben entgegen der Befürchtung der Einwenderin 

nicht in Anspruch genommen. Zudem wird die Zugänglichkeit des Blumenladens 

entgegen der Vermutung in der Einwendung während der gesamten Bauzeit 

aufrechterhalten. Ein Anspruch auf Aufrechterhaltung einer vorteilhaften Anbindung 
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eines Gewerbebetriebs durch den ÖPNV (Bus und S-Bahn) existiert nicht. Damit 

greifen die erhobenen Einwendungen zur vorhabenbedingten erschwerten 

Erreichbarkeit des Blumengeschäftes nicht durch. 

Unbestritten wird der Gewerbebetrieb aber bauzeitlich für einen längeren Zeitraum 

erheblichen Lärm-, Erschütterungs- und Staubimmissionen ausgesetzt sein. Die 

Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass der Rückbau der Station, der Bau 

von Rampe und Lärmschutzwand sowie der Bau der Personenunterführung in etwa 

einen Zeitraum von zwei Jahren in Anspruch nehmen wird. 

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist zum Baulärm geklärt, dass 

sich der Anwendungsbereich der AVV Baulärm nicht auf den Schutz der 

Außenkontaktbereiche vor Ladengeschäften bezieht. Das Gericht führt aus 

(BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, Az. 7 A 11.11, juris, Rn. 33 - 35): 

„Die AVV Baulärm zielt auf den Schutz der Nachbarschaft. Zwar war in §§ 2, 3 Abs. 2 

Nr. 2 und § 5 des Gesetzes zum Schutz gegen Baulärm, auf dessen Grundlage die 

AVV Baulärm erlassen worden ist, nur von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder 

erheblichen Belästigungen der Allgemeinheit die Rede. Aus den Materialien ergibt 

sich aber, dass die in der Nachbarschaft von Baustellen wohnenden oder arbeitenden 

Personen geschützt werden sollten (BTDrucks IV/3142 S. 5, linke Spalte und 

BTDrucks IV/3584 S. 1). Zur Nachbarschaft in diesem Sinne gehören nur diejenigen 

Personen, die sich dem Baulärm jedenfalls nicht nachhaltig entziehen können, weil 

sie nach ihren Lebensumständen, die durch den Wohnort, den Arbeitsplatz oder die 

Ausbildungsstätte vermittelt werden können, den Einwirkungen dauerhaft ausgesetzt 

und daher qualifiziert betroffen sind (vgl. Urteil vom 22.10.1982 - BVerwG 7 C 50.78 - 

Buchholz 406.25 § 5 BImSchG Nr. 6 S. 17 <19 f.>). Hierzu gehören etwa die 

Eigentümer und Bewohner der im Einwirkungsbereich gelegenen Grundstücke und 

alle Personen, die im Einwirkungsbereich arbeiten. Keine Nachbarn sind dagegen 

Personen, die sich nur zufällig bzw. gelegentlich, d.h. ohne besondere persönliche 

oder sachliche Bindungen, etwa aufgrund von Ausflügen oder Reisen oder als 

Kunden, im Einwirkungsbereich aufhalten. Solche Personen sind als "Publikum" Teil 

der "Allgemeinheit" (Jarass, BImSchG, 9. Aufl. 2012, § 3 Rn. 35 ff.; Kutscheidt in: 

Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Bd. III, Stand Juli 2011, § 3 Rn. 6a f.). 

Der Schutz der Nachbarschaft erfasst auch die zum Wohnen im Freien geeigneten 

und bestimmten unbebauten Flächen eines Wohngrundstücks. Der 

Schutzgegenstand des "Wohnens" kennzeichnet einen einheitlichen Lebensvorgang, 
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der die Nutzung des Grundstücks insgesamt umfasst (Urteil vom 29.01.1991 – 

BVerwG 4 C 51.89 – BVerwGE 87, 332 <387> = Buchholz 442.40 § 9 LuftVG 

Nr. 7 S. 26 <52 f.>). Voraussetzung für einen Anspruch auf Schutzauflagen nach 

§ 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG (bzw. einen Ausgleich in Geld nach 

§ 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG) ist insoweit, dass die gebietsspezifische 

Zumutbarkeitsgrenze für die Lärmimmissionen überschritten wird und die konkrete 

Fläche wegen ihrer besonderen Funktion und Lärmbetroffenheit schutzwürdig ist 

(Urteile vom 11.11.1988 - BVerwG 4 C 11.87 - Buchholz 316 § 74 VwVfG Nr. 6 S. 7 

und vom 19.01.1989 - BVerwG 7 C 77.87 - BVerwGE 81, 197 = Buchholz 406.25 

§ 22 BImSchG Nr. 6 S. 11). 

Bei den Außenkontaktbereichen vor Ladengeschäften handelt es sich nicht um 

Flächen, die wegen ihrer besonderen Funktion und Lärmbetroffenheit schutzwürdig 

sind. Zwar gehört zu dem durch Art. 14 GG geschützten Bestand eines eingerichteten 

und ausgeübten Gewerbebetriebs auch die besondere Lage an der Straße (Kontakt 

nach außen), die dem Betrieb den Zugang zur Straße sowie die Zugänglichkeit von 

der Straße her gewährt und dem Inhaber die Einwirkung durch Werbung auf den 

fließenden Verkehr und damit das Gewinnen von Laufkundschaft ermöglicht 

(BGH, Urteil vom 7.07.1980 - III ZR 32/79 - NJW 1980, 2703, Rn. 17). Der Zugang zu 

Ladengeschäften wird aber nicht durch den Baulärm als solchen, sondern allenfalls 

durch bauliche Anlagen zu dessen Abschirmung beeinträchtigt. Abweichendes folgt 

nicht daraus, dass - wie die Klägerinnen meinen - die Möglichkeit zur Aufnahme von 

Außenkontakten durch Verweilen vor den Schaufenstern durch den Baulärm 

behindert wird. Passanten und Laufkundschaft werden vom Baulärm nicht qualifiziert 

betroffen, weil sie sich - auch beim Verweilen vor Schaufenstern - nicht dauerhaft, 

sondern nur vorübergehend im Einwirkungsbereich des Baulärms aufhalten. Anders 

verhält sich dies etwa bei den Freisitzen von Restaurants und Gaststätten, die 

grundsätzlich zu den schutzwürdigen Außenbereichen gehören können.“ 

Die AVV Baulärm schützt aber – wie das Gericht auch ausführt – sehr wohl die 

Einwenderin und ihre Angestellten. Unter Punkt A.4.10.1 sind zahlreiche 

Nebenbestimmungen aufgeführt, die sicherstellen, dass das Vorhaben, welches bei 

seiner baulichen Umsetzung unstrittig zu erheblichen Belastungen der Nachbarschaft 

führt, unter dem Aspekt des Baulärms so verträglich wie möglich realisiert wird. 

Bzgl. der baubedingten Erschütterungsimmissionen wird auf die 

Nebenbestimmungen unter Punkt A.4.10.3 verwiesen. Darin wird der 
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Vorhabenträgerin unter anderem auferlegt, zum Schutz von Menschen in Gebäuden 

durch bauzeitliche Erschütterungen sicherzustellen, dass die in Tabelle 1 der 

DIN 4150-2 (Ausgabe Juni 1999) genannten Anhaltswerte eingehalten werden. 

Darüber hinaus hat die Vorhabenträgerin zugesagt, die Beeinträchtigungen durch 

Erschütterungseinwirkungen während der Bauarbeiten durch die Wahl geeigneter 

Baugeräte und -verfahren zu minimieren. Während der Durchführung der 

Baumaßnahmen sind bei erschütterungsintensiven Bauarbeiten die Erschütterungen 

messtechnisch zu überwachen, um im Rahmen der Baudurchführung reagieren zu 

können und die Anforderungen der DIN-Norm 4150 (Erschütterungen im Bauwesen) 

einzuhalten. 

Sofern sich Gebäude – wie im Fall des Blumengeschäfts – innerhalb von 25 m 

Entfernung zu stattfindenden Rammarbeiten befinden, wird zu Beginn von 

Rammarbeiten eine begleitende Erschütterungsmessung am nächstliegenden 

Gebäude vorgenommen. Je nach Ergebnis ist zu entscheiden, ob weitere, 

überwachende Erschütterungsmessungen notwendig sind. 

Bzgl. der stofflichen Emissionen aus dem Baubetrieb wird auf die 

Nebenbestimmungen unter Punkt A.4.10.7 verwiesen. Danach hat die 

Vorhabenträgerin u.a. die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entstehenden 

Immissionen in Form von Staub und Abgasen durch geeignete Maßnahmen nach 

dem Stand der Technik auf ein Minimum zu begrenzen. 

Die Vorhabenträgerin hat in ihren Erwiderungen ihrerseits zugesagt, die während der 

Bauzeit durch die Baumaßnahme und den Baustellenverkehr im Umfeld des 

Baufeldes sowie entlang der Baustraßen zu erwartenden erhöhten Staub- und 

Abgasemissionen soweit wie möglich durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren. 

Konkret sind die bauausführenden Firmen vertraglich dazu zu verpflichten, 

Staubbildung und Straßenverschmutzungen z.B. durch die Befeuchtung von 

Baustelleneinrichtungsflächen sowie die Errichtung von Reifenwaschanlagen zu 

vermeiden. Baubedingte Emissionen sind so weit wie möglich zu verringern 

(vgl. Unterlage 14.1 Maßnahme V11). So sind ausschließlich Maschinen und 

Fahrzeuge einzusetzen, die mit einem Partikelminderungssystem ausgestattet sind 

oder die grüne Plakette tragen. Des Weiteren sind staubentwickelnde Materialien 

abzudecken oder zu befeuchten, um Staubaufwirbelungen zu verhindern. Eine 

umweltfachliche Bauüberwachung (Maßnahme VA3) wird darauf achten, dass diese 

Maßnahmen eingehalten werden. 
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Mit den vorgenannten Zusagen und den Nebenbestimmungen ist zwar gewährleistet, 

dass auch der Gewerbebetrieb der Einwenderin soweit wie möglich vor 

Baustellenlärm, Bauerschütterungen und Staubimmissionen geschützt wird. 

Für die vorzunehmende Abwägung unterstellt die Planfeststellungsbehörde die 

Existenzvernichtung des Betriebs der Einwenderin jedoch nach Ausübung ihres 

pflichtgemäßen Ermessens als wahr. Im Bewusstsein der enteignenden Wirkung der 

Planfeststellung betont die Planfeststellungsbehörde an dieser Stelle, dass sie das 

Vorhaben so, wie es planfestgestellt ist, wegen der für es sprechenden Belange auch 

dann nicht geändert hätte, wenn die enteignende Wirkung nicht (nur) unterstellt, 

sondern als gegeben ermittelt worden wäre. Mit dieser Vorgehensweise wird den 

Interessen des Betroffenen zum einen dadurch in hinreichender Weise Rechnung 

getragen, dass die Planfeststellungsbehörde gehalten ist, in Auseinandersetzung mit 

dem Vorbringen des Betroffenen auf der Seite der für die Planung sprechenden 

Belange so gewichtige Gründe darzutun, dass die Zurückstellung der unterstellten 

planwiderstreitenden Belange in jedem Fall gerechtfertigt erscheint. Zum anderen 

wird damit sowohl gewährleistet, dass die Frage, ob der in der Abwägung unterstellte 

Schaden in der Tat eintritt, im Entschädigungsverfahren überhaupt geprüft wird, als 

auch gesichert, dass diese Frage von der Enteignungsbehörde unter den in der 

Abwägung dafür maßgebenden Gesichtspunkten beurteilt wird, vgl. zu diesem 

rechtlichen Rahmen auch BVerwG, Urteil vom 23.01.1981, Az. 4 C 4.78, juris, Rn. 37. 

Für das mit diesem Beschluss planfestgestellte Vorhaben sprechen sehr gewichtige 

Gründe, die im Kapitel „Planrechtfertigung“ u.a. wie folgt dargestellt werden: Über die 

Bedarfsplanfeststellung hinaus und unabhängig von ihr ist die Planrechtfertigung 

auch deswegen gegeben, weil das Vorhaben gemessen an den Zielen des 

Allgemeinen Eisenbahngesetzes vernünftigerweise geboten ist (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 17.09.2004, Az. 9 VR 3.04, juris, Rn. 22). Gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 

AEG gehört zu diesen Zielen ein attraktives Verkehrsangebot auf der Schiene. Vor 

diesem rechtlichen Hintergrund ist das Vorhaben vernünftigerweise geboten: Gerade 

unter Berücksichtigung der stetig steigenden Verkehrsnachfrage dient das 

Planvorhaben der Gewährleistung eines attraktiven Verkehrsangebotes auf der 

Schiene. Der S-Bahn-Verkehr wird auf separaten Gleisen und somit getrennt vom 

Güterverkehr und Personenfernverkehr (zuzüglich des RE) geführt. Durch diese 

Entmischung der Verkehre werden die baulichen Voraussetzungen für die Erhöhung 

eines gleichmäßigen und funktionsfähigen Fahrplantaktes auf der S-Bahnlinie 
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geschaffen. Da Verspätungsübertragungen aus dem Güterverkehr und 

Personenfernverkehr ausgeschlossen sind, ist insoweit ein zuverlässiger Bahnbetrieb 

mit einer hohen Pünktlichkeit zu erwarten. Für die Fahrgäste wird der S-Bahn-

Verkehr komfortabler. Dies resultiert sowohl aus den erleichterten 

Umsteigebeziehungen im Hamburger Hbf bei der Weiterfahrt auf anderen                 

S-Bahnlinien beispielweise in Richtung Innenstadt als auch aus der Schaffung 

zusätzlicher Verkehrsstationen. Dank der Abwicklung des bisherigen RB-Verkehrs 

über die S-Bahnlinie S4 werden auf der Strecke 1120 Lübeck Hbf - Hamburg Hbf 

Zugtrassen frei. Frei werden zudem dringend benötigte Kapazitäten an den 

Fernbahn-Bahnsteigen (vornehmlich Gl. 5) im Hamburger Hbf, da die S4 dort 

ausschließlich die „reinen“ S-Bahngleisen 1 - 4 bedient. Im Hbf werden damit die 

Voraussetzungen für die Angebotserweiterung im Regionalverkehr geschaffen. 

Letztlich ist zu beachten, dass der Bedarf einer S-Bahnlinie auf der Relation Hamburg 

– Bad Oldesloe zudem im Flächennutzungsplan der Freien Hansestadt Hamburg 

(FNP Neubekanntmachung von 1997, Stand 2015), im Landesentwicklungsplan 

Schleswig-Holstein (LEP Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 2010), im 

Regionalplan für den Planungsraum I Schleswig-Holstein Süd (Fortschreibung 1998) 

und im Regionalen Entwicklungskonzept 2000 (REK 2000) der Metropolregion 

Hamburg anerkannt und deren Realisierung gefordert wird. 

Diese Gründe überwiegen den privaten Belang der Einwenderin deutlich, obwohl der 

geäußerte Wunsch der Einwenderin, den Betrieb weiterführen zu wollen, seinerseits 

mit einem ganz erheblichen Gewicht in die Abwägung einzustellen ist. Die 

Planfeststellungsbehörde verschließt dabei nicht die Augen vor der Tragweite ihrer 

Entscheidung, wenn sie zur Verwirklichung der Planungsziele die Zerstörung einer 

wirtschaftlichen Existenz in Kauf nimmt. 

Vor diesem Hintergrund ergibt die Abwägung der Planfeststellungsbehörde in diesem 

Fall, dass sie eine Existenzgefährdung für möglich erachtet und für ihre 

Abwägungsentscheidung unterstellt, dass sie aber auch für diesen Fall keine für den 

Gewerbebetrieb günstigere Entscheidung trifft, sondern ihn grundsätzlich 

entschädigen will. 

Ein solcher Entschädigungsanspruch der Einwenderin wegen eines Eingriffs in ihren 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb wird hiermit dem Grunde nach 

festgestellt. Die Vorhabenträgerin wird verpflichtet, nach Aufnahme der Bauarbeiten 

im Bereich der Einwenderin die Höhe des Anspruchs durch einen geeigneten 
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öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ermitteln zu lassen und dabei 

die Beeinträchtigungen des Gewerbebetriebs durch Lärm-, Erschütterungs- und 

Staubimmissionen während der gesamten Bauzeit in den Blick nehmen zu lassen. 

B.5 Gesamtabwägung 

Die Planfeststellungsbehörde hat die vom Vorhaben berührten öffentlichen und 

privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung 

berücksichtigt. Sie gelangt nach eingehender Prüfung zu der Überzeugung, dass die 

öffentlichen, für die Verwirklichung des planfestgestellten Vorhabens sprechenden 

Belange die entgegenstehenden Belange überwiegen. Die Einwendungen von 

privaten Betroffenen und die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange sowie 

der anerkannten Naturschutzvereine haben keine privaten oder öffentlichen Belange 

aufgezeigt, die ein so starkes Gewicht hätten, dass sie den öffentlichen Belangen des 

Bedarfs für dieses Vorhaben überwiegen würden. Insbesondere sind keine Belange 

geltend gemacht worden bzw. erkennbar zum Vorschein getreten, die gegenüber 

dem Vorhaben als unüberwindbar anzusehen sind. 

Die Planfeststellungsbehörde hat nicht nur jeden einzelnen widerstreitenden 

öffentlichen und privaten Belang gegen das Interesse an dem Planvorhaben für sich 

betrachtet, sondern eine Gesamtabwägung aller gegen den Plan sprechenden 

Belange vorgenommen. Denn selbst wenn jeder einzelne Belang für sich genommen 

nicht die öffentlichen Interessen an dem Planvorhaben überwiegen sollte, so könnte 

doch dies eventuell deren Gesamtheit. Aber auch im Ergebnis der so verstandenen 

Gesamtabwägung kommt die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass die zu 

Gunsten des Plans sprechenden Belange überwiegen. 

Es sind keine Verstöße gegen strittiges Recht ersichtlich. Der Vorhabenträgerin 

werden Vorkehrungen auferlegt, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur 

Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. 

B.6 Sofortige Vollziehung 

Das Vorhaben „Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg – Bad Oldesloe“ ist als Teil 

des Knotens Hamburg in den Bedarfsplan für die Bundesschienenwege unter 

Abschnitt 2 „Neue Vorhaben“, Unterabschnitt 2 „Vorhaben des Potenziellen Bedarf, 

die in den Vordringlichen Bedarf aufsteigen können“, als laufende Nummer 39 
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eingestellt. Nach dem inzwischen erfolgten Nachweis, dass dieses Projekt die 

diesbezüglichen Aufnahmekriterien erfüllt, ist die Knotenmaßnahme in den 

„Vordringlichen Bedarf“ aufgestiegen. 

Der Bedarfsplan ist Anlage zu § 1 Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des 

Bundes (Bundesschienenwegeausbaugesetz – BSchWAG). Damit ist für das 

Vorhaben nach dem BSchWAG vordringlicher Bedarf festgestellt. Dieser 

Planfeststellungsbeschluss ist daher gemäß § 18e Abs. 2 Satz 1 AEG sofort 

vollziehbar. 

B.7 Entscheidung über Gebühr und Auslagen 

Die Entscheidung über die Gebühr und die Auslagen für diese individuell 

zurechenbare öffentliche Leistung des Eisenbahn-Bundesamtes beruht auf § 3 Abs. 4 

Satz 1 BEVVG i. V. m. der Verordnung über die Gebühren und Auslagen für 

Amtshandlungen der Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (BEGebV). 

C. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats 

nach Zustellung Klage beim 

Bundesverwaltungsgericht 

Simsonplatz 1 

04107 Leipzig 

erhoben werden. Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist. 

Dies gilt nicht für die Verfahrensbeteiligten, denen der Planfeststellungsbeschluss 

gesondert zugestellt wurde. 

Der Kläger hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur 

Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. 

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss hat 

gemäß § 18e Abs. 2 Satz 1 AEG keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen den 

vorstehenden Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der VwGO kann 

nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlusses 

beim 
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Simsonplatz 1 

04107 Leipzig 

gestellt und begründet werden. 

Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

rechtfertigen, so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen 

hierauf gestützten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 

innerhalb einer Frist von einem Monat stellen und begründen. Die Frist beginnt mit 

dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt. 

Eisenbahn-Bundesamt 

Außenstelle Hamburg/Schwerin 

Hamburg, den 24.08.2020 

Az. 571 ppn/004-2016#001 

VMS-Nr. 3351760 

Im Auftrag 
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1 Abkürzungsverzeichnis  
 

A 
16. BImSchV 

Außenwohnbereich 
Verkehrslärmverordnung 

dB(A)  Dezibel (A) 
EG Erdgeschoss 
IO Immissionsort 
GE Gewerbegebiet 
KH Krankenhaus 
MI Mischgebiet 
N Nord 
NO Nordost 
Nr. Nummer 
NW Nordwest 
O Ost 
OG Obergeschoss 
S Süd 
SO Südost 
SW Südwest 
W West 
WA Allgemeines Wohngebiet 
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2 Schallimmissionen  
 

2.1 Restansprüche auf passiven Schallschutz gemäß U nterlage 15 Anhang 6.1  
Adresse 

(Straße/Haus-Nr.) 

IO-Nr. Geschoss  Gebäude - 
front 

Nutzung  Immissionsgrenzwert 
(16. BImSchV) 

Beurteilungspegel (dB(A)) 
im Prognose-Planfall 

tags  nachts  tags  nachts  

Alphonsstraße 14, Gebäude 1  

1 5.OG N KH 57 47 49 48 

2 5.OG N KH 57 47 49 48 

3 5.OG N KH 57 47 49 48 

4 5.OG N KH 57 47 48 48 

5 5.OG N KH 57 47 48 48 

6 5.OG N KH 57 47 48 48 

7 5.OG N KH 57 47 48 48 

8 5.OG N KH 57 47 48 48 

1 6.OG N KH 57 47 50 49 

2 6.OG N KH 57 47 50 49 

3 6.OG N KH 57 47 49 49 

4 6.OG N KH 57 47 49 49 

5 6.OG N KH 57 47 49 49 
6 6.OG N KH 57 47 49 49 

7 6.OG N KH 57 47 49 49 

8 6.OG N KH 57 47 49 49 
9 6.OG N KH 57 47 49 48 

10 6.OG N KH 57 47 49 48 
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 11 6.OG N KH 57 47 49 48 

1 7.OG N KH 57 47 50 50 

2 7.OG N KH 57 47 50 50 

3 7.OG N KH 57 47 50 50 

4 7.OG N KH 57 47 50 50 

5 7.OG N KH 57 47 50 49 

6 7.OG N KH 57 47 50 49 
7 7.OG N KH 57 47 50 49 
8 7.OG N KH 57 47 50 49 
9 7.OG N KH 57 47 50 49 
10 7.OG N KH 57 47 50 49 
11 7.OG N KH 57 47 50 49 
1 8.OG N KH 57 47 51 51 

2 8.OG N KH 57 47 51 50 

3 8.OG N KH 57 47 51 50 
4 8.OG N KH 57 47 51 50 
5 8.OG N KH 57 47 51 50 
6 8.OG N KH 57 47 51 50 
7 8.OG N KH 57 47 51 50 
8 8.OG N KH 57 47 51 50 
9 8.OG N KH 57 47 51 50 
10 8.OG N KH 57 47 50 50 

11 8.OG N KH 57 47 50 50 

25 8.OG N KH 57 47 48 48 

26 8.OG N KH 57 47 49 48 

1 9.OG N KH 57 47 52 51 

2 9.OG N KH 57 47 52 51 

3 9.OG N KH 57 47 52 51 



4 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 4 9.OG N KH 57 47 52 51 

5 9.OG N KH 57 47 52 51 

6 9.OG N KH 57 47 52 51 

7 9.OG N KH 57 47 52 51 

8 9.OG N KH 57 47 51 51 

9 9.OG N KH 57 47 51 51 

10 9.OG N KH 57 47 51 51 

11 9.OG N KH 57 47 51 51 

25 9.OG N KH 57 47 49 48 

26 9.OG N KH 57 47 49 49 

1 10.OG N KH 57 47 53 52 

2 10.OG N KH 57 47 53 52 

3 10.OG N KH 57 47 53 52 

4 10.OG N KH 57 47 52 52 

5 10.OG N KH 57 47 52 52 
6 10.OG N KH 57 47 52 52 
7 10.OG N KH 57 47 52 52 
8 10.OG N KH 57 47 52 52 
9 10.OG N KH 57 47 52 52 
10 10.OG N KH 57 47 52 51 

11 10.OG N KH 57 47 52 51 

25 10.OG N KH 57 47 50 49 

26 10.OG N KH 57 47 50 49 

Am Alten Posthaus 22 1 EG SO WA 59 49 52 50 

2 EG SO WA 59 49 52 50 



5 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 8 EG SO WA 59 49 52 50 

1 1.OG SO WA 59 49 54 53 

2 1.OG SO WA 59 49 54 53 

3 1.OG SW WA 59 49 52 51 

7 1.OG NO WA 59 49 51 50 

8 1.OG SO WA 59 49 54 53 

1 EG SO WA 59 49 53 51 

2 EG SW WA 59 49 52 50 

3 EG NW WA 59 49 52 50 

4 EG SW WA 59 49 53 51 

5 EG NO WA 59 49 52 51 

6 EG NW WA 59 49 51 50 

7 EG NO WA 59 49 51 50 

8 EG SO WA 59 49 53 51 

9 EG SO WA 59 49 54 51 

Am Neumarkt 63 5 3.OG S WA 59 49 51 50 

6 3.OG S WA 59 49 51 50 

Asmusweg 26 3 2.OG SW WA 59 49 51 50 

4 2.OG SW WA 59 49 50 50 

Bahngärten 5 3 EG S WA 59 49 51 50 

4 EG S WA 59 49 51 50 

3 1.OG S WA 59 49 53 52 

4 1.OG S WA 59 49 53 52 

5 1.OG W WA 59 49 51 50 



6 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

Bahngärten 7 5 EG S WA 59 49 51 50 

6 EG S WA 59 49 51 50 

4 1.OG O WA 59 49 51 50 

5 1.OG S WA 59 49 53 52 

6 1.OG S WA 59 49 53 52 

7 1.OG W WA 59 49 51 50 

Bahngärten 9 2 1.OG O WA 59 49 51 50 

3 1.OG S WA 59 49 53 51 

4 1.OG S WA 59 49 53 51 

Bahngärten 28, Gebäude 1 3 EG SO MI 64 54 71 66 

4 EG SO MI 64 54 71 66 

5 EG SW MI 64 54 66 61 

6 EG SW MI 64 54 64 59 

3 1.OG SO MI 64 54 71 66 

4 1.OG SO MI 64 54 71 66 

5 1.OG SW MI 64 54 66 62 

6 1.OG SW MI 64 54 64 60 

Bahngärten 28, Gebäude 2 1 EG SO MI 64 54 70 65 

2 EG SO MI 64 54 70 65 

3 EG SO MI 64 54 70 65 

Bahngärten 28, Gebäude 3 2 EG NO MI 64 54 67 62 

3 EG SO MI 64 54 70 65 

4 EG SO MI 64 54 70 65 

1 1.OG NO MI 64 54 64 59 



7 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 2 1.OG NO MI 64 54 66 61 

3 1.OG SO MI 64 54 70 65 

4 1.OG SO MI 64 54 70 66 

Bahngärten 30 1 EG NO MI 64 54 63 58 

2 EG SO MI 64 54 67 62 

3 EG SO MI 64 54 67 62 

Bovestraße 24 2 EG SO WA 59 49 51 51 
3 EG SW WA 59 49 52 52 
4 EG NW WA 59 49 55 54 
5 EG NW WA 59 49 55 54 
6 EG NO WA 59 49 53 52 
7 EG SO WA 59 49 52 51 
2 1.OG SO WA 59 49 52 51 
3 1.OG SW WA 59 49 53 53 
4 1.OG NW WA 59 49 55 55 
5 1.OG NW WA 59 49 56 55 
6 1.OG NO WA 59 49 54 53 
7 1.OG SO WA 59 49 52 52 
2 2.OG SO WA 59 49 51 51 
3 2.OG SW WA 59 49 53 52 
4 2.OG NW WA 59 49 56 55 
5 2.OG NW WA 59 49 56 55 
6 2.OG NO WA 59 49 54 53 
7 2.OG SO WA 59 49 52 52 



8 
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Bovestraße 26 1 EG NW WA 59 49 51 51 

2 EG NO WA 59 49 52 52 

3 EG NO WA 59 49 52 51 

4 EG SO WA 59 49 51 50 

5 EG SO WA 59 49 51 50 

6 EG SW WA 59 49 51 50 

7 EG NW WA 59 49 51 50 

1 1.OG NW WA 59 49 52 52 

2 1.OG NO WA 59 49 53 53 

3 1.OG NO WA 59 49 53 52 

4 1.OG SO WA 59 49 51 51 

5 1.OG SO WA 59 49 52 51 

6 1.OG SW WA 59 49 52 51 

7 1.OG NW WA 59 49 52 51 

1 2.OG NW WA 59 49 52 52 

2 2.OG NO WA 59 49 53 53 

3 2.OG NO WA 59 49 53 52 

4 2.OG SO WA 59 49 50 50 

5 2.OG SO WA 59 49 50 50 

6 2.OG SW WA 59 49 52 51 

7 2.OG NW WA 59 49 52 51 

Bovestraße 28 1 EG NW WA 59 49 50 50 

2 EG NW WA 59 49 51 50 

3 EG NO WA 59 49 51 50 



9 
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 1 1.OG NW WA 59 49 51 51 

2 1.OG NW WA 59 49 52 51 

3 1.OG NO WA 59 49 52 51 

8 1.OG NW WA 59 49 51 50 

1 2.OG NW WA 59 49 51 51 

2 2.OG NW WA 59 49 52 51 

3 2.OG NO WA 59 49 52 51 

7 2.OG SW WA 59 49 51 50 

8 2.OG NW WA 59 49 51 50 

Bovestraße 35 1 EG NW WA 59 49 50 50 

13 EG NW WA 59 49 50 50 

1 1.OG NW WA 59 49 52 51 

13 1.OG NW WA 59 49 52 51 

1 2.OG NW WA 59 49 52 52 

13 2.OG NW WA 59 49 52 52 

1 3.OG NW WA 59 49 53 52 

2 3.OG NO WA 59 49 51 51 

3 3.OG NO WA 59 49 51 50 

4 3.OG NO WA 59 49 50 50 

13 3.OG NW WA 59 49 53 52 

1 4.OG NW WA 59 49 54 53 

2 4.OG NO WA 59 49 52 52 

3 4.OG NO WA 59 49 52 51 

4 4.OG NO WA 59 49 51 51 



10 
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 5 4.OG NO WA 59 49 51 50 

11 4.OG SW WA 59 49 50 50 

12 4.OG SW WA 59 49 51 50 

13 4.OG NW WA 59 49 54 53 

Bovestraße 39 9 4.OG NO WA 59 49 50 50 

Caspar-Voght-Straße 94,96 1 EG NW WA 59 49 62 57 

2 EG NW WA 59 49 59 55 

1 1.OG NW WA 59 49 67 62 

2 1.OG NW WA 59 49 66 61 

3 1.OG NO WA 59 49 61 56 

4 1.OG NO WA 59 49 56 52 

13 1.OG SW WA 59 49 56 51 

14 1.OG SW WA 59 49 62 57 

A1 1.OG - WA 59 49 63 - 

1 2.OG NW WA 59 49 69 64 

2 2.OG NW WA 59 49 69 64 

3 2.OG NO WA 59 49 65 61 

4 2.OG NO WA 59 49 61 56 

5 2.OG NO WA 59 49 58 53 

6 2.OG NO WA 59 49 57 53 

7 2.OG NO WA 59 49 56 51 

12 2.OG SW WA 59 49 56 52 

13 2.OG SW WA 59 49 61 56 

14 2.OG SW WA 59 49 64 60 



11 
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 A1 2.OG - WA 59 49 66 - 

1 3.OG NW WA 59 49 69 64 

2 3.OG NW WA 59 49 69 64 

3 3.OG NO WA 59 49 66 61 

4 3.OG NO WA 59 49 63 59 

5 3.OG NO WA 59 49 60 55 

6 3.OG NO WA 59 49 60 55 

7 3.OG NO WA 59 49 59 54 

10 3.OG SW WA 59 49 54 50 

11 3.OG SW WA 59 49 57 52 

12 3.OG SW WA 59 49 59 54 

13 3.OG SW WA 59 49 63 58 

14 3.OG SW WA 59 49 65 61 

A1 3.OG - WA 59 49 66 - 

1 4.OG NW WA 59 49 69 64 

2 4.OG NW WA 59 49 69 64 

3 4.OG NO WA 59 49 66 61 

4 4.OG NO WA 59 49 64 59 

5 4.OG NO WA 59 49 61 57 

6 4.OG NO WA 59 49 61 56 

7 4.OG NO WA 59 49 60 55 

10 4.OG SW WA 59 49 57 52 

11 4.OG SW WA 59 49 59 54 

12 4.OG SW WA 59 49 60 56 
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 13 4.OG SW WA 59 49 63 59 

14 4.OG SW WA 59 49 65 60 

A1 4.OG - WA 59 - 66 - 

A2 4.OG - WA 59 - 60 - 

1 5.OG NW WA 59 49 69 64 

2 5.OG NW WA 59 49 69 64 

3 5.OG NO WA 59 49 66 61 

4 5.OG NO WA 59 49 64 59 

5 5.OG NO WA 59 49 62 58 

6 5.OG NO WA 59 49 62 58 

7 5.OG NO WA 59 49 61 56 

10 5.OG SW WA 59 49 58 54 

11 5.OG SW WA 59 49 60 55 

12 5.OG SW WA 59 49 61 57 

13 5.OG SW WA 59 49 63 59 

14 5.OG SW WA 59 49 65 60 

Claudiusstieg 1a,b 11 EG N WA 59 49 51 50 

12 EG N WA 59 49 51 50 

1 1.OG N WA 59 49 51 50 

11 1.OG N WA 59 49 51 50 

12 1.OG N WA 59 49 52 51 

13 1.OG N WA 59 49 51 50 

1 2.OG N WA 59 49 52 52 

10 2.OG W WA 59 49 52 51 



13 
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 11 2.OG N WA 59 49 53 52 

12 2.OG N WA 59 49 53 52 

13 2.OG N WA 59 49 52 51 

Claudiusstieg 1c 4 1.OG NW WA 59 49 51 50 

5 1.OG NW WA 59 49 51 50 

Claudiusstieg 2 1 EG NO WA 59 49 55 55 

2 EG SO WA 59 49 52 51 

3 EG SO WA 59 49 52 51 

5 EG NW WA 59 49 58 58 

6 EG NW WA 59 49 58 58 

Claudiusstieg 3 5 1.OG NW WA 59 49 51 50 

Claudiusstieg 4 1 EG NW WA 59 49 56 55 

2 EG NW WA 59 49 56 55 

3 EG NO WA 59 49 53 52 

4 EG NO WA 59 49 52 51 

6 EG SW WA 59 49 52 52 

7 EG SW WA 59 49 53 53 

8 EG SW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NW WA 59 49 56 56 

2 1.OG NW WA 59 49 56 56 

3 1.OG NO WA 59 49 53 53 

4 1.OG NO WA 59 49 52 52 

6 1.OG SW WA 59 49 53 52 

7 1.OG SW WA 59 49 54 53 



14 
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 8 1.OG SW WA 59 49 55 55 

1 2.OG NW WA 59 49 57 57 

2 2.OG NW WA 59 49 57 56 

3 2.OG NO WA 59 49 54 53 

4 2.OG NO WA 59 49 53 52 

5 2.OG SO WA 59 49 51 50 

6 2.OG SW WA 59 49 53 53 

7 2.OG SW WA 59 49 54 54 

8 2.OG SW WA 59 49 56 56 

Claudiusstieg 5 1 2.OG NW WA 59 49 51 50 

9 2.OG NW WA 59 49 51 50 

10 2.OG NW WA 59 49 52 50 

1 3.OG NW WA 59 49 53 52 

7 3.OG SW WA 59 49 52 50 

8 3.OG SW WA 59 49 52 51 

9 3.OG NW WA 59 49 53 52 

10 3.OG NW WA 59 49 53 52 

Claudiusstieg 6 1 EG NW WA 59 49 56 55 

2 EG NO WA 59 49 55 54 

3 EG NW WA 59 49 55 54 

4 EG NO WA 59 49 54 53 

5 EG NO WA 59 49 53 52 

9 EG SW WA 59 49 54 54 

1 1.OG NW WA 59 49 56 55 
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 2 1.OG NO WA 59 49 55 55 

3 1.OG NW WA 59 49 55 55 

4 1.OG NO WA 59 49 54 54 

5 1.OG NO WA 59 49 53 52 

8 1.OG SW WA 59 49 53 52 

9 1.OG SW WA 59 49 54 53 

1 2.OG NW WA 59 49 58 57 

2 2.OG NO WA 59 49 56 55 

3 2.OG NW WA 59 49 56 56 

4 2.OG NO WA 59 49 55 54 

5 2.OG NO WA 59 49 53 53 

8 2.OG SW WA 59 49 54 53 

9 2.OG SW WA 59 49 55 55 

Claudiusstieg 7 6 EG SW WA 59 49 50 50 

6 1.OG SW WA 59 49 51 50 

7 1.OG NW WA 59 49 51 50 

Claudiusstieg 8,8a 3 EG SW WA 59 49 53 52 

4 EG NW WA 59 49 55 54 

5 EG NW WA 59 49 55 54 

6 EG NO WA 59 49 53 52 

3 1.OG SW WA 59 49 53 52 

4 1.OG NW WA 59 49 56 55 

5 1.OG NW WA 59 49 56 55 

6 1.OG NO WA 59 49 53 52 
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 1 2.OG SO WA 59 49 51 50 

2 2.OG SO WA 59 49 51 50 

3 2.OG SW WA 59 49 55 54 

4 2.OG NW WA 59 49 58 57 

5 2.OG NW WA 59 49 58 57 

6 2.OG NO WA 59 49 54 53 

7 2.OG SO WA 59 49 51 50 

Claudiusstieg 9 9 EG NW WA 59 49 51 50 

10 EG NW WA 59 49 51 50 

1 1.OG NW WA 59 49 51 50 

7 1.OG SW WA 59 49 51 50 

8 1.OG SW WA 59 49 51 50 

9 1.OG NW WA 59 49 52 51 

10 1.OG NW WA 59 49 52 51 

Claudiusstieg 10 1 EG NW WA 59 49 55 55 

2 EG NO WA 59 49 53 53 

3 EG NO WA 59 49 53 52 

6 EG SW WA 59 49 52 52 

7 EG NW WA 59 49 54 54 

8 EG SW WA 59 49 54 54 

1 1.OG NW WA 59 49 56 56 

2 1.OG NO WA 59 49 54 53 

3 1.OG NO WA 59 49 53 53 

6 1.OG SW WA 59 49 53 52 



17 
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 7 1.OG NW WA 59 49 55 55 

8 1.OG SW WA 59 49 55 55 

1 2.OG NW WA 59 49 59 58 

2 2.OG NO WA 59 49 56 55 

3 2.OG NO WA 59 49 55 54 

5 2.OG SO WA 59 49 50 50 

6 2.OG SW WA 59 49 56 55 

7 2.OG NW WA 59 49 58 57 

8 2.OG NW WA 59 49 58 57 

Claudiusstieg 11 4 EG SW WA 59 49 50 50 

5 EG NW WA 59 49 52 52 

6 EG SW WA 59 49 53 52 

7 EG NW WA 59 49 52 51 

8 EG NW WA 59 49 51 51 

Claudiusstieg 11a 5 EG SW WA 59 49 51 50 

6 EG SW WA 59 49 51 51 

7 EG NW WA 59 49 53 52 

8 EG NW WA 59 49 52 52 

9 EG NW WA 59 49 52 52 

5 1.OG SW WA 59 49 52 51 

6 1.OG SW WA 59 49 53 52 

7 1.OG NW WA 59 49 54 53 

8 1.OG NW WA 59 49 54 53 

9 1.OG NW WA 59 49 54 53 



18 
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 5 2.OG SW WA 59 49 53 52 

6 2.OG SW WA 59 49 54 53 

7 2.OG NW WA 59 49 56 55 

8 2.OG NW WA 59 49 56 55 

9 2.OG NW WA 59 49 56 55 

10 2.OG NO WA 59 49 51 51 

11 2.OG NO WA 59 49 51 50 

Claudiusstieg 12 1 EG NW WA 59 49 54 54 

2 EG NO WA 59 49 52 52 

4 EG SW WA 59 49 52 52 

5 EG NW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NW WA 59 49 55 54 

2 1.OG NO WA 59 49 53 52 

4 1.OG SW WA 59 49 53 53 

5 1.OG NW WA 59 49 56 55 

1 2.OG NW WA 59 49 57 56 

2 2.OG NO WA 59 49 54 53 

4 2.OG SW WA 59 49 56 55 

5 2.OG NW WA 59 49 59 58 

Claudiusstieg 14 1 EG NW WA 59 49 55 54 

2 EG NO WA 59 49 52 52 

3 EG SO WA 59 49 50 50 

4 EG SW WA 59 49 53 52 

5 EG SW WA 59 49 53 53 
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DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 6 EG NW WA 59 49 55 55 

1 1.OG NW WA 59 49 56 55 

2 1.OG NO WA 59 49 53 53 

3 1.OG SO WA 59 49 51 50 

4 1.OG SW WA 59 49 55 54 

5 1.OG SW WA 59 49 55 54 

6 1.OG NW WA 59 49 57 56 

Claudiusstieg 15a,b,c 2 EG NO WA 59 49 50 50 

5 EG SW WA 59 49 51 50 

6 EG SW WA 59 49 51 51 

7 EG NW WA 59 49 53 52 

8 EG NW WA 59 49 53 52 

1 1.OG NO WA 59 49 51 50 

2 1.OG NO WA 59 49 51 50 

5 1.OG SW WA 59 49 51 51 

6 1.OG SW WA 59 49 52 52 

7 1.OG NW WA 59 49 54 53 

8 1.OG NW WA 59 49 54 53 

1 2.OG NO WA 59 49 52 51 

2 2.OG NO WA 59 49 52 51 

5 2.OG SW WA 59 49 53 52 

6 2.OG SW WA 59 49 54 53 

7 2.OG NW WA 59 49 55 54 

8 2.OG NW WA 59 49 55 54 
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Claudiusstieg 16 1 EG NO WA 59 49 53 52 

2 EG NO WA 59 49 53 52 

3 EG SO WA 59 49 51 51 

4 EG NW WA 59 49 55 55 

1 1.OG NO WA 59 49 54 53 

2 1.OG NO WA 59 49 54 53 

3 1.OG SO WA 59 49 52 51 

4 1.OG NW WA 59 49 56 55 

Claudiusstieg 17 1 EG NW WA 59 49 53 53 

2 EG NO WA 59 49 51 51 

8 EG SW WA 59 49 51 51 

9 EG NW WA 59 49 53 53 

10 EG NW WA 59 49 54 53 

1 1.OG NW WA 59 49 54 54 

2 1.OG NO WA 59 49 52 52 

8 1.OG SW WA 59 49 52 52 

9 1.OG NW WA 59 49 55 54 

10 1.OG NW WA 59 49 55 54 

Claudiusstieg 18 1 EG NW WA 59 49 56 55 

2 EG NO WA 59 49 55 54 

3 EG NW WA 59 49 55 54 

5 EG SO WA 59 49 51 50 

6 EG SO WA 59 49 51 50 

7 EG SO WA 59 49 51 51 
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 8 EG SW WA 59 49 54 54 

9 EG SW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NW WA 59 49 57 56 

2 1.OG NO WA 59 49 56 55 

3 1.OG NW WA 59 49 56 55 

4 1.OG NO WA 59 49 54 53 

5 1.OG SO WA 59 49 51 51 

6 1.OG SO WA 59 49 52 51 

7 1.OG SO WA 59 49 52 51 

8 1.OG SW WA 59 49 55 55 

9 1.OG SW WA 59 49 56 55 

Claudiusstieg 19 1 EG NW WA 59 49 53 53 

2 EG NO WA 59 49 52 52 

9 EG SW WA 59 49 50 50 

10 EG SW WA 59 49 52 51 

11 EG NW WA 59 49 54 53 

12 EG NW WA 59 49 54 54 

1 1.OG NW WA 59 49 55 54 

2 1.OG NO WA 59 49 53 53 

3 1.OG NO WA 59 49 51 50 

9 1.OG SW WA 59 49 52 51 

10 1.OG SW WA 59 49 53 52 

11 1.OG NW WA 59 49 55 54 

12 1.OG NW WA 59 49 55 55 
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Claudiusstieg 20 1 EG NW MI 64 54 57 57 

5 EG SW MI 64 54 55 55 

6 EG SW MI 64 54 56 55 

Claudiusstieg 21 1 EG NW WA 59 49 54 54 

2 EG NO WA 59 49 51 51 

3 EG NO WA 59 49 50 50 

5 EG SW WA 59 49 52 51 

6 EG SW WA 59 49 52 51 

7 EG NW WA 59 49 54 53 

1 1.OG NW WA 59 49 55 55 

2 1.OG NO WA 59 49 52 52 

3 1.OG NO WA 59 49 51 51 

5 1.OG SW WA 59 49 53 52 

6 1.OG SW WA 59 49 53 52 

7 1.OG NW WA 59 49 55 54 

Claudiusstieg 22 4 EG NW MI 64 54 56 56 

Claudiusstieg 23 1 EG NW WA 59 49 54 54 

2 EG NW WA 59 49 54 54 

3 EG NO WA 59 49 52 51 

4 EG NO WA 59 49 52 51 

5 EG NO WA 59 49 51 51 

7 EG SO WA 59 49 50 50 

8 EG SO WA 59 49 50 50 

9 EG SO WA 59 49 50 50 
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 10 EG SW WA 59 49 55 54 

11 EG SW WA 59 49 55 55 

12 EG NW WA 59 49 55 55 

13 EG NW WA 59 49 55 55 

14 EG NW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NW WA 59 49 56 56 

2 1.OG NW WA 59 49 56 55 

3 1.OG NO WA 59 49 53 52 

4 1.OG NO WA 59 49 53 52 

5 1.OG NO WA 59 49 52 51 

6 1.OG SO WA 59 49 51 50 

7 1.OG SO WA 59 49 51 50 

8 1.OG SO WA 59 49 51 50 

9 1.OG SO WA 59 49 50 50 

10 1.OG SW WA 59 49 57 57 

11 1.OG SW WA 59 49 58 57 

12 1.OG NW WA 59 49 58 57 

13 1.OG NW WA 59 49 57 57 

14 1.OG NW WA 59 49 57 56 

1 2.OG NW WA 59 49 59 58 

2 2.OG NW WA 59 49 59 58 

3 2.OG NO WA 59 49 54 54 

4 2.OG NO WA 59 49 54 53 

5 2.OG NO WA 59 49 53 52 
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 6 2.OG SO WA 59 49 52 51 

7 2.OG SO WA 59 49 52 51 

8 2.OG SO WA 59 49 51 50 

9 2.OG SO WA 59 49 50 50 

10 2.OG SW WA 59 49 60 59 

11 2.OG SW WA 59 49 61 60 

12 2.OG NW WA 59 49 61 60 

13 2.OG NW WA 59 49 60 59 

14 2.OG NW WA 59 49 60 59 

A2 2.OG - WA 59 - 61 - 

Claudiusstieg 24 4 EG NW MI 64 54 57 57 

5 EG NW MI 64 54 57 56 

Claudiusstieg 26 3 EG SW MI 64 54 56 55 

4 EG NW MI 64 54 57 57 

Claudiusstieg 28 1 EG NO MI 64 54 55 55 

3 EG SW MI 64 54 56 56 

4 EG NW MI 64 54 58 58 

5 EG NW MI 64 54 58 58 

Claudiusstieg 30, Gebäude 1 1 EG NO MI 64 54 55 55 

3 EG SW MI 64 54 55 55 

4 EG NW MI 64 54 57 57 

Claudiusstieg 30, Gebäude 2 1 EG NO MI 64 54 56 56 

3 EG SW MI 64 54 57 57 

4 EG NW MI 64 54 58 58 
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 5 EG SW MI 64 54 57 57 

6 EG NW MI 64 54 58 58 

7 EG SO MI 64 54 55 55 

Claudiusstraße 44 3 2.OG SO WA 59 49 52 51 

4 2.OG SO WA 59 49 52 51 

5 2.OG SW WA 59 49 51 50 

6 2.OG SW WA 59 49 50 50 

Claudiusstraße 45 5 1.OG S WA 59 49 51 50 

6 1.OG S WA 59 49 51 50 

Claudiusstraße 46 4 1.OG N WA 59 49 51 50 

Claudiusstraße 47 5 EG S WA 59 49 52 50 

6 EG S WA 59 49 52 50 

7 EG S WA 59 49 52 50 

4 1.OG O WA 59 49 52 51 

5 1.OG S WA 59 49 53 52 

6 1.OG S WA 59 49 53 52 

7 1.OG S WA 59 49 53 52 

8 1.OG W WA 59 49 51 50 

1 2.OG N WA 59 49 51 50 

2 2.OG N WA 59 49 51 50 

3 2.OG O WA 59 49 52 51 

4 2.OG O WA 59 49 54 53 

5 2.OG S WA 59 49 56 55 

6 2.OG S WA 59 49 56 55 
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 7 2.OG S WA 59 49 56 55 

8 2.OG W WA 59 49 53 52 

Claudiusstraße 48 4 EG S WA 59 49 51 50 

3 1.OG S WA 59 49 51 50 

4 1.OG S WA 59 49 52 51 

5 1.OG W WA 59 49 51 50 

6 1.OG W WA 59 49 51 50 

Claudiusstraße 50 2 EG S WA 59 49 51 50 

3 EG S WA 59 49 51 50 

4 EG SW WA 59 49 51 50 

6 EG N WA 59 49 51 50 

7 EG N WA 59 49 51 50 

2 1.OG S WA 59 49 52 51 

3 1.OG S WA 59 49 53 52 

4 1.OG SW WA 59 49 52 51 

5 1.OG W WA 59 49 51 50 

6 1.OG N WA 59 49 51 50 

7 1.OG N WA 59 49 52 51 

1 2.OG O WA 59 49 53 52 

2 2.OG S WA 59 49 55 54 

3 2.OG S WA 59 49 55 54 

4 2.OG SW WA 59 49 54 53 

5 2.OG W WA 59 49 53 52 

6 2.OG N WA 59 49 53 52 
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 7 2.OG N WA 59 49 53 52 

Claudiusstraße 51a 1 EG NO WA 59 49 52 52 

3 EG SW WA 59 49 53 52 

4 EG NW WA 59 49 54 54 

1 1.OG NO WA 59 49 53 52 

3 1.OG SW WA 59 49 53 52 

4 1.OG NW WA 59 49 55 55 

Claudiusstraße 51b 1 EG NO WA 59 49 51 51 

3 EG SW WA 59 49 52 51 

1 1.OG NO WA 59 49 52 51 

3 1.OG SW WA 59 49 53 52 

Claudiusstraße 51c 1 EG NO WA 59 49 51 51 

2 EG SW WA 59 49 52 51 

1 1.OG NO WA 59 49 52 51 

2 1.OG SW WA 59 49 52 52 

Claudiusstraße 51d 2 EG SO WA 59 49 51 50 

3 EG SW WA 59 49 51 50 

5 EG NO WA 59 49 51 50 

3 1.OG SW WA 59 49 51 51 

Claudiusstraße 52 1 EG S WA 59 49 54 52 

2 EG W WA 59 49 52 51 

3 EG N WA 59 49 52 50 

4 EG N WA 59 49 52 51 

5 EG O WA 59 49 52 50 
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 6 EG S WA 59 49 53 52 

1 1.OG S WA 59 49 56 54 

2 1.OG W WA 59 49 54 53 

3 1.OG N WA 59 49 52 51 

4 1.OG N WA 59 49 53 52 

5 1.OG O WA 59 49 53 52 

6 1.OG S WA 59 49 55 54 

Claudiusstraße 53a 1 EG N WA 59 49 53 53 

2 EG N WA 59 49 53 52 

6 EG W WA 59 49 53 53 

1 1.OG N WA 59 49 54 54 

2 1.OG N WA 59 49 54 53 

6 1.OG W WA 59 49 54 54 

Claudiusstraße 53b 1 EG N WA 59 49 53 52 

2 EG S WA 59 49 50 50 

1 1.OG N WA 59 49 53 53 

2 1.OG S WA 59 49 51 50 

Claudiusstraße 53c 1 EG N WA 59 49 52 51 

1 1.OG N WA 59 49 53 52 

Claudiusstraße 53d 1 EG N WA 59 49 51 51 

1 1.OG N WA 59 49 52 51 

Claudiusstraße 55a 1 EG NO WA 59 49 52 52 

3 EG SW WA 59 49 50 50 

4 EG NW WA 59 49 53 52 



29 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 1 1.OG NO WA 59 49 53 52 

3 1.OG SW WA 59 49 51 50 

4 1.OG NW WA 59 49 54 53 

Claudiusstraße 55b 1 EG NO WA 59 49 52 52 

2 EG SW WA 59 49 50 50 

1 1.OG NO WA 59 49 53 52 

2 1.OG SW WA 59 49 51 50 

Claudiusstraße 55c 1 EG NO WA 59 49 51 50 

1 1.OG NO WA 59 49 52 51 

Claudiusstraße 55d 1 EG NO WA 59 49 50 50 

1 1.OG NO WA 59 49 51 50 

Claudiusstraße 55e 1 EG NW WA 59 49 55 54 

2 EG NO WA 59 49 54 53 

4 EG SW WA 59 49 52 51 

5 EG SW WA 59 49 52 52 

1 1.OG NW WA 59 49 55 55 

2 1.OG NO WA 59 49 54 54 

4 1.OG SW WA 59 49 52 52 

5 1.OG SW WA 59 49 53 52 

1 2.OG NW WA 59 49 57 56 

2 2.OG NO WA 59 49 56 55 

3 2.OG SO WA 59 49 51 50 

4 2.OG SW WA 59 49 53 52 

5 2.OG SW WA 59 49 54 53 



30 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

Claudiusstraße 57 5 EG W WA 59 49 50 50 

6 EG W WA 59 49 50 50 

7 EG N WA 59 49 50 50 

5 1.OG W WA 59 49 51 50 

6 1.OG W WA 59 49 51 50 

7 1.OG N WA 59 49 51 50 

Claudiusstraße 58 1 EG NW WA 59 49 54 54 

2 EG NO WA 59 49 52 51 

3 EG NO WA 59 49 51 51 

7 EG SW WA 59 49 53 52 

8 EG NW WA 59 49 55 54 

9 EG NW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NW WA 59 49 55 54 

2 1.OG NO WA 59 49 53 52 

3 1.OG NO WA 59 49 52 51 

6 1.OG SW WA 59 49 53 52 

7 1.OG SW WA 59 49 54 53 

8 1.OG NW WA 59 49 55 55 

9 1.OG NW WA 59 49 56 55 

Friedastraße 3 6 3.OG N WA 59 49 50 50 

Friedastraße 6,8 1 2.OG N WA 59 49 51 50 

9 2.OG N WA 59 49 50 50 

15 2.OG N WA 59 49 51 50 

1 3.OG N WA 59 49 52 52 



31 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 8 3.OG W WA 59 49 50 50 

9 3.OG N WA 59 49 51 50 

10 3.OG W WA 59 49 51 50 

11 3.OG W WA 59 49 50 50 

14 3.OG W WA 59 49 51 50 

15 3.OG N WA 59 49 52 52 

Gehölzweg 3 1 EG O WA 59 49 51 50 

2 EG N WA 59 49 51 50 

8 EG W WA 59 49 51 50 

9 EG N WA 59 49 52 52 

1 1.OG O WA 59 49 52 51 

2 1.OG N WA 59 49 52 51 

6 1.OG W WA 59 49 50 50 

7 1.OG W WA 59 49 51 50 

8 1.OG W WA 59 49 52 51 

9 1.OG N WA 59 49 53 53 

Gehölzweg 4 1 3.OG N WA 59 49 50 50 

2 3.OG N WA 59 49 50 50 

Gehölzweg 5 1 EG O WA 59 49 50 50 

5 EG W WA 59 49 50 50 

6 EG W WA 59 49 51 51 

7 EG N WA 59 49 52 52 

1 1.OG O WA 59 49 51 51 

2 1.OG O WA 59 49 51 50 



32 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 5 1.OG W WA 59 49 51 51 

6 1.OG W WA 59 49 52 52 

7 1.OG N WA 59 49 53 53 

1 2.OG O WA 59 49 52 51 

2 2.OG O WA 59 49 51 51 

5 2.OG W WA 59 49 51 51 

6 2.OG W WA 59 49 53 52 

7 2.OG N WA 59 49 54 53 

Gehölzweg 7 1 EG N WA 59 49 52 52 

2 EG O WA 59 49 50 50 

7 EG W WA 59 49 52 52 

1 1.OG N WA 59 49 53 53 

2 1.OG O WA 59 49 51 51 

7 1.OG W WA 59 49 53 52 

1 2.OG N WA 59 49 54 53 

2 2.OG O WA 59 49 52 51 

3 2.OG O WA 59 49 50 50 

7 2.OG W WA 59 49 53 53 

Gehölzweg 8 8 3.OG N WA 59 49 50 50 

Gehölzweg 9 4 EG W WA 59 49 50 50 

5 EG N WA 59 49 52 52 

6 EG N WA 59 49 52 52 

4 1.OG W WA 59 49 51 51 

5 1.OG N WA 59 49 53 53 



33 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 6 1.OG N WA 59 49 53 53 

4 2.OG W WA 59 49 52 51 

5 2.OG N WA 59 49 54 53 

6 2.OG N WA 59 49 54 53 

Gehölzweg 11 4 EG W WA 59 49 51 50 

5 EG N WA 59 49 53 52 

6 EG N WA 59 49 53 52 

7 EG N WA 59 49 52 52 

8 EG O WA 59 49 50 50 

3 1.OG W WA 59 49 51 50 

4 1.OG W WA 59 49 52 51 

5 1.OG N WA 59 49 54 53 

6 1.OG N WA 59 49 54 53 

7 1.OG N WA 59 49 53 53 

8 1.OG O WA 59 49 51 51 

3 2.OG W WA 59 49 51 51 

4 2.OG W WA 59 49 52 52 

5 2.OG N WA 59 49 54 54 

6 2.OG N WA 59 49 54 53 

7 2.OG N WA 59 49 54 53 

8 2.OG O WA 59 49 51 51 

Gehölzweg 13 5 EG W WA 59 49 51 50 

6 EG N WA 59 49 53 52 

7 EG N WA 59 49 53 52 



34 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 8 EG O WA 59 49 51 50 

4 1.OG W WA 59 49 50 50 

5 1.OG W WA 59 49 52 51 

6 1.OG N WA 59 49 54 53 

7 1.OG N WA 59 49 54 53 

8 1.OG O WA 59 49 52 51 

4 2.OG W WA 59 49 52 51 

5 2.OG W WA 59 49 53 52 

6 2.OG N WA 59 49 54 54 

7 2.OG N WA 59 49 54 54 

8 2.OG O WA 59 49 52 51 

Gehölzweg 14 5 2.OG W WA 59 49 51 50 

6 2.OG N WA 59 49 51 50 

7 2.OG N WA 59 49 51 51 

Gehölzweg 15 4 EG W WA 59 49 51 50 

5 EG N WA 59 49 53 53 

6 EG N WA 59 49 53 53 

7 EG O WA 59 49 51 50 

4 1.OG W WA 59 49 52 51 

5 1.OG N WA 59 49 54 54 

6 1.OG N WA 59 49 54 54 

7 1.OG O WA 59 49 52 51 

3 2.OG W WA 59 49 51 50 

4 2.OG W WA 59 49 52 52 



35 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 5 2.OG N WA 59 49 55 54 

6 2.OG N WA 59 49 55 54 

7 2.OG O WA 59 49 52 51 

Gehölzweg 16 8 2.OG N WA 59 49 50 50 

Gehölzweg 17 2 EG W WA 59 49 51 51 

3 EG W WA 59 49 52 52 

4 EG N WA 59 49 54 54 

5 EG N WA 59 49 54 54 

6 EG O WA 59 49 51 51 

2 1.OG W WA 59 49 52 52 

3 1.OG W WA 59 49 53 53 

4 1.OG N WA 59 49 55 55 

5 1.OG N WA 59 49 55 54 

6 1.OG O WA 59 49 52 52 

2 2.OG W WA 59 49 53 52 

3 2.OG W WA 59 49 53 53 

4 2.OG N WA 59 49 55 55 

5 2.OG N WA 59 49 55 54 

6 2.OG O WA 59 49 53 52 

7 2.OG O WA 59 49 51 50 

Gehölzweg 18 6 2.OG W WA 59 49 50 50 

7 2.OG N WA 59 49 51 50 

8 2.OG N WA 59 49 51 50 

Gehölzweg 19 1 EG N WA 59 49 55 54 



36 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 2 EG O WA 59 49 54 53 

3 EG O WA 59 49 52 51 

4 EG O WA 59 49 51 51 

7 EG W WA 59 49 53 53 

8 EG W WA 59 49 54 53 

1 1.OG N WA 59 49 56 55 

2 1.OG O WA 59 49 55 54 

3 1.OG O WA 59 49 53 52 

4 1.OG O WA 59 49 53 52 

6 1.OG W WA 59 49 51 50 

7 1.OG W WA 59 49 54 53 

8 1.OG W WA 59 49 55 54 

Gehölzweg 20 6 2.OG N WA 59 49 51 50 

Gehölzweg 21 1 EG N WA 59 49 53 53 

7 EG W WA 59 49 51 50 

8 EG W WA 59 49 53 52 

9 EG N WA 59 49 54 53 

1 1.OG N WA 59 49 54 54 

2 1.OG O WA 59 49 51 50 

7 1.OG W WA 59 49 52 51 

8 1.OG W WA 59 49 54 53 

9 1.OG N WA 59 49 55 54 

1 2.OG N WA 59 49 55 54 

2 2.OG O WA 59 49 53 52 



37 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 3 2.OG O WA 59 49 51 50 

7 2.OG W WA 59 49 52 52 

8 2.OG W WA 59 49 54 53 

9 2.OG N WA 59 49 55 55 

Gustav-Adolf-Straße 8 4 EG W WA 59 49 51 51 

5 EG N WA 59 49 52 51 

6 EG N WA 59 49 52 51 

3 1.OG W WA 59 49 51 50 

4 1.OG W WA 59 49 53 52 

5 1.OG N WA 59 49 53 53 

6 1.OG N WA 59 49 53 53 

3 2.OG W WA 59 49 52 52 

4 2.OG W WA 59 49 54 54 

5 2.OG N WA 59 49 55 55 

6 2.OG N WA 59 49 55 55 

3 3.OG W WA 59 49 54 54 

4 3.OG W WA 59 49 57 56 

5 3.OG N WA 59 49 58 57 

6 3.OG N WA 59 49 58 57 

7 3.OG O WA 59 49 55 55 

8 3.OG O WA 59 49 54 54 

3 4.OG W WA 59 49 56 56 

4 4.OG W WA 59 49 59 59 

5 4.OG N WA 59 49 60 60 



38 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 6 4.OG N WA 59 49 60 60 

7 4.OG O WA 59 49 58 57 

8 4.OG O WA 59 49 57 56 

Gustav-Adolf-Straße 8a 5 2.OG W WA 59 49 50 50 

5 3.OG W WA 59 49 52 51 

6 3.OG W WA 59 49 51 51 

Gustav-Adolf-Straße 9 3 EG N WA 59 49 52 51 

4 EG N WA 59 49 52 52 

3 1.OG N WA 59 49 53 53 

4 1.OG N WA 59 49 53 53 

3 2.OG N WA 59 49 55 55 

4 2.OG N WA 59 49 55 55 

Gustav-Adolf-Straße 10,10a 1 EG NO WA 59 49 51 50 

12 EG N WA 59 49 52 52 

13 EG N WA 59 49 52 51 

14 EG N WA 59 49 52 51 

15 EG N WA 59 49 52 51 

1 1.OG NO WA 59 49 52 52 

2 1.OG O WA 59 49 51 50 

3 1.OG O WA 59 49 50 50 

12 1.OG N WA 59 49 54 53 

13 1.OG N WA 59 49 53 53 

14 1.OG N WA 59 49 53 53 

15 1.OG N WA 59 49 53 53 



39 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 1 2.OG NO WA 59 49 54 54 

2 2.OG O WA 59 49 53 52 

3 2.OG O WA 59 49 52 52 

12 2.OG N WA 59 49 55 55 

13 2.OG N WA 59 49 55 55 

14 2.OG N WA 59 49 55 55 

15 2.OG N WA 59 49 55 55 

1 3.OG NO WA 59 49 57 56 

2 3.OG O WA 59 49 55 55 

3 3.OG O WA 59 49 55 54 

10 3.OG W WA 59 49 54 53 

11 3.OG W WA 59 49 54 54 

12 3.OG N WA 59 49 58 57 

13 3.OG N WA 59 49 58 57 

14 3.OG N WA 59 49 58 57 

15 3.OG N WA 59 49 58 57 

1 4.OG NO WA 59 49 60 59 

2 4.OG O WA 59 49 57 57 

3 4.OG O WA 59 49 57 56 

10 4.OG W WA 59 49 56 55 

11 4.OG W WA 59 49 56 56 

12 4.OG N WA 59 49 60 60 

13 4.OG N WA 59 49 60 60 

14 4.OG N WA 59 49 60 60 



40 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 15 4.OG N WA 59 49 60 60 

Gustav-Adolf-Straße 11 5 EG N WA 59 49 52 51 

6 EG N WA 59 49 52 52 

7 EG O WA 59 49 52 51 

8 EG O WA 59 49 52 51 

Gustav-Adolf-Straße 120 8 1.OG NW GE 69 59 60 60 

9 1.OG NW GE 69 59 60 60 

10 1.OG NW GE 69 59 60 60 

11 1.OG NW GE 69 59 60 60 

Gustav-Adolf-Straße 13,14 19 EG N WA 59 49 51 50 

20 EG N WA 59 49 52 51 

21 EG N WA 59 49 52 51 

22 EG N WA 59 49 52 51 

1 1.OG O WA 59 49 52 52 

2 1.OG O WA 59 49 51 51 

19 1.OG N WA 59 49 53 52 

20 1.OG N WA 59 49 53 53 

21 1.OG N WA 59 49 54 53 

22 1.OG N WA 59 49 54 53 

Gustav-Adolf-Straße 15 3 EG W WA 59 49 50 50 

4 EG N WA 59 49 52 52 

Gustav-Adolf-Straße 18a,b,c,d 17 EG N WA 59 49 53 52 

18 EG N WA 59 49 53 52 

1 1.OG O WA 59 49 51 51 



41 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 12 1.OG W WA 59 49 50 50 

13 1.OG W WA 59 49 50 50 

14 1.OG W WA 59 49 51 50 

15 1.OG W WA 59 49 51 51 

16 1.OG W WA 59 49 52 51 

17 1.OG N WA 59 49 54 54 

18 1.OG N WA 59 49 54 54 

1 2.OG O WA 59 49 53 52 

2 2.OG O WA 59 49 52 51 

3 2.OG O WA 59 49 50 50 

10 2.OG W WA 59 49 51 51 

11 2.OG W WA 59 49 51 51 

12 2.OG W WA 59 49 52 51 

13 2.OG W WA 59 49 52 51 

14 2.OG W WA 59 49 52 52 

15 2.OG W WA 59 49 53 52 

16 2.OG W WA 59 49 54 53 

17 2.OG N WA 59 49 56 56 

18 2.OG N WA 59 49 56 56 

1 3.OG O WA 59 49 55 54 

2 3.OG O WA 59 49 54 53 

3 3.OG O WA 59 49 52 52 

4 3.OG O WA 59 49 52 51 

5 3.OG O WA 59 49 51 50 



42 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 6 3.OG O WA 59 49 50 50 

10 3.OG W WA 59 49 51 51 

11 3.OG W WA 59 49 52 51 

12 3.OG W WA 59 49 53 52 

13 3.OG W WA 59 49 53 53 

14 3.OG W WA 59 49 54 53 

15 3.OG W WA 59 49 55 54 

16 3.OG W WA 59 49 56 55 

17 3.OG N WA 59 49 59 58 

18 3.OG N WA 59 49 59 58 

Gustav-Adolf-Straße 20,a,b,c,d 1 EG N WA 59 49 52 52 

1 1.OG N WA 59 49 54 53 

2 1.OG O WA 59 49 51 50 

19 1.OG W WA 59 49 51 50 

20 1.OG W WA 59 49 51 50 

1 2.OG N WA 59 49 56 55 

2 2.OG O WA 59 49 52 52 

3 2.OG O WA 59 49 51 51 

4 2.OG O WA 59 49 51 50 

5 2.OG O WA 59 49 50 50 

16 2.OG W WA 59 49 51 50 

17 2.OG W WA 59 49 51 50 

18 2.OG W WA 59 49 50 50 

19 2.OG W WA 59 49 53 52 



43 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 20 2.OG W WA 59 49 53 52 

1 3.OG N WA 59 49 58 57 

2 3.OG O WA 59 49 54 54 

3 3.OG O WA 59 49 53 53 

4 3.OG O WA 59 49 53 52 

5 3.OG O WA 59 49 52 51 

6 3.OG O WA 59 49 51 51 

7 3.OG O WA 59 49 51 50 

10 3.OG W WA 59 49 50 50 

13 3.OG W WA 59 49 51 51 

14 3.OG W WA 59 49 51 50 

16 3.OG W WA 59 49 53 52 

17 3.OG W WA 59 49 53 52 

18 3.OG W WA 59 49 52 51 

19 3.OG W WA 59 49 54 54 

20 3.OG W WA 59 49 55 54 

Gustav-Adolf-Straße 21,a,b,c 1 EG N WA 59 49 52 52 

2 EG O WA 59 49 50 50 

1 1.OG N WA 59 49 54 53 

2 1.OG O WA 59 49 52 51 

3 1.OG O WA 59 49 51 51 

19 1.OG W WA 59 49 50 50 

20 1.OG W WA 59 49 51 50 

1 2.OG N WA 59 49 56 55 



44 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 2 2.OG O WA 59 49 53 52 

3 2.OG O WA 59 49 53 52 

4 2.OG O WA 59 49 51 50 

5 2.OG O WA 59 49 51 50 

6 2.OG O WA 59 49 51 50 

16 2.OG W WA 59 49 50 50 

17 2.OG W WA 59 49 51 50 

18 2.OG W WA 59 49 51 51 

19 2.OG W WA 59 49 52 52 

20 2.OG W WA 59 49 53 52 

1 3.OG N WA 59 49 57 57 

2 3.OG O WA 59 49 54 54 

3 3.OG O WA 59 49 54 54 

4 3.OG O WA 59 49 52 52 

5 3.OG O WA 59 49 52 52 

6 3.OG O WA 59 49 52 52 

7 3.OG O WA 59 49 50 50 

8 3.OG O WA 59 49 51 51 

9 3.OG O WA 59 49 51 51 

11 3.OG O WA 59 49 50 50 

12 3.OG O WA 59 49 50 50 

15 3.OG W WA 59 49 51 51 

16 3.OG W WA 59 49 52 51 

17 3.OG W WA 59 49 52 52 



45 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 18 3.OG W WA 59 49 53 52 

19 3.OG W WA 59 49 54 53 

20 3.OG W WA 59 49 55 54 

Gustav-Adolf-Straße 22,a,b,c 1 EG O WA 59 49 51 51 

2 EG O WA 59 49 51 50 

14 EG N WA 59 49 53 53 

1 1.OG O WA 59 49 52 52 

2 1.OG O WA 59 49 52 51 

12 1.OG W WA 59 49 50 50 

13 1.OG W WA 59 49 51 51 

14 1.OG N WA 59 49 55 54 

1 2.OG O WA 59 49 54 53 

2 2.OG O WA 59 49 53 53 

3 2.OG O WA 59 49 51 51 

4 2.OG O WA 59 49 51 51 

5 2.OG O WA 59 49 51 50 

6 2.OG O WA 59 49 50 50 

11 2.OG W WA 59 49 51 50 

12 2.OG W WA 59 49 52 51 

13 2.OG W WA 59 49 53 52 

14 2.OG N WA 59 49 56 56 

1 3.OG O WA 59 49 55 54 

2 3.OG O WA 59 49 54 54 

3 3.OG O WA 59 49 53 52 



46 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 4 3.OG O WA 59 49 52 52 

5 3.OG O WA 59 49 52 51 

6 3.OG O WA 59 49 51 51 

8 3.OG W WA 59 49 50 50 

9 3.OG W WA 59 49 51 50 

10 3.OG W WA 59 49 52 51 

11 3.OG W WA 59 49 53 52 

12 3.OG W WA 59 49 54 53 

13 3.OG W WA 59 49 55 54 

14 3.OG N WA 59 49 58 57 

Gustav-Adolf-Straße 23,a,b,c 1 EG N WA 59 49 53 53 

2 EG O WA 59 49 52 52 

3 EG O WA 59 49 52 51 

4 EG O WA 59 49 51 50 

5 EG O WA 59 49 51 50 

6 EG O WA 59 49 51 50 

1 1.OG N WA 59 49 55 54 

2 1.OG O WA 59 49 53 53 

3 1.OG O WA 59 49 53 53 

4 1.OG O WA 59 49 52 51 

5 1.OG O WA 59 49 52 51 

6 1.OG O WA 59 49 52 51 

7 1.OG O WA 59 49 50 50 

18 1.OG W WA 59 49 50 50 



47 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 19 1.OG W WA 59 49 50 50 

20 1.OG W WA 59 49 51 50 

1 2.OG N WA 59 49 56 56 

2 2.OG O WA 59 49 54 54 

3 2.OG O WA 59 49 54 54 

4 2.OG O WA 59 49 53 52 

5 2.OG O WA 59 49 53 52 

6 2.OG O WA 59 49 53 52 

7 2.OG O WA 59 49 51 50 

8 2.OG O WA 59 49 51 50 

9 2.OG O WA 59 49 50 50 

17 2.OG W WA 59 49 51 50 

18 2.OG W WA 59 49 52 51 

19 2.OG W WA 59 49 52 51 

20 2.OG W WA 59 49 52 52 

1 3.OG N WA 59 49 58 57 

2 3.OG O WA 59 49 56 55 

3 3.OG O WA 59 49 56 55 

4 3.OG O WA 59 49 54 53 

5 3.OG O WA 59 49 54 53 

6 3.OG O WA 59 49 54 53 

7 3.OG O WA 59 49 52 51 

8 3.OG O WA 59 49 52 52 

9 3.OG O WA 59 49 52 51 



48 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 11 3.OG O WA 59 49 50 50 

12 3.OG O WA 59 49 51 50 

15 3.OG W WA 59 49 51 50 

16 3.OG W WA 59 49 51 51 

17 3.OG W WA 59 49 52 52 

18 3.OG W WA 59 49 53 52 

19 3.OG W WA 59 49 53 53 

20 3.OG W WA 59 49 54 54 

Gustav-Adolf-Straße 24,a,b,c 1 EG O WA 59 49 53 52 

2 EG O WA 59 49 52 52 

3 EG O WA 59 49 51 51 

4 EG O WA 59 49 51 50 

5 EG O WA 59 49 50 50 

17 EG N WA 59 49 54 54 

1 1.OG O WA 59 49 54 53 

2 1.OG O WA 59 49 53 53 

3 1.OG O WA 59 49 52 52 

4 1.OG O WA 59 49 52 51 

5 1.OG O WA 59 49 51 50 

6 1.OG O WA 59 49 50 50 

15 1.OG W WA 59 49 50 50 

16 1.OG W WA 59 49 51 50 

17 1.OG N WA 59 49 55 55 

1 2.OG O WA 59 49 55 54 



49 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 2 2.OG O WA 59 49 54 54 

3 2.OG O WA 59 49 53 53 

4 2.OG O WA 59 49 53 52 

5 2.OG O WA 59 49 52 51 

6 2.OG O WA 59 49 51 51 

7 2.OG O WA 59 49 51 50 

14 2.OG W WA 59 49 50 50 

15 2.OG W WA 59 49 52 52 

16 2.OG W WA 59 49 52 52 

17 2.OG N WA 59 49 57 56 

1 3.OG O WA 59 49 56 56 

2 3.OG O WA 59 49 56 55 

3 3.OG O WA 59 49 55 54 

4 3.OG O WA 59 49 54 53 

5 3.OG O WA 59 49 53 52 

6 3.OG O WA 59 49 52 52 

7 3.OG O WA 59 49 52 51 

10 3.OG W WA 59 49 50  

11 3.OG W WA 59 49 51 51 

12 3.OG W WA 59 49 51 50 

13 3.OG W WA 59 49 51 51 

14 3.OG W WA 59 49 52 51 

15 3.OG W WA 59 49 54 53 

16 3.OG W WA 59 49 54 54 



50 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 17 3.OG N WA 59 49 58 58 

Gustav-Adolf-Straße 27,28,29 4 EG W WA 59 49 52 51 

5 EG N WA 59 49 52 52 

6 EG N WA 59 49 52 51 

7 EG N WA 59 49 52 51 

8 EG O WA 59 49 51 51 

Gustav-Adolf-Straße 32 7 EG N WA 59 49 52 51 

8 EG N WA 59 49 51 51 

5 1.OG W WA 59 49 51 51 

6 1.OG W WA 59 49 52 51 

7 1.OG N WA 59 49 53 53 

8 1.OG N WA 59 49 53 53 

1 2.OG O WA 59 49 51 51 

2 2.OG O WA 59 49 51 50 

5 2.OG W WA 59 49 53 53 

6 2.OG W WA 59 49 54 53 

7 2.OG N WA 59 49 56 55 

8 2.OG N WA 59 49 56 55 

1 3.OG O WA 59 49 53 53 

2 3.OG O WA 59 49 53 52 

5 3.OG W WA 59 49 55 55 

6 3.OG W WA 59 49 56 55 

7 3.OG N WA 59 49 58 57 

8 3.OG N WA 59 49 58 57 



51 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

Gustav-Adolf-Straße 34,a,b,c 1 EG N WA 59 49 51 50 

1 1.OG N WA 59 49 52 52 

12 1.OG W WA 59 49 50 50 

13 1.OG W WA 59 49 51 50 

1 2.OG N WA 59 49 54 53 

9 2.OG W WA 59 49 50 50 

10 2.OG W WA 59 49 50 50 

11 2.OG W WA 59 49 51 51 

12 2.OG W WA 59 49 52 51 

13 2.OG W WA 59 49 52 52 

1 3.OG N WA 59 49 56 55 

2 3.OG O WA 59 49 52 51 

3 3.OG O WA 59 49 51 51 

4 3.OG O WA 59 49 51 50 

5 3.OG O WA 59 49 50 50 

9 3.OG W WA 59 49 52 51 

10 3.OG W WA 59 49 52 51 

11 3.OG W WA 59 49 53 52 

12 3.OG W WA 59 49 53 53 

13 3.OG W WA 59 49 54 53 

Gustav-Adolf-Straße 47, Gebäude 1 6 EG N WA 59 49 51 50 

7 EG N WA 59 49 51 50 

4 1.OG W WA 59 49 50 50 

5 1.OG W WA 59 49 51 50 



52 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 6 1.OG N WA 59 49 52 52 

7 1.OG N WA 59 49 52 52 

8 1.OG O WA 59 49 51 51 

9 1.OG N WA 59 49 51 50 

4 2.OG W WA 59 49 51 51 

5 2.OG W WA 59 49 52 51 

6 2.OG N WA 59 49 53 53 

7 2.OG N WA 59 49 53 53 

8 2.OG O WA 59 49 52 51 

9 2.OG N WA 59 49 52 51 

4 3.OG W WA 59 49 52 52 

5 3.OG W WA 59 49 53 52 

6 3.OG N WA 59 49 54 54 

7 3.OG N WA 59 49 54 54 

8 3.OG O WA 59 49 52 51 

9 3.OG N WA 59 49 52 52 

Gustav-Adolf-Straße 47, Gebäude 2 6 EG N WA 59 49 50 50 

7 EG N WA 59 49 51 50 

6 1.OG N WA 59 49 52 51 

7 1.OG N WA 59 49 52 51 

5 2.OG N WA 59 49 50 50 

6 2.OG N WA 59 49 53 52 

7 2.OG N WA 59 49 53 52 

Gustav-Adolf-Straße 51 18 EG W WA 59 49 51 50 



53 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 17 1.OG N WA 59 49 50 50 

18 1.OG W WA 59 49 51 51 

19 1.OG N WA 59 49 51 50 

1 2.OG N WA 59 49 50 50 

2 2.OG N WA 59 49 51 50 

3 2.OG N WA 59 49 51 50 

4 2.OG N WA 59 49 51 50 

16 2.OG N WA 59 49 51 50 

17 2.OG N WA 59 49 51 51 

18 2.OG W WA 59 49 52 52 

19 2.OG N WA 59 49 52 51 

Hammer Steindamm 51 6 3.OG O WA 59 49 54 50 

1 4.OG W WA 59 49 55 50 

5 4.OG O WA 59 49 55 51 

6 4.OG O WA 59 49 55 51 

1 5.OG W WA 59 49 56 51 

2 5.OG W WA 59 49 55 50 

5 5.OG O WA 59 49 55 51 

6 5.OG O WA 59 49 57 53 

Hammer Steindamm 53 5 2.OG W WA 59 49 54 50 

1 3.OG O WA 59 49 55 51 

2 3.OG O WA 59 49 56 52 

3 3.OG S WA 59 49 59 55 

4 3.OG S WA 59 49 59 55 



54 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 5 3.OG W WA 59 49 56 52 

6 3.OG W WA 59 49 55 50 

1 4.OG O WA 59 49 57 53 

2 4.OG O WA 59 49 59 54 

3 4.OG S WA 59 49 62 57 

4 4.OG S WA 59 49 62 57 

5 4.OG W WA 59 49 58 53 

6 4.OG W WA 59 49 56 52 

1 5.OG O WA 59 49 58 54 

2 5.OG O WA 59 49 61 56 

3 5.OG S WA 59 49 63 59 

4 5.OG S WA 59 49 63 59 

5 5.OG W WA 59 49 59 55 

6 5.OG W WA 59 49 57 53 

Hammer Steindamm 55 1 1.OG SO MI 64 54 59 55 

2 1.OG S MI 64 54 60 55 

Hammer Steindamm 62, Gebäude 1 1 EG NO MI 64 54 61 56 

5 EG SW MI 64 54 61 56 

6 EG NW MI 64 54 66 61 

7 EG NW MI 64 54 66 61 

8 EG NW MI 64 54 66 61 

1 1.OG NO MI 64 54 66 61 

4 1.OG W MI 64 54 66 61 

5 1.OG SW MI 64 54 66 61 



55 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 6 1.OG NW MI 64 54 69 64 

7 1.OG NW MI 64 54 69 64 

8 1.OG NW MI 64 54 69 64 

Hammer Steindamm 62, Gebäude 2 4 1.OG NW MI 64 54 63 58 

5 1.OG NW MI 64 54 62 58 

Hammer Steindamm 62, Gebäude 3 10 EG NW MI 64 54 68 64 

11 EG NW MI 64 54 62 58 

12 EG NW MI 64 54 60 55 

10 1.OG NW MI 64 54 69 64 

11 1.OG NW MI 64 54 66 62 

12 1.OG NW MI 64 54 65 60 

1 2.OG NO MI 64 54 64 59 

10 2.OG NW MI 64 54 69 65 

11 2.OG NW MI 64 54 69 64 

12 2.OG NW MI 64 54 68 64 

1 3.OG NO MI 64 54 65 61 

2 3.OG NO MI 64 54 62 58 

9 3.OG SW MI 64 54 64 59 

10 3.OG NW MI 64 54 69 65 

11 3.OG NW MI 64 54 69 64 

12 3.OG NW MI 64 54 69 64 

1 4.OG NO MI 64 54 66 61 

2 4.OG NO MI 64 54 64 60 

8 4.OG SW MI 64 54 62 57 



56 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 9 4.OG SW MI 64 54 65 60 

10 4.OG NW MI 64 54 69 65 

11 4.OG NW MI 64 54 69 64 

12 4.OG NW MI 64 54 69 64 

1 5.OG NO MI 64 54 66 61 

2 5.OG NO MI 64 54 65 60 

8 5.OG SW MI 64 54 62 58 

9 5.OG SW MI 64 54 65 61 

10 5.OG NW MI 64 54 69 65 

11 5.OG NW MI 64 54 69 65 

12 5.OG NW MI 64 54 69 64 

1 6.OG NO MI 64 54 66 61 

2 6.OG NO MI 64 54 65 61 

8 6.OG SW MI 64 54 63 59 

9 6.OG SW MI 64 54 65 61 

10 6.OG NW MI 64 54 69 64 

11 6.OG NW MI 64 54 69 64 

12 6.OG NW MI 64 54 69 64 

Hammer Steindamm 64 7 1.OG W MI 64 54 60 56 

8 1.OG W MI 64 54 63 59 

7 2.OG W MI 64 54 65 60 

8 2.OG W MI 64 54 66 61 

Hammer Straße 25 3 3.OG SO WA 59 49 52 50 

Hammer Straße 30,32,34 37 EG SW MI 64 54 61 58 



57 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 38 EG SW MI 64 54 61 58 

39 EG SW MI 64 54 61 58 

40 EG SW MI 64 54 61 58 

41 EG SW MI 64 54 61 59 

42 EG SW MI 64 54 61 59 

43 EG SW MI 64 54 61 60 

44 EG SW MI 64 54 63 61 

45 EG SW MI 64 54 66 65 

46 EG NW MI 64 54 64 63 

47 EG NW MI 64 54 61 59 

48 EG NW MI 64 54 58 55 

36 1.OG SO MI 64 54 58 55 

37 1.OG SW MI 64 54 63 60 

38 1.OG SW MI 64 54 63 60 

39 1.OG SW MI 64 54 64 61 

40 1.OG SW MI 64 54 64 61 

41 1.OG SW MI 64 54 64 62 

42 1.OG SW MI 64 54 64 63 

43 1.OG SW MI 64 54 65 63 

44 1.OG SW MI 64 54 66 64 

45 1.OG SW MI 64 54 66 65 

46 1.OG NW MI 64 54 64 64 

47 1.OG NW MI 64 54 61 60 

48 1.OG NW MI 64 54 58 56 



58 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 36 2.OG SO MI 64 54 59 55 

37 2.OG SW MI 64 54 64 61 

38 2.OG SW MI 64 54 64 61 

39 2.OG SW MI 64 54 65 62 

40 2.OG SW MI 64 54 65 62 

41 2.OG SW MI 64 54 65 63 

42 2.OG SW MI 64 54 65 63 

43 2.OG SW MI 64 54 65 64 

44 2.OG SW MI 64 54 65 64 

45 2.OG SW MI 64 54 66 66 

46 2.OG NW MI 64 54 66 66 

47 2.OG NW MI 64 54 63 63 

48 2.OG NW MI 64 54 60 59 

35 3.OG SO MI 64 54 58 55 

36 3.OG SO MI 64 54 60 56 

37 3.OG SW MI 64 54 65 62 

38 3.OG SW MI 64 54 65 62 

39 3.OG SW MI 64 54 65 62 

40 3.OG SW MI 64 54 65 63 

41 3.OG SW MI 64 54 65 63 

42 3.OG SW MI 64 54 65 64 

43 3.OG SW MI 64 54 65 63 

44 3.OG SW MI 64 54 65 64 

45 3.OG SW MI 64 54 66 65 



59 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 46 3.OG NW MI 64 54 66 66 

47 3.OG NW MI 64 54 65 64 

48 3.OG NW MI 64 54 63 63 

34 4.OG SO MI 64 54 58 55 

35 4.OG SO MI 64 54 59 56 

36 4.OG SO MI 64 54 60 57 

37 4.OG SW MI 64 54 65 62 

38 4.OG SW MI 64 54 65 62 

39 4.OG SW MI 64 54 65 63 

40 4.OG SW MI 64 54 65 63 

41 4.OG SW MI 64 54 65 63 

42 4.OG SW MI 64 54 65 63 

43 4.OG SW MI 64 54 65 63 

44 4.OG SW MI 64 54 66 64 

45 4.OG SW MI 64 54 67 66 

46 4.OG NW MI 64 54 66 66 

47 4.OG NW MI 64 54 65 65 

48 4.OG NW MI 64 54 64 63 

33 5.OG SO MI 64 54 58 55 

34 5.OG SO MI 64 54 58 55 

35 5.OG SO MI 64 54 59 56 

36 5.OG SO MI 64 54 60 57 

37 5.OG SW MI 64 54 65 63 

38 5.OG SW MI 64 54 65 63 



60 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 39 5.OG SW MI 64 54 65 63 

40 5.OG SW MI 64 54 65 63 

41 5.OG SW MI 64 54 65 63 

42 5.OG SW MI 64 54 65 64 

43 5.OG SW MI 64 54 66 64 

44 5.OG SW MI 64 54 66 65 

45 5.OG SW MI 64 54 67 67 

46 5.OG NW MI 64 54 66 66 

47 5.OG NW MI 64 54 65 65 

48 5.OG NW MI 64 54 64 64 

Hammer Straße 37 2 2.OG SO WA 59 49 52 50 

3 2.OG SO WA 59 49 52 50 

Hammer Straße 38a,b 7 EG W MI 64 54 59 56 

8 EG W MI 64 54 59 56 

9 EG W MI 64 54 59 55 

10 EG W MI 64 54 59 55 

7 1.OG W MI 64 54 60 57 

8 1.OG W MI 64 54 61 57 

9 1.OG W MI 64 54 61 57 

10 1.OG W MI 64 54 60 57 

6 2.OG S MI 64 54 57 55 

7 2.OG W MI 64 54 61 58 

8 2.OG W MI 64 54 61 58 

9 2.OG W MI 64 54 61 58 



61 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 10 2.OG W MI 64 54 61 57 

11 2.OG N MI 64 54 58 55 

5 3.OG S MI 64 54 57 55 

6 3.OG S MI 64 54 58 56 

7 3.OG W MI 64 54 62 58 

8 3.OG W MI 64 54 62 58 

9 3.OG W MI 64 54 62 58 

10 3.OG W MI 64 54 62 58 

11 3.OG N MI 64 54 59 55 

Hammer Straße 39 1 1.OG NO WA 59 49 52 50 

2 1.OG SO WA 59 49 53 50 

3 1.OG SW WA 59 49 53 50 

5 1.OG SW WA 59 49 53 50 

7 1.OG NO WA 59 49 52 50 

Hammer Straße 41 5 EG SO WA 59 49 53 50 

8 EG NO WA 59 49 52 50 

9 EG SO WA 59 49 53 50 

10 EG SW WA 59 49 53 50 

1 1.OG NW WA 59 49 52 50 

3 1.OG NO WA 59 49 52 50 

4 1.OG NO WA 59 49 52 50 

5 1.OG SO WA 59 49 54 51 

6 1.OG SW WA 59 49 53 51 

7 1.OG SO WA 59 49 54 51 



62 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 8 1.OG NO WA 59 49 54 51 

9 1.OG SO WA 59 49 54 52 

10 1.OG SW WA 59 49 54 51 

11 1.OG SW WA 59 49 53 50 

Hammer Straße 51 1 EG SO WA 59 49 51 51 

2 EG SW WA 59 49 54 53 

3 EG NW WA 59 49 53 53 

4 EG NW WA 59 49 52 52 

1 1.OG SO WA 59 49 52 51 

2 1.OG SW WA 59 49 55 55 

3 1.OG NW WA 59 49 55 54 

4 1.OG NW WA 59 49 53 53 

1 2.OG SO WA 59 49 52 52 

2 2.OG SW WA 59 49 57 56 

3 2.OG NW WA 59 49 56 55 

4 2.OG NW WA 59 49 55 54 

Hammer Straße 53 2 EG SO WA 59 49 50 50 

4 EG SW WA 59 49 54 53 

5 EG SW WA 59 49 54 53 

6 EG NW WA 59 49 53 52 

7 EG NW WA 59 49 51 50 

Hammer Straße 55 4 EG SW WA 59 49 53 52 

5 EG SW WA 59 49 53 53 

6 EG NW WA 59 49 53 52 



63 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 7 EG NW WA 59 49 52 51 

Hammer Straße 57 5 EG SW WA 59 49 50 50 

4 1.OG SW WA 59 49 51 50 

5 1.OG SW WA 59 49 51 50 

4 2.OG SW WA 59 49 51 50 

5 2.OG SW WA 59 49 52 51 

Hammer Straße 58 1 EG S MI 64 54 57 56 

2 EG O MI 64 54 57 57 

3 EG N MI 64 54 58 57 

4 EG O MI 64 54 59 58 

5 EG O MI 64 54 60 59 

6 EG S MI 64 54 60 60 

9 EG O MI 64 54 59 59 

10 EG O MI 64 54 60 60 

11 EG S MI 64 54 60 60 

12 EG S MI 64 54 61 61 

13 EG W MI 64 54 66 67 

14 EG W MI 64 54 66 67 

15 EG W MI 64 54 66 67 

16 EG W MI 64 54 66 67 

17 EG W MI 64 54 66 67 

18 EG W MI 64 54 66 67 

19 EG N MI 64 54 60 60 

20 EG N MI 64 54 56 55 



64 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 21 EG N MI 64 54 56 55 

22 EG O MI 64 54 57 56 

23 EG O MI 64 54 58 57 

Hammer Straße 60, Gebäude 1 3 1.OG SO MI 64 54 55 55 

4 1.OG SW MI 64 54 56 55 

5 1.OG SW MI 64 54 57 55 

6 1.OG NW MI 64 54 59 56 

Hammer Straße 60, Gebäude 3 1 EG NO MI 64 54 60 57 

2 EG NO MI 64 54 60 57 

1 1.OG NO MI 64 54 61 57 

2 1.OG NO MI 64 54 62 58 

3 1.OG SO MI 64 54 56 55 

6 1.OG NW MI 64 54 61 56 

Hammer Straße 122 1 EG NW GS 57 - 58 - 

17 EG SW GS 57 - 58 - 

18 EG SW GS 57 - 58 - 

Hammer Straße 124, Gebäude 2 4 EG SW GS 57 - 59 - 

5 EG SW GS 57 - 59 - 

Hammer Straße 124, Gebäude 3 1 EG NW GS 57 - 64 - 

5 EG SO GS 57 - 69 - 

6 EG SW GS 57 - 72 - 

7 EG SW GS 57 - 74 - 

8 EG SW GS 57 - 73 - 

Hammer Straße 124, Gebäude 4 4 EG SO GS 57 - 62 - 



65 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 5 EG SW GS 57 - 68 - 

6 EG SW GS 57 - 69 - 

7 EG SW GS 57 - 70 - 

8 EG SW GS 57 - 67 - 

9 EG SW GS 57 - 68 - 

10 EG SW GS 57 - 69 - 

11 EG SW GS 57 - 70 - 

Hammer Straße 124, Gebäude 5 9 1.OG SW GS 57 - 58 - 

Hammer Straße 124, Gebäude 6 29 EG SW GS 57 - 59 - 

Hasselbrookstraße 172 1 EG O MI 64 54 68 63 

2 EG S MI 64 54 71 66 

3 EG O MI 64 54 71 66 

4 EG S MI 64 54 72 68 

5 EG S MI 64 54 73 68 

6 EG S MI 64 54 73 68 

7 EG W MI 64 54 69 64 

8 EG W MI 64 54 67 62 

1 1.OG O MI 64 54 68 63 

2 1.OG S MI 64 54 71 66 

3 1.OG O MI 64 54 70 66 

4 1.OG S MI 64 54 72 67 

5 1.OG S MI 64 54 72 68 

6 1.OG S MI 64 54 72 68 

7 1.OG W MI 64 54 69 64 



66 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 8 1.OG W MI 64 54 67 62 

1 2.OG O MI 64 54 68 63 

2 2.OG S MI 64 54 70 66 

3 2.OG O MI 64 54 70 65 

4 2.OG S MI 64 54 71 67 

5 2.OG S MI 64 54 72 67 

6 2.OG S MI 64 54 72 67 

7 2.OG W MI 64 54 68 64 

8 2.OG W MI 64 54 67 62 

Hasselbrookstraße 173 6 1.OG S WA 59 49 54 50 

7 1.OG S WA 59 49 54 50 

5 2.OG S WA 59 49 55 50 

6 2.OG S WA 59 49 55 51 

7 2.OG S WA 59 49 55 51 

5 3.OG S WA 59 49 56 51 

6 3.OG S WA 59 49 56 52 

7 3.OG S WA 59 49 56 52 

8 3.OG W WA 59 49 55 50 

Kielmannseggstraße 20,22 6 1.OG W WA 59 49 50 50 

7 1.OG W WA 59 49 50 50 

8 1.OG W WA 59 49 50 50 

1 2.OG O WA 59 49 50 50 

6 2.OG W WA 59 49 52 51 

7 2.OG W WA 59 49 52 52 



67 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 8 2.OG W WA 59 49 52 52 

1 3.OG O WA 59 49 52 51 

2 3.OG O WA 59 49 52 51 

3 3.OG O WA 59 49 51 51 

6 3.OG W WA 59 49 54 53 

7 3.OG W WA 59 49 54 53 

8 3.OG W WA 59 49 55 54 

Kielmannseggstraße 23,25,27 1 EG N WA 59 49 52 51 

1 1.OG N WA 59 49 54 53 

19 1.OG W WA 59 49 52 51 

20 1.OG W WA 59 49 51 51 

1 2.OG N WA 59 49 56 55 

2 2.OG O WA 59 49 52 51 

3 2.OG O WA 59 49 51 51 

4 2.OG O WA 59 49 51 50 

5 2.OG O WA 59 49 50 50 

15 2.OG W WA 59 49 50 50 

16 2.OG W WA 59 49 50 50 

18 2.OG W WA 59 49 52 52 

19 2.OG W WA 59 49 54 53 

20 2.OG W WA 59 49 54 53 

1 3.OG N WA 59 49 58 57 

2 3.OG O WA 59 49 54 53 

3 3.OG O WA 59 49 53 52 



68 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 4 3.OG O WA 59 49 52 52 

5 3.OG O WA 59 49 52 51 

6 3.OG O WA 59 49 51 51 

7 3.OG O WA 59 49 51 50 

8 3.OG O WA 59 49 50 50 

12 3.OG W WA 59 49 50 50 

13 3.OG W WA 59 49 50 50 

15 3.OG W WA 59 49 52 52 

16 3.OG W WA 59 49 52 52 

17 3.OG W WA 59 49 51 51 

18 3.OG W WA 59 49 54 54 

19 3.OG W WA 59 49 56 56 

20 3.OG W WA 59 49 56 55 

Kielmannseggstraße 24,26,28 13 2.OG N WA 59 49 50 50 

9 3.OG W WA 59 49 50 50 

10 3.OG W WA 59 49 50 50 

11 3.OG W WA 59 49 51 50 

12 3.OG W WA 59 49 51 51 

13 3.OG N WA 59 49 52 51 

Kurvenstraße 1 1 EG NO WA 59 49 54 53 

2 EG NO WA 59 49 53 52 

3 EG NO WA 59 49 52 51 

6 EG SW WA 59 49 51 50 

7 EG SW WA 59 49 52 52 



69 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 8 EG SW WA 59 49 52 51 

9 EG NW WA 59 49 55 54 

10 EG NW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NO WA 59 49 55 54 

2 1.OG NO WA 59 49 54 53 

3 1.OG NO WA 59 49 53 52 

6 1.OG SW WA 59 49 51 50 

7 1.OG SW WA 59 49 53 52 

8 1.OG SW WA 59 49 52 52 

9 1.OG NW WA 59 49 56 55 

10 1.OG NW WA 59 49 56 55 

1 2.OG NO WA 59 49 56 55 

2 2.OG NO WA 59 49 55 55 

3 2.OG NO WA 59 49 54 53 

6 2.OG SW WA 59 49 52 51 

7 2.OG SW WA 59 49 54 53 

8 2.OG SW WA 59 49 54 53 

9 2.OG NW WA 59 49 57 56 

10 2.OG NW WA 59 49 58 57 

1 3.OG NO WA 59 49 59 58 

2 3.OG NO WA 59 49 57 57 

3 3.OG NO WA 59 49 56 55 

6 3.OG SW WA 59 49 53 52 

7 3.OG SW WA 59 49 55 54 



70 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 8 3.OG SW WA 59 49 56 54 

9 3.OG NW WA 59 49 60 59 

10 3.OG NW WA 59 49 61 59 

Kurvenstraße 3 1 EG NW WA 59 49 51 50 

8 EG SW WA 59 49 51 50 

1 1.OG NW WA 59 49 51 50 

8 1.OG NW WA 59 49 51 51 

Kurvenstraße 5 2 EG NO WA 59 49 51 50 

1 1.OG NW WA 59 49 51 50 

2 1.OG NO WA 59 49 51 50 

3 1.OG NW WA 59 49 51 50 

1 2.OG NW WA 59 49 51 50 

2 2.OG NO WA 59 49 52 51 

3 2.OG NW WA 59 49 51 50 

Luetkensallee 47 2 2.OG S WA 59 49 50 50 

3 2.OG W WA 59 49 50 50 

Luetkensallee 58 1 EG O WA 59 49 52 51 

2 EG O WA 59 49 53 51 

3 EG S WA 59 49 55 53 

4 EG S WA 59 49 55 53 

5 EG SW WA 59 49 54 53 

6 EG SW WA 59 49 53 52 

7 EG SW WA 59 49 52 51 

8 EG N WA 59 49 51 50 



71 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 1 1.OG O WA 59 49 54 53 

2 1.OG O WA 59 49 55 54 

3 1.OG S WA 59 49 58 57 

4 1.OG S WA 59 49 58 57 

5 1.OG SW WA 59 49 56 55 

6 1.OG SW WA 59 49 55 54 

7 1.OG SW WA 59 49 54 53 

8 1.OG N WA 59 49 52 51 

9 1.OG N WA 59 49 51 50 

1 2.OG O WA 59 49 56 55 

2 2.OG O WA 59 49 61 60 

3 2.OG S WA 59 49 65 64 

4 2.OG S WA 59 49 65 64 

5 2.OG SW WA 59 49 62 62 

6 2.OG SW WA 59 49 59 58 

7 2.OG SW WA 59 49 57 56 

8 2.OG N WA 59 49 53 52 

9 2.OG N WA 59 49 52 51 

A3 2.OG - WA 59 - 62 - 

Marienring 1 5 EG W WA 59 49 52 51 

6 EG N WA 59 49 53 52 

7 EG N WA 59 49 53 52 

8 EG O WA 59 49 51 50 

9 EG O WA 59 49 50 50 



72 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 5 1.OG W WA 59 49 53 52 

6 1.OG N WA 59 49 54 53 

7 1.OG N WA 59 49 53 53 

8 1.OG O WA 59 49 51 51 

9 1.OG O WA 59 49 51 50 

Marienring 2 1 EG N WA 59 49 51 51 

2 EG N WA 59 49 51 50 

1 1.OG N WA 59 49 51 51 

2 1.OG N WA 59 49 51 51 

1 2.OG N WA 59 49 52 51 

2 2.OG N WA 59 49 52 51 

4 2.OG O WA 59 49 50 50 

7 2.OG W WA 59 49 51 50 

8 2.OG W WA 59 49 51 50 

Marienring 4 5 2.OG NW WA 59 49 50 50 

6 2.OG NW WA 59 49 50 50 

Marienthaler Straße 148 1 5.OG NW WA 59 49 54 50 

2 5.OG NW WA 59 49 54 50 

3 5.OG NW WA 59 49 54 50 

Marienthaler Straße 163,165 11 2.OG NW WA 59 49 57 53 

12 2.OG SW WA 59 49 55 51 

13 2.OG NW WA 59 49 58 53 

14 2.OG NW WA 59 49 58 53 

15 2.OG NW WA 59 49 58 53 



73 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 16 2.OG NW WA 59 49 58 54 

11 3.OG NW WA 59 49 60 56 

12 3.OG SW WA 59 49 58 54 

13 3.OG NW WA 59 49 61 56 

14 3.OG NW WA 59 49 61 56 

15 3.OG NW WA 59 49 61 56 

16 3.OG NW WA 59 49 61 56 

A1 3.OG - WA 59 - 61 - 

A2 3.OG - WA 59 - 61 - 

A3 3.OG - WA 59 - 61 - 

A4 3.OG - WA 59 - 60 - 

1 4.OG NO WA 59 49 57 53 

11 4.OG NW WA 59 49 61 57 

12 4.OG SW WA 59 49 60 55 

13 4.OG NW WA 59 49 62 57 

14 4.OG NW WA 59 49 62 57 

15 4.OG NW WA 59 49 62 57 

16 4.OG NW WA 59 49 62 57 

A1 4.OG - WA 59 - 63 - 

A2 4.OG - WA 59 - 63 - 

A3 4.OG - WA 59 - 63 - 

A4 4.OG - WA 59 - 62 - 

1 5.OG NO WA 59 49 59 55 

2 5.OG NO WA 59 49 58 54 



74 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 11 5.OG NW WA 59 49 62 57 

12 5.OG SW WA 59 49 61 56 

13 5.OG NW WA 59 49 62 58 

14 5.OG NW WA 59 49 63 58 

15 5.OG NW WA 59 49 63 58 

16 5.OG NW WA 59 49 63 58 

A1 5.OG - WA 59 - 64 - 

A2 5.OG - WA 59 - 64 - 

A3 5.OG - WA 59 - 64 - 

A4 5.OG - WA 59 - 63 - 

Marienthaler Straße 167,169,171 5 1.OG NW WA 59 49 54 50 

6 1.OG NW WA 59 49 54 50 

7 1.OG NW WA 59 49 55 50 

8 1.OG NW WA 59 49 54 50 

5 2.OG NW WA 59 49 56 52 

6 2.OG NW WA 59 49 57 52 

7 2.OG NW WA 59 49 57 53 

8 2.OG NW WA 59 49 57 52 

5 3.OG NW WA 59 49 59 54 

6 3.OG NW WA 59 49 59 55 

7 3.OG NW WA 59 49 59 55 

8 3.OG NW WA 59 49 59 55 

5 4.OG NW WA 59 49 61 56 

6 4.OG NW WA 59 49 61 56 



75 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 7 4.OG NW WA 59 49 61 56 

8 4.OG NW WA 59 49 60 56 

Marienthaler Straße 173 5 1.OG SW WA 59 49 54 50 

6 1.OG NW WA 59 49 55 51 

7 1.OG NW WA 59 49 55 51 

8 1.OG NW WA 59 49 54 50 

9 1.OG NW WA 59 49 53 50 

5 2.OG SW WA 59 49 57 52 

6 2.OG NW WA 59 49 59 54 

7 2.OG NW WA 59 49 58 54 

8 2.OG NW WA 59 49 58 53 

9 2.OG NW WA 59 49 56 52 

10 2.OG NO WA 59 49 55 51 

5 3.OG SW WA 59 49 59 55 

6 3.OG NW WA 59 49 61 56 

7 3.OG NW WA 59 49 60 56 

8 3.OG NW WA 59 49 59 55 

9 3.OG NW WA 59 49 58 54 

10 3.OG NO WA 59 49 56 52 

11 3.OG NO WA 59 49 54 50 

5 4.OG SW WA 59 49 60 56 

6 4.OG NW WA 59 49 61 57 

7 4.OG NW WA 59 49 61 57 

8 4.OG NW WA 59 49 61 56 



76 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 9 4.OG NW WA 59 49 61 56 

10 4.OG NO WA 59 49 58 53 

11 4.OG NO WA 59 49 55 51 

5 5.OG SW WA 59 49 61 56 

6 5.OG NW WA 59 49 62 58 

7 5.OG NW WA 59 49 62 58 

8 5.OG NW WA 59 49 62 57 

9 5.OG NW WA 59 49 62 57 

10 5.OG NO WA 59 49 58 54 

11 5.OG NO WA 59 49 57 53 

3 6.OG SW WA 59 49 55 51 

4 6.OG SW WA 59 49 59 54 

5 6.OG SW WA 59 49 61 57 

6 6.OG NW WA 59 49 63 59 

7 6.OG NW WA 59 49 63 59 

8 6.OG NW WA 59 49 63 59 

9 6.OG NW WA 59 49 63 59 

10 6.OG NO WA 59 49 59 55 

11 6.OG NO WA 59 49 58 54 

Marienthaler Straße 175 1 EG O WA 59 49 56 52 

5 EG W WA 59 49 56 52 

6 EG N WA 59 49 60 55 

7 EG N WA 59 49 60 55 

8 EG N WA 59 49 59 55 



77 
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 1 1.OG O WA 59 49 59 55 

5 1.OG W WA 59 49 61 56 

6 1.OG N WA 59 49 64 60 

7 1.OG N WA 59 49 64 59 

8 1.OG N WA 59 49 64 59 

Marienthaler Straße 177,179,181, 183 14 EG NW WA 59 49 54 50 

15 EG NW WA 59 49 54 50 

16 EG NW WA 59 49 54 50 

1 1.OG O WA 59 49 53 50 

10 1.OG NW WA 59 49 55 51 

11 1.OG NW WA 59 49 56 52 

12 1.OG NW WA 59 49 57 53 

13 1.OG NW WA 59 49 57 53 

14 1.OG NW WA 59 49 57 53 

15 1.OG NW WA 59 49 58 53 

16 1.OG NW WA 59 49 58 53 

17 1.OG O WA 59 49 54 51 

1 2.OG O WA 59 49 55 51 

10 2.OG NW WA 59 49 57 53 

11 2.OG NW WA 59 49 58 54 

12 2.OG NW WA 59 49 59 54 

13 2.OG NW WA 59 49 59 55 

14 2.OG NW WA 59 49 59 55 

15 2.OG NW WA 59 49 59 55 



78 
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 16 2.OG NW WA 59 49 59 55 

17 2.OG O WA 59 49 56 52 

1 3.OG O WA 59 49 55 52 

9 3.OG SW WA 59 49 54 50 

10 3.OG NW WA 59 49 59 54 

11 3.OG NW WA 59 49 59 55 

12 3.OG NW WA 59 49 60 55 

13 3.OG NW WA 59 49 60 55 

14 3.OG NW WA 59 49 60 56 

15 3.OG NW WA 59 49 60 56 

16 3.OG NW WA 59 49 60 56 

17 3.OG O WA 59 49 56 52 

Mittelkamp 38 4 3.OG W WA 59 49 50 50 

Mittelkamp 40 2 3.OG W WA 59 49 51 50 

3 3.OG W WA 59 49 51 50 

5 3.OG O WA 59 49 51 50 

6 3.OG O WA 59 49 51 50 

Mittelkamp 42 2 2.OG W WA 59 49 50 50 

3 2.OG W WA 59 49 50 50 

1 3.OG O WA 59 49 51 51 

2 3.OG O WA 59 49 51 51 

3 3.OG W WA 59 49 51 51 

4 3.OG W WA 59 49 51 51 

5 3.OG N WA 59 49 52 51 
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Mittelkamp 44,46,48 13 1.OG N WA 59 49 51 50 

14 1.OG N WA 59 49 51 50 

1 2.OG O WA 59 49 53 52 

2 2.OG O WA 59 49 52 52 

3 2.OG O WA 59 49 52 51 

4 2.OG O WA 59 49 51 51 

5 2.OG O WA 59 49 51 50 

8 2.OG W WA 59 49 51 50 

9 2.OG W WA 59 49 51 50 

10 2.OG W WA 59 49 51 51 

11 2.OG W WA 59 49 52 51 

12 2.OG W WA 59 49 52 52 

13 2.OG N WA 59 49 55 55 

14 2.OG N WA 59 49 55 55 

1 3.OG O WA 59 49 54 54 

2 3.OG O WA 59 49 54 53 

3 3.OG O WA 59 49 53 52 

4 3.OG O WA 59 49 52 52 

5 3.OG O WA 59 49 52 51 

8 3.OG W WA 59 49 52 51 

9 3.OG W WA 59 49 52 51 

10 3.OG W WA 59 49 53 52 

11 3.OG W WA 59 49 53 53 

12 3.OG W WA 59 49 54 53 
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 13 3.OG N WA 59 49 57 57 

14 3.OG N WA 59 49 57 57 

Osterkamp 1,3,5 22 EG W WA 59 49 50 50 

23 EG W WA 59 49 51 50 

24 EG W WA 59 49 51 50 

25 EG N WA 59 49 52 51 

26 EG N WA 59 49 52 51 

22 1.OG W WA 59 49 51 51 

23 1.OG W WA 59 49 52 52 

24 1.OG W WA 59 49 52 52 

25 1.OG N WA 59 49 54 53 

26 1.OG N WA 59 49 54 53 

1 2.OG O WA 59 49 51 50 

18 2.OG W WA 59 49 51 50 

19 2.OG W WA 59 49 52 51 

20 2.OG W WA 59 49 51 51 

21 2.OG W WA 59 49 51 50 

22 2.OG W WA 59 49 53 53 

23 2.OG W WA 59 49 54 54 

24 2.OG W WA 59 49 54 54 

25 2.OG N WA 59 49 55 55 

26 2.OG N WA 59 49 55 55 

1 3.OG O WA 59 49 51 50 

2 3.OG O WA 59 49 51 50 
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 14 3.OG W WA 59 49 50 50 

15 3.OG W WA 59 49 51 50 

16 3.OG W WA 59 49 50 50 

18 3.OG W WA 59 49 52 52 

19 3.OG W WA 59 49 53 52 

20 3.OG W WA 59 49 53 52 

21 3.OG W WA 59 49 52 51 

22 3.OG W WA 59 49 55 54 

23 3.OG W WA 59 49 56 55 

24 3.OG W WA 59 49 56 55 

25 3.OG N WA 59 49 57 56 

26 3.OG N WA 59 49 57 56 

Osterkamp 2,4,6 13 EG N WA 59 49 52 51 

14 EG N WA 59 49 52 51 

1 1.OG O WA 59 49 51 50 

2 1.OG O WA 59 49 50 50 

10 1.OG W WA 59 49 50 50 

11 1.OG W WA 59 49 51 50 

12 1.OG W WA 59 49 52 51 

13 1.OG N WA 59 49 54 53 

14 1.OG N WA 59 49 54 53 

1 2.OG O WA 59 49 52 51 

2 2.OG O WA 59 49 51 51 

3 2.OG O WA 59 49 51 50 
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 4 2.OG O WA 59 49 50 50 

8 2.OG W WA 59 49 51 50 

9 2.OG W WA 59 49 51 51 

10 2.OG W WA 59 49 52 52 

11 2.OG W WA 59 49 53 52 

12 2.OG W WA 59 49 54 53 

13 2.OG N WA 59 49 56 55 

14 2.OG N WA 59 49 56 55 

1 3.OG O WA 59 49 53 53 

2 3.OG O WA 59 49 53 52 

3 3.OG O WA 59 49 52 51 

4 3.OG O WA 59 49 51 51 

5 3.OG O WA 59 49 51 50 

8 3.OG W WA 59 49 52 52 

9 3.OG W WA 59 49 53 52 

10 3.OG W WA 59 49 54 53 

11 3.OG W WA 59 49 54 54 

12 3.OG W WA 59 49 55 55 

13 3.OG N WA 59 49 58 57 

14 3.OG N WA 59 49 58 57 

Osterkamp 8 3 2.OG W WA 59 49 50 50 

1 3.OG O WA 59 49 50 50 

2 3.OG O WA 59 49 50 50 

3 3.OG W WA 59 49 51 51 
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 4 3.OG W WA 59 49 51 51 

Osterkamp 10 1 3.OG W WA 59 49 51 50 

2 3.OG W WA 59 49 51 50 

Osterkamp 12 5 3.OG W WA 59 49 50 50 

Pappelallee 20,22,24,26 16 3.OG SO GE 69 59 64 60 

14 4.OG O GE 69 59 64 60 

15 4.OG O GE 69 59 65 61 

16 4.OG SO GE 69 59 66 62 

17 4.OG SO GE 69 59 66 61 

18 4.OG SO GE 69 59 66 61 

19 4.OG SO GE 69 59 66 61 

20 4.OG SO GE 69 59 65 61 

21 4.OG SO GE 69 59 65 60 

22 4.OG SO GE 69 59 65 60 

23 4.OG SO GE 69 59 65 60 

24 4.OG SO GE 69 59 65 60 

25 4.OG SO GE 69 59 65 61 

26 4.OG SO GE 69 59 65 61 

12 5.OG O GE 69 59 64 60 

13 5.OG O GE 69 59 65 60 

14 5.OG O GE 69 59 65 61 

15 5.OG O GE 69 59 66 61 

16 5.OG SO GE 69 59 66 62 

17 5.OG SO GE 69 59 66 62 
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 18 5.OG SO GE 69 59 66 62 

19 5.OG SO GE 69 59 66 62 

20 5.OG SO GE 69 59 66 62 

21 5.OG SO GE 69 59 66 62 

22 5.OG SO GE 69 59 66 62 

23 5.OG SO GE 69 59 66 62 

24 5.OG SO GE 69 59 66 62 

25 5.OG SO GE 69 59 66 62 

26 5.OG SO GE 69 59 66 62 

11 6.OG O GE 69 59 64 60 

12 6.OG O GE 69 59 64 60 

13 6.OG O GE 69 59 65 61 

14 6.OG O GE 69 59 65 61 

15 6.OG O GE 69 59 66 62 

16 6.OG SO GE 69 59 66 62 

17 6.OG SO GE 69 59 66 62 

18 6.OG SO GE 69 59 66 62 

19 6.OG SO GE 69 59 67 62 

20 6.OG SO GE 69 59 67 62 

21 6.OG SO GE 69 59 66 62 

22 6.OG SO GE 69 59 66 62 

23 6.OG SO GE 69 59 67 62 

24 6.OG SO GE 69 59 67 62 

25 6.OG SO GE 69 59 66 62 
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 26 6.OG SO GE 69 59 66 62 

Pappelallee 28 4 EG O MI 64 54 58 56 

5 EG O MI 64 54 58 57 

8 EG O MI 64 54 57 55 

2 1.OG O MI 64 54 56 55 

3 1.OG N MI 64 54 57 56 

4 1.OG O MI 64 54 61 60 

5 1.OG O MI 64 54 61 60 

6 1.OG S MI 64 54 59 57 

7 1.OG O MI 64 54 60 58 

8 1.OG O MI 64 54 60 58 

9 1.OG S MI 64 54 59 55 

10 1.OG O MI 64 54 59 56 

11 1.OG O MI 64 54 59 57 

1 2.OG O MI 64 54 57 55 

2 2.OG O MI 64 54 58 57 

3 2.OG N MI 64 54 59 58 

4 2.OG O MI 64 54 63 61 

5 2.OG O MI 64 54 64 62 

6 2.OG S MI 64 54 62 59 

7 2.OG O MI 64 54 62 60 

8 2.OG O MI 64 54 63 60 

9 2.OG S MI 64 54 61 58 

10 2.OG O MI 64 54 61 58 
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 11 2.OG O MI 64 54 62 59 

12 2.OG S MI 64 54 60 55 

1 3.OG O MI 64 54 59 56 

2 3.OG O MI 64 54 59 58 

3 3.OG N MI 64 54 61 59 

4 3.OG O MI 64 54 66 63 

5 3.OG O MI 64 54 66 63 

6 3.OG S MI 64 54 65 61 

7 3.OG O MI 64 54 65 62 

8 3.OG O MI 64 54 66 62 

9 3.OG S MI 64 54 64 60 

10 3.OG O MI 64 54 64 60 

11 3.OG O MI 64 54 65 61 

12 3.OG S MI 64 54 62 58 

13 3.OG S MI 64 54 60 56 

1 4.OG O MI 64 54 61 58 

2 4.OG O MI 64 54 62 59 

3 4.OG N MI 64 54 62 60 

4 4.OG O MI 64 54 66 63 

5 4.OG O MI 64 54 66 63 

6 4.OG S MI 64 54 66 62 

7 4.OG O MI 64 54 66 63 

8 4.OG O MI 64 54 66 63 

9 4.OG S MI 64 54 65 61 
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 10 4.OG O MI 64 54 66 62 

11 4.OG O MI 64 54 66 62 

12 4.OG S MI 64 54 64 60 

13 4.OG S MI 64 54 61 57 

1 5.OG O MI 64 54 62 58 

2 5.OG O MI 64 54 62 60 

3 5.OG N MI 64 54 63 60 

4 5.OG O MI 64 54 66 64 

5 5.OG O MI 64 54 66 64 

6 5.OG S MI 64 54 66 63 

7 5.OG O MI 64 54 66 63 

8 5.OG O MI 64 54 66 63 

9 5.OG S MI 64 54 66 62 

10 5.OG O MI 64 54 66 62 

11 5.OG O MI 64 54 66 62 

12 5.OG S MI 64 54 64 60 

13 5.OG S MI 64 54 63 59 

1 6.OG O MI 64 54 62 59 

2 6.OG O MI 64 54 62 60 

3 6.OG N MI 64 54 63 61 

4 6.OG O MI 64 54 66 64 

5 6.OG O MI 64 54 66 64 

6 6.OG S MI 64 54 66 63 

7 6.OG O MI 64 54 66 63 
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 8 6.OG O MI 64 54 66 63 

9 6.OG S MI 64 54 66 62 

10 6.OG O MI 64 54 66 62 

11 6.OG O MI 64 54 66 63 

12 6.OG S MI 64 54 64 60 

13 6.OG S MI 64 54 64 59 

1 7.OG O MI 64 54 62 59 

2 7.OG O MI 64 54 62 60 

3 7.OG N MI 64 54 63 61 

4 7.OG O MI 64 54 66 64 

5 7.OG O MI 64 54 67 64 

6 7.OG S MI 64 54 66 63 

7 7.OG O MI 64 54 66 63 

8 7.OG O MI 64 54 66 64 

9 7.OG S MI 64 54 66 62 

10 7.OG O MI 64 54 66 62 

11 7.OG O MI 64 54 66 63 

12 7.OG S MI 64 54 65 60 

13 7.OG S MI 64 54 64 60 

1 8.OG O MI 64 54 62 59 

2 8.OG O MI 64 54 62 60 

3 8.OG N MI 64 54 63 61 

4 8.OG O MI 64 54 66 64 

5 8.OG O MI 64 54 67 64 
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 6 8.OG S MI 64 54 66 63 

7 8.OG O MI 64 54 66 64 

8 8.OG O MI 64 54 67 64 

9 8.OG S MI 64 54 66 62 

10 8.OG O MI 64 54 66 63 

11 8.OG O MI 64 54 66 63 

12 8.OG S MI 64 54 65 61 

13 8.OG S MI 64 54 64 60 

1 9.OG O MI 64 54 62 59 

2 9.OG O MI 64 54 62 60 

3 9.OG N MI 64 54 63 61 

4 9.OG O MI 64 54 66 64 

5 9.OG O MI 64 54 67 64 

6 9.OG S MI 64 54 66 63 

7 9.OG O MI 64 54 66 64 

8 9.OG O MI 64 54 67 64 

9 9.OG S MI 64 54 66 62 

10 9.OG O MI 64 54 66 63 

11 9.OG O MI 64 54 66 63 

12 9.OG S MI 64 54 65 61 

13 9.OG S MI 64 54 64 60 

24 9.OG N MI 64 54 55 55 

Pappelallee 30 1 EG O MI 64 54 60 59 

2 EG O MI 64 54 60 59 
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 3 EG O MI 64 54 60 59 

4 EG O MI 64 54 60 59 

5 EG O MI 64 54 60 59 

12 EG O MI 64 54 61 60 

13 EG O MI 64 54 60 60 

14 EG O MI 64 54 60 60 

15 EG O MI 64 54 60 60 

1 1.OG O MI 64 54 64 63 

2 1.OG O MI 64 54 64 63 

3 1.OG O MI 64 54 64 62 

4 1.OG O MI 64 54 64 62 

5 1.OG O MI 64 54 64 62 

6 1.OG SW MI 64 54 58 56 

9 1.OG NW MI 64 54 55 55 

10 1.OG NW MI 64 54 56 56 

11 1.OG NW MI 64 54 58 57 

12 1.OG O MI 64 54 65 63 

13 1.OG O MI 64 54 64 63 

14 1.OG O MI 64 54 64 63 

15 1.OG O MI 64 54 64 63 

1 2.OG O MI 64 54 66 64 

2 2.OG O MI 64 54 66 64 

3 2.OG O MI 64 54 66 64 

4 2.OG O MI 64 54 66 64 
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 5 2.OG O MI 64 54 66 64 

6 2.OG SW MI 64 54 62 58 

9 2.OG NW MI 64 54 57 56 

10 2.OG NW MI 64 54 58 57 

11 2.OG NW MI 64 54 60 58 

12 2.OG O MI 64 54 66 65 

13 2.OG O MI 64 54 66 65 

14 2.OG O MI 64 54 66 64 

15 2.OG O MI 64 54 66 64 

1 3.OG O MI 64 54 67 65 

2 3.OG O MI 64 54 67 65 

3 3.OG O MI 64 54 67 65 

4 3.OG O MI 64 54 67 65 

5 3.OG O MI 64 54 67 64 

6 3.OG SW MI 64 54 62 59 

9 3.OG NW MI 64 54 58 57 

10 3.OG NW MI 64 54 59 58 

11 3.OG NW MI 64 54 60 59 

12 3.OG O MI 64 54 67 65 

13 3.OG O MI 64 54 67 65 

14 3.OG O MI 64 54 66 65 

15 3.OG O MI 64 54 67 65 

1 4.OG O MI 64 54 67 65 

2 4.OG O MI 64 54 67 65 
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 3 4.OG O MI 64 54 67 65 

4 4.OG O MI 64 54 67 65 

5 4.OG O MI 64 54 67 65 

6 4.OG SW MI 64 54 63 60 

9 4.OG NW MI 64 54 59 58 

10 4.OG NW MI 64 54 60 59 

11 4.OG NW MI 64 54 61 60 

12 4.OG O MI 64 54 67 65 

13 4.OG O MI 64 54 67 65 

14 4.OG O MI 64 54 67 65 

15 4.OG O MI 64 54 67 65 

1 5.OG O MI 64 54 67 65 

2 5.OG O MI 64 54 67 65 

3 5.OG O MI 64 54 67 65 

4 5.OG O MI 64 54 67 65 

5 5.OG O MI 64 54 67 65 

6 5.OG SW MI 64 54 63 60 

9 5.OG NW MI 64 54 59 58 

10 5.OG NW MI 64 54 60 59 

11 5.OG NW MI 64 54 61 60 

12 5.OG O MI 64 54 68 66 

13 5.OG O MI 64 54 67 66 

14 5.OG O MI 64 54 67 66 

15 5.OG O MI 64 54 67 65 
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Pappelallee 41 1 6.OG O MI 64 54 55 55 

1 7.OG O MI 64 54 57 56 

2 7.OG O MI 64 54 56 55 

12 7.OG N MI 64 54 55 55 

1 8.OG O MI 64 54 58 57 

2 8.OG O MI 64 54 57 56 

10 8.OG N MI 64 54 55 55 

11 8.OG N MI 64 54 56 55 

12 8.OG N MI 64 54 56 56 

1 9.OG O MI 64 54 58 57 

2 9.OG O MI 64 54 58 57 

9 9.OG N MI 64 54 55 55 

10 9.OG N MI 64 54 56 56 

11 9.OG N MI 64 54 57 56 

12 9.OG N MI 64 54 57 57 

1 10.OG O MI 64 54 59 58 

2 10.OG O MI 64 54 59 58 

9 10.OG N MI 64 54 56 56 

10 10.OG N MI 64 54 57 56 

11 10.OG N MI 64 54 57 57 

12 10.OG N MI 64 54 58 57 

1 11.OG O MI 64 54 60 59 

2 11.OG O MI 64 54 60 58 

9 11.OG N MI 64 54 56 56 
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 10 11.OG N MI 64 54 57 57 

11 11.OG N MI 64 54 58 57 

12 11.OG N MI 64 54 58 58 

1 12.OG O MI 64 54 60 59 

2 12.OG O MI 64 54 60 59 

9 12.OG N MI 64 54 57 57 

10 12.OG N MI 64 54 58 57 

11 12.OG N MI 64 54 58 58 

12 12.OG N MI 64 54 59 58 

1 13.OG O MI 64 54 61 60 

2 13.OG O MI 64 54 61 59 

9 13.OG N MI 64 54 58 57 

10 13.OG N MI 64 54 58 58 

11 13.OG N MI 64 54 59 58 

12 13.OG N MI 64 54 59 58 

Perthesweg 2,4,6,8 1 EG S WA 59 49 53 53 

2 EG S WA 59 49 51 51 

3 EG S WA 59 49 51 52 

4 EG O WA 59 49 51 51 

5 EG O WA 59 49 51 51 

6 EG O WA 59 49 50 51 

7 EG O WA 59 49 50 50 

8 EG O WA 59 49 49 50 

18 EG N WA 59 49 50 50 
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 19 EG N WA 59 49 51 51 

20 EG N WA 59 49 52 52 

21 EG O WA 59 49 55 55 

22 EG O WA 59 49 55 55 

23 EG S WA 59 49 54 54 

1 1.OG S WA 59 49 55 55 

2 1.OG S WA 59 49 53 53 

3 1.OG S WA 59 49 53 54 

4 1.OG O WA 59 49 53 53 

5 1.OG O WA 59 49 53 53 

6 1.OG O WA 59 49 52 52 

7 1.OG O WA 59 49 52 52 

8 1.OG O WA 59 49 51 51 

9 1.OG O WA 59 49 50 51 

17 1.OG N WA 59 49 50 51 

18 1.OG N WA 59 49 52 52 

19 1.OG N WA 59 49 53 53 

20 1.OG N WA 59 49 54 55 

21 1.OG O WA 59 49 58 58 

22 1.OG O WA 59 49 58 58 

23 1.OG S WA 59 49 56 56 

1 2.OG S WA 59 49 57 58 

2 2.OG S WA 59 49 55 55 

3 2.OG S WA 59 49 55 55 



96 
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 4 2.OG O WA 59 49 55 55 

5 2.OG O WA 59 49 54 55 

6 2.OG O WA 59 49 53 54 

7 2.OG O WA 59 49 53 53 

8 2.OG O WA 59 49 53 53 

9 2.OG O WA 59 49 52 52 

17 2.OG N WA 59 49 52 52 

18 2.OG N WA 59 49 53 53 

19 2.OG N WA 59 49 55 55 

20 2.OG N WA 59 49 57 57 

21 2.OG O WA 59 49 61 61 

22 2.OG O WA 59 49 61 62 

23 2.OG S WA 59 49 59 59 

1 3.OG S WA 59 49 60 60 

2 3.OG S WA 59 49 57 57 

3 3.OG S WA 59 49 57 57 

4 3.OG O WA 59 49 57 57 

5 3.OG O WA 59 49 56 56 

6 3.OG O WA 59 49 55 55 

7 3.OG O WA 59 49 55 55 

8 3.OG O WA 59 49 54 54 

9 3.OG O WA 59 49 53 53 

17 3.OG N WA 59 49 53 53 

18 3.OG N WA 59 49 55 55 
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 19 3.OG N WA 59 49 57 57 

20 3.OG N WA 59 49 60 60 

21 3.OG O WA 59 49 64 64 

22 3.OG O WA 59 49 64 65 

23 3.OG S WA 59 49 62 62 

1 4.OG S WA 59 49 62 62 

2 4.OG S WA 59 49 58 59 

3 4.OG S WA 59 49 59 59 

4 4.OG O WA 59 49 59 59 

5 4.OG O WA 59 49 58 59 

6 4.OG O WA 59 49 57 57 

7 4.OG O WA 59 49 57 57 

8 4.OG O WA 59 49 56 56 

9 4.OG O WA 59 49 54 55 

17 4.OG N WA 59 49 55 55 

18 4.OG N WA 59 49 57 57 

19 4.OG N WA 59 49 59 59 

20 4.OG N WA 59 49 62 63 

21 4.OG O WA 59 49 67 67 

22 4.OG O WA 59 49 67 67 

23 4.OG S WA 59 49 64 64 

Perthesweg 12,14,16 1 EG O WA 59 49 52 52 

2 EG O WA 59 49 52 52 

3 EG N WA 59 49 52 52 
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 4 EG N WA 59 49 53 54 

5 EG O WA 59 49 55 55 

6 EG O WA 59 49 55 55 

7 EG S WA 59 49 52 52 

8 EG S WA 59 49 51 51 

9 EG S WA 59 49 50 50 

1 1.OG O WA 59 49 54 54 

2 1.OG O WA 59 49 54 54 

3 1.OG N WA 59 49 54 54 

4 1.OG N WA 59 49 55 55 

5 1.OG O WA 59 49 57 58 

6 1.OG O WA 59 49 57 58 

7 1.OG S WA 59 49 55 55 

8 1.OG S WA 59 49 53 53 

9 1.OG S WA 59 49 51 52 

10 1.OG S WA 59 49 51 51 

1 2.OG O WA 59 49 56 56 

2 2.OG O WA 59 49 55 55 

3 2.OG N WA 59 49 55 55 

4 2.OG N WA 59 49 57 57 

5 2.OG O WA 59 49 61 61 

6 2.OG O WA 59 49 61 61 

7 2.OG S WA 59 49 57 57 

8 2.OG S WA 59 49 55 55 



99 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 9 2.OG S WA 59 49 53 53 

10 2.OG S WA 59 49 52 52 

A1 2.OG - WA 59 - 60 - 

1 3.OG O WA 59 49 58 58 

2 3.OG O WA 59 49 57 57 

3 3.OG N WA 59 49 57 57 

4 3.OG N WA 59 49 60 60 

5 3.OG O WA 59 49 64 64 

6 3.OG O WA 59 49 64 64 

7 3.OG S WA 59 49 60 60 

8 3.OG S WA 59 49 57 57 

9 3.OG S WA 59 49 55 55 

10 3.OG S WA 59 49 53 54 

A1 3.OG - WA 59 - 63 - 

1 4.OG O WA 59 49 60 60 

2 4.OG O WA 59 49 59 60 

3 4.OG N WA 59 49 59 60 

4 4.OG N WA 59 49 63 63 

5 4.OG O WA 59 49 66 66 

6 4.OG O WA 59 49 66 66 

7 4.OG S WA 59 49 63 63 

8 4.OG S WA 59 49 60 60 

9 4.OG S WA 59 49 57 57 

10 4.OG S WA 59 49 55 55 
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Perthesweg 18,20,22,24 1 EG O WA 59 49 53 53 

2 EG O WA 59 49 53 53 

12 EG O WA 59 49 53 53 

13 EG O WA 59 49 53 53 

14 EG O WA 59 49 53 53 

15 EG O WA 59 49 53 53 

1 1.OG O WA 59 49 55 55 

2 1.OG O WA 59 49 55 55 

12 1.OG O WA 59 49 55 55 

13 1.OG O WA 59 49 55 55 

14 1.OG O WA 59 49 55 55 

15 1.OG O WA 59 49 55 55 

1 2.OG O WA 59 49 57 57 

2 2.OG O WA 59 49 56 56 

12 2.OG O WA 59 49 57 57 

13 2.OG O WA 59 49 57 57 

14 2.OG O WA 59 49 57 57 

15 2.OG O WA 59 49 57 57 

1 3.OG O WA 59 49 59 59 

2 3.OG O WA 59 49 59 59 

12 3.OG O WA 59 49 60 60 

13 3.OG O WA 59 49 60 60 

14 3.OG O WA 59 49 60 60 

15 3.OG O WA 59 49 59 60 
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 1 4.OG O WA 59 49 61 61 

2 4.OG O WA 59 49 61 61 

12 4.OG O WA 59 49 62 62 

13 4.OG O WA 59 49 62 62 

14 4.OG O WA 59 49 62 62 

15 4.OG O WA 59 49 62 62 

Perthesweg 26,28,30 3 EG O WA 59 49 53 53 

4 EG O WA 59 49 54 54 

5 EG O WA 59 49 54 54 

6 EG O WA 59 49 54 54 

7 EG O WA 59 49 54 54 

8 EG O WA 59 49 53 54 

9 EG O WA 59 49 53 54 

3 1.OG O WA 59 49 55 55 

4 1.OG O WA 59 49 56 56 

5 1.OG O WA 59 49 56 56 

6 1.OG O WA 59 49 56 56 

7 1.OG O WA 59 49 56 56 

8 1.OG O WA 59 49 55 56 

9 1.OG O WA 59 49 55 56 

3 2.OG O WA 59 49 57 57 

4 2.OG O WA 59 49 58 58 

5 2.OG O WA 59 49 58 58 

6 2.OG O WA 59 49 58 58 
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 7 2.OG O WA 59 49 58 58 

8 2.OG O WA 59 49 58 58 

9 2.OG O WA 59 49 57 58 

3 3.OG O WA 59 49 60 60 

4 3.OG O WA 59 49 60 60 

5 3.OG O WA 59 49 60 61 

6 3.OG O WA 59 49 60 60 

7 3.OG O WA 59 49 60 60 

8 3.OG O WA 59 49 60 60 

9 3.OG O WA 59 49 60 60 

A1 3.OG - WA 59 - 60 - 

A2 3.OG - WA 59 - 60 - 

3 4.OG O WA 59 49 62 62 

4 4.OG O WA 59 49 62 62 

5 4.OG O WA 59 49 62 62 

6 4.OG O WA 59 49 62 62 

7 4.OG O WA 59 49 62 62 

8 4.OG O WA 59 49 62 62 

9 4.OG O WA 59 49 62 62 

A1 4.OG - WA 59 - 62 - 

A2 4.OG - WA 59 - 62 - 

Perthesweg 32,34 2 EG O WA 59 49 52 53 

3 EG O WA 59 49 53 53 

4 EG O WA 59 49 53 53 
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 5 EG O WA 59 49 53 53 

6 EG O WA 59 49 53 53 

2 1.OG O WA 59 49 54 54 

3 1.OG O WA 59 49 55 55 

4 1.OG O WA 59 49 55 55 

5 1.OG O WA 59 49 55 55 

6 1.OG O WA 59 49 55 55 

2 2.OG O WA 59 49 56 56 

3 2.OG O WA 59 49 57 57 

4 2.OG O WA 59 49 57 57 

5 2.OG O WA 59 49 57 57 

6 2.OG O WA 59 49 57 57 

2 3.OG O WA 59 49 58 58 

3 3.OG O WA 59 49 59 59 

4 3.OG O WA 59 49 59 59 

5 3.OG O WA 59 49 59 60 

6 3.OG O WA 59 49 60 60 

2 4.OG O WA 59 49 60 61 

3 4.OG O WA 59 49 61 61 

4 4.OG O WA 59 49 62 62 

5 4.OG O WA 59 49 62 62 

6 4.OG O WA 59 49 62 62 

A1 4.OG - WA 59 - 61 - 

A2 4.OG - WA 59 - 61 - 
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Perthesweg 36,38,40,42,44 2 EG O WA 59 49 54 54 

3 EG O WA 59 49 53 53 

4 EG O WA 59 49 53 53 

5 EG O WA 59 49 54 53 

6 EG O WA 59 49 54 54 

7 EG O WA 59 49 53 53 

8 EG N WA 59 49 53 53 

9 EG N WA 59 49 54 54 

10 EG O WA 59 49 55 55 

11 EG O WA 59 49 55 55 

12 EG O WA 59 49 55 55 

13 EG O WA 59 49 55 55 

14 EG O WA 59 49 54 54 

15 EG O WA 59 49 54 54 

2 1.OG O WA 59 49 56 56 

3 1.OG O WA 59 49 56 56 

4 1.OG O WA 59 49 56 56 

5 1.OG O WA 59 49 56 56 

6 1.OG O WA 59 49 56 56 

7 1.OG O WA 59 49 55 55 

8 1.OG N WA 59 49 55 55 

9 1.OG N WA 59 49 56 56 

10 1.OG O WA 59 49 57 57 

11 1.OG O WA 59 49 57 57 
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 12 1.OG O WA 59 49 57 57 

13 1.OG O WA 59 49 57 57 

14 1.OG O WA 59 49 57 57 

15 1.OG O WA 59 49 57 57 

2 2.OG O WA 59 49 58 58 

3 2.OG O WA 59 49 58 58 

4 2.OG O WA 59 49 58 58 

5 2.OG O WA 59 49 58 58 

6 2.OG O WA 59 49 58 58 

7 2.OG O WA 59 49 57 57 

8 2.OG N WA 59 49 57 57 

9 2.OG N WA 59 49 58 58 

10 2.OG O WA 59 49 61 61 

11 2.OG O WA 59 49 61 61 

12 2.OG O WA 59 49 61 61 

13 2.OG O WA 59 49 60 61 

14 2.OG O WA 59 49 60 60 

15 2.OG O WA 59 49 60 60 

2 3.OG O WA 59 49 60 60 

3 3.OG O WA 59 49 60 60 

4 3.OG O WA 59 49 60 60 

5 3.OG O WA 59 49 60 60 

6 3.OG O WA 59 49 60 60 

7 3.OG O WA 59 49 60 60 
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 8 3.OG N WA 59 49 60 60 

9 3.OG N WA 59 49 61 61 

10 3.OG O WA 59 49 63 63 

11 3.OG O WA 59 49 63 64 

12 3.OG O WA 59 49 63 64 

13 3.OG O WA 59 49 63 63 

14 3.OG O WA 59 49 63 63 

15 3.OG O WA 59 49 63 63 

2 4.OG O WA 59 49 61 62 

3 4.OG O WA 59 49 61 62 

4 4.OG O WA 59 49 62 62 

5 4.OG O WA 59 49 62 62 

6 4.OG O WA 59 49 62 62 

7 4.OG O WA 59 49 62 62 

8 4.OG N WA 59 49 62 62 

9 4.OG N WA 59 49 63 63 

10 4.OG O WA 59 49 66 66 

11 4.OG O WA 59 49 66 66 

12 4.OG O WA 59 49 66 66 

13 4.OG O WA 59 49 66 66 

14 4.OG O WA 59 49 66 66 

15 4.OG O WA 59 49 66 66 

Perthesweg 46,48,50,52,54 1 EG O WA 59 49 53 53 

2 EG O WA 59 49 53 53 
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 3 EG O WA 59 49 53 53 

4 EG O WA 59 49 53 53 

5 EG O WA 59 49 53 53 

6 EG O WA 59 49 53 53 

7 EG O WA 59 49 53 53 

8 EG O WA 59 49 53 53 

18 EG O WA 59 49 53 53 

1 1.OG O WA 59 49 56 56 

2 1.OG O WA 59 49 56 56 

3 1.OG O WA 59 49 56 56 

4 1.OG O WA 59 49 56 56 

5 1.OG O WA 59 49 56 56 

6 1.OG O WA 59 49 56 56 

7 1.OG O WA 59 49 56 56 

8 1.OG O WA 59 49 55 55 

18 1.OG O WA 59 49 56 56 

1 2.OG O WA 59 49 57 57 

2 2.OG O WA 59 49 57 57 

3 2.OG O WA 59 49 57 57 

4 2.OG O WA 59 49 57 57 

5 2.OG O WA 59 49 57 57 

6 2.OG O WA 59 49 57 58 

7 2.OG O WA 59 49 57 58 

8 2.OG O WA 59 49 57 57 
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 18 2.OG O WA 59 49 57 57 

1 3.OG O WA 59 49 58 59 

2 3.OG O WA 59 49 59 59 

3 3.OG O WA 59 49 59 59 

4 3.OG O WA 59 49 59 59 

5 3.OG O WA 59 49 59 59 

6 3.OG O WA 59 49 59 59 

7 3.OG O WA 59 49 59 59 

8 3.OG O WA 59 49 59 59 

18 3.OG O WA 59 49 59 59 

1 4.OG O WA 59 49 60 60 

2 4.OG O WA 59 49 60 60 

3 4.OG O WA 59 49 60 60 

4 4.OG O WA 59 49 60 60 

5 4.OG O WA 59 49 60 61 

6 4.OG O WA 59 49 61 61 

7 4.OG O WA 59 49 61 61 

8 4.OG O WA 59 49 60 61 

9 4.OG S WA 59 49 50 50 

18 4.OG O WA 59 49 60 60 

Perthesweg 56,58,60 3 EG O WA 59 49 53 53 

4 EG O WA 59 49 53 53 

5 EG O WA 59 49 53 53 

6 EG O WA 59 49 53 53 
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 7 EG O WA 59 49 53 53 

8 EG O WA 59 49 53 53 

3 1.OG O WA 59 49 56 56 

4 1.OG O WA 59 49 56 56 

5 1.OG O WA 59 49 56 56 

6 1.OG O WA 59 49 56 56 

7 1.OG O WA 59 49 56 56 

8 1.OG O WA 59 49 56 56 

3 2.OG O WA 59 49 57 57 

4 2.OG O WA 59 49 57 57 

5 2.OG O WA 59 49 57 57 

6 2.OG O WA 59 49 57 57 

7 2.OG O WA 59 49 57 57 

8 2.OG O WA 59 49 57 57 

3 3.OG O WA 59 49 58 59 

4 3.OG O WA 59 49 58 59 

5 3.OG O WA 59 49 58 59 

6 3.OG O WA 59 49 58 59 

7 3.OG O WA 59 49 58 59 

8 3.OG O WA 59 49 59 59 

3 4.OG O WA 59 49 59 60 

4 4.OG O WA 59 49 59 60 

5 4.OG O WA 59 49 59 60 

6 4.OG O WA 59 49 60 60 
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 7 4.OG O WA 59 49 60 60 

8 4.OG O WA 59 49 60 60 

Perthesweg 62,64,66 1 EG N WA 59 49 51 50 

2 EG O WA 59 49 53 53 

3 EG O WA 59 49 54 53 

4 EG S WA 59 49 53 53 

5 EG S WA 59 49 52 52 

6 EG O WA 59 49 52 52 

7 EG O WA 59 49 53 53 

8 EG O WA 59 49 53 53 

9 EG O WA 59 49 53 52 

10 EG O WA 59 49 53 53 

18 EG N WA 59 49 51 50 

1 1.OG N WA 59 49 53 51 

2 1.OG O WA 59 49 56 56 

3 1.OG O WA 59 49 56 56 

4 1.OG S WA 59 49 55 56 

5 1.OG S WA 59 49 54 55 

6 1.OG O WA 59 49 55 55 

7 1.OG O WA 59 49 55 55 

8 1.OG O WA 59 49 55 55 

9 1.OG O WA 59 49 55 55 

10 1.OG O WA 59 49 56 56 

16 1.OG N WA 59 49 52 50 
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 17 1.OG N WA 59 49 53 51 

18 1.OG N WA 59 49 53 51 

1 2.OG N WA 59 49 54 52 

2 2.OG O WA 59 49 57 57 

3 2.OG O WA 59 49 57 57 

4 2.OG S WA 59 49 57 57 

5 2.OG S WA 59 49 55 56 

6 2.OG O WA 59 49 56 56 

7 2.OG O WA 59 49 56 57 

8 2.OG O WA 59 49 57 57 

9 2.OG O WA 59 49 56 57 

10 2.OG O WA 59 49 57 57 

16 2.OG N WA 59 49 52 50 

17 2.OG N WA 59 49 53 52 

18 2.OG N WA 59 49 54 52 

1 3.OG N WA 59 49 55 53 

2 3.OG O WA 59 49 58 58 

3 3.OG O WA 59 49 58 58 

4 3.OG S WA 59 49 58 58 

5 3.OG S WA 59 49 56 57 

6 3.OG O WA 59 49 57 58 

7 3.OG O WA 59 49 58 58 

8 3.OG O WA 59 49 58 58 

9 3.OG O WA 59 49 58 58 
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 10 3.OG O WA 59 49 58 58 

16 3.OG N WA 59 49 53 51 

17 3.OG N WA 59 49 54 52 

18 3.OG N WA 59 49 54 53 

1 4.OG N WA 59 49 55 54 

2 4.OG O WA 59 49 59 59 

3 4.OG O WA 59 49 59 59 

4 4.OG S WA 59 49 59 59 

5 4.OG S WA 59 49 57 58 

6 4.OG O WA 59 49 58 59 

7 4.OG O WA 59 49 58 59 

8 4.OG O WA 59 49 59 59 

9 4.OG O WA 59 49 58 59 

10 4.OG O WA 59 49 59 59 

16 4.OG N WA 59 49 54 51 

17 4.OG N WA 59 49 55 53 

18 4.OG N WA 59 49 55 53 

Quellenweg 28 1 EG N WA 59 49 53 53 

2 EG O WA 59 49 55 55 

3 EG NO WA 59 49 55 55 

4 EG O WA 59 49 55 55 

5 EG S WA 59 49 53 54 

6 EG S WA 59 49 53 53 

9 EG N WA 59 49 50 50 
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 10 EG N WA 59 49 51 51 

1 1.OG N WA 59 49 55 55 

2 1.OG O WA 59 49 57 57 

3 1.OG NO WA 59 49 58 58 

4 1.OG O WA 59 49 57 58 

5 1.OG S WA 59 49 55 55 

6 1.OG S WA 59 49 54 55 

9 1.OG N WA 59 49 52 52 

10 1.OG N WA 59 49 53 53 

1 2.OG N WA 59 49 58 58 

2 2.OG O WA 59 49 60 60 

3 2.OG NO WA 59 49 61 61 

4 2.OG O WA 59 49 60 60 

5 2.OG S WA 59 49 57 57 

6 2.OG S WA 59 49 56 56 

9 2.OG N WA 59 49 53 53 

10 2.OG N WA 59 49 55 55 

1 3.OG N WA 59 49 61 61 

2 3.OG O WA 59 49 63 63 

3 3.OG NO WA 59 49 63 63 

4 3.OG O WA 59 49 63 63 

5 3.OG S WA 59 49 60 60 

6 3.OG S WA 59 49 58 58 

9 3.OG N WA 59 49 55 55 
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 10 3.OG N WA 59 49 58 58 

A1 3.OG - WA 59 - 63 - 

1 4.OG N WA 59 49 64 64 

2 4.OG O WA 59 49 66 66 

3 4.OG NO WA 59 49 66 66 

4 4.OG O WA 59 49 66 66 

5 4.OG S WA 59 49 62 62 

6 4.OG S WA 59 49 60 61 

9 4.OG N WA 59 49 58 58 

10 4.OG N WA 59 49 60 60 

A1 4.OG - WA 59 - 66 - 

A2 4.OG - WA 59 - 61 - 

Quellenweg 37a 1 EG O WA 59 49 55 55 

2 EG O WA 59 49 55 55 

3 EG S WA 59 49 52 52 

4 EG S WA 59 49 50 50 

1 1.OG O WA 59 49 57 58 

2 1.OG O WA 59 49 57 58 

3 1.OG S WA 59 49 54 55 

4 1.OG S WA 59 49 52 52 

1 2.OG O WA 59 49 61 61 

2 2.OG O WA 59 49 61 61 

3 2.OG S WA 59 49 57 57 

4 2.OG S WA 59 49 55 55 
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 1 3.OG O WA 59 49 64 64 

2 3.OG O WA 59 49 64 64 

3 3.OG S WA 59 49 60 60 

4 3.OG S WA 59 49 58 58 

1 4.OG O WA 59 49 67 67 

2 4.OG O WA 59 49 67 67 

3 4.OG S WA 59 49 63 63 

4 4.OG S WA 59 49 60 60 

Rantzaustraße 1 1 3.OG SO WA 59 49 53 51 

2 3.OG SO WA 59 49 53 51 

7 3.OG SO WA 59 49 53 51 

Rantzaustraße 2 4 1.OG SO WA 59 49 52 50 

5 1.OG SO WA 59 49 53 50 

Rantzaustraße 4 2 2.OG NO WA 59 49 52 50 

3 2.OG SO WA 59 49 53 52 

4 2.OG SO WA 59 49 53 51 

Rantzaustraße 8 7 1.OG SO WA 59 49 52 50 

Rantzaustraße 9 1 2.OG SO WA 59 49 51 50 

2 2.OG SO WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 10 4 2.OG SO WA 59 49 53 51 

5 2.OG SO WA 59 49 53 51 

6 2.OG SO WA 59 49 53 51 

Rantzaustraße 11c,d 4 2.OG SO WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 12 5 1.OG SO WA 59 49 52 50 
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 6 1.OG SO WA 59 49 52 50 

2 2.OG NO WA 59 49 51 50 

3 2.OG NO WA 59 49 52 51 

4 2.OG NO WA 59 49 53 51 

5 2.OG SO WA 59 49 54 53 

6 2.OG SO WA 59 49 55 53 

7 2.OG SW WA 59 49 54 52 

8 2.OG SW WA 59 49 52 50 

9 2.OG SW WA 59 49 52 50 

Rantzaustraße 14 3 1.OG SO WA 59 49 52 50 

4 1.OG SO WA 59 49 52 50 

Rantzaustraße 16 4 1.OG SO WA 59 49 51 50 

5 1.OG NO WA 59 49 51 50 

6 1.OG SO WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 18 6 1.OG NO WA 59 49 51 50 

7 1.OG SO WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 20 5 1.OG NO WA 59 49 51 50 

6 1.OG SO WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 21b 5 2.OG SO WA 59 49 50 50 

6 2.OG SO WA 59 49 51 50 

7 2.OG SO WA 59 49 50 50 

Rantzaustraße 26 3 1.OG SO WA 59 49 52 51 

1 2.OG NO WA 59 49 51 50 

2 2.OG NO WA 59 49 51 50 



117 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 3 2.OG SO WA 59 49 54 54 

4 2.OG SW WA 59 49 52 51 

5 2.OG SW WA 59 49 52 51 

Rantzaustraße 28 3 1.OG SO WA 59 49 51 50 

4 1.OG SO WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 30 4 1.OG NO WA 59 49 51 50 

6 1.OG SW WA 59 49 52 51 

7 1.OG SO WA 59 49 51 50 

4 2.OG NO WA 59 49 52 51 

5 2.OG NO WA 59 49 51 50 

6 2.OG SW WA 59 49 54 53 

7 2.OG SO WA 59 49 54 53 

8 2.OG SW WA 59 49 52 51 

Rantzaustraße 32 5 1.OG SO WA 59 49 52 50 

6 1.OG SO WA 59 49 52 50 

Rantzaustraße 34 1 1.OG SO WA 59 49 51 50 

2 1.OG NO WA 59 49 51 50 

3 1.OG SO WA 59 49 52 51 

Rantzaustraße 36 1 1.OG SO WA 59 49 52 51 

2 1.OG SO WA 59 49 52 51 

1 2.OG SO WA 59 49 54 53 

2 2.OG SO WA 59 49 54 53 

3 2.OG SW WA 59 49 52 52 

4 2.OG SW WA 59 49 52 51 
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 8 2.OG NO WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 40 6 EG SO WA 59 49 51 50 

6 1.OG SO WA 59 49 52 51 

7 1.OG SW WA 59 49 52 51 

8 1.OG SW WA 59 49 52 51 

9 1.OG SW WA 59 49 52 51 

10 1.OG SO WA 59 49 51 51 

11 1.OG SO WA 59 49 52 51 

12 1.OG SO WA 59 49 52 51 

Rantzaustraße 52a 1 EG NO WA 59 49 51 50 

2 EG NO WA 59 49 51 50 

3 EG SO WA 59 49 53 51 

4 EG SO WA 59 49 53 51 

5 EG SW WA 59 49 51 50 

1 1.OG NO WA 59 49 52 51 

2 1.OG NO WA 59 49 52 51 

3 1.OG SO WA 59 49 54 53 

4 1.OG SO WA 59 49 54 52 

5 1.OG SW WA 59 49 53 51 

6 1.OG SW WA 59 49 51 50 

2 1.OG NO WA 59 49 51 50 

3 1.OG NO WA 59 49 52 51 

Rantzaustraße 56 1 2.OG SO WA 59 49 51 50 

2 2.OG SO WA 59 49 51 50 
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Rantzaustraße 74,a,b,c,d 14 EG S WA 59 49 52 51 

15 EG S WA 59 49 52 51 

17 EG W WA 59 49 51 50 

18 EG S WA 59 49 51 50 

12 1.OG O WA 59 49 51 50 

13 1.OG O WA 59 49 51 50 

14 1.OG S WA 59 49 54 52 

15 1.OG S WA 59 49 54 52 

16 1.OG W WA 59 49 52 50 

17 1.OG W WA 59 49 52 51 

18 1.OG S WA 59 49 53 51 

19 1.OG W WA 59 49 51 50 

21 1.OG S WA 59 49 51 50 

12 2.OG O WA 59 49 52 51 

13 2.OG O WA 59 49 54 53 

14 2.OG S WA 59 49 57 56 

15 2.OG S WA 59 49 57 56 

16 2.OG W WA 59 49 54 53 

17 2.OG W WA 59 49 54 53 

18 2.OG S WA 59 49 54 53 

19 2.OG W WA 59 49 52 51 

20 2.OG W WA 59 49 51 50 

21 2.OG S WA 59 49 52 51 

Rantzaustraße 78 1 2.OG S WA 59 49 51 50 
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 2 2.OG S WA 59 49 51 50 

10 2.OG S WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 80 1 2.OG S WA 59 49 51 50 

2 2.OG S WA 59 49 51 50 

9 2.OG S WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 80a 5 EG S WA 59 49 51 50 

3 1.OG O WA 59 49 51 50 

4 1.OG S WA 59 49 52 51 

5 1.OG S WA 59 49 53 52 

6 1.OG S WA 59 49 52 51 

2 2.OG O WA 59 49 51 50 

3 2.OG O WA 59 49 52 51 

4 2.OG S WA 59 49 54 53 

5 2.OG S WA 59 49 55 54 

6 2.OG S WA 59 49 55 53 

7 2.OG W WA 59 49 52 51 

8 2.OG W WA 59 49 52 51 

Rantzaustraße 86 5 1.OG SO WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 88 6 1.OG S WA 59 49 51 50 

7 1.OG S WA 59 49 51 50 

5 2.OG O WA 59 49 51 50 

6 2.OG S WA 59 49 53 52 

7 2.OG S WA 59 49 53 52 

8 2.OG W WA 59 49 51 50 
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Rantzaustraße 90 3 1.OG S WA 59 49 53 50 

4 1.OG S WA 59 49 52 50 

5 1.OG O WA 59 49 52 50 

6 1.OG S WA 59 49 52 50 

1 2.OG O WA 59 49 52 50 

2 2.OG O WA 59 49 52 50 

3 2.OG S WA 59 49 54 52 

4 2.OG S WA 59 49 54 52 

5 2.OG O WA 59 49 53 51 

6 2.OG S WA 59 49 54 52 

7 2.OG W WA 59 49 51 50 

Rantzaustraße 92 4 1.OG S WA 59 49 52 50 

5 1.OG S WA 59 49 53 50 

Rantzaustraße 94 3 EG S WA 59 49 52 50 

2 1.OG O WA 59 49 52 50 

3 1.OG S WA 59 49 54 51 

Rantzaustraße 96 3 EG S WA 59 49 53 50 

2 1.OG O WA 59 49 53 50 

3 1.OG S WA 59 49 54 52 

Rantzaustraße 98 1 EG S WA 59 49 53 50 

1 1.OG S WA 59 49 55 52 

1 2.OG S WA 59 49 56 53 

2 2.OG W WA 59 49 52 50 

3 2.OG W WA 59 49 53 50 
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Rantzaustraße 100 3 EG S WA 59 49 54 51 

4 EG S WA 59 49 54 51 

2 1.OG O WA 59 49 54 50 

3 1.OG S WA 59 49 55 52 

4 1.OG S WA 59 49 55 52 

1 2.OG O WA 59 49 53 50 

2 2.OG O WA 59 49 55 51 

3 2.OG S WA 59 49 57 54 

4 2.OG S WA 59 49 57 54 

5 2.OG W WA 59 49 52 51 

Rantzaustraße 102 6 EG S WA 59 49 53 50 

7 EG S WA 59 49 53 50 

5 1.OG S WA 59 49 53 50 

6 1.OG S WA 59 49 54 51 

7 1.OG S WA 59 49 54 51 

5 2.OG S WA 59 49 54 52 

6 2.OG S WA 59 49 55 52 

7 2.OG S WA 59 49 56 52 

Rauchstraße 1,3,5 3 4.OG N WA 59 49 50 50 

4 4.OG N WA 59 49 50 50 

5 4.OG N WA 59 49 50 50 

Rauchstraße 27d 1 2.OG O WA 59 49 50 50 

Rauchstraße 27e 4 2.OG N WA 59 49 52 51 

Rauchstraße 29e 6 1.OG N WA 59 49 50 50 
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 5 2.OG N WA 59 49 52 51 

6 2.OG N WA 59 49 52 51 

Rauchstraße 69a,b,c,d,e,f 1 3.OG N WA 59 49 51 51 

20 3.OG W WA 59 49 50 50 

21 3.OG W WA 59 49 51 50 

Rechteck 1,3,5,7 20 EG W WA 59 49 50 50 

21 EG N WA 59 49 52 52 

1 1.OG O WA 59 49 51 50 

18 1.OG W WA 59 49 50 50 

19 1.OG W WA 59 49 51 50 

20 1.OG W WA 59 49 52 51 

21 1.OG N WA 59 49 54 53 

1 2.OG O WA 59 49 53 52 

2 2.OG O WA 59 49 52 52 

3 2.OG O WA 59 49 52 51 

4 2.OG O WA 59 49 51 51 

15 2.OG W WA 59 49 50 50 

16 2.OG W WA 59 49 51 50 

17 2.OG W WA 59 49 51 51 

18 2.OG W WA 59 49 52 51 

19 2.OG W WA 59 49 52 52 

20 2.OG W WA 59 49 53 53 

21 2.OG N WA 59 49 56 55 

1 3.OG O WA 59 49 55 54 
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 2 3.OG O WA 59 49 54 54 

3 3.OG O WA 59 49 54 53 

4 3.OG O WA 59 49 53 53 

6 3.OG O WA 59 49 52 51 

7 3.OG O WA 59 49 52 51 

9 3.OG O WA 59 49 51 50 

10 3.OG O WA 59 49 51 50 

14 3.OG W WA 59 49 51 51 

15 3.OG W WA 59 49 52 51 

16 3.OG W WA 59 49 52 52 

17 3.OG W WA 59 49 53 52 

18 3.OG W WA 59 49 53 53 

19 3.OG W WA 59 49 54 54 

20 3.OG W WA 59 49 55 55 

21 3.OG N WA 59 49 58 58 

Rechteck 2,4,6,8 1 EG O WA 59 49 52 51 

2 EG O WA 59 49 51 51 

3 EG O WA 59 49 50 50 

20 EG W WA 59 49 50 50 

21 EG N WA 59 49 54 53 

1 1.OG O WA 59 49 53 53 

2 1.OG O WA 59 49 52 52 

3 1.OG O WA 59 49 52 51 

4 1.OG O WA 59 49 51 50 
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 5 1.OG O WA 59 49 50 50 

12 1.OG W WA 59 49 50 50 

19 1.OG W WA 59 49 50 50 

20 1.OG W WA 59 49 52 51 

21 1.OG N WA 59 49 55 55 

1 2.OG O WA 59 49 55 54 

2 2.OG O WA 59 49 54 53 

3 2.OG O WA 59 49 53 52 

4 2.OG O WA 59 49 52 52 

5 2.OG O WA 59 49 52 51 

6 2.OG O WA 59 49 51 51 

11 2.OG W WA 59 49 51 50 

12 2.OG W WA 59 49 51 51 

16 2.OG W WA 59 49 50 50 

17 2.OG W WA 59 49 51 50 

19 2.OG W WA 59 49 52 51 

20 2.OG W WA 59 49 53 53 

21 2.OG N WA 59 49 57 56 

1 3.OG O WA 59 49 56 56 

2 3.OG O WA 59 49 55 55 

3 3.OG O WA 59 49 55 54 

4 3.OG O WA 59 49 54 53 

5 3.OG O WA 59 49 53 53 

6 3.OG O WA 59 49 52 52 



126 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 11 3.OG W WA 59 49 51 51 

12 3.OG W WA 59 49 53 52 

13 3.OG W WA 59 49 51 51 

14 3.OG W WA 59 49 51 51 

15 3.OG W WA 59 49 50 50 

16 3.OG W WA 59 49 52 52 

17 3.OG W WA 59 49 53 52 

18 3.OG W WA 59 49 50 50 

19 3.OG W WA 59 49 54 53 

20 3.OG W WA 59 49 55 54 

21 3.OG N WA 59 49 59 58 

Schatzmeisterstraße 1 1 EG NW WA 59 49 54 53 

2 EG NO WA 59 49 53 52 

3 EG NW WA 59 49 53 52 

4 EG NO WA 59 49 51 51 

8 EG SW WA 59 49 51 50 

9 EG NW WA 59 49 53 53 

1 1.OG NW WA 59 49 54 53 

2 1.OG NO WA 59 49 53 53 

3 1.OG NW WA 59 49 53 53 

4 1.OG NO WA 59 49 52 51 

8 1.OG SW WA 59 49 52 51 

9 1.OG NW WA 59 49 54 53 

1 2.OG NW WA 59 49 55 54 
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 2 2.OG NO WA 59 49 54 53 

3 2.OG NW WA 59 49 54 53 

4 2.OG NO WA 59 49 53 52 

6 2.OG SO WA 59 49 50 50 

8 2.OG SW WA 59 49 52 51 

9 2.OG NW WA 59 49 54 54 

Schatzmeisterstraße 2 2 EG SO WA 59 49 51 50 

3 EG SW WA 59 49 53 52 

4 EG NW WA 59 49 55 54 

5 EG NO WA 59 49 53 52 

1 1.OG SO WA 59 49 51 50 

2 1.OG SO WA 59 49 51 50 

3 1.OG SW WA 59 49 54 53 

4 1.OG NW WA 59 49 56 55 

5 1.OG NO WA 59 49 53 53 

Schatzmeisterstraße 3 3 1.OG SW WA 59 49 50 50 

4 1.OG NW WA 59 49 51 50 

Schatzmeisterstraße 6 1 EG NW WA 59 49 51 51 

2 EG NW WA 59 49 51 51 

3 EG NO WA 59 49 50 50 

4 EG NO WA 59 49 51 50 

10 EG SW WA 59 49 51 50 

1 1.OG NW WA 59 49 53 52 

2 1.OG NW WA 59 49 53 52 
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 3 1.OG NO WA 59 49 51 50 

4 1.OG NO WA 59 49 51 50 

5 1.OG NO WA 59 49 50 50 

10 1.OG SW WA 59 49 51 51 

Schloßgarten 27 6 2.OG SO WA 59 49 51 50 

7 2.OG SO WA 59 49 51 50 

Schloßgarten 29 2 1.OG SO WA 59 49 51 50 

3 1.OG SO WA 59 49 51 50 

Schloßgarten 30 1 1.OG SO WA 59 49 51 50 

7 1.OG SO WA 59 49 51 50 

Schloßgarten 31 1 1.OG NW WA 59 49 51 50 

2 1.OG NO WA 59 49 51 50 

3 1.OG NO WA 59 49 51 50 

4 1.OG SO WA 59 49 51 50 

5 1.OG SO WA 59 49 51 50 

6 1.OG SW WA 59 49 51 50 

Schloßgarten 32 3 1.OG SO WA 59 49 51 50 

4 1.OG SO WA 59 49 51 50 

2 2.OG NO WA 59 49 52 51 

3 2.OG SO WA 59 49 53 52 

4 2.OG SO WA 59 49 53 52 

5 2.OG SW WA 59 49 52 51 

6 2.OG S WA 59 49 52 51 

Schloßgarten 33 3 EG SO WA 59 49 51 50 
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 4 EG NO WA 59 49 51 50 

5 EG SO WA 59 49 51 50 

6 EG SO WA 59 49 51 50 

9 EG SO WA 59 49 51 50 

2 1.OG NO WA 59 49 52 50 

3 1.OG SO WA 59 49 53 52 

4 1.OG NO WA 59 49 53 52 

5 1.OG SO WA 59 49 53 52 

6 1.OG SO WA 59 49 53 52 

7 1.OG SW WA 59 49 51 50 

8 1.OG NW WA 59 49 51 50 

9 1.OG NW WA 59 49 51 50 

Schloßgarten 34, Gebäude 1 2 EG SO WA 59 49 51 50 

1 1.OG NO WA 59 49 51 50 

2 1.OG SO WA 59 49 53 51 

4 1.OG SW WA 59 49 51 50 

1 1.OG NO WA 59 49 53 52 

2 1.OG SO WA 59 49 55 54 

3 1.OG SO WA 59 49 55 54 

4 1.OG SW WA 59 49 53 52 

Schloßgarten 34, Gebäude 2 1 EG NO WA 59 49 53 51 

2 EG SO WA 59 49 53 52 

3 EG SW WA 59 49 52 51 

1 1.OG NO WA 59 49 54 53 
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 2 1.OG SO WA 59 49 55 54 

3 1.OG SW WA 59 49 53 52 

Schloßgarten 35 1 EG NO WA 59 49 52 50 

2 EG SO WA 59 49 54 52 

3 EG SO WA 59 49 54 52 

4 EG SW WA 59 49 52 50 

6 EG NW WA 59 49 51 50 

1 1.OG NO WA 59 49 53 51 

2 1.OG SO WA 59 49 55 53 

3 1.OG SO WA 59 49 55 53 

4 1.OG SW WA 59 49 52 51 

6 1.OG NW WA 59 49 51 50 

1 2.OG NO WA 59 49 55 53 

2 2.OG SO WA 59 49 58 57 

3 2.OG SO WA 59 49 58 57 

4 2.OG SW WA 59 49 55 53 

5 2.OG NW WA 59 49 52 51 

6 2.OG NW WA 59 49 53 51 

Schloßgarten 40 1 EG NO WA 59 49 52 52 

2 EG NO WA 59 49 51 51 

5 EG SW WA 59 49 51 51 

6 EG SW WA 59 49 52 51 

7 EG NW WA 59 49 54 54 

8 EG NW WA 59 49 54 54 
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 1 1.OG NO WA 59 49 54 53 

2 1.OG NO WA 59 49 52 52 

5 1.OG SW WA 59 49 52 51 

6 1.OG SW WA 59 49 53 52 

7 1.OG NW WA 59 49 55 55 

8 1.OG NW WA 59 49 56 55 

Schloßgarten 41 1 EG NO WA 59 49 53 52 

2 EG SO WA 59 49 51 50 

4 EG SW WA 59 49 52 52 

5 EG NW WA 59 49 55 55 

6 EG NW WA 59 49 55 55 

1 1.OG NO WA 59 49 53 53 

2 1.OG SO WA 59 49 51 50 

3 1.OG SO WA 59 49 50 50 

4 1.OG SW WA 59 49 53 52 

5 1.OG NW WA 59 49 56 55 

6 1.OG NW WA 59 49 56 55 

1 2.OG NO WA 59 49 55 54 

2 2.OG SO WA 59 49 52 51 

3 2.OG SO WA 59 49 51 50 

4 2.OG SW WA 59 49 54 53 

5 2.OG NW WA 59 49 58 57 

6 2.OG NW WA 59 49 58 57 

Schloßgarten 43 1 EG NW WA 59 49 51 50 
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 2 EG NO WA 59 49 52 52 

3 EG NW WA 59 49 52 52 

4 EG NO WA 59 49 51 50 

8 EG SW WA 59 49 50 50 

9 EG NW WA 59 49 51 50 

1 1.OG NW WA 59 49 51 50 

2 1.OG NO WA 59 49 53 52 

3 1.OG NW WA 59 49 53 52 

4 1.OG NO WA 59 49 51 51 

8 1.OG SW WA 59 49 51 50 

9 1.OG NW WA 59 49 51 50 

1 2.OG NW WA 59 49 52 51 

2 2.OG NO WA 59 49 54 53 

3 2.OG NW WA 59 49 54 53 

4 2.OG NO WA 59 49 52 51 

8 2.OG SW WA 59 49 52 51 

9 2.OG NW WA 59 49 52 51 

Schloßgarten 44 5 1.OG NW WA 59 49 50 50 

Schloßgarten 45 7 1.OG NO WA 59 49 50 50 

Seydeckreihe 1 1 EG NW WA 59 49 54 53 

2 EG NW WA 59 49 54 53 

3 EG NO WA 59 49 52 52 

4 EG NO WA 59 49 51 50 

8 EG SW WA 59 49 51 50 
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 9 EG SW WA 59 49 51 51 

1 1.OG NW WA 59 49 55 54 

2 1.OG NW WA 59 49 54 54 

3 1.OG NO WA 59 49 53 52 

4 1.OG NO WA 59 49 51 50 

7 1.OG SW WA 59 49 50 50 

8 1.OG SW WA 59 49 51 51 

9 1.OG SW WA 59 49 52 51 

1 2.OG NW WA 59 49 56 55 

2 2.OG NW WA 59 49 56 55 

3 2.OG NO WA 59 49 55 54 

4 2.OG NO WA 59 49 53 52 

7 2.OG SW WA 59 49 51 50 

8 2.OG SW WA 59 49 52 52 

9 2.OG SW WA 59 49 53 52 

Seydeckreihe 2 1 EG NW WA 59 49 53 52 

2 EG NO WA 59 49 53 52 

7 EG SW WA 59 49 51 50 

1 1.OG NW WA 59 49 54 53 

2 1.OG NO WA 59 49 53 52 

7 1.OG SW WA 59 49 51 50 

1 2.OG NW WA 59 49 55 54 

2 2.OG NO WA 59 49 54 53 

7 2.OG SW WA 59 49 52 51 
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Seydeckreihe 3 1 EG NW WA 59 49 54 53 

2 EG NO WA 59 49 51 51 

3 EG NO WA 59 49 50 50 

8 EG SW WA 59 49 52 52 

1 1.OG NW WA 59 49 54 54 

2 1.OG NO WA 59 49 52 51 

3 1.OG NO WA 59 49 51 50 

8 1.OG SW WA 59 49 53 52 

1 2.OG NW WA 59 49 55 54 

2 2.OG NO WA 59 49 52 52 

3 2.OG NO WA 59 49 52 51 

8 2.OG SW WA 59 49 54 53 

Seydeckreihe 4 1 EG NO WA 59 49 51 51 

3 EG SW WA 59 49 51 50 

4 EG SW WA 59 49 54 53 

1 1.OG NO WA 59 49 52 51 

3 1.OG SW WA 59 49 52 51 

4 1.OG SW WA 59 49 54 54 

Seydeckreihe 5 1 EG NO WA 59 49 51 51 

2 EG NO WA 59 49 51 50 

8 EG SW WA 59 49 51 51 

9 EG NW WA 59 49 54 53 

Seydeckreihe 6 1 EG NW WA 59 49 54 53 

2 EG NO WA 59 49 51 51 
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 3 EG NO WA 59 49 50 50 

5 EG SW WA 59 49 51 50 

6 EG SW WA 59 49 51 51 

7 EG NW WA 59 49 54 53 

1 1.OG NW WA 59 49 54 54 

2 1.OG NO WA 59 49 52 51 

3 1.OG NO WA 59 49 51 50 

5 1.OG SW WA 59 49 51 51 

6 1.OG SW WA 59 49 52 52 

7 1.OG NW WA 59 49 55 54 

Seydeckreihe 7 1 EG NO WA 59 49 53 52 

2 EG NO WA 59 49 51 50 

4 EG SW WA 59 49 51 50 

5 EG SW WA 59 49 52 51 

6 EG NW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NO WA 59 49 54 53 

2 1.OG NO WA 59 49 52 51 

4 1.OG SW WA 59 49 51 50 

5 1.OG SW WA 59 49 53 52 

6 1.OG NW WA 59 49 55 55 

1 2.OG NO WA 59 49 55 54 

2 2.OG NO WA 59 49 53 52 

4 2.OG SW WA 59 49 52 51 

5 2.OG SW WA 59 49 54 53 
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 6 2.OG NW WA 59 49 57 56 

Seydeckreihe 8 1 EG NW WA 59 49 54 54 

2 EG NO WA 59 49 52 51 

3 EG NO WA 59 49 51 50 

6 EG SW WA 59 49 50 50 

7 EG SW WA 59 49 52 51 

8 EG NW WA 59 49 54 54 

Seydeckreihe 9 1 EG NO WA 59 49 52 51 

2 EG NO WA 59 49 51 50 

4 EG SW WA 59 49 51 50 

5 EG SW WA 59 49 51 51 

6 EG NW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NO WA 59 49 52 52 

2 1.OG NO WA 59 49 51 51 

4 1.OG SW WA 59 49 51 51 

5 1.OG SW WA 59 49 52 52 

6 1.OG NW WA 59 49 55 54 

1 2.OG NO WA 59 49 55 54 

2 2.OG NO WA 59 49 53 52 

4 2.OG SW WA 59 49 53 52 

5 2.OG SW WA 59 49 54 53 

6 2.OG NW WA 59 49 57 56 

Seydeckreihe 9a 1 EG NW WA 59 49 55 54 

2 EG NO WA 59 49 52 51 
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 3 EG NO WA 59 49 51 51 

6 EG SW WA 59 49 51 50 

7 EG SW WA 59 49 52 51 

1 1.OG NW WA 59 49 55 55 

2 1.OG NO WA 59 49 53 52 

3 1.OG NO WA 59 49 52 51 

6 1.OG SW WA 59 49 52 51 

7 1.OG SW WA 59 49 52 52 

Seydeckreihe 10 1 EG NO WA 59 49 52 51 

2 EG NO WA 59 49 51 51 

4 EG SW WA 59 49 51 51 

5 EG SW WA 59 49 52 51 

6 EG NW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NO WA 59 49 53 52 

2 1.OG NO WA 59 49 53 52 

4 1.OG SW WA 59 49 52 51 

5 1.OG SW WA 59 49 53 52 

6 1.OG NW WA 59 49 55 54 

Seydeckreihe 10a 3 EG SW WA 59 49 51 51 

4 EG SW WA 59 49 52 51 

5 EG NW WA 59 49 55 54 

6 EG NO WA 59 49 53 52 

1 1.OG NO WA 59 49 52 51 

3 1.OG SW WA 59 49 52 52 
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 4 1.OG SW WA 59 49 53 52 

5 1.OG NW WA 59 49 55 55 

6 1.OG NO WA 59 49 52 52 

Seydeckreihe 11 1 EG NW WA 59 49 53 53 

2 EG NO WA 59 49 52 51 

3 EG NO WA 59 49 51 50 

4 EG NO WA 59 49 50 50 

7 EG SW WA 59 49 53 52 

1 1.OG NW WA 59 49 54 54 

2 1.OG NO WA 59 49 52 51 

3 1.OG NO WA 59 49 52 51 

4 1.OG NO WA 59 49 51 50 

6 1.OG SW WA 59 49 51 50 

7 1.OG SW WA 59 49 53 53 

1 2.OG NW WA 59 49 56 55 

2 2.OG NO WA 59 49 54 53 

3 2.OG NO WA 59 49 53 52 

4 2.OG NO WA 59 49 53 52 

6 2.OG SW WA 59 49 53 52 

7 2.OG SW WA 59 49 55 54 

Seydeckreihe 12 1 EG NO WA 59 49 52 51 

2 EG NO WA 59 49 51 51 

4 EG SW WA 59 49 51 50 

5 EG SW WA 59 49 51 51 
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 6 EG NW WA 59 49 54 54 

1 1.OG NO WA 59 49 53 52 

2 1.OG NO WA 59 49 52 51 

4 1.OG SW WA 59 49 52 51 

5 1.OG SW WA 59 49 52 52 

6 1.OG NW WA 59 49 55 54 

Seydeckreihe 13 1 EG NO WA 59 49 52 51 

2 EG NO WA 59 49 51 50 

4 EG SW WA 59 49 51 51 

5 EG SW WA 59 49 52 52 

6 EG NW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NO WA 59 49 53 52 

2 1.OG NO WA 59 49 52 52 

4 1.OG SW WA 59 49 52 52 

5 1.OG SW WA 59 49 53 52 

6 1.OG NW WA 59 49 53 55 

Seydeckreihe 14 1 EG NW WA 59 49 54 54 

2 EG NO WA 59 49 53 52 

5 EG SW WA 59 49 51 50 

6 EG SW WA 59 49 51 50 

7 EG SW WA 59 49 52 52 

8 EG NW WA 59 49 55 54 

1 1.OG NW WA 59 49 55 54 

2 1.OG NO WA 59 49 53 52 
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 3 1.OG NO WA 59 49 52 52 

5 1.OG SW WA 59 49 51 51 

6 1.OG SW WA 59 49 52 51 

7 1.OG SW WA 59 49 53 52 

8 1.OG NW WA 59 49 55 55 

Sievekingsallee 107,109,111 9 EG N WA 59 49 54 54 

10 EG N WA 59 49 55 55 

11 EG O WA 59 49 57 57 

12 EG O WA 59 49 57 57 

13 EG N WA 59 49 57 57 

14 EG N WA 59 49 58 58 

15 EG O WA 59 49 60 60 

16 EG O WA 59 49 59 60 

17 EG O WA 59 49 59 59 

18 EG S WA 59 49 56 56 

19 EG S WA 59 49 54 54 

20 EG S WA 59 49 51 52 

21 EG W WA 59 49 47 48 

3 1.OG N WA 59 49 51 51 

4 1.OG N WA 59 49 50 50 

5 1.OG N WA 59 49 50 51 

6 1.OG N WA 59 49 50 50 

7 1.OG W WA 59 49 49 50 

8 1.OG W WA 59 49 50 50 
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 9 1.OG N WA 59 49 56 56 

10 1.OG N WA 59 49 58 58 

11 1.OG O WA 59 49 60 60 

12 1.OG O WA 59 49 59 60 

13 1.OG N WA 59 49 60 60 

14 1.OG N WA 59 49 61 61 

15 1.OG O WA 59 49 64 65 

16 1.OG O WA 59 49 64 64 

17 1.OG O WA 59 49 63 64 

18 1.OG S WA 59 49 59 59 

19 1.OG S WA 59 49 57 57 

20 1.OG S WA 59 49 53 54 

3 2.OG N WA 59 49 52 52 

4 2.OG N WA 59 49 51 52 

5 2.OG N WA 59 49 51 52 

6 2.OG N WA 59 49 51 51 

7 2.OG W WA 59 49 50 51 

8 2.OG W WA 59 49 50 51 

9 2.OG N WA 59 49 59 59 

10 2.OG N WA 59 49 61 61 

11 2.OG O WA 59 49 63 63 

12 2.OG O WA 59 49 63 63 

13 2.OG N WA 59 49 63 63 

14 2.OG N WA 59 49 64 65 
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 15 2.OG O WA 59 49 68 68 

16 2.OG O WA 59 49 67 68 

17 2.OG O WA 59 49 67 67 

18 2.OG S WA 59 49 62 62 

19 2.OG S WA 59 49 61 61 

20 2.OG S WA 59 49 55 56 

24 2.OG S WA 59 49 49 50 

25 2.OG S WA 59 49 50 50 

26 2.OG S WA 59 49 50 50 

27 2.OG S WA 59 49 50 50 

3 3.OG N WA 59 49 53 53 

4 3.OG N WA 59 49 53 53 

5 3.OG N WA 59 49 53 53 

6 3.OG N WA 59 49 51 52 

7 3.OG W WA 59 49 51 51 

8 3.OG W WA 59 49 51 51 

9 3.OG N WA 59 49 61 61 

10 3.OG N WA 59 49 64 64 

11 3.OG O WA 59 49 66 66 

12 3.OG O WA 59 49 66 66 

13 3.OG N WA 59 49 66 66 

14 3.OG N WA 59 49 67 67 

15 3.OG O WA 59 49 70 71 

16 3.OG O WA 59 49 70 71 
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 17 3.OG O WA 59 49 70 70 

18 3.OG S WA 59 49 64 65 

19 3.OG S WA 59 49 63 63 

20 3.OG S WA 59 49 57 57 

24 3.OG S WA 59 49 51 51 

25 3.OG S WA 59 49 51 51 

26 3.OG S WA 59 49 51 52 

27 3.OG S WA 59 49 51 51 

28 3.OG S WA 59 49 50 50 

3 4.OG N WA 59 49 54 55 

4 4.OG N WA 59 49 54 54 

5 4.OG N WA 59 49 54 54 

6 4.OG N WA 59 49 52 53 

7 4.OG W WA 59 49 52 52 

8 4.OG W WA 59 49 52 53 

9 4.OG N WA 59 49 64 64 

10 4.OG N WA 59 49 66 66 

11 4.OG O WA 59 49 68 68 

12 4.OG O WA 59 49 68 68 

13 4.OG N WA 59 49 68 68 

14 4.OG N WA 59 49 69 70 

15 4.OG O WA 59 49 71 71 

16 4.OG O WA 59 49 71 71 

17 4.OG O WA 59 49 71 71 
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 18 4.OG S WA 59 49 66 67 

19 4.OG S WA 59 49 65 65 

20 4.OG S WA 59 49 59 59 

24 4.OG S WA 59 49 51 52 

25 4.OG S WA 59 49 52 53 

26 4.OG S WA 59 49 53 53 

27 4.OG S WA 59 49 52 52 

28 4.OG S WA 59 49 51 51 

Tratzigerstraße 21a 8 EG N WA 59 49 52 51 

9 EG N WA 59 49 52 51 

10 EG N WA 59 49 52 51 

8 1.OG N WA 59 49 54 53 

9 1.OG N WA 59 49 54 53 

10 1.OG N WA 59 49 54 54 

4 2.OG W WA 59 49 50 50 

5 2.OG W WA 59 49 51 51 

6 2.OG W WA 59 49 52 51 

7 2.OG W WA 59 49 52 52 

8 2.OG N WA 59 49 57 56 

9 2.OG N WA 59 49 57 56 

10 2.OG N WA 59 49 57 57 

Tratzigerstraße 42 1 2.OG O WA 59 49 51 51 

2 2.OG O WA 59 49 51 50 

1 3.OG O WA 59 49 53 53 



145 
DB Netz AG I I.NG-N-S I 28.07.2020  

 

 2 3.OG O WA 59 49 53 52 

1 4.OG O WA 59 49 56 55 

2 4.OG O WA 59 49 55 54 

Trauns Allee 22a 6 1.OG NW WA 59 49 51 50 

Trauns Allee 24 5 EG SW WA 59 49 52 51 

6 EG NW WA 59 49 51 51 

7 EG NW WA 59 49 50 50 

5 1.OG SW WA 59 49 53 52 

6 1.OG NW WA 59 49 53 52 

7 1.OG NW WA 59 49 52 51 

5 2.OG SW WA 59 49 54 53 

6 2.OG NW WA 59 49 54 53 

7 2.OG NW WA 59 49 54 52 

Trauns Allee 25 5 EG SW WA 59 49 51 50 

6 EG SW WA 59 49 51 50 

7 EG NW WA 59 49 51 50 

5 1.OG SW WA 59 49 51 50 

6 1.OG SW WA 59 49 52 51 

7 1.OG NW WA 59 49 51 50 

8 1.OG NW WA 59 49 51 50 

5 2.OG SW WA 59 49 52 51 

6 2.OG SW WA 59 49 52 51 

7 2.OG NW WA 59 49 52 51 

8 2.OG NW WA 59 49 52 51 
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Ziesenißstraße 19 6 1.OG NW WA 59 49 51 50 

Ziesenißstraße 30 10 3.OG NW KH 57 47 49 48 

11 3.OG NW KH 57 47 49 48 

12 3.OG NW KH 57 47 49 48 

13 3.OG NW KH 57 47 49 48 

Ziesenißstraße 35 1 2.OG NW WA 59 49 51 50 

2 2.OG NO WA 59 49 50 50 

3 2.OG NW WA 59 49 50 50 

Ziesenißstraße 43 5 2.OG NW WA 59 49 51 50 

6 2.OG NW WA 59 49 51 50 

Ziesenißstraße 45 1 2.OG NW WA 59 49 51 50 

Ziesenißstraße 47 1 2.OG NW WA 59 49 51 50 

Ziethenstraße 2a 2 1.OG W WA 59 49 51 50 

3 1.OG W WA 59 49 51 50 

2 2.OG W WA 59 49 52 52 

3 2.OG W WA 59 49 52 51 

5 2.OG O WA 59 49 51 50 

6 2.OG O WA 59 49 51 50 

3 EG S WA 59 49 52 51 

4 EG W WA 59 49 51 50 

5 EG W WA 59 49 51 50 

1 1.OG O WA 59 49 51 50 

2 1.OG O WA 59 49 51 50 

3 1.OG S WA 59 49 54 53 
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 4 1.OG W WA 59 49 53 52 

5 1.OG W WA 59 49 52 51 

1 2.OG O WA 59 49 52 51 

2 2.OG O WA 59 49 51 51 

3 2.OG S WA 59 49 56 55 

4 2.OG W WA 59 49 54 54 

5 2.OG W WA 59 49 54 53 

Ziethenstraße 4a 1 2.OG W WA 59 49 50 50 

2 2.OG W WA 59 49 50 50 

4 2.OG O WA 59 49 51 50 

5 2.OG O WA 59 49 51 51 

3 EG S WA 59 49 52 51 

1 1.OG O WA 59 49 51 50 

2 1.OG O WA 59 49 51 50 

3 1.OG S WA 59 49 54 53 

4 1.OG W WA 59 49 51 50 

1 2.OG O WA 59 49 52 51 

2 2.OG O WA 59 49 53 52 

3 2.OG S WA 59 49 55 55 

4 2.OG W WA 59 49 53 52 

5 2.OG W WA 59 49 52 51 
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